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Daten und Fakten

Nach Angaben des Statistische Bundesamtes lebten zum Jahresanfang 2012 rund 
7,3 Millionen Menschen mit Schwerbehindertenausweis in Deutschland *. Dies 
entsprach einem Anteil von 8,9 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Als schwer-
behindert gelten Personen, bei denen das Versorgungsamt oder die nach Landes-
recht zuständige Behörde einen Grad der Behinderung (GdB) zwischen 50 und 100 
ausweist. Rund einem Viertel aller amtlich anerkannten schwerbehinderten Men-
schen wird im Schwerbehindertenausweis ein GdB von 100 bescheinigt und rund 
ein Drittel haben einen GdB von 50.

Das Bild von einem behinderten Menschen als Rollstuhlfahrer ist ein Klischee, 
denn die am häufigsten vorkommende Behinderung ist mit 25 Prozent eine Funk-
tionsbeeinträchtigung der inneren Organe. Darüber hinaus ist bei 13 Prozent der 
schwerbehinderten Menschen die Funktion der Gliedmaßen beeinträchtigt und 
bei weiteren 12 Prozent wurde eine Einschränkung der Wirbelsäule und des Rump-
fes festgestellt. Insgesamt machen die körperlichen Behinderungen mit rund 62 
Prozent den überwiegenden Teil der Behinderungen aus. Der Anteil der blinden und 
sehbehinderten Menschen beträgt 5 Prozent und bei 4 Prozent liegt eine Sprach-, 
Hör- oder Gleichgewichtsschädigung vor. Von einer geistigen oder seelischen Be-
hinderung sind fast 11 Prozent der schwerbehinderten Menschen betroffen und 
bei 9 Prozent sind zerebrale Störungen die Ursache für eine Behinderung. Einzelne 
Behinderungsarten werden im Fachlexikon unter den entsprechenden Stichwor-
ten beschrieben. Hier finden sich auch weitergehende Informationen: Zum Bei-
spiel, worauf im Arbeitsleben zu achten ist, welche beruflichen Möglichkeiten be-
stehen und welche technischen Hilfen eingesetzt werden können. 

Die Zuordnung der schwerbehinderten Menschen nach Altersgruppen zeigt, dass 
Behinderungen vor allem bei älteren Menschen auftreten: So sind 29 Prozent der 
schwerbehinderten Menschen 75 Jahre oder älter und 46 Prozent gehören der 
Altersgruppe zwischen 55 und 75 Jahren an. Dagegen fällt der Anteil der unter 
18-Jährigen mit 2 Prozent gering aus.

Die große Zahl der alten Menschen mit Behinderungen ist vor allem darauf zurück-
zuführen, dass die meisten Schwerbehinderungen – etwa 83 Prozent – durch eine 

* Quellen: Die im Folgenden genannten Zahlen ergeben sich aus dem „Teilhabebericht der Bundesregierung“ von 
2013, den aktuellsten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (z. B. „Mikrozensus 2009“), sowie der Beschäf-
tigungsstatistik für schwerbehinderte Menschen 2011 der Bundesagentur für Arbeit.
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Krankheit verursacht werden. Nur bei wenigen Betroffenen – rund 4 Prozent – ist 
die Behinderung hingegen angeboren oder trat im ersten Lebensjahr auf und bei 
gut 2 Prozent wurde sie durch einen Unfall oder eine Berufskrankheit verursacht. 
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Arbeitsmarkt

Eine wichtige Aufgabe der Integrationsämter besteht vor allem darin, Betriebe und 
Dienststellen bei der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für schwerbe-
hinderte Menschen zu unterstützen. Hierfür steht eine breite Palette an Hilfen 
finanzieller, technischer wie auch personaler Art zur Verfügung. Zudem werden 
Arbeitgeber und schwerbehinderte Menschen im Betrieb durch das betriebliche 
Integrationsteam unterstützt. Es besteht aus der Schwerbehindertenvertretung, 
dem Betriebs- oder Personalrat und dem Beauftragten des Arbeitgebers. Für das 
Integrationsamt ist das betriebliche Integrationsteam das Verbindungsglied zum 
Betrieb oder der Dienststelle. Es ist ein wichtiger Partner, der die Gegebenheiten vor 
Ort kennt. Weitere Informationen zu den Aufgaben der Schwerbehindertenvertre-
tung sind unter dem entsprechenden Stichwort im Fachlexikon zu finden.

Die Anzahl der schwerbehinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter – zwischen 
15 und 65 Jahren – lag 2012 in Deutschland bei rund drei Millionen. Aber nur un-
gefähr ein Drittel dieses Personenkreises steht dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur 
Verfügung. Rund eine Million schwerbehinderte Menschen gehören nach dem 
Sozialgesetzbuch IX zur Zielgruppe der Integrationsämter. Von ihnen hatten 2011 
rund 930.000 eine Beschäftigung.

Entwicklung der Beschäftigungsquote

Nach dem Sozialgesetzbuch IX müssen private und öffentlich-rechtliche Arbeitge-
ber, die im Jahresdurchschnitt monatlich über mindestens 20 Arbeitsplätze ver-
fügen, wenigstens 5 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Arbeit-
nehmern besetzen, andernfalls ist eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. Für kleinere 
Betriebe und Dienststellen bestehen Sonderregelungen. Seit dem Jahr 2005 ist die 
Beschäftigungsquote in Deutschland relativ stabil. Sie lag 2011 bei 4,6 Prozent und 
hatte sich im Vergleich zum Jahr 2005 um 0,4 Prozent verbessert. Während öffent-
liche Arbeitgeber ihrer Beschäftigungspflicht im Jahr 2011 in vollem Umfang nach-
kamen und 6,5 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Arbeitnehmern 
besetzten, lag die Beschäftigungsquote bei privaten Arbeitgebern im Jahresdurch-
schnitt bei 4,0 Prozent.

Die Erfüllung der Beschäftigungspflicht hängt nicht zuletzt von der Größe des Be-
triebes ab: Während Betriebe mit bis zu 40 Mitarbeitern im Durchschnitt nur eine 
Quote von 2,8 Prozent erzielten, lag die Quote bei Betrieben mit 250 bis 500 Ar-
beitsplätzen durchschnittlich bei 4,2 Prozent und bei Betrieben mit 500 bis 1.000 
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Arbeitsplätzen bei 4,7 Prozent. Nur die 9 Großkonzerne in Deutschland mit insge-
samt 1,2 Millionen Arbeitsplätzen erfüllten im Jahr 2011 die vorgegebene Beschäf-
tigungsquote mit durchschnittlich 6,5 Prozent.

Beschäftigungsfelder

Der größte Teil der schwerbehinderten Arbeitnehmer war im Jahr 2011 im Ver-
arbeitenden Gewerbe beschäftigt – rund 22 Prozent. An zweiter Stelle lagen mit 
einem Anteil von 16 Prozent Stellen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung 
und Sozialversicherung, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen mit 11 Prozent 
sowie freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen mit rund 
10 Prozent. 

Vergleicht man die Beschäftigungsstruktur der Menschen mit Behinderungen mit 
der von nicht behinderten Erwerbstätigen, fällt auf, dass behinderte Menschen 
seltener als nicht behinderte Beschäftigte in Handel und Gastgewerbe und im 
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Baugewerbe arbeiten. Hingegen arbeiteten Menschen mit Behinderungen häufi-
ger als nicht behinderte Menschen in der öffentlichen Verwaltung.

Qualifikationen und Ausbildung

Mit einem Anteil von 37 Prozent war 2010 (laut Teilhabebericht der Bundesregie-
rung von 2013, bezogen auf die Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen) der Haupt-
schulabschluss der häufigste Schulabschluss, den Menschen mit Behinderungen 
erlangten. Bei den nicht behinderten Befragten der Altersgruppe lag er bei 25 Pro-
zent. Den Realschulabschluss konnten 33 Prozent der behinderten Menschen vor-
weisen, gegenüber 34 Prozent der nicht behinderten Personen. Das Abitur oder 
eine Fachhochschulreife erreichten 17 Prozent der behinderten Befragten, bei den 
nicht behinderten Menschen waren es knapp doppelt so viele Personen (32 Pro-
zent). Rund 4 Prozent der behinderten Menschen verfügten (noch) über keinen 
Schulabschluss, bei den nicht behinderten waren es 2 Prozent.

Ausbildung

Die Ausbildungssituation in Deutschland hat sich in den letzten Jahren insgesamt 
positiv entwickelt. Doch obwohl es in der Summe inzwischen mehr Angebote als 
Bewerber gibt, haben es insbesondere junge Menschen mit Behinderung nach wie 
vor schwer, einen geeigneten betrieblichen Ausbildungsplatz zu finden. Zum einen, 
weil die Anforderungen an Auszubildende und Beschäftigte in den vergangenen 
Jahrzehnten deutlich gestiegen sind, zum anderen, weil behinderte Jungendliche 
während ihrer Ausbildung häufig auf intensive Unterstützung angewiesen sind.

Insgesamt wurden nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung im Jahr 2012 rund 9.916 neue Ausbildungsverträge nach besonderen Aus-
bildungsregelungen für behinderte Menschen abgeschlossen. Weitere 43.695 
Menschen mit Behinderung besuchten im Rahmen der beruflichen Ersteingliede-
rung eine berufsfördernde Maßnahme mit dem Ziel eines Berufsabschlusses und 
14.683 befanden sich in berufsvorbereitenden Maßnahmen. Im Eingangsverfahren 
und Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen wurden im 
Jahresdurchschnitt 2012 insgesamt 19.752 Personen gefördert. 

Mit dem Ziel, insbesondere mehr jungen Menschen mit Behinderung eine Beschäf-
tigung außerhalb der Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, stellt das Sozialgesetzbuch IX seit 2009 das Instru-
ment der Unterstützten Beschäftigung bereit. Im Jahr 2012 haben 266 schwer-
behinderte Menschen von den Integrationsämtern im Rahmen der Unterstützten 
Beschäftigung eine Berufsbegleitung erhalten. Welche Förderung im Rahmen der 
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Unterstützten Beschäftigung möglich ist, wird unter dem entsprechenden Stich-
wort im Fachlexikon erläutert.

Das Bundeskabinett hat im Juni 2011 den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen, dessen Ziel die Inklusion von 
Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft ist. Die Berufsausbildung behinder-
ter Menschen wird im Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung des Aktionsplans 
aufgegriffen. Ein Teil des Aktionsplans ist die „Initiative Inklusion“, die mit verschie-
denen länderspezifischen Programmen zum einen dazu beitragen soll, die Beschäf-
tigungsfähigkeit behinderter wie nicht behinderter Beschäftigter langfristig zu er-
halten, zum anderen den Übertritt schwerbehinderter junger Menschen auf den 
ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. So soll der oft vorherrschende Automatismus 
Schule-Werkstatt für behinderte Menschen durchbrochen werden, indem gezielt 
das Potenzial von Schulabgängern mit sonderpädagogischem Förderbedarf für den 
ersten Arbeitsmarkt ausgeschöpft wird. 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit

Wenn schwerbehinderte Menschen arbeitslos werden, haben sie es aufgrund ih-
rer Behinderung deutlich schwerer als ihre nicht behinderten Kollegen, wieder eine 
Arbeit zu finden. Viele schwerbehinderte Arbeitsuchende sind langzeitarbeits-
los – nicht selten ohne Ausbildung. Häufig sind sie wesentlich älter als die nicht 
behinderten Arbeitslosen. Da für Ältere die Chancen auf Wiedereingliederung in 
den ersten Arbeitsmarkt generell zurückgehen, haben es ältere schwerbehinderte 
Menschen noch schwerer als alle anderen, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. So 
sind sie in der Regel deutlich länger arbeitsuchend als nicht behinderte Arbeitslose. 

2012 hat sich der allgemeine positive Trend am Arbeitsmarkt fortgesetzt. Im Jahres-
durchschnitt waren etwa 2,9 Millionen Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit 
schwerbehinderter Menschen ist 2012 um rund 2,4 Prozent gegenüber 2011 zu-
rückgegangen. Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen betrug rund 176.000. 
Der Anteil der schwerbehinderten Menschen an allen Arbeitslosen lag 2012 wie 
auch im Jahr 2011 bei 6,1 Prozent. 

Dabei ist auffallend, dass in den letzten Jahren die Zahl der schwerbehinderten Ar-
beitslosen vornehmlich in der Gruppe der 55- bis 65-Jährigen gestiegen ist: Im Juli 
2013 betrug der Prozentsatz der 55- bis 65-Jährigen schwerbehinderten Arbeitslo-
sen 38,5 Prozent und der der nicht behinderten Arbeitslosen lag bei 19,1 Prozent. 
Gründe hierfür sieht die Bundesagentur für Arbeit vor allem in der demographi-
schen Entwicklung, die es älteren Erwerbsfähigen insgesamt schwerer macht, 
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wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten, sowie im Auslaufen vorruhestandsähnli-
cher Regelungen. 

Der Wiedereintritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt fällt schwerbehinderten im 
Vergleich zu nicht behinderten Arbeitslosen schwerer – obwohl sie oftmals bes-
sere Voraussetzungen mitbringen. Sie sind beispielsweise im Durchschnitt etwas 
höher qualifiziert als nicht schwerbehinderte Arbeitslose, 60 Prozent haben einen 
Studien- oder Berufsabschluss, 5 Prozent mehr als bei den nicht behinderten Ar-
beitslosen. Auch die Dynamik am Arbeitsmarkt – also der Wechsel von beschäftigt 
zu arbeitslos und umgekehrt – ist bei schwerbehinderten Menschen geringer als 
bei nicht behinderten, was vor allem bedeutet, dass einmal arbeitslos gewordene 
schwerbehinderte Menschen größere Schwierigkeiten haben wieder auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, als nicht behinderte. Ebenso war 2012 die 
Anzahl an Langzeitarbeitslosen unter den schwerbehinderten Menschen geringfü-
gig höher als bei den nicht behinderten. 
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Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen für die Aufgaben des Integrationsamtes finden sich 
im zweiten Teil des Sozialgesetzbuches IX – Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen –, das seit dem 1. Juli 2001 in Kraft ist. Es will die Selbstbestimmung 
und die gleichberechtigte Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter 
Menschen am Leben in der Gesellschaft, insbesondere am Arbeitsleben, fördern 
und eine Benachteiligung beseitigen. Dieses Ziel soll mit medizinischen, berufli-
chen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll und dauerhaft erreicht werden. 
Weitere Informationen zur Entwicklung des Sozialgesetzbuches IX und zu den letz-
ten Gesetzesänderungen sind im Fachlexikon nachzulesen.

Im Schwerbehindertenrecht, Teil 2 des SGB IX – Besondere Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen – werden auch die Aufgaben der Integrationsämter 
geregelt: Begleitende Hilfe für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben, Kün-
digungsschutz, Kurse und Informationsangebote für das betriebliche Integrations-
team sowie die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe. Ausführliche 
Informationen zu den einheitlichen Aufgabenbereichen sind im Fachlexikon unter 
den einzelnen Stichworten zu finden.

Ausgleichsabgabe

Arbeitgeber müssen jährlich eine Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt abfüh-
ren, wenn die entsprechende Anzahl an zu beschäftigenden schwerbehinderten 
Menschen nicht erreicht wurde. Diese Einnahmen beliefen sich für das Jahr 2012 
auf rund 486 Millionen Euro. Mit dem Anfang 2009 in Kraft getretenen Gesetz  
zur Einführung der Unterstützten Beschäftigung und der damit verbundenen 
Übertragung zusätzlicher Aufgaben an die Integrationsämter wurden davon nur 
noch 20 – statt vorher 30 – Prozent direkt an den Ausgleichsfonds beim Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales abgeführt. Somit verblieben 2012 rund 389 
Millionen Euro bei den Integrationsämtern. Diese Mittel sind zweckgebunden und 
dürfen nur zur Integration schwerbehinderter Menschen in das Arbeitsleben ver-
wendet werden. Das heißt, die Mittel fließen zu einem erheblichen Teil direkt in die 
Betriebe zurück. 

Ein Großteil der Ausgaben der Integrationsämter wird für die Begleitende Hilfe im 
Arbeitsleben aufgewendet. Dazu gehören sowohl die Leistungen an Arbeitgeber 
zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen, Leistungen an schwerbehinderte 
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Menschen sowie Bildungs- und Informationsangebote für das betriebliche Integ-
rationsteam.

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben

Die Durchführung der Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben ist eine der Hauptauf-
gaben der Integrationsämter nach dem SGB IX. Sie umfasst Maßnahmen und Leis-
tungen, die erforderlich sind, damit schwerbehinderte Menschen am Arbeitsleben 
teilhaben können. Sowohl Leistungen an schwerbehinderte Menschen als auch an 
Arbeitgeber gehören dazu: Leistungen an Arbeitgeber haben alle das Ziel, Betriebe 
in die Lage zu versetzen, behinderten Menschen – im Sinne einer Chancengleich-
heit mit nicht behinderten Menschen – eine Beschäftigung zu ermöglichen. Hier 
spielt die Beratung durch Fachkräfte der Integrationsämter in allen Fragen, die die 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen betreffen, eine große Rolle. Finanzi-
elle Hilfen dienen beispielsweise dazu, Arbeitsplätze behinderungsgerecht auszu-
statten oder neue Arbeitsplätze zu schaffen. Häufig sind schwerbehinderte Men-
schen in ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Leistungsfähigkeit überhaupt 
nicht eingeschränkt, wenn ihr Arbeitsplatz behinderungsgerecht ausgestattet ist. 
Und wenn es Schwierigkeiten am Arbeitsplatz gibt, wie zum Beispiel häufigeres 
Kranksein, kann dies ein Hinweis sein, dass der Arbeitsplatz nicht der Behinderung 
angepasst ist. Auch außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen entstehen können, die besonders von ihrer Behin-
derung betroffen sind, werden im Rahmen der Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
ausgeglichen. 

Schwerbehinderte Menschen erhalten persönliche und finanzielle Hilfen. Sie wer-
den beispielsweise beraten in allen Fragen, die das Arbeitsleben, den Arbeitsplatz 
oder die Schwerbehinderung betreffen, oder werden von Fachleuten betreut, wenn 
dies zur Lösung von Konflikten erforderlich ist. Ebenso haben schwerbehinderte 
Menschen, die zur Ausübung einer Berufstätigkeit eine persönliche Arbeitshilfe be-
nötigen, den Anspruch auf eine notwendige Arbeitsassistenz. Die Kosten hierfür 
übernimmt das Integrationsamt.

Doch finanzielle Förderung reicht oft nicht aus, um die Chancen von behinderten 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen. Zur Durchführung ih-
rer gesetzlichen Aufgaben gegenüber schwerbehinderten Menschen und ihren Ar-
beitgebern haben die Integrationsämter Integrationsfachdienste eingerichtet. Sie 
bereiten schwerbehinderte Menschen im Auftrag der Integrationsämter auf die 
vorgesehenen Arbeitsplätze vor, begleiten sie am konkreten Arbeitsplatz und bera-
ten Arbeitgeber in psychosozialen Fragen. Insbesondere Menschen mit seelischen 
oder geistigen Behinderungen sowie Menschen mit schweren Körper-, Sinnes- oder 
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Mehrfachbehinderungen gehören zur Zielgruppe der Integrationsfachdienste. 
Auch Beschäftigte von Werkstätten für behinderte Menschen und Schulabgänger 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die den Sprung auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt wagen und dabei auf arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen sind, kön-
nen von den Integrationsfachdiensten individuell betreut werden. In jedem Bezirk 
einer Agentur für Arbeit gibt es einen Integrationsfachdienst. Sie sind Dienste Drit-
ter und arbeiten auch im Auftrag der Rehabilitationsträger.

Besonderer Kündigungsschutz

Will ein Arbeitgeber einem schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen 
kündigen, benötigt er zuvor die Zustimmung des Integrationsamtes. Eine ohne vor-
herige Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochene Kündigung ist unwirk-
sam. So sieht es der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen 
vor. In diesem Verfahren werden alle Möglichkeiten geprüft, ob und gegebenenfalls 
wie der schwerbehinderte Mensch weiterbeschäftigt werden kann.

Das Integrationsamt ist bestrebt, den Arbeitsplatz nach Möglichkeit zu erhalten. 
Bei der Prüfung des Sachverhalts werden immer die Interessen der schwerbehin-
derten Menschen und des Arbeitgebers abgewogen. Ein unzumutbares Festhalten 
am Arbeitsplatz gibt es nicht. 

Das Integrationsamt bemüht sich in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber um Lö-
sungen, die für die Unternehmen wirtschaftlich tragbar sind und organisatorische 
Belastungen vermeiden. Ansatzpunkte sind medizinische, technische und arbeits-
organisatorische Maßnahmen. Hierzu gehört zum Beispiel, mit Unterstützung der 
Integrationsfachdienste die Ursachen der Gefährdung des Arbeitsplatzes zu besei-
tigen und Lösungsvorschläge zu entwickeln.

Kurse und Informationsangebote

Das betriebliche Integrationsteam kann seinen Aufgaben nur gerecht werden, 
wenn es die nötigen Fachkenntnisse besitzt. Daher ist es ausgesprochen wichtig, 
dass das Integrationsteam an Bildungs- und Informationsangeboten der Integrati-
onsämter teilnimmt.

Die Kurse richten sich vor allem an das betriebliche Integrationsteam – das heißt die 
Schwerbehindertenvertretung, den Betriebs- oder Personalrat und den Beauftrag-
ten des Arbeitgebers. Auch für andere, die mit der beruflichen Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen befasst sind, wie etwa Personalverantwortliche, Werksärzte, 
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einzelne Schwerbehindertengruppen, Wirtschaftsorganisationen oder Arbeitge-
berverbände werden Veranstaltungen angeboten.

Die Integrationsämter bieten ein dreistufiges, aufeinander abgestimmtes Kurspro-
gramm an. Neu gewählten Schwerbehindertenvertretungen ist ein Grundkurs zu 
empfehlen, der in die praktische Arbeit einführt. Sind die ersten Praxiserfahrungen 
gesammelt, erweitert ein Aufbaukurs den vorhandenen Kenntnisstand und ver-
mittelt Sicherheit in der Ausübung der Aufgaben. Neben Grund- und Aufbaukursen 
bieten die Integrationsämter ein- und mehrtägige Informationsveranstaltungen 
zu bestimmten Schwerpunkten an.

Die meisten Integrationsämter führen ihre Bildungs- und Informationsangebote 
selbst durch. Andere kooperieren hier mit Behindertenverbänden wie dem Sozial-
verband VdK Deutschland, dem Sozialverband Deutschland sowie Gewerkschaften 
und Fortbildungseinrichtungen der Arbeitgeber.
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Abfindung

Bei einem � Aufhebungsvertrag und ei-
nem � Abwicklungsvertrag bietet der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer häufig 
eine Abfindung an. Sofern der Arbeit-
nehmer mit anschließender � Arbeits-
losigkeit rechnet, sollte er sich zuvor bei 
der � Agentur für Arbeit nach den Aus-
wirkungen der Abfindung auf das Ar-
beitslosengeld erkundigen.

Nach SGB III (� Arbeitsförderung) ruht 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld, 
wenn der Arbeitslose wegen der � Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses eine 
Abfindung, Entschädigung oder ähn-
liche Leistung erhalten oder zu bean-
spruchen hat und das � Arbeitsverhält-
nis ohne Einhaltung der maßgeblichen 
� Kündigungsfrist des Arbeitgebers be-
endet worden ist (§ 158 SGB III). Das Ar-
beitslosengeld ruht bis zum Ablauf die-
ser Frist, längstens jedoch ein Jahr. Eine 
Verkürzung der Frist ist bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen möglich. 
Für Arbeitnehmer, bei denen die � Kün-
digung (zeitlich begrenzt oder unbe-
grenzt) ausgeschlossen ist, gelten Son-
derregelungen.

In einem Kündigungsschutzprozess hat 
das Arbeitsgericht trotz Unwirksam-
keit der Kündigung das Arbeitsverhält-
nis aufzulösen und den Arbeitgeber zur 
Zahlung einer angemessenen Abfin-
dung zu verurteilen, wenn dem Arbeit-
nehmer die Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses nicht zuzumuten ist und 
er einen entsprechenden Antrag stellt. 
Auch der Arbeitgeber kann nach dem 

� Kündigungsschutzgesetz einen sol-
chen Antrag stellen (§ 9 KSchG). Abfin-
dungen werden auch oft außerhalb von 
§ 9 KSchG bei einem gerichtlichen Ver-
gleich vor dem Arbeitsgericht gezahlt. 
Ein Rahmen für die Höhe der Abfindung 
ist § 10 KSchG zu entnehmen. In der 
Praxis wird häufig pro Beschäftigungs-
jahr ein halber bis ein Monatsverdienst 
zugrunde gelegt.

Abmahnung

Mit einer Abmahnung kann der � Ar-
beitgeber ein bestimmtes Verhalten des 
� Arbeitnehmers beanstanden (Rüge-
funktion) und zugleich erklären, dass 
im Wiederholungsfalle Inhalt oder Be-
stand des � Arbeitsverhältnisses gefähr-
det sind (Warnfunktion).

Leistungsmängel oder persönliches 
Fehlverhalten wie zum Beispiel Un-
pünktlichkeit, Verstöße gegen Rauch- 
und Alkoholverbote können eine or-
dentliche oder eine außerordentliche 
� Kündigung regelmäßig nur dann 
rechtfertigen, wenn zuvor eine oder 
mehrere Abmahnungen ergangen sind.

Nicht nur kündigungsberechtigte Per-
sonen können die Abmahnung aus-
sprechen, sondern alle Mitarbeiter, die 
befugt sind, verbindliche Anweisungen 
zu erteilen. Die Abmahnung muss nicht 
schriftlich ergehen, obwohl dies schon 
aus Beweisgründen die Regel ist. Sie ge-
hört zu den Entscheidungen, vor denen 
der Arbeitgeber die � Schwerbehinder-
tenvertretung hören muss (§ 95 Abs. 2 
SGB IX).
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Eine Abmahnung kann durch Zeitab-
lauf wirkungslos werden. Der Arbeit-
nehmer kann dann verlangen, dass die 
Abmahnung aus der Personalakte ent-
fernt wird. Eine bestimmte Regelfrist 
hierfür gibt es jedoch nicht.

Abwicklungsvertrag

Im Gegensatz zum � Aufhebungsvertrag 
beendet der Abwicklungsvertrag das � Ar-
beitsverhältnis nicht. Dem Abwicklungs-
vertrag geht vielmehr eine fristgerech-
te � Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber voraus – unter Be-
achtung sämtlicher kündigungsschutz-
rechtlicher (Sonder-)Bestimmungen (z. B. 
auch des besonderen � Kündigungsschut-
zes für schwerbehinderte Menschen 
gem. § 85 SGB IX) sowie der Anhörungs-
rechte des Betriebsrats nach § 102 BetrVG 
und der Personalräte nach dem jeweili-
gen Personalvertretungsrecht (vgl. z. B. 
§ 79 Abs. 1 BPersVG und § 72a LPVG NW). 
Diese Kündigung beendet das Arbeits-
verhältnis. Der Arbeitnehmer erklärt im 
Abwicklungsvertrag, die Kündigung hin-
zunehmen, also insbesondere keine Kün-
digungsschutzklage zu erheben. Er ver-
einbart darin ferner einvernehmlich mit 
dem Arbeitgeber Rechte und Pflichten 
im Zusammenhang mit der Beendigung, 
das heißt der Abwicklung des Arbeitsver-
hältnisses. Der Abwicklungsvertrag hat in 
§ 1a KSchG eine gesetzliche Grundlage, 
insbesondere für eine Abfindungsverein-
barung zugunsten des � Arbeitnehmers.

Agentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit gliedert 
sich in drei Ebenen:
 • die Zentrale in Nürnberg auf der obe-
ren Verwaltungsebene
 • die Regionaldirektionen auf der regi-
onalen (mittleren) Verwaltungsebene
 • die Agenturen für Arbeit mit ihren 
Geschäftsstellen auf der örtlichen 
Ebene

Die örtlichen Agenturen für Arbeit sind 
die Stellen, die im Verhältnis zum ein-
zelnen Bürger vor allem die Aufgaben 
der � Arbeitsförderung wahrnehmen. 
Dazu gehören auch die Leistungen zur 
� Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben nach SGB IX i. V. m. SGB III.

Berufliche Integration schwerbehin-
derter Menschen: Hier ergeben sich für 
die Agenturen für Arbeit zusätzliche 
Aufgaben. Nach § 104 SGB IX sind dies 
u. a.:
 • die � Berufsberatung, � Ausbildungs-
vermittlung und � Arbeitsvermitt-
lung schwerbehinderter Menschen 
einschließlich der Vermittlung von 
in � Werkstätten für behinderte Men-
schen Beschäftigten auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt
 • die Beratung der Arbeitgeber bei der 
Besetzung von Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen mit schwerbehinderten 
Menschen
 • die Förderung der Teilhabe schwer-
behinderter Menschen am Arbeits-
leben auf dem allgemeinen Arbeits-
markt
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 • die � Gleichstellung, deren Widerruf 
und Rücknahme
 • die Durchführung des Anzeigever-
fahrens (vgl. � Beschäftigungspflicht, 
� Ausgleichsabgabe)
 • die Zulassung der Anrechnung und 
der � Mehrfachanrechnung (§ 75 
Abs. 2, § 76 Abs. 1 und 2 SGB IX)
 • die Erfassung der Werkstätten für be-
hinderte Menschen, ihre Anerken-
nung und die Aufhebung der Aner-
kennung

Spezielle Vermittlungsteams: Zur 
Durchführung dieser Aufgaben sind bei 
den Agenturen für Arbeit spezielle Ver-
mittlungsteams für Menschen mit Be-
hinderung eingerichtet. Zuständig ist je-
weils die Vermittlungsstelle der Agentur 
für Arbeit, in deren Bezirk der schwerbe-
hinderte Mensch seinen Wohnsitz hat. 
Die Agenturen für Arbeit sollen ratsu-
chende Jugendliche und Erwachsene 
mit deren Einverständnis ärztlich und 
psychologisch untersuchen bzw. begut-
achten lassen, soweit dies für die Fest-
stellung der Berufseignung oder Ver-
mittlungsfähigkeit notwendig ist.

Für Bezieher von Arbeitslosengeld II in-
klusive der Angehörigen der Bedarfsge-
meinschaft übernehmen die Jobcenter 
grundsätzlich die Aufgaben der Agen-
turen für Arbeit. Ausgenommen hier-
von sind die Förderung der Teilhabe am 
Arbeitsleben für behinderte Menschen 
im Sinne des § 19 SGB III (sog. Rehabi-
litanden). Auch die Gleichstellung und 
die Durchführung des Anzeige- und 
Mehrfachanrechnungsverfahrens mit 
schwerbehinderten Menschen wird 

ausschließlich von den Agenturen für 
Arbeit durchgeführt. Schwerbehinder-
te Bezieher von Arbeitslosengeld II und 
die Angehörigen der Bedarfsgemein-
schaft, die nicht behinderte Menschen 
nach § 19 SGB III sind, werden von den 
� Jobcentern betreut.

Die Jobcenter sind grundsätzlich für 
die berufliche Beratung von Jugendli-
chen zuständig, wenn sie Mitglieder ei-
ner Bedarfsgemeinschaft sind. Die Job-
center können diese Aufgabe auf die 
Agenturen für Arbeit im Rahmen loka-
ler Vereinbarungen übertragen. Die Be-
rufsorientierung in Schulen wird von 
den Agenturen für Arbeit durchgeführt.

Akkord

Im Gegensatz zum Zeitlohn, bei dem 
die Dauer der geleisteten Arbeitszeit 
für das Arbeitsentgelt maßgeblich ist, 
richtet sich der Akkordlohn grundsätz-
lich nach der Menge der geleisteten Ar-
beit. Ziel ist es, den Arbeitnehmer durch 
finanzielle Anreize zu erhöhten Arbeits-
anstrengungen zu veranlassen. Man 
unterscheidet Geldakkord und Zeitak-
kord:
 • Geldakkord (Stückakkord): Hier wird 
für eine bestimmte Leistungsein-
heit (z. B. Werkstück) ein bestimmter 
Geldbetrag vergütet. Berechnungs-
formel: Zahl der Leistungseinheiten 
x Geldfaktor
 • Zeitakkord: Hier wird dem Arbeit-
nehmer für eine definierte Leistung 
(z. B. Fertigen eines Werkstückes mit 
Vorbereitungs-, Tätigkeits- und Er-
holungszeit) eine bestimmte Zeit als 
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ALLGEMEINES GLEICH BEHANDLUNGSGESETZ

Berechnungsfaktor vorgegeben (Vor-
gabezeit). Berechnungsformel: Leis-
tungseinheiten x Vorgabezeit x Geld-
faktor

Die Akkordvergütung kann sich an der 
individuellen Arbeitsleistung des Be-
schäftigten (Einzelakkord) oder an der 
einer Arbeitsgruppe orientieren (Grup-
penakkord). Die einzelnen Faktoren 
zur Bestimmung der Akkordvergütung 
(Akkordvorgabe) unterliegen, soweit 
sie nicht bereits in Tarifverträgen fest-
gelegt sind, der erzwingbaren � Mit-
bestimmung des Betriebsrats (vgl. § 87 
Abs. 1 Nr. 10 und 11 BetrVG).

Das Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX) trifft keine Bestimmungen 
über die Ermittlung des Arbeitsentgelts 
schwerbehinderter Menschen; deshalb 
steht ihrer Beschäftigung in Akkordar-
beit grundsätzlich nichts entgegen. Art 
oder Schwere der Behinderung können 
aber im Einzelfall einen Anspruch des 
schwerbehinderten Arbeitnehmers ge-
gen den Arbeitgeber begründen, statt 
eines behinderungsbedingt nicht zu-
mutbaren Akkordlohns einen Zeit-
lohn zu erhalten (vgl. § 81 Abs. 4 Nr. 4 
SGB IX).

Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz (AGG)

Das AGG enthält Regelungen zur Ver-
hinderung oder Beseitigung von Be-
nachteiligungen im Privat- und Ar-
beitsrecht aus Gründen der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, ei-

ner � Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität. Das zivilrechtliche 
Benachteiligungsverbot regelt Fälle, 
in denen ein Vertragsschluss, zum Bei-
spiel mit einem behinderten Menschen 
ohne sachlichen Grund wegen einer be-
hindertenfeindlichen Einstellung, ver-
weigert wird.

Das Gesetz gibt den entsprechend ge-
schützten Personengruppen Rechts-
ansprüche gegen � Arbeitgeber und Pri-
vate, die das Benachteiligungsverbot 
verletzen. Unzulässig sind sowohl un-
mittelbare als auch mittelbare Benach-
teiligungen. Geschützt sind nicht nur 
behinderte � Arbeitnehmer, sondern 
auch arbeitnehmerähnliche Personen, 
zum Beispiel Besucher von � Werkstät-
ten für behinderte Menschen. Das Ge-
setz verwendet den Begriff „Benach-
teiligung“ statt „Diskriminierung“, um 
deutlich zu machen, dass nicht jede 
unterschiedliche Behandlung, die mit 
Nachteilen verbunden ist, diskriminie-
renden Charakter hat. Für bestimmte 
Fälle wird eine unterschiedliche Behand-
lung ausdrücklich zugelassen. Im Falle 
der Verletzung des Benachteiligungsver-
botes sieht das AGG Entschädigungs- 
und Schadensersatzansprüche vor.

Die Beweislastregelung ist für den Be-
nachteiligten günstig. Wer sich be-
nachteiligt sieht, muss lediglich Tatsa-
chen glaubhaft machen, die auf eine 
Benachteiligung schließen lassen. Die 
andere Partei, zum Beispiel der Arbeit-
geber, muss beweisen, dass keine Be-
nachteiligung vorliegt. Das AGG sieht 
die Zulassung von unterstützenden An-
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tidiskriminierungsverbänden vor. Wei-
ter wurde eine Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes eingerichtet.

Altersrente

Altersrenten werden auf Antrag geleis-
tet, wenn die jeweiligen persönlichen 
und versicherungsrechtlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. Neben der Re-
gelaltersrente gibt es die sog. vorge-
zogenen Altersrenten. Letzere haben 
jeweils zwei Altersgrenzen: Eine regu-
läre Altersgrenze, ab der die Rente ab-
schlagsfrei bezogen werden kann, und 
eine Altersgrenze, ab der die Rente vor-
zeitig bezogen werden kann. Für jeden 
Kalendermonat der vorzeitigen Inan-
spruchnahme wird die Rente um 0,3 % 
gemindert. Dieser Rentenabschlag 
kann durch zusätzliche Beitragszahlun-
gen ausgeglichen werden.

Altersrenten können als Vollrente oder 
als Teilrente in Anspruch genommen 
werden (§ 42 SGB VI). Vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze besteht Anspruch 
auf eine Altersvoll- oder Altersteilren-
te nur, wenn die maßgebliche Hinzu-
verdienstgrenze eingehalten wird (§ 34 
Abs. 3 SGB VI).

Altersrenten und Voraussetzungen:

Regelaltersrente (§§ 35, 235 SGB VI): 
 Versicherte haben Anspruch auf Regel-
altersrente, wenn sie die Regelalters-
grenze erreicht und die allgemeine War-
tezeit von 5 Jahren erfüllt haben. Die 
Regelaltersgrenze liegt für bis 1946 ge-
borene Versicherte bei 65 Jahren. Begin-

nend mit dem Jahrgang 1947 wird sie ab 
2012 schrittweise auf das 67. Lebensjahr 
angehoben. Die Regelaltersgrenze von 
67 Jahren gilt für die Jahrgänge 1964 und 
jünger. Wer vor dem 01.01.1955 geboren 
ist und vor dem 01.01.2007 mit seinem 
Arbeitgeber Altersteilzeitarbeit verein-
bart hat, kann aufgrund einer Vertrau-
ensschutzregelung die Rente weiterhin 
mit 65 Jahren beziehen.

Altersrente für langjährig Versicherte 
(§§ 36, 236 SGB VI): Versicherte haben 
Anspruch auf Altersrente für langjäh-
rig Versicherte, wenn sie die Altersgren-
ze bzw. die Altersgrenze für die frühest-
mögliche vorzeitige Inanspruchnahme 
der Rente erreicht und die Wartezeit 
von 35 Jahren erfüllt haben. Die Alters-
grenze liegt für die Jahrgänge bis 1948 
bei 65 Jahren. Beginnend mit dem Jahr-
gang 1949 wird sie ab 2012 schrittwei-
se auf das 67. Lebensjahr angehoben. 
Die Rente kann nach Vollendung des 
63. Lebensjahres vorzeitig, also mit Ab-
schlag, in Anspruch genommen wer-
den. Diese Altersgrenze für den frühest-
möglichen vorzeitigen Bezug wird nicht 
angehoben. Wer vor dem 01.01.1955 
geboren ist und vor dem 01.01.2007 
mit seinem Arbeitgeber Altersteilzeit-
arbeit vereinbart hat, für den bleibt die 
Altersgrenze aufgrund einer Vertrau-
ensschutzregelung bei 65 Jahren. Für 
diesen Personenkreis wird zudem die 
Altersgrenze für den frühestmöglichen 
vorzeitigen Bezug schrittweise von 63 
auf 62 Jahre abgesenkt.

Altersrente für schwerbehinderte Men-
schen (§§ 37, 236a SGB VI): Versicher-
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te haben Anspruch auf Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen, wenn sie 
die Altersgrenze bzw. die Altersgrenze 
für die frühestmögliche vorzeitige Inan-
spruchnahme der Rente erreicht haben, 
bei Beginn der Rente als schwerbehin-
derter Mensch nach dem SGB IX aner-
kannt sind (GdB von mindestens 50) 
und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt 
haben.

Für bis 1951 geborene Versicherte liegt 
die Altersgrenze bei 63 Jahren und die 
Altersgrenze für die frühestmögliche 
vorzeitige Inanspruchnahme der Ren-
te bei 60 Jahren. Beginnend mit dem 
Jahrgang 1952 werden ab 2012 bei-
de Altersgrenzen um zwei Jahre auf 65 
bzw. 62 Jahre angehoben. Versicherte, 
die bereits am 01.01.2007 als schwer-
behinderte Menschen anerkannt wa-
ren und vor dem 01.01.1955 geboren 
sind und vor dem 01.01.2007 mit ihrem 
Arbeitgeber Altersteilzeitarbeit verein-
bart haben, sind nach einer Vertrauens-
schutzregelung von der Anhebung der 
Altersgrenzen ausgenommen.

Versicherte, die vor dem 01.01.1951 ge-
boren sind, konnten nach einer Über-
gangsregelung eine Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen auch 
dann beziehen, wenn bei Beginn der 
Rente eine � Berufsunfähigkeit oder 
� Erwerbsunfähigkeit nach dem am 
31.12.2000 geltenden Recht vorlag.

Vertrauensschutz bestand auch für Ver-
sicherte, die vor dem 17.11.1950 gebo-
ren sind und am 16.11.2000 schwerbe-
hindert, berufs- oder erwerbsunfähig 

nach dem am 31.12.2000 geltenden 
Recht waren. Sie konnten bereits mit 60 
Jahren abschlagsfrei in Rente gehen.

Altersrente für besonders langjäh-
rig Versicherte (§ 38 SGB VI in der ab 
01.01.2012 geltenden Fassung): Die-
se Rente kann ab dem Jahr 2012 bezo-
gen werden. Voraussetzungen sind die 
Vollendung des 65. Lebensjahres und 
die Erfüllung einer Wartezeit von 45 
Jahren. Auf die Wartezeit werden an-
gerechnet Kalendermonate mit Pflicht-
beiträgen sowie Zeiten der Erziehung 
eines Kindes bis zum zehnten Lebens-
jahr. Nicht angerechnet werden Pflicht-
beitragszeiten wegen des Bezugs von 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II 
oder Arbeitslosenhilfe. Die Altersren-
te für besonders langjährig Versicher-
te kann nicht vorzeitig in Anspruch ge-
nommen werden.

Altersrente wegen � Arbeitslosigkeit 
oder nach � Altersteilzeitarbeit (§ 237 
SGB VI): Versicherte haben Anspruch 
auf Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
oder nach Altersteilzeitarbeit, wenn sie 
vor 1952 geboren sind, die Altersgren-
ze bzw. die Altersgrenze für die frühest-
mögliche vorzeitige Inanspruchnahme 
der Rente erreicht haben, in den letz-
ten 10 Jahren vor Beginn der Rente 8 
Jahre Pflichtbeiträge gezahlt haben, 
die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt ha-
ben und entweder bei Beginn der Ren-
te arbeitslos sind und nach Vollendung 
eines  Lebensalters von 58 Jahren und 
6  Monaten insgesamt 52 Wochen ar-
beitslos waren oder ihre Arbeitszeit 
aufgrund von Altersteilzeitarbeit im 
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Sinne des Altersteilzeitgesetzes für 
mindestens 24 Kalendermonate ver-
mindert haben.

Die Altersgrenze liegt bei 65 Jahren 
und wird nicht angehoben. Die Alters-
grenze für die frühestmögliche vorzeiti-
ge Inanspruchnahme lag bei 60 Jahren 
und ist in den Jahren 2006 bis 2008 für 
die nach 1945 geborenen Versicherten 
schrittweise auf 63 Jahre angehoben 
worden. Versicherte, die die Vorausset-
zungen von Vertrauensschutzregelun-
gen erfüllen, sind von der Anhebung 
der Altersgrenze nicht betroffen.

Altersrente für Frauen (§ 237a SGB VI): 
Frauen haben Anspruch auf Altersrente 
für Frauen, wenn sie vor 1952 geboren 
sind, die Altersgrenze bzw. die Alters-
grenze für die frühestmögliche vorzei-
tige Inanspruchnahme der Rente er-
reicht haben, nach Vollendung des 40. 
Lebensjahres mehr als 10 Jahre (also 
mindestens 121 Monate) Pflichtbei-
träge gezahlt und die Wartezeit von 15 
Jahren erfüllt haben. Die Altersgren-
ze liegt bei 65 Jahren, die Altersgrenze 
für die frühestmögliche vorzeitige Inan-
spruchnahme der Rente bei 60 Jahren. 
Beide Altersgrenzen werden nicht an-
gehoben.

Altersteilzeit

Das Altersteilzeitgesetz (AtG) ermög-
licht älteren Arbeitnehmern einen glei-
tenden Übergang vom Erwerbsleben 
in die � Altersrente. Eine Altersteilzeit-
vereinbarung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer ist freiwillig. Ein An-

spruch kann sich jedoch aus einem Ta-
rifvertrag oder einer � Betriebsvereinba-
rung ergeben.

Es stehen zwei Altersteilzeitmodelle 
zur Auswahl:
 • Teilzeitmodell: Die Arbeitszeit be-
trägt für die gesamte Dauer des Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisses die 
Hälfte der bisherigen Arbeitszeit.
 • Blockmodell: Es gibt eine Arbeits- 
und eine Freistellungsphase. In der 
Arbeitsphase ändert sich am Umfang 
der Arbeitszeit nichts. Die dadurch 
„vorab“ erbrachte Arbeitsleistung 
wird dann in der Freistellungsphase 
in Freizeit abgegolten.

Förderung: Aufgrund gesetzlicher Re-
gelung ist die Förderung durch die Bun-
desagentur für Arbeit auf Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisse beschränkt, die vor 
dem 01.01.2010 begonnen haben.

Änderungskündigung

Von einer Änderungskündigung spricht 
man, wenn der Arbeitgeber das � Ar-
beitsverhältnis kündigt und dem Ar-
beitnehmer im Zusammenhang mit 
der � Kündigung die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses zu geänderten Ar-
beitsbedingungen anbietet (vgl. § 2 
KSchG � Kündigungsschutzgesetz). Die 
Änderungskündigung bedarf daher wie 
die Kündigung, die zur Entlassung eines 
schwerbehinderten Menschen führt, 
der vorherigen Zustimmung des Inte-
grationsamtes (� Kündigungsschutzver-
fahren). Sie kann unter Einhaltung der 
bestehenden Kündigungsfristen als or-
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dentliche Kündigung erfolgen, sie kann 
auch ausnahmsweise aus wichtigem 
Grund als � außerordentliche Kündi-
gung ausgesprochen werden.

Änderungen von Arbeitsbedingun-
gen können auch einvernehmlich ge-
regelt werden. Sie bedürfen dann kei-
ner Änderungskündigung. Es genügt 
dazu, dass der schwerbehinderte Be-
schäftigte den Vertragsänderungen 
nicht widerspricht, sie also stillschwei-
gend akzeptiert. Will er dieses Ergeb-
nis vermeiden, muss er unverzüglich 
den Arbeitgeber auf die fehlende Zu-
stimmung des Integrationsamtes hin-
weisen und Klage vor dem Arbeitsge-
richt erheben.

Eine Änderungskündigung ist auch 
dann nicht erforderlich, wenn es um die 
Änderung einzelner Arbeitsbedingun-
gen innerhalb des � Direktionsrechts 
des Arbeitgebers geht. Anordnungen 
dieser Art darf der Arbeitgeber ohne 
Änderungskündigung durchsetzen. Da 
die Grenzen des Direktionsrechts nicht 
immer klar sind, kann der Arbeitgeber 
in Zweifelsfällen vorsorglich die Zustim-
mung zur Änderungskündigung beim 
Integrationsamt beantragen. Änderun-
gen, die nicht durch das Direktionsrecht 
gedeckt sind und nicht einvernehmlich 
geregelt werden, bedürfen einer Ände-
rungskündigung, so die Rückstufung in 
eine niedrigere Gehaltsgruppe.

Der Arbeitgeber sollte schon im Vorfeld 
mit dem betrieblichen � Integrations-
team klären, ob der alte � Arbeitsplatz 
durch technische und organisatori-

sche Maßnahmen bzw. durch behinde-
rungsgerechte Umgestaltung für den 
schwerbehinderten Menschen erhal-
ten werden kann. Möglicherweise kann 
auch ein gleichwertiger anderer Ar-
beitsplatz gefunden werden.

Im Kündigungsschutzverfahren bei ei-
ner Änderungskündigung greift das In-
tegrationsamt seinerseits diese Fragen 
auf und prüft weiter, ob die Zustim-
mung gemäß § 89 Abs. 2 SGB IX zu er-
teilen ist. Nach dieser Vorschrift soll die 
Zustimmung erteilt werden, wenn dem 
schwerbehinderten Menschen ein an-
derer angemessener und zumutbarer 
Arbeitsplatz gesichert ist. Diese Vor-
schrift ist gerade bei Änderungskün-
digungen von Bedeutung. Denn der 
„andere“ Arbeitsplatz kann auch der 
bisherige Arbeitsplatz – nur zu geän-
derten Bedingungen – oder ein ande-
rer Arbeitsplatz desselben Arbeitgebers 
sein.

Die Angemessenheit des anderen Ar-
beitsplatzes beurteilt sich nach der Art 
der Beschäftigung, dem Verhältnis des 
Arbeitsentgelts zur ausgeübten Tätig-
keit und den sonstigen Arbeitsbedin-
gungen. Die Zumutbarkeit stellt auf 
alle Umstände ab, die mit dem neuen 
Arbeitsplatz im weiteren Sinne zusam-
menhängen. Die Änderungskündigung 
kann mit einer Gehaltsminderung ver-
bunden sein; diese ist in der Regel zu-
mutbar, wenn sie eine Gehaltsgruppe 
umfasst.

Wenn die Voraussetzungen nach § 89 
Abs. 2 SGB IX nicht vorliegen, trifft das 
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Integrationsamt die Entscheidung 
nach der generellen Vorschrift des § 85 
SGB IX. Dies kann bedeuten, dass dem 
Antrag bei Abwägung aller Umstände 
entsprochen wird, wenn sonst die ein-
zige Alternative eine Entlassungskündi-
gung ist.

Anfallsleiden (Epilepsie)

Bei der Epilepsie handelt es sich um 
Funktionsstörungen des Gehirns. Es 
kommt zu spontan und wiederholt auf-
tretenden Anfällen. Sie dauern von we-
nigen Sekunden bis zu einigen Minuten 
und können sehr unterschiedliche Er-
scheinungsformen haben.

Wenn keine zusätzlichen Behinderun-
gen hinzukommen, sind an Epilepsie 
erkrankte Menschen in der Regel nur 
durch die Symptome eingeschränkt, 
die während des Anfalls auftreten. Wer-
den die heute zur Verfügung stehen-
den Therapiemöglichkeiten umfassend 
genutzt und erfolgt eine optimale Ein-
stellung durch Medikamente, können 
bis zu 70 % aller an Epilepsie erkrank-
ten Menschen zuverlässig anfallsfrei 
leben. Trotz dieses – vor allem medizi-
nischen – Fortschritts bestehen immer 
noch Vorurteile und Fehlinformatio-
nen über diese Erkrankung. Dies ist ei-
nes der größten Probleme, mit dem sich 
Betroffene auseinandersetzen müssen.

Ursachen von Anfallsleiden: Sie sind 
vielfältig und können zum Beispiel in 
Geburtsschäden liegen oder im Er-
wachsenenalter auf Hirnverletzungen, 
Hirntumore oder Blutungen zurückge-

hen. Etwa die Hälfte aller Epilepsien tre-
ten bereits vor dem 10. Lebensjahr auf, 
ungefähr zwei Drittel bis zum 20. Le-
bensjahr. Das Auftreten eines einmali-
gen Anfalls oder einzelner Anfälle be-
deutet jedoch nicht, dass der Betroffene 
an einer Epilepsie erkrankt ist. Etwa 5 % 
der Bevölkerung erleiden mindestens 
einmal im Laufe ihres Lebens einen epi-
leptischen Anfall (Gelegenheitsanfäl-
le), ohne anfallskrank zu werden – zum 
Beispiel aufgrund von Fieberkrämpfen, 
einer schweren Infektion, Alkohol- und 
Drogenkonsum oder Schlafentzug.

Erst wenn bei einem Menschen inner-
halb eines Jahres mindestens 2 epi-
leptische Anfälle ohne akute Ursache 
aufgetreten sind, spricht man von Epi-
lepsie. Rund 1 % der Bevölkerung ist da-
von betroffen.

Verschiedene Anfallsformen: Es wird 
zwischen fokalen und generalisierten 
epileptischen Anfällen unterschieden. 
Bei fokalen Anfällen ist nur ein Teil des 
Gehirns betroffen, bei einem generali-
sierten Anfall das gesamte Gehirn. Die 
Anfälle sind in ihrem Ablauf und ihren 
Auswirkungen sehr unterschiedlich. Je 
nachdem, welche Hirnzentren von den 
krampfauslösenden Störungen betrof-
fen sind, kommen ganz unterschiedli-
che Formen von Anfällen vor, von den 
„großen Anfällen“ (sog. Grand mal An-
fälle) mit Bewusstseinsverlust und ge-
neralisierten Muskelkrämpfen, über 
lokalisierte Krämpfe einzelner Gliedma-
ßen bis hin zu anfallsweisen Dämmer-
zuständen (sog. Absencen) ohne Mus-
kelkrämpfe.



A ANFORDERUNGSPROFIL

36 ABC  Behinderung & Beruf

Im Arbeitsleben zu beachten: Um Ver-
letzungen und anfallsauslösende Be-
lastungen auszuschließen, können 
zum Beispiel folgende Maßnahmen ge-
troffen werden:
 • Einfache Schutzvorrichtungen an 
Maschinen anbringen.
 • Epilepsiekrankem Arbeitnehmer ei-
nen Platz zur Verfügung stellen, an 
den er sich zurückziehen kann, wenn 
er spürt, dass ein Anfall auftritt.
 • Steuerungs- oder Überwachungstä-
tigkeiten sowie die Betreuung Hilfe-
bedürftiger unterlassen.
 • Schicht- und Akkordarbeit sowie Tä-
tigkeiten in großer Hitze oder bei 
starker Lärmeinwirkung vermeiden.
 • Von Berufen, die regelmäßig das Füh-
ren von Kraftfahrzeugen erfordern, 
wegen Unfallgefahr absehen. Aller-
dings dürfen epilepsiekranke Men-
schen Fahrzeuge führen, wenn sie 
eine bestimmte Zeit lang anfallsfrei 
geblieben sind und keine Hinweise 
auf eine erhöhte Anfallsbereitschaft 
vorliegen.

Neben dem Bemühen, anfallsauslösen-
de Faktoren und erhöhte Verletzungs-
gefahren auszuschalten, dürfen auch 
die psychosozialen Faktoren nicht über-
sehen werden. Die Unvorhersehbar-
keit der Anfälle belastet die Betroffenen 
sehr, ruft Ängste und Verunsicherung 
hervor. Daher ist es wichtig, das be-
triebliche Umfeld einzubeziehen. Kol-
legen und Vorgesetzte müssen hinrei-
chend über die Erkrankung informiert 
sein. Sie müssen wissen, wie sie sich 
während eines Anfalls zu verhalten ha-

ben und wann möglicherweise ein Arzt 
zu rufen ist.

Haftungs- und versicherungsrechtliche 
Bedenken sind häufig genannte Grün-
de, anfallskranke Menschen nicht ein-
zustellen. Dieses Risiko wird oft über-
schätzt. Der Arbeitgeber muss sein 
Haftungsrisiko realistisch einschätzen. 
Für Verletzungsfolgen, die unmittel-
bar durch einen Anfall verursacht wer-
den, tritt die gesetzliche � Kranken-
versicherung ein. Tragen betriebliche 
Einrichtungen, wie etwa laufende Ma-
schinen, zu den Verletzungen bei, han-
delt es sich um einen � Arbeitsunfall, für 
den die gesetzliche Unfallversicherung 
(� Berufsgenossenschaften) zuständig 
ist. Der Arbeitgeber haftet nur, wenn er 
den Arbeitsunfall vorsätzlich herbeige-
führt hat. Auch strafrechtliche Konse-
quenzen hat der Arbeitgeber nicht zu 
befürchten, wenn er die Einsatzmög-
lichkeiten des betroffenen Mitarbei-
ters sorgfältig prüft. Hierbei kann er die 
fachkundige Beratung des � Betriebs-
arztes, der � Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, der Berufsgenossenschaften und 
des � Technischen Beratungsdienstes 
des Integrationsamtes nutzen.

Anforderungsprofil

� Profilmethode

Anhaltspunkte für die ärztliche 
Gutachtertätigkeit

� Versorgungsmedizin-Verordnung
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Arbeitgeber

Arbeitgeber ist, wer Arbeitnehmer in 
einem � Arbeitsverhältnis mit abhängi-
ger Arbeit beschäftigt. Auch eine juris-
tische Person (z. B. Aktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung) kann Arbeitgeber sein, ebenso die 
öffentliche Hand. Unerheblich ist die 
Art der Arbeit und ob der Arbeitgeber 
ein Gewerbe betreibt. Die Verpflichtun-
gen aus dem Schwerbehindertenrecht 
(Teil 2 SGB IX) wie die � Beschäftigungs-
pflicht oder die Zahlung der � Ausgleichs-
abgabe betreffen jeweils den Arbeitge-
ber als solchen und nicht den einzelnen 
Zweigbetrieb (� Betrieb) bzw. die nach-
geordnete � Dienststelle.

Arbeitgeberverbände

Arbeitgeberverbände sind Vereine, in 
denen sich � Arbeitgeber in der Regel 
nach bestimmten Industrie- oder Ge-
werbezweigen zusammengeschlossen 
haben. Es bestehen Fachverbände als 
Orts-, Bezirks-, Landes- und Bundesver-
bände. Auf Landesebene gibt es allge-
meine Arbeitgeberverbände als Zusam-
menschluss der Fachverbände und als 
Spitzenverband die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA).

Den Arbeitgeberverbänden kommt 
ebenso wie den � Gewerkschaften als 
wesentliche Aufgabe der Abschluss 
von � Tarifverträgen zu. Sie leisten ih-
ren Mitgliedern Beratung in Fragen 
des � Arbeitsrechts und bieten Rechts-
schutz.

Laut Gesetz haben die Arbeitgeber-
verbände zahlreiche Vorschlags- und 
Entsendungsrechte zu gerichtlichen 
Spruchkörpern und Verwaltungsbehör-
den: etwa bei der Berufung der ehren-
amtlichen Richter der Arbeitsgerich-
te, bei der Besetzung der Organe der 
 Bundesagentur für Arbeit und der Or-
gane der Sozialversicherungsträger so-
wie bei der Berufung der Arbeitgeber-
vertreter im � Widerspruchsausschuss 
und im � Beratenden Ausschuss für be-
hinderte Menschen beim Integrations-
amt.

Arbeitnehmer

Arbeitnehmer ist, wer in einem � Arbeits-
verhältnis steht und eine vom Arbeit-
geber abhängige weisungsgebundene 
Tätigkeit ausübt; hierzu zählen Arbei-
ter, Angestellte und die zur � Berufsaus-
bildung Beschäftigten (Auszubildende). 
Für Arbeitnehmer gilt das � Arbeitsrecht. 
Auch � leitende Angestellte sind an sich 
Arbeitnehmer; dennoch gelten für sie 
vielfach Ausnahmen. Während das � Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG) auf die 
leitenden Angestellten grundsätzlich 
keine Anwendung findet, macht das 
Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX) 
bei dieser Beschäftigtengruppe keinen 
Unterschied zu den übrigen schwerbe-
hinderten Arbeitnehmern.

Arbeitsassistenz

Für behinderte Menschen mit erheb-
lichem Unterstützungsbedarf ist die 
Arbeitsassistenz einer von mehreren 
Bestandteilen des umfassenden An-
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satzes zur persönlichen Assistenz bei 
den Verrichtungen des täglichen Le-
bens und zur � Teilhabe am Arbeitsleben 
und in der Gemeinschaft. Auftragge-
ber der verschiedenen Dienstleistungen 
zur persönlichen Assistenz ist dabei der 
behinderte Mensch selbst. Insofern ist 
die persönliche Assistenz zugleich Aus-
druck des Selbstbestimmungsrechts so-
wie des � Wunsch- und Wahlrechts (§ 9 
SGB IX).

Mit der Novellierung des Schwerbehin-
dertenrechts (Teil 2 SGB IX) wurde ein 
Rechtsanspruch schwerbehinderter 
Menschen auf Übernahme der Kosten 
notwendiger Arbeitsassistenz durch 
die Integrationsämter eingeführt (§ 102 
Abs. 4 SGB IX), und zwar als Teil der 
� Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben. Es 
geht dabei um eine Geldleistung, nicht 
um eine vom öffentlichen Leistungsträ-
ger zu organisierende Sachleistung. Der 
schwerbehinderte Arbeitnehmer hat 
vielmehr selbst die Organisations- und 
Anleitungskompetenz, ist dafür aber 
auch selbst verantwortlich. Der schwer-
behinderte Arbeitnehmer stellt also 
entweder die Assistenzkraft selbst ein 
(Arbeitgebermodell) oder beauftragt 
einen Anbieter von Assistenzdienst-
leistungen auf eigene Rechnung mit 
der Arbeitsassistenz (Auftrags- oder 
Dienstleistungsmodell).

Voraussetzung ist stets, dass es um ar-
beitsplatzbezogene Unterstützung 
geht und diese notwendig ist. Als Ar-
beitnehmer ist der schwerbehinder-
te Mensch gegenüber seinem eigenen 
Arbeitgeber verpflichtet, seine Arbeits-

leistung persönlich zu erbringen. Wie 
bereits das Wort „Assistenz“ zeigt, ist 
Arbeitsassistenz eine Hilfestellung bei 
der Arbeitsausführung, nicht aber die 
Erledigung der vom schwerbehinderten 
Arbeitnehmer zu erbringenden arbeits-
vertraglichen Tätigkeit selbst. Es geht 
dabei um kontinuierliche, regelmäßig 
und zeitlich nicht nur wenige Minuten 
täglich anfallende Unterstützung am 
konkreten Arbeitsplatz. Notwendig ist 
diese, wenn weder die behinderungs-
gerechte � Arbeitsplatzgestaltung noch 
eine vom Arbeitgeber bereitgestellte 
Unterstützung (z. B. durch Arbeitskol-
legen) ausreichen, um dem schwerbe-
hinderten Menschen die Ausführung 
der Arbeit in wettbewerbsfähiger Form 
zu ermöglichen. Häufige Nutzer der Ar-
beitsassistenz sind beispielsweise Roll-
stuhlfahrer und schwer sinnesgeschä-
digte Menschen, wie etwa blinde oder 
gehörlose Menschen.

Rechtsanspruch: Als Leistung zur Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben dient die Arbeits assistenz 
zum einen dem Ziel, einen sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplatz zu er-
langen (vgl. § 33 Abs. 8 Nr. 3 SGB IX). In 
diesem Fall richtet sich der Rechtsan-
spruch, zeitlich auf 3 Jahre befristet, ge-
gen den zuständigen � Rehabilitations-
träger. Die Arbeitsassistenz dient aber 
auch zur Sicherung bereits bestehender 
sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigungsverhältnisse. Der Kostenträger 
ist in diesem Fall das � Integrationsamt 
(vgl. § 102 Abs. 4 SGB IX).
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Auch nach der  Eingliederungsphase 
bleibt vielfach eine Arbeitsassistenz an-
gesichts von Art oder Schwere der Be-
hinderung erforderlich. Dann kommt 
es nach 3 Jahren zu einem Zuständig-
keitswechsel vom  Rehabilitationsträger 
zum Integrationsamt. Um dennoch 
eine einheitliche Bewilligungs- und Ver-
waltungspraxis zu gewährleisten, sieht 
das SGB IX vor (§ 33 Abs. 8 Satz 2), dass 
die Durchführung der Leistungen zur 
Arbeitsassistenz von Anfang an durch 
das Integrationsamt erfolgt; diesem 
werden die Kosten für die ersten 3 Jah-
re ab Aufnahme der Beschäftigung 
vom zunächst zuständigen Rehabili-
tationsträger erstattet. Eine vergleich-
bare Regelung gibt es bei der Arbeits-
assistenz (vgl. § 270a Abs. 1 Sätze 2 
und 3 SGB III). Die Übernahme der Kos-
ten einer notwendigen Arbeitsassistenz 
ist auch zur Aufnahme bzw. Sicherung  
einer wirtschaftlich � selbstständi-
gen Existenz möglich (vgl. § 33 Abs. 3 
Nr. 6 SGB IX sowie § 21 Abs. 4 i.V.m. § 17 
Abs. 1a  SchwbAV).

Geldleistung: Da es bei der Arbeits-
assistenz um eine Geldleistung an 
schwerbehinderte Menschen geht, bie-
tet es sich an, die Form des Persönli-
chen Budgets zu wählen (§ 17 Abs. 2–4 
SGB IX). Die Integrationsämter stel-
len ein solches � Persönliches Budget 
zur Verfügung. Die Leistungshöhe be-
misst sich dabei anhand des durch-
schnittlichen täglichen Bedarfs an Ar-
beitsassistenz. Die Kostenübernahme 
soll – gemäß dem allgemeinen sozial-
rechtlichen Angemessenheitsgebot – 
in einem ausgewogenen Verhältnis zu 

dem damit erzielten wirtschaftlichen 
Integrationserfolg stehen, das heißt 
zu dem sozialversicherungspflichtigen 
Einkommen, das der schwerbehinderte 
Mensch selbst erzielt.

In der Praxis werden Leistungen zur 
Arbeitsassistenz auch zusammen mit 
Leistungen an Arbeitgeber zur Abde-
ckung � außergewöhnlicher Belastun-
gen in Form personeller Unterstützung 
erbracht (§ 27 SchwbAV); dies ermög-
licht flexible Formen der Arbeitsas-
sistenz, vor allem bei zeitlich zum Teil 
nicht genau vorher bestimmbarem As-
sistenzbedarf am Arbeitsplatz.

Arbeitsentgelt

Der Begriff Arbeitsentgelt oder Arbeits-
lohn hat eine zweifache Bedeutung: im 
Verhältnis Arbeitnehmer – Arbeitgeber 
und im Sinne des Sozialversicherungs-
rechts. Die Zahlung des vereinbarten 
Arbeitsentgelts an den Arbeitnehmer 
ist die Hauptpflicht des Arbeitgebers 
aus dem Arbeitsvertrag (§ 611 Abs. 1 
BGB, � Arbeitsverhältnis).

Die Höhe des Arbeitsentgelts wird im 
Allgemeinen im Arbeitsvertrag oder in 
� Tarifverträgen geregelt und oft durch 
betriebliche Regelungen ergänzt. In Aus-
nahmefällen, wie bei der � Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall und im Urlaub, 
muss das Arbeitsentgelt auch ohne Ar-
beitsleistung gezahlt werden. Bei Insol-
venz des Arbeitgebers regelt § 165 SGB III 
einen Anspruch auf In solvenzgeld für die 
vorausgehenden 3 Monate gegenüber 
der Agentur für Arbeit.
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Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts 
und der Dienstbezüge schwerbehin-
derter Menschen aus einem bestehen-
den Beschäftigungsverhältnis dürfen 
Renten und vergleichbare Leistungen, 
die wegen der Behinderung bezogen 
werden, nicht berücksichtigt werden 
(§ 123 SGB IX).

Der Arbeitgeber kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen Zuschüsse zum 
Arbeitsentgelt für einen schwerbehin-
derten Menschen erhalten (� Einglie-
derungszuschüsse, � außergewöhnliche 
Belastungen).

Das Arbeitsentgelt im sozialversiche-
rungsrechtlichen Sinn ist durch § 14 
SGB IV definiert. Danach sind alle lau-
fenden oder einmaligen Einnahmen 
aus einer Beschäftigung (neben dem 
Monatsgehalt zum Beispiel die Jahres-
gratifikation, das sog. Weihnachtsgeld 
und das � Urlaubsgeld) bei der Zahlung 
der Sozialversicherungsbeiträge zu be-
rücksichtigen (§ 7 SGB IV), unabhängig 
davon, ob auf sie ein Rechtsanspruch 
besteht, wie sie bezeichnet sind, in wel-
cher Form sie geleistet werden – als 
Geld- oder Sachbezüge – und ob sie di-
rekt aus der Beschäftigung heraus oder 
im Zusammenhang mit ihr erzielt wer-
den (z. B. Trinkgelder).

Arbeitserprobung

Die Arbeitserprobung dient der Ab-
klärung der � beruflichen Eignung und 
Auswahl von erforderlichen Leistungen 
zur � Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 
Abs. 4 Satz 2 SGB IX). Ziel der Arbeits-

erprobung ist es, gemeinsam mit dem 
behinderten Menschen bei feststehen-
dem Berufsziel Zweifelsfragen in Be-
zug auf die konkreten Anforderungen 
der Aus- oder Weiterbildung bzw. des 
Arbeitsplatzes zu klären. Der behin-
derte Mensch soll sich selbst in der Ar-
beitswelt erproben, seine Leistungsfä-
higkeit soll getestet werden. Ein fester 
zeitlicher Rahmen ist für die Arbeits-
erprobung nicht vorgesehen. Art und 
Dauer der Arbeitserprobung wird mit 
dem behinderten Menschen im Einzel-
fall durch den zuständigen � Rehabili-
tationsträger (§ 6 Abs. 1 SGB IX) festge-
legt.

Arbeitsförderung

Die Arbeitsförderung soll dem Entste-
hen von Arbeitslosigkeit entgegen-
wirken, die Dauer der Arbeitslosigkeit 
verkürzen und den Ausgleich von An-
gebot und Nachfrage auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt unterstützen. 
Dabei ist insbesondere durch die Ver-
besserung der individuellen Beschäf-
tigungsfähigkeit Langzeitarbeitslosig-
keit zu vermeiden. Die Gleichstellung 
von Frauen und Männern ist als durch-
gängiges Prinzip der Arbeitsförderung 
zu verfolgen. Die Arbeitsförderung 
soll dazu beitragen, dass ein hoher Be-
schäftigungsstand erreicht und die Be-
schäftigungsstruktur ständig verbes-
sert wird. Sie ist so auszurichten, dass 
sie der beschäftigungspolitischen Ziel-
setzung der Sozial-, Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der Bundesregierung ent-
spricht (§ 1 Abs. 1 SGB III). Zur Arbeits-
förderung gehören alle Aufgaben und 
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Leistungen der � Agenturen für Arbeit, 
mit denen die Ziele der Arbeitsförde-
rung erreicht werden können. Die Leis-
tungen der Arbeitsförderung richten 
sich vor allem an � Arbeitnehmer und 
� Arbeitgeber (§ 3 SGB III).

Leistungen an Arbeitnehmer sind u. a.:
 • � Berufsberatung sowie � Ausbil-
dungsvermittlung und � Arbeitsver-
mittlung
 • Leistungen aus dem Vermittlungs-
budget
 • Maßnahmen zur Aktivierung und be-
ruflichen Eingliederung
 • Gründungszuschuss zur Aufnahme 
einer � selbstständigen Tätigkeit
 • Berufsausbildungsbeihilfe während 
einer � Berufsausbildung oder einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme (� Berufsvorbereitung)
 • Übernahme der Weiterbildungskos-
ten während der Teilnahme an einer 
� beruflichen Weiterbildung
 • Arbeitslosengeld während der � Ar-
beitslosigkeit

Ferner gehören hierher die allgemeinen 
und besonderen Leistungen zur � Teil-
habe behinderter Menschen am Ar-
beitsleben (§ 33 SGB IX i. V. m. §§ 112 ff. 
SGB III, siehe Leistungsübersicht ab 
S. 292).

Leistungen an Arbeitgeber sind u. a.:
 • Arbeitsmarktberatung sowie Ausbil-
dungs- und Arbeitsvermittlung
 • Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei 
der Eingliederung von förderungsbe-
dürftigen und leistungsgeminderten 
Arbeitnehmern

 • Zuschüsse zur Ausbildungsvergü-
tung für die betriebliche Aus- und 
Weiterbildung behinderter und 
schwerbehinderter Menschen

Förderung behinderter Menschen: 
Rechtsgrundlage für die Teilhabe be-
hinderter Menschen am Arbeitsleben 
ist das SGB IX i. V. m. SGB III. Nach § 2 
SGB IX sind Menschen behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, geistige Fä-
higkeit oder seelische Gesundheit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 
Monate von dem für das Lebensalter ty-
pischen Zustand abweichen und daher 
ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 
� Behinderung bedroht, wenn die Be-
einträchtigung zu erwarten ist.

Der Status der � Schwerbehinderung 
ist nicht Voraussetzung für die Gewäh-
rung von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben.

Für behinderte Menschen können Leis-
tungen zur Förderung der Teilhabe am 
Arbeitsleben erbracht werden, die we-
gen Art oder Schwere der Behinderung 
erforderlich sind, um ihre Erwerbsfä-
higkeit zu erhalten, zu bessern, herzu-
stellen oder wiederherzustellen und 
ihre Teilhabe am Arbeitsleben sichern. 
Bei der Auswahl der Leistungen sind 
Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit 
sowie Lage und Entwicklung des Ar-
beitsmarktes angemessen zu berück-
sichtigen.

Nach dem Prinzip „So normal wie mög-
lich und so speziell wie nötig“ ist zu-
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nächst zu prüfen, ob für den behin-
derten Menschen die Teilhabe am 
Arbeitsleben mit allgemeinen Leistun-
gen erreicht werden kann. Dies schließt 
nicht aus, dass einzelne besondere Leis-
tungen zusätzlich gewährt werden 
können.

Sind wegen der Behinderung beson-
dere Maßnahmen und Leistungen er-
forderlich, werden diese Leistungen in 
besonderen auf die spezifischen Be-
dürfnisse behinderter Menschen aus-
gerichteten Maßnahmen gefördert.

Eine Förderung von Maßnahmen in ei-
ner Einrichtung der beruflichen Rehabi-
litation nach § 35 SGB IX (z. B. in einem 
� Berufsbildungswerk oder � Berufsför-
derungswerk) ist möglich, wenn dies 
wegen Art oder Schwere der Behinde-
rung oder zur Sicherung des Eingliede-
rungserfolges notwendig ist.

Sofern wegen der Behinderung eine Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt (derzeit) nicht möglich ist, 
können Leistungen für die Teilnahme 
an Maßnahmen im Eingangsverfahren 
und im Berufsbildungsbereich einer an-
erkannten � Werkstatt für behinderte 
Menschen erbracht werden.

Arbeitsgericht

Die Arbeitsgerichte entscheiden bei-
spielsweise über � Kündigungsschutz-
klagen und Klagen auf Lohnzahlung. 
Sie sind ferner zuständig für Streitig-
keiten zwischen Tarifvertragsparteien 
und für Streitigkeiten im Rahmen des 

� Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG). 
Mit der Gesetzesänderung durch das 
Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesetz 
vom 30.03.2000 ist die Rechtswegzu-
ständigkeit für Arbeitssachen allein 
den Arbeitsgerichten zugeordnet. Auch 
die Beschlussverfahren für den öffentli-
chen Dienst sind somit dort zu führen.

Die Kammern der Arbeitsgerichte sind 
mit einem Berufsrichter als Vorsitzen-
den und je zwei ehrenamtlichen Rich-
tern als Vertreter der Arbeitnehmer 
und der Arbeitgeber besetzt. Zum Zwe-
cke der � gütlichen Einigung findet zu-
nächst eine mündliche Verhandlung 
vor dem Vorsitzenden statt.

Rechtsmittelinstanzen sind die Landes-
arbeitsgerichte und das Bundesarbeits-
gericht (BAG) in Erfurt. In der ersten Ins-
tanz vor dem Arbeitsgericht können die 
Parteien den Rechtsstreit selbst führen 
oder sich von Verbandsvertretern (z. B. 
von Rechtsvertretern der Gewerkschaf-
ten und der Arbeitgeberverbände) ver-
treten lassen. Vor dem Landesarbeits-
gericht besteht Anwaltszwang, wenn 
keine Vertretung durch Verbandsver-
treter erfolgt. Vor dem Bundesarbeits-
gericht müssen sich die Parteien durch 
Rechtsanwälte vertreten lassen. In der 
ersten Instanz muss jede Partei ihre au-
ßergerichtlichen Kosten, insbesondere 
also die Kosten für einen Rechtsanwalt, 
selbst tragen.

Arbeitshilfen

� Technische Arbeitshilfen
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Arbeitslosenversicherung

Die Arbeitslosenversicherung ist eine 
Pflichtversicherung, die die im SGB III 
(� Arbeitsförderung) beschriebenen Per- 
sonenkreise erfasst. Lediglich Pflege-
personen, Selbstständige und Aus lands-
beschäftigte (Beschäftigungen außer-
halb der EU und assoziierten Staaten) 
können sich seit dem 01.02.2006 auf 
Antrag pflichtversichern. Die Arbeitslo-
senversicherung ist neben der gesetzli-
chen � Krankenversicherung, Pflege- und 
� Rentenversicherung die vierte Säule der 
gesetzlichen � Sozialversicherung.

Versicherungspflichtig sind alle Perso-
nen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu 
ihrer � Berufsausbildung beschäftigt 
sind (§ 25 Abs. 1 SGB III). Daneben sind 
auch Jugendliche, die in Einrichtungen 
der beruflichen Rehabiliation nach § 35 
SGB IX Leistungen zur � Teilhabe am Ar-
beitsleben erhalten, die ihnen eine Er-
werbstätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ermöglichen sollen, versi-
cherungspflichtig in der Arbeitslosenver-
sicherung (§ 26 Abs. 1 Nr. 1 SGB III). Zur 
versicherungsrechtlichen Beurteilung 
von beruflichen Bildungsmaßnahmen 
sowie von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben gibt es eine Arbeitshilfe.

Für besondere Personengruppen, zum 
Beispiel Beamte, Soldaten oder Per-
sonen, die das 65. Lebensjahr vollen-
det haben, besteht hingegen Versiche-
rungsfreiheit. Versicherungsfrei ist zum 
Beispiel auch eine Nebenbeschäfti-
gung, wenn ein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld besteht und die wöchentliche 

Arbeitszeit 15 Stunden nicht übersteigt 
(§ 27 Abs. 5 SGB III).

Im Rahmen der Arbeitslosenversiche-
rung wird durch die Bundesagentur für 
Arbeit (� Agentur für Arbeit) eine Viel-
zahl von Leistungen erbracht. Dazu ge-
hören sowohl Leistungen, die die Inte-
gration der Menschen in Arbeits- und 
Ausbildungsverhältnisse unterstützen, 
als auch die Sicherstellung des Lebens-
unterhalts während der � Arbeitslosig-
keit.

Die Leistungen richten sich in erster Li-
nie an Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 
die sich an der Finanzierung der Ar-
beitslosenversicherung beteiligen.

Zur Finanzierung der Arbeitslosenversi-
cherung wird ein Beitrag erhoben, der 
derzeit 3 % beträgt. Er wird grundsätz-
lich vom versicherungspflichtigen Be-
schäftigten und vom Arbeitgeber je zur 
Hälfte getragen. Den Beitrag zur An-
tragspflichtversicherung trägt der Ver-
sicherte allein.

Der Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung wird von der Krankenkasse einge-
zogen. Den Beitrag zur Antragspflicht-
versicherung zahlt der Versicherte an 
die Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit im Sinne des SGB III 
(� Arbeitsförderung) liegt vor, wenn ein 
Arbeitnehmer
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 • nicht in einem Beschäftigungsver- 
hält nis steht (Beschäftigungslosig-
keit),
 • sich bemüht, seine Beschäftigungs-
losigkeit zu beenden (Eigenbemü-
hungen) und
 • den Vermittlungsbemühungen der 
Agentur für Arbeit zur Verfügung 
steht (vgl. § 119 Abs. 1 SGB III).

Um den Lebensunterhalt des Arbeitslo-
sen zu sichern, sieht das SGB III Entgelt-
ersatzleistungen vor (§§ 116 ff. SGB III). 
Diese Leistungen werden nachfolgend 
in ihren wesentlichen Grundzügen be-
schrieben.

Arbeitslosengeld: Arbeitnehmer haben 
Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Ar-
beitslosigkeit oder bei beruflicher Wei-
terbildung (§ 117 SGB III).

Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Ar-
beitslosigkeit besteht (§ 118 SGB III), 
wenn der Arbeitnehmer
1. arbeitslos, das heißt beschäftigungs-

los ist, sich bemüht, seine Beschäf-
tigungslosigkeit zu beenden und 
den Vermittlungsbemühungen der 
� Agentur für Arbeit zur Verfügung 
steht (vgl. § 138 Abs. 1 SGB III). Die 
Aus übung einer Erwerbstätigkeit (Be- 
schäftigung, � selbstständige Tätig-
keit und Tätigkeit als mithelfender 
Familienangehöriger) von weniger 
als 15 Stunden wöchentlich schließt 
Arbeitslosigkeit und damit den An-
spruch auf Arbeitslosengeld nicht 
aus. Die Arbeitszeiten mehrerer Er-
werbstätigkeiten werden allerdings 
zusammengerechnet. Den Vermitt-

lungsbemühungen der Agentur für 
Arbeit steht der Arbeitslose zur Ver-
fügung, wenn er – neben der Er-
füllung weiterer Voraussetzungen 
– eine versicherungspflichtige min-
destens 15 Stunden wöchentlich 
umfassende Beschäftigung ausüben 
kann und hierzu auch bereit ist.

2. sich bei der Agentur für Arbeit per-
sönlich arbeitslos gemeldet hat (vgl. 
§ 122 SGB III). Eine telefonische Mel-
dung genügt nicht.

3. die Anwartschaft erfüllt hat, das 
heißt wenn er innerhalb einer 2-jäh-
rigen Rahmenfrist vor Eintritt der Ar-
beitslosigkeit mindestens 12 Mona-
te in einem versicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis oder in ei-
nem anderen Versicherungspflicht-
verhältnis im Sinne des SGB III ge-
standen hat (vgl. §§ 123 – 124 sowie 
§§ 24 ff. SGB III). Eine bis 31.12.2014 
befristete Sonderregelung besteht 
für Arbeitnehmer, die in der 2-jähri-
gen Rahmenfrist überwiegend be-
fristet beschäftigt waren.

Anspruch auf Arbeitslosengeld bei 
� beruflicher Weiterbildung besteht, 
wenn die Voraussetzungen für die Ge-
währung von Arbeitslosengeld allein 
wegen der beruflichen Weiterbildung 
nicht vorliegen (§ 124a SGB III).

Wer infolge einer Leistungseinschränkung 
nicht arbeitsfähig ist, also eine versiche-
rungspflichtige, mindestens 15 Stunden 
wöchentlich umfassende Beschäftigung 
unter den üblichen Bedingungen des 
für ihn in Betracht kommenden Ar-
beitsmarktes nicht aufnehmen und 
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ausüben kann, ist nicht arbeitslos im 
Sinne des SGB III. Denn er steht für die 
� Arbeitsvermittlung in eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung nicht 
zur Verfügung und hat daher auch kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
Für bestimmte Fälle fehlender Arbeits-
fähigkeit gewährt das SGB III dennoch 
ausnahmsweise einen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld; die geltenden Vo-
raussetzungen nennt § 145 SGB III.

Die Dauer des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld richtet sich nach der Dauer 
der vor der Arbeitslosigkeit zurückge-
legten versicherungspflichtigen Be-
schäftigungszeit und dem Lebensjahr, 
das der Arbeitslose bei der Entstehung 
des Leistungsanspruchs vollendet hat 
(vgl. § 147 SGB III). Die Anspruchsdauer 
für Ansprüche auf Arbeitslosengeld be-
trägt für Arbeitnehmer vor Vollendung 
des 50. Lebensjahres maximal 12 Mo-
nate und ab Vollendung des 55. Lebens-
jahres maximal 18 Monate und nach 
Vollendung des 58. Lebensjahres maxi-
mal 24 Monate.

Die Höhe des Arbeitslosengeldes be-
trägt 60 %, bei Arbeitslosen, die selbst 
oder deren Ehegatte oder Lebenspart-
ner mindestens ein Kind haben, das 
steuerlich zu berücksichtigen ist, 67 % 
des pauschalierten Netto-Arbeits-
entgelts, das sich aus dem Bruttoent-
gelt ergibt, das der Arbeitslose im letz-
ten Jahr vor der Entstehung seines 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld erzielt 
hat (vgl. §§ 149 ff. SGB III).

Teilarbeitslosengeld: Teilarbeitslosen-
geld soll Arbeitnehmern, die eine von 
mehreren versicherungspflichtigen Be-
schäftigungen verlieren, einen ange-
messenen Ersatz des ausfallenden � Ar-
beitsentgelts bieten.

Das Teilarbeitslosengeld richtet sich 
grundsätzlich nach den Vorschriften 
über das Arbeitslosengeld. Außerdem 
wird vorausgesetzt, dass innerhalb von 
2 Jahren vor Eintritt der (Teil-)Arbeits-
losigkeit und der Arbeitslosmeldung 
neben der jetzt noch ausgeübten ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung 
mindestens 12 Monate eine weitere 
versicherungspflichtige Beschäftigung 
ausgeübt wurde. Teilarbeitslosengeld 
kann für längstens 6 Monate bezogen 
werden.

Zumutbare Beschäftigungen: Um die 
Folgen für die Versichertengemein-
schaft zu begrenzen, ist der Versiche-
rungsfall der Arbeitslosigkeit so schnell 
wie möglich zu beenden (vgl. auch 
� Sperrzeit für Arbeitslosengeld). Der 
Rahmen, in dem arbeitslose Arbeit-
nehmer an der Wiederaufnahme ei-
ner Beschäftigung mitzuwirken haben, 
wird u. a. von der sog. Zumutbarkeit ge-
steckt: Entlohnungen, die – in einem 
nach der bisherigen Dauer der Arbeits-
losigkeit gestaffelten Umfang – nied-
riger sind als das zuletzt bezogene Ar-
beitsentgelt, sind nach § 121 SGB III 
ebenso zumutbar wie befristete Be-
schäftigungen und Pendelzeiten zur 
Arbeitsstelle bis zu 2,5 Stunden (Voll-
zeitarbeitnehmer) bzw. 2 Stunden (Teil-
zeitarbeitnehmer) täglich.
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Arbeitsmarkt

Unter dem Begriff Arbeitsmarkt ver-
steht man Angebot und Nachfrage von 
Arbeitskräften für eine abhängige ent-
lohnte Beschäftigung. Das Angebot von 
Arbeitskräften bestimmt sich aus dem 
sog. Erwerbspersonenpotenzial, das 
sich aus den Erwerbstätigen, den regis-
trierten Arbeitslosen und der stillen Re-
serve zusammensetzt. Die Nachfrage 
repräsentiert das gesamtwirtschaftli-
che Stellenangebot im Inland.

Die Bundesagentur für Arbeit (� Agen-
tur für Arbeit) hat u. a. die Aufgabe, die-
sen Arbeitsmarkt zu beobachten, Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung zu 
betreiben und darüber regelmäßig zu 
berichten (§§ 280 ff. SGB III). Der Ar-
beitsmarkt kann dabei unter verschie-
denen Gesichtspunkten betrachtet 
werden, zum Beispiel in regionaler Hin-
sicht, nach Berufssparten oder nach der 
Qualifikation der Arbeitnehmer, aber 
auch gruppenspezifisch (z. B. schwer-
behinderte Menschen, jüngere Men-
schen, ältere Arbeitnehmer).

Wer als behinderter Mensch nicht auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig 
sein kann, hat die Möglichkeit, zum Bei-
spiel in einer � Werkstatt für behinder-
te Menschen eine geeignete Beschäfti-
gung zu finden.

Arbeitsmedizin

Die Arbeitsmedizin befasst sich mit den 
Auswirkungen der Arbeit auf die Ge-
sundheit und den Auswirkungen von 

� Krankheiten auf die Arbeitsfähigkeit. 
Ihre Aufgabe besteht darin, Gesund-
heitsschäden zu verhüten, die sich 
aus den Arbeitsbedingungen ergeben 
könnten. Dazu gehören auch die Ver-
hütung von � Arbeitsunfällen und die 
Erforschung und Vermeidung von � Be-
rufskrankheiten. Aufgabe der Arbeits-
medizin ist es ferner, sicherzustellen, 
dass die einzelnen Arbeitnehmer eine 
Tätigkeit ausüben können, die ihrem 
körperlichen und seelischen Leistungs-
vermögen entspricht. Psychische Ge-
sichtpunkte, die bei der Arbeitstätigkeit 
beachtet werden müssen, sind Gegen-
stand der � Arbeitspsychologie. Wesent-
liche Teilgebiete der Arbeitsmedizin 
sind die Arbeitsphysiologie und die Ar-
beitshygiene.

Die Arbeitsphysiologie befasst sich mit 
den Körper- und Sinnesfunktionen bei 
der Arbeit sowie den körperlichen Be-
lastungen bei beruflichen Tätigkeiten. 
Sie ermittelt dabei die Wechselwirkun-
gen zwischen Mensch, Arbeitsaufgabe 
und � Arbeitsplatz. Gegenstand der Un-
tersuchung sind
 • die Belastung, das heißt eine vorge-
gebene Anforderung, die von äuße-
ren Arbeitsbedingungen, nicht aber 
vom betroffenen Arbeitnehmer ab-
hängt (z. B. das Einspannen eines 
Werkstücks in die Drehbank),
 • die Leistung, das heißt die Reakti-
on des Arbeitnehmers auf die Belas-
tung (z. B. das Aufbringen von Mus-
kelkraft beim Heben und Einspannen 
des Werkstücks in die Drehbank, ver-
bunden mit dem Sehen als Sinnesleis-
tung),
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 • die Beanspruchung, das heißt die in-
dividuellen Reaktionen des menschli-
chen Organismus beim Erbringen der 
Leistung (z. B. die Pulsfrequenz).

Die Arbeitshygiene (Gewerbehygiene) 
befasst sich mit den Gefährdungen der 
Gesundheit durch die Berufsarbeit. Ar-
beitshygienisch sind vor allem von Be-
deutung:
 • die zu bearbeitenden Materialien 
und Stoffe, zum Beispiel chemische 
Substanzen, giftige Stoffe
 • die bei einzelnen Arbeitsvorgän-
gen auftretenden Gase, Stäube und 
Dämpfe
 • Lärmbelastungen
 • die Be- und Entlüftung der Arbeits-
räume sowie insgesamt die klima-
tischen Verhältnisse im Betrieb und 
am Arbeitsplatz
 • die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz
 • Art und Beschaffenheit der Arbeits-
kleidung
 • Fragen der Feuergefährdung
 • die Dauer und Verteilung der Arbeits-
zeit, Schicht- und Wechseldienst, Ar-
beitspause
 • der (psychische) Arbeitsdruck, die Ar-
beitsverdichtung

Arbeitsmedizinische Untersuchungen  
sind gerade für  �  schwerbehinderte 
Menschen – aufgrund der behinde-
rungsbedingten Funktionseinschrän-
kungen – von besonderer Bedeutung. 
So ist im Einzelfall zu klären, welche 
 Tätigkeiten der behinderte Mensch mit 
Rücksicht auf Art oder Schwere der je-
weiligen Behinderung ausüben kann 
(� Profilmethode) und welche � tech-

nischen Arbeitshilfen erforderlich sind. 
Eine wichtige arbeitsmedizinische 
Funk tion haben die nach dem � Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASiG) vom Arbeitge-
ber zu bestellenden � Betriebsärzte im 
Hinblick auf ärztliche Untersuchungen, 
arbeitsmedizinische Beurteilungen und 
Beratungen.

Arbeitsmedizinische Aspekte im 
Schwerbehindertenrecht:
 • Ausdrücklich gefordert wird die Be-
rücksichtigung der � Behinderung 
und ihrer Auswirkungen auf die Be-
schäftigung bei der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen schwerbehin-
derter Menschen (§ 81 Abs. 4 Nr. 1 
SGB IX).
 • Zum anderen ist der wichtige Gedan-
ke der � Prävention und der frühzei-
tigen Reaktion auf gesundheitliche 
Gefährdungen bei der Arbeitstätig-
keit (Betriebliches � Eingliederungs-
management) im Teil 2 des SGB IX in 
§ 84 verankert.

Arbeitsplatz

Ein Arbeitsplatz ist – räumlich gesehen 
– ein dem � Arbeitnehmer zugewie-
sener Bereich der Arbeitstätigkeit. Es 
gibt räumlich konstante (z. B. Produkti-
onshalle, Werkstatt, Büro) oder wech-
selnde Arbeitsplätze (z. B. Bau- und 
Montagestellen). Darüber hinaus kön-
nen auch die Tätigkeiten an einen be-
stimmten Platz gebunden sein (z. B. an 
eine Maschine, einen Schreibtisch) oder 
wechseln (z. B. auf Gerüsten, Fahrzeu-
gen). Von � Heimarbeitsplatz – bei ent-
sprechender Ausstattung auch � Tele-
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arbeitsplatz – spricht man, wenn der 
Arbeitnehmer die ihm übertragenen 
Aufgaben von seinem zu Hause einge-
richteten Arbeitsplatz aus erfüllt.

Funktional gesehen umfasst der Ar-
beitsplatz also die dem Arbeitnehmer 
übertragenen Aufgaben und Tätigkei-
ten (vgl. § 73 � SGB IX).

Die Relevanz des Arbeitsplatzes 
im Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
� SGB IX) ergibt sich unter verschiede-
nen Gesichtspunkten:
 • Der Umfang der � Beschäftigungs-
pflicht des Arbeitgebers richtet sich 
nach der Zahl der vorhandenen Ar-
beitsplätze (§ 71 SGB IX).
 • Bei der Besetzung freier Arbeitsplät-
ze ist der � Arbeitgeber verpflichtet, 
zu prüfen, ob diese – insbesondere 
mit bei der Agentur für Arbeit als ar-
beitsuchend oder arbeitslos gemel-
deten – schwerbehinderten Men-
schen besetzt werden können (§ 81 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX, � Einstellung 
schwerbehinderter Menschen).
 • � Berufliches Fortkommen: Arbeit-
geber müssen schwerbehinderte 
Menschen so beschäftigen, dass die-
se ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
möglichst voll verwerten und wei-
terentwickeln können (§ 81 Abs. 4 
SGB IX).
 • Auswahl und behinderungsgerech-
te Gestaltung des Arbeitsplatzes: Für 
die � Teilhabe des behinderten Men-
schen am Arbeitsleben ist es ent-
scheidend, dass er auf einem geeig-
neten Arbeitsplatz beschäftigt wird. 
Deshalb ist zunächst entscheidend, 

für den behinderten Menschen im 
Betrieb einen Arbeitsplatz zu ermit-
teln, auf dem seine vorhandenen Fä-
higkeiten genutzt werden können. 
Falls erforderlich, ist mit Rücksicht 
auf bestehende behinderungsbe-
dingte Beeinträchtigungen der Ar-
beitsplatz so zu gestalten, dass mög-
lichst die geforderte Leistung erzielt 
werden kann. Die Verpflichtung des 
Arbeitgebers zur behinderungsge-
rechten Gestaltung des Arbeitsplat-
zes in organisatorischer und tech-
nischer Hinsicht ergibt sich aus § 81 
Abs. 4 SGB IX (vgl. � technische Ar-
beitshilfen). Hierbei kommt auch der 
Einrichtung von � Teilzeitarbeitsplät-
zen eine wichtige Bedeutung zu (§ 81 
Abs. 5 SGB IX). Heimarbeits- oder Te-
learbeitsplätze sind für behinderte 
Menschen, die in ihrer Mobilität ein-
geschränkt sind, eine gute Alterna-
tive. Die behinderungsgerechte Ar-
beitsplatzgestaltung verfolgt sowohl 
das Ziel der � Prävention als auch der 
� Rehabilitation und Teilhabe am Ar-
beitsleben: Es werden Belastungen 
abgebaut, gesundheitliche Schäden 
– und damit das Entstehen von Be-
hinderungen – vermieden bzw. es 
wird bei bereits bestehender Behin-
derung eine Verschlimmerung der 
Beeinträchtigung verhindert.

Beratung: Für die Beratung des Arbeit-
gebers steht der � Technische Bera-
tungsdienst des Integrationsamtes zur 
Verfügung. Die Ermittlung des für den 
schwerbehinderten Menschen geeig-
neten Arbeitsplatzes erfolgt nach der 
� Profilmethode.
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Arbeitspsychologie

Die Arbeitspsychologie befasst sich mit 
den Wechselbeziehungen zwischen 
den Arbeitsanforderungen, den indi-
viduellen Fähigkeiten, Interessen und 
den psychischen Faktoren beim Arbeit-
nehmer wie zum Beispiel Motivation, 
Konzentration oder Entschlusskraft. 
Außerdem untersucht die Arbeitspsy-
chologie, inwieweit Arbeitsanforde-
rungen und -bedingungen psychi-
sche Störungen (mit) auslösen können 
(� Prävention).

Die Arbeitspsychologie entwickelt Eig-
nungs- und Einstellungstests, mit de-
ren Hilfe ermittelt werden soll, an wel-
chen Arbeitsplätzen und bei welchen 
Tätigkeiten Arbeitnehmer ihre Fähig-
keiten bestmöglich einsetzen kön-
nen (� Profilmethode). Je nach Art oder 
Schwere der Behinderung kann dabei 
auch eine individuelle psychologische 
Untersuchung und Beratung erforder-
lich sein.

Weitere Arbeitsfelder sind psycholo-
gische Methoden der Mitarbeiterfüh-
rung sowie die Untersuchung zwi-
schenmenschlicher Beziehungen am 
Arbeitsplatz und ihrer Rückwirkungen 
auf das Arbeitsergebnis. Hierbei gewin-
nen das � Mobbing und die Möglichkei-
ten, wie man ihm im Betrieb bzw. der 
Dienststelle entgegenwirken kann, zu-
nehmend an Bedeutung.

 Arbeitsrecht

Das Arbeitsrecht gehört dem privaten 
Recht an, soweit es die Rechtsbezie-
hungen zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber regelt. Es ist aber auch 
öffent lich-rechtlicher Natur, wenn das 
Verhältnis von Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber zum Staat und zu öffent lich-
rechtlichen Körperschaften berührt 
wird. Auch das � Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) und das � Tarifver-
tragsrecht sind dem Arbeitsrecht zu-
zuordnen. Das Arbeitsrecht soll den 
Arbeitnehmer schützen und zugleich 
einen gerechten Ausgleich der Interes-
sen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
herbeiführen. Auch das � Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG) und das � SGB IX 
enthalten in großem Umfang arbeits-
rechtliche Vorschriften.

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz ist der den Arbeitneh-
mern durch Gesetze, Verordnungen 
und Tarifverträge gewährte Schutz vor 
Gefahren, die sich im Zusammenhang 
mit der Arbeit ergeben, einschließlich 
der Fragen der gesundheitsgerechten 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 
Arbeitsschutz umfasst folgende Berei-
che:
 • Betriebs- oder Gefahrenschutz: Fra-
gen der � Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes, sicherheits-
tech nische, organisatorische, � ar-
beitsmedizinische, hygienische und 
� arbeitspsychologische  Maßnahmen. 
Spezifische Regelungen finden sich 
u. a. im � Arbeitssicherheitsgesetz 
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(ASiG), in der � Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV), in der Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV) und 
in berufsgenossenschaftlichen Re-
gelwerken.
 • Arbeitszeitschutz: Der Schutz der 
� Arbeitszeit ist vor allem durch das 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelt, 
für bestimmte Personengruppen 
auch im Rahmen des Arbeitsver-
tragsschutzes. Das Arbeitszeitgesetz 
gibt auch den Rahmen für tarifver-
tragliche Gestaltungsmöglichkeiten 
zur Arbeitszeit vor.
 • Arbeitsvertragsschutz: Hierzu gibt 
es eine ganze Reihe von Regelungen, 
zum Beispiel in der Gewerbeordnung 
(GewO), im Gesetz über die Festset-
zung von Mindestarbeitsbedingun-
gen und dem �  Heimarbeitsgesetz 
(HAG). Der Gesetzgeber hat u. a. 
 folgende Arbeitnehmergruppen be-
sonders geschützt: werdende Müt-
ter durch das Mutterschutzgesetz 
 (MuSchG), Jugendliche durch das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 
und schwerbehinderte Menschen 
durch das Schwerbehindertenrecht 
(Teil 2 � SGB IX).

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
dient dazu, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz für Beschäftig-
te dauerhaft, umfassend und in allen 
Tätigkeitsbereichen zu regeln und si-
cherzustellen. Das Gesetz definiert die 
vorrangigen Ziele und generellen An-
forderungen, enthält jedoch selbst 
keine genauen Verhaltensvorschrif-
ten. Der � Prävention wird eine beson-

dere Bedeutung beigemessen (vgl. § 4 
 ArbSchG).

Das Gesetz gilt für alle Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer der privaten Wirtschaft 
und der öffentlichen Verwaltung. Es 
wendet sich vorrangig an den Arbeit-
geber, der für den Arbeitsschutz verant-
wortlich ist. Er muss eine Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen (Gefährdungs-
beurteilungen) für die Arbeitsplät-
ze erstellen, auf dieser Grundlage 
Schutzmaßnahmen treffen und diese 
regelmäßig überprüfen. Die Ergebnisse 
sind schriftlich zu dokumentieren.

Das Gesetz verlangt vom Arbeitgeber 
die Schaffung einer geeigneten innerbe-
trieblichen Arbeitsschutzorganisation 
sowie die Unterweisung der Beschäftig-
ten über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit. Konkretisiert 
werden die Bestimmungen des Geset-
zes durch mehrere Verordnungen, zum 
Beispiel die Arbeitsstättenverordnung 
 (ArbStättV), die Betriebssicherheitsver-
ordnung  (BetrSichV), die Gefahrstoff-
verordnung (GefStoffV) oder die Bild-
schirmarbeitsverordnung  (BildscharbV). 
Ein vollständiges und aktuelles Ver-
zeichnis der Arbeitsschutzvorschriften 
des Bundes enthält der „Unfallverhü-
tungsbericht Arbeit“, den die Bundes-
regierung jährlich über den Stand von 
Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit sowie über die � Arbeitsunfälle und 
� Berufskrankheiten in Deutschland he-
rausgibt.

Das Arbeitsschutzgesetz regelt auch 
die Überwachung und Beratung der 
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Betriebe durch die Arbeitsschutzbe-
hörden (Gewerbeaufsichtsämter oder 
staatliche Ämter für Arbeitsschutz). Die 
Aufgaben und Befugnisse der Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
(� Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen bzw. Unfallversicherungsver-
bände) richten sich nach den Vorschrif-
ten des 7. � Sozialgesetzbuchs (SGB VII). 
Darüber hinaus nehmen sie im Rahmen 
ihres Präventionsauftrags auch Aufga-
ben zur Gewährleistung von Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten wahr (§ 21 Abs. 2 ArbSchG).

Arbeitssicherheit

Der Sammelbegriff Arbeitssicher-
heit umfasst alle tatsächlichen Maß-
nahmen und rechtlichen Vorschriften, 
die der � Prävention dienen, zum Bei-
spiel der Verhütung von � Arbeitsun-
fällen und � Berufskrankheiten. Recht-
liche Grundlagen der Arbeitssicherheit 
sind u. a. das � Arbeitssicherheitsgesetz 
 (ASiG) und das � Arbeitsschutzgesetz 
 (ArbSchG). Siehe auch � Fachkraft für 
Arbeitssicherheit.

Die Regelungen des betrieblichen Ar-
beitsschutzes sollen die Arbeitnehmer 
vor Gefahren schützen, die ihnen zum 
Beispiel drohen können aus 
 • den technischen und baulichen Ein-
richtungen des Betriebes, 
 • dem Produktionsablauf und den inner-
betrieblichen Transportvorgängen, 
 • den zu verwendenden Arbeitsstoffen 
(z. B. Chemikalien), 
 • den betrieblichen Umgebungsein-
flüssen (z. B. Lärm, Stäube, Gase und 

Dämpfe, Lichtverhältnisse, klimati-
sche Verhältnisse wie Feuchtigkeit, 
Raumtemperatur oder Zugluft).

Entsprechende Hinweise zur Arbeits-
umgebung enthalten die � Arbeits-
stättenverordnung  (ArbStättV) und die 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(Arbeitsstättenregeln – ASR). Arbeits-
mittel werden in der Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) und den 
nachgeschalteten Technischen Regeln 
zur Betriebssicherheit (TRBS) behandelt. 
Verantwortlich für die Arbeitssicher-
heit ist der Arbeitgeber. Weiterer Kern 
des betrieblichen Arbeitsschutzes sind 
die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) 
der � Berufsgenossenschaften oder Un-
fallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand. Die Einhaltung der Vorschriften 
überwachen die zuständigen Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung und 
die staatlichen Ämter für Arbeitsschutz 
bzw. Gewerbeaufsichtsämter.

Die Schwerbehindertenvertretung ist  
im Rahmen ihrer Aufgaben auch 
für Fragen der Arbeitssicherheit von 
schwerbehinderten Menschen mit zu-
ständig. Sie hat das Recht, an den Sit-
zungen des Arbeitsschutzausschusses, 
der nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 
(ASiG) vorgeschrieben ist, beratend teil-
zunehmen (§ 95 Abs. 4 SGB IX).

Arbeitssicherheitsgesetz 
(ASiG)

Das „Gesetz über Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure und andere Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“ (Arbeitssicher-
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heitsgesetz/ASiG) bestimmt, dass der 
Unternehmer zur Unterstützung seiner 
Aufgaben auf dem Gebiet des � Arbeits-
schutzes und der Unfallverhütung � Be-
triebsärzte und � Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit zu bestellen hat. Im Einzelnen 
wird festgelegt, welche Aufgaben diese 
Personen haben, welchen Anforderun-
gen sie genügen müssen, wie sie mit-
einander, mit sonstigen � Beauftragten 
des Arbeitgebers und dem � Betriebsrat 
zusammenarbeiten sollen und dass ein 
Arbeitsschutzausschuss zu bilden ist.

Die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 
„Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“: Die DGUV Vorschrift 
2 gibt genauere Informationen zur 
konkreten Umsetzung des Arbeits-
sicherheitsgesetzes (ASiG). Sie gibt 
die Rahmenbedingungen für die nor-
mal übliche Regelbetreuung – unter-
teilt in Betriebe mit weniger oder mehr 
als 10 Mitarbeitern – sowie für das al-
ternative Betreuungsmodell mit be-
darfsorientierter Betreuung durch den 
Betriebsarzt und die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit. Mit der Neueinführung 
der DGUV Vorschrift 2 wurde die nor-
mal übliche Regelbetreuung zudem in 
zwei große Blöcke unterteilt: Grund-
betreuung und betriebsspezifische 
Betreuung. Es werden die zur Grund-
betreuung gehörenden Aufgaben spe-
zifiziert sowie mögliche Tätigkeitsfelder 
für die betriebsspezifische Betreuung 
genannt, die einmal im Jahr für jeden 
Betrieb individuell festzulegen sind.

Mit dem Gesetz wird auch die Grund-
lage für die innerbetriebliche Arbeits-

schutzorganisation gelegt. Ist nur ein 
Betriebsarzt oder nur eine Fachkraft 
zu bestellen, so müssen sie dem Leiter 
des Betriebs direkt unterstellt werden. 
Wenn für einen Betrieb mehrere Be-
triebsärzte und Fachkräfte zu bestel-
len sind, gilt diese direkte Unterstellung 
für den leitenden Betriebsarzt und die 
leitende Fachkraft. Damit soll der un-
mittelbare Weg zu den betrieblichen 
Verantwortungs- und Entscheidungs-
trägern geöffnet werden.

Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit haben Arbeitgeber, Ar-
beitnehmer, den Betriebsrat und die 
sonst für den Arbeitsschutz und die 
Unfallverhütung verantwortlichen Per-
sonen zu beraten und zu unterstüt-
zen (vgl. §§ 3, 6 und 9 ASiG). Bei den 
Betriebs ärzten ist die Beratung hin-
sichtlich der (Wieder-)Eingliederung 
behinderter Menschen ausdrücklich 
als Aufgabe erwähnt (§ 3 Abs. 1 Nr. 1f. 
 ASiG).

Für die öffentlichen Arbeitgeber gelten 
die Einzelregelungen des ASiG nicht; sie 
werden aber aufgefordert, einen gleich-
wertigen � arbeitsmedizinischen und 
sicherheitstechnischen Arbeitsschutz 
zu gewährleisten, der den Grundsät-
zen dieses Gesetzes entspricht (§ 16 
ASiG). Dies wird durch ein Musterurteil 
des Bundesarbeitsgerichts (Az: 9AZR 
769/08) – hier ging es um die Stabs-
funktion der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit – noch bekräftigt.

Aus diesem Grund hat auch die öffentli-
che Hand, von zwei Ausnahmen einmal 
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abgesehen, die oben erwähnte DGUV 
Vorschrift 2 eingeführt und umgesetzt.

Arbeitsschutzausschuss (§ 11 ASiG): So-
weit in einer sonstigen Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist, hat der 
Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als 
20 Beschäftigten einen Arbeitsschutz-
ausschuss zu bilden; bei der Feststel-
lung der Zahl der Beschäftigten sind 
Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und 
nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu 
berücksichtigen. Dieser Ausschuss setzt 
sich zusammen aus:
 • dem Arbeitgeber oder einem von ihm 
Beauftragten
 • 2 vom Betriebsrat bestimmten Be-
triebsratsmitgliedern
 • Betriebsärzten
 • Fachkräften für Arbeitssicherheit
 • Sicherheitsbeauftragten (nach § 22 
Abs. 1–3 SGB VII)

Der Arbeitsschutzausschuss hat die 
Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschut-
zes und der Unfallverhütung gemein-
sam zu beraten. Der Arbeitsschutz-
ausschuss tritt mindestens einmal 
vierteljährlich zusammen.

Die � Schwerbehindertenvertretung hat 
das Recht, an den Sitzungen des Ar-
beitsschutzausschusses beratend teil-
zunehmen (§ 95 Abs. 4 SGB IX).

Arbeitsstättenverordnung 
 (ArbStättV)

Die Bezeichnung Arbeitsstätte ist ein 
Sammelbegriff für die vielfältigen Ar-
beitsräume und � Arbeitsplätze in der 
privaten Wirtschaft und den öffentli-
chen Verwaltungen. An Arbeitsstätten 
werden zahlreiche sicher heits tech ni-
sche und arbeitshygienische Anforde-
rungen gestellt (vgl. � Arbeitsschutz 
und � Arbeitssicherheit). Die Arbeits-
stättenverordnung soll gewährleisten, 
dass alle Arbeitsstätten nach einheitli-
chen Maßstäben gestaltet werden; sie 
gilt für alle Tätigkeitsbereiche und ent-
hält zum Beispiel Hinweise auf
 • den Nichtraucherschutz,
 • die Gestaltung von Sanitär-, Pausen- 
und Bereitschaftsräumen sowie Ers-
te Hilfe-Räumen und Unterkünften,
 • die Gestaltung besonderer Arbeits-
plätze (z. B. im Freien liegende Ar-
beitsstätten).

In § 8 Abs. 1 ArbStättV wird klargestellt, 
dass Arbeitsstätten, mit deren Errich-
tung vor oder außerhalb der Geltung 
der ArbStättV begonnen wurde und 
die aus Gründen des Bestandsschutzes 
nicht vollständig der aktuellen recht-
lichen Lage unterworfen sein sollten, 
mindestens die europarechtlichen Vor-
gaben der EG-Arbeitsstättenrichtlinie 
zu erfüllen haben.

Die Technischen Regeln für Arbeitsstät-
ten (Arbeitsstättenregeln – ASR) die-
nen zur Ergänzung der Arbeitsstätten-
verordnung. Sie werden vom Ausschuss 
für Arbeitsstätten erarbeitet und vom 
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Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales im Gemeinsamen Ministerial-
blatt veröffentlicht. Sie enthalten die 
wichtigsten allgemein anerkannten si-
cherheitstechnischen, � arbeitsmedizi-
nischen und hygienischen Regeln und 
gesicherten � arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnisse.

Zusätzliche Anforderungen an Arbeits-
stätten ergeben sich aus den einzelnen 
länderbaurechtlichen Vorschriften.

Weitere Regelungen zum Betriebs- und 
Gefahrenschutz enthalten zum Beispiel 
die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
oder die Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV).

Schwerbehinderte Menschen haben 
gegenüber ihren Arbeitgebern An-
spruch auf eine behinderungsgerech-
te Einrichtung und Unterhaltung der 
Arbeitsstätten einschließlich der Be-
triebsanlagen, Maschinen und Geräte 
sowie der Gestaltung der � Arbeitsplät-
ze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeits-
organisation und der � Arbeitszeit un-
ter Berücksichtigung der Unfallgefahr 
(§ 81 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX). Dies umfasst 
auch die Ausstattung des Arbeitsplat-
zes mit den erforderlichen � techni-
schen Arbeitshilfen (§ 81 Abs. 4 Nr. 5 
SGB IX). In den länderspezifischen � Be-
hindertengleichstellungsgesetzen und 
Bauordnungen finden sich zusätzliche 
Regelungen, zum Beispiel zum barrie-
refreien Zugang in bestimmten Gebäu-
den.

Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsunfähigkeit ist ein Begriff aus 
dem � Arbeitsrecht und dem � Kranken-
versicherungsrecht. Arbeitsunfähigkeit 
ist gegeben, wenn der Arbeitnehmer 
die ihm obliegende Arbeitsleistung
 • entweder infolge � Krankheit nicht 
erbringen kann
 • oder nach ärztlicher Weisung im Inte-
resse der Gesunderhaltung oder zur 
Abwehr drohender Arbeitsunfähig-
keit nicht erbringen kann oder darf 
(Beispiel: Der noch nicht erkrankte 
Arbeitnehmer unterzieht sich auf Rat 
seines Arztes einer Operation, um ei-
ner Erkrankung vorzubeugen)
 • oder nicht erbringen kann, weil er 
sich nach ausgeheilter Krankheit ei-
ner Nachbehandlung unterziehen 
muss.

Da es auf die konkret zu verrichtende 
Tätigkeit und deren Beeinträchtigung 
durch die Krankheit ankommt, führt 
nicht jede Erkrankung notwendiger-
weise zur Arbeitsunfähigkeit (Beispiel: 
Der Bruch eines Fingers führt zwar zur 
Arbeitsunfähigkeit einer Schreibkraft, 
nicht immer jedoch bei einem leiten-
den kaufmännischen Angestellten; er 
ist gegebenenfalls nur für die Dauer der 
eigentlichen ärztlichen Heilbehand-
lung arbeitsunfähig).

Arbeitsunfähigkeit liegt auch dann vor, 
wenn der Arbeitnehmer zwar noch Teile 
der ihm obliegenden Tätigkeit ausfüh-
ren, jedoch nicht mehr die volle Arbeits-
leistung erbringen kann. Die Verpflich-
tung zur Arbeitsaufnahme besteht erst 
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dann, wenn der Arbeitnehmer wieder 
gesundheitlich in der Lage ist, seine Ar-
beit vollständig zu leisten (Ausnahme: 
stufenweise � Wiedereingliederung). 
Die Teilnahme an Kur- oder Heilverfah-
ren steht der krankheitsbedingten Ar-
beitsunfähigkeit grundsätzlich gleich. 
Entsprechendes gilt bei der Entnahme 
von Organen und Gewebe zur Spen-
de an Dritte (vgl. §§ 3a Abs. 1 EFZG, 44a 
Satz 1 SGB V).

Arbeitnehmer müssen ihrem � Arbeit-
geber den Eintritt einer Arbeitsunfähig-
keit anzeigen und in bestimmten Fällen 
auch nachweisen (� Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung).

Die Feststellung der Arbeitsunfähig-
keit und ihrer voraussichtlichen Dau-
er ist Sache des behandelnden Arztes. 
Im Hinblick auf die Überprüfung der 
Arbeitsunfähigkeit trifft § 275 SGB V 
darüber hinaus folgende Regelungen: 
Wenn Zweifel an der Arbeitsunfähig-
keit bestehen, sind die Krankenkassen 
verpflichtet, eine gutachterliche Stel-
lungnahme des Medizinischen Diens-
tes der � Krankenversicherung (MDK) 
einzuholen. Zweifel bestehen insbe-
sondere dann, wenn
 • der Versicherte auffällig häufig oder 
auffällig nur für kurze Dauer arbeits-
unfähig ist oder der Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit häufig auf einen 
Arbeitstag am Beginn oder am Ende 
einer Woche fällt
 • oder die Arbeitsunfähigkeit von ei-
nem Arzt festgestellt worden ist, der 
durch die Häufigkeit der von ihm aus-
gestellten Bescheinigungen über Ar-

beitsunfähigkeit auffällig geworden 
ist.

Die Krankenkasse ist auch auf Verlan-
gen des Arbeitgebers verpflichtet, eine 
gutachterliche Stellungnahme des 
MDK zur Überprüfung der Arbeitsun-
fähigkeit einzuholen. Die Krankenkasse 
kann allerdings von der Beauftragung 
des MDK absehen, wenn sich die me-
dizinischen Voraussetzungen der Ar-
beitsunfähigkeit eindeutig aus den ihr 
vorliegenden ärztlichen Unterlagen er-
geben.

Entgeltfortzahlung und Krankengeld: 
Der unverschuldet arbeitsunfähig er-
krankte Arbeitnehmer erhält grund-
sätzlich für eine bestimmte Zeit vom 
Arbeitgeber � Entgeltfortzahlung. Bei 
längeren Erkrankungen schließt sich 
bei krankenversicherten Arbeitneh-
mern das � Krankengeld an.

Wer während des Bezugs von Arbeitslo-
sengeld infolge Krankheit unverschul-
det arbeitsunfähig wird oder während 
des Bezugs von Arbeitslosengeld auf 
Kosten der Krankenkasse stationär be-
handelt wird, verliert dadurch bis zur 
Dauer von 6 Wochen seinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld nicht (§ 146 Abs. 1 
SGB III).

Arbeitsunfähigkeit von besonderer 
Dauer oder Häufigkeit kann, wenn in 
der Zukunft keine Besserung zu erwar-
ten ist, einen personenbedingten Kün-
digungsgrund im Sinne von § 1 KschG 
darstellen. Zuvor muss aber regelmäßig 
ein Betriebliches � Eingliederungsma-
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nagement durchgeführt worden sein. 
Neben einer besonderen Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit (die ein Indiz für zu-
künftige Fehlzeiten ist) muss der Ar-
beitgeber zudem auch die besondere 
betriebliche Belastung darlegen (Kos-
ten der Entgeltfortzahlung: Möglich-
keiten, für Ersatz zu sorgen).

Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung

Arbeitnehmer müssen ihrem Arbeitge-
ber den Eintritt einer � Arbeitsunfähig-
keit anzeigen und sie in bestimmten 
Fällen auch nachweisen. Regelungen 
zur Anzeige- und Nachweispflicht trifft 
das � Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG).

Anzeigepflicht: Die Mitteilung der Ar-
beitsunfähigkeit an den Arbeitgeber hat 
unverzüglich zu erfolgen, das heißt ohne 
schuldhaftes Zögern (§ 5 Abs. 1 Satz 1 
 EFZG). Sie kann persönlich, schriftlich 
oder telefonisch, aber auch durch Dritte 
(z. B. Familienangehörige) erfolgen.

Erkrankt der Arbeitnehmer im Aus-
land, hat er dem Arbeitgeber – auf des-
sen Kosten – die Arbeitsunfähigkeit, 
deren voraussichtliche Dauer und sei-
ne Adresse am Aufenthaltsort in der 
schnellstmöglichen Art der Übermitt-
lung (z. B. Telefon, Telefax, E-Mail) mit-
zuteilen (§ 5 Abs. 2 Sätze 1 und 2 EFZG). 
Ist der Arbeitnehmer Mitglied in der ge-
setzlichen � Krankenversicherung, dann 
bestehen vergleichbare Anzeige- und 
Nachweispflichten auch gegenüber 
der Krankenkasse (vgl. § 5 Abs. 2 Sät-

ze 3–6 EFZG). Kehrt der arbeitsunfähig 
erkrankte Arbeitnehmer ins Inland zu-
rück, muss er dies dem Arbeitgeber und 
der Krankenkasse unverzüglich anzei-
gen (§ 5 Abs. 2 Satz 7 EFZG).

Nachweispflicht: Dauert die Arbeits-
unfähigkeit länger als 3 Kalenderta-
ge, hat der Arbeitnehmer eine ärztli-
che Bescheinigung über das Bestehen 
der Arbeitsunfähigkeit und deren vo-
raussichtliche Dauer spätestens an 
dem darauf folgenden Arbeitstag, also 
am vierten Krankheitstag, vorzulegen 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 EFZG). Der Arbeitge-
ber ist berechtigt, vom Arbeitnehmer 
die Vorlage einer ärztlichen Beschei-
nigung schon früher zu verlangen (§ 5 
Abs. 1 Satz 3 EFZG). Der Arbeitnehmer 
kann deshalb vom Arbeitgeber sowohl 
im Einzelfall als auch generell verpflich-
tet werden, bereits ab dem ersten Tage 
einer krankheitsbedingten Fehlzeit ein 
ärztliches Attest vorzulegen. Eine sol-
che Anordnung des Arbeitgebers muss 
weder billigem Ermessen entsprechen 
noch bedarf sie einer sonstigen Begrün-
dung (BAG vom 14.11.2011 – 5 AZR 
886/11). Aus der ärztlichen Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung müssen nur 
die Tatsache der Arbeitsunfähigkeit 
selbst und deren voraussichtliche Dau-
er hervorgehen.

Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger 
als zunächst angezeigt, muss eine neue 
ärztliche Bescheinigung vorgelegt wer-
den (§ 5 Abs. 1 Satz 4 EFZG). Sie muss 
vor Ablauf des Tages eingereicht wer-
den, bis zu dem der Arbeitnehmer zu-
nächst arbeitsunfähig krank geschrie-
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ben war. Ist dies ausnahmsweise nicht 
möglich, muss der Arbeitnehmer den 
Arbeitgeber über die Fortdauer der Ar-
beitsunfähigkeit zunächst unverzüg-
lich unterrichten und dann die Folge-
bescheinigung nachreichen. Die Pflicht 
zur Vorlage einer Folgebescheinigung 
besteht auch dann, wenn der Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber keine � Ent-
geltfortzahlung mehr erhält.

Die Verletzung der Anzeige- und Nach-
weispflichten gegenüber dem Arbeit-
geber durch den Arbeitnehmer kann, 
insbesondere bei wiederholtem Ver-
stoß und nach entsprechender � Ab-
mahnung, den Arbeitgeber zur � Kündi-
gung berechtigen.

Arbeitslose müssen gemäß § 311 
SGB III der Bundesagentur für Arbeit 
(� Agentur für Arbeit) die Arbeitsunfä-
higkeit nachweisen. Entsprechendes 
gilt gemäß § 56 SGB II für Hilfebedürfti-
ge, die Arbeitslosengeld II beziehen.

Arbeitsunfall

Bei Arbeitsunfällen (§ 8 SGB VII), zu de-
nen auch die Unfälle auf dem Weg von 
und zu der Arbeit gehören (Wegeunfäl-
le), sowie bei � Berufskrankheiten tritt 
die Unfallversicherung ein. Als Träger 
der Unfallversicherung sind die � Be-
rufsgenossenschaften sowie eine Rei-
he weiterer Träger für den öffentlichen 
Dienst zugleich auch � Rehabilitations-
träger. Spitzenverband ist die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV).

Für die Dauer der Heilbehandlung ge-
währen die Unfallversicherungsträger 
zum Beispiel Übergangsgeld und tra-
gen die Behandlungskosten. Verbleibt 
eine Erwerbsminderung von mindes-
tens 20 %, wird eine � Erwerbsminde-
rungsrente gewährt.

Mit der Berufshilfe soll eine Wiederein-
gliederung in das Arbeitsleben ermög-
licht werden. Falls erforderlich, wird ein 
Heilverfahren oder die Umschulung 
(� berufliche Weiterbildung) in einen 
anderen Beruf durchgeführt. Im Todes-
fall werden Sterbegeld und Hinterblie-
benenrente gewährt.

Arbeitsverhältnis

Das Arbeitsverhältnis ist die rechtliche 
Beziehung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, die den Arbeitnehmer 
zur Arbeitsleistung und den Arbeitge-
ber zur Bezahlung verpflichten. Das Ar-
beitsverhältnis beginnt mit dem Ab-
schluss des Arbeitsvertrags (siehe auch 
� Beendigung des Arbeitsverhältnisses). 
Der Inhalt bestimmt sich nach zwin-
genden gesetzlichen Vorschriften (BGB, 
HGB, GewO, ArbSchG, SGB IX usw.), 
nach � Tarifverträgen und � Betriebsver-
einbarungen sowie nach Vereinbarun-
gen im Einzelarbeitsvertrag.

Hauptpflicht des Arbeitnehmers ist 
die Leistung der vereinbarten Arbeit, 
Nebenpflichten sind zum Beispiel die 
Treuepflicht und die Verschwiegen-
heitspflicht. Durch den Arbeitsvertrag 
unterwirft er sich zugleich dem Wei-



A ARBEITSVERMITTLUNG

58 ABC  Behinderung & Beruf

sungsrecht (� Direktionsrecht) des Ar-
beitgebers.

Als Hauptpflicht hat der Arbeitgeber 
das � Arbeitsentgelt zu zahlen und als 
Nebenpflichten Leben und Gesund-
heit des Arbeitnehmers zu schützen, 
� Fürsorgepflichten zu erfüllen und Er-
holungsurlaub zu gewähren. Schwer-
behinderte Menschen haben darüber 
hinaus gegenüber dem Arbeitgeber 
einen Rechtsanspruch auf � berufli-
ches Fortkommen (§ 81 Abs. 4 Nr. 1–3 
SGB IX).

Befristetes Arbeitsverhältnis: Mit dem 
Gesetz über � Teilzeitarbeit und befris-
tete Arbeitsverträge (TzBfG) wurden die 
Möglichkeiten für befristete Arbeitsver-
hältnisse neu geregelt.
 • Die Höchstbefristungsdauer für be-
fristete Arbeitsverträge ohne sach-
lichen Grund wird einheitlich auf 2 
Jahre festgelegt. Durch einen Tarif-
vertrag kann jedoch eine andere Re-
gelung getroffen werden. Für Arbeit-
nehmer ab dem 58. Lebensjahr gilt 
die Höchstbefristungsdauer nicht.
 • Innerhalb der 2-jährigen Höchstbe-
fristungsdauer werden bis zu 3 Ver-
längerungen eines befristeten Ar-
beitsvertrags zugelassen. Allerdings 
ist diese Befristung nicht möglich, 
wenn bereits zuvor ein befristetes 
oder unbefristetes Arbeitsverhältnis 
bestand.

Sachliche Gründe für eine sonstige Be-
fristung können zum Beispiel sein:
 • nur vorübergehender betrieblicher 
Bedarf an der Arbeitsleistung

 • Beschäftigung im Anschluss einer 
� Berufsausbildung
 • Beschäftigung in einem � Probear-
beitsverhältnis

Da bei befristeten Verträgen eine or-
dentliche Kündigung ausgeschlossen 
ist, hat das Integrationsamt nur bei ei-
nem Antrag auf Zustimmung zur � au-
ßerordentlichen Kündigung ein � Kündi-
gungsschutzverfahren durchzuführen.

Probearbeitsverhältnis: Um die Einglie-
derung schwerbehinderter Menschen 
in den allgemeinen � Arbeitsmarkt zu 
erleichtern, kann im Einzelfall auch ein 
befristetes oder unbefristetes Probear-
beitsverhältnis vereinbart werden.

Arbeitsvermittlung

Bei jeder � Agentur für Arbeit ist eine 
besondere Vermittlungsstelle für 
schwerbehinderte Menschen einge-
richtet. Das Reha/SB-Team hat u. a. die 
Aufgabe, Menschen mit Behinderung 
einschließlich der Beschäftigten in 
� Werkstätten für behinderte Menschen 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
vermitteln.

Zur Unterstützung der Arbeitsvermitt-
lung kann das Reha/SB-Team auch 
Dritte beauftragen. Hierzu werden 
entweder Dienstleistungen durch Aus-
schreibungen vergeben oder die Ar-
beitsuchenden entscheiden sich über 
ein Gutscheinverfahren für einen zu-
gelassenen Träger. Die Entscheidung 
darüber, ob die Trägerwahl über das 
Gutscheinverfahren den Arbeitsuchen-
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den überlassen wird, liegt im Ermes-
sen der jeweiligen Agentur für Arbeit. 
Die Arbeitsvermittlung kann neben der 
Agentur für Arbeit auch durch private 
Arbeitsvermittler erfolgen. � Integrati-
onsfachdienste können im Rahmen des 
Gutscheinverfahrens tätig werden.

Bei Beziehern von Arbeitslosengeld II 
und den Mitgliedern der Bedarfsge-
meinschaft ist das örtliche � Jobcenter 
zuständig für die Arbeitsvermittlung.

Finanzielle Leistungen der Agenturen für 
Arbeit , der Jobcenter und der � Integra-
tionsämter können die Vermittlung und 
damit die � Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben unterstüt-
zen (siehe Leistungsübersicht ab S. 292).

Arbeitsvertrag

� Arbeitsverhältnis

Arbeitswissenschaft

Das Gebiet der Arbeitswissenschaft 
umfasst verschiedene wissenschaft-
liche Disziplinen, Erkenntnisse und 
praktische Verfahren, soweit sie der Er-
kenntnis der menschlichen Arbeit die-
nen bzw. Mensch und Arbeit in eine 
optimale Beziehung zueinander zu set-
zen suchen (vgl. auch � Profilmethode). 
Wichtige Teilgebiete sind:
 • die � Arbeitspsychologie
 • die � Arbeitsmedizin
 • die � Ergonomie
 • � Arbeitsschutz und � Arbeitssicherheit
 • die rechtlich-organisatorischen Rah-
menbedingungen

 • Fragen der Lohnfindung, der � Berufs-
ausbildung sowie der � beruflichen 
Weiterbildung

Die Humanisierung der Arbeit, also alle 
betrieblichen Maßnahmen, die eine 
konkrete Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen zur Folge haben, ist Leitge-
danke der Arbeitswissenschaft. Diese 
Aufgabenstellung umfasst 3 grundle-
gende Aspekte: Die Arbeit als
 • Bindeglied und Interaktion zwischen 
Mensch, Technik und Umwelt,
 • individuelle menschliche Teilhabe 
und Gestaltungsmöglichkeit,
 • zwischenmenschliche Beziehung der 
durch die Arbeitsorganisation ver-
bundenen und einander zugeordne-
ten Menschen (und somit als Teilbe-
reich gesellschaftlicher Teilhabe).

Konkrete Maßnahmen reichen von der 
Reduzierung körperlicher Belastungen 
(z. B. durch ergonomische Gestaltung 
des Arbeitsplatzes) über den Abbau 
gesundheitsgefährdender Arbeitsbe-
dingungen (Lärm, Stäube, Gase, Strah-
lungen usw.) und die Umgestaltung 
der Arbeitsorganisation bis zur Verän-
derung von psychischen Bedingungen 
(z. B. durch entsprechenden Führungs-
stil, die Bewältigung von Gruppenkon-
flikten, Ausbau der Selbstverantwor-
tung usw.).

Bei der Planung und Einrichtung der 
Betriebsräume, der technischen An-
lagen, der Arbeitsplätze und des Ar-
beitsablaufs haben Arbeitgeber und 
Betriebsräte die gesicherten arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnisse über 



A ARBEITSZEIT

60 ABC  Behinderung & Beruf

die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit zu berücksichtigen (vgl. §§ 90–
91 BetrVG). Dies gilt – auch ohne aus-
drückliche Nennung der Arbeitswissen-
schaften im SGB IX – in gleicher Weise 
für die Gestaltung der Arbeitsplätze 
behinderter Menschen (vgl. § 81 Abs. 4 
und § 84 SGB IX).

Arbeitszeit

Arbeitszeit ist die Zeitspanne, während 
der ein Arbeitnehmer seine Arbeitskraft 
dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen 
muss. Sie wird durch den � Tarifvertrag, 
eine � Betriebsvereinbarung oder den 
einzelnen Arbeitsvertrag bestimmt. Die 
Wegezeit, die benötigt wird, um den 
� Arbeitsplatz zu erreichen, ist regel-
mäßig keine Arbeitszeit; etwas ande-
res kann gelten, wenn der Arbeitsplatz 
außerhalb des Betriebs liegt (z. B. wech-
selnde Arbeitsorte bei Baustellen oder 
Montage). Bei der Festlegung der Ar-
beitszeit und der Einrichtung von Pau-
sen, die unter die � Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats fallen, sind auch 
die Vorschriften des Arbeitszeitgeset-
zes (ArbZG) und der Gewerbeordnung 
(GewO) zu beachten.

Für schwerbehinderte Menschen gel-
ten – außer bei � Mehrarbeit und im 
Einzelfall bei Schichtarbeit (siehe un-
ten) – grundsätzlich keine abweichen-
den Regeln. Besondere Schutzbestim-
mungen im Hinblick auf die Arbeitszeit 
gibt es für werdende Mütter durch das 
Mutterschutzgesetz (MuSchG) und für 
Jugendliche durch das Jugendarbeits-
schutzgesetz (JArbSchG).

Spezifische Regelungen der Arbeitszeit 
ergeben sich zum Beispiel bei
 • � Überstunden: Der Arbeitgeber 
kann, wenn der Tarifvertrag nicht et-
was anderes besagt, Überstunden 
grundsätzlich nur bei entsprechen-
der Vereinbarung verlangen.
 • � Mehrarbeit: Die regelmäßige werk-
tägliche Arbeitszeit darf nach dem 
ArbZG die Dauer von 8 Stunden nicht 
überschreiten. Verlängerungen sind 
durch Tarifvertrag oder Genehmi-
gung des Gewerbeaufsichtsamtes 
möglich. Die darüber hinausgehende 
Zeit wird als Mehrarbeit bezeichnet. 
Schwerbehinderte und gleichgestell-
te Beschäftigte sind auf ihr Verlan-
gen hin von Mehrarbeit freizustellen 
(§ 124 SGB IX).
 • � Schichtarbeit: Grundsätzlich sind 
schwerbehinderte Beschäftigte nicht 
von Schichtarbeit befreit oder ausge-
schlossen. Im Einzelfall kann jedoch 
ein Anspruch des schwerbehinderten 
Arbeitnehmers auf behinderungsge-
rechte Gestaltung der Arbeitszeit mit 
der Maßgabe bestehen, ihn wegen 
der Besonderheiten der Behinderung 
von Schichtarbeit ganz oder teilweise 
auszunehmen (vgl. § 81 Abs. 4 Nr. 4 
SGB IX).
 • � Teilzeitarbeit: Durch das Gesetz 
über Teilzeitarbeit und befristete Ar-
beitsverträge (TzBfG) wird – im Rah-
men der Förderung der Teilzeitarbeit 
(§ 6 TzBfG) – dem Arbeitnehmer ein 
Recht auf eine Verringerung der Ar-
beitszeit eingeräumt (§ 8 TzBfG).
 • Flexible Arbeitszeit: Diese Form der 
Arbeitszeitgestaltung erlaubt es dem 
Arbeitnehmer, Beginn und Ende der 
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täglichen Arbeit innerhalb festgeleg-
ter Zeitspannen selbst zu bestimmen 
und – sofern eine solche besteht – 
nur während der Kernarbeitszeit an-
wesend zu sein. Während eines be-
stimmten Abrechnungszeitraums 
muss die vereinbarte Gesamtstun-
denzahl erreicht werden.

Arbeitsbereitschaft: Das wache Bereit-
halten am Arbeitsplatz, um die volle Ar-
beitstätigkeit gegebenenfalls ohne Ab-
ruf von sich aus aufnehmen zu können, 
gilt im Sinne des ArbZG als Arbeitszeit, 
weil der Arbeitnehmer an voller Ent-
spannung und Erholung gehindert ist. 
Bereitschaftsdienst ist der Zeitraum, in 
dem sich ein Arbeitnehmer an einem 
bestimmten Ort innerhalb oder außer-
halb des Betriebes verfügbar halten 
und die Arbeit auf Abruf des Arbeitge-
bers unverzüglich aufnehmen muss.

Aufhebungsvertrag

Eine Form der � Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ist der Aufhebungsvertrag 
(Auflösungsvertrag, einvernehmliche 
Beendigung). Die Parteien des Arbeits-
vertrages – Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer – kommen darin überein, das Ar-
beitsverhältnis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt aufzulösen. Im Gegensatz 
zur � Kündigung, die eine Lösung des 
Arbeitsverhältnisses durch einseitige 
Erklärung einer Partei beinhaltet, ver-
einbaren hier beide Parteien gemein-
sam die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses. Eine vom Aufhebungsvertrag zu 
unterscheidende Form einvernehmli-
cher Absprachen im Zusammenhang 

mit der Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses ist der � Abwicklungsvertrag.

Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer 
ist wie jeder andere in seinem Ent-
schluss frei, einen Aufhebungsvertrag 
mit dem Arbeitgeber abzuschließen. 
Rechtlich bedeutet ein solcher Vertrag 
aber für ihn, dass er auf den beson-
deren � Kündigungsschutz nach dem 
SGB IX verzichtet. Denn die Notwendig-
keit der Zustimmung des Integrations-
amtes (� Kündigungsschutzverfahren) 
besteht nur bei einer Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit-
geber (§ 85 SGB IX). Ein Aufhebungs-
vertrag kann jedoch auch in einem Kün-
digungsschutzverfahren geschlossen 
werden, zum Beispiel als Vergleich vor 
einem Arbeitsgericht.

Mögliche Rechtsnachteile: Der Aufhe-
bungsvertrag kann nachteilige Rechts-
folgen haben, zum Beispiel für die Ge-
währung des Arbeitslosengeldes durch 
die Agentur für Arbeit (� Sperrzeit für 
Arbeitslosengeld). Vor einer derarti-
gen Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses sollte sich der schwerbehinderte 
Beschäftigte daher vom � Integrations-
amt und der � Agentur für Arbeit da-
rüber beraten lassen, welche Form 
der Beendigung zur Vermeidung von 
Rechtsnachteilen am zweckmäßigsten 
ist. Im Übrigen muss der Arbeitgeber 
vor Abschluss eines Aufhebungsvertra-
ges die � Schwerbehindertenvertretung 
anhören (§ 95 Abs. 2 SGB IX). Dieselben 
Überlegungen gelten bei � Massen-
entlassungen im Hinblick auf die Ver-
einbarung von � Sozialplänen, in denen 
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häufig der Abschluss von Aufhebungs-
verträgen mit den betroffenen Arbeit-
nehmern vorgesehen ist.

Aufstockungsverbot

Die � Rehabilitationsträger haben nach 
den Vorschriften des SGB IX ihre Reha-
bilitationsleistungen so umfassend 
und vollständig zu erbringen, dass Leis-
tungen eines anderen Trägers mög-
lichst nicht erforderlich werden (vgl. § 4 
Abs. 2 Satz 2, § 8 Abs. 1 sowie §§ 11–12 
SGB IX). Leistungen der Rehabilitations-
träger für schwerbehinderte Menschen 
zur � Teilhabe am Arbeitsleben haben 
nach dem Schwerbehindertenrecht 
(Teil 2 SGB IX) Vorrang vor entsprechen-
den Leistungen der � Begleitenden Hil-
fe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 5 Sätze 1 
u. 2 Halbsatz 1 SGB IX). Angesichts die-
ser ineinander greifenden gesetzlichen 
Regelungen bestimmt § 102 Abs. 5 Satz 
2 Halbsatz 2 SGB IX folgerichtig, dass 
(auch) eine Aufstockung von Leistun-
gen der Rehabilitationsträger durch das 
Integrationsamt im Rahmen der Beglei-
tenden Hilfe im Arbeitsleben nicht zu-
lässig ist.

Ausbildung

� Berufsausbildung
� Nachteilsausgleiche

Ausbildungsmarkt

Der Ausbildungsmarkt ist bestimmt 
durch Angebot und Nachfrage von 
Ausbildungsstellen für eine betrieb-

liche � Berufsausbildung (Duales Sys-
tem). Abhängig von Beruf und Region 
kann sich der Ausbildungsmarkt unter-
schiedlich darstellen.

Generell gilt, dass die schulischen Vo-
raussetzungen, insbesondere die Höhe 
des Schulabschlusses, die Chancen auf 
dem Ausbildungsmarkt wesentlich 
mitbestimmen. Ohne Schulabschluss 
sind daher die Aussichten auf einen 
Ausbildungsplatz deutlich reduziert.

Eine betriebliche Berufsausbildung er-
folgt in anerkannten Ausbildungsbe-
rufen nach §§ 4 und 5 BBiG. Sie kann 
danach auch in aufeinander aufbauen-
den Stufen erfolgen. Weiterhin gibt es 
besondere Ausbildungsregelungen für 
(lern-)behinderte Menschen nach § 66 
BBiG und § 42 HwO. Hierbei handelt es 
sich in vielen Fällen um Ausbildungen 
mit reduziertem Theorieanteil. Soweit 
erforderlich, sind im Einzelfall Ausbil-
dungserleichterungen (� Nachteilsaus-
gleiche) möglich.

Das Berufsbildungsgesetz enthält wei-
tere Instrumente, wie zum Beispiel die 
Berufsausbildungsvorbereitung für lern-
beeinträchtigte oder sozial benachtei-
ligte Personen (§ 68 BBiG) und Qualifi-
zierungsbausteine zur Vermittlung von 
Grundlagen für den Erwerb beruflicher 
Handlungsfähigkeit (§ 69 BBiG).

Die Berufsausbildung kann in einem 
Betrieb oder einer außerbetrieblichen 
Einrichtung erfolgen. Die außerbetrieb-
liche Ausbildung hat das Ziel, die Aus-
zubildenden – möglichst im Anschluss 
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an das erste Ausbildungsjahr – in Be-
triebe zu vermitteln, damit sie dort ihre 
Ausbildung beenden können.

Wenn wegen Art oder Schwere einer 
Behinderung darüber hinaus beson-
dere Hilfen notwendig sind, die eine 
Förderung in einer Einrichtung der be-
ruflichen � Rehabilitation (z. B. � Berufs-
bildungswerk) erforderlich machen, ist 
eine Förderung im Rahmen der Teilhabe 
am Arbeitsleben (berufliche Rehabilita-
tion) möglich.

Eine berufliche Ausbildung kann die 
Agentur für Arbeit durch allgemeine 
oder besondere Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben unterstützen (siehe 
Leistungsübersicht ab S. 292).

Ausbildungsvermittlung

Für die Ausbildungsvermittlung behin-
derter junger Menschen ist das Reha/
SB-Team der � Agentur für Arbeit zu-
ständig. Dort sind speziell geschulte 
Mitarbeiter für diesen Personenkreis 
tätig. Sie helfen bei der Suche nach ge-
eigneten Ausbildungsplätzen und Aus-
bildungsbetrieben.

Bei Beziehern von Arbeitslosengeld II 
und den Mitgliedern der Bedarfsge-
meinschaft ist grundsätzlich das � Job-
center für die Ausbildungsvermittlung 
zuständig. Die Jobcenter können die-
se Aufgabe im Rahmen lokaler Verein-
barungen auf die Agenturen für Arbeit 
übertragen. Wenn die Voraussetzungen 
und Startbedingungen für eine Berufs-
ausbildung verbessert werden müssen 

oder wenn sich zunächst keine geeignete 
Ausbildungsstelle finden lässt, kommen 
berufsvorbereitende Maßnahmen (� Be-
rufsvorbereitung) in Betracht.

Es ist auch möglich, die Berufsausbil-
dung in einer außerbetrieblichen Ein-
richtung zu beginnen und in einem Be-
trieb fortzusetzen.

Zur Unterstützung bei der erfolgreichen 
Bewerbung und Ausbildungsstellensu-
che können die Reha/SB-Teams oder die 
Jobcenter auch Dritte beauftragen (sog. 
Aktivierungshilfen). Hierzu werden ent-
weder Dienstleistungen durch Ausschrei-
bungen vergeben oder die Ausbildung-
suchenden entscheiden sich über ein 
Gutscheinverfahren für einen zugelas-
senen Träger. Die Entscheidung darüber, 
ob die Trägerwahl über das Gutschein-
verfahren den Ausbildungsuchenden 
überlassen wird, liegt im Ermessen der 
jeweiligen Agentur für Arbeit. � Integrati-
onsfachdienste können sich an Ausschrei-
bungsverfahren beteiligen oder das Gut-
scheinverfahren nutzen.

Finanzielle Leistungen der Agenturen 
für Arbeit und Jobcenter können die 
Vermittlung und damit die � Teilhabe 
behinderter Menschen am Arbeitsle-
ben unterstützen (siehe Leistungsüber-
sicht ab S. 292)

Ausgleichsabgabe

Solange Arbeitgeber die vorgeschriebe-
ne Zahl von schwerbehinderten Men-
schen nicht beschäftigen (� Beschäfti-
gungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für 
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jeden unbesetzten � Pflichtplatz eine 
Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX).

Die Höhe der Ausgleichsabgabe be-
trägt je unbesetzten Pflichtplatz:
 • 115 Euro bei einer Beschäftigungs-
quote von 3 % bis weniger als 5 %
 • 200 Euro bei einer Beschäftigungs-
quote von 2 % bis weniger als 3 %
 • 290 Euro bei einer Beschäftigungs-
quote von weniger als 2 %

Erleichterungen für kleinere Betriebe 
bzw. Dienststellen: Arbeitgeber mit
 • jahresdurchschnittlich weniger als 40 
Arbeitsplätzen müssen einen schwer-
behinderten Menschen beschäfti-
gen; sie zahlen je Monat 105 Euro, 
wenn sie diesen Pflichtplatz nicht be-
setzen;
 • jahresdurchschnittlich weniger als 
60 Arbeitsplätzen müssen 2 Pflicht-
plätze besetzen; sie zahlen 105 Euro, 
wenn sie weniger als 2 Pflichtplätze 
besetzen, und 180 Euro, wenn weni-
ger als 1 Pflichtplatz besetzt ist.

Erhebung der Ausgleichsabgabe: Zu-
ständig ist das � Integrationsamt (§ 102 
Abs. 1 Nr. 1 SGB IX), ebenso für die Ver-
wendung. Ausgenommen davon sind 
bestimmte Verwendungen
 • im Rahmen des � Ausgleichsfonds, für 
den das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales zuständig ist, und
 • zur Förderung der Teilhabe schwer-
behinderter Menschen, die von den 
� Agenturen für Arbeit wahrgenom-
men wird (§ 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX 
i.V.m. SGB III).

Die Verpflichtung zur Zahlung einer 
Ausgleichsabgabe gilt sowohl für die 
privaten Arbeitgeber als auch für die Ar-
beitgeber der öffentlichen Hand. Das 
Gesetz berücksichtigt nicht, aus wel-
chen Gründen der Arbeitgeber seiner 
Beschäftigungspflicht nicht nachge-
kommen ist, ob er daran ein Verschul-
den trägt oder nicht. Dieser kann sich 
also zum Beispiel nicht darauf berufen, 
dass ihm die Agentur für Arbeit keinen 
schwerbehinderten Mitarbeiter vermit-
teln konnte. Folglich gibt es auch nach 
dem Gesetz keine Möglichkeit zum 
Erlass oder zur Ermäßigung der Aus-
gleichsabgabe. Das gesetzgeberische 
Motiv für diese Regelung ist, dass jeder 
Arbeitgeber verpflichtet sein soll, einen 
Beitrag zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben zu leisten. 
Primär soll er dies dadurch tun, dass 
er einen bestimmten Prozentsatz sei-
ner Arbeitsplätze für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen zur Ver-
fügung stellt, in zweiter Linie dadurch, 
dass er als Ausgleich einen bestimmten 
Geldbetrag zur Förderung der � Teilha-
be schwerbehinderter Menschen leis-
tet. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe 
ist dabei jedoch kein Ersatz für die Erfül-
lung der Beschäftigungspflicht, worauf 
in § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX ausdrücklich 
hingewiesen wird.

Die Ausgleichsabgabe soll in erster Li-
nie einen kostenmäßigen Ausgleich 
gegenüber den Arbeitgebern schaffen, 
die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen 
und denen daraus, zum Beispiel durch 
den gesetzlichen � Zusatzurlaub und 
die behinderungsgerechte Ausstat-
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tung des � Arbeitsplatzes mit � tech-
nischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten 
entstehen (sog. Ausgleichsfunktion). 
Darüber hinaus soll die Ausgleichsab-
gabe Arbeitgeber anhalten, ihre Be-
schäftigungspflicht zu erfüllen (sog. 
Antriebsfunktion).

Die vom Arbeitgeber selbst zu errech-
nende Ausgleichsabgabe ist in einer 
Summe bis spätestens 31.03. für das 
vorangegangene Jahr an das Integrati-
onsamt zu entrichten.

Veranlagung und Anzeigeverfahren: 
Die Berechnung der Ausgleichsabgabe 
erfolgt im Wege der Selbstveranlagung 
durch die Arbeitgeber mittels des offizi-
ellen elektronischen Anzeigeverfahrens 
ELAN oder der von der Bundesagentur 
für Arbeit zur Verfügung gestellten fol-
genden Vordrucke:
 • der Anzeige zur Ermittlung der Be-
schäftigtendaten (§ 80 Abs. 2 SGB IX)
 • dem Verzeichnis der schwerbehinder-
ten Beschäftigten (§ 80 Abs. 1 SGB IX)
 • der Aufstellung der in Abzug gebrach-
ten Werkstattaufträge (§ 140 SGB IX)

Diese sind ebenfalls bis spätestens 
31.03. für das vorangegangene Kalen-
derjahr an die für den Hauptsitz des Ar-
beitgebers zuständige Agentur für Ar-
beit zu übersenden.

Die Abgabe der Anzeige mit Hilfe von 
REHADAT-Elan (www.rehadat.de) kann 
als elektronischer Versand mit CD-ROM 
oder als Papieranzeige erfolgen.

Anzuzeigen sind nach § 80 SGB IX:
 • die Zahl aller Arbeitsverhältnisse im 
Direktionsbereich des Arbeitgebers, 
also auch der Zweig- oder Nebenbe-
triebe und � Dienststellen
 • die Zahl der besetzten Pflichtplät-
ze gemäß dem Verzeichnis oder der 
Verzeichnisse der beschäftigten 
schwerbehinderten und gleichge-
stellten Menschen, der Mehrfachan-
rechnungen sowie der sonstigen 
anrechnungsfähigen Personen, ge-
trennt nach den jeweiligen Betrieben
 • der Gesamtbetrag der geschuldeten 
Ausgleichsabgabe

Die Ausgleichsabgabe ist aufgrund ei-
ner jahresdurchschnittlichen Beschäf-
tigungsquote zu ermitteln (§ 77 Abs. 1 
Satz 3 SGB IX).

Zahlungsweise: Die Ausgleichsabga-
be ist an das Integrationsamt zu über-
weisen, in dessen Zuständigkeit sich 
der Hauptsitz des Arbeitgebers befin-
det. Ein Verzeichnis der Anschriften und 
Bankverbindungen der Integrations-
ämter versendet die Bundesagentur für 
Arbeit mit den aktuellen Anzeigenvor-
drucken.

Säumniszuschlag: Für rückständige Be-
träge der Ausgleichsabgabe erhebt das 
Integrationsamt Säumniszuschläge in 
Höhe von 1 % für jeden angefangenen 
Monat nach der Fälligkeit. Gerät der 
Arbeitgeber mit der Überweisung der 
Ausgleichsabgabe mehr als drei Mona-
te in Verzug, erlässt das Integrations-
amt über die rückständigen Beträge ei-
nen Feststellungsbescheid und leitet, 
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falls dieser unberücksichtigt bleibt, die 
Beitreibung ein.

Anrechnung von Aufträgen an Werk-
stätten für behinderte Menschen: 
Arbeitgeber, die zur Ausgleichsab-
gabe verpflichtet sind, können ihre Zah-
lungspflicht ganz oder teilweise auch 
dadurch erfüllen, dass sie anerkannten 
� Werkstätten für behinderte Menschen 
oder � Blindenwerkstätten Aufträge er-
teilen. 50 % der in den Aufträgen ent-
haltenen Arbeitsleistung kann an der 
zu zahlenden Ausgleichsabgabe abge-
setzt werden (§ 140 SGB IX). Die Höhe 
der Arbeitsleistung und das Vorliegen 
der Anrechnungsvoraussetzungen wer-
den auf jeder Rechnung von der Werk-
statt ausgewiesen. Die Anrechnung 
kann nur innerhalb des Jahres erfol-
gen, in dem die Verpflichtung zur Zah-
lung der Ausgleichsabgabe entsteht. 
Da Aufträge zum Teil erst im Folgejahr 
in Rechnung gestellt und bezahlt wer-
den, werden auch noch die bis zum 
31.03. des Folgejahres beglichenen Be-
träge berücksichtigt. Nicht vorsteuer-
abzugsberechtigte Arbeitgeber können 
die Arbeitsleistung um den Mehrwert-
steuersatz erhöhen.

Das aktuelle Werkstättenverzeichnis der 
anerkannten Werkstätten für behinder-
te Menschen mit ihrem Fertigungspro-
gramm sowie der Blindenwerkstätten 
findet sich im Internet unter www.ar-
beitsagentur.de (Suchbegriff: Werkstät-
tenverzeichnis) oder unter www.reha-
dat.de (Datenbank: Werkstätten).

Verwendung der Ausgleichsabga-
be: Die Ausgleichsabgabe darf nur für 
Zwecke der besonderen Leistungen zur 
� Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben einschließlich 
der � Begleitenden Hilfe im Arbeitsle-
ben verwendet werden. Zu den wich-
tigsten Leistungen des Integrationsam-
tes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 
gehören die finanziellen Leistungen an 
Arbeitgeber und schwerbehinderte 
Menschen sowie die Finanzierung der 
� Integrationsfachdienste.

Beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales ist außerdem aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe ein Ausgleichsfonds 
(§ 78 SGB IX) als zweckgebundene Ver-
mögensmasse für überregionale Vor-
haben zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben eingerich-
tet worden. Aus diesem Ausgleichsfonds 
werden u. a. der Bundesagentur für Ar-
beit Mittel zugewiesen, aus denen Leis-
tungen an Arbeitgeber zur besonderen 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben erbracht werden.

Ausgleichsabgabeverordnung

� Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe-
verordnung (SchwbAV)

Ausgleichsfonds

Der „Ausgleichsfonds für überregiona-
le Vorhaben zur � Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen am Arbeitsleben“ 
ist eine zweckgebundene Vermögens-
masse aus Mitteln der � Ausgleichsab-
gabe und wird vom Bundesministeri-
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um für Arbeit und Soziales verwaltet 
(§ 78 SGB IX). Die � Integrationsämter 
müssen 20 % des Aufkommens der Aus-
gleichsabgabe an den Ausgleichsfonds 
abführen (§ 77 Abs. 6 SGB IX i.V.m. § 36 
 SchwbAV).

Die Gestaltung des Ausgleichsfonds, 
die Verwendung seiner Mittel und 
das bei der Vergabe dieser Mittel an-
zuwendende Verfahren sind im Ein-
zelnen in der � Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabe verordnung geregelt 
(§§ 35–44  SchwbAV). Zu den Anträgen 
auf finanzielle Förderung aus dem Aus-
gleichsfonds nimmt der beim Bun-
desministerium für Arbeit und Sozi-
ales gebildete � Beirat für die Teilhabe 
behinderter Menschen Stellung und 
macht dazu Vorschläge (§§ 35 und 43 
 SchwbAV).

Auskunftspflicht

� Offenbarung der Schwerbehinderung

Ausländische Arbeitnehmer

Der Schutz durch das Schwerbehinder-
tenrecht (Teil 2 � SGB IX) gilt in gleicher 
Weise für ausländische Arbeitnehmer, 
wenn ihr Grad der Behinderung (GdB, 
� Schwerbehinderung) mindestens 50 
beträgt und sie rechtmäßig im Bundes-
gebiet wohnen, sich dort gewöhnlich 
aufhalten oder als Arbeitnehmer be-
schäftigt sind (§ 2 Abs. 2 SGB IX). Sie er-
halten dann auch den Schwerbehinder-
tenausweis.

Auch bei einem aufenthaltsrechtlich 
nur geduldeten Ausländer, der sich län-
ger als 6 Monate in Deutschland auf-
halten wird, ist anzunehmen, dass er 
im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt regelmäßig im Geltungsbereich 
des Gesetzes hat. Eine solche Annahme 
trifft nicht zu für geduldete Ausländer, 
bei denen aufgrund besonderer Um-
stände ersichtlich ist, dass eine Abschie-
bung gerade erfolgt oder unmittelbar 
bevorsteht (BSG vom 29.04.2010–B 9 
SB 2/09 R).

Außergewöhnliche 
 Belastungen

Bei der Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen kann dem Arbeitge-
ber im Einzelfall ein personeller und/
oder finanzieller Aufwand entstehen, 
der das im Betrieb übliche Maß deut-
lich überschreitet. Die � Schwerbehin-
derten-Ausgleichsabgabeverordnung 
(SchwbAV) sieht vor, dass das Integra-
tionsamt dem Arbeitgeber im Rahmen 
der � Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
finanzielle Mittel aus der Ausgleichsab-
gabe zur (teilweisen) Abdeckung dieses 
besonderen Aufwands gewähren kann 
(§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2e SGB IX und 
§ 27 SchwbAV). Man unterscheidet vor 
allem zwischen zwei Arten von außer-
gewöhnlichen Belastungen:
 • Personelle Unterstützung (auch be-
sonderer Betreuungsaufwand ge-
nannt), das heißt außergewöhnliche 
Aufwendungen in Form von zusätz-
lichen Personalkosten anderer Be-
schäftigter, gelegentlich auch exter-
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ner Betreuer. Gemeint sind damit 
Unterstützungs- und Betreuungs-
leistungen für den schwerbehinder-
ten Menschen bei der Arbeitstätig-
keit. Beispiele sind die Vorlesekraft 
für blinde Menschen, der betriebli-
che Ansprechpartner für gehörlose 
oder seelisch behinderte Menschen, 
aber auch die ständig erforderliche 
Mithilfe von Arbeitskollegen bei der 
Arbeitsausführung sowie behinde-
rungsbedingte längere oder wieder-
kehrende Unterweisungen am Ar-
beitsplatz, etwa durch den Meister 
bei einem geistig behinderten Men-
schen.
 • Minderleistung/Minderleistungs-
ausgleich, das heißt die anteiligen 
Lohnkosten von solchen schwerbe-
hinderten Menschen, deren Arbeits-
leistung aus behinderungsbeding-
ten Gründen erheblich hinter dem 
Durchschnitt vergleichbarer Arbeit-
nehmer im Betrieb zurückbleibt.

Die Bewilligung eines Zuschusses 
durch das Integrationsamt an den Ar-
beitgeber zur (teilweisen) Abgeltung 
dieser außergewöhnlichen Belastun-
gen hängt von folgenden Grundvoraus-
setzungen ab:
 • Der schwerbehinderte Mensch muss 
zu dem im SGB IX genannten beson-
ders betroffenen Personenkreis ge-
hören (§ 72 Abs. 1 Nr. 1a–d und § 75 
Abs. 2 SGB IX).
 • Er erhält das tarifliche bzw. ortsübli-
che Arbeitsentgelt und ist sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt.
 • Trotz der Notwendigkeit besonde-
rer Betreuung bzw. der Minderleis-

tung am Arbeitsplatz liegt noch ein 
wirtschaftliches Austauschverhält-
nis zwischen Arbeitsentgelt und Ar-
beitsleistung des schwerbehinderten 
Menschen vor.
 • Es sind alle Möglichkeiten ausge-
schöpft, den schwerbehinderten 
Menschen zum Beispiel durch be-
hinderungsgerechte � Arbeitsplatz-
gestaltung oder � berufliche Weiter-
bildung zu befähigen, ohne fremde 
Hilfe zu arbeiten und/oder eine sei-
nem Arbeitsentgelt entsprechende 
Arbeitsleistung zu erbringen.
 • Es kann dem Arbeitgeber nicht zu-
gemutet werden, die außergewöhn-
lichen Belastungen selbst zu tragen. 
Dabei sind u. a. die Höhe der Belas-
tung, die Größe des Betriebes, die Er-
füllung der � Beschäftigungspflicht 
nach SGB IX, ferner die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit des schwer-
behinderten Menschen und Mög-
lichkeiten zur Lohnanpassung zu be-
rücksichtigen.

Leistungen zur Abgeltung der perso-
nellen Unterstützung und der Minder-
leistung können auch parallel erbracht 
werden. Näheres – auch zur Zuschuss-
höhe – regeln Empfehlungen der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Integra-
tionsämter und Hauptfürsorgestellen 
(BIH) sowie entsprechende landes-
rechtliche Vorschriften (Ministerialer-
lasse, Verwaltungsrichtlinien).

Außenarbeitsplatz

Bei dieser Beschäftigungsform handelt 
es sich um begleitete Arbeit von Be-
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schäftigten einer � Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM) in Betrieben 
des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die 
dort Beschäftigten bleiben Beschäftig-
te der Werkstatt für behinderte Men-
schen. Die fachliche Begleitung über-
nimmt weiterhin die Werkstatt. Die 
Kooperation zwischen Arbeitgeber und 
Werkstatt für behinderte Menschen 
wird vertraglich geregelt. Der Arbeitge-
ber zahlt der Werkstatt für die erbrach-
te Dienstleistung des Beschäftigten ein 
vertraglich vereinbartes � Entgelt.

Den betroffenen Menschen mit Be-
hinderung bietet diese Beschäfti-
gungsform die Möglichkeit, bei einem 
Arbeitgeber die berufspraktischen Fä-
higkeiten und sozialen Kompetenzen 
zu erweitern, die erforderlich sind, um 
zu einem späteren Zeitpunkt aus der 
Werkstatt für behinderte Menschen 
auszuscheiden und ein sozialversiche-
rungspflichtiges � Arbeitsverhältnis mit 
einem Arbeitgeber des allgemeinen Ar-
beitsmarktes eingehen zu können. So-
fern auch langfristig ein Wechsel in ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt behinderungsbedingt 
nicht realistisch erscheint, bieten Au-
ßenarbeitsplätze ein höheres Maß an 
� Inklusion als die Beschäftigung in den 
Gebäuden der Werkstatt für behinder-
te Menschen. Außenarbeitsplätze sind 
sowohl unbefristet als auch befristet 
möglich.

Für einen Außenarbeitsplatz kommen 
grundsätzlich alle Arbeitsfelder in Be-
tracht. Es hat sich gezeigt, dass einige 

Bereiche besonders geeignet sind. Dazu 
zählen zum Beispiel
 • die Garten- und Landschaftspflege
 • Gastronomische Betriebe und Kanti-
nen
 • Verwaltungs- und Bürotätigkeiten
 • Tätigkeiten in einer Schule (Haus-
meistergehilfe oder Schulassistent)
 • Verkauf
 • Patientenbegleitung und Hauswirt-
schaft
 • EDV und Elektronikmontage
 • Tierpflege

Um welches Arbeitsfeld es sich auch 
handelt: Entscheidend ist, dass die Auf-
gabe tatsächlich dem individuellen 
Leistungsvermögen des oder der Be-
schäftigten entspricht.

Außergewöhnliche 
 Gehbehinderung

� Mobilität 
� Schwerbehindertenausweis 

Außerordentliche Kündigung

Abweichend von dem Regelfall der or-
dentlichen � Kündigung besteht beim 
Vorliegen besonderer Umstände aus-
nahmsweise die Möglichkeit, das Ar-
beitsverhältnis außerordentlich aus 
wichtigem Grund zu kündigen. Nach 
dem Gesetz werden als wichtiger 
Grund Tatsachen angesehen, aufgrund 
derer dem Kündigenden die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu 
der vereinbarten Beendigung des Ar-
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beitsverhältnisses nicht zugemutet 
werden kann (§ 626 BGB).

Im Gegensatz zur ordentlichen Kün-
digung gelten für die außerordentli-
che Kündigung grundsätzlich also kei-
ne � Kündigungsfristen, auch nicht die 
Mindestkündigungsfrist nach § 86 
SGB IX. Sie wird daher auch als fristlo-
se Kündigung bezeichnet. Das Arbeits-
verhältnis endet also im Allgemeinen 
sofort mit der Bekanntgabe der Kündi-
gung an den schwerbehinderten Men-
schen. Abweichend davon kann der 
� Arbeitgeber aber erklären, dass das 
Arbeitsverhältnis erst nach Ablauf ei-
ner „sozialen Auslauffrist“ enden soll. 
Sie kann der gesetzlichen, tariflichen 
oder vereinbarten Kündigungsfrist ent-
sprechen. Ist der � Arbeitnehmer aus ta-
riflichen oder sonstigen Gründen nicht 
mehr ordentlich kündbar, so kann der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis dann 
außerordentlich mit einer sozi alen 
Auslauffrist kündigen, wenn dem Ar-
beitgeber die Aufrechterhaltung eines 
 sinn entleerten Arbeitsverhältnisses auf 
Dauer unzumutbar ist.

Kündigungsschutz: Auch für die außer-
ordentliche Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses eines schwerbehinderten 
Menschen ist gemäß § 91 SGB IX die 
vorherige Zustimmung durch das Inte-
grationsamt erforderlich. Das � Kündi-
gungsschutzverfahren richtet sich weit-
gehend nach den Vorschriften über die 
ordentliche Kündigung mit Ausnahme 
einiger Besonderheiten:

Antragsfrist: Der Arbeitgeber kann die 
Zustimmung zur Kündigung nur inner-
halb von 2 Wochen beantragen (§ 91 
Abs. 2 SGB IX). Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, an dem der Arbeitgeber 
von den für die Kündigung maßgeben-
den Tatsachen Kenntnis erlangt. Dabei 
kommt es auf die Kenntnis der Person 
beim Arbeitgeber an, der im konkre-
ten Fall das Recht zur Kündigung zu-
steht. Zu den für die Kündigung maß-
gebenden Tatsachen im Sinne dieser 
Vorschrift gehört auch die Kenntnis von 
der Schwerbehinderteneigenschaft 
bzw. von den Tatsachen, die den be-
sonderen Kündigungsschutz nach dem 
SGB IX begründen. Hat der Arbeitge-
ber zum Beispiel gekündigt und erfährt 
er erst in der Verhandlung vor dem Ar-
beitsgericht von der Schwerbehinder-
teneigenschaft, dann beginnt erst zu 
diesem Zeitpunkt die genannte An-
tragsfrist. Noch innerhalb der Zweiwo-
chenfrist muss der Antrag bei dem Inte-
grationsamt eingehen.

Entscheidungsfrist: Dem Interesse der 
Parteien (Arbeitgeber und schwerbe-
hinderter Mensch) an einer raschen 
Klärung der Rechtslage bei der außer-
ordentlichen Kündigung wird dadurch 
Rechnung getragen, dass das Integra-
tionsamt die Entscheidung innerhalb 
von 2 Wochen vom Tage des Eingangs 
des Antrages auf Zustimmung zur Kün-
digung an zu treffen hat (§ 91 Abs. 3 
SGB IX). Wird innerhalb der Zweiwo-
chenfrist eine Entscheidung nicht ge-
troffen, gilt die Zustimmung als erteilt 
(die sog. Fiktion der Zustimmung). Je-
doch ist dadurch die Einlegung eines 
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� Rechtsmittels nicht ausgeschlossen. 
Vielmehr ist das Integrationsamt in die-
sen Fällen verpflichtet, den Beteiligten 
die als erteilt geltende Zustimmung 
schriftlich zu bestätigen; diese Bestäti-
gung ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung für den schwerbehinderten Men-
schen zu versehen.

Zur Einhaltung der Frist genügt es, dass 
das Integrationsamt spätestens am 
letzten Tag der Zweiwochenfrist die 
Entscheidung getroffen und dem Ar-
beitgeber bekannt gegeben hat. Die 
Entscheidung muss dem Arbeitgeber 
dabei nicht innerhalb der Frist schrift-
lich mitgeteilt oder zugestellt werden. 
Es reicht vielmehr jede Art der Bekannt-
gabe aus, auch mündlich oder telefo-
nisch.

Feststellung des Sachverhalts: Wie bei 
der beabsichtigten ordentlichen Kün-
digung ist auch bei der beabsichtigten 
außerordentlichen Kündigung die Fest-
stellung des Sachverhalts ein wesentli-
cher Teil des Zustimmungsverfahrens.

Das Integrationsamt soll gemäß § 91 
Abs. 4 SGB IX die Zustimmung erteilen, 
wenn die Kündigung aus einem Grun-
de erfolgt, der nicht im Zusammen-
hang mit der Behinderung steht. Das 
Ermessen ist also in diesem Fall einge-
schränkt. Das Integrationsamt darf bei 
fehlendem Zusammenhang im Regel-
fall die Zustimmung nicht versagen, 
wenn kein besonderer sachlicher Grund 
ausnahmsweise eine andere Entschei-
dung rechtfertigt.

Bei fehlendem Zusammenhang darf 
das Integrationsamt insbesondere 
nicht prüfen, ob der festgestellte � Kün-
digungsgrund ein „wichtiger Grund“ im 
Sinne des § 626 BGB ist, weil dies über 
den Schutzzweck des SGB IX hinausge-
hen würde. Hierüber entscheidet allein 
das Arbeitsgericht. Etwas anderes gilt 
ausnahmsweise dann, wenn die vom 
Arbeitgeber herangezogenen Gründe 
tatsächlich oder rechtlich eine fristlose 
Kündigung offensichtlich nicht recht-
fertigen. In diesem Fall ist die Zustim-
mung zur Kündigung zu versagen.

Ist ein Zusammenhang zwischen Kün-
digungsgrund und Behinderung nicht 
gegeben und ist der der Kündigung zu-
grundeliegende Sachverhalt streitig, ist 
es dem Integrationsamt verwehrt, eine 
Beweiserhebung durchzuführen. Es 
nimmt lediglich eine Schlüssigkeitsprü-
fung vor. Die Beweiserhebung ist Sache 
des Arbeitsgerichts.

Das Ermessen des Integrationsam-
tes ist dagegen nicht eingeschränkt, 
wenn es einen Zusammenhang zwi-
schen Kündigungsgrund und Behinde-
rung feststellt. In diesem Fall trifft es 
wie bei der beantragten Zustimmung 
zur ordentlichen Kündigung eine Ent-
scheidung im Rahmen seines Ermes-
sens nach § 85 SGB IX unter Abwä-
gung der widerstreitenden Interessen 
des Arbeitgebers und des betroffenen 
schwerbehinderten Menschen.

Es gibt keine absoluten Kündigungs-
gründe im Sinne von § 626 BGB. Ein 
wichtiger Grund ist vielmehr nur auf-
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grund einer umfassenden Interessen-
abwägung festzustellen, die zu dem Er-
gebnis führt, dass dem Arbeitgeber die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
selbst für die Dauer bis zur ordentlichen 
Kündigung des Vertragsverhältnisses 
unzumutbar ist.

Es gibt auch Kündigungsgründe, die 
als wichtiger Grund nur für eine au-
ßerordentliche Kündigung mit sozi-
aler Auslauffrist in Betracht kommen, 
wenn eine ordentliche Kündigung aus-
geschlossen ist, zum Beispiel die � Be-
triebseinschränkung und Krankheit.

Bevor Pflichtwidrigkeiten im Leistungs- 
und Verhaltensbereich eine außeror-
dentliche Kündigung rechtfertigen kön-
nen, muss grundsätzlich zunächst eine 
� Abmahnung erfolgt sein. Etwas ande-
res gilt nur bei besonders schweren Ver-
stößen, da der Arbeitnehmer hier von 
vornherein nicht damit rechnen kann, 
dass sein Verhalten gebilligt wird.

Vorbeugende Maßnahmen: Insgesamt 
ist es notwendig, dass das betriebliche 
� Integrationsteam – insbesondere die 
� Schwerbehindertenvertretung – früh-
zeitig tätig wird, um es erst gar nicht 
zu einem Kündigungsschutzverfahren 
kommen zu lassen. Der Arbeitgeber 
ist nach § 84 SGB IX bei Eintreten von 
Schwierigkeiten, die zur Gefährdung 
des Arbeitsverhältnisses führen kön-
nen, verpflichtet, ein � Präventionsver-
fahren durchzuführen. Dazu schaltet er 
möglichst frühzeitig die Schwerbehin-
dertenvertretung und den � Betriebs-
rat sowie das � Integrationsamt ein, 

um mit ihnen alle Möglichkeiten und 
alle zur Verfügung stehenden Hilfen 
zur Beratung und mögliche finanziel-
le Leistungen zu erörtern, mit denen 
die Schwierigkeiten beseitigt werden 
können. Unter Umständen können die 
Schwierigkeiten schon durch eine erns-
te Aussprache mit dem schwerbehin-
derten Menschen beseitigt werden. 
In anderen Fällen können die Heraus-
lösung aus der bisherigen Arbeitsum-
gebung und die � Umsetzung auf einen 
anderen gleichwertigen Arbeitsplatz 
ein geeignetes Mittel sein. Bei wieder-
holtem Fehlverhalten kommt der Ar-
beitgeber nicht umhin, eine formel-
le Abmahnung auszusprechen. Wenn 
trotz aller Bemühungen eine Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses für den 
Arbeitgeber nicht zumutbar ist, kann 
im Kündigungsschutzverfahren un-
ter Umständen erreicht werden, dass 
anstelle der außerordentlichen Kündi-
gung eine ordentliche Kündigung aus-
gesprochen oder ein � Aufhebungsver-
trag geschlossen wird.

Erklärungsfrist für die Kündigung: Nach 
§ 626 Abs. 2 BGB kann der Arbeitgeber 
die außerordentliche Kündigung nur in-
nerhalb von 2 Wochen ab Kenntnis der 
für die Kündigung maßgebenden Tatsa-
chen erklären. Wegen des vorgeschalte-
ten Kündigungsschutzverfahrens beim 
Integrationsamt ist diese Frist vielfach 
nicht einzuhalten. Deshalb bestimmt 
§ 91 Abs. 5 SGB IX, dass die Kündigung 
auch nach Ablauf dieser Frist erfolgen 
kann, wenn sie unverzüglich, das heißt 
ohne schuldhaftes Zögern, nach Ertei-
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lung der Zustimmung durch das Inte-
grationsamt erklärt wird.

Bei Streik und Aussperrung: Schließlich 
ist noch die Sonderregelung des § 91 
Abs. 6 SGB IX zu erwähnen, die nur noch 
geringe praktische Bedeutung hat. Da-
nach sind schwerbehinderte Men-
schen, denen lediglich aus Anlass eines 
Streiks oder einer Aussperrung frist-
los gekündigt worden ist, nach Been-
digung des Streiks oder einer Aussper-
rung wieder einzustellen. Die Vorschrift 
setzt ein entsprechendes Kündigungs-
recht des Arbeitgebers voraus, das nach 
der heutigen Rechtsprechung nur noch 
bei rechtswidrigem Streik besteht.

Aussetzung einer 
 Entscheidung/ 

eines Beschlusses

Bei der Wahrnehmung der Mitwir-
kungsrechte der � Schwerbehinderten- 
vertretung sind unter bestimmten Vo-
raussetzungen Entscheidungen des Ar- 
beitgebers und Beschlüsse des Betriebs-
rats bzw. Personalrats auszusetzen.

Entscheidung des Arbeitgebers: Die 
Durchführung oder Vollziehung ei-
ner Entscheidung des Arbeitgebers, 
die dieser ohne die erforderliche Be-
teiligung der Schwerbehindertenver-
tretung getroffen hat, ist auszusetzen 
(§ 95 Abs. 2 Satz 2 SGB IX). Entscheidet 
sich der Arbeitgeber zum Beispiel zur 
� Umsetzung eines schwerbehinderten 
Arbeitnehmers und versäumt er die Be-
teiligung der Schwerbehindertenver-
tretung, dann muss er von sich aus die 

tatsächliche Durchführung der Umset-
zung zurückstellen. Innerhalb von 7 Ta-
gen ist die Beteiligung der Schwerbe-
hindertenvertretung nachzuholen und 
anschließend entscheidet der Arbeitge-
ber endgültig.

Beschluss des Betriebsrats bzw. Perso-
nalrats: Auf Antrag der Schwerbehin-
dertenvertretung ist ein Beschluss des 
Betriebsrats bzw. Personalrats auszu-
setzen, wenn sie den Beschluss als eine 
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger 
Interessen der schwerbehinderten Ar-
beitnehmer erachtet oder wenn der Ar-
beitgeber sie in der Angelegenheit nicht 
beteiligt hat (§ 95 Abs. 4 Satz 2 SGB IX, 
§ 35 Abs. 3 BetrVG, § 39 BPersVG). Die 
Schwerbehindertenvertretung sollte 
sich allerdings überlegen, ob sie auf die-
sem Weg einen anderen Beschluss er-
reichen kann.

Ausweis

� Schwerbehindertenausweis

Ausweismerkzeichen

� Schwerbehindertenausweis

Ausweisverordnung

� Schwerbehindertenausweis

Autismus

Autismus ist eine angeborene, tiefgrei-
fende Entwicklungsstörung. Sie führt 
zu einer veränderten Wahrnehmungs- 
und Informationsverarbeitung im Ge-
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hirn. Die Symptome und ihre individu-
ellen Ausprägungen sind vielfältig. Sie 
äußern sich vor allem im sozialen Um-
gang, in der Kommunikation und in sich 
stets wiederholenden Handlungen.

Vielfältige Erscheinungsformen: Men-
schen mit frühkindlichem Autismus 
(Kanner-Syndrom) haben oft eine 
schwere geistige Behinderung. Men-
schen mit einer milden Form von Au-
tismus, dem Asperger-Syndrom, sind 
nicht selten hochintelligent und wir-
ken auf den ersten Blick nur schüchtern 
oder kontaktscheu. Neben deutlich ab-
grenzbaren Arten von Autismus gibt es 
jedoch auch fließende Übergänge zwi-
schen verschiedenen Formen und Aus-
prägungen.

Typische Merkmale
 • Sozialverhalten: Einer der ersten Hin-
weise auf eine Form von Autismus ist 
der fehlende Blickkontakt. Menschen 
mit Autismus neigen dazu, sich von 
ihrer Umwelt abzukapseln. Es fällt 
 ihnen schwer, sich in die Gefühle an-
derer Menschen hineinzuversetzen 
und deren Gedanken zu verstehen. 
Manche wirken auf unbestimmte Art 
seltsam und unnahbar.
 • Kommunikation: Etwa die Hälfte der 
Menschen mit frühkindlichem Autis-
mus erwirbt nie eine sinnvolle Spra-
che. Andere sind in ihrem Sprachge-
brauch stark auf sich selbst bezogen 
und reden eher auf ihr Gegenüber 
ein, als mit ihm zu sprechen. Es fällt 
ihnen schwer, Mimik und Gestik ihres 
Gegenübers zu deuten. Sprichwör-

ter und Redewendungen werden oft 
wörtlich genommen.
 • Rituale und Spezialinteressen: Für 
Autismus typische Symptome sind 
die ständige Wiederholung bestimm-
ter Körperbewegungen, sog. Stereo-
typen, sowie rituelle Verhaltenswei-
sen. Veränderungen in der vertrauten 
Ordnung können zu starken Verunsi-
cherungen führen. Schon das Verrü-
cken eines Möbelstücks kann heftige 
Aufregung auslösen.

Im Arbeitsleben zu beachten: Tatsäch-
lich verfügen autistische Menschen 
über Eigenschaften, die sie für be-
stimmte Tätigkeiten prädestinieren. Sie 
zeigen beispielsweise eine überdurch-
schnittliche Beobachtungsgabe, eine 
ausgeprägte Merkfähigkeit auch für 
kleinste Details sowie oft großes Inte-
resse an technischen Dingen. Ihnen lie-
gen Aufgaben, die monoton sind, aber 
eine hohe Konzentration erfordern. 
Manche von ihnen entwickeln oft Spe-
zialinteressen und reifen darin zu wah-
ren Experten. Man spricht dabei von In-
selbegabungen, die für Ausbildung und 
Beruf gezielt genutzt werden können.

Zu vermeiden sind:
 • Aufgaben, die eine spontane Kom-
munikation mit Kunden und Kolle-
gen erfordern
 • Hohe Reizbelastungen am Arbeits-
platz, zum Beispiel starke Umge-
bungsgeräusche, viel Durchgangsver-
kehr, wechselnde visuelle Umgebung
 • Doppeldeutige Kommunikation, da vie-
le Menschen mit Autismus abstrakte 
Sprache oder Ironie nicht verstehen
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Hilfen: Gleichwohl stellt die Ausbildung 
und Beschäftigung von Menschen mit 
Autismus für Betriebe eine ungewöhn-
liche Herausforderung dar. Sie benöti-
gen kompetente Unterstützung, zum 
Beispiel durch die � Integrationsfach-
dienste. Sie können zum Beispiel die 
Einarbeitung organisieren, passende 
Unterweisungsstrategien vermitteln 
sowie Vorgesetzte und Kollegen über 
die Behinderung aufklären. Ansonsten 
stehen den Betrieben grundsätzlich alle 
Leistungen der � Integrationsämter zur 
� Teilhabe am Arbeitsleben zur Verfü-
gung.

Barrierefreies Bauen

Der Fachnormausschuss Bauwesen in 
Berlin hat zum � barrierefreien Bauen 
vier DIN-Blätter erarbeitet (Lieferung 
durch Beuth-Vertrieb GmbH, Köln):
 • DIN 18024 Teil 1 „Barrierefreies Bau-
en, Straßen, Plätze, Wege, öffentliche 
Verkehrs- und Grünanlagen sowie 
Spielplätze, Planungsgrundlagen“
 • DIN 18040 Teil 1 „Barrierefreies Bau-
en, öffentlich zugängliche Gebäude 
und Planungsgrundlagen“
 • DIN 18025 Teil 1 „Barrierefreie Woh-
nungen, Planungsgrundlage, Woh-
nungen für Rollstuhlbenutzer“
 • DIN 19025 Teil 2 „Barrierefreie Woh-
nungen, Planungsgrundlagen, Woh-
nungen für Blinde und wesentlich 
Sehbehinderte“

Das Bauordnungsrecht der Länder ent-
hält inzwischen Vorschriften, die sicher-
stellen sollen, dass vor allem öffentlich 
zugängliche Gebäude und Einrichtun-

gen für behinderte Menschen, alte 
Menschen und Mütter mit Kleinkin-
dern nutzbar sind. In Verbindung mit 
üblichen Hinweisen soll – wenn sinn-
voll – auf behinderungsgerechte Wege 
mit dem Rollstuhlfahrer-Symbol hinge-
wiesen werden.

Für die behinderungsgerechte Gestal-
tung öffentlicher Gebäude geben zum 
Teil die Länder finanzielle Hilfen. Über 
mögliche Erleichterungen im sozialen 
Wohnungsbau informieren die örtli-
chen Wohnungsbauförderungsämter.

Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 
sind � Wohnungshilfen für berufstäti-
ge schwerbehinderte Menschen mög-
lich, soweit kein vorrangiger Anspruch 
gegenüber einem anderen Leistungs-
träger besteht. Bei sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten liegt in aller 
Regel ein vorrangiger Anspruch gegen-
über dem zuständigen � Rehabilitati-
onsträger vor (§ 33 Abs. 8 Nr. 6 SGB IX). 
Bauliche Maßnahmen im Betrieb und 
am � Arbeitsplatz können gefördert 
werden, wenn dadurch die Beschäf-
tigung von schwerbehinderten Men-
schen ermöglicht oder erleichtert wird 
(vgl. � Begleitende Hilfe im Arbeitsle-
ben). Im Einzelfall geben auch Rehabili-
tationsträger finanzielle Hilfen.

Barrierefreiheit

Das Ziel der Selbstbestimmung und der 
gleichberechtigten � Teilhabe behin-
derter und von Behinderung bedrohter 
Menschen am Leben in der Gesellschaft 
(§ 1 SGB IX) erfordert, dass Barrieren be-
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seitigt werden, die dieser Teilhabe im 
Wege stehen. Barrierefrei sind bauli-
che und sonstige Anlagen, Verkehrsmit-
tel, technische Gebrauchsgegenstände, 
Systeme der Informationsverarbeitung, 
akustische und visuelle Informations-
quellen und Kommunikationseinrich-
tungen sowie andere gestaltete Le-
bensbereiche, wenn sie für behinderte 
Menschen ohne besondere Erschwer-
nisse und grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

Dies betrifft nicht nur eine rollstuhl-
gerechte Gestaltung zum Beispiel 
von öffentlichen Gebäuden für Men-
schen mit � Körperbehinderungen, son-
dern in gleicher Weise zum Beispiel 
die Beseitigung von Kommunikations-
barrieren für Menschen mit Sinnes-
behinderungen (� Blindheit und Sehbe-
hinderungen, � Hörschädigungen) oder 
mit einer � geistigen Behinderung oder 
einer � Lernbehinderung. Barrierefrei-
heit in diesem umfassenden Verständ-
nis bezieht sich zum Beispiel auf das 
� barrierefreie Bauen oder die Verpflich-
tung zur barrierefreien Gestaltung von 
� Rehabilitationseinrichtungen, den Ein- 
satz von � Gebärdensprachdolmetschern 
und schließt auch die Gestaltung und den 
technischen Aufbau von Webseiten ein.

Die Barrierefreiheit ist Kernstück des 
� Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BGG).

Am 17.07.2002 wurde darüber hinaus 
eine Verordnung zur Schaffung bar-
rierefreier Informationstechnik nach 
dem Behindertengleichstellungsge-

setz (BITV) vom Bundesministerium 
des Innern und dem damaligen Bun-
desministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung erlassen. Sie legt fest, dass ab 
dem 01.01.2006 alle Angebote an In-
formationstechnik der Behörden der 
Bundesverwaltung, zum Beispiel In-
ternetauftritte, auch für behinder-
te Menschen zugänglich sein müssen. 
2011 wurde die BITV aktualisiert, die 
Neufassung berücksichtig die Bedürf-
nisse hörgeschädigter sowie lernbe-
hinderter Menschen stärker als die äl-
tere Fassung, Informationen müssen 
in Leichter Sprache sowie in � Gebär-
densprache zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Anforderungen der BITV 2.0 
mussten bei neugestalteten Internet-
seiten und Informationsplattformen 
bis 22.03.2012, bei bereits bestehenden 
Internet angeboten bis 22.09.2012 er-
folgt sein, letztere müssen erst bis zum 
22.03.2014 Informationen in Gebär-
densprache anbieten.

Beispiele für Anforderungen an barrie-
refreie Internetangebote:
 • Grafiken und Bilder sollten grund-
sätzlich mit einem alternativen Text 
hinterlegt sein, damit die Hilfsmit-
tel von blinden und sehbehinderten 
Menschen diesen auslesen können.
 • Sehbehinderte und farbenblinde 
Menschen können schwache Farb-
kontraste und kleine Schriftgrößen 
nicht wahrnehmen. Deshalb be-
nötigen sie individuell einstellba-
re Schriftgrößen und deutliche Farb-
kontraste, insbesondere zwischen 
Text und Hintergrund, für die Nut-
zung von Webseiten.
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 • Menschen mit motorischen Beein-
trächtigungen und blinde Menschen 
können die Computermaus nicht be-
nutzen und sind daher darauf ange-
wiesen, die Webseite mit der Tasta-
tur zu bedienen. Deswegen sollten 
Schaltflächen, Menüleisten und Ein-
gabefelder auf der Webseite mit der 
Tastatur zu bedienen sein. Außerdem 
sollte die Webseite in der individu-
ellen Geschwindigkeit nutzbar sein, 
ohne dass Zeitbeschränkungen zum 
automatischen Abbruch von Vorgän-
gen führen.
 • Für gehörlose oder hörgeschädigte 
Menschen sollten Audio- und Video-
dateien im Internet durch beschrei-
bende Texte oder Gebärdenspra-
che-Videos ergänzt werden.
 • Menschen mit einer geistigen Behin-
derung oder einer Lernbehinderung 
benötigen eher kurze Texte in ei-
ner klaren und leicht verständlichen 
Sprache. Davon profitieren auch ge-
hörlose Menschen, die mit Gebärden 
kommunizieren und für die die deut-
sche Sprache nicht die Mutterspra-
che ist. Daneben können graphische 
Elemente die schriftlichen Informa-
tionen sinnvoll ergänzen. Eine wie-
derkehrende, sinnvolle Struktur des 
Seitenaufbaus, der Navigation und 
der Inhalte erleichtert die Orientie-
rung innerhalb der Webseite.

Beauftragter des Arbeitgebers

Der � Arbeitgeber hat einen Beauftrag-
ten zu bestellen, der ihn in Angelegen-
heiten schwerbehinderter Menschen 
verantwortlich vertritt (§ 98 � SGB IX). 

Diese Verpflichtung gilt unabhängig 
davon, ob eine � Schwerbehinderten-
vertretung gewählt ist, und trifft auch 
dann zu, wenn nur ein schwerbehin-
derter Mensch oder wenige schwer-
behinderte Menschen zu beschäftigen 
sind. Der Beauftragte des Arbeitgebers 
übernimmt nicht die gesetzliche Aufga-
be des Arbeitgebers; seine Hauptaufga-
be ist vielmehr die Unterstützung und 
Kontrolle des Arbeitgebers im Hinblick 
auf die Einhaltung seiner gesetzlichen 
Verpflichtungen. Allerdings ist es emp-
fehlenswert, dass der Beauftragte über 
einen guten Überblick über den Betrieb 
bzw. die Dienststelle verfügt und mit 
gewissen Entscheidungskompetenzen 
ausgestattet ist.

Nach Möglichkeit soll der Beauftrag-
te selbst schwerbehindert sein. Es kön-
nen – zum Beispiel bei Unternehmen 
oder Verwaltungen mit � Stufenver-
tretungen – auch mehrere Beauftrag-
te bestellt werden. Der Arbeitgeber hat 
die Bestellung eines Beauftragten dem 
� Integrationsamt und der � Agentur für 
Arbeit anzuzeigen.

Der Arbeitgeber kann den von ihm be-
stellten Beauftragten jederzeit und 
ohne besondere Begründung wieder 
abberufen.

Für die Schwerbehindertenvertretung 
ist der Beauftragte des Arbeitgebers An-
sprechpartner auf Arbeitgeberseite bei 
der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe. 

Der Beauftragte des Arbeitgebers, die 
Schwerbehindertenvertretung und der 
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Betriebs- bzw. Personalrat bilden das 
betriebliche � Integrationsteam. Ge-
meinsam kümmern sie sich um die 
Einstellung und behinderungsgerech-
te Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen im Rahmen der � Beschäfti-
gungspflicht und der � Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers. Schon im Eigeninter-
esse des Arbeitgebers achtet der Beauf-
tragte auf optimale Arbeitsbedingun-
gen der behinderten Menschen. Dabei 
nutzt er die Beratungsangebote und 
Fördermöglichkeiten des Integrations-
amtes (vgl. � Begleitende Hilfe im Ar-
beitsleben).

Der Beauftragte des Arbeitgebers und 
die Schwerbehindertenvertretung sind 
die Verbindungspersonen zum Inte-
grationsamt und zur Bundesagentur 
für Arbeit (§ 99 Abs. 2 SGB IX).

Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses

Es gibt verschiedene Arten der Been-
digung (Auflösung) des � Arbeitsver-
hältnisses. Für den schwerbehinderten 
Arbeitnehmer ist diese Entscheidung 
auch im Hinblick auf den � Kündigungs-
schutz nach dem SGB IX von Bedeutung.

Kündigung durch den Arbeitgeber: Da 
das SGB IX den Schutz vor einer Been-
digung des Arbeitsverhältnisses be-
zweckt, die ohne oder gegen den Willen 
des schwerbehinderten Arbeitnehmers 
geschieht, bedarf grundsätzlich nur die 
� Kündigung durch den Arbeitgeber 
der vorherigen Zustimmung des Inte-

grationsamtes im Rahmen des � Kün-
digungsschutzverfahrens (§ 95 SGB IX). 
Der schwerbehinderte Arbeitnehmer 
ist dagegen in seiner Entscheidung 
frei, das Arbeitsverhältnis durch eigene 
Kündigung aufzulösen.

Aufhebungsvertrag: Das Arbeitsver-
hältnis kann auch einvernehmlich zwi-
schen den Vertragsparteien zu einem 
bestimmten Zeitpunkt beendet wer-
den. Es handelt sich hierbei um einen 
� Aufhebungsvertrag, der das Arbeits-
verhältnis ohne Kündigung enden lässt.

Abwicklungsvertrag: Eine vom Aufhe-
bungsvertrag zu unterscheidende Form 
einvernehmlicher Absprachen im Zu-
sammenhang mit der Beendigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses ist der � Ab-
wicklungsvertrag.

Eigene Kündigung: Durch die eige-
ne Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses wie auch durch den Abschluss ei-
nes Aufhebungsvertrags können dem 
schwerbehinderten Arbeitnehmer 
Rechtsnachteile entstehen. Denn er 
verzichtet dadurch freiwillig auf den 
besonderen Kündigungsschutz nach 
dem SGB IX und es können Nachteile 
entstehen durch die � Sperrzeit für Ar-
beitslosengeld. Deshalb sollte sich der 
schwerbehinderte Mensch in den ge-
nannten Fällen unbedingt vorher von 
seiner Schwerbehindertenvertretung, 
dem Integrationsamt oder der Agen-
tur für Arbeit beraten lassen. Dies gilt 
auch für � Massenentlassungen in Ver-
bindung mit � Sozialplänen, in denen 
häufig als Form der Beendigung des 
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Arbeitsverhältnisses der Aufhebungs-
vertrag vorgesehen ist (vgl. dazu § 90 
Abs. 1 Nr. 3a SGB IX). 

Befristete Arbeitsverträge: Zeitlich be-
fristete � Arbeitsverhältnisse enden 
ohne Kündigung zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt. Befristungen sind nur un-
ter den Voraussetzungen des Gesetzes 
über � Teilzeitarbeit und befristete Ar-
beitsverhältnisse (TzBfG) möglich.

Beendigungsschutz: Arbeitsverträge, 
deren Auflösung an den Eintritt eines 
bestimmten Ereignisses geknüpft sind, 
enden ohne Kündigung mit dem Ein-
tritt des Ereignisses, zum Beispiel mit 
Ende des Monats, in dem eine volle � Er-
werbsminderungsrente auf Dauer ge-
währt wird. Ausnahmsweise bedarf es 
auch hier der vorherigen Zustimmung 
des Integrationsamtes, wenn durch den 
Eintritt 
 • einer teilweisen Erwerbsminderung,
 • der Erwerbsminderung auf Zeit,
 • der � Berufsunfähigkeit oder
 • der � Erwerbsunfähigkeit auf Zeit 

das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung 
enden soll (� Beendigungsschutz, § 92 
SGB IX).

Anfechtung: Ein Arbeitsvertrag kann 
auch durch Anfechtung gegenüber 
dem Vertragspartner gelöst werden, 
wenn ein Anfechtungsgrund (z. B. arg-
listige Täuschung) vorliegt. Der Arbeit-
geber bedarf hierzu keiner Zustim-
mung.

Auch bei einem Aufhebungsvertrag 
oder bei einer Anfechtung des Ar-

beitsvertrags hat der Arbeitgeber die 
Schwerbehindertenvertretung recht-
zeitig vorher zu hören. Daneben sind 
die Mitwirkungs- und � Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats bzw. Per-
sonalrats bei personellen Einzelmaß-
nahmen zu beachten. 

Beendigungsschutz, 
 erweiterter

Das Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX) schützt grundsätzlich vor ei-
ner Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses durch den Arbeitgeber (§ 85 SGB IX); 
hier ist die Zustimmung des Integrati-
onsamtes erforderlich (� Kündigungs-
schutzverfahren). Es gibt jedoch auch 
Fälle, in denen die automatische Been-
digung des � Arbeitsverhältnisses ohne 
Kündigung des Arbeitgebers wegen des 
Anspruches des schwerbehinderten 
Menschen auf eine Rente durch � Ta-
rifvertrag, � Betriebsvereinbarung oder 
konkrete Absprache im Einzelarbeits-
vertrag vorgesehen ist. Entsprechende 
Regelungen finden sich insbesondere 
in Tarifverträgen für den öffentlichen 
Dienst, vor allem im TVöD oder TV-L 
(§ 33), vereinzelt auch in der privaten 
Wirtschaft.

Im öffentlichen Dienst endet nach § 33 
TVöD und gleichlautenden Tarifvor-
schriften das � Arbeitsverhältnis ohne 
Kündigung nur bei der Gewährung von 
Dauerrenten. Darüber hinaus können 
Angestellte im Geltungsbereich des 
TVöD, die teilweise erwerbsgemindert 
sind, seit dem 01.01.2002 innerhalb 
von 2 Wochen nach Zugang des Ren-
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tenbescheides schriftlich einen Antrag 
auf Weiterbeschäftigung stellen. Ist die 
Weiterbeschäftigung möglich, endet 
das Beschäftigungsverhältnis nicht.

Bei Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit (früher: Berufsunfähig-
keit) auf Zeit ruht das Arbeitsverhältnis 
und lebt nach Ablauf der Befristung in 
vollem Umfang wieder auf (§ 33 Abs. 2 
TVöD).

Renten wegen � Berufsunfähigkeit oder 
� Erwerbsunfähigkeit werden nur noch 
gewährt, wenn die Anspruchsvoraus-
setzungen am 31.12.2000 vorgelegen 
haben. Nach aktuellem Recht wird nur 
noch zwischen voller und teilweiser 
� Erwerbsminderung unterschieden.

Zustimmung: Bei Ausscheiden des 
schwerbehinderten Menschen wegen 
teilweiser Erwerbsminderung, der Er-
werbsminderung auf Zeit, der Berufsun-
fähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit 
auf Zeit sieht das Schwerbehinderten-
recht (Teil 2 SGB IX) einen erweiterten 
Beendigungsschutz vor (§ 92 SGB IX).  
Hier muss die Zustimmung des Inte-
grationsamtes zur Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses eingeholt werden. 
Der erweiterte Beendigungsschutz des 
§ 92 SGB IX ist auf die gesetzlich ge-
nannten Fälle beschränkt; das heißt die 
Zustimmung des Integrationsamtes ist 
nicht erforderlich, wenn das Arbeits-
verhältnis ohne Kündigung wegen der 
Gewährung einer Rente wegen voller 
Erwerbsminderung auf Dauer oder Er-
werbsunfähigkeit auf Dauer endet.

Im Geltungsbereich des TVöD/TV-L ist 
die Zustimmung des Integrationsam-
tes nur dann erforderlich, wenn das Ar-
beitsverhältnis wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit auf Dauer endet (§ 33 
Abs. 2 TVöD). Bei automatischem Aus-
scheiden wegen Dienstunfähigkeit von 
schwerbehinderten Dienstordnungs-
angestellten wird § 92 SGB IX analog 
angewandt.

Im Zustimmungsverfahren wird ge-
prüft, ob der schwerbehinderte Mensch 
durch Änderung der Arbeitsbedin-
gungen, durch � Umsetzung auf ei-
nen anderen Arbeitsplatz oder durch 
andere Maßnahmen weiterbeschäf-
tigt werden kann. Bei Eintritt einer vol-
len Erwerbsminderung auf Zeit bzw. 
Erwerbs unfähigkeit auf Zeit ist zu klä-
ren, ob es dem Arbeitgeber zugemu-
tet werden kann, mit der Entscheidung 
über die Beendigung des Arbeitsplatz-
verhältnisses jedenfalls so lange zu 
warten, bis nach Ablauf der zeitlichen 
Frist eine Aussage über die weitere Ar-
beitsfähigkeit des schwerbehinderten 
Beschäftigten getroffen werden kann.

Befristetes Arbeitsverhältnis

� Arbeitsverhältnis 

Begleitende Hilfe 
im  Arbeitsleben

Die Durchführung der Begleiten-
den Hilfe im Arbeitsleben ist eine der 
Hauptaufgaben des � Integrationsam-
tes (§ 102 Abs. 1 SGB IX). 
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Die Begleitende Hilfe soll dahin wirken, 
dass die schwerbehinderten Menschen
 • in ihrer sozialen Stellung nicht absin-
ken,
 • auf Arbeitsplätzen beschäftigt wer-
den, auf denen sie ihre Fähigkeiten 
und Kenntnisse voll verwerten und 
weiterentwickeln können,
 • durch Leistungen der � Rehabilitati-
onsträger und Maßnahmen der Ar-
beitgeber befähigt werden, sich am 
Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit 
nicht behinderten Menschen zu be-
haupten.

Die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben 
umfasst neben finanziellen Leistungen 
an Arbeitgeber und behinderte Men-
schen sowie fachlicher Beratung auch 
die notwendige psychosoziale Betreu-
ung schwerbehinderter Menschen 
durch � Integrationsfachdienste. Das 
Integrationsamt soll außerdem darauf 
Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten 
bei der Beschäftigung verhindert oder 
beseitigt werden.

Unabhängig davon, ob Maßnahmen 
der medizinischen und beruflichen Re-
habilitation vorausgegangen sind, um-
fasst die Begleitende Hilfe im Arbeitsle-
ben alle Maßnahmen und Leistungen, 
die erforderlich sind, um dem schwer-
behinderten Menschen die � Teilhabe 
im Arbeitsleben und damit in der Ge-
sellschaft zu sichern und � Kündigun-
gen zu vermeiden. Folgende beispiel-
haft aufgeführte Hilfen kommen in 
Betracht:

Leistungen an schwerbehinderte Men-
schen (siehe Leistungsübersicht ab 
S. 301)
 • Persönliche Hilfen: Beratung und Be-
treuung in allen Fragen des Arbeitsle-
bens, insbesondere bei persönlichen 
Schwierigkeiten, bei Arbeitsplatz-
problemen, bei � Umsetzungen, bei 
Fragen im Zusammenhang mit der 
� Schwerbehinderung, bei Konflikten 
mit Kollegen, Vorgesetzten und dem 
Arbeitgeber, bei Gefährdung des Ar-
beitsplatzes bis hin zur psychosozi-
alen Betreuung, um schwerwiegen-
de Konflikte zu lösen.
 • Finanzielle Leistungen: � Technische 
Arbeitshilfen, Hilfen zum Erreichen 
des Arbeitsplatzes, Leistungen zur 
wirtschaftlichen � Selbstständigkeit, 
� Wohnungshilfen zur Beschaffung, 
Ausstattung und Erhaltung einer 
Wohnung, die den besonderen Be-
dürfnissen des schwerbehinderten 
Menschen entspricht, Leistungen zur 
Erhaltung der Arbeitskraft, Leistun-
gen zur Teilnahme an Maßnahmen 
zur Erhaltung und Erweiterung be-
ruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten, 
Hilfen in besonderen Lebenslagen, 
� Unterstützte Beschäftigung sowie 
eine notwendige � Arbeitsassistenz.

Leistungen an den Arbeitgeber (siehe 
Leistungsübersicht ab S. 292)
 • Beratung bei der Auswahl des geeig-
neten Arbeitsplatzes für schwerbe-
hinderte Menschen, bei der behin-
derungsgerechten Gestaltung von 
� Arbeitsplätzen, bei allen Fragen im 
Zusammenhang mit der Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen, 
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psychosoziale Beratung zur Beseiti-
gung von besonderen Problemen, In-
formation über Lösungsmöglichkei-
ten.
 • Finanzielle Leistungen zur Schaffung 
neuer und behinderungsgerechter 
Einrichtung und Gestaltung vorhande-
ner Arbeitsplätze für schwerbehinder-
te Beschäftigte, Leistungen bei � au-
ßergewöhnlichen Belastungen, die mit 
der Beschäftigung besonders betroffe-
ner schwerbehinderter Menschen ver-
bunden sind (§ 27  SchwbAV).
 • Zuschüsse zu Gebühren bei der � Be-
rufsausbildung besonders betroffener 
schwerbehinderter Jugendlicher und 
junger Erwachsener.
 • Prämien und Zuschüsse zu den Kos-
ten der Berufsausbildung behinder-
ter Jugendlicher und junger Erwach-
sener, wenn diese für die Zeit der 
Ausbildung durch eine Stellungnah-
me der Agentur für Arbeit oder durch 
einen Bescheid über Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben gleichge-
stellt sind.
 • Prämien zur Einführung eines Be-
trieblichen � Eingliederungsmanage-
ments.

Unterstützung des betrieblichen Inte-
grationsteams: Die Schwerbehinder-
tenvertretung, der Beauftragte des Ar-
beitgebers und der Betriebsrat bzw. 
Personalrat werden unterstützt durch:
 • Bildungs- und Informationsangebote 
(vgl. � Seminare und Öffentlichkeits-
arbeit)
 • Beratung im Einzelfall
 • Beratung bei der Erarbeitung einer 
� Integrationsvereinbarung

 • Beratung bei der Einführung eines Be-
trieblichen Eingliederungsmanage-
ments
 • Mithilfe zur Lösung von Konflikten

Leistungen an freie gemeinnützige Ein-
richtungen und Organisationen: Sie 
können als Träger eines Integrations-
fachdienstes an der psychosozialen Be-
treuung schwerbehinderter Menschen 
beteiligt werden und dafür finanzielle 
Leistungen erhalten.

Leistungen an Träger von Integrations-
projekten
Kontinuität der Beratung und Betreu-
ung: Die Begleitende Hilfe im Arbeits-
leben beginnt bereits in der Vorphase 
einer � Einstellung und soll die schwer-
behinderten Menschen im gesamten 
Arbeitsleben begleiten. Das Integrati-
onsamt soll stets als Ansprechpartner 
für die schwerbehinderten Menschen, 
die Arbeitgeber und das Integrations-
team zur Verfügung stehen.

Dabei sind oft schwierige behinde-
rungsspezifische, technische, organisa-
torische Probleme zu lösen. Die In - 
te grationsämter haben deshalb beson-
dere � Fachdienste eingerichtet.

Zuständigkeit des Integrationsamtes 
und der Rehabilitationsträger: Die Leis-
tungen persönlicher und finanzieller Art 
stellen eine individuelle, auf die beson-
deren Anforderungen des Arbeitsplatzes 
und die besonderen Bedarfe der schwer-
behinderten Menschen abgestellte För-
derung dar. Bei finanziellen Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben kann im 
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Einzelfall zunächst unklar sein, ob das In-
tegrationsamt oder ein Rehabilitations-
träger zuständig ist. Für diesen Fall regelt 
die � Zuständigkeitsklärung (§ 14 SGB IX), 
wie zu verfahren ist.

Das Integrationsamt hat die Möglich-
keit, Leistungen vorläufig zu erbrin-
gen, wenn die unverzügliche Erbrin-
gung der Leistung erforderlich ist (§ 102 
Abs. 6). Die Vorschrift über die Erstat-
tung selbstbeschaffter Leistungen (§ 15 
SGB IX) findet auf das Integrationsamt 
keine Anwendung. Eine Aufstockung 
der Leistungen der Rehabilitationsträ-
ger durch Leistungen des Integrations-
amtes im Rahmen der Begleitenden 
Hilfe im Arbeitsleben ist nicht zulässig 
(� Aufstockungsverbot).

Begleitung, 
 Notwendigkeit ständiger

� Schwerbehindertenausweis 

Behinderte Frauen

� Frauen, behinderte 

Behindertenbeauftragte

Eine wichtige Form der Interessenver-
tretung sowie der Politikberatung zu-
gunsten behinderter Menschen sind 
die Behindertenbeauftragten. Sie gibt 
es bei der Bundesregierung, dort „Be-
auftragter der Bundesregierung für die 
Belange der behinderten Menschen“ 
genannt, und bei den Landesregierun-
gen. Viele Kommunen haben ebenfalls 
Behindertenbeauftragte ernannt.

Aufgaben: Die Behindertenbeauftrag-
ten sehen es vor allem als ihre Aufgaben 
an, diejenige Stelle, der sie zugeordnet 
sind (z. B. Bundes- oder Landesregie-
rung, Stadtverwaltung), aber auch die 
jeweiligen Parlamente über die beson-
deren Belange und Bedürfnisse von be-
hinderten Menschen zu informieren 
und zu beraten sowie Impulse für eine 
Fortentwicklung der Behindertenpoli-
tik auf Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene zu geben. Sie bringen dabei 
die spezifischen Anliegen zur � Teilha-
be von behinderten Menschen, deren 
Anregungen sowie Anregungen von 
� Behindertenverbänden und � Wohl-
fahrtsverbänden ein. Die Behinderten-
beauftragten sind zugleich auch An-
sprechpartner für einzelne behinderte 
Menschen und unterstützen diese in 
ihren Bemühungen um Teilhabe und 
Rehabilitation.

Behinderten-
gleichstellungsgesetze

Das Gesetz zur Gleichstellung behin-
derter Menschen (Behindertengleich-
stellungsgesetz – BGG) des Bundes ist 
seit dem 01.05.2002 in Kraft. Sein Ziel 
ist es, die Benachteiligung von behin-
derten Menschen zu beseitigen und 
zu verhindern sowie die gleichberech-
tigte � Teilhabe von behinderten Men-
schen am Leben in der Gesellschaft zu 
gewährleisten und ihnen eine selbst-
bestimmte Lebensführung zu ermögli-
chen. Dabei wird ihren besonderen Be-
dürfnissen Rechnung getragen (vgl. § 1 
BGG).
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� Barrierefreiheit ist das Kernstück des 
Gesetzes. Mit der Verpflichtung zur 
Barrierefreiheit trägt das BGG dem Be-
nachteiligungsverbot des Grundge-
setzes ( Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) Rech-
nung: Die Träger öffentlicher Gewalt 
dürfen behinderte und nicht behinder-
te Menschen nicht ohne zwingenden 
Grund unterschiedlich behandeln und 
dadurch behinderte Menschen in der 
gleichberechtigten Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft beeinträchtigen (vgl. 
§ 7 Abs. 2 BGG).

Barrierefreiheit bedeutet, dass alle ge-
stalteten Lebensbereiche für behinder-
te Menschen in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis-
se und grundsätzlich ohne fremde Hil-
fe zugänglich und nutzbar sein müssen 
(vgl. § 4 BGG). Unter gestalteten Lebens-
bereichen sind u. a. bauliche Anlagen, 
Verkehrsmittel, technische Gebrauchs-
gegenstände, Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen zu ver-
stehen.

Zur Barrierefreiheit tragen bei: zum Bei-
spiel Publikationen in einfacher Spra-
che für Menschen mit geistiger Behin-
derung, die Beseitigung räumlicher 
Barrieren für Menschen, die auf den 
Rollstuhl angewiesen sind, die kont-
rastreiche Gestaltung der Lebensum-
welt für sehbehinderte Menschen 
sowie die Kommunikation mittels � Ge-
bärdensprachdolmetscher. Eine beson-
dere Bedeutung kommt hierbei der 
Anerkennung der Deutschen � Gebär-
densprache als eigenständige Sprache 
zu (vgl. § 6 BGG).

Um das Ziel der Barrierefreiheit zu er-
reichen, wurden weiterhin verschiede-
ne Bundesgesetze im Bereich Bahn-,  
Luft- und Nahverkehr sowie u. a. das 
Gaststätten- und Hochschulrahmenge-
setz geändert.

Inhaltliche Schwerpunkte des BGG sind 
u. a.:
 • die Herstellung von Barrierefreiheit 
in den Bereichen Bau und Verkehr
 • die Herstellung von Barrierefreiheit 
in Verwaltungsverfahren von Bun-
desbehörden
 • das Recht auf Verwendung von Ge-
bärdensprache und anderen Kom-
munikationshilfen
 • die barrierefreie Gestaltung von Infor-
mationstechnik (z. B. barrierefreie Ge-
staltung von Webseiten nach der BITV)
 • Erleichterungen bei Bundestags- und 
Europawahlen (z. B. durch barriere-
freie Wahllokale und Stimmzettel-
schablonen)

Zielvereinbarungen: Zur Herstellung 
von Barrierefreiheit dient das mit dem 
BGG geschaffene neue Instrument der 
Zielvereinbarung. So können, wenn 
rechtliche Vorgaben zur Barrierefreiheit 
fehlen, Vereinbarungen zwischen Ver-
bänden und Unternehmen geschlos-
sen werden, die den Beteiligten ermög-
lichen, Regelungen zur Herstellung von 
Barrierefreiheit zu treffen.

Verhandlungspartner sind Unterneh-
men oder Unternehmensverbände und 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales anerkannte Verbände, die Inte-
ressen behinderter Menschen vertre-
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ten. Sie haben einen Anspruch darauf, 
die Aufnahme von Verhandlungen über 
Zielvereinbarungen in Gang zu setzen. 

Die Inhalte der Zielvereinbarungen 
werden von den Vertragspartnern frei 
verhandelt und ausgestaltet. Die am 
Abschluss beteiligten Vertragsparteien 
sind an die Zielvereinbarung gebunden.

Verhandlungen über Zielvereinbarun-
gen sind dem beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales eingerichteten 
Zielvereinbarungsregister unter Benen-
nung von Verhandlungsparteien und 
Verhandlungsgegenstand anzuzeigen.

Landesgleichstellungsgesetze sind in 
allen Bundesländern in Kraft getre-
ten. Sie regeln Bereiche und Vorschrif-
ten des Landesrechts, zum Beispiel für 
das Verwaltungsverfahren der Landes- 
und Kommunalbehörden, das Bau-
ordnungsrecht, das Schul- bzw. das 
Hochschulrecht und auch für den öf-
fentlichen Personennahverkehr.

Nach Inkrafttreten des BGG haben sich 
die Länder eng an den Inhalten des 
Bundesgesetzes orientiert. Dies betrifft 
insbesondere:
 • für Behörden des Landes und der Ge-
meinden geltende Regelungen zur 
Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern
 • die Verpflichtung der Behörden zur Bar-
rierefreiheit innerhalb ihrer Verwal-
tung, insbesondere auch ihrer Gebäude
 • die Gewährung von Gebärdensprach-
dolmetschern und anderer Kommu-
nikationshilfen

 • die Bereitstellung von öffentlich-recht-
lichen Verträgen, Vordrucken und 
 Bescheiden in für blinde und sehbe-
hinderte Menschen wahrnehmbarer 
Form
 • die Barrierefreiheit ihrer Internetan-
gebote
 • die Einführung eines Verbandsklage-
rechts
 • Regelungen zum Wahlrecht, zum Bei-
spiel die Einführung von Stimmzet-
telschablonen für blinde und sehbe-
hinderte Menschen

Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen

� Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen

Behindertenverbände

Behindertenverbände sind Organisa-
tionen, die parteipolitisch und konfes-
sionell neutral die sozialpolitischen In-
teressen ihrer Mitglieder vertreten, um 
die organisierte Selbsthilfe behinderter 
Menschen zu fördern. Sie nehmen Ein-
fluss auf die Gesetzgebung und sind 
Gesprächspartner der verschiedenen 
im Sozialbereich tätigen Behörden und 
Einrichtungen. Sie vertreten ihre Mit-
glieder in Fragen des Versorgungs-, So-
zial- und Sozialversicherungsrechts so-
wie in allen Angelegenheiten, die mit 
beruflicher und gesellschaftlicher � Teil-
habe behinderter Menschen zu tun ha-
ben. Dies gilt auch für Hilfestellungen 
bei einem Rechtsstreit vor Gericht.
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Die Behindertenverbände haben ein 
besonderes Verbandsklagerecht (§ 63 
SGB IX); danach können sie in Form ei-
ner gesetzlichen Prozessstandschaft an 
Stelle und mit dem Einverständnis von 
behinderten Menschen deren Rechte 
geltend machen.

Die großen Behindertenverbände – 
wie zum Beispiel die Bundesarbeits-
gemeinschaft Hilfe für Behinderte 
(BAGH), der Sozialverband VdK, der So-
zialverband Deutschland (SoVD) oder 
der BDH (Bund der Hirnverletzten) – 
bringen ihr Wissen und ihre Erfahrung 
in Beschluss- und Beratungsgremien 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene ein. Sie sind vertreten im Beirat 
für die Teilhabe behinderter Menschen 
beim Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales sowie in den � Beratenden 
Ausschüssen für behinderte Menschen 
und in den � Widerspruchsausschüssen 
bei den Integrationsämtern und der 
Bundesagentur für Arbeit. Ihre Vertre-
ter sind auch als ehrenamtliche Sozial-
richter tätig.

Die Behindertenverbände befassen sich 
mit der Förderung des behinderungs-
gerechten Wohnungs- und Siedlungs-
wesens (� barrierefreies Bauen), des Be-
hindertensports und sie sind Träger von 
� Rehabilitationseinrichtungen.

Behinderung

Das SGB IX definiert den Begriff der Be-
hinderung als Ausgangspunkt für die 
Rehabilitation und � Teilhabe behinder-
ter Menschen (§ 2 Abs. 1 SGB IX). Men-

schen sind danach behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, ihre geisti-
ge Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als 6 Monate von dem für das Lebens-
alter typischen Zustand abweichen und 
daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die genannten 
Beeinträchtigungen angeboren, Folgen 
eines Unfalls oder einer Krankheit sind.

Die Begriffsdefinition des SGB IX folgt 
der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF) der Weltgesundheits-
organisation (WHO). Die ICF enthält 
eine länder- und fachübergreifende 
einheitliche Beschreibung des funkti-
onalen Gesundheitszustands und der 
Behinderung einer Person sowie der Be-
einträchtigung der Aktivitäts- und Teil-
habemöglichkeiten und der relevanten 
Kontextfaktoren. Früher orientierte sich 
der Begriff der Behinderung im Sozial- 
und Rehabilitationsrecht an den wirk-
lichen oder vermeintlichen Defiziten 
körperlicher, intellektueller und psychi-
scher Art. Die jetzige Begriffsbestim-
mung im SGB IX (§ 2 Abs. 1 Satz 1) rückt 
demgegenüber das Ziel der Teilhabe an 
den verschiedenen Lebensbereichen 
in den Vordergrund. Maßgeblich ist 
nicht die Schädigung bzw. Beeinträch-
tigung selbst, sondern sind deren Aus-
wirkungen in einem oder mehreren 
Lebensbereichen. Behinderung wird 
damit individuell sowie insbesondere 
auch situations- und umfeldabhängig 
verstanden. Dieser Behinderungsbe-
griff liegt auch der Behindertenrechts-
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konvention der Vereinten Nationen 
(� Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen) zugrunde (vgl. dessen 
Art. 1 Satz 2).

Unter dem für das jeweilige Lebensalter 
untypischen Zustand im Sinne der ge-
nannten Definition ist der Verlust oder 
die Beeinträchtigung von normalerwei-
se in dieser Altersgruppe vorhandenen 
körperlichen Funktionen, geistigen Fä-
higkeiten oder seelischer Gesundheit 
zu verstehen.

Eine drohende Behinderung liegt vor, 
wenn eine entsprechende Beeinträch-
tigung zu erwarten ist (§ 2 Abs. 1 Satz 
2 SGB IX). Dabei wird auf objektive An-
haltspunkte – etwa den bisherigen Ver-
lauf der gesundheitlichen Entwicklung 
– und ärztliche Bewertungen und Prog-
nosen abzustellen sein.

Behinderung als Leistungsvorausset-
zung: Ob bei einer vorliegenden oder 
drohenden Behinderung auch die für 
Leistungen eines Rehabilitationsträ-
gers geltenden Voraussetzungen er-
füllt sind, richtet sich gemäß § 7 SGB IX 
nach dem für den Rehabilitationsträger 
jeweils einschlägigen speziellen Leis-
tungsrecht. Sofern für einzelne Leis-
tungsbereiche spezielle Begriffsbestim-
mungen der anspruchsberechtigten 
behinderten Menschen getroffen sind, 
zum Beispiel im Sozialhilferecht (§ 53 
SGB XII) oder im Arbeitsförderungs-
recht (§ 19 SGB III), bauen sie auf der ge-
nerellen Definition der Behinderung in 
§ 2 SGB IX auf. Das bedeutet: Die kon-

kreten Anspruchsvoraussetzungen – 
einschließlich einer vorliegenden oder 
drohenden Behinderung – werden indi-
viduell bei der Entscheidung über Leis-
tungen und sonstige Hilfen durch den 
zuständigen Rehabilitationsträger fest-
gestellt. Einbezogen sind damit auch 
chronisch kranke sowie suchtkranke 
Menschen, soweit bei ihnen die jewei-
ligen speziellen gesetzlichen Leistungs-
voraussetzungen erfüllt sind.

Behinderung und Schwerbehinderung: 
Eine förmliche, über einzelne Rehabili-
tationsverfahren hinausgehende Sta-
tus-Feststellung der Behinderung und 
ihres Grades (GdB) ist nur für die beson-
deren Hilfen zur � Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen am Arbeitsleben 
und für die � Nachteilsausgleiche nach 
dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX) notwendig und von Bedeutung. 
Ausnahme: Die Schwerbehinderung als 
Voraussetzung für die Inanspruchnah-
me der besonderen Hilfen des Schwer-
behindertenrechts ist auch ohne eine 
solche förmliche Feststellung offen-
sichtlich (z. B. Blindheit).

Feststellung der Schwerbehinderung 
(§ 69 SGB IX): Nach dem SGB IX stellen 
die Versorgungsämter oder die nach 
dem Landesrecht bestimmten Behör-
den fest, ob eine Behinderung vorliegt. 
Die Feststellung richtet sich gemäß 
§ 69 Abs. 1 Satz 5 SGB IX nach den Maß-
stäben des § 30 Abs. 1 Bundesversor-
gungsgesetz (BVG) und der nach § 30 
Abs. 17 BVG erlassenen � Versorgungs-
medizin-Verordnung (VersMedV) vom 
10.12.2008. In der Anlage zu § 2 Vers-
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MedV sind die „Versorgungsmedizini-
schen Grundsätze“ geregelt; sie ent-
sprechen inhaltlich den früheren, jetzt 
nicht mehr geltenden Anhaltspunk-
ten für die ärztliche Gutachtertätigkeit. 
Die Auswirkung der Funktionsbeein-
trächtigung wird als Grad der Behin-
derung (GdB) in Zehnergraden von 20 
bis 100 wiedergegeben. Eine Schwer-
behinderung liegt vor bei einem GdB 
von mindestens 50 (§ 2 Abs. 2 SGB IX). 
Eine � Gleichstellung ist möglich bei ei-
nem GdB von weniger als 50 aber min-
destens 30 (§ 2 Abs. 3 SGB IX). Der GdB 
und die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme von Nachteilsausglei-
chen werden im � Schwerbehinderten-
ausweis bescheinigt.

Ursachen und Arten der Behinderung: 
Die Schädigungen und Beeinträchti-
gungen, die eine Behinderung erge-
ben, können angeboren, die Folge ei-
nes Unfalls oder einer Krankheit sein. 
Je nach Art der Schädigungen und ih-
rer Auswirkungen wird zwischen ver-
schiedenen � Behinderungsarten un-
terschieden. Eindeutige Abgrenzungen 
zwischen körperlichen, geistigen und 
seelischen Behinderungen sind jedoch 
kaum möglich, denn es können zum 
Beispiel aufgrund starker körperlicher 
Einschränkungen auch seelische Prob-
leme entstehen oder umgekehrt. Eben-
so können geistige Behinderungen in 
Verbindung mit körperlichen Behinde-
rungen auftreten.

Mehrfachbehinderung: Oft treffen bei 
Menschen mit einer � Schwerbehinde-
rung oder einer � Behinderung mehre-

re Behinderungen zusammen. Sie kön-
nen unabhängig voneinander bestehen 
oder sich in ihren Auswirkungen gegen-
seitig überschneiden und verstärken. 
Die wechselseitigen Beziehungen der 
einzelnen Behinderungen sind bei der 
Feststellung des Grades der Behinde-
rung (Gesamt-GdB) zu berücksichtigen 
(§ 69 Abs. 3 SGB IX).

Behinderungsarten

� Anfallsleiden (Epilepsie)
� Autismus
� Blindheit und Sehbehinderungen
� Chronische und innere Erkrankungen
� Geistige Behinderung
� Hörschädigungen
� Lernbehinderung
� Schädigungen der Gliedmaßen
� Schädigungen des Skelettsystems
�  Schädigungen des Zentralnerven-

systems
� Seelische Behinderungen 

� Suchtkrankheiten

Beirat für die Teilhabe 
 behinderter Menschen

Der Beirat unterstützt und berät das 
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in Fragen der � Teilhabe behinder-
ter Menschen und bei Aufgaben der Ko-
ordinierung (§ 64 SGB IX). Ferner wirkt 
er mit bei der Förderung von � Rehabili-
tationseinrichtungen und bei der Verga-
be der Mittel des Ausgleichsfonds. Ent-
scheidungen über die Vergabe dieser 
Mittel trifft das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales aufgrund von Vor-
schlägen des Beirats.
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Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern, 
und zwar aus Vertretern der Arbeitneh-
mer, der Arbeitgeber, der Behinderten-
organisationen, der Länder, der kommu-
nalen Selbstverwaltungskörperschaften, 
der Integrationsämter, der Bundesagen-
tur für Arbeit, der gesetzlichen Kranken-, 
Renten- und Unfallversicherungen, der 
Sozialhilfeträger, der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege, der Einrichtungen zur 
beruflichen und medizinischen Rehabili-
tation sowie der Ärzteschaft.

Belastungserprobung

Es handelt sich um eine Maßnahme 
der medizinischen Rehabilitation (vgl. 
§ 26 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX). Die Belas-
tungserprobung dient vor allem der 
Feststellung der gesundheitlichen Be-
lastbarkeit für eine spätere berufliche 
Bildungsmaßnahme oder Arbeitstätig-
keit. Sie umfasst oft aber auch Analy-
sen zu den intellektuellen Fähigkeiten 
des behinderten Menschen, zur psychi-
schen Belastbarkeit, zu Einsatzmöglich-
keiten und Einschränkungen bei den 
Tätigkeiten am Arbeitsplatz (vgl. � Pro-
filmethode). Mit der Belastungserpro-
bung wird zum Abschluss der medizi-
nischen Rehabilitation eine Beziehung 
hergestellt zwischen der Arbeitsbe-
lastung (Arbeitsanforderungen) und 
der Fähigkeit des einzelnen Menschen, 
diese körperlich und geistig-seelisch 
zu bewältigen. Es gibt folglich Über-
schneidungen mit der Abklärung der 
� Arbeitserprobung. Die Belastungser-
probung ist typischerweise eine Vor-
stufe zur beruflichen Rehabilitation. Sie 
kann insbesondere auch Hinweise zur 

(stufenweisen) � Wiedereingliederung 
am bisherigen Arbeitsplatz liefern.

Leistungsverpflichtet sind die Unfall- 
bzw. Rentenversicherungsträger (§ 27 
Abs. 1 Nr. 7 SGB VII und § 15 Abs. 1 
SGB VI) und – nachrangig – die Kran-
kenkassen (§ 42 SGB V).

Benachteiligungsverbot

Arbeitgeber dürfen schwerbehinder-
te Beschäftigte nicht wegen ihrer Be-
hinderung benachteiligen (§ 81 Abs. 2 
SGB IX). Die im Einzelnen geltenden 
Bestimmungen sind im � Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gere-
gelt. Das AGG untersagt eine Benach-
teiligung wegen einer Behinderung.

Eine unterschiedliche Behandlung we-
gen der Behinderung ist allerdings 
dann zulässig, wenn eine Vereinbarung 
oder eine Maßnahme die Art der von 
dem schwerbehinderten Menschen 
auszuübenden Tätigkeit betrifft und 
diese Tätigkeit bestimmte Anforderun-
gen an die körperliche, geistige oder 
seelische Gesundheit stellt. 

Bringt der schwerbehinderte Beschäf-
tigte im Streitfall Tatsachen vor, die für 
eine Benachteiligung wegen der Behin-
derung sprechen, so obliegt dem Ar-
beitgeber die Beweislast. Das heißt, der 
Arbeitgeber muss darlegen, dass die 
unterschiedliche Behandlung auf Tat-
sachen zurückzuführen ist, die nicht in 
der Behinderung liegen.
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Rechtsanspruch auf Entschädigung: 
Kommt es bei der Begründung eines 
Beschäftigungsverhältnisses zu einem 
Verstoß gegen das Benachteiligungs-
verbot, dann kann der benachteiligte 
schwerbehinderte Bewerber eine an-
gemessene Entschädigung in Geld ver-
langen, begrenzt auf höchstens 3 Mo-
natsverdienste (§ 15 Abs. 2 AGG). Dabei 
ist Maßstab für die Höhe der Entschä-
digung das Einkommen gemessen in 
Monatsverdiensten, das der schwerbe-
hinderte Bewerber bei dem Arbeitge-
ber auf der zur Besetzung anstehenden 
Stelle hätte erzielen können.

Für die Geltendmachung des Entschä-
digungsanspruches gilt eine Frist von 
2 Monaten. Einen Anspruch auf Ein-
stellung gegenüber dem Arbeitgeber 
begründet den Verstoß des Arbeitge-
bers gegen das Benachteiligungsverbot 
nicht. Die Frist beginnt ab Unterrich-
tung des schwerbehinderten Bewerbers 
über die Ablehnung (§ 15 Abs. 4 AGG).

Beruflicher Aufstieg: Ein Entschädi-
gungsanspruch besteht auch hinsicht-
lich des beruflichen Aufstiegs, wenn auf 
den Aufstieg kein Anspruch besteht. In 
den Fällen, wo auf den beruflichen Auf-
stieg ein Rechtsanspruch besteht, kann 
kein Anspruch auf eine Entschädigung 
in Geld erhoben werden. Vielmehr ist 
dann der Anspruch auf beruflichen Auf-
stieg im laufenden Arbeits- oder Be-
schäftigungsverhältnis einzulösen.

Beratende Ingenieure

� Technischer Beratungsdienst

Beratender Ausschuss 
für  behinderte Menschen

Bei jedem Integrationsamt sowie bei 
der Bundesagentur für Arbeit gibt es ei-
nen Beratenden Ausschuss für behinder-
te Menschen. Ihm gehören u. a. Vertreter 
der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber sowie 
der � Behindertenverbände an.

Beim Integrationsamt hat der Aus-
schuss nach § 103 SGB IX die � Teilhabe 
der behinderten Menschen am Arbeits-
leben zu fördern und bei der Vergabe 
der � Ausgleichsabgabe mitzuwirken. 
Der Ausschuss der Bundesagentur für 
Arbeit wirkt nach § 105 SGB IX bei der 
� Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben unterstützend mit.

Bergmannsversorgungsschein

Wegen der besonderen Belastungen, 
die der bergmännische Beruf mit sich 
bringt, besteht in den Ländern Nord-
rhein-Westfalen und Saarland für Berg-
leute ein besonderer Schutz, wenn sie 
nach längerer Tätigkeit ihre Unterta-
gearbeit nicht mehr ausüben können. 
Dieser Schutz ist in den jeweiligen Lan-
desgesetzen über einen Bergmanns-
versorgungsschein enthalten und dem 
Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX) 
zum Beispiel beim � Kündigungsschutz 
nachgebildet. Bei der Veranlagung zur 
� Ausgleichsabgabe werden Inhaber 
des Bergmannsversorgungsscheines 
auf einen � Pflichtplatz angerechnet 
(§ 75 Abs. 4 SGB IX), auch wenn keine 
Schwerbehinderung oder Gleichstel-
lung gegeben ist.



BBERUFLICHE ERSTEINGLIEDERUNG

ABC  Behinderung & Beruf 91

Berufliche Ersteingliederung

Die Berufliche Ersteingliederung ist ein 
wesentlicher Teil der � Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsleben am 
Übergang Schule und Beruf. Ziel der be-
ruflichen Ersteingliederung ist die mög-
lichst vollständige und dauerhafte Ein-
gliederung junger behinderter oder 
von einer Behinderung bedrohter Men-
schen am allgemeinen � Ausbildungs-
markt und � Arbeitsmarkt. Dabei sind 
individuell Neigung, Eignung und Leis-
tungsfähigkeit der jungen Menschen 
sowie die Beschäftigungsmöglich-
keiten zu berücksichtigen (§ 31 Abs. 1 
SGB III).

In den meisten Fällen der beruflichen 
Ersteingliederung behinderter Men-
schen ist die Bundesagentur für Ar-
beit (� Agentur für Arbeit) zuständiger 
� Rehabilitationsträger und damit das 
SGB III (� Arbeitsförderung) anzuwen-
den. Hier sind besonders die §§ 19 und 
112–128 SGB III zu beachten.

Die � Berufsberatung und Berufs ori-
en tie rung von Menschen mit Behin-
derungen ist ein zentraler Teil des um- 
fassenden Beratungsauftrags der Bun- 
desagentur für Arbeit. Bei Arbeitslo-
sengeld II-Empfängern und den Mit-
gliedern der jeweiligen Bedarfsge-
meinschaft ist das � Jobcenter für die 
berufliche Beratung zuständig, es kann 
diese Aufgabe aber im Rahmen einer 
lokalen Vereinbarung wieder auf die 
Agentur für Arbeit übertragen. Die Be-
rufsorientierung in den Schulen ist 
stets Aufgabe der Agenturen für Arbeit.

Die berufliche Ersteingliederung von 
Kunden aus dem Rechtskreis SGB II fin-
det in Abstimmung zwischen der Agen-
tur für Arbeit und dem Jobcenter statt. 
Die Ergebnisse aus dem Beratungspro-
zess werden in konkrete Maßnahmen 
und Leistungen umgesetzt, mit denen 
die Integration dauerhaft gewährleistet 
werden soll. Dazu gehören insbesonde-
re die Einleitung von Maßnahmen der 
� Berufsvorbereitung, die Vorbereitung 
auf eine Aus- oder Weiterbildung, die 
Realisierung einer betrieblichen Aus- 
oder Weiterbildung, die Einleitung von 
Maßnahmen in nicht behindertenspe-
zifischen Bildungseinrichtungen oder 
von behinderungsspezifischen Maß-
nahmen in speziellen Bildungs- bzw. 
Rehabilitationseinrichtungen (z. B. � Be-
rufsbildungswerke).

Zur Feststellung der beruflichen Eig-
nung kann eine � Arbeitserprobung 
oder eine Eignungsfeststellung erfor-
derlich sein. In Fragen der � technischen 
Arbeitshilfen und der behinderungsge-
rechten Ausstattung von Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen stehen die Techni-
schen Berater der Agenturen für Arbeit 
zur Verfügung.

Durch die Zusammenarbeit der Agen-
turen für Arbeit mit Schulen und Eltern 
lässt sich frühzeitig der individuelle För-
derbedarf genau feststellen. Finanziel-
le Leistungen der Agenturen für Arbeit 
und der � Integrationsämter können die 
berufliche Ersteingliederung und damit 
die � Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben unterstützen 
(siehe Leistungsübersicht ab S. 292).



B BERUFLICHE WEITERBILDUNG

92 ABC  Behinderung & Beruf

Berufliche Weiterbildung

Berufliche Weiterbildung, auch als Fort-
bildung bezeichnet, dient dazu, berufli-
che Kenntnisse und Fertigkeiten zu er-
halten, zu erweitern, der technischen 
Entwicklung anzupassen oder einen 
beruflichen Aufstieg zu ermöglichen 
(vgl. � berufliches Fortkommen).

Es gibt folgende Formen der Weiterbil-
dung:
 • Anpassungsfortbildung: Zum Bei-
spiel, wenn wichtige Zusatzqualifi-
kationen benötigt werden, damit der 
bisherige Beruf weiter ausgeübt wer-
den kann.
 • Umschulung: Zum Beispiel, wenn im 
Verlauf eines Berufslebens eine Be-
hinderung auftritt und deshalb der 
bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt 
werden kann und ein neuer Beruf er-
lernt werden muss.
 • Aufstiegsweiterbildung: Zum Bei-
spiel, wenn man seinen Beruf nur 
dann weiter ausüben kann, wenn 
man in der Lage ist, im � Betrieb eine 
verantwortliche Position zu überneh-
men. Hierzu zählen etwa Aufstiegs-
lehrgänge in der Wirtschaft oder 
Laufbahnlehrgänge im öffentlichen 
Dienst.

Sofern im Rahmen der Förderung der 
� Teilhabe am Arbeitsleben die Teilnah-
me an allgemeinen Weiterbildungs-
maßnahmen wegen Art und Schwe-
re der Behinderung nicht möglich ist, 
kann die Maßnahme in einer besonders 
auf die Bedürfnisse behinderter Men-
schen ausgerichteten Einrichtung, zum 

Beispiel einem � Berufsförderungswerk, 
durchgeführt werden. Die Zuständig-
keit und die Voraussetzungen für die 
Leistungen zur Teilhabe richten sich 
nach den für den jeweiligen � Rehabi-
litationsträger (§ 6 SBG IX) geltenden 
Leistungsgesetzen.

Im Rahmen der � Begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben können auch Maßnahmen 
zur Erhaltung und Erweiterung beruf-
licher Kenntnisse und Fertigkeiten für 
schwerbehinderte Menschen gefördert 
werden (§ 102 Abs. 3 Nr. 1e SGB IX i.V.m. 
§ 24 SchwbAV).

Berufliche 
 Wiedereingliederung

In vielen Fällen der beruflichen Wieder-
eingliederung ist für die Leistungen zur 
� Teilhabe am Arbeitsleben die Bundes-
agentur für Arbeit (� Agentur für Arbeit) 
zuständig.

Beruflich wiedereingegliedert werden 
behinderte oder von einer Behinderung 
bedrohte Menschen, die aufgrund ge-
sundheitlicher Probleme, zum Beispiel 
durch einen Unfall oder eine � Krank-
heit, nicht mehr in der Lage sind, ihren 
erlernten Beruf oder ihre bisherige Tä-
tigkeit auszuüben und vor einer beruf-
lichen Um- oder Neuorientierung ste-
hen.

Vorrangiges Ziel der beruflichen Wie-
dereingliederung ist es, das bestehen-
de Arbeitsverhältnis beim bisherigen 
Arbeitgeber zu erhalten. Ist dies auch 
durch eine behinderungsgerechte Ge-
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staltung der Arbeitsumgebung, den 
Einsatz von � technischen Arbeitshilfen 
oder durch � Umsetzung auf einen an-
deren Arbeitsplatz nicht möglich, wird 
eine berufliche Um- oder Neuorientie-
rung mit den dazu geeigneten berufs-
fördernden Maßnahmen, zum Beispiel 
einer Umschulung (� berufliche Weiter-
bildung), erforderlich. Sofern notwen-
dig, stehen dafür auch spezielle Einrich-
tungen der beruflichen Rehabilitation 
(z. B. � Berufsförderungswerk) zur Verfü-
gung.

Die berufliche Wiedereingliederung von  
behinderten Personen aus dem Rechts-
kreis SGB II erfolgt in Zusammenarbeit 
bei Reha-Trägerschaft der Bundesagen-
tur für Arbeit zwischen der Agentur für 
Arbeit und dem für die berufliche Inte-
gration verantwortlichen � Jobcenter.

Berufliches Fortkommen

Schwerbehinderte Menschen haben 
gegenüber ihren Arbeitgebern einen 
Rechtsanspruch darauf, so beschäftigt 
zu werden, dass sie ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse möglichst voll verwerten und 
weiterentwickeln können; sie sind zur 
Förderung ihres beruflichen Fortkom-
mens bei innerbetrieblichen Maßnah-
men der beruflichen Bildung bevorzugt 
zu berücksichtigen und ihre Teilnah-
me an entsprechenden außerbetriebli-
chen Maßnahmen soll erleichtert wer-
den (§ 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2–3 SGB IX, vgl. 
auch � berufliche Weiterbildung).

Der Arbeitgeber hat den einzelnen 
schwerbehinderten Menschen im Rah-

men der betrieblichen Möglichkeiten 
somit umfassend zu fördern. Diese be-
sondere Verpflichtung der Arbeitgeber 
zur Förderung des beruflichen Fortkom-
mens schwerbehinderter Beschäftigter 
geht über die � Beschäftigungspflicht 
(§ 71 SGB IX) und auch die allgemeine 
arbeits- bzw. beamtenrechtliche � Für-
sorgepflicht hinaus.

Sie ist vor dem Hintergrund der erheb-
lichen Vermittlungsprobleme arbeitsu-
chender schwerbehinderter Menschen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu sehen und soll dazu beitragen, 
die bestehenden Beschäftigungsver-
hältnisse mittel- bis langfristig durch 
entsprechende berufsbegleitende Qua-
lifizierung zu sichern.

Das Integrationsamt unterstützt da-
bei schwerbehinderte Menschen und 
ihre Arbeitgeber durch Leistungen der 
� Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben. Zu 
nennen sind hier vor allem die Leistun-
gen zur Teilnahme an Maßnahmen, die 
der Erhaltung und Erweiterung beruf-
licher Kenntnisse und Fertigkeiten die-
nen (vgl. § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1e und 
§ 24 SchwbAV).

Berufliches 
 Orientierungsverfahren

Das Berufliche Orientierungsverfah-
ren ist bisher noch kein im Gesetz ver-
wendeter Begriff. Er stammt aus ver-
schiedenen Modellvorhaben einzelner 
Bundesländer, aus der Forderung der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
der Länder, ein solches gesetzlich zu 
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regeln und aus dem befristeten Son-
derprogramm „Initiative Inklusion“ 
des Bundes. Es finden sich auch an - 
dere Bezeichnungen, wie zum Bei-
spiel die Berufsvorbereitenden Einrich-
tungen (BVE) an Sonderschulen in Ba-
den-Württemberg, die das gleiche Ziel 
haben. Auch die im § 48 SGB III geregel-
ten „Berufsorientierungsmaßnahmen“ 
beinhalten den gleichen fachlichen An-
satz.

Ziel eines Beruflichen Orientierungs-
verfahrens ist die Klärung des be-
ruflichen Werdegangs von jungen 
Menschen mit Behinderungen in Ab-
stimmung mit ihren Erziehungsberech-
tigten in der letzten schulischen Phase. 
Dabei sollen die Schulen, die Lehrkräfte, 
die � Agentur für Arbeit, der Träger der 
Sozialhilfe (� Eingliederungshilfe), � In-
tegrationsfachdienste sowie mögliche 
Leistungserbringer (z. B. � Werkstatt für 
behinderte Menschen) an dem Berufli-
chen Orientierungsverfahren mitwir-
ken.

Das Berufliche Orientierungsverfah-
ren soll spätestens zwei Jahre vor Ende 
der Schulzeit einsetzen. Inhaltlich ist 
es stark durch eine Ausrichtung der 
Bildungspläne auf eine spätere Be-
rufstätigkeit auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt, durch die frühzeitige 
Durchführung von Praktika, und häufig 
durch eine sog. Berufswegekonferenz 
gekennzeichnet. Mit dem Beruflichen 
Orientierungsverfahren soll erreicht 
werden, dass behinderte junge Men-
schen durch eine bessere Vorbereitung 
möglichst auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt und nicht in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen beschäftigt 
werden können.

Berufsausbildung

Bundesweite Rechtsvorschriften für 
alle betrieblichen Berufsausbildungs-
verhältnisse (anerkannte Ausbildungs-
berufe) sind im Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und in der Handwerksordnung 
(HwO) enthalten.

Rechtsverbindliche Ausbildungsordnun-
gen werden durch den Bundesminister 
für Arbeit und Soziales im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Bil-
dung und Forschung bzw. den zustän-
digen Fachministerien in Form einer 
Rechtsverordnung erlassen. Die Ausbil-
dung für anerkannte Ausbildungsberu-
fe muss nach der Ausbildungsordnung 
erfolgen. Jugendliche unter 18 Jah-
ren dürfen nur in anerkannten Ausbil-
dungsberufen ausgebildet werden (§ 4 
Abs. 3 BBiG). Die schulische Berufsaus-
bildung (z. B. Pflegeberufe, technische 
und kaufmännische Assistentenberufe) 
fällt unter die Kulturhoheit der Länder 
(Landesgesetze).

Für behinderte Auszubildende sind – 
im Rahmen der betrieblichen Berufs-
ausbildung – folgende Bestimmungen 
von besonderer Bedeutung:
 • Auszubildenden dürfen nur Aufga-
ben übertragen werden, die u. a. ih-
ren körperlichen Kräften angemes-
sen sind (§ 14 Abs. 2 BBiG).
 • Die für die Durchführung des Berufs-
bildungsgesetzes zuständigen Stel-
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len (Kammern) sollen die besonderen 
Verhältnisse behinderter Menschen 
berücksichtigen (§ 65 Abs. 1 BBiG und 
§ 42 HwO). Dies gilt insbesondere für 
die zeitliche und sachliche Gliede-
rung der Ausbildung, die Dauer von 
Prüfungszeiten, die Zulassung von 
Hilfsmitteln und die Inanspruchnah-
me von Hilfeleistungen Dritter wie 
� Gebärdensprachdolmetscher für 
hörgeschädigte Menschen.
 • Behinderte Menschen sind zur Ab-
schlussprüfung auch dann zuzulas-
sen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BBiG bzw. des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 2 und 3 HwO nicht vor-
liegen, das heißt, wenn die Teilnahme 
an vorgeschriebenen Zwischenprü-
fungen oder die Führung vorgeschrie-
bener schriftlicher Ausbildungsnach-
weise nicht erfolgt ist oder wenn das 
Berufsausbildungsverhältnis in das 
Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse bzw. in die Lehrlingsrolle 
nicht eingetragen ist.
 • Wenn besondere Hilfen und eine spe-
zifische Betreuung notwendig sind, 
kann die Ausbildung behinderter 
Menschen in beruflichen � Rehabi-
litationseinrichtungen erfolgen (z. B. 
� Berufsbildungswerk).
 • Abweichend von den Ausbildungs-
ordnungen sind besondere Ausbil-
dungsregelungen für behinderte 
Auszubildende auf Antrag des behin-
derten Menschen oder ihrer gesetz-
lichen Vertreter möglich (§ 66 Abs. 1 
BBiG und § 42m HwO).
 • Da Auszubildende arbeitsrechtlich 
als Arbeitnehmer anzusehen sind, 
genießen schwerbehinderte Auszu-

bildende den besonderen � Kündi-
gungsschutz (§§ 85 ff. SGB IX).
 • Bei der Veranlagung zur � Ausgleichs-
abgabe zählen Ausbildungsplätze, 
auf denen schwerbehinderte Aus-
zubildende beschäftigt werden, bei 
der Berechnung der Mindestzahl 
von Arbeitsplätzen und der Zahl der 
� Pflichtplätze nicht mit. Schwer-
behinderte Auszubildende werden 
zugleich auf 2, bei besonderen Vo-
raussetzungen auf 3 Pflichtplätze an-
gerechnet (§§ 74 und 76 SGB IX).
 • Während der Zeit der Berufsausbil-
dung werden behinderte Jugendliche 
und junge Erwachsene schwerbehin-
derten Menschen auch dann gleich-
gestellt (� Gleichstellung), wenn der 
Grad der Behinderung weniger als 30 
beträgt oder ein Grad der Behinde-
rung nicht festgestellt ist (§ 68 Abs. 4 
SGB IX).

Leistungen: Arbeitgeber, die behinder-
te oder schwerbehinderte Auszubilden-
de beschäftigen, und die Auszubilden-
den (oder ihre Eltern) können – je nach 
Voraussetzung – unterschiedliche Leis-
tungen erhalten:
 • zum Beispiel Ausbildungsgeld (§ 122 
SGB III), Übergangsgeld (§§ 119–121 
SGB III), Übernahme der Teilnahme-
kosten für eine Maßnahme (§§ 127, 
128 SGB III), Zuschüsse zur Ausbil-
dungsvergütung (§ 73 SGB III), Zu-
schüsse für Arbeitshilfen im Betrieb, 
Leistungen im Rahmen der � Beglei-
tenden Hilfe im Arbeitsleben, � Nach-
teilsausgleiche
 • Prämien und Zuschüsse zu den Kos-
ten der Berufsausbildung für behin-
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derte Jugendliche, die für die Zeit 
der Berufsausbildung schwerbehin-
derten Menschen gemäß § 68 Abs. 4 
SGB IX gleichgestellt sind (§ 102 
Abs. 3 SGB IX i.V.m. 26b SchwbAV)
 • Zuschüsse zu den Gebühren – insbe-
sondere Prüfungsgebühren – bei der 
Berufsausbildung besonders betrof-
fener schwerbehinderter Jugendli-
cher (§ 102 Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 26a 
SchwbAV)
 • Einem ausbildenden Arbeitgeber oder 
einem anderen Arbeitgeber, der ei-
nen schwerbehinderten Jugendlichen 
nach Abschluss der Ausbildung in ein 
Arbeits- oder Beschäftigungsverhält-
nis übernimmt, wird die Beschäfti-
gung im ersten Jahr auf 2 Pflichtplätze 
angerechnet (§ 76 Abs. 2 SGB IX).
 • Ein Arbeitgeber, der schwerbehinder-
te junge Menschen im Rahmen ihrer 
Ausbildung in einer Einrichtung der 
beruflichen Rehabilitation (z. B. im 
� Berufsbildungswerk) Teile ihrer Aus-
bildung in seinem Betrieb absolvie-
ren lässt, kann diese auf 2 – maximal 
3 – Pflichtplätze anrechnen.

Berufsbegleitung

� Unterstützte Beschäftigung

Berufsberatung

Berufsberatung ist eine im SGB III (� Ar-
beitsförderung) festgelegte Aufgabe der 
� Agenturen für Arbeit (§§ 30 ff. SGB III). 
Die Beratung richtet sich nach dem An-
liegen und dem Bedarf des einzelnen 
Ratsuchenden. Sie bezieht sich zum 
Beispiel auf Fragen der Berufswahl, des 

Berufswechsels, auf Möglichkeiten der 
beruflichen Bildung und die Leistungen 
der Arbeitsförderung. Sofern dies zur 
Feststellung der beruflichen Eignung 
erforderlich und gewünscht ist, kann 
eine medizinische oder psychologische 
Untersuchung wichtige Informationen 
zur Berufseignung oder Vermittlungs-
fähigkeit liefern. Für Menschen mit Be-
hinderung, inklusive Rehabilitanden 
sind in den Agenturen für Arbeit spezi-
fisch qualifizierte Mitarbeiter in Reha/
SB-Teams verantwortlich.

Berufsbildungswerk (BBW)

Berufsbildungswerke sind � Rehabili-
tationseinrichtungen zur beruflichen 
Erstausbildung von behinderten Ju-
gendlichen, die auf besondere Hilfen 
angewiesen sind. Ausstattung, Lern-
inhalte sowie die begleitende Betreu-
ung durch Ärzte, Sonderpädagogen 
und andere Rehabilitationsfachdienste 
sind ganz auf die besonderen Belange 
der behinderten Menschen abgestellt. 
Angestrebt wird ein Ausbildungsab-
schluss im Sinne des Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG, � Berufsausbildung). Es 
werden auch Maßnahmen zur Abklä-
rung der beruflichen Eignung (� Arbeits-
erprobung) und der berufsvorbereiten-
den Förderung (� Berufsvorbereitung) 
durchgeführt, soweit die Ausbildungs- 
oder Berufsreife noch nicht vorhanden 
ist.

Berufsförderungswerk (BFW)

Berufsförderungswerke sind � Rehabilita-
tionseinrichtungen zur � beruflichen Wei-
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terbildung von behinderten Erwachse-
nen. Mit insgesamt etwa 14.500 Plätzen 
bieten sie ein breit gefächertes Ausbil-
dungsprogramm. Eigene medizinische, 
psychologische und soziale Fachdiens-
te begleiten die Ausbildung. Für quer-
schnittsgelähmte Menschen gibt es 2 
und für blinde Menschen 3 Spezialein-
richtungen.

Berufsgenossenschaften (BG)

Die gewerblichen Berufsgenossen-
schaften sind die Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung bei � Arbeits-
unfällen und � Berufskrankheiten von 
Arbeitnehmern in Betrieben der frei-
en Wirtschaft. Sie sind nach Gewerbe-
zweigen strukturiert. Für Arbeiter und 
Angestellte im öffentlichen Dienst gibt 
es die Unfallkassen bzw. die Gemein-
deunfallversicherungsverbände. In der 
Land- und Forstwirtschaft wird die Un-
fallversicherung (neben zusätzlicher 
weiterer Aufgaben) von der Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) wahrgenom-
men. Alle Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung sind zugleich auch 
� Rehabilitationsträger.

Die gesetzliche Grundlage der Unfall-
versicherung ist das 7. � Sozialgesetz-
buch (SGB VII). Kraft Gesetz ist jeder Ar-
beitnehmer in einem Betrieb gegen die 
Folgen von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten versichert – und jeder Un-
ternehmer ist Mitglied in der für seinen 
Gewerbezweig errichteten BG.

Die Aufgaben der Unfallversicherungs-
träger sind in Bezug auf Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten:
 • � Prävention, das heißt Verhütung 
und Abwehr im Rahmen von � Ar-
beitssicherheit, � Arbeitsschutz und 
Gesundheitsschutz sowie wirksame 
Erste Hilfe bei Arbeitsunfällen
 • Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation (Wiederherstellung) und 
zur � Teilhabe am Arbeitsleben
 • Entschädigung für Folgen von Ar-
beitsunfällen und Berufskrankhei-
ten durch Geldleistungen (z. B. Ver-
letztengeld bei � Arbeitsunfähigkeit, 
Übergangsgeld im Rahmen der Leis-
tungen zur beruflichen Teilhabe oder 
spezifische Renten)

Die Prävention ist eine vorrangige ge-
setzliche Verpflichtung. Die Unfallversi-
cherungsträger erfüllen diese Aufgabe 
u. a. durch:
 • Unfallverhütungsvorschriften (UVV) 
über Einrichtungen, Anordnungen 
und Maßnahmen, die Arbeitgeber zu 
treffen haben, oder über die Sicher-
stellung der Ersten Hilfe im Betrieb
 • Beratung und Überwachung von Ar-
beitgebern und Beschäftigten durch 
technische Aufsichtspersonen
 • Ausbildung, Aufklärung und Infor-
mation, zum Beispiel die Aus- und 
Fortbildung der � Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, der Sicherheitsbe-
auftragten, der Arbeitgeber, der Be-
triebs- und Personalräte sowie der 
� Schwerbehindertenvertretung

Spitzenverband: Die gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften und die Unfallver-
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sicherungsträger der öffentlichen Hand 
haben zur Förderung der gemeinsamen 
Aufgaben und zur Wahrnehmung ge-
meinsamer Interessen einen Spitzenver-
band gegründet, die Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung (DGUV).

Berufskrankheiten

Wenn die Entstehung einer � Krank-
heit als Folge der beruflichen Tätigkeit 
erwiesen ist, wird sie durch die gesetz-
liche Unfallversicherung (� Berufsge-
nossenschaften) als Berufskrankheit 
anerkannt. Wie � Arbeitsunfälle wer-
den Berufskrankheiten entschädigt (§ 9 
SGB VII), zum Beispiel durch Leistungen 
zur � Teilhabe am Arbeitsleben und/
oder finanzielle Entschädigung. Als Be-
rufskrankheiten gelten Erkrankungen, 
die durch Einwirkungen verursacht 
werden, denen Berufstätige durch ihre 
Arbeit in erheblich höherem Maße aus-
gesetzt sind als die übrige Bevölkerung. 
Erkrankungen, die als Berufskrankhei-
ten anerkannt werden können, sind in 
der Berufskrankheiten-Liste (BK-Liste) 
als Anlage zur Berufskrankheiten-Ver-
ordnung (BKV) aufgelistet.

Andere als die in der BK-Liste aufgeführ-
ten Erkrankungen (sog. berufs- oder ar-
beitsbedingte Erkrankungen) fallen nicht 
unter die Vorschriften der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Deren Träger sol-
len jedoch im Einzelfall auch dann eine 
Krankheit entschädigen, wenn sie nicht 
in der BK-Liste aufgeführt ist; Bedingung 
ist jedoch, dass nach neuen Erkenntnis-
sen die sonstigen Voraussetzungen für 
eine Berufskrankheit erfüllt sind.

Zu Beschäftigungen, die Berufskrank-
heiten hervorrufen können, dürfen nur 
Personen herangezogen werden, ge-
gen deren Einsatz keine � arbeitsmedi-
zinischen Bedenken bestehen. Auch aus 
diesem Grund sind entsprechende Vor-
sorgeuntersuchungen (z. B. durch den 
� Betriebsarzt) vorgeschrieben.

Berufsunfähigkeit

Nach dem bis 31.12.2000 maßgeben-
den Recht war derjenige berufsunfähig, 
dessen Erwerbsfähigkeit aus gesund-
heitlichen Gründen (� Krankheit, � Be-
hinderung) gegenüber einer gesunden 
Vergleichsperson mit ähnlicher Aus-
bildung und gleichwertigen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten auf weniger als die 
Hälfte gesunken war.

Die Definition der Berufsunfähig-
keit nach dem bis 31.12.2000 gelten-
den Recht ist weiterhin für Versicherte 
maßgebend, die vor 1951 geboren sind 
und aufgrund ihrer Berufsunfähigkeit 
eine � Altersrente für schwerbehinder-
te Menschen erhalten können (§ 236a 
Abs. 3 SGB VI).

Berufsunfähigkeitsrente: Anspruch auf 
Rente wegen Berufsunfähigkeit kann 
nur noch bei einem Rentenbeginn vor 
2001 bestehen. Neben dem Vorliegen 
von Berufsunfähigkeit (entsprechend 
dem Recht bis 31.12.2000) mussten 
in den letzten 5 Jahren vor der Berufs-
unfähigkeit für mindestens 3 Jahre 
Pflichtbeiträge gezahlt und außerdem 
die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren 
erfüllt worden sein. Renten wegen Be-
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rufsunfähigkeit, die vor 2001 begonnen 
haben, werden weitergezahlt, solange 
Berufsunfähigkeit vorliegt.

Die Rente wegen Berufsunfähigkeit 
wird, abhängig vom Hinzuverdienst, 
entweder in voller Höhe, in Höhe von 
zwei Dritteln oder in Höhe von einem 
Drittel geleistet, längstens jedoch bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze. 
Anschließend besteht Anspruch auf Re-
gelaltersrente.

Durch die Reform des Rechts der Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit zum 01.01.2001 ist der Begriff 
der Berufsunfähigkeit modifiziert wor-
den. Zur Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung bei Berufsunfähigkeit 
(§ 240 SGB VI) siehe unter � Erwerbs-
minderung.

Berufsvorbereitung

Inhalte von Berufsvorbereitung können 
sein:
 • Feststellung der beruflichen Eignung 
(� Arbeitserprobung)
 • Vermittlung oder Auffrischung be-
ruflicher Grund- und Basisqualifika-
tionen
 • allgemein bildender Unterricht, um 
schulische Bildungslücken zu schlie-
ßen oder Kenntnisse zu erweitern

Durch betriebliche Qualifizierungen 
wird der Kontakt zu Ausbildungsbetrie-
ben hergestellt, um den Übergang in 
den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu 
erleichtern.

Förderung: Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen sind nach § 33 
Abs. 3 Nr. 2 SGB IX und für den Perso-
nenkreis in Reha-Trägerschaft der Bun-
desagentur für Arbeit (� Agentur für 
Arbeit) in § 51 i. V. m. §§ 112 ff. SGB III 
vorgesehen und erfolgen, wenn die 
Maßnahme auf eine Ausbildung (� Be-
rufsausbildung) oder Arbeit vorbereitet 
und nicht den Schulgesetzen der Län-
der unterliegt.

Es steht ein differenziertes Angebot zur 
Verfügung, um dem individuellen För-
derbedarf gerecht zu werden:
 • Berufsvorbereitende Bildungsmaßnah-
men der Bundesagentur für Arbeit
 • Behinderungsbedingt erforderliche 
Grundausbildungen
 • Rehabilitationsvorbereitungs-
lehrgänge

Schulische Berufsvorbereitung: Sie 
ist durch die Länder geregelt und fin-
det meist an den Berufsschulen statt. 
Es gibt unterschiedliche Formen und 
Schwerpunkte und dadurch auch un-
terschiedliche Bezeichnungen der 
schulischen Berufsvorbereitung. Die 
bekanntesten Formen sind das Berufs-
vorbereitungsjahr (BVJ) und das Berufs-
grundbildungsjahr (BGJ). Im Falle einer 
sich anschließenden Arbeitsaufnahme 
kann mit einem absolvierten BVJ oder 
BGJ zugleich die Erfüllung der Berufs-
schulpflicht nachgewiesen werden.

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ): Ziel-
gruppen sind vor allem Schüler ohne 
Hauptschulabschluss oder Abgänger  
der Förderschulen bzw. Schulen für 
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Lernbehinderte. Das BVJ dauert ein Jahr. 
Es vermittelt fachpraktische und fach-
theoretische Grundqualifikationen, ge-
währt oft Einblicke in verschiedene Be-
rufsfelder (z. B. Metall, Holz, Gestaltung) 
und hilft, schulische Lücken zu schlie-
ßen. Die Teilnehmer haben Gelegen-
heit, sich über ihre beruflichen Möglich-
keiten zu informieren, sich zu testen, 
ihre individuellen Fähigkeiten und Inte-
ressen zu entdecken und zu vertiefen. 
Durch abgestufte Anforderungen und 
eine differenzierte Förderung sollen in-
dividuelle berufliche Perspektiven er-
öffnet und der Einstieg in eine Berufs-
ausbildung oder in eine Beschäftigung 
erleichtert werden. Mit dem erfolgrei-
chen Bestehen eines BVJ lässt sich der 
Hauptschulabschluss oder ein gleich-
wertiger Bildungsabschluss erwerben.

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ): Ziel 
ist es, den Teilnehmern Grundqualifi-
kationen zu vermitteln. Es kann einen 
Einblick in ein bestimmtes Berufsfeld 
geben oder auch auf einen einzelnen 
Beruf ausgerichtet sein. Das BGJ dau-
ert ein Jahr. Angebotene Berufsfelder 
sind zum Beispiel Wirtschaft und Ver-
waltung, Metalltechnik, Elektrotech-
nik, Bautechnik, Holztechnik, Textil und 
Bekleidung. Das BGJ kann – je nach 
Bundesland – kooperativ (d. h. teilzeit-
schulisch bei einer betrieblichen Aus-
bildung) oder in rein schulischer Form 
(dann wird es oft auch Berufsgrund-
schuljahr genannt) absolviert werden. 
Der erfolgreiche Besuch des BGJ kann 
auf eine sich anschließende Berufsaus-
bildung angerechnet werden, wenn 

das absolvierte Berufsfeld und der Aus-
bildungsberuf einander entsprechen.

Des Weiteren lässt sich der Besuch ei-
ner Berufsfachschule (mindestens ein-
jährig) zur Berufsvorbereitung nutzen. 
Für behinderte junge Menschen wer-
den zum Teil Sonderformen angeboten 
(z. B. Sonderberufsschule in Vollzeitform, 
Werkklassen). An Schulen für geistig be-
hinderte Menschen sind berufsvorbe-
reitende Maßnahmen im Rahmen der 
Abschlussstufenklasse (Werkstufe) vor-
gesehen.

Beschäftigung, geringfügige

Bei einer geringfügigen Beschäftigung 
wird zwischen der geringfügig entlohn-
ten und der kurzfristigen Beschäfti-
gung unterschieden:

Geringfügig entlohnte Beschäftigung: 
Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV gilt jemand 
als geringfügig beschäftigt, wenn das 
Arbeitsentgelt (vgl. § 14 Abs. 1 SGB IV) 
aus einer Beschäftigung (vgl. § 7 Abs. 1 
SGB IV) regelmäßig im Monat 450 Euro 
nicht übersteigt.

Kurzfristige Beschäftigung: Eine kurzfris-
tige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 
Nr. 2 SGB IV vor, wenn die Beschäftigung 
im Laufe eines Kalenderjahres auf längs-
tens 2 Monate oder 50 Arbeitstage be-
grenzt ist. Man geht vom 2-Monats-Zeit-
raum aus, wenn die Beschäftigung an 
mindestens 5 Tagen die Woche ausgeübt 
wird. Bei Beschäftigungen von regelmä-
ßig weniger als 5 Tagen pro Woche geht 
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man bei der Prüfung der Kurzfristigkeit 
von 50 Arbeitstagen aus.

Wenn jemand von der � Agentur für Ar-
beit Arbeitslosengeld (� Arbeitslosig-
keit) bezieht oder als arbeitsuchend 
geführt wird, gilt eine kurzfristige Be-
schäftigung grundsätzlich als berufs-
mäßig. Berufsmäßigkeit liegt immer 
dann vor, wenn sie für die in Betracht 
kommende Person nicht von unterge-
ordneter wirtschaftlicher Bedeutung 
ist.

Zu beachten ist, dass mehrere gering-
fügige Beschäftigungen zusammen-
gerechnet werden. Aber nur geringfü-
gig entlohnte Beschäftigungen nach § 8 
Abs. 1 Nr. 1 SGB IV dürfen zusammen-
gerechnet werden und nur kurzfristige 
Beschäftigungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 
SGB IV. Nicht zusammengerechnet 
werden eine geringfügig entlohnte und 
eine kurzfristige Beschäftigung (vgl. 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV). Abweichend 
von § 8 Abs. 2 Satz 2 SGB IV werden 
eine geringfügige Beschäftigung und 
eine nicht geringfügige Beschäftigung 
(Hauptbeschäftigung) in der � Arbeits-
losenversicherung nicht zusammenge-
rechnet (§ 27 Abs. 5 SGB III).

Geringfügige Beschäftigungen unter-
liegen nicht der Versicherungspflicht 
zur � Arbeitsförderung (§ 27 Abs. 2 
SGB II).

Seit dem 01.01.2013 besteht aber Ver-
sicherungspflicht in der � Rentenver-
sicherung; es besteht die Möglichkeit, 
sich davon befreien zu lassen. Die Be-

freiung von der Versicherungspflicht 
in der Rentenversicherung ist beim Ar-
beitgeber zu beantragen.

Beschäftigungspflicht

Private und öffentlich-rechtliche Arbeit-
geber, die über mindestens 20 Arbeits-
plätze verfügen, haben auf wenigstens 
5 % der Arbeitsplätze schwerbehin-
derte Menschen zu beschäftigen (§ 71 
Abs. 1 SGB IX).

Da es auf die Zahl der bei dem Arbeit-
geber insgesamt vorhandenen Arbeits-
plätze ankommt, ist auch ein Arbeitge-
ber mit mehreren � Betriebsteilen (z. B. 
Filialen), die jede für sich weniger, zu-
sammen aber mehr als 20 Arbeitsplät-
ze haben, beschäftigungspflichtig.

Die Pflichtquote stellt den Mindest-
anteil fest. Der Arbeitgeber, der seiner 
Beschäftigungspflicht nachkommt, ist 
deshalb nicht von seiner Verpflichtung 
entbunden, zu prüfen, ob freie Arbeits-
plätze mit schwerbehinderten Men-
schen besetzt werden können (§ 81 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Beschäfti-
gungspflicht bezieht sich auf � schwer-
behinderte und � gleichgestellte Men-
schen (§ 75 Abs. 1 SGB IX). Da rüber 
hinaus werden auch Inhaber von � Berg-
mannsversorgungsscheinen (§ 75 Abs. 4 
SGB IX) auf die Pflichtzahl angerechnet.

Errechnung der Pflichtplätze: Der Um-
fang der Beschäftigungspflicht ergibt 
sich aus der Zahl aller vorhandenen und 
anrechenbaren Arbeitsplätze und dem 
Pflichtsatz von 5 % (§ 73 SGB IX). Daraus 
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wird die Zahl der � Pflichtplätze berech-
net (§ 74 SGB IX). Durch die Gegenüber-
stellung von Pflichtzahl (Soll) und der 
Zahl der tatsächlich mit schwerbehin-
derten Menschen besetzten Arbeits-
plätze (Ist) wird ermittelt, ob oder wie-
weit die Beschäftigungspflicht erfüllt 
ist.

Auch ein � teilzeitbeschäftigter be-
hinderter Mensch, der kürzer als be-
triebsüblich, aber wenigstens 18 Stun-
den in der Woche beschäftigt ist, wird 
auf einen Pflichtplatz angerechnet 
(§ 75 Abs. 2 SGB IX). Dies gilt auch für 
einen schwerbehinderten Arbeitge-
ber, sofern es sich bei ihm um eine na-
türliche, nicht um eine juristische Per-
son oder Personengesamtheit handelt 
(§ 75 Abs. 3 SGB IX). Ebenfalls werden 
in � Heimarbeit beschäftigte schwerbe-
hinderte Menschen auf den Pflichtsatz 
angerechnet (§ 127 Abs. 1 SGB IX). Wei-
tere Sonderregelungen enthalten § 74 
Abs. 1 und § 76 Abs. 2 SGB IX, wonach 
die Plätze von Auszubildenden nicht 
als Arbeitsplätze zählen und wonach 
ein schwerbehinderter Auszubildender 
stets auf mindestens 2 Pflichtplätze an-
gerechnet wird.

Ausgleichsabgabe: Solange die vorge-
schriebene Zahl schwerbehinderter 
Menschen nicht beschäftigt wird, ist 
gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX für jeden un-
besetzten Pflichtplatz eine monatliche 
� Ausgleichsabgabe zu entrichten.

Rechtsverpflichtung: Die Einstellungs-
pflicht des Arbeitgebers ist eine öf-
fentlich-rechtliche Verpflichtung, die 

gegenüber dem Staat besteht. Der ein-
zelne schwerbehinderte Mensch kann 
aus ihr keinen Anspruch auf Beschäfti-
gung gegen den Arbeitgeber oder den 
Staat herleiten.

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich frei 
in der Auswahl der schwerbehinderten 
Menschen und auch der Arbeitsplät-
ze, die er zur Erfüllung der Beschäfti-
gungspflicht besetzen will. Eine Ein-
schränkung ergibt sich nur aus § 72 
SGB IX, wonach sich unter den schwer-
behinderten Beschäftigten in ange-
messenem Umfang auch die in die-
ser Vorschrift aufgeführten besonders 
schutzbedürftigen Personengruppen 
befinden müssen. Im Interesse einer 
ausgewogenen und gerechten Vertei-
lung der Aufstiegsmöglichkeiten soll-
ten schwerbehinderte Menschen min-
destens entsprechend ihrer Quote auf 
qualifizierten Arbeitsplätzen beschäf-
tigt werden.

Die schuldhafte Nichterfüllung der Be-
schäftigungspflicht stellt für den pri-
vaten wie für den öffentlichen Arbeit-
geber eine Ordnungswidrigkeit dar, die 
von der Regionaldirektion der Bundes-
agentur für Arbeit mit einer Geldbuße 
geahndet werden kann (§ 156 Abs. 1 
Nr. 1 SGB IX).

Betreuungsaufwand, 
 besonderer

� Außergewöhnliche Belastungen 
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Betrieb

Der Begriff des Betriebes im Sinne des 
Schwerbehindertenrechts (§ 87 Abs. 1 
Satz 2 SGB IX) bestimmt sich nach dem 
� Betriebsverfassungsgesetz (§§ 1 und 4 
BetrVG). Unter einem Betrieb wird die 
organisatorische Einheit verstanden, 
innerhalb derer ein oder mehrere Ar-
beitgeber allein oder gemeinsam mit 
den Arbeitnehmern unter Zuhilfenah-
me technischer und anderer Mittel ar-
beitstechnische Zwecke fortgesetzt 
verfolgen. Daran fehlt es, wenn aus-
schließlich für den Eigenbedarf produ-
ziert wird.

Der Betrieb begründet die Betriebsge-
meinschaft zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmern, die die Basis für wei-
tere Regelungen des Arbeitsrechts ist 
(z. B. die � Mitbestimmung). Ein Unter-
nehmen kann mehrere Betriebe ha-
ben. Umgekehrt können auch mehrere 
Unternehmen einen gemeinsamen Be-
trieb bilden. Ein gemeinsamer Betrieb 
mehrerer Unternehmen wird u. a. dann 
gesetzlich vermutet, wenn die Betriebs-
mittel sowie die Arbeitnehmer von den 
Unternehmen gemeinsam zur Verfol-
gung arbeitstechnischer Zwecke einge-
setzt werden (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG).

Die Bestimmung, ob ein eigenständiger 
Betrieb, ein Betriebsteil oder ein sog. 
Kleinstbetrieb vorliegt, kann u. a. ent-
scheidend für die Frage sein, ob ein � Be-
triebsrat zu bilden ist, eine � Schwerbe-
hindertenvertretung gewählt wird und 
welches � Integrationsamt örtlich zu-
ständig ist.

Unter einem Betriebsteil sind abgrenz-
bare unselbstständige Teile eines Be-
triebes zu verstehen. Der Betriebsteil 
gilt nach § 4 Abs. 1 Satz 1 BetrVG als ei-
genständiger Betrieb, wenn er von der 
Zahl der Beschäftigten her betriebsrats-
fähig ist (= 5 ständige Beschäftigte) und
 • entweder räumlich weit vom Haupt-
betrieb entfernt oder
 • durch Aufgabenbereich und Organi-
sation eigenständig ist. Ein Betriebs-
teil gilt – unabhängig von der räum-
lichen Entfernung vom Hauptbetrieb 
– bereits dann als eigenständiger Be-
trieb, wenn er durch Aufgabenbereich 
und Organisation eigenständig ist. 
Da es im Betriebsverfassungsrecht 
vor allem um Mitwirkung der Arbeit-
nehmervertretung in sozialen und 
personellen Fragen geht, ist für die Ei-
genständigkeit eines Betriebes maß-
geblich, dass der Betriebsteil eigene 
Entscheidungsbefugnisse im Perso-
nal- und Sozialwesen besitzt. Auf die 
Eigenständigkeit in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten kommt es dagegen 
nicht entscheidend an.

Sog. Kleinstbetriebe, die die Voraus-
setzungen für einen betriebsratsfähi-
gen Betriebsteil nach § 4 Abs. 1 Satz 1 
 BetrVG nicht erfüllen, sind dem Haupt-
betrieb zuzuordnen (§ 4 Abs. 2  BetrVG).

Andere (Organisations-)Formen des 
Betriebes können – bezogen auf die 
Wahl eines Betriebsrats – durch Tarif-
vertrag oder, wenn eine solche tarifli-
che Regelung nicht besteht, durch Be-
triebsvereinbarung bestimmt werden 
(§ 3 BetrVG). Dadurch kann zum Bei-
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spiel in einem Unternehmen mit meh-
reren Betrieben die Bildung eines un-
ternehmenseinheitlichen Betriebsrats 
oder die Zusammenfassung von Betrie-
ben für die Betriebsratswahl vereinbart 
werden. Die nach § 3 BetrVG gebilde-
ten Betriebseinheiten sind auch für das 
Schwerbehindertenrecht maßgeblich 
(BAG vom 10.11.2004 – 7 ABR 17/04).

Streitigkeiten vor einer Betriebsrats-
wahl über die Bestimmung einer Ar-
beitsstätte als Betriebsteil oder als ei-
genständiger Betrieb entscheidet das 
� Arbeitsgericht durch Beschluss.

Eine Schwerbehindertenvertretung kann 
nur für den Bereich eines Betriebes ge-
wählt werden, es sei denn, es werden 
mehrere Betriebe für die � Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung zusam-
mengefasst (§ 94 Abs. 1 Satz 4 SGB IX).

Im Rahmen des � Kündigungsschutzes 
ist das Integrationsamt zuständig, in 
dessen Bereich der Beschäftigungsbe-
trieb liegt (§ 87 Abs. 1 Satz 1 SGB IX).

Betriebliche  
Altersversorgung

Regelungen zur betrieblichen Altersver-
sorgung trifft das Gesetz zur Verbes-
serung der betrieblichen Altersver-
sorgung (BetrAVG) vom 22.12.1974. 
Betriebliche Altersversorgung liegt da-
nach vor, wenn dem � Arbeitnehmer 
aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses 
vom � Arbeitgeber Leistungen zur Ab-
sicherung mindestens eines Risikos (Al-
ter, Invalidität, Tod) zugesagt werden. 

Das biologische Ereignis ist bei der Al-
tersversorgung das altersbedingte Aus-
scheiden aus dem Arbeitsleben, bei 
der Invaliditätsversorgung der Invali-
ditätseintritt und bei der Hinterbliebe-
nenversorgung der Tod des Arbeitneh-
mers. Für den Begriff der betrieblichen 
Altersversorgung ist es gleichgültig, ob 
es sich um einen privaten oder öffent-
lich-rechtlichen Arbeitgeber handelt. 
Auch die Zusatzversorgung für Arbeit-
nehmer im öffentlichen Dienst fällt 
unter diesen Begriff. Für die Zusatz-
versorgung des öffentlichen Dienstes 
gelten allerdings Sonderregelungen, 
die u. a. die Unverfallbarkeit betreffen 
(§§ 17 Abs. 2, 18  BetrAVG). Gleichgültig 
ist, wer die Versorgungsleistungen er-
bringt, das heißt, ob sie der Arbeitge-
ber selbst gewährt (Direktzusage) oder 
ein externer Versorgungsträger (vgl. § 1 
Abs. 1 Satz 2  BetrAVG).

Ursprünglich waren alle Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung eines 
Arbeitgebers freiwillige Sozialleistun-
gen. Ab dem 01.01.2002 kann jeder so-
zialversicherungspflichtige Arbeitneh-
mer von seinem Arbeitgeber verlangen, 
dass von seinem Gehalt bis zu maxi-
mal 4 % der Beitragsbemessungsgren-
ze der � Rentenversicherung der Arbei-
ter und Angestellten zugunsten einer 
betrieblichen Altersversorgung ein-
gesetzt werden. Dieser Anspruch auf 
sog. Entgeltumwandlung ist in dem 
mit dem Altersvermögensgesetz vom 
26.06.2001 eingeführten § 1a BetrAVG 
geregelt. Auch nach Inkrafttreten die-
ser Regelung ist es für den Begriff der 
betrieblichen Altersversorgung nicht 
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erforderlich, dass es sich um eine ar-
beitgeberseitig finanzierte Leistung 
handelt. Auch die zum Beispiel auf ei-
nem Gehaltsverzicht beruhende Ver-
sorgungszusage stellt eine betriebliche 
Altersversorgung dar, selbst wenn wirt-
schaftlich gesehen der Arbeitnehmer 
den Aufwand alleine trägt.

Leistungen zur Altersversorgung sind in 
der Regel Geldleistungen in Form lau-
fender Renten und/oder einmalige Ka-
pitalzahlungen.

Anfallende Leistungen und gesetzlich 
unverfallbare Anwartschaften der be-
trieblichen Altersversorgung sind ge-
gen eine Insolvenz des Arbeitgebers 
nach Maßgabe der §§ 7 bis 15 BetrAVG 
gesichert. Dieser Insolvenzschutz wird 
durch eine Zwangsversicherung her-
beigeführt, der sämtliche Arbeitgeber 
angeschlossen sein müssen, die eine 
betriebliche Altersversorgung in einer 
sicherungspflichtigen Form durchfüh-
ren. Die den Insolvenzschutz regelnden 
§§ 7–15 BetrAVG gelten nicht für den 
öffentlichen Dienst, da bei öffentlichen 
Arbeitgebern ein Insolvenzverfahren 
nicht zulässig ist (§ 17 Abs. 2 BetrAVG).

Neben dem BetrAVG sind im Übrigen 
bei der Ausgestaltung und der Durch-
führung der betrieblichen Altersver-
sorgung allgemeine arbeitsrechtliche 
Grundsätze (z. B. Gleichbehandlung 
und Gleichberechtigungsgrundsatz) 
sowie die Bestimmungen des Europä-
ischen Gemeinschaftsrechts, Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsrechte 
des � Betriebsrats (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 8 

und 10 BetrVG) sowie tarifvertragliche 
Regelungen zu berücksichtigen.

Die betriebliche Altersversorgung wird 
über eine staatliche Altersvorsorgezula-
ge gefördert (sog. „Riester-Rente“).

Betriebliche Helfer

� Integrationsteam

Betriebliches 
 Eingliederungsmanagement

�  Eingliederungsmanagement, 
 Betriebliches

Betriebsabteilung,  
geschützte

� Integrationsprojekte

Betriebsarzt

Betriebsärzte beraten und unterstüt-
zen den Arbeitgeber beim � Arbeits-
schutz und bei der Unfallverhütung. 
Als Betriebsärzte dürfen nur Personen 
bestellt werden, die berechtigt sind, 
den ärztlichen Beruf auszuüben und 
die über die erforderlichen Kenntnisse 
in der � Arbeitsmedizin verfügen. Diese 
Forderung erfüllt zum Beispiel derjeni-
ge, der die Fachbezeichnung „Arbeits-
mediziner“ oder „Betriebsmediziner“ 
führt. Ein Betriebsarzt kann haupt- oder 
nebenberuflich beschäftigt werden; 
der Arbeitgeber kann auch freiberufli-
che Ärzte oder überbetriebliche Dienste 
– z. B. den Berufsgenossenschaftlichen 
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Arbeitsmedizinischen Dienst (BAD) – in 
Anspruch nehmen.

Das � Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 
verlangt vom Arbeitgeber, dass er einen 
oder mehrere Betriebsärzte bestellt, so-
weit die Betriebsgefahren, die Betriebs-
größe und Betriebsorganisation dies 
erfordern. Im ASiG und in der Unfallver-
hütungsvorschrift BGV A2 „Betriebsärz-
te und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
sind die Bestellung, die Einsatzzeiten 
und die Aufgaben der Betriebsärzte ge-
regelt.

Aufgaben: Betriebsärzte beraten den 
Arbeitgeber u. a. bei
 • der Planung von Betriebsanlagen,
 • der Beschaffung von Arbeitsmitteln,
 • der Auswahl von persönlichen Schutz-
ausrüstungen,
 • Fragen der � Ergonomie und Arbeits-
hygiene,
 • der Organisation der Ersten Hilfe,
 • der Durchführung des Betrieblichen 
� Eingliederungsmanagements,
 • der � Prävention (betriebliche Ge-
sundheitsvorsorge).

Schon dieser Aufgabenkatalog zeigt die 
enge Verknüpfung mit Fragen der be-
hinderungsgerechten � Arbeitsplatz-
gestaltung und der Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen. Darü-
ber hinaus zählt die Beratung bei Fra-
gen des Arbeitsplatzwechsels sowie 
der � Teilhabe und der � beruflichen 
Wiedereingliederung behinderter Men-
schen in den Arbeitsprozess ausdrück-
lich zu den Aufgaben der Betriebsärzte 
(§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1f ASiG). Sie haben 

die Arbeitnehmer ferner zu untersu-
chen (auch Vorsorgeuntersuchungen) 
sowie arbeitsmedizinisch zu beurteilen 
und zu beraten. Aufgrund dieser Auf-
gaben wird der Betriebsarzt häufig als 
arbeitsmedizinischer Sachverständiger 
dazu gehört, ob ein schwerbehinder-
ter Mensch gesundheitlich für einen 
bestimmten Arbeitsplatz geeignet ist, 
einschließlich der Frage, ob Unfallver-
hütungsvorschriften der Beschäftigung 
mit bestimmten Arbeiten entgegen-
stehen (z. B. bei Sinnesbehinderungen 
oder Anfallsleiden).

Die Stellungnahme des Betriebsarz-
tes ist daher auch beim � Kündigungs-
schutz und bei der � Begleitenden Hilfe 
im Arbeitsleben von großer Bedeutung. 
Ebenso kommt ihm im Rahmen der 
Umsetzung des Betrieblichen Einglie-
derungsmanagements eine wichtige 
Rolle zu. Der � Schwerbehindertenver-
tretung ist deshalb zu empfehlen, eng 
mit dem Betriebsarzt zusammenzu-
arbeiten und seinen arbeitsmedizini-
schen Rat einzuholen. Die Betriebsärz-
te arbeiten eng mit den � Fachkräften 
für Arbeitssicherheit, dem Sicherheits-
beauftragten und dem Betriebsrat bzw. 
Personalrat zusammen. Dazu gehören 
insbesondere gemeinsame Betriebsbe-
gehungen. Der Betriebsarzt ist Mitglied 
im � Arbeitsschutzausschuss, an des-
sen Sitzungen auch die Schwerbehin-
dertenvertretung beratend teilnehmen 
kann (§ 95 Abs. 4 SGB IX).

Nicht zu den Aufgaben des Betriebs-
arztes gehört es, Krankmeldungen zu 
überprüfen oder gar selbst � Arbeitsun-
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fähigkeit zu bescheinigen. Der Betriebs-
arzt hat also keineswegs die Rolle des 
Hausarztes oder des Vertrauensarztes 
zu übernehmen.

Weisungsfreiheit und Schweigepflicht: 
Die Betriebsärzte unterstehen unmit-
telbar dem Betriebsleiter, sind aber bei 
der Anwendung ihrer arbeitsmedizi-
nischen Fachkunde weisungsfrei und 
nur ihrem ärztlichen Gewissen unter-
worfen. Sie unterliegen der ärztlichen 
Schweigepflicht und den strengen Re-
gelungen des Datenschutzes (auch ge-
genüber dem Arbeitgeber); sie müssen 
daher Krankheitsbefunde, Röntgenauf-
nahmen usw. unter Verschluss halten 
und dürfen unbefugt keine Informa-
tionen über die untersuchten Arbeit-
nehmer weitergeben. Hierzu gehö-
ren auch alle Untersuchungsbefunde, 
die bei arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen oder im Rahmen 
des Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements erhoben werden. Nur das 
Ergebnis der Untersuchung darf dem 
Arbeitgeber mitgeteilt werden, z. B. 
ob der Arbeitnehmer gesundheitlich 
für einen bestimmten Arbeitsplatz ge-
eignet, nicht geeignet oder unter Ein-
haltung bestimmter Maßnahmen be-
dingt geeignet ist. Die Bekanntgabe 
des Untersuchungsergebnisses ist er-
forderlich, weil der Arbeitgeber nur so 
eine Entscheidung über die Weiterar-
beit oder einen Arbeitsplatzwechsel 
des Arbeitnehmers treffen kann. Für 
die Weitergabe aller weitergehenden 
Informationen ist die Zustimmung des 
Arbeitnehmers erforderlich.

Betriebseinschränkung

Bei � Kündigungen von schwerbehin-
derten Arbeitnehmern in Betrieben 
und Dienststellen, die nicht nur vorü-
bergehend wesentlich eingeschränkt 
werden (Betriebseinschränkung), soll 
das Integrationsamt die Zustimmung 
erteilen (§ 89 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).

Hierdurch ist die Ermessensentschei-
dung des Integrationsamtes erheblich 
eingeschränkt. Es hat also in der Regel 
dem Antrag des Arbeitgebers stattzu-
geben, es sei denn, dass besondere Um-
stände gegeben sind, die ausnahms-
weise eine Versagung rechtfertigen, 
zum Beispiel die Schwere der Behinde-
rung.

Voraussetzungen sind allerdings, dass 
bei der Betriebseinschränkung
 • die Gesamtzahl der verbleibenden 
schwerbehinderten Menschen zur 
Erfüllung der � Beschäftigungspflicht 
(§ 71 SGB IX) ausreicht und
 • der Arbeitgeber wie bei der � Be-
triebsstilllegung noch für 3 Monate – 
gerechnet vom Tage der Kündigung – 
Gehalt und Lohn zahlt.

Der Begriff der wesentlichen Betriebs-
einschränkung ist im Gesetz nicht de-
finiert. Vorausgesetzt ist in jedem Fall 
ein wesentlicher Personalabbau. Hier-
für können die nach Betriebsgrößen ge-
staffelten Zahlenangaben im � Kündi-
gungsschutzgesetz (§ 17 Abs. 1 Nr. 1–3 
KSchG) oder im � Betriebsverfassungs-
gesetz (§ 112a BetrVG) herangezogen 
werden. Der Personalabbau muss dabei 
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nicht auf einmal erfolgen, er kann sich 
auch über einen längeren Zeitraum er-
strecken, etwa bis zu einem Jahr.

Keine Einschränkung der Ermessens-
entscheidung des Integrationsamtes 
ergibt sich jedoch (nach § 89 Abs. 1 Satz 
3 SGB IX) – wie bei der Betriebsstillle-
gung –, wenn die Weiterbeschäftigung 
entweder
 • auf einem anderen Arbeitsplatz des-
selben Betriebes oder
 • in derselben Dienststelle oder
 • auf einem freien Arbeitsplatz in ei-
nem anderen Betrieb oder
 • in einer anderen Dienststelle dessel-
ben Arbeitgebers mit Einverständnis 
des schwerbehinderten Arbeitneh-
mers möglich und für den Arbeitge-
ber zumutbar ist.

Bei Vorliegen der genannten Vorausset-
zungen (nach § 89 Abs. 1 Satz 3 SGB IX) 
entscheidet das Integrationsamt wie 
bei § 85 SGB IX nach freiem Ermessen; 
im Allgemeinen wird es dann keine Zu-
stimmung zur Kündigung erteilen (vgl. 
� Kündigungsschutzverfahren).

Betriebsrat

Der Betriebsrat vertritt als Organ der 
Betriebsverfassung die Arbeitnehmer-
schaft. Er wird von ihr nach den Vor-
schriften des � Betriebsverfassungsge-
setzes (BetrVG) gewählt und übt die in 
diesem Gesetz sowie in anderen Ge-
setzen (z. B. im Teil 2 des SGB IX oder 
im Arbeitssicherheitsgesetz) und in Ta-
rifverträgen geregelten � Mitbestim-
mungs-, Mitwirkungs- und Informati-

onsrechte aus. Zu seinen allgemeinen 
Aufgaben gehören die Überwachung 
der Einhaltung von Vorschriften des 
� Arbeitsschutzes sowie die Förderung 
der � Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen und der Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmer. Außerdem hat er auf die 
� Wahl der Schwerbehindertenvertre-
tung hinzuwirken. Vergleichbare Auf-
gaben wie die Betriebsräte haben im öf-
fentlichen Dienst die � Personalräte.

Nach § 93 SGB IX hat der Betriebsrat 
insbesondere darauf zu achten, dass 
die dem Arbeitgeber nach dem SGB IX 
obliegenden Pflichten erfüllt werden: 
die � Beschäftigungspflicht (§§ 71–72 
SGB IX), das � berufliche Fortkommen 
sowie die behinderungsgerechte Ge-
staltung des � Arbeitsplatzes und prä-
ventive Maßnahmen (§§ 81 und 84 
SGB IX).

Bei der Prüfung von Vermittlungs-
vorschlägen der Agentur für Arbeit  
(� Arbeitsvermittlung) und vorliegen-
der � Bewerbungen schwerbehinder-
ter Menschen ist der Betriebsrat vom 
Arbeitgeber umfassend zu beteiligen 
(vgl. § 81 Abs. 1 SGB IX). Unterlässt der 
Arbeitgeber die nach § 81 Abs. 1 SGB IX 
vorgeschriebene Prüfung, ob ein frei-
er Arbeitsplatz mit bei der Agentur für 
Arbeit gemeldeten schwerbehinderten 
Menschen besetzt werden kann, ist dies 
ein Gesetzesverstoß, der den Betriebs-
rat berechtigt, der beabsichtigten Ein-
stellung eines nicht schwerbehinderten 
Arbeitnehmers die Zustimmung zu ver-
weigern (BAG, Beschl. vom  14. 01.1989 
– 1 ABR 88/88).
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Mitwirkung bei Integrationsvereinba-
rungen: Der Betriebsrat hat mit dem 
Arbeitgeber, dem � Beauftragten des 
Arbeitgebers und der � Schwerbehinder-
tenvertretung zum Wohl der schwerbe-
hinderten Menschen des Betriebes eng 
zusammenzuarbeiten (§ 99 SGB IX). Er 
ist – neben der Schwerbehindertenver-
tretung – Vertragspartner des Arbeitge-
bers bei der � Integrationsvereinbarung 
(§ 83 SGB IX). Ist eine Schwerbehinder-
tenvertretung nicht vorhanden, hat der 
Betriebsrat das Recht, vom Arbeitgeber 
die Aufnahme von Verhandlungen zum 
Abschluss einer Integrationsvereinba-
rung zu verlangen.

Unterrichtung bei Personalentschei-
dungen: Beschäftigt das Unternehmen 
in der Regel mehr als 20 wahlberech-
tigte Arbeitnehmer, hat der Arbeitge-
ber den Betriebsrat vor jeder Einstel-
lung, Eingruppierung, Umgruppierung 
und � Versetzung zu unterrichten, ihm 
die erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen und Auskunft über die beteiligten 
Personen zu erteilen (vgl. § 99 Abs. 1 
BetrVG). Bei diesen personellen Einzel-
maßnahmen hat der Betriebsrat ein 
Mitbestimmungsrecht; er kann seine 
Zustimmung allerdings nur dann ver-
weigern, wenn bestimmte Gründe vor-
liegen, die im Betriebsverfassungsge-
setz abschließend genannt sind (§ 99 
Abs. 2 BetrVG).

Anhörung bei Kündigungen: Vor jeder 
� Kündigung muss der Arbeitgeber den 
Betriebsrat anhören und ihm dabei die 
Gründe für die Kündigung darlegen. 
Ohne diese Anhörung ist eine ausge-

sprochene Kündigung unwirksam (vgl. 
§ 102 Abs. 1 BetrVG). Der Betriebsrat 
kann einer ordentlichen Kündigung wi-
dersprechen, wenn bestimmte Grün-
de gegeben sind (in § 102 Abs. 3 BetrVG 
abschließend genannt). Ein solcher Wi-
derspruch stärkt die Rechtsstellung ei-
nes gegen die Kündigung beim � Ar-
beitsgericht klagenden Arbeitnehmers, 
zum Beispiel im Hinblick auf einen Wei-
terbeschäftigungsanspruch während 
des � Kündigungsschutzprozesses (§ 102 
Abs. 5 BetrVG).

Das Integrationsamt hat vor einer Ent-
scheidung im � Kündigungsschutzver-
fahren für schwerbehinderte Menschen 
eine Stellungnahme des Betriebsrats 
einzuholen (§ 87 Abs. 2 SGB IX).

Einigungsstelle: Kommt bei Angelegen-
heiten, die der Mitbestimmung des Be-
triebsrats unterliegen, eine Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat nicht zustande (z. B. bei Regelungen 
der Betriebsordnung, der Arbeitszeit, 
der Pausen, der Akkord- und Prämien-
sätze, bei der Durchführung betriebli-
cher Bildungsmaßnahmen und bei der 
Gestaltung eines Sozialplanes), so ent-
scheidet der Spruch der Einigungsstel-
le. Diese Einigungsstelle besteht aus ei-
nem unparteiischen Vorsitzenden und 
Beisitzern, die je zur Hälfte vom Arbeit-
geber einerseits und Betriebsrat ande-
rerseits benannt werden.

Entscheidungen des Betriebsrats: Der 
Betriebsrat trifft seine Entscheidung 
grundsätzlich mit einfacher Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
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Die Schwerbehindertenvertretung hat 
das Recht, an allen Sitzungen des Be-
triebsrats und seiner Ausschüsse – ein-
schließlich Wirtschaftsausschuss und 
Arbeitsschutzausschuss – beratend teil-
zunehmen (§ 95 Abs. 4 SGB IX). Werden 
nach Meinung der Schwerbehinder-
tenvertretung wichtige Interessen der 
schwerbehinderten Menschen durch 
einen Betriebsratsbeschluss gefährdet, 
kann sie die � Aussetzung des Beschlus-
ses für die Dauer einer Woche beantra-
gen (§ 95 Abs. 4 Satz 2 SGB IX).

Gesamtbetriebsrat: In Unternehmen 
mit mehreren � Betrieben und meh-
reren Betriebsräten wird ein Gesamt-
betriebsrat gebildet, der aus Mitglie-
dern der einzelnen Betriebsräte besteht 
(vgl. § 47 Abs. 1 BetrVG). Der Gesamt-
betriebsrat ist kein den einzelnen Be-
triebsräten übergeordnetes Organ, er 
ist vielmehr für Angelegenheiten zu-
ständig, die das Gesamtunternehmen 
oder mehrere Betriebe betreffen und 
nicht durch die einzelnen Betriebs-
räte geregelt werden können (vgl. § 50 
Abs. 1 BetrVG).

Konzernbetriebsrat: Durch Beschlüs-
se der einzelnen Gesamtbetriebsräte 
eines Konzerns im Sinne des Aktienge-
setzes (§ 18 Abs. 1 AktG) kann auch ein 
Konzernbetriebsrat errichtet werden. 
Dazu erforderlich ist die Zustimmung 
der Gesamtbetriebsräte von Konzern-
unternehmen, in denen mindestens 
50 % der Arbeitnehmer der Konzernun-
ternehmen beschäftigt sind (vgl. § 54 
BetrVG). Der Konzernbetriebsrat ist zu-
ständig für die Behandlung von Angele-

genheiten, die den Konzern oder meh-
rere Konzernunternehmen betreffen 
und nicht durch die einzelnen Gesamt-
betriebsräte innerhalb ihrer Unterneh-
men geregelt werden können. Er ist den 
einzelnen Gesamtbetriebsräten nicht 
übergeordnet (vgl. § 58 Abs. 1 Satz 2 
 BetrVG).

Spartenbetriebsrat: Soweit Unterneh-
men und Konzerne nach produkt- oder 
projektbezogenen Geschäftsbereichen 
(Sparten) organisiert sind und die Lei-
tung der Sparte u. a. auch Entscheidun-
gen in Angelegenheiten trifft, an denen 
ein Betriebsrat zu beteiligen ist, kann 
durch Tarifvertrag die Bildung von Be-
triebsräten in diesen Sparten bestimmt 
werden. Voraussetzung ist außerdem, 
dass dies der sachgerechten Wahr-
nehmung der Aufgaben des Betriebs-
rats dient (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG). 
Die Spartenbetriebsräte können be-
triebsintern, betriebsübergreifend oder 
auch unternehmensübergreifend ge-
bildet werden, unter Umständen sind 
auch Spartengesamtbetriebsräte mög-
lich.

Schutz der Betriebsratsmitglieder: Die 
Betriebsratsmitglieder dürfen wegen 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht 
benachteiligt werden. Sie genießen ei-
nen besonderen Kündigungsschutz, der 
die ordentliche Kündigung während 
der Amtszeit und bis zum Ablauf ei-
nes Jahres danach ausschließt (vgl. § 15 
� Kündigungsschutzgesetz). Eine außer-
ordentliche Kündigung ist an die Zu-
stimmung des Betriebsrats gebunden. 
Dasselbe gilt für die � Versetzung eines 
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Betriebsratsmitglieds, die bei ihm zum 
Verlust des Amtes oder der Wählbarkeit 
führen würde, es sei denn, der Betref-
fende ist mit dieser Versetzung einver-
standen (§ 103 Abs. 3 BetrVG).

In beiden Fällen, außerordentliche Kün-
digung sowie Versetzung, kann eine 
vom Betriebsrat verweigerte Zustim-
mung auf Antrag des Arbeitgebers vom 
Arbeitsgericht ersetzt werden (§ 103 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BetrVG).

Freistellung und Kostenübernahme: 
Zur ordnungsgemäßen Durchführung 
ihrer Aufgaben sind Betriebsratsmit-
glieder von der Arbeit ohne Minderung 
der Vergütung freizustellen. Eine voll-
ständige Freistellung hängt von der Ar-
beitnehmerzahl des jeweiligen Betrie-
bes ab (vgl. § 38 BetrVG). Die durch die 
Tätigkeit des Betriebsrats entstehen-
den Kosten trägt der Arbeitgeber. Er 
muss ferner die erforderlichen Räume 
und sächlichen Mittel (einschließlich 
Informations- und Kommunikations-
technik) sowie Büropersonal zur Verfü-
gung stellen (vgl. § 40 BetrVG).

Betriebsstilllegung

Im Falle der nicht nur vorübergehen-
den Einstellung oder Auflösung von 
Betrieben und Dienststellen (Betriebs-
stilllegung) besteht keine Möglichkeit 
mehr, den bisherigen Arbeitsplatz des 
schwerbehinderten Arbeitnehmers zu 
erhalten.

Zustimmung des Integrationsamtes: 
Bei einer Betriebsstilllegung muss das 

Integrationsamt die Zustimmung zur 
ordentlichen � Kündigung erteilen, 
wenn zwischen dem Tag der Kündigung 
und dem Tag, bis zu dem Gehalt oder 
Lohn gezahlt wird, mindestens 3 Mona-
te liegen (§ 89 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Das 
Integrationsamt hat hier also im Ge-
gensatz zu § 85 SGB IX kein Ermessen, 
das heißt, es muss die Zustimmung er-
teilen.

Die Einschränkung der Ermessensent-
scheidung des Integrationsamtes (gem. 
§ 89 Abs. 1 Satz 3 SGB IX) ist jedoch 
nicht gegeben, wenn eine Weiterbe-
schäftigung auf einem freien Arbeits-
platz in einem anderen � Betrieb oder 
einer anderen � Dienststelle desselben 
Arbeitgebers mit Einverständnis des 
schwerbehinderten Menschen möglich 
und für den Arbeitgeber zumutbar ist. 
Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen 
entscheidet das Integrationsamt also 
auch im Falle der Betriebsstilllegung 
wie bei § 85 SGB IX nach freiem Ermes-
sen; im Allgemeinen wird es dann die 
Zustimmung zur Kündigung nicht er-
teilen (vgl. � Kündigungsschutzverfah-
ren).

Abgrenzung des Begriffs Stilllegung: 
Unter Stilllegung wird die Auflösung 
der Betriebs- und Produktionsgemein-
schaft zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer verstanden, die in der nach 
außen erkennbaren ernstlichen Ab-
sicht durchgeführt wird, den bisheri-
gen Betriebszweck für immer oder für 
eine unbestimmte Zeitspanne aufzu-
geben. Der Wechsel des Betriebszwe-
ckes oder die Betriebsverlegung stellen 
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nicht ohne Weiteres eine Betriebsstill-
legung dar, wenn ein wesentlicher Teil 
der alten Belegschaft weiter beschäf-
tigt wird. Auch bei einem � Betriebs-
übergang sind die Voraussetzungen für 
eine Betriebsstilllegung im Sinne des 
§ 89 Abs. 1 SGB IX nicht erfüllt.

Der Konkurs des Arbeitgebers muss 
ebenfalls nicht notwendig mit einer Be-
triebsstilllegung verbunden sein. Der 
Betrieb kann, zumindest zeitweilig,  
für Abwicklungsarbeiten fortbestehen. 
Auch die Veräußerung des Betriebes im 
Konkurs stellt keine Betriebsstilllegung 
dar; es handelt sich vielmehr auch hier 
um einen Betriebsübergang.

Betriebsübergang

Geht ein � Betrieb durch Rechtsge-
schäft auf einen anderen Inhaber über, 
so schützt § 613a BGB die bestehenden 
Arbeitsverhältnisse. Der neue Inhaber 
tritt nach dieser zwingenden Vorschrift 
in die Position des alten Arbeitgebers 
ein. Das � Arbeitsverhältnis besteht zu 
den bisherigen Bedingungen fort. So 
wird zum Beispiel durch den Betriebs-
übergang die Betriebszugehörigkeit 
als Voraussetzung für eine verlängerte 
� Kündigungsfrist nicht unterbrochen.

Ein Betriebsübergang schließt eine 
� Betriebsstilllegung aus (vgl. § 89 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX). Wegen der Aufgabe sei-
ner Arbeitgeberposition kann der frü-
here Inhaber einen Antrag auf Zu-
stimmung des Integrationsamtes zur 
Kündigung eines schwerbehinderten 
Arbeitnehmers nicht mehr stellen (vgl. 

� Kündigungsschutzverfahren). Deshalb 
muss das Integrationsamt bei einer 
beabsichtigten Kündigung wegen Be-
triebsstilllegung von Amts wegen prü-
fen, ob ein Betriebsübergang vorliegt.

Betriebsvereinbarung

Durch eine Betriebsvereinbarung kön-
nen Arbeitgeber und Betriebsrat die be-
trieblichen Arbeitsbedingungen regeln. 
Inhalt einer Betriebsvereinbarung kön-
nen grundsätzlich alle Fragen sein, bei 
denen � Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrats bestehen. Beispiele sind Fra-
gen der Ordnung des Betriebs und des 
Verhaltens der Arbeitnehmer, Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit und 
die Verteilung der Arbeitszeit auf die 
einzelnen Wochentage sowie allgemei-
ne Urlaubsgrundsätze (vgl. § 87 Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 4 BetrVG). Arbeitsentgelte 
und sonstige Arbeitsbedingungen, die 
durch � Tarifvertrag geregelt sind oder 
üblicherweise geregelt werden, können 
nicht Gegenstand einer Betriebsverein-
barung sein, es sei denn, der jeweilige 
Tarifvertrag lässt dies ausdrücklich zu 
(§ 77 Abs. 3  BetrVG).

Der Betriebsrat kann – bei einer Nicht-
einigung mit dem Arbeitgeber – eine 
Betriebsvereinbarung auch gegen des-
sen Willen durchsetzen, wenn es sich 
um Angelegenheiten handelt, bei de-
nen der Spruch der Einigungsstelle 
(� Betriebsrat) die Übereinkunft ersetzt. 
In diesem Fall spricht man von einer 
„erzwingbaren Betriebsvereinbarung“ 
(z. B. § 39 Abs. 1, § 87 Abs. 2 und § 95 
Abs. 1–2  BetrVG). In allen anderen Fäl-
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len spricht man von einer „freiwilligen 
Betriebsvereinbarung“, wie etwa im 
Rahmen der Mitbestimmung in sozia-
len Angelegenheiten (§ 88  BetrVG). 

Die Betriebsvereinbarung gilt grund-
sätzlich unmittelbar und zwingend für 
alle Arbeitsverhältnisse (vgl. § 77 Abs. 4 
 BetrVG). Schriftform und öffentliche 
Auslegung im Betrieb sind notwendig 
(§ 77 Abs. 2  BetrVG).

Seit dem 01.10.2000 kennt das Schwer-
behindertenrecht die � Integrations-
vereinbarung (§ 83 SGB IX). Von den 
Inhalten, der Zielrichtung und den Ver-
tragspartnern her (Arbeitgeber, Betriebs-
rat und Schwerbehindertenvertretung) 
hat die Integrationsvereinbarung inhalt-
liche und rechtliche Parallelen zu einer 
Betriebsvereinbarung über Personalpla-
nung und -einsatz (vgl. § 92 BetrVG).

Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG)

Generelle Leitlinie des Betriebsverfas-
sungsgesetzes ist der Partnerschaftsge-
danke zwischen � Arbeitgeber und � Be-
triebsrat. Sie sollen sich nicht in einer 
Konfrontation gegenüberstehen, son-
dern unter Beachtung der Gesetze und 
� Tarifverträge vertrauensvoll und mit 
den im Betrieb vertretenen � Gewerk-
schaften sowie den � Arbeitgeberver-
bänden zum Wohle der Arbeitnehmer 
und des Betriebes zusammenarbeiten 
(§ 2 Abs. 1 BetrVG). Das Gesetz gilt für 
� Betriebe der Privatwirtschaft, nicht 
jedoch für den öffentlichen Dienst, die 
Religionsgemeinschaften und ihre ka-

ritativen und pädagogischen Einrich-
tungen (§§ 118 und 130 BetrVG). Das 
Betriebsverfassungsgesetz enthält fol-
gende Schwerpunkte:

Errichtung von Betriebsräten: In Betrie-
ben der privaten Wirtschaft mit in der 
Regel mindestens 5 ständigen wahl-
berechtigten Arbeitnehmern sind Be-
triebsräte zu wählen (§ 1 BetrVG). Gere-
gelt sind Fragen der Geschäftsführung 
des Betriebsrats (z. B. Bildung von Be-
triebsratsausschüssen, Vorbereitung 
und Durchführung der Betriebsratssit-
zungen), der Freistellung von Betriebs-
ratsmitgliedern von der Arbeit, ihres 
Arbeitsentgelts und ihrer persönlichen 
Rechtsstellung (vgl. §§ 37–38 BetrVG).

Rechte und Pflichten: Das Betriebsver-
fassungsgesetz regelt die Rechte und 
Pflichten des Arbeitgebers gegenüber 
Betriebsrat und Beschäftigten einer-
seits sowie die Rechte und Pflichten des 
Betriebsrats und der Betriebsversamm-
lung als Organe der Belegschaft ande-
rerseits. Das Gesetz legt insbesondere 
fest, in welchen Fragen und in welcher 
Form die Arbeitnehmer und der Be-
triebsrat im Betrieb bzw. im Unterneh-
men � mitbestimmen oder mitwirken 
(vgl. vor allem §§ 87 ff. BetrVG). Auch die 
Rechte der einzelnen � Arbeitnehmer 
sind umschrieben (§§ 81 ff. BetrVG). So 
besitzt jeder einzelne Arbeitnehmer ein 
Unterrichtungs-, Anhörungs- und Erör-
terungsrecht in Angelegenheiten, die 
ihn und seinen Arbeitsplatz unmittel-
bar betreffen, einschließlich des Rechts 
auf Einsicht in seine Personalakten 
(§ 83 BetrVG).
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Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat 
und Gewerkschaften: Die Gewerkschaf-
ten haben das Recht, in Betrieben und 
Unternehmen präsent zu sein. So kön-
nen Gewerkschaften zum Beispiel die 
Initiative zur Bildung von Betriebsräten 
ergreifen. Außerdem haben die Gewerk-
schaften ein Zutrittsrecht zu den Betrie-
ben nach vorheriger Unterrichtung des 
Arbeitgebers (§ 2 Abs. 3 BetrVG).

Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung: Auch Wahl, Aufgaben und Ge-
schäftsführung der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung sowie die 
Rechtsstellung ihrer Mitglieder sind 
durch das Betriebsverfassungsgesetz 
geregelt (§§ 60 ff. BetrVG).

Bewerbung

Nach § 81 Abs. 1 Satz 4 SGB IX hat der Ar-
beitgeber Vermittlungsvorschläge der  
Agentur für Arbeit (� Arbeitsvermitt-
lung) und vorliegende Bewerbungen von 
schwerbehinderten Menschen unmit-
telbar nach deren Eingang der � Schwer-
behindertenvertretung vorzulegen. Dies 
gilt nicht, wenn der schwerbehinderte 
Mensch die Beteiligung der � Schwer-
behindertenvertretung ausdrücklich ab-
lehnt (§ 81 Abs. 1 Satz 10 SGB IX).

Der Schwerbehindertenvertretung sind 
sämtliche Bewerbungen von schwerbe-
hinderten Menschen vorzulegen; eine 
Vorauswahl durch den Arbeitgeber ist 
nicht zulässig. Die Erörterung von Be-
werbungen mit der Schwerbehinder-
tenvertretung setzt rechtzeitige und 
umfassende Unterrichtung über alle 

für die Beurteilung wesentlichen Fak-
ten voraus. Dazu gehören insbeson-
dere die an den Bewerber zu stellen-
den Anforderungen, seine Fähigkeiten 
und Kenntnisse. Um zu einer sachge-
rechten Bewertung zu gelangen, ist es 
sachdienlich, dass die Schwerbehinder-
tenvertretung einen Überblick über die 
gesamte Bewerberlage erhält. Denn die 
Möglichkeit, sich ein eigenes Bild über 
die Bewerberlage machen zu können, 
setzt voraus, dass die Schwerbehinder-
tenvertretung auch die Bewerbungsun-
terlagen der nicht behinderten Bewer-
ber kennt (§ 95 Ab. 2 Satz 3 SGB IX).

Wenn ein Arbeitgeber, der seine Be-
schäftigungspflicht nicht erfüllt, den 
schwerbehinderten Bewerber ablehnt 
und sich die Schwerbehindertenver-
tretung dieser Entscheidung nicht an-
schließt, hat der Arbeitgeber seine 
Entscheidung mit der Schwerbehin-
dertenvertretung und dem Betriebsrat 
bzw. Personalrat zu erörtern. Der Be-
werber ist auch dazu zu hören. Nach 
der Erörterung teilt der Arbeitgeber sei-
ne Entscheidung allen Beteiligten mit 
(§ 81 Abs. 1 Satz 7 bis 9 SGB IX).

Arbeitgeber, die entgegen § 81 Abs. 1 
Satz 4 oder 9 SGB IX die Schwerbehin-
dertenvertretung, dem Betriebsrat bzw. 
Personalrat sowie den schwerbehinder-
ten Menschen nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
richten, handeln ordnungswidrig (§ 156 
Abs. 1 Nr. 7 SGB IX).

Wird ein behinderter Mensch im Rah-
men eines Bewerbungsverfahrens be-
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hinderungsbedingt benachteiligt, so 
entsteht diesem ein Entschädigungs-
anspruch (vgl. auch � Benachteiligungs-
verbot). Ein Anspruch auf Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses ist nach § 15 
Abs. 6 AGG jedoch ausgeschlossen.

Bezirkspersonalrat

� Personalrat 

Bezirksschwerbehinderten-
vertretung

Für den Geschäftsbereich mehrstufi-
ger Verwaltungen, bei denen ein � Be-
zirks per so nal rat gebildet ist, wählen 
die � Schwerbehindertenvertretungen 
der Mittelbehörde und der nachge-
ordneten Dienststellen eine Bezirks-
schwerbehindertenvertretung und we-
nigstens ein stellvertretendes Mitglied 
(§ 97 Abs. 3 und 5 SGB IX). Amtszeit und 
Rechtsstellung sind wie bei der Schwer-
behindertenvertretung geregelt. Für 
das Wahlverfahren gilt § 22 SchwbVWO 
(� Wahlordnung). Die Bezirksschwer-
behindertenvertretungen sind wahl-
berechtigt bei der Wahl der � Haupt-
schwerbehindertenvertretung.

Die Bezirksschwerbehindertenvertre-
tung bei der Mittelbehörde vertritt 
die Interessen der schwerbehinder-
ten Menschen in Angelegenheiten, die 
mehrere Dienststellen betreffen und 
von den Schwerbehindertenvertretun-
gen der einzelnen � Dienststellen nicht 
geregelt werden können (§ 97 Abs. 6 
SGB IX). Sie nimmt ferner die Interes-
sen der schwerbehinderten Menschen 

wahr, die in einer Dienststelle tätig 
sind, für die keine Schwerbehinderten-
vertretung gewählt werden kann oder 
gewählt worden ist. Auch wenn eine 
örtliche Schwerbehindertenvertretung 
vorhanden ist, ist die Bezirksschwer-
behindertenvertretung an deren Stel-
le für bestimmte Aufgaben zuständig: 
Es handelt sich um solche persönlichen 
Angelegenheiten der in einer nachge-
ordneten Dienststelle tätigen schwer-
behinderten Beschäftigten, über die 
die Mittelbehörde als übergeordnete 
Dienststelle entscheidet (Ausnahme: 
Der Personalrat der Beschäftigungsbe-
hörde ist zu beteiligen – in diesen Fällen 
bleibt es bei der Zuständigkeit der ört-
lichen Schwerbehindertenvertretung).

Blindenwerkstatt

Blindenwerkstätten sind Betriebe, in 
denen ausschließlich Blindenwaren 
hergestellt und in denen bei der Her-
stellung andere Personen als Blinde nur 
mit Hilfs- oder Nebenarbeiten beschäf-
tigt werden. Unter diesen Vorausset-
zungen können sie behördlicherseits 
anerkannt werden (§ 5 Blindenwaren-
vertriebsgesetz BliWaG). Eine Anerken-
nung können auch Zusammenschlüsse 
von Blindenwerkstätten erhalten.

Aufträge an anerkannte Blindenwerk-
stätten oder anerkannte Zusammen-
schlüsse solcher Betriebe können mit 
50 % des Rechnungsbetrags, der auf die 
Arbeitsleistung der Werkstatt entfällt, 
bei der � Ausgleichsabgabe angerech-
net werden (§ 143 i.V.m. § 140 SGB IX).
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Blindheit und 
 Sehbehinderungen

Zur Gruppe der Sehstörungen zählen 
Blindheit, hochgradige Sehbehinde-
rung und Sehbehinderung. Sie können 
durch angeborene und erbliche Verän-
derungen des Auges, durch Verletzun-
gen oder Erkrankungen des Sehnervs 
oder der Netzhaut entstehen. 

Blindheit
Nach landläufiger Meinung ist derjeni-
ge blind, der keinen Lichtschein wahr-
nehmen kann und demzufolge gar 
nichts sieht. Auch in der medizinischen 
Wissenschaft wird Blindheit häufig so 
eng definiert. In der Praxis reicht eine 
solche Bestimmung oft nicht aus. Da-
her gelten zum Beispiel Personen, die 
sich in Ausbildung und Beruf wie Blin-
de verhalten und auf entsprechende 
Blindentechniken angewiesen sind, 
als blind, auch wenn sie noch über ein 
gewisses Restsehvermögen verfügen. 
In der Augenheilkunde und im Sozial-
recht gilt derjenige als blind, dem das 
Augenlicht vollständig fehlt oder des-
sen Sehschärfe auf weniger als 2 % des 
normalen Sehvermögens herabgesetzt 
ist. Eine vorliegende Blindheit wird als 
Schwerbehinderung – auch im Hinblick 
auf � Nachteilsausgleiche – mit dem 
Merkzeichen Bl in den Schwerbehinder-
tenausweis eingetragen.

Hochgradige Sehbehinderung
Als hochgradig sehbehindert werden 
Menschen bezeichnet, deren Sehschär-
fe auf 5 % bis 2 % der Norm herabge-
setzt ist. Die Probleme hochgradig seh-

behinderter Menschen unterscheiden 
sich kaum von den Problemen blinder 
Menschen. Deshalb können sie blin-
den Menschen � gleichgestellt werden, 
wenn sie sich in Ausbildung und Beruf 
wie blinde Menschen verhalten und auf 
entsprechende technische Arbeitshil-
fen angewiesen sind.

Sehbehinderung
Sehbehindert sind Menschen, deren 
Sehschärfe trotz Korrekturen durch op-
tische Hilfsmittel, zum Beispiel Bril-
len und Kontaktlinsen, auf dem besse-
ren Auge nicht mehr als 30 % beträgt, 
oder wenn Ausfälle des Gesichtsfeldes, 
 Störungen des Lichtsinns, des Farben-
sinns und der Augenbewegungen von 
entsprechendem Schweregrad vorlie-
gen.

Berufliche Möglichkeiten: Es ist ent-
scheidend, ob die Behinderung von Ge-
burt an vorliegt oder erst im späteren 
Leben eintritt. Die seit Geburt blinden 
und früh erblindeten Menschen müs-
sen sich von Beginn ihres Lebens an auf 
das fehlende Sehvermögen einstellen. 
Sie erlernen die Blindenschrift Braille, 
werden in ihrer Mobilität trainiert und 
frühzeitig im Umgang mit entsprechen-
den modernen Techniken geschult. Für 
späterblindete Menschen ist der Ver-
lust der Sehkraft ein tiefgreifender Ein-
schnitt im Leben. Dies gilt insbesonde-
re dann, wenn die Er blindung plötzlich 
eintritt. Aber auch der sich über einen 
längeren Zeitraum entwickelnde Ver-
lust des Sehvermögens – etwa in Folge 
eines Diabetes mellitus – bedeutet eine 
Veränderung der gewohnten Lebens-
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bezüge und häufig auch eine Aufgabe 
des bisher ausgeübten Berufes. Mit zu-
nehmendem Alter fällt es schwerer, die 
Blindenschrift zu erlernen und die Mo-
bilität zu erhalten.

Im Arbeitsleben zu beachten: Frühere 
Untersuchungen belegen, dass blinde 
und hochgradig sehbehinderte Men-
schen auf dem Arbeitsmarkt beson-
ders benachteiligt waren. Zum einen 
deshalb, weil das Spektrum beruflicher 
Tätigkeiten behinderungsbedingt be-
grenzt ist. Außerdem werden in den 
vergangenen Jahren traditionelle „Blin-
denberufe“, wie Telefonist oder Ste-
notypist, kaum noch nachgefragt. An-
dererseits haben sich neue berufliche 
Perspektiven eröffnet: in der IT-Bran-
che zum Beispiel für Fachinformatiker, 
IT-Kaufleute oder Webdesigner. Auch 
Call-Center – sofern sie seriös arbei-
ten – sind ein Zukunftsmarkt für blinde 
Menschen. Gleichzeitig entstehen neue 
Berufsbilder und Einsatzfelder, zum 
Beispiel die medizinische Tastuntersu-
cherin in der Brustkrebsvorsorge oder 
die Schreibkraft mit einer Zusatzqualifi-
kation für das Verfassen medizinischer 
Fachtexte.

Technische Arbeitshilfen: Die neuen 
technischen Entwicklungen können 
gute Dienste leisten.
 • Die Braillezeile am Computer erschließt 
auch blinden Menschen den Zugang zu 
Daten und ihrer Verarbeitung.
 • Gedruckte Texte können mit Hilfe 
von Scannern eingelesen und mit ei-
nem Brailledrucker in Blindenschrift 
ausgedruckt werden.

 • Optische Signale können durch akus-
tische Signale ersetzt werden.
 • Zusätzlich können Spracheingabe 
und Sprachausgabe genutzt werden.
 • Hochgradig sehbehinderten Men-
schen stehen für verbesserte Dar-
stellungsmöglichkeiten Großbild-
systeme zur Verfügung, die eine 
pixelweise Vergrößerung des Com-
puterbildes ermöglichen.

Persönliche Hilfen: Trotz dieser techni-
schen Fortschritte kann auf persönliche 
Hilfe nicht verzichtet werden.
 • Bei manchen Tätigkeiten ist eine 
� Arbeitsassistenz, zum Beispiel eine 
Vorlesekraft, unentbehrlich.
 • Durch ein Mobilitätstraining kann 
zwar ein großes Maß an selbststän-
diger Orientierung erreicht werden. 
Änderungen in der Arbeitsumge-
bung machen aber auch hier persön-
liche Unterstützung nötig.
 • Auch bei optimaler � Arbeitsplatzge-
staltung müssen zusätzliche Hilfen 
angeboten werden. Sind sehende im 
Umgang mit blinden Menschen unsi-
cher, sollte offen angesprochen wer-
den, welche Hilfen notwendig sind 
und erwartet werden.

Berufliche � Rehabilitationseinrichtun-
gen: Spezifische Berufsbildungs- und 
Berufsförderungswerke für blinde und 
sehbehinderte Menschen bieten be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnah-
men, � Berufsausbildungen sowie 
Umschulungen (� berufliche Weiter-
bildung) an. Die � Rehabilitationsträ-
ger und die � Integrationsämter mit ih-
ren � Technischen Beratungsdiensten 
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und die Integrationsfachdienste arbei-
ten eng mit diesen Einrichtungen zu-
sammen. Hier können neue Techniken 
erprobt und ihre Anwendung trainiert 
werden. Die Einrichtungen der beruf-
lichen Rehabilitation führen auch in 
neue Tätigkeitsfelder ein.

Zugänglichmachung von Dokumen-
ten: Verordnungen zur Zugänglichma-
chung von Dokumenten für blinde und 
sehbehinderte Menschen im Verwal-
tungsverfahren nach dem � Behinder-
tengleichstellungsgesetz (BGG) und den 
Landesgleichstellungsgesetzen sehen 
vor, dass blinden und sehbehinderten 
Menschen Dokumente (Bescheide, Vor-
drucke und amtliche Informationen) in 
einer für sie wahrnehmbaren Form zu-
gänglich gemacht werden. Dies kann 
zum Beispiel schriftlich, elektronisch, 
akustisch oder mündlich geschehen. 
Werden Dokumente in schriftlicher 
Form zugänglich gemacht, erfolgt dies 
in Blindenschrift oder Großdruck. Ge-
schieht dies auf elektronischem Weg, 
sind die Standards der Verordnung 
der barrierefreien Informationstech-
nik (BITV, vgl. � Barrierefreiheit) maß-
gebend. Kosten bzw. Gebühren werden 
hierfür nicht erhoben.

Bundesagentur für Arbeit

� Agentur für Arbeit 

Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte (BfA)

� Deutsche Rentenversicherung Bund 

Bundesversorgungsgesetz 
(BVG)

Das BVG regelt die soziale Entschädi-
gung für Kriegsopfer wegen gesund-
heitlicher oder wirtschaftlicher Folgen 
einer anerkannten gesundheitlichen 
Schädigung. Das Gesetz findet entspre-
chende Anwendung auf Wehrdienstop-
fer, Impfgeschädigte und Opfer von 
Gewalttaten. Leistungen erhalten die 
Beschädigten und ihre Angehörigen so-
wie die Hinterbliebenen (Witwen, Wai-
sen, Eltern).

Die � Hauptfürsorgestellen gewähren 
als � Rehabilitationsträger auf Antrag 
oder von Amts wegen Leistungen zur 
� Teilhabe am Arbeitsleben für Beschä-
digte (§ 26 BVG).

Chronische und 
 innere  Erkrankungen

Jeder vierte schwerbehinderte Mensch 
leidet an Funktionsbeeinträchtigun-
gen der inneren Organe oder Organsys-
teme. Die körperlichen Auswirkungen 
sind sehr unterschiedlich. Menschen 
mit chronischen inneren Erkrankungen 
können im Arbeitsleben Problemen ge-
genüberstehen, die oft daraus resul-
tieren, dass ihnen ihre Krankheit nicht 
angesehen wird. Dies kann zu Überfor-
derungen führen. Eine sorgfältige Ein-
schätzung der funktionellen Einschrän-
kungen durch Fach- und � Betriebsärzte 
ist notwendig, denn unangemessene 
Arbeitsplatzbedingungen verursachen 
Krankheitsausfälle und können die Be-
hinderung verschlimmern.
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Herz- und Kreislauferkrankungen
Für das Arbeitsleben ist weniger die Art 
der Erkrankung maßgeblich als viel-
mehr die Leistungseinbuße. Auch nach 
einem Herzinfarkt hängt die � Wieder-
eingliederung von der verbleibenden 
Leistungsbeeinträchtigung ab.

Zu vermeiden sind:
 • körperlich anstrengende Arbeiten
 • hohe Stressbelastung (Publikumsver-
kehr, Termindruck, Arbeit im � Akkord 
und in Nachtschicht)
 • Hitze, Kälte, Nässe, Zugluft und er-
hebliche Temperaturschwankungen
 • Staub, Dämpfe oder Gase

Hilfen: Für die Rückkehr eines herzkran-
ken Mitarbeiters an seinen alten Arbeits-
platz kann die Möglichkeit der stufen-
weisen � Wiedereingliederung genutzt 
werden. Technische und organisatori-
sche Maßnahmen sollten ergänzend ge-
troffen werden.

Erkrankungen der Lunge und der 
Atemwege
Krankheiten der Atmungsorgane, wie 
zum Beispiel eine eingeschränkte Lun-
genfunktion oder Bronchialasthma mit 
Serien schwerer Anfälle von Atemnot, 
können eine Schwerbehinderteneigen-
schaft begründen.

Zu vermeiden sind:
 • Treppensteigen oder längere Wege 
zu Fuß
 • Arbeiten unter Zeitdruck
 • ständiger Publikumsverkehr
 • Arbeiten mit Reizstoffen, die das Lei-
den verschlimmern

Krebserkrankungen
Am häufigsten kommen der Prostata-
krebs, der Brustkrebs, der Darm-
krebs und der Lungenkrebs vor. Mit ei-
ner Krebserkrankung ist immer eine 
Schwerbehinderung verbunden. Die 
Bewertung des Grads der Behinderung 
(GdB) bezieht sich auf den Zustand 
nach der operativen oder anderweiti-
gen Beseitigung des Tumors. Eine Hei-
lungsbewährung ist abzuwarten. Der 
Zeitraum hierfür beträgt in der Regel 
5 Jahre. Nur für bestimmte Tumorfor-
men, bei denen nach Ablauf von 2 oder 
3 Jahren die Gefahr der erneuten Er-
krankung sehr gering ist, wird der Zeit-
raum der Heilungsbewährung entspre-
chend verkürzt.

Zu vermeiden sind:
 • körperlich schwere Arbeiten
 • extreme Klimasituationen
 • ungünstige Arbeitszeiten

Hilfen: Neben den medizinischen und 
beruflichen Rehabilitationsmaßnah-
men ist insbesondere auch die stufen-
weise � Wiedereingliederung eine gute 
Hilfe für die Rückkehr an den Arbeits-
platz. Die Arbeitsbelastung kann so auf 
die noch eingeschränkte körperliche 
und seelische Leistungsfähigkeit abge-
stimmt werden. Dem Arbeitgeber und 
dem Betroffenen sind die Möglichkei-
ten der � Begleitenden Hilfe im Arbeits-
leben aufzuzeigen.

Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
Bei der Zuckerkrankheit wird in der 
Bauchspeicheldrüse zu wenig Insu-
lin produziert, so dass die Körperzellen 
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die aufgenommene Nahrung nicht ad-
äquat verarbeiten können. Unterschie-
den wird hierbei in Diabetes Typ 1, der 
bereits im frühen Lebensalter auftritt, 
und in den Typ 2, die sog. Altersdiabe-
tes, die den größten Anteil an Diabe-
tes-Erkrankungen ausmacht. Während 
Typ 1 genetisch bedingt ist, lässt sich 
Typ 2 häufig auf äußere Faktoren, wie 
schlechte Ernährung und mangelnde 
Bewegung, zurückführen. Durch eine 
bewusste Lebensführung und eine aus-
gewogene Ernährung kann einer Ver-
schlimmerung der Symptomatik vorge-
beugt werden.

Durch Insulininjektionen, kontrollierte 
Nahrungsaufnahme, strenge Diät und 
Bewegung muss der Blutzuckerspiegel 
im Normbereich gehalten werden. Stän-
dige Blutzuckerkontrollen sind notwen-
dig, um eine drohende Unterzuckerung 
oder den lebensbedrohlichen Zustand 
einer Überzuckerung zu vermeiden. 
Wenn es nur schwer gelingt, den Blut-
zuckerspiegel einzustellen, kann eine 
Schwerbehinderung vorliegen.

Zu vermeiden sind: Von risikoreichen 
Berufen, die den Arbeitnehmer selbst 
oder andere Menschen gefährden – 
zum Beispiel Personenbeförderung, 
Transport gefährlicher Güter – ist ab-
zusehen. Eine plötzlich auftretende Un-
terzuckerung kann zu einem minuten-
langen starken Leistungsabfall und in 
seltenen Fällen auch zur Beeinträchti-
gung des Bewusstseins führen.

Im Arbeitsleben zu beachten: Die be-
rufliche Tätigkeit muss eine gleichmä-

ßige Lebensführung und Zeiteinteilung 
ermöglichen: zum Beispiel müssen re-
gelmäßig Pausen eingelegt werden, um 
Nahrung zu sich nehmen zu können.

Chronisches Nierenversagen und 
Spenderniere
Den Ausfall der Entgiftungs- und Ent-
wässerungsfunktion der Nieren konn-
ten Menschen früher nur wenige Tage 
überleben. Erst seit der Einführung der 
Blutwäsche (Dialyse) und der Nieren-
transplantation ist ein langfristiges 
Weiterleben möglich geworden. Bei 
Dialyse-Patienten ergeben sich jedoch 
erhebliche Einschränkungen bezüglich 
der Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr 
und der freien Zeiteinteilung. Dialy-
se-Patienten müssen zwei- bis dreimal 
wöchentlich für 3 bis 5 Stunden an 
das Dialysegerät angeschlossen wer-
den. Die Behandlung ist körperlich an-
strengend und beeinträchtigt das all-
gemeine Wohlbefinden. Die Dialyse 
bestimmt den Lebensrhythmus und so-
mit auch das Arbeitsleben.

Auch wer ein Spenderorgan erhält, 
muss in besonderem Maße auf seine 
Gesundheit achten. Um eine Absto-
ßung des neuen Organs zu verhindern, 
müssen dauerhaft starke Medikamente 
eingenommen werden, die die Immun-
abwehr unterdrücken. Damit verbun-
den sind eine größere Anfälligkeit für 
Infekte sowie beispielsweise ein erhöh-
tes Krebsrisiko.

Zu vermeiden sind:
 • übermäßige körperliche Belastungen
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 • Wechselschichtarbeit, besonders mit 
Nachtarbeit
 • Arbeiten unter starkem Zeitdruck 
und im Akkord (Einzel- oder Grup-
penakkord)
 • Hitze, Kälte, Nässe, Zugluft und er-
hebliche Temperaturschwankungen
 • Staub, Dämpfe oder Gase

Im Arbeitsleben zu beachten: Wegen 
des großen Zeitaufwandes für die Dia-
lyse stellt für viele nierenkranke Men-
schen ein flexibles Arbeitszeitmodell 
eine große Entlastung dar. Auch die 
Einrichtung eines � Telearbeits- oder 
� Heimarbeitsplatzes kann eine Lösung 
sein. Wenn dies nicht möglich ist, kön-
nen die Krankenkassen einspringen 
und für die Dauer, in denen der Arbeit-
nehmer aufgrund der Dialyse ausfällt, 
Krankengeld zahlen. Daher ist eine 
sorgfältige Abstimmung aller Beteilig-
ten wichtig, wenn es um die Kombina-
tion von Arbeitsentgelt, Krankengeld 
und eventueller � Erwerbsminderungs-
rente geht.

Deutsche Rentenversicherung 
Bund

Zum 01.10.2005 wurde die Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte 
(BfA) im Rahmen der Organisationsre-
form der gesetzlichen � Rentenversiche-
rung mit dem Verband Deutscher Ren-
tenversicherungsträger zur Deutschen 
Rentenversicherung Bund zusammen-
geschlossen. Die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund hat ihren Sitz in Ber-
lin. Sie nimmt neben Trägeraufgaben 
für die ihr zugeordneten Versicherten, 

Rentner und Arbeitgeber auch träger-
übergreifende Aufgaben (Grundsatz- 
und Querschnittsaufgaben und ge-
meinsame Angelegenheiten der Träger 
der Rentenversicherung) für die gesam-
te Rentenversicherung wahr.

Deutsche Rentenversicherung 
Regional

Vor der Organisationsreform im Jahr 
2005 war die gesetzliche � Rentenver-
sicherung in Angestelltenversicherung 
und Arbeiterrentenversicherung unter-
gliedert. Die Arbeiterrentenversiche-
rung wurde von den Landesversiche-
rungsanstalten (LVAen) durchgeführt, 
die Angestelltenversicherung von der 
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA). Seit dem 01.01.2005 ist 
die organisationsrechtliche Differenzie-
rung zwischen Arbeitern und Angestell-
ten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung entfallen. Die Neuversicherten 
werden den Rentenversicherungsträ-
gern (Bundes- und Regionalebene) nach 
gesetzlich bestimmten Quoten zuge-
ordnet.

Seit dem 01.10.2005 stellen alle Ren-
tenversicherungsträger ihrem Namen 
die Worte „Deutsche Rentenversiche-
rung“ voran. Die Regionalträger heißen 
nun z. B. „Deutsche Rentenversicherung 
Westfalen“ oder „Deutsche Rentenver-
sicherung Baden-Württemberg“.

Dienststelle

Der Begriff der Dienststelle im Sinne 
des Schwerbehindertenrechts (Teil 2 
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SGB IX) bestimmt sich nach den � Per-
sonalvertretungsgesetzen des Bundes 
und der Länder (vgl. § 87 Abs. 1 Satz 2 
SGB IX). Das Personalvertretungsrecht 
geht von folgender Definition aus: 
Dienststellen sind Behörden, Verwal-
tungsstellen, öffentliche � Betriebe und 
Gerichte. Diese Definition findet sich 
im Bundespersonalvertretungsgesetz 
(§ 6 Abs. 1 BPersVG) wie in den Landes-
personalvertretungsgesetzen (z. B. § 1 
Abs. 2 LPVG NW oder Art. 6 BayPersVG):
 • Eine Behörde ist dabei die durch eine 
öffentlich-rechtliche Organisations-
norm geschaffene, organisatorisch 
selbstständige und mit Zuständig-
keiten zu konkreten, nach außen wir-
kenden Rechtshandlungen ausge-
stattete Verwaltungseinheit.
 • Verwaltungsstellen sind diejenigen 
Stellen, die bei öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, soweit ihnen der ho-
heitliche Charakter fehlt, an die Stelle 
von Behörden treten (z. B. ein organi-
satorisch selbstständiges Datenver-
arbeitungszentrum eines öffentli-
chen Trägers).
 • Ein öffentlicher Betrieb ist vom Be-
griff her praktisch deckungsgleich 
mit demjenigen des � Betriebsver-
fassungsgesetzes (BetrVG), allerdings 
mit dem Unterschied, dass Inhaber 
der Staat oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts ist.

Nebenstellen und Teile von Dienst-
stellen: Hierfür gelten unterschiedli-
che Regelungen. Im Bereich des Bun-
des und vieler Landesverwaltungen 
(z. B. Rheinland-Pfalz, Bayern) stellt das 
Personalvertretungsrecht hinsichtlich 

der Selbstständigkeit von Nebenstel-
len bzw. Teilen von Dienststellen auf 
den Willen der Beschäftigten ab. Ne-
benstellen und Teile einer Dienststel-
le, die räumlich weit von dieser ent-
fernt liegen, gelten als selbstständige 
Dienststellen, wenn die Mehrheit ihrer 
wahlberechtigten Beschäftigten dies 
in geheimer Abstimmung beschließt. 
Der Beschluss ist für die darauf folgen-
de Wahl und die Amtszeit der aus ihr 
hervorgegangenen Personalvertretung 
wirksam (vgl. § 6 Abs. 3 BPersVG sowie 
z. B. § 5 Abs. 3 LPVG Rhld.-Pfalz, Art. 6 
Abs. 3 BayPVG). Dasselbe gilt dann auch 
für die � Wahl der Schwerbehinderten-
vertretung.

Nach dem nordrhein-westfälischen 
Landespersonalvertretungsrecht hin-
gegen können Nebenstellen oder Tei-
le von Dienststellen von der obers-
ten Dienstbehörde zu selbstständigen 
Dienststellen erklärt werden (vgl. § 1 
Abs. 3 LPVG NW). Dies gilt dann auch 
für die Wahl der Schwerbehinderten-
vertretung.

Die � Schwerbehindertenvertretung kann 
nur für den Bereich einer Dienststelle 
gewählt werden, es sei denn, es wer-
den mehrere gleichstufige Dienststel-
len derselben Verwaltung für die Wahl 
zusammengefasst (§ 94 Abs. 1 Satz 4 
SGB IX).

Beim � Kündigungsschutz ist das Inte-
grationsamt zuständig, in dessen Be-
reich die Beschäftigungsdienststelle 
des betroffenen schwerbehinderten 
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Arbeitnehmers liegt (§ 87 Abs. 1 Satz 1 
SGB IX).

Dienstvereinbarung

Die Dienstvereinbarung ist ein Vertrag 
zwischen der � Dienststelle und dem 
� Personalrat als Vertretung der Be-
schäftigten. Sie entspricht somit ihrem 
Wesen nach der � Betriebsvereinbarung 
nach dem � Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) in der privaten Wirtschaft. Sie 
unterscheidet sich allerdings von dieser 
in einigen wesentlichen Punkten:

Während beispielsweise die möglichen 
Regelungsgegenstände einer Betriebs-
vereinbarung weit gefächert sind, dür-
fen Dienstvereinbarungen nach den 
� Personalvertretungsgesetzen nur ab-
geschlossen werden, soweit diese Ge-
setze sie ausdrücklich vorsehen (vgl. 
§ 73 BPersVG und z. B. § 70 LPVG NW 
oder Art. 73 BayPersVG).

Ein anderer wichtiger Unterschied 
besteht darin, dass Dienstvereinba-
rungen über personalvertretungs-
rechtliche Fragen selbst, also Verfah-
rens- und inhaltliche Absprachen über 
das Verhältnis Personalrat/Dienststel-
le zueinander, unzulässig sind, weil das 
Personalvertretungsrecht sie nicht aus-
drücklich zulässt. Demgegenüber sind 
solche Regelungen laut Betriebsverfas-
sungsgesetz durch Betriebsvereinba-
rungen möglich (vgl. z. B. § 86 BetrVG).

Wie nach dem Betriebsverfassungsge-
setz haben Gesetze und � Tarifverträge 
Vorrang; Arbeitsentgelte und sonstige 

Arbeitsbedingungen, die durch � Tarif-
vertrag geregelt sind oder üblicherwei-
se geregelt werden, können deshalb 
nicht Gegenstand einer Dienstverein-
barung sein (vgl. z. B. § 75 Abs. 3 und 5 
BPersVG und § 70 Abs. 1 LPVG NW). Das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
der Beamten ist weitgehend gesetz-
lich normiert und insoweit ebenfalls 
einer Regelung durch Dienstvereinba-
rung entzogen. Beispiele für zulässige 
Dienstvereinbarungen sind: Abspra-
chen über gleitende � Arbeitszeit (für 
alle Beschäftigten) oder die Auswahl 
von Teilnehmern an Fortbildungsveran-
staltungen sowie Absprachen über Be-
urteilungsrichtlinien (letztere jeweils 
nur für Angestellte und Arbeiter).

Im Übrigen sind Dienstvereinbarungen 
aber vergleichbaren Bestimmungen 
wie die Betriebsvereinbarungen unter-
worfen: Sie werden durch die Dienst-
stelle und den Personalrat gemeinsam 
beschlossen, sie sind schriftlich nieder-
zulegen, von beiden Seiten zu unter-
zeichnen und in geeigneter Weise in 
der Dienststelle bekannt zu machen.

Rechtswirksamkeit: Das Personalver-
tretungsrecht bestimmt im Gegen-
satz zum Betriebsverfassungsgesetz 
nicht ausdrücklich, welche Rechtswir-
kungen Dienstvereinbarungen auf das 
einzelne Beschäftigungsverhältnis im 
öffentlichen Dienst haben. Es besteht 
aber Einigkeit darin, dass auch Dienst-
vereinbarungen normative Wirkung 
entfalten, das heißt zwingend und 
rechtsgestaltend auf das einzelne Ar-
beitsverhältnis des Arbeitnehmers bzw. 



D DIREKTIONSRECHT

124 ABC  Behinderung & Beruf

das öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnis des Beamten Einfluss nehmen. 
Dienstvereinbarungen können – wie 
bei der Betriebsvereinbarung – auch 
auf einem Spruch der Einigungsstelle 
beruhen.

Integrationsvereinbarungen: Dienst-
vereinbarungen ähneln ebenso wie 
Betriebsvereinbarungen der � Integra-
tionsvereinbarung nach dem Schwer-
behindertenrecht (§ 83 SGB IX). Eine 
solche Integrationsvereinbarung ist 
im öffentlichen Dienst dann nicht er-
forderlich, wenn es für die Dienststel-
le – in Form einer Dienstvereinbarung 
– bereits entsprechende Regelungen 
zur � Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen gibt (§ 82 Satz 4 SGB IX). Voraus-
setzung ist jedoch, dass diese Regelun-
gen in ihren Zielen und Maßnahmen 
auf die konkreten Verhältnisse der je-
weiligen Dienststelle Bezug nehmen. 
Allgemeine Richtlinien zur Durchfüh-
rung des Schwerbehindertenrechts für 
ganze Verwaltungsbereiche (sog. � Für-
sorgeerlasse) ersetzen deshalb Integra-
tionsvereinbarungen für die einzelne 
Dienststelle nicht.

Direktionsrecht

Im Rahmen des Direktionsrechts (Wei-
sungsrechts) ist der � Arbeitgeber be-
rechtigt, durch einseitige Anordnung 
die in dem Arbeitsvertrag vereinbarten 
Arbeitsbedingungen näher zu konkre-
tisieren. Der � Arbeitnehmer verpflich-
tet sich durch den Arbeitsvertrag zur 
Arbeitsleistung (vgl. � Arbeitsverhält-
nis). Hinsichtlich der konkreten tägli-

chen Pflicht hat er sich durch den Ar-
beitsvertrag dem Direktionsrecht des 
Arbeitgebers unterworfen. Hierdurch 
wird insbesondere der Inhalt der Tätig-
keiten nach Arbeitsort, Art der Ausfüh-
rung und Zeit näher bestimmt, aber 
auch das Verhalten der Arbeitnehmer 
im � Betrieb reglementiert, soweit es 
für den Betriebszweck erforderlich ist.

Umfang und Ausübung: Das Direkti-
onsrecht muss sich im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen halten. Bei 
seiner Ausübung hat der Arbeitgeber 
auch auf Behinderungen des Arbeit-
nehmers Rücksicht zu nehmen. Gemäß 
§ 81 Abs. 4 Nr. 1 SGB IX hat der Arbeit-
geber den schwerbehinderten Men-
schen so zu beschäftigen, dass dieser 
seine Fähigkeiten und Kenntnisse mög-
lichst voll verwerten und weiterent-
wickeln kann (vgl. auch � berufliches 
Fortkommen). Zudem darf ein schwer-
behinderter Beschäftigter bei einer 
Weisung nicht wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden (§ 81 Abs. 2 
Nr. 1 Satz 1 SGB IX).

Inhalt und Umfang des Weisungsrechts 
richten sich in erster Linie nach dem je-
weiligen Arbeitsvertrag. Daneben gel-
ten die gesetzlichen Regelungen des 
� Arbeitsschutzes sowie Bestimmungen 
in � Tarifverträgen und � Betriebsverein-
barungen, soweit sie den Arbeitsvertrag 
mitgestalten. Der Spielraum des Ar-
beitgebers für einseitige Anordnungen 
innerhalb seines Direktionsrechts ist 
umso enger, je genauer der Aufgaben-
bereich des Arbeitnehmers im Arbeits-
vertrag festgelegt ist.
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Die Ausübung des Weisungsrechts 
muss sich ferner im Rahmen der beson-
deren � Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers für schwerbehinderte Menschen 
halten. Dabei sind die zulässigen Gren-
zen dieses Rechts gegenüber einem 
schwerbehinderten Menschen enger 
zu ziehen als gegenüber einem nicht 
behinderten Arbeitnehmer.

Änderungen der Arbeitsbedingungen, 
die über die Grenzen des Direktions-
rechts hinausgehen, kann der Arbeit-
geber gegen den Willen des schwerbe-
hinderten Menschen nur im Wege der 
� Änderungskündigung durchsetzen.

Eingliederung 
 behinderter Menschen

� Eingliederungszuschüsse
�  Einstellung eines schwerbehinderten 

Menschen
� Teilhabe
� Wiedereingliederung, stufenweise

Eingliederungshilfe

� SGB XII 

Eingliederungsmanagement, 
Betriebliches

Ziel des Betrieblichen Eingliederungs-
managements ist es, � Arbeitsunfähig-
keit möglichst zu überwinden, erneu-
ter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen 
und den Arbeitsplatz des betroffenen 
Beschäftigten zu erhalten. Im weiten 
Sinne geht es um ein betriebliches Ge-
sundheitsmanagement zum Schutz 

der Gesundheit der Belegschaft. Das 
Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment ist eine Aufgabe des Arbeitgebers 
und richtet sich an alle Beschäftigten 
im Betrieb bzw. in der Dienststelle.

Gesetzliche Vorschriften: Mit dem Ge-
setz zur Förderung der Ausbildung und 
Beschäftigung behinderter Menschen 
vom 23.04.2004 hat der Gesetzgeber 
das Erfordernis der betrieblichen � Prä-
vention im Rahmen des § 84 � SGB IX 
weiter gestärkt. Prävention umfasst 
alle Maßnahmen, die der Erhaltung 
und Wiederherstellung der Gesund-
heit der Beschäftigten dienen. Das Be-
triebliche Eingliederungsmanagement 
bezieht sich auf die gezielte Steuerung 
des Einsatzes von Maßnahmen zur Wie-
derherstellung der Gesundheit zum 
Zwecke der Beendigung von Arbeitsun-
fähigkeitszeiten und der Vermeidung 
von weiterer Arbeitsunfähigkeit nach 
einem auf den Betrieb zugeschnittenen 
Vorgehenskonzept.

§ 84 Abs. 2 SGB IX verpflichtet den Ar-
beitgeber, für Beschäftigte, die inner-
halb eines Jahres länger als 6 Wochen 
arbeitsunfähig sind, ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement durchzu-
führen. Ob die Arbeitsunfähigkeit in 
einem ursächlichen Zusammenhang 
mit dem Arbeitsplatz steht, spielt da-
bei keine Rolle. Das Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement setzt alle 
Maßnahmen ein, die geeignet sind, die 
Arbeitsunfähigkeit zu beenden und den 
Beschäftigten mit gesundheitlichen 
Problemen oder Behinderung mög-
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lichst dauerhaft auf einem geeigneten 
� Arbeitsplatz einzusetzen.

Das Betriebliche Eingliederungsma-
nagement gilt nicht nur für die schwer-
behinderten und gleichgestellten Be-
schäftigten – die Regelung findet auf 
alle Mitarbeiter des Betriebes Anwen-
dung und gilt grundsätzlich für alle Ar-
beitgeber.

Vorgehensweise, Beteiligte: Das Be-
triebliche Eingliederungsmanagement 
ist eine Teamaufgabe. Der Arbeitge-
ber nimmt zunächst Kontakt mit dem 
Betroffenen auf, klärt mit ihm die Si-
tuation, holt seine Zustimmung zur 
Durchführung des Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements ein und be-
spricht mit ihm die Ziele. Wichtig ist, 
dass die weitere Durchführung des 
 Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments nur stattfindet, wenn der Betrof-
fene zustimmt. Erst mit Zustimmung 
des Betroffenen schaltet der Arbeitge-
ber den Betriebsrat bzw. Personalrat 
und bei schwerbehinderten und gleich-
gestellten behinderten Menschen die 
� Schwerbehindertenvertretung sowie 
bei Bedarf den � Betriebsarzt ein und 
klärt mit ihnen, mit welchen Hilfen eine 
schnelle Rückkehr in den Betrieb bzw. 
die Dienststelle möglich ist. An exter-
nen Partnern kann der Arbeitgeber die 
� Rentenversicherungsträger, die � Be-
rufsgenossenschaften, die Krankenkas-
sen, den Unfallversicherungsträger, die 
� Agentur für Arbeit und bei schwerbe-
hinderten und ihnen gleichgestellten 
Menschen das � Integrationsamt und 
den � Integrationsfachdienst hinzuzie-

hen. Je nach Bedarf kann auch die Ge-
meinsame � Servicestelle eingeschaltet 
werden.

Einführung eines Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements: Das in § 84 
Abs. 2 SGB IX normierte Betriebliche 
Eingliederungsmanagement ist ein 
spezielles Verfahren, mit dem die Ziele 
der Prävention wirksam gefördert wer-
den sollen.

Bei der Einführung geht es um eine 
für die Beteiligten verbindliche Vor-
gehensweise, die sich an den betrieb-
lichen Gegebenheiten orientiert und 
die dann im Einzelfall Anwendung fin-
det. Das Konzept für ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement wird in 
einem Großbetrieb anders aussehen 
als in einem mittelständischen Betrieb 
und als in einem kleinen Handwerks-
betrieb. Deshalb ist es wichtig, ein Vor-
gehenskonzept zu erarbeiten, das den 
Gegebenheiten des Betriebes bzw. der 
Dienststelle entspricht.

In keinem Fall erfüllen Krankenrück-
kehrgespräche diese Anforderungen. 

Es gibt Mindestanforderungen an ein 
Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment. Zur inhaltlichen Orientierung 
eignet sich das 5-Phasen-System. Da-
nach wird Folgendes benötigt:
 • ein System für das Erkennen von Pro-
blemen (Frühwarnsystem)
 • Instrumente der Erfassung und Spe-
zifizierung von Daten
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 • eine Schaltstelle im Unternehmen für  
die Verarbeitung, Entscheidung und 
Umsetzung
 • die Umsetzung konkreter Maßnah-
men
 • eine Dokumentation und Evaluierung

Um die Situation zu bestimmen, sollte 
die Prüfliste für das � Integrationsteam 
zum Beispiel folgende Fragen beinhalten:
 • Seit wann ist der Mitarbeiter erkrankt?
 • In welcher Form treten die Fehlzeiten 
auf? (langandauernd, häufige Kurz-
erkrankungen)
 • Liegt eine Schwerbehinderung oder 
eine Gleichstellung vor?
 • Findet eine kontinuierliche ärztliche 
Betreuung statt?
 • Besteht ein Zusammenhang zwi-
schen der Erkrankung und dem Ar-
beitsplatz?
 • Sind medizinische Rehabilitations-
maßnahmen durchgeführt worden 
oder geplant?
 • Liegen bezogen auf den Arbeitsplatz 
ein Anforderungs- und ein Fähig-
keitsprofil vor?
 • Kann die technische Ausstattung des 
Arbeitsplatzes optimiert werden?
 • Können die Arbeitsbelastungen mini-
miert werden, zum Beispiel durch or-
ganisatorische Veränderungen oder 
durch technische Verbesserungen?
 • Gibt es geeignetere Einsatzmöglich-
keiten für den Betroffenen?
 • Gibt es Qualifizierungsbedarf?

Es empfiehlt sich, die getroffenen Rege-
lungen in einer � Integrationsvereinba-
rung oder einer � Betriebsvereinbarung 
festzuhalten.

Zwar sieht das Gesetz keine unmit-
telbaren Konsequenzen bei Nichtein-
haltung der Vorschrift vor, allerdings 
wurden mit der Vorschrift die Anfor-
derungen an eine krankheitsbeding-
te Kündigung verschärft. Die Ziele des 
Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments bringen zum Ausdruck, dass eine 
Kündigung das letzte Mittel, die ultima 
ratio, sein soll. Die Durchführung eines 
Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments ist zwar keine formelle Wirksam-
keitsvoraussetzung für den Ausspruch 
einer krankheitsbedingten Kündigung. 
Wurde jedoch kein Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement durchgeführt, 
erhöht sich die Darlegungs- und Be-
weislast des Arbeitgebers bezüglich ei-
ner Weiterbeschäftigungsmöglichkeit 
des Arbeitnehmers auf demselben oder 
einem anderen Arbeitsplatz.

Prämie für die Einführung eines 
 Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments: Für die Einführung eines Be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
können Arbeitgeber von den Rehabilita-
tionsträgern oder dem Integrationsamt 
eine Prämie oder einen Bonus erhalten.

Eingliederungszuschüsse

Die Eingliederungszuschüsse gehören 
zu den Leistungen der � Agenturen für 
Arbeit nach dem SGB III (� Arbeitsför-
derung). Bei Arbeitslosengeld II-Emp-
fängern und den Mitgliedern der je-
weiligen Bedarfsgemeinschaft ist das 
� Jobcenter zuständig. Sie werden als 
Zuschüsse zum � Arbeitsentgelt er-
bracht. Eingliederungszuschüsse kön-
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nen für Arbeitnehmer mit Vermitt-
lungshemmnissen erbracht werden. 
Höhe und Dauer der Förderung rich-
ten sich nach dem Umfang einer Min-
derleistung des Arbeitnehmers und 
nach den jeweiligen Eingliederungser-
fordernissen. Für besonders betroffene 
schwerbehinderte Menschen sind spe-
zifische Eingliederungszuschüsse vor-
gesehen (siehe Leistungsübersicht ab  
S. 292, vgl. auch � Einstellung eines 
schwerbehinderten Menschen). Auch 
für ältere Arbeitnehmer gibt es Sonder-
regelungen bei den Eingliederungszu-
schüssen.

Einkommen- und  
Lohnsteuer

� Nachteilsausgleiche

Einrichtungen für 
 behinderte Menschen

� Rehabilitationseinrichtungen

Einstellung eines 
 schwerbehinderten Menschen

Eines der wichtigsten Ziele des Schwer-
behindertenrechts (Teil 2 � SGB IX) ist es, 
die Einstellung möglichst vieler schwer-
behinderter Menschen durch private 
und öffentliche Arbeitgeber zu erreichen.

Um dies zu erreichen, ist der Arbeitge-
ber verpflichtet zu prüfen, ob freie Ar-
beitsplätze mit schwerbehinderten 
Menschen, insbesondere mit bei der 
Agentur für Arbeit gemeldeten schwer-
behinderten Menschen, besetzt wer-

den können. Dabei soll, um diese Prü-
fung effektiv und nachprüfbar zu 
machen, die � Schwerbehindertenver-
tretung beteiligt werden (§ 81 Abs. 1 
Satz 6 i.V.m. § 95 SGB IX). Der Arbeitge-
ber verstößt daher gegen das Gesetz, 
wenn er eine Einstellung ohne diese 
vorherige Prüfung vornimmt. In diesem 
Fall ist der Betriebsrat gemäß § 99 
 BetrVG berechtigt, die Zustimmung zur 
Einstellung eines nicht behinderten Ar-
beitnehmers zu verweigern.

Finanzielle Leistungen: Das SGB IX för-
dert durch verschiedene Leistungen zur 
� Teilhabe am Arbeitsleben die Einstel-
lung von schwerbehinderten Menschen. 
Zum einen sind die finanziellen Leis-
tungen an Arbeitgeber zur „Schaffung 
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
für schwerbehinderte Menschen“  und 
die „Leistungen zur Begleitenden Hilfe 
im Arbeitsleben“ aus Mitteln der Aus-
gleichs ab ga be zu nennen (§ 102 Abs. 3 
Nr. 2 SGB IX, §§ 15–27 SchwbAV).

Wichtige finanzielle Leistungen erbrin-
gen auch die Träger der Arbeitsvermitt-
lung nach dem SGB III und dem SGB II.

Ferner sehen Landessonderprogramme 
zusätzliche – von den Integrationsäm-
tern finanzierte – Lohnkostenzuschüs-
se für die Einstellung schwerbehin-
derter Menschen vor (vgl. § 104 Abs. 3 
SGB IX i.V.m. § 16 SchwbAV). Diese Lan-
dessonderprogramme setzen zum Bei-
spiel hinsichtlich der zu fördernden 
Personengruppe sowie bei Höhe und 
Dauer der Förderung regional unter-
schiedliche Schwerpunkte.
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Der Arbeitgeber kann Zuschüsse oder 
Darlehen für die Schaffung neuer be-
hinderungsgerechter Arbeits- und Aus-
bildungsplätze erhalten, vor allem
 • bei der Einstellung beruflich beson-
ders betroffener schwerbehinderter 
Menschen,
 • bei Einstellungen über die Beschäfti-
gungspflicht hinaus (Pflichtquote von 
derzeit 5 %), aber auch zum Beispiel
 • bei der Einstellung langfristig arbeits-
loser schwerbehinderter Menschen.

Dabei ist die Grundausstattung förde-
rungsfähig (§ 15 SchwbAV). Zuständig 
sind die Integrationsämter.

Für die behinderungsbedingte Zusatz-
ausstattung ist grundsätzlich der 
Reha-Träger zuständig (d. h. Agentur 
für Arbeit oder Rentenversicherungs-
träger). Ausnahmsweise ist das Inte-
grationsamt dann zuständig, wenn 
kein Reha-Träger vorhanden ist (so bei 
Beamten und Selbstständigen).

Neben diesen spezifischen Leistungen 
nach dem SGB IX kommen bei der Neu-
einstellung schwerbehinderter Men-
schen auch die allgemeinen Leistun-
gen nach dem SGB II und dem SGB III 
in Betracht (� Arbeitsförderung) (siehe 
Leistungsübersicht ab S. 292, vgl. auch 
� Eingliederungszuschüsse).

Entgelt

� Arbeitsentgelt

Entgeltfortzahlung

In bestimmten Fällen kann ein Arbeit-
nehmer auch dann � Arbeitsentgelt 
verlangen, wenn er nicht zur Arbeits-
leistung imstande ist. Neben der Ge-
haltszahlung für gesetzliche Feierta-
ge ist der wichtigste und häufigste Fall 
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
bei � Krankheit. Nach dem Entgeltfort-
zahlungsgesetz (§ 3 EFZG) verliert der 
Arbeitnehmer nicht den Anspruch auf 
Arbeitsentgelt für die Zeit der � Ar-
beitsunfähigkeit bis zur Dauer von 
6 Wochen. Für diesen Zeitraum hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Ar-
beitsentgelt in voller Höhe fortzuzah-
len, das ihm bei der für ihn maßgeben-
den regelmäßigen Arbeitszeit zusteht. 
Wird der Arbeitnehmer infolge der-
selben Krankheit erneut arbeitsunfä-
hig, ist eine Entgeltfortzahlung für ei-
nen weiteren Zeitraum von höchstens 
6 Wochen aber nur noch nach den in § 3 
Abs. 1 Satz 2 EFZG genannten Warte-
fristen bzw. Zeitabläufen möglich.

Ein Entgeltfortzahlungsanspruch ge-
gen den Arbeitgeber besteht auch 
dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit des 
Arbeitnehmers auf einer Organ- oder 
Gewebespende für Dritte beruht (§ 3a 
EFZG). Auf Antrag des Arbeitgebers er-
stattet die Krankenversicherung des 
Empfängers der Organ- bzw. Gewebe-
spende dem Arbeitgeber das fortge-
zahlte Arbeitsentgelt (§ 3a Abs. 2 EFZG).

Trifft den Arbeitnehmer ein Verschul-
den an seiner Krankheit, ist der Ar-
beitgeber allerdings nicht zur Entgelt-
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fortzahlung verpflichtet. Ein solches 
Verschulden liegt vor, wenn der Ar-
beitnehmer gröblich gegen das von ei-
nem verständigen Menschen im eige-
nen Interesse zu erwartende Verhalten 
verstößt. Das ist zum Beispiel bei ei-
nem Verkehrsunfall infolge von Trun-
kenheit am Steuer der Fall, in der Regel 
aber nicht bei Sportunfällen, wenn die 
Sportart vernünftig, das heißt nach den 
dafür anerkannten Spiel- und Sicher-
heitsregeln betrieben wurde.

Entgeltsicherung

� Verdienstsicherung

Entlassung

� Außerordentliche Kündigung
� Kündigung
� Massenentlassungen

Epilepsie

� Anfallsleiden 

Ergonomie

Die Ergonomie ist ein Teilgebiet der 
� Arbeitswissenschaft. Die Ergonomie 
ermittelt, sammelt und ordnet Gesetz-
mäßigkeiten zur Gestaltung menschli-
cher Arbeit. Hierbei stehen die Wech-
selbeziehung zwischen Technik und 
Mensch sowie eine tätigkeitsbezogen 
ausgewogene bzw. optimale Belastung 
und Beanspruchung des arbeitenden 
Menschen im Vordergrund. Unter Ein-
beziehung anatomischer, physiologi-
scher, psychologischer, soziologischer 

und technischer Erkenntnisse liefert 
die Ergonomie Methoden, um die Aus-
führbarkeit, die Erträglichkeit und die 
Zumutbarkeit der Arbeit sowie Fragen 
der Zufriedenheit mit der Arbeit zu be-
stimmen.

Grundaufgaben einer ergonomischen 
Gestaltung sind die Anpassung der Ar-
beitsaufgabe und der Arbeitsbedin-
gungen an den Menschen (Arbeits-
gestaltung) sowie die Anpassung des 
Menschen an die Arbeitsaufgaben und 
Arbeitsbedingungen (Ausbildung, Ein-
arbeitung, Rehabilitation). Hierdurch 
können sowohl die Bedürfnisse des 
Menschen bei der Gestaltung von Ar-
beitsplätzen und Arbeitsbedingungen 
berücksichtigt als auch eine Entfaltung 
der individuellen Fähigkeiten erreicht 
werden (vgl. � Profilmethode).

Arbeitsplatzgestaltung: Als Kernbe-
standteile der „gesicherten arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnisse über die 
menschengerechte Gestaltung der Ar-
beit“ haben Arbeitgeber und Betriebs-
räte ergonomische Aspekte bei der 
Planung von Arbeitsplätzen, Betriebs-
räumen, technischen Anlagen, Arbeits-
verfahren und -abläufen zu berücksich-
tigen (§ 90 Abs. 2 Satz 2  BetrVG). Die 
Ergonomie ist damit für die Arbeits-
gestaltung sowie den Entwurf und die 
Konstruktion von Arbeitsmaschinen 
und Fertigungsanlagen von Bedeutung. 
Sie vermittelt besonders im Zusam-
menhang mit der Auswahl und Ge-
staltung behinderungsgerechter � Ar-
beits plätze wichtige Erkenntnisse. Die 
� Technischen Beratungsdienste der In-
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tegrationsämter und die technischen 
Berater der Agenturen für Arbeit arbei-
ten auf der Grundlage ergonomischer 
Erkenntnisse.

Arbeitssicherheit: Ergonomische Ge-
sichtspunkte sind ferner im Rahmen 
der � Arbeitssicherheit, des � Arbeits-
schutzes und der Unfallverhütung zu 
beachten (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1d 
und § 6 Satz 2 Nr. 1d ASiG).

Erkrankungen

� Chronische und innere Erkrankungen
� Krankheit

Erwerbsminderung

Im Zuge der Rentenreform wurde zum 
01.01.2001 die zweistufige Erwerbs-
minderungsrente eingeführt. Dabei 
wird unterschieden zwischen der Rente 
wegen teilweiser und der Rente wegen 
voller Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI):

 • Teilweise erwerbsgemindert ist, 
wer aus gesundheitlichen Grün-
den (� Krankheit, � Behinderung) nur 
noch in der Lage ist, zwar mindestens 
3 Stunden, aber weniger als 6 Stun-
den täglich unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes erwerbstätig zu sein.

 • Voll erwerbsgemindert ist, wer ge-
sundheitsbedingt nur noch weniger 
als 3 Stunden täglich unter den übli-
chen Bedingungen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes erwerbstätig sein 
kann (§ 43 SGB VI).

Rentenanspruch: Die genannten Ren-
ten kommen nur bei einem Rentenbe-
ginn nach dem 31.12.2000 in Betracht 
(§ 300 Abs. 1 SGB VI). Zum Recht vor 
dem 01.01.2001 siehe unter � Berufs-
unfähigkeit und � Erwerbsunfähigkeit. 
Der Anspruch besteht längstens bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze; 
anschließend wird die Regelaltersren-
te gezahlt.

Neben dem Vorliegen der Erwerbsmin-
derung müssen als Voraussetzung für 
diese Rentenansprüche in den voran-
gegangenen 5 Jahren für mindestens 
3 Jahre Pflichtbeiträge gezahlt und au-
ßerdem die Wartezeit von 5 Jahren er-
füllt worden sein. Die Wartezeit kann 
zum Beispiel bei einem Arbeitsunfall 
oder dem Eintritt von voller Erwerbs-
minderung innerhalb von 6 Jahren 
nach dem Ende einer Ausbildung vor-
zeitig erfüllt sein (§ 53 SGB VI). Bei vor-
zeitiger Erfüllung der Wartezeit ist eine 
3-jährige Pflichtbeitragszeit nicht erfor-
derlich (§ 43 Abs. 5 SGB VI).

Anspruch auf Rente wegen voller Er-
werbsminderung haben auch Versi-
cherte, die bereits vor Erfüllung der 
allgemeinen Wartezeit voll erwerbsge-
mindert waren und seitdem ununter-
brochen voll erwerbsgemindert sind. Es 
gilt eine Wartezeit von 20 Jahren (§ 43 
Abs. 6 SGB VI).

Bei Versicherten, die vor dem 
02.01.1961 geboren sind, kann eine 
Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung auch gezahlt werden, wenn 
Berufsunfähigkeit vorliegt (Rente we-
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gen teilweiser Erwerbsminderung bei 
� Berufsunfähigkeit – § 240 SGB VI). Be-
rufsunfähig im Sinne des § 240 SGB VI 
ist derjenige, dessen Erwerbsfähigkeit 
aus gesundheitlichen Gründen (Krank-
heit, Behinderung) gegenüber einer ge-
sunden Vergleichsperson mit ähnlicher 
Ausbildung und gleichwertigen Kennt-
nissen und Fähigkeiten auf weniger als 
6 Stunden täglich gesunken ist.

Die Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung entspricht einer halben 
Rente wegen voller Erwerbsminderung.

Die Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung erhalten auch teilweise erwerbs-
geminderte Versicherte, wenn ihnen der 
� Teilzeitarbeitsmarkt verschlossen ist.

Abhängig davon, welche Hinzuver-
dienstgrenze eingehalten ist, wird ent-
weder eine Vollrente oder eine An-
teilsrente geleistet (§ 96a SGB VI). Eine 
Rente wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit wird grundsätzlich nur auf Zeit 
geleistet, die Befristung darf ab Ren-
tenbeginn längstens für 3 Jahre vorge-
nommen werden (§ 102 Abs. 2 SGB VI). 
Die Leistung einer unbefristeten Rente 
kann nur erfolgen, wenn der Anspruch 
nicht vom Teilzeitarbeitsmarkt abhängt 
und die Behebung der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit unwahrscheinlich ist.

Erwerbsunfähigkeit

Nach dem bis 31.12.2000 maßgeben-
den Recht war derjenige erwerbsun-
fähig, der aufgrund gesundheitlicher 
Beeinträchtigung (� Krankheit, � Behin-

derung) keine regelmäßige Erwerbstä-
tigkeit ausüben oder nur bis 630 DM 
(322,11 Euro) brutto monatlich verdie-
nen konnte. Erwerbsunfähig waren u. a. 
auch Behinderte in Werkstätten für be-
hinderte Menschen oder in Blinden-
werkstätten (§ 1 Nr. 2 SGB VI), die we-
gen Art oder Schwere der Behinderung 
nicht auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig sein können. Nicht erwerbs-
unfähig war, wer noch eine selbststän-
dige Tätigkeit ausübte.

Die Definition der � Erwerbsunfähig-
keit nach dem bis 31.12.2000 gelten-
den Recht ist weiterhin für Versicherte 
maßgebend, die vor 1951 geboren sind 
und aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit 
eine Altersrente für schwerbehinder-
te Menschen erhalten können (§ 236a 
Abs. 3 SGB VI).

Erwerbsunfähigkeitsrente: Anspruch 
auf eine Rente wegen Erwerbsunfä-
higkeit kann nur noch bei einem Ren-
tenbeginn vor 2001 bestehen. Neben 
dem Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit 
mussten als Voraussetzung für diesen 
Rentenanspruch in den letzten 5 Jahren 
vor der Erwerbsunfähigkeit für mindes-
tens 3 Jahre Pflichtbeiträge gezahlt und 
die Wartezeit von 5 Jahren erfüllt wor-
den sein.

Anspruch auf Rente wegen Erwerbs-
unfähigkeit konnten auch Versicherte 
haben, die bereits vor Erfüllung der all-
gemeinen Wartezeit erwerbsunfähig 
waren, wenn sie die Wartezeit von 20 
Jahren erfüllten.
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Renten wegen Erwerbsunfähigkeit, die 
vor 2001 begonnen haben, werden wei-
tergezahlt, solange Erwerbsunfähigkeit 
vorliegt.

Die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
wird, abhängig vom Hinzuverdienst, 
entweder in voller Höhe oder in Höhe 
der (ggf. anteiligen) Rente wegen � Be-
rufsunfähigkeit, jedoch längstens bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze 
geleistet. Danach besteht Anspruch auf 
Regelaltersrente (� Altersrente).

Seit der Rentenreform zum 01.01.2001 
gibt es eine zweistufige Rente wegen 
Erwerbsminderung.

Existenzgründung

� Selbstständigkeit, wirtschaftliche

Fachdienste der 
 Integrationsämter

Angesichts der zahlreichen unter-
schiedlichen � Behinderungsarten, der 
breiten Palette der beruflichen Tätigkei-
ten und der von Betrieb zu Betrieb un-
terschiedlichen Arbeitsplatzbedingun-
gen wird die Vielfältigkeit der Aufgaben 
der � Integrationsämter bei der � Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben und ihrer Sicherung deut-
lich. Um diese Aufgabe sachgerecht 
zu erledigen, haben viele Integrations-
ämter mit eigenem Personal besetzte 
Fachdienste eingerichtet.

Organisationsform: Die Fachdienste 
(Fachkräfte) sind entweder auf die Fra-

gen der beruflichen Teilhabe spezieller 
Gruppen behinderter Menschen ausge-
richtet (z. B. Fachdienste für hörgeschä-
digte, blinde, suchtkranke oder seelisch 
behinderte Menschen) oder befassen 
sich unabhängig von der Art der Behin-
derung mit einem bestimmten Aufga-
benbereich innerhalb der beruflichen 
Teilhabe, die � Technischen Beratungs-
dienste zum Beispiel mit der behinde-
rungsgerechten Gestaltung von � Ar-
beitsplätzen.

Aufgaben: Die Mitarbeiter der Fach-
dienste (neben Ingenieuren z. B. Psy-
chologen und Sozialarbeiter) beraten 
die schwerbehinderten Menschen, 
ihre Arbeitgeber, die Schwerbehinder-
tenvertretungen sowie Betriebs- und 
Personalräte (vgl. � Integrationsteam). 
Sie übernehmen im Einzelfall auch 
die persönliche Betreuung schwerbe-
hinderter Menschen, vor allem am Ar-
beitsplatz. Die Fachdienste stellen fer-
ner den fachlichen Kontakt zu anderen 
Einrichtungen und Fachleuten her, die 
den schwerbehinderten Menschen be-
treuen oder deren Einschaltung zur 
Sicherung des Arbeitsverhältnisses 
notwendig wird (z. B. Ärzte, � Integrati-
onsfachdienste freier Träger, Lieferanten 
technischer Geräte usw.). Zu den Auf-
gaben der Fachkräfte der Integrations-
ämter gehört es in der Regel auch, die 
Integrationsfachdienste im Einzelfall 
zu beauftragen, ferner sind sie an der 
Steuerung, der Qualitätssicherung und 
der Fortbildung des Fachpersonals der 
Integrationsfachdienste beteiligt.
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Fachkraft für Arbeitssicherheit

Das � Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 
verlangt, dass der Arbeitgeber für die 
sicherheitstechnische Betreuung sei-
ner Beschäftigten Fachkräfte für � Ar-
beitssicherheit bestellt. Die Fachkräfte 
sollen den Arbeitgeber sachkundig be-
raten und den Arbeitsschutz selbst ak-
tiv betreiben, zum Beispiel bei der si-
cherheits- und gesundheitsgerechten 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 
Zu den Aufgaben der Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit gehören:
 • die Beratung bei Planung, Ausfüh-
rung und Unterhaltung von allen Be-
triebsanlagen,
 • die Beratung bei der Beschaffung von 
Arbeitsmitteln und Schutzausrüs-
tungen,
 • die Beratung bei der Gestaltung der 
Arbeitsplätze und -verfahren,
 • die sicherheitstechnische Überprü-
fung der Betriebsanlagen,
 • die Überwachung der Arbeitsschutz-
maßnahmen,
 • die Information und Motivation der 
Beschäftigten bezüglich des Arbeits-
schutzes und
 • die Untersuchung von Unfällen.

Einsatz im Betrieb: Die Ausbildungsmo-
dalitäten und zeitlichen Mindestvorga-
ben in den Betrieben werden in der Un-
fallverhütungsvorschrift (UVV) DGUV 
Vorschrift 2 geregelt, bzw. in den bei 
den landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften analogen Regelwerken. 
Bei den zeitlichen Vorgaben wird unter-
schieden zwischen der Regelbetreuung 
und der Alternativen Betreuung. Letzte-

re Möglichkeit ist allerdings auf Betrie-
be mit einer von der Branche abhängi-
gen Höchstmitarbeiterzahl beschränkt, 
maximal jedoch 50.

Alternative Betreuung setzt voraus, 
dass der Arbeitgeber an Motivations-, 
Informations- und Fortbildungsmaß-
nahmen teilnimmt. Die Inanspruch-
nahme des sicherheitstechnischen Be-
ratungsbedarfs erfolgt auf Grundlage 
nachvollziehbarer Gefährdungsbeur-
teilungen.

Bei der Regelbetreuung wird zwischen 
den Kleinst-Betrieben bis 10 Mitarbei-
tern und denen darüber unterschieden. 
Bis 10 Mitarbeiter muss sich der Arbeit-
geber bei der Erstellung der Gefähr-
dungsbeurteilung sicherheitstechnisch 
und arbeitsmedizinisch beraten lassen. 
Der Zeitumfang wird nicht festgelegt.

Die Regelbetreuung für Betriebe über 
10 Mitarbeiter wird gemäß der neu-
en DGUV Vorschrift 2 in eine Grundbe-
treuung und eine betriebsspezifische 
Betreuung aufgeteilt. Für die Grund-
betreuung sind drei gefahrenbezogene 
Gruppen eingeteilt und es wird zusam-
men mit der Anzahl der Mitarbeiter 
eine Gesamt-Grundbetreuungszeit für 
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeits-
sicherheit festgelegt. Die Aufteilung 
erfolgt dann betriebsbezogen, wobei 
für jeden einzelnen der beiden Akteu-
re Mindestzeitanteile zu berücksichti-
gen sind. Die Aufgaben in der Grundbe-
treuung werden in der DGUV Vorschrift 
2 beschrieben. Für die betriebsspezifi-
sche Betreuung werden die möglichen 
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Tätigkeitsfelder (projektbezogene oder 
als Daueraufgaben) genannt, die dann 
betriebsspezifisch einmal im Jahr fest-
gelegt werden müssen. Daran leitet 
sich dann der Umfang der Gesamt-Be-
treuung ab.

Qualifikation: Nach dem Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASiG) darf der Arbeitgeber 
nur Personen als Fachkraft für Arbeits-
sicherheit bestellen, die bestimmten 
Anforderungen genügen, zum Beispiel 
muss ein Sicherheitsingenieur berech-
tigt sein, die Berufsbezeichnung Inge-
nieur zu führen und wie ein Sicherheits-
techniker oder ein Sicherheitsmeister 
neben der Berufserfahrung über die er-
forderlichen Kenntnisse in sicherheits-
technischer Fachkunde verfügen. Im 
Einzelfall können auch Ausnahmen ge-
stattet sein.

Der Arbeitgeber hat die Sicherheits-
fachkräfte unter Mitwirkung des � Be-
triebsrats bzw. � Personalrats zu bestel-
len und ihnen die im Gesetz genannten 
Aufgaben zu übertragen. Die Fachkräf-
te unterstehen unmittelbar dem Lei-
ter des Betriebs, sie sind jedoch bei der 
Anwendung ihrer sicherheitstechni-
schen Fachkunde weisungsfrei. Die-
ser Grundsatz gilt nach einem Muster-
urteil des Bundesarbeitsgerichts auch 
in der öffentlichen Hand (Urteil vom 
19.12.2009, Az: 9AZR 769/08).

Kooperation: Die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit sollen eng mit dem 
� Betriebsarzt zusammenarbeiten. Das 
Gleiche gilt für die Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsrat oder dem Perso-

nalrat. Die Beratung gemeinsamer An-
liegen und der Austausch von Erfahrun-
gen erfolgen in dem vom Arbeitgeber 
zu bildenden Arbeitsschutzausschuss, 
an dem auch die � Schwerbehinderten-
vertretung zu beteiligen ist (§ 95 Abs. 4 
SGB IX).

Fachstelle für behinderte 
 Menschen im Beruf

� Fürsorgestelle

Feststellungsbescheid 
des  Versorgungsamtes

� Schwerbehinderung

Finanzielle Leistungen

�  Leistungen für behinderte Menschen 
im Beruf

Frauen, behinderte

Behinderte Frauen sind in mehrfacher 
Hinsicht benachteiligt. Deutlich wird 
dies auch bei der relativ niedrigen Er-
werbsquote. In den Gesetzen zur Re-
habilitation und � Teilhabe behinderter 
Menschen (� SGB IX) und zur � Arbeits-
förderung (SGB III) ist die Frauenför-
derung als Querschnittsaufgabe und 
Leitlinie definiert, die auf alle Detailre-
gelungen anzuwenden ist.

Erwerbsbeteiligung: Nur ein Fünftel 
der behinderten Frauen im erwerbsfä-
higen Alter ist erwerbstätig. Viele Frau-
en mit Behinderungen schätzen ihre 
Vermittlungschancen schlecht ein und 
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ziehen sich deshalb aus dem Erwerbsle-
ben zurück, ohne sich arbeitslos zu mel-
den. Viele werden ungewollt und allzu 
schnell auf den häuslichen Bereich zu-
rückgewiesen. Die niedrige Erwerbs-
quote geht oft einher mit einer schlech-
ten finanziellen Situation.

Erschließung neuer Berufsfelder: Bei 
der beruflichen Orientierung behin-
derter Frauen und ihrer Teilhabe am 
Arbeitsleben sollte die Verengung auf 
traditionelle Frauenberufe mit hohen 
Beschäftigungsrisiken vermieden und 
ein erweitertes Berufsspektrum mit ei-
ner Orientierung auf zukunftsfeste Be-
rufe angestrebt werden (z. B. Berufe 
mit IT-Qualifikationen, Medienberufe, 
Dienstleistungsberufe oder auch tech-
nische Berufe). Entsprechende Quali-
fizierungsperspektiven müssen in den 
Betrieben und in � Rehabilitationsein-
richtungen verstärkt für behinderte 
Frauen erschlossen werden.

Frauenförderung im SGB IX: Behinder-
te Frauen sollen die gleichen Chancen 
im Erwerbsleben haben wie behinder-
te Männer (§ 33 Abs. 2 SGB IX). Die Not-
wendigkeit einer spezifischen Frauenför-
derung wird unterstrichen (§ 1 SGB IX). 
Geschlechtstypische Belastungssituatio-
nen für behinderte und von Behinderung 
bedrohte Frauen sollen abgefangen wer-
den. Vor allem sollen gleiche Chancen 
im Erwerbsleben – sowohl im Vergleich 
zu nicht behinderten Frauen als auch im 
Vergleich zu behinderten und von Behin-
derung bedrohten Männern – gesichert 
werden. Durch geeignete wohnortna-
he und auch in Teilzeit nutzbare Ange-

bote sind gleichwertige Möglichkeiten 
der Teilhabe am Arbeitsleben zu erschlie-
ßen (vgl. § 33 Abs. 2 SGB IX). Die Interes-
senvertretungen und Selbsthilfeorgani-
sationen behinderter Frauen sind zum 
Beispiel bei den gemeinsamen Empfeh-
lungen (§ 13 SGB IX) der � Rehabilitati-
onsträger oder bei den Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung (§ 20 SGB IX) mit ein-
zubeziehen.

Das Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX) enthält darüber hinaus eine 
Reihe konkreter Bestimmungen zur 
Frauenförderung, zum Beispiel:
 • Bei der � Beschäftigungspflicht der 
Arbeitgeber sind schwerbehinderte 
Frauen besonders zu berücksichtigen 
(§ 71 Abs. 1 SGB IX).
 • Im Rahmen der � Integrationsverein-
barungen zwischen Schwerbehin-
dertenvertretung, Betriebsrat und 
Arbeitgeber sind bei der Personal-
planung besondere Regelungen zur 
Beschäftigung eines angemessenen 
Anteils von schwerbehinderten Frau-
en vorzusehen (§ 83 Abs. 2 SGB IX).
 • Beim � Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten (§ 9 SGB IX) 
sind u. a. der persönlichen Lebenssi-
tuation, dem Geschlecht, der Fami-
lie und den besonderen Bedürfnissen 
behinderter Mütter und Väter bei der 
Erfüllung ihres Erziehungsauftrages 
sowie den Bedürfnissen behinderter 
Kinder Rechnung zu tragen.

Frauenförderung im SGB III (� Arbeits-
förderung): Die Frauenförderung ist in 
§ 8 SGB III als grundlegende und um-
fassende Aufgabe bei allen Leistungen 
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der aktiven Arbeitsförderung definiert. 
Ziel ist die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern am Arbeitsplatz. Zur Verbes-
serung der beruflichen Situation von 
Frauen ist auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile sowie auf die Über-
windung des geschlechtsspezifischen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hin-
zuwirken. Frauen sollen entsprechend 
ihres Anteils an den Arbeitslosen ge-
fördert werden. Die Leistungen der 
 aktiven Arbeitsförderung sollen in ih-
rer zeitlichen, inhaltlichen und organi-
satorischen Ausgestaltung die Lebens-
verhältnisse von Frauen und Männern 
berücksichtigen, die aufsichtsbedürf-
tige Kinder betreuen und erziehen  
oder pflegebedürftige Angehörige be-
treuen oder nach diesen Zeiten wieder 
in die Erwerbstätigkeit zurückkehren 
wollen.

� Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen: Es berücksichtigt die 
besondere Benachteiligung behinder-
ter Frauen und Mädchen. In der Präam-
bel wird auf die erhöhte Gefährdung be-
hinderter Frauen und Mädchen durch 
Ausbeutung, Missbrauch oder Nicht-
beachtung hingewiesen. Um dieser Ge-
fährdung entgegenzuwirken, erklären 
sich die unterzeichnenden Staaten in 
Artikel 6 dazu bereit, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Mehrfachdiskriminie-
rung behinderter Frauen und Mädchen 
zu verhindern und ihre Autonomie und 
persönliche Entfaltung zu stärken.

Freifahrt mit öffentlichen 
 Verkehrsmitteln

� Reisen
� Schwerbehindertenausweis

Freistellung

Unter bestimmten Voraussetzungen 
können oder müssen Arbeitnehmer 
durch den Arbeitgeber von der Arbeit 
freigestellt werden:

� Betriebsrat, � Personalrat und � Schwer-
behindertenvertretung sind zur ord-
nungsgemäßen Durchführung ihrer 
Aufgaben bei bestimmten Vorausset-
zungen ohne Minderung ihres Arbeits-
entgelts von ihrer beruflichen Tätigkeit 
freizustellen.

Bei einer � Kündigung ist der Arbeit-
nehmer zur Suche eines neuen Ar-
beitsplatzes für eine angemessene 
Zeit freizustellen, wenn das bisherige 
Arbeitsverhältnis wegen der � Kündi-
gungsfrist noch andauert (§ 629 BGB). 
Die Frage, ob während dieser Zeit das 
Arbeitsentgelt weitergezahlt wird, 
hängt vom Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit ab (§ 616 BGB).

Bei einer � Beendigung eines Arbeits-
ver hältnisses in gegenseitigem Einver-
ständnis wird bisweilen eine Frei stel-
lung für die restliche Beschäftigungs-
zeit vereinbart, sei es, weil beide Seiten 
eine tatsächliche Beschäftigung für un-
zumutbar halten, oder weil aus zwin-
genden betrieblichen Gründen keine 
Arbeit zugewiesen werden kann.
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Während eines bestehenden Arbeits-
verhältnisses ist eine Freistellung des 
Arbeitnehmers von der Arbeit, auch 
wenn das Arbeitsentgelt weitergezahlt 
wird, nur ausnahmsweise bei besonde-
ren schutzwürdigen Interessen des Ar-
beitgebers zulässig (z. B. Aussperrung). 
Der Arbeitnehmer hat neben dem Ver-
gütungsanspruch auch einen Beschäf-
tigungsanspruch.

Mehrarbeit: Schwerbehinderte Men-
schen sind auf ihr Verlangen von 
� Mehrarbeit freizustellen (§ 124 
SGB IX).

Fristlose Kündigung

� Außerordentliche Kündigung
� Kündigung

Führerschein

� Nachteilsausgleiche

Fürsorgeerlass

Sog. Fürsorgeerlasse gibt es seit Anfang 
der 1950er Jahre; zunächst bei einzel-
nen Bundesministerien, später auch 
auf Länderebene. Hintergrund ist, dass 
insbesondere öffentliche Arbeitgeber 
bei der Erfüllung der gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Förderung und Siche-
rung der gleichberechtigten � Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen bei der 
Ausbildung und im Berufsleben eine 
Vorbildfunktion haben.

Fürsorgeerlasse waren von ihrer recht-
lichen Natur her zunächst immer Ver-

waltungsvorschriften, also allgemei-
ne Anweisungen übergeordneter 
Regierungs- oder Verwaltungsstellen 
an nachgeordnete Dienststellen. Sie 
sind dann keine allgemein verbindli-
chen Rechtsvorschriften, sondern rich-
ten sich lediglich mit Selbstbindung der 
Verwaltung nach innen, das heißt Au-
ßenstehende können sich grundsätz-
lich nicht auf eine bestimmte Hand-
lungsweise der Verwaltung berufen. 
Seit der Schaffung des SGB IX können 
sie aber auch als � Integrationsver-
einbarungen im Sinne des § 83 SGB IX 
ausgestaltet sein und gewinnen da-
durch an Verbindlichkeit (vgl. § 82 Satz 
4 SGB IX). Art und Rechtscharakter 
sind also unterschiedlich. Sie alle ha-
ben aber dieselbe Zweckbestimmung. 
Neben traditionellen Fürsorgeerlas-
sen (z. B. Bundesminister der Verteidi-
gung) finden sich Rahmenintegrati-
onsvereinbarungen (z. B. Saarland) oder 
Verwaltungsvorschriften über die Be-
schäftigung schwerbehinderter Men-
schen in der Landesverwaltung (z. B. Ba-
den-Württemberg).

Die Fürsorgeerlasse bzw. Rahmeninte-
grationsvereinbarungen in ihrer heu-
tigen Art sind zusätzliche Vorschriften 
zur Auslegung und Ergänzung der be-
stehenden gesetzlichen Regelungen, 
das heißt sie können erweiterte Rege-
lungen des SGB IX enthalten, dürfen 
aber die gesetzlichen Regelungen kei-
nesfalls einschränken. Sie enthalten 
im Wesentlichen Ergänzungen zu den 
gesetzlichen Vorschriften über die Ein-
stellung und Beschäftigung schwerbe-
hinderter Angehöriger des öffentlichen 
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Dienstes (Arbeiter/Angestellte/Beam-
te) und von Bewerbern um eine Anstel-
lung im öffentlichen Dienst. Beispiele: 
Berufsförderung, � Nachteilsausgleich 
bei Prüfungen; dienstliche Beurteilung 
schwerbehinderter Beschäftigter; Teil-
zeitbeschäftigung, stufenweise � Wie-
dereingliederung nach längerer Krank-
heit oder � Altersteilzeit.

Fürsorgepflicht

Jedes � Arbeitsverhältnis beinhaltet 
eine Fürsorgepflicht des � Arbeitgebers, 
der auf Seiten des � Arbeitnehmers die 
Treuepflicht entspricht. Teile dieser Für-
sorgepflicht sind gesetzlich geregelt, 
wie etwa der Schutz des Arbeitnehmers 
vor Gefahren für Leben und Gesund-
heit (§ 618 BGB) und die Vorschriften 
des � Arbeitsschutzes und der � Arbeits-
sicherheit. Auch die Verpflichtung zur 
menschengerechten Arbeitsgestaltung 
und die Sorgfaltspflichten bei Berech-
nung und Abführung der Sozialversi-
cherungsbeiträge gehören zur Fürsor-
gepflicht.

Eine besondere Fürsorgepflicht besteht 
gegenüber schwerbehinderten Arbeit-
nehmern. So begründet das Schwer-
behindertenrecht (Teil 2 SGB IX) einen 
besonderen beruflichen Förderungs-
anspruch, wenn es vom Arbeitge-
ber verlangt, schwerbehinderte Men-
schen so zu beschäftigen, dass diese 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse mög-
lichst voll verwerten und weiterentwi-
ckeln können (§ 81 Abs. 4 SGB IX, vgl. 
auch � berufliches Fortkommen). Bei der 
Ausübung seines � Direktionsrechts be-

züglich Inhalt, Ort und Zeit der Arbeits-
leistung hat der Arbeitgeber auf Behin-
derungen des Arbeitnehmers Rücksicht 
zu nehmen (§ 106 Satz 3 GewO). Diese 
besondere Fürsorgepflicht gegenüber 
schwerbehinderten Menschen gebie-
tet es auch, an die Berechtigung einer 
� Kündigung strenge Anforderungen 
zu stellen, insbesondere wenn ein Zu-
sammenhang zwischen Kündigungs-
grund und anerkannter Behinderung 
besteht. Im öffentlichen Dienst wird die 
besondere Fürsorgepflicht für schwer-
behinderte Beschäftigte vielfach in Er-
lassen konkretisiert (sog. � Fürsorgeer-
lasse). Sie enthalten u. a. Regelungen 
für die � Einstellung, Prüfung, Beförde-
rung, � Versetzung und Entlassung von 
schwerbehinderten Menschen.

Fürsorgestelle

Die Aufgaben der � Integrationsäm-
ter nach dem  Schwerbehindertenrecht 
(Teil 2 � SGB IX) können durch die Länder 
auch auf örtliche Fürsorgestellen über-
tragen werden (§ 107 Abs. 2 SGB IX). 
Einzelne Länder, so Nordrhein-West-
falen, Hessen und Schleswig-Holstein, 
machen hiervon in der Weise Gebrauch, 
dass zum Beispiel Teile der � Begleiten-
den Hilfe im Arbeitsleben und des � Kün-
digungsschutzes von den örtlichen Für-
sorgestellen durchgeführt werden.

Die Fürsorgestelle ist im Allgemeinen 
dem Sozialamt beim Kreis oder der 
kreisfreien Stadt zugeordnet und heißt 
jetzt Fachstelle für behinderte Men-
schen im Beruf.
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Gebärdensprachdolmetscher

Gebärdensprachdolmetscher überset-
zen in der Regel simultan von deut-
scher Lautsprache in deutsche � Ge-
bärdensprache. Ihre Funktion ist die des 
Sprachmittlers, sie haben keine bera-
tende Aufgabe.

Menschen mit � Hörschädigungen be-
wegen sich in allen Lebensbereichen als 
Minderheit in einer hörenden Umwelt. 
Überall stoßen sie auf eine Sprachbar-
riere, da sie die gesprochene Sprache 
nicht oder nicht ausreichend wahr-
nehmen und verarbeiten können, wäh-
rend umgekehrt die hörende Mehrheit 
in der Regel nicht über Kenntnisse der 
Gebärdensprache verfügt. In vielen Le-
bensbereichen wird hörgeschädigten 
Menschen erst durch den Einsatz von 
Gebärdensprachdolmetschern eine ge-
sellschaftliche � Teilhabe ermöglicht. 
Veränderungen der Bildungssituation 
für hörgeschädigte Menschen, des Ar-
beitsmarktes und der gesetzlichen Rah-
menbedingungen führen inzwischen 
zu einer Ausweitung der Einsatzfelder 
sowie zu einer wachsenden Nachfra-
ge nach qualifizierten Dolmetschern. 
Sie werden tätig, um eine reibungslo-
se Kommunikation am Arbeitsplatz, 
in der Schule, im Studium, beim Arzt 
oder Rechtsanwalt, bei Behördenter-
minen und in vielen anderen Bereichen 
möglich zu machen. Diese Verständi-
gung kann sowohl über die Deutsche 
Gebärdensprache (DGS) erreicht wer-
den, die meist von gehörlosen Men-
schen genutzt wird, als auch über Laut-
sprachbegleitende Gebärden (LBG), die 

viele schwerhörige und ertaubte Men-
schen nutzen. Professionelle Gebärden-
sprachdolmetscher verstehen ihre Tä-
tigkeit als eine zwischen zwei Sprachen 
und zwei Kulturen vermittelnde Dienst-
leistung, in deren Ausübung sie an eine 
Berufs- und Ehrenordnung gebunden 
sind: Sie unterliegen dementsprechend 
der Schweigepflicht, sind unparteiisch 
und streben nach solider Aus- und re-
gelmäßiger Fortbildung.

Die wichtigsten Einsatzgebiete beim 
Gebärdensprachdolmetschen sind:
 • Gespräche und Verhandlungen, die 
sich aus der Bewältigung alltägli-
cher Anforderungen ergeben, zum 
Beispiel im Rahmen der Krankenver-
sorgung oder der öffentlichen Ver-
waltung (Behörden, Gerichte, Poli- 
zei), in Einrichtungen der Wirtschaft 
(Banken, Versicherungen, Kaufhaus 
usw.), Dolmetschen in öffentlichen 
Beratungsstellen (z. B. Rechtsbera-
tung) und im Sozialbereich, in 
Schulen und Kindertagesstätten 
(Elternabende, Sprechtage, Schul-
konferenzen), bei politischen oder 
kulturellen Veranstaltungen, im reli-
giösen Bereich (Gottesdienste, Trau-
ung, Taufe etc.) und im Freizeitbe-
reich (Stadtführungen, Besuch von 
Vorträgen usw.)
 • Kommunikation in der Arbeitswelt, in 
Betriebsversammlungen, � Ver samm-
lungen schwerbehinderter Menschen, 
bei Gesprächen mit der Schwerbehin-
dertenvertretung, bei Kün di gungs ver-
handlungen, in Dienstbesprechungen 
und bei innerbetrieblichen Qualifizie-
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rungsmaßnahmen; auch bei der regel-
mäßigen � Arbeits assis tenz
 • Kommunikation im Bildungsbereich, 
in der � Berufsausbildung (vgl. z. B. 
§ 42l Abs. 1 Satz 2 HwO) und der Er-
wachsenenbildung
 • Dolmetschen im Medienbereich, beim 
Fernsehen
 • Konferenzdolmetschen bei nationa-
len und internationalen Kongressen, 
Tagungen, Konferenzen

Regelungen zur Kostenübernahme für 
Gebärdensprachdolmetschen sind u. a. 
in verschiedenen Büchern des Sozial-
gesetzbuches enthalten (siehe hierzu 
� Gebärdensprache).

Gebärdensprache

Sprachwissenschaftler bezeichnen die 
Gebärdensprache als „natürliche“ Spra-
che der gehörlosen Menschen (� Hör-
schädigungen). Sie ist eng mit der 
Kultur der Gehörlosengemeinschaft 
verknüpft. Die Gebärdensprache ist von 
Land zu Land unterschiedlich und wird 
somit hierzulande als „Deutsche Ge-
bärdensprache“ bezeichnet.

Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) 
verwendet neben Mimik und Körper-
haltung insbesondere Handzeichen, die 
Gebärden. Gebärden sind nach Hand-
form, Handstellung, Ausführungsstelle 
und Bewegung klar strukturiert. Zudem 
zeichnet sich die Gebärdensprache 
durch einen umfassenden Wortschatz 
sowie eine ausdifferenzierte eigenstän-
dige Grammatik aus.

Das Lautsprachbegleitende Gebärden 
(LBG) orientiert sich – im Gegensatz zur 
DGS – an der Deutschen Grammatik. Je-
des gesprochene Wort wird simultan 
mit Gebärdenzeichen begleitet. Diese 
Sprachform ist im pädagogischen Kon-
text entwickelt worden und somit eine 
künstliche Sprachform.

Offizielle Anerkennung und Kosten-
erstattung: Mit dem SGB IX vom 
19.06.2001 ist die Verwendung der 
Gebärdensprache im Sozialleistungs-
bereich als eigenständige Verständi-
gungsform anerkannt worden (vgl. § 57 
SGB IX). Auch die Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen 
(� Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen) bestimmt in Art. 2, dass 
der Begriff der „Sprache“ die Gebärden-
sprache einschließt. Das SGB I (§ 17 
Abs. 2) bestimmt hierzu, dass hörge-
schädigte Menschen das Recht haben, 
bei der Ausführung von Sozialleistun-
gen, insbesondere auch bei ärztlichen 
Untersuchungen und Behandlungen, 
Gebärdensprache zu verwenden. Eine 
vergleichbare Regelung enthält das 
SGB X in § 19 Abs. 1 Satz 2 für die Sozial-
verwaltungsverfahren. Aufwendungen 
für � Gebärdensprachdolmetscher sind 
in diesen Fällen von den Behörden oder 
den für die jeweilige Sozialleistung zu-
ständigen Leistungsträgern zu über-
nehmen.

Als Bestandteil der Leistungen zur 
� Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Leben in der Gemeinschaft 
sieht das SGB IX ebenfalls ausdrück-
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lich die Benutzung der Gebärdenspra-
che, den Dolmetschereinsatz und die 
Erstattung angemessener Aufwendun-
gen hierfür vor (§ 57, Förderung der Ver-
ständigung).

Eine (weitere) ausdrückliche Anerken-
nung als eigenständige Sprache bzw. 
Kommunikationsform haben die DGS 
bzw. das LBG durch das Behinderten-
gleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) 
vom 27.04.2002 gefunden (vgl. § 6 
Abs. 1 und 2 BGG). Auch das BGG gibt 
den hörgeschädigten Menschen das 
Recht, die DGS oder das LBG zu verwen-
den (§ 6 Abs. 3 BGG). Im Umgang mit 
Bundesbehörden sind sie berechtigt, in 
DGS oder mit Hilfe der LBG zu kommu-
nizieren; die notwendigen Aufwendun-
gen tragen die Bundesbehörden (vgl. § 9 
BGG und die Verordnung zur Verwen-
dung von Gebärdensprache und ande-
ren Kommunikationshilfen im Verwal-
tungsverfahren nach dem BGG vom 
17.07.2002). Vergleichbare Regelun-
gen für die Verwaltungsverfahren und 
Verwaltungsbehörden der Länder und 
Kommunen enthalten die Landesbehin-
dertengleichstellungsgesetze (z. B. § 8 
BGG NRW).

Über das Sozialrecht hinaus sind inzwi-
schen in vielen weiteren Rechtsgebie-
ten die Nutzung der Gebärdensprache, 
der Einsatz von Gebärdensprachdol-
metschern und Regelungen zur Kosten-
übernahme hierfür verankert. Grund-
sätzliche Aussagen für das gesamte 
Gerichtswesen trifft hierzu das Ge-
richtsverfassungsgesetz (§ 186 GVG). 

An einzelnen Rechtsgebieten sind zum 
Beispiel zu nennen:
 • das Beurkundungswesen (§§ 22–24 
BeurkG)
 • die freiwillige Gerichtsbarkeit, das 
heißt beispielsweise Vormund-
schafts- und Familiensachen, Perso-
nenstands- und Nachlassangelegen-
heiten (§ 8 FGG i.V.m. § 186 GVG, § 48 
Abs. 1 PStG)
 • das Zivilprozesswesen (§ 483 ZPO)
 • das Strafprozesswesen (§§ 66e Abs. 1, 
259 Abs. 2 StPO)
 • das Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 46 
OWiG i.V.m. den §§ 66e Abs. 1 und 
259 Abs. 2 StPO)

Für den hörgeschädigten Menschen 
ist der Gebrauch der Gebärdensprache 
unter Hinzuziehung eines Gebärden-
sprachdolmetschers im Gerichtswesen 
in der Regel kostenfrei; das Honorar, 
die Reisekosten usw. des Dolmetschers 
übernehmen die jeweils zuständigen 
öffentlichen Kassen (vgl. insoweit vor 
allem § 137 Nr. 6 KostO und die Nr. 9005 
der Anlage 1 zum GKG).

Gebührenbefreiung

� Nachteilsausgleiche

Gehbehinderung

� Körperbehinderungen
� Reisen
� Schwerbehindertenausweis
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Geistige Behinderung

Bei Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung handelt es sich keinesfalls 
um eine einheitliche Gruppe mit fest 
umschriebenen Eigenschaften. Ihre ko-
gnitive und motorische Leistungsfähig-
keit sowie das sozial-emotionale Ver-
halten sind vielmehr unterschiedlich.

Es gibt geistig behinderte Menschen, 
die alltägliche Abläufe weitgehend 
selbstständig bewältigen und sich an 
Schriftzeichen und Symbolen orientie-
ren können. Andere hingegen können 
sich zum Beispiel nicht allein in einem 
Gebäude zurechtfinden und benötigen 
bei nahezu allen täglich wiederkehren-
den Verrichtungen die Hilfe anderer.

Merkmal Lernbeeinträchtigung: Das 
zentrale Merkmal einer geistigen Be-
hinderung ist eine erhebliche Lernbe-
einträchtigung, hervorgerufen in der 
Regel durch eine Hirnschädigung oder 
Hirnfunktionsstörung. Die Lernbeein-
trächtigung zeigt sich zum Beispiel im 
frühkindlichen Alter als deutliche Ent-
wicklungsverzögerung, die alle Berei-
che der kindlichen Entwicklung betrifft, 
an denen Lernen wesentlich beteiligt 
ist. Im Zusammenhang damit ist bei-
spielsweise die Beeinträchtigung der 
Wahrnehmung und der Sprache zu se-
hen. Der Spracherwerb setzt oft später 
und verlangsamt ein. Es treten Schwie-
rigkeiten beim Erlernen von Wortbe-
deutungen und grammatikalischen Re-
geln auf.

Unterscheidungsmerkmale: Es wird 
zwischen leichter, mäßiger und schwe-
rer geistiger Behinderung unterschie-
den. Allerdings können ärztliche Gut-
achten, Ergebnisse von Intelligenztests 
oder der Grad der Behinderung (GdB) 
im � Schwerbehindertenausweis kaum 
etwas darüber aussagen, welchen An-
forderungen – etwa an einem norma-
len Arbeitsplatz – ein geistig behinder-
ter Mensch gewachsen ist.

In den Versorgungsmedizinischen Grund-
sätzen (� Versorgungsmedizin-Verord-
nung) werden die Begriffe „Lernbehinde-
rung“ und „geistige Behinderung“ nicht 
mehr verwendet. Stattdessen wird von 
„Beeinträchtigungen der geistigen Ent-
wicklung“ gesprochen. Folgende Krite-
rien wurden zur Unterscheidung festge-
legt:
 • Ein GdB von 30 bis 40 wird festge-
stellt, wenn nach Abschluss der 
Schule noch weitere Bildungsfähig-
keit besteht und zum Beispiel eine 
� Berufsausbildung unter Nutzung 
von Sonderregelungen für behinder-
te Menschen möglich ist.
 • In einer weiteren Stufe kann ein 
GdB von 50 bis 70 und damit eine 
� Schwerbehinderung unterstellt wer-
den, wenn ein behinderter Mensch 
nicht in der Lage ist, sich selbst unter 
Nutzung der Sonderregelungen für 
behinderte Menschen in anerkann-
ten Ausbildungsgängen beruflich zu 
qualifizieren.
 • Bei schweren Intelligenzmängeln er-
geben sich je nach Schwere ein GdB 
von 80 bis 90 oder 100.
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Berufliche Möglichkeiten: Viele junge 
geistig behinderte Menschen finden 
nach der Schulentlassung Trainings- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten in 
einer � Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM). Allerdings zeigen jünge-
re Erkenntnisse und Erfahrungen, dass 
der Weg in die WfbM nicht zwingend 
sein muss: Ein Teil der geistig behinder-
ten Menschen kann mit mehr Aussicht 
auf Erfolg in den allgemeinen � Arbeits-
markt integriert werden als bisher an-
genommen.

In vielen Betrieben bzw. Dienststellen 
gibt es Arbeiten, die geistig behinderte 
Menschen erlernen und dann auch re-
lativ selbstständig ausführen können, 
zum Beispiel Hilfstätigkeiten in Bau-
berufen, in der Lagerhaltung, in Gärt-
nereien, in Küchen und in sozialen Ein-
richtungen wie Krankenhäusern oder 
Heimen.

Je nach Schwere der Beeinträchtigung 
sind geistig behinderte Menschen in 
der Lage, durch Handeln in lebensna-
hen Situationen zu lernen. Bei frühzeiti-
ger Förderung können sie vergleichbare 
Arbeitsleistungen wie nicht behinderte 
Menschen erreichen. Diese Integration 
bedarf allerdings der fachlichen Beglei-
tung. Der Erfolg hängt von der Bera-
tung, der Auswahl des Arbeitsplatzes 
und der Betreuung ab (vgl. � Profilme-
thode).

Im Arbeitsleben zu beachten: Die Er-
fahrung zeigt, dass geistig behinderte 
Menschen vielfach hoch motiviert und 
zuverlässig arbeiten, wenn bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind, zum Bei-
spiel:
 • Es sollte einen festen Ansprechpart-
ner im Betrieb geben, mit dem die Ar-
beit wie auch die betrieblichen An-
gelegenheiten besprochen werden 
können.
 • Die betrieblichen Aufgaben sollten 
zeitlich, räumlich und vom Ablauf 
her klar definiert sein. Überschauba-
re Routinetätigkeiten eignen sich be-
sonders gut.
 • Arbeitsaufgaben sollten – mit ent-
sprechender Hilfestellung – so lange 
eingeübt werden, bis der Arbeitneh-
mer sie verstanden hat.
 • Dem Mitarbeiter sollten soziale Kon-
takte im Arbeitsumfeld ermöglicht 
werden.
 • Der Arbeitsplatz sollte keine größe-
ren Gefahrenquellen bergen, da die-
se möglicherweise nicht als solche 
erkannt werden.

Hilfen: Es werden heute verstärkt An-
strengungen unternommen, geistig 
behinderten Menschen den Weg in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu öff-
nen. Dies gilt auch für Mitarbeiter einer 
Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM). Es ist Aufgabe einer WfbM, 
den Übergang geeigneter Beschäftig-
ter auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
durch entsprechende Maßnahmen zu 
fördern. Daran können die von den In-
tegrationsämtern beauftragten � Inte-
grationsfachdienste beteiligt werden.

Zu ihren Aufgaben gehören unter an-
derem Beratung und Betreuung von 
Arbeitnehmern sowie deren Arbeitge-
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bern. Das heißt, in der Praxis trainieren 
und begleiten beispielsweise Ergothe-
rapeuten geistig behinderte Menschen 
so lange am Arbeitsplatz, bis eine sta-
bile Beschäftigung erreicht ist. Neben 
fachlich-technischen Fähigkeiten wer-
den vor allem allgemeine Fähigkeiten 
des Arbeitsverhaltens trainiert, wie 
zeitliche und räumliche Orientierung, 
Kontaktaufnahme, Motivation und 
Ausdauer, Verantwortung für die Ar-
beit, Verstehen von Anweisungen.

Es hat sich herausgestellt, dass Prak-
tika oder ein � Probearbeitsverhältnis 
 gerade für geistig behinderte Men-
schen eine wichtige Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Eingliederung 
sind. Sie ermöglichen ein gegenseiti-
ges  Kennenlernen, das sowohl dem Be- 
trieb als auch dem behinderten Men-
schen Rückzugsmöglichkeiten offen 
lässt.

Gemeinsame Servicestellen

� Servicestellen, Gemeinsame

Gerichtskostenbefreiung

� Nachteilsausgleiche

Gesamtbetriebsrat

� Betriebsrat

Gesamtpersonalrat

� Personalrat

Gesamtschwerbehinderten-
vertretung

Ist für mehrere � Betriebe eines Arbeit-
gebers ein Gesamtbetriebsrat (� Be-
triebsrat) oder für den Geschäftsbereich 
mehrerer � Dienststellen ein Gesamt-
personalrat (� Personalrat) gebildet, so 
wählen die � Schwerbehindertenvertre-
tungen der einzelnen Betriebe bzw. der 
Dienststellen eine Gesamtschwerbe-
hindertenvertretung und wenigstens 
ein stellvertretendes Mitglied. Für den 
Fall, dass bei mehreren Betrieben bzw. 
Dienststellen eines Arbeitgebers nur 
in einem Betrieb bzw. einer Dienststel-
le eine Schwerbehindertenvertretung 
gewählt ist, nimmt sie die Rechte und 
Pflichten der Gesamtschwerbehinder-
tenvertretung wahr (§ 97 Abs. 1 und 5 
SGB IX).

Amtszeit und Rechtsstellung der Ge-
samtschwerbehindertenvertretung 
entsprechen der Regelung bei der 
Schwerbehindertenvertretung; für das 
Wahlverfahren gilt die � Wahlordnung 
(§ 22 SchwbVWO).

Aufgaben: Die Gesamtschwerbehin-
dertenvertretung vertritt die Interessen 
der schwerbehinderten Beschäftigten 
in Angelegenheiten, die das Gesamt-
unternehmen oder mehrere Betriebe 
bzw. Dienststellen des Arbeitgebers be-
treffen und die von den Schwerbehin-
dertenvertretungen der einzelnen Be-
triebe bzw. Dienststellen nicht geregelt 
werden können (§ 97 Abs. 6 SGB IX). Sie 
vertritt auch die Interessen der schwer-
behinderten Beschäftigten, die in ei-
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nem Betrieb bzw. einer Dienststelle 
tätig sind, für die eine Schwerbehinder-
tenvertretung entweder nicht gewählt 
werden kann oder nicht gewählt wor-
den ist.

Gewerkschaften

Gewerkschaften sind freie, privatrechtli-
che und auf Dauer angelegte Vereinigun-
gen von � Arbeitnehmern zur Wahrung 
und Förderung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen (Art. 9 Abs. 3 GG).

Gewerkschaften müssen bestimmte 
Mindestvoraussetzungen erfüllen. Sie 
müssen sich als satzungsgemäße Auf-
gabe die Wahrnehmung der Interessen 
ihrer Mitglieder in ihrer Eigenschaft als 
Arbeitnehmer gesetzt haben und wil-
lens sein, � Tarifverträge abzuschließen. 
Sie müssen frei gebildet, gegnerfrei 
(d. h. ohne � Arbeitgeber als Mitglieder) 
und unabhängig, auf überbetrieblicher 
Ebene organisiert sein und das gelten-
de Tarifrecht anerkennen.

Gewerkschaften sind nach dem Indus-
trieverbandsystem gegliedert, das heißt, 
die Arbeitnehmer eines Betriebes ge-
hören ohne Rücksicht auf ihre fachli-
che Ausbildung und Tätigkeit nur ei-
ner Gewerkschaft an. In Deutschland 
bestehen verschiedene, unterschied-
lich organisierte Gewerkschaften. Den 
einzelnen Arbeitnehmern als Mitglied 
bieten sie Beratung zum � Arbeitsrecht 
und Rechtsschutz. Sie haben zahlrei-
che Vorschlags- und Entsendungsrech-
te bei gerichtlichen Spruchkörpern 
und Verwaltungsbehörden: zum Bei-

spiel bei der Berufung der ehrenamt-
lichen Richter der Arbeitsgerichte, bei 
der Besetzung der Organe der Bundes-
agentur für Arbeit, der Sozialversiche-
rungsträger und bei der Besetzung des 
� Beratenden Ausschusses für behinder-
te Menschen beim Integrationsamt. Au-
ßerdem haben Gewerkschaften Vor-
schlags- und Beteiligungsrechte bei der 
Wahl und Amtsführung der � Betriebs-
räte und � Personalräte.

Gleichstellung

Behinderte Menschen mit einem fest-
gestellten Grad der Behinderung (GdB, 
vgl. � Schwerbehinderung) von weniger 
als 50, aber mindestens 30 können den 
schwerbehinderten Menschen gleich-
gestellt werden (§ 2 Abs. 3 SGB IX). Vo-
raussetzung ist, dass sie infolge ihrer 
Behinderung ohne die Gleichstellung 
einen geeigneten Arbeitsplatz nicht er-
langen oder nicht behalten können.

Gleichstellungen werden auf Antrag 
der behinderten Menschen von der 
� Agentur für Arbeit ausgesprochen 
(§ 68 Abs. 2 SGB IX), die vorher auch den 
Arbeitgeber und die � Schwerbehinder-
tenvertretung anhört. Die Gleichstel-
lung wird (rückwirkend) mit dem Tage 
des Antragseinganges bei der Agentur 
für Arbeit wirksam.

Gleichgestellte behinderte Menschen 
haben keinen Anspruch auf � Zusatz-
urlaub, unentgeltliche Beförderung im 
öffentlichen Personenverkehr (� Rei-
sen) und auch keine Möglichkeit, die 
vorgezogene � Altersrente für schwer-
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behinderte Menschen in Anspruch zu 
nehmen. Im Übrigen können gleich-
gestellte behinderte Menschen alle 
Rechte und Leistungen zur � Teilhabe 
am Arbeitsleben nach dem Schwerbe-
hindertenrecht (Teil 2 � SGB IX) in An-
spruch nehmen (§ 68 Abs. 3 SGB IX).

Gleichgestellte Beschäftigte werden bei 
der Berechnung der � Ausgleichsabgabe 
auf die � Pflichtplätze angerechnet.

Gleichgestellte Jugendliche: Behinder-
te Jugendliche und junge Erwachsene 
können für die Zeit einer � Berufsaus-
bildung schwerbehinderten Menschen 
per Gesetz gleichgestellt werden, auch 
wenn der Grad der Behinderung weni-
ger als 30 beträgt oder eine Behinde-
rung noch nicht festgestellt wurde. Als 
Nachweis genügt eine Stellungnahme 
der � Agentur für Arbeit oder ein Be-
scheid über Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. Durch die Gleichstellung 
ist auch eine Betreuung durch den � In-
tegrationsfachdienst möglich. Weiter 
sind auch Leistungen nach § 102 Abs. 3 
Nr. 2c möglich. Alle anderen Regelun-
gen für schwerbehinderte Menschen, 
wie der besondere Kündigungsschutz, 
gelten jedoch nicht.

Grad der Behinderung (GdB)

� Schwerbehinderung 

Grad der Schädigungsfolgen 
(GdS)

Im Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX) gilt der Grad der Behinderung 

(GdB) als Maßstab zur Feststellung ei-
ner � Schwerbehinderung. Der Begriff 
„Grad der Schädigungsfolgen“ wird 
ausschließlich im sozialen Entschädi-
gungsrecht und im Rahmen der gesetz-
lichen Unfallversicherung verwendet. 
Die Beeinträchtigung eines Menschen 
wird hier nach GdS-Graden festgestellt.

GdS und GdB sind ein Maß für die kör-
perlichen, geistigen, seelischen und 
sozialen Auswirkungen einer Funkti-
onsbeeinträchtigung aufgrund eines 
Gesundheitsschadens. Sie werden nach 
gleichen Grundsätzen bemessen und 
haben die Auswirkungen von Funkti-
onsbeeinträchtigungen in allen Lebens-
bereichen und nicht nur die Einschrän-
kungen im Erwerbsleben zum Inhalt. 
Beide Begriffe unterscheiden sich ledig-
lich dadurch, dass der GdS nur auf Schä-
digungsfolgen und der GdB auf alle Ge-
sundheitsstörungen, unabhängig von 
ihrer Ursache, bezogen sind.

Gütliche Einigung

Bei einer � Kündigung wirkt das � Inte-
grationsamt in jeder Lage des � Kündi-
gungsschutzverfahrens auf eine gütli-
che Einigung hin (§ 87 Abs. 3 SGB IX). 
Dies geschieht in der Regel in  einer 
mündlichen Verhandlung mit dem Ar-
beitgeber, dem schwerbehinderten Ar-
beitnehmer und dem betrieblichen 
� Integrationsteam, gegebenenfalls un-
ter Hinzuziehung weiterer Fachleute.

Im Rahmen einer gütlichen Einigung 
kann das Integrationsamt auch Leis-
tungen der � Begleitenden Hilfe im Ar-
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beitsleben aus Mitteln der Ausgleichs-
abgabe anbieten, zum Beispiel zur 
behinderungsgerechten � Arbeitsplatz-
gestal tung oder zum Ausgleich � au-
ßergewöhnlicher Belastungen, die mit 
der Beschäftigung des schwerbehin-
derten Menschen verbunden sein kön-
nen. 

Auch außerhalb von Kündigungs-
schutzverfahren sollten sich alle Betei-
ligten um eine gütliche Einigung zur 
Beseitigung von Schwierigkeiten am 
Arbeitsplatz bemühen.

Hauptfürsorgestelle

Bis zum Inkrafttreten des SGB IX zum 
01.07.2001 war die Hauptfürsorgestel-
le für Aufgaben nach dem Schwerbe-
hindertengesetz sowie für Aufgaben 
im Rahmen des sozialen Entschädi-
gungsrechts nach dem � Bundesversor-
gungsgesetz (BVG) zuständig.

Seit dem 01.07.2001 heißt die Behör-
de, die die Aufgaben nach dem neuen 
Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX) 
wahrnimmt, � Integrationsamt.

Die Hauptfürsorgestelle ist jetzt aus-
schließlich für die Aufgaben im Rahmen 
des sozialen Entschädigungsrechts 
nach dem Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) für individuelle Leistungen an 
Kriegsopfer und Wehrdienstbeschä-
digte (Kriegsopferfürsorge) sowie ihre 
Hinterbliebenen zuständig. Die Haupt-
fürsorgestelle ist zugleich auch � Reha-
bilitationsträger.

Die Hauptfürsorgestellen sind in den 
einzelnen Bundesländern kommunal 
oder staatlich organisiert. In einzelnen 
Ländern (z. B. Schleswig-Holstein) wer-
den die genannten Aufgaben der Haupt-
fürsorgestelle zum Teil von den ört- 
lichen � Fürsorgestellen wahrgenom-
men.

Die Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen haben sich in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Integrations-
ämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) 
zusammengeschlossen.

Die Aufgaben der Hauptfürsorgestelle 
im Überblick:
 • Kriegsopferfürsorge (Bundesversor-
gungsgesetz)
 • Berufliche Hilfen
 • Erziehungshilfen
 • Hilfen zum Lebensunterhalt
 • Hilfen in besonderen Lebenslagen
 • Erholungshilfen
 • Kuren
 • Wohnungshilfen
 • Hilfe zur Pflege
 • Altenhilfe

Hauptpersonalrat

� Personalrat

Hauptschwerbehinderten-
vertretung

Für den Geschäftsbereich mehrstufiger 
Verwaltungen mit einem Hauptperso-
nalrat (� Personalrat) ist bei obersten 
Dienstbehörden von deren � Schwer-
behindertenvertretung und den � Be-
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zirksschwerbehindertenvertretungen des 
Geschäftsbereichs eine Hauptschwerbe-
hindertenvertretung und wenigstens ein 
stellvertretendes Mitglied zu wählen. Ist 
die Zahl der Bezirksschwerbehinderten-
vertretungen niedriger als 10, sind auch 
die Schwerbehindertenvertretungen der 
nachgeordneten � Dienststellen wahlbe-
rechtigt (§ 97 Abs. 3 und 5 SGB IX).

Amtszeit und Rechtsstellung der 
 Hauptschwerbehindertenvertretung ent-
sprechen der Regelung für die Schwer-
behindertenvertretung; für das Wahl-
verfahren gilt die � Wahlordnung (§ 22 
 SchwbVWO).

Aufgaben: Die Hauptschwerbehinder-
tenvertretung vertritt die Interessen 
der schwerbehinderten Menschen in 
Angelegenheiten, die den Geschäfts-
bereich mehrstufiger Verwaltungen 
insgesamt oder mehrere Dienststel-
len des Dienstherrn betreffen und  
von den Schwerbehindertenvertretun-
gen der Dienststellen bzw. von den Be-
zirksschwerbehindertenvertretungen 
der mehrstufigen Verwaltungen nicht 
geregelt werden können (§ 97 Abs. 5 
SGB IX).

Ferner ist die Hauptschwerbehinder-
tenvertretung auch in persönlichen 
Angelegenheiten schwerbehinderter 
Menschen, über die eine oberste Dienst-
behörde als übergeordnete Dienststelle 
entscheidet, zuständig, sofern nicht der 
Personalrat der Beschäftigungsbehör-
de zu beteiligen ist (§ 97 Abs. 6 Satz 3–4 
SGB IX).

Heimarbeit

Die Besonderheiten für die Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen 
in Heimarbeit sind durch das SGB IX 
(§ 127) geregelt. Zu den in Heimarbeit 
Beschäftigten gehören Heimarbeiter, 
Hausgewerbebetreibende und ihnen 
Gleichgestellte. Ebenso können Formen 
der � Telearbeit als Heimarbeit betrie-
ben werden. Generelle gesetzliche Re-
gelungen enthält das Heimarbeitsge-
setz (HAG). In Heimarbeit Beschäftigte 
sind keine � Arbeitnehmer im Sinne des 
Arbeitsrechts.

Der Auftraggeber von Heimarbeit un-
terliegt im Hinblick auf die Ausgabe 
der Heimarbeit nicht der � Beschäfti-
gungspflicht (§ 71 SGB IX). Soweit er je-
doch gleichzeitig einen � Betrieb besitzt 
und beschäftigungspflichtiger Arbeit-
geber ist (vgl. § 71 SGB IX), werden die 
in Heimarbeit beschäftigten schwerbe-
hinderten Menschen bei der Veranla-
gung zur � Ausgleichsabgabe auf seine 
Pflichtplätze angerechnet (§ 127 SGB IX 
Abs. 1).

Für schwerbehinderte Heimarbeiter 
gelten im Wesentlichen alle Schutz-
rechte des SGB IX, auch der besondere 
� Kündigungsschutz und der � Zusatzur-
laub.

Helfergruppe

� Integrationsteam
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Hilflosigkeit

� Schwerbehindertenausweis

Hörschädigungen

Zur Gruppe der hörgeschädigten Men-
schen zählen gehörlose, (spät-)ertaub-
te und schwerhörige Menschen. Die 
Übergänge zwischen Gehörlosigkeit 
und Schwerhörigkeit sind fließend.

Gehörlosigkeit
Gehörlose Menschen werden ohne Hör-
vermögen geboren oder sie haben es 
noch vor dem Spracherwerb verloren. 
Sie können Lautsprache akustisch nicht 
wahrnehmen und somit auch Sprache 
auf natürlichem Wege nicht erlernen. 
Ihr eigenes Sprechen können sie nicht 
über das Gehör kontrollieren. In der Re-
gel haben gehörlose Menschen gute 
Kenntnisse der � Gebärdensprache.

Für spätertaubte Menschen ist ent-
scheidend, dass der Hörverlust erst 
nach dem Spracherwerb eingetreten 
ist. Sie konnten über einen längeren 
Zeitraum hören und haben in dieser 
Zeit so viel Sprachkompetenz erwor-
ben, dass der Hörverlust nicht mehr 
zum Verlust der Sprechfähigkeit führen 
muss. Je älter die Betroffenen bei Ein-
tritt der Ertaubung waren, desto stärker 
ist in der Regel die lautsprachliche Ori-
entierung. Spätertaubte Menschen be-
herrschen die Gebärdensprache häufig 
nicht oder nur in geringem Umfang.

Schwerhörigkeit
Schwerhörige Menschen besitzen in 
jedem Fall ein Restgehör, mit dem sie 
– unterstützt durch individuell ange-
passte Hörgeräte – Sprache in begrenz-
tem Umfang wahrnehmen können. Al-
lerdings ist das qualitativ andere Hören 
bei schwerhörigen Menschen oft nicht 
ausreichend, um den Gesprächspart-
ner ohne besondere Schwierigkeiten zu 
verstehen. Je nach Alter bei Eintritt der 
Schwerhörigkeit und je nach Form und 
Umfang des Hörverlustes sind Sprech-
fähigkeit und Gebärdensprache indivi-
duell sehr unterschiedlich entwickelt. 
Die Gebärdensprache wird häufig noch 
abgelehnt oder nur in Form lautsprach-
begleitender Gebärden eingesetzt.

Elektronische Hörhilfe
Bei gehörlosen und hochgradig 
schwerhörigen Menschen kann un-
ter bestimmten medizinischen und so-
zialen Voraussetzungen durch ein Coch-
lear-Implantat, eine sog. elektronische 
Hörhilfe, eine Hörfähigkeit in unter-
schiedlichem Grad wiederhergestellt 
werden und somit ist auch Sprach-
erwerb in individuellem Umfang mög-
lich.

Kommunikation: Das zentrale Prob-
lem hörgeschädigter Menschen ist die 
Kommunikation mit Hörenden. Der 
Laut- und Schriftsprachenerwerb ist er-
heblich erschwert und erreicht nur sel-
ten den Grad der Beherrschung, den 
Hörende aufweisen. Aufgrund des feh-
lenden Hörvermögens müssen gehör-
lose Menschen die Lautsprache über 
das Auge erlernen, indem sie vom 
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Mund des Gesprächspartners die Wor-
te absehen. Ihre Sprechweise klingt da-
her oft ungewohnt oder verzerrt. Da 
die Schriftsprache auf Lautsprache auf-
baut, ist die Fähigkeit vieler gehörloser 
Menschen, sich schriftlich mitzuteilen, 
eingeschränkt. Der Wortschatz ist häu-
fig reduziert, der Satzbau entspricht 
nicht der Norm. Auch bereitet es viel-
fach Schwierigkeiten, gelesene Texte zu 
verstehen.

Zwar sind hörgeschädigte Menschen 
in der Lage, vom Mund abzusehen, 
doch sichert dies nicht die ausreichen-
de und umfassende Informationsauf-
nahme. Mundabsehen erfordert hohe 
Konzentrations- und auch Kombinati-
onsfähigkeit, denn die Anzahl der ein-
deutigen Mundbilder ist begrenzt. 
Wörter wie „Mutter“ und „Butter“ ha-
ben kaum unterscheidbare Mundbil-
der. Die meisten gehörlosen Menschen 
verständigen sich untereinander oder 
mit Gebärdensprachkundigen in Ge-
bärdensprache. Gebärdensprache ist 
ein eigenständiges Sprachsystem. Wie 
es in der Lautsprache zahlreiche regi-
onale Unterschiede gibt, hat auch die 
Gebärdensprache zahlreiche Varian-
ten. Die Deutsche � Gebärdensprache 
(DGS)  sowie das Lautsprachenbeglei-
tende Gebärden (LBG) wurden durch 
das  �  Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGG) ausdrücklich als eigenständige 
Sprache bzw. Kommunikationsform an-
erkannt.

Schwerhörige Menschen können sich 
oft mit Hilfe eines Hörgerätes gut ver-
ständigen. Voraussetzung ist aller-

dings, dass das Hörgerät individuell 
optimal angepasst ist. Die Leistungsfä-
higkeit von Hörgeräten darf nicht über-
schätzt werden; ein zu starker Hörver-
lust kann durch Hörgeräte nicht mehr 
ausgeglichen werden.

Zur beruflichen Situation: Die Integrati-
on in das Arbeitsleben hängt in hohem 
Maße vom Stand der Sprachentwick-
lung und den kommunikativen Fähig-
keiten ab. Grundsätzlich stehen – wenn 
Bildungsvoraussetzungen und indivi-
duelle Eignung vorhanden sind – viele 
Berufsbilder offen. Durch entsprechen-
de Maßnahmen am � Arbeitsplatz kön-
nen die Einschränkungen leicht ausge-
glichen werden. In Bezug auf Hilfen am 
Arbeitsplatz ist es besonders wichtig, 
die Kollegen und Vorgesetzten über die 
Auswirkungen der Hörschädigung und 
die individuelle Kommunikationssitua-
tion zu informieren.

Im Arbeitsleben zu beachten:
 • Hörgeschädigte Menschen verste-
hen Anweisungen oft nur unvollkom-
men oder falsch. Deshalb ist immer 
zu prüfen, ob Anweisungen verstan-
den wurden.
 • Vormachen und Zeigen kann mündli-
che Instruktionen verdeutlichen oder 
überflüssig machen. 
 • Schriftliche Aufzeichnungen können 
zur Verdeutlichung beitragen.
 • Hörgeschädigte Menschen sollten 
mit normaler Lautstärke langsam 
und deutlich angesprochen werden.
 • Auf inhaltliche Verständnisprobleme 
(auch in Texten) muss Rücksicht ge-
nommen werden. 
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INKLUSION

 • Die Kenntnis einiger grundlegender 
Gebärden vereinfacht die Kommuni-
kation. 
 • Der Arbeitsplatz sollte gut ausge-
leuchtet sein. Das Absehen vom 
Mund kann durch günstige Lichtver-
hältnisse erleichtert werden.
 • Arbeitsvorgänge und der Arbeits-
platz müssen eindeutig beschrieben 
und erklärt werden.
 • Neue Kommunikationssysteme, bei 
denen der Informationsaustausch 
optisch erfolgt, sind wichtige Hilfen.
 • Damit hörgeschädigte Arbeitnehmer 
die beruflichen Anforderungen erfül-
len können, ist ein spezielles Angebot 
zur � beruflichen Weiterbildung not-
wendig.
 • Wichtig für gehörlose Menschen 
ist die Bereitstellung einer Kontakt-
person, die entsprechend geschult 
ist. Hier bietet sich zum Beispiel die 
� Schwerbehindertenvertretung an.

Beratung und Betreuung: Um sich im 
Betrieb zurechtzufinden, benötigen 
hörgeschädigte Menschen � technische 
Arbeitshilfen – vor allem jedoch Bera-
tung und soziale Betreuung. Erste An-
laufstelle für Information und Beratung 
sind die � Integrationsämter mit ihrem 
� Technischen Beratungsdienst und der 
von ihnen beauftragte � Integrations-
fachdienst. Hörgeschädigte Arbeitneh-
mer sowie ihre Arbeitgeber werden 
umfassend in allen Fragen beraten, die 
im Betrieb und am Arbeitsplatz auf-
treten, von Fragen der Verständigung, 
über � berufliche Weiterbildung bis hin 
zur Planung gezielter Maßnahmen. 
Wichtig ist auch der Einsatz von � Ge-

bärdensprachdolmetschern, Schriftdol-
metschern oder einer � Arbeitsassis-
tenz, zum Beispiel durch Telesign – ein 
speziell für den beruflichen Bereich 
geschaffener Bildtelefondolmetsch-
dienst. Die Kosten übernehmen die In-
tegrationsämter.

Technische Arbeitshilfen: Der � Techni-
sche Beratungsdienst des Integrations-
amtes informiert und berät umfassend 
über die Ausstattung des Arbeitsplat-
zes mit Hilfsmitteln wie zum Beispiel:
 • Telefonhörer mit Verstärkersystemen
 • Lichtsignalanlagen
 • Bild- und Schreibtelefone oder Ein-
satz von E-Mail
 • Mobilfunkgeräte (zur Kommunikati-
on per E-Mail, SMS u. a.)
 • Mikroportanlagen
 • optische Signale an Maschinen, 
Schall- und Lärmschutz

Vor allem die Entwicklung der Compu-
tertechnik bietet neue Chancen. Die 
Vernetzung mit anderen EDV-Arbeits-
plätzen trägt dazu bei, von lautsprach-
licher Kommunikation unabhängig zu 
werden.

Inklusion

Hinsichtlich des Verständnisses von Be-
hinderung und des gesellschaftlichen 
Umgangs mit Menschen mit Behinde-
rung hat ein Paradigmenwechsel statt-
gefunden. Lange Zeit wurde � Behinde-
rung linear als Folge von Krankheiten, 
körperlichen Beeinträchtigungen, Schä-
digungen oder Fähigkeitsstörungen an-
gesehen. Beeinträchtigungen galten 



IINKLUSION

ABC  Behinderung & Beruf 153

defizitorientiert als Attribut einer Per-
son („er/sie ist behindert“). Weltwei-
te Anerkennung hat zwischenzeitlich 
eine neue Sichtweise von Behinderung 
gefunden. Behinderung wird nunmehr 
verstanden als Ergebnis der Wechsel-
wirkung zwischen Personen und Beein-
trächtigungen und den einstellungs- 
und umweltbezogenen Barrieren, die 
ihre volle und wirksame Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben auf der Ba-
sis gleicher Rechte verhindert („er/
sie wird behindert“). Diese Sichtwei-
se stellt eine der zentralen Grundlagen 
des � Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung dar und steht spätes-
tens seit der Ratifizierung dieses Über-
einkommens durch die Bundesrepub-
lik Deutschland in 2008 im Fokus der 
(fach-)öffentlichen Diskussion.

Diese Entwicklung geht einher mit ei-
ner deutlichen Stärkung der Bürger-
rechte von Menschen mit Behinderung 
in den vergangenen 25 Jahren. Men-
schen mit Behinderung sind Bürger mit 
den gleichen Rechten wie alle anderen 
Bürger auch. Ihnen sollen Zugänge in 
allen Lebensbereichen eröffnet werden.

Der Blick in die Geschichte der Behin-
dertenhilfe zeigt, dass Menschen mit 
Behinderung durch die Inanspruchnah-
me besonderer Unterstützungsleistun-
gen zunächst einmal über viele Jahre 
hinweg aus der Gesellschaft ausgeglie-
dert wurden. Über verschiedene Maß-
nahmen zu ihrer Wiedereingliederung 
wurde dann versucht, sie wieder phy-
sisch (räumliche Nähe zu nicht behin-

derten Menschen), funktional (Teilnah-
me am öffentlichen Leben) und sozial 
(individuell bedeutsame, regelmäßige 
und verlässliche soziale Kontakte) zu in-
tegrieren.

Die Strukturen im Gemeinwesen sollen 
heute so entgegenkommend sein, dass 
Menschen mit Behinderung ihre Ein-
käufe, Arztbesuche, Angelegenheiten 
auf Ämtern usw. selbst von Anfang an 
erledigen können. Sie sollen in keinem 
Lebensbereich von der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden. Dieses Gedan-
kengut wird unter dem Begriff „Inklusi-
on“ subsumiert und hat insbesondere 
durch Inklusion als Zielsetzung der Be-
hindertenrechtskonvention der Verein-
ten Nationen ein starkes Gewicht be-
kommen.

Das Gedankengut der Inklusion bezieht 
sich auf alle Lebensbereiche (Bildung, 
Arbeit, Wohnen, Freizeit, gesundheitli-
che Versorgung usw.) und beschränkt 
sich nicht nur auf Menschen mit Behin-
derung, sondern bezieht sich auf alle 
Menschen (alte und junge Menschen, 
Familien mit Kindern, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Frauen und 
Männer usw.). Die in einem Gemein-
wesen vorhandenen Ressourcen sollen 
allen dort lebenden Bürgern zur Verfü-
gung stehen. Die Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen 
führt explizit aus, dass Menschen mit 
Behinderung nicht verpflichtet werden 
dürfen, Unterstützung durch besonde-
re Einrichtungen und Dienste zu erhal-
ten.
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Der Begriff der Integration geht von 
zwei unterschiedlichen Personen-
gruppen aus: einer relativ homogenen 
Mehrheitsgruppe und einer kleineren 
Gruppe an Menschen – zum Beispiel 
die Gruppe der Menschen mit Behin-
derung, die in die Gesellschaft noch in-
tegriert werden muss. Das Konzept der 
Inklusion hingegen beinhaltet eine Ab-
kehr von dieser „Zwei-Klassen-Theorie“. 
Die Unterscheidung „behindert“ ver-
sus „nicht behindert“ wird aufgehoben. 
Alle Menschen sind gleichberechtigte 
Mitglieder der Gesellschaft („Bürger“) 
und von Beginn an Teil des Ganzen. Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede er-
fahren gleichermaßen Wertschätzung, 
jeder kann sich gewinnbringend in die 
Gemeinschaft einbringen. Nicht der 
Mensch muss an die Rahmenbedin-
gungen angepasst werden, sondern der 
� Sozialraum muss so gestaltet sein, 
dass allen Mitgliedern der Zugang zu 
den Möglichkeiten offen ist. Beim In-
klusionsansatz geht es darum, die Orte 
und Situationen, an denen sich gesell-
schaftliches Leben abspielt, so zu ge-
stalten, dass sie für Menschen mit Be-
hinderungen keine Zugangsbarrieren 
aufweisen.

Zusammengefasst verfolgt Integrati-
on das Ziel einer Wiedereingliederung 
ausgeschlossener Personengruppen, 
während ein inklusives Konzept bereits 
den Ausschluss von Personen oder Per-
sonengruppen grundsätzlich ablehnt. 
In diesem Sinne ersetzt Inklusion die In-
tegration nicht, vielmehr ist Integration 
als ein Weg zur Inklusion zu verstehen.

Inklusionsteam

� Integrationsteam

Integrationsamt

Das Integrationsamt ist als Behörde für 
Aufgaben nach dem Schwerbehinder-
tenrecht (Teil 2 � SGB IX) zuständig.

Die Aufgaben des Integrationsamtes 
umfassen nach § 102 SGB IX:
 • Leistungen an schwerbehinderte 
Menschen und ihre Arbeitgeber (vgl. 
� Begleitende Hilfe im Arbeitsleben)
 • den besonderen � Kündigungsschutz 
für schwerbehinderte Menschen
 • � Seminare und Öffentlichkeitsarbeit
 • die Erhebung und Verwendung der 
� Ausgleichsabgabe

Die Leistungen des Integrationsamtes – 
persönlicher und materieller Art – stel-
len eine individuelle, auf die besonde-
ren Anforderungen des Arbeitsplatzes 
und die besonderen Bedarfe des behin-
derten Menschen abgestellte Ergän-
zung zu den Leistungen der � Rehabili-
tationsträger dar.

Das Integrationsamt ist selbst kein Re-
habilitationsträger. Deshalb sind bei 
der � Zuständigkeitsklärung nach § 14 
SGB IX spezifische Regelungen zu be-
achten (§ 102 Abs. 6 SGB IX).

Das Integrationsamt arbeitet eng zu-
sammen mit den Rehabilitations-
trägern, den Arbeitgebern, Arbeitge-
berverbänden, Gewerkschaften und 
Behindertenverbänden. Für das be-
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triebliche � Integrationsteam ist es Rat-
geber und Partner.

Die Integrationsämter sind in den ein-
zelnen Bundesländern kommunal oder 
staatlich organisiert (Anschriften unter 
Kontakt). Die Länder sind ermächtigt, 
einzelne Aufgaben der Integrations-
ämter nach dem Schwerbehinderten-
recht (Teil 2 SGB IX) auf örtliche � Für-
sorgestellen zu übertragen (§ 107 Abs. 2 
SGB IX).

Bundesarbeitsgemeinschaft: Die Inte-
grationsämter und Hauptfürsorgestel-
len haben sich in der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Integrationsämter 
und Hauptfürsorgestellen (BIH) zusam-
mengeschlossen zum Zwecke der
 • Abstimmung in Grundsatzfragen,
 • Erstellung von Arbeitsgrundlagen,
 • Koordinierung durch Empfehlungen,
 • Weiterentwicklung des Rechts der 
schwerbehinderten Menschen im Ar-
beitsleben.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft ver-
tritt die Integrationsämter und die 
Hauptfürsorgestellen kraft Gesetzes 
u. a. im � Beirat für die Teilhabe behin-
derter Menschen beim Bundesminister 
für Arbeit und Soziales sowie im Bei-
rat bei der Bundesagentur für Arbeit. 
Sie nimmt ferner die Interessen ihrer 
Mitglieder bei wichtigen Vereinigun-
gen auf Bundesebene wahr, wie zum 
Beispiel im Deutschen Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge und in 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR). Ihr Publikations-
organ ist die „Zeitschrift Behinderte 

Menschen im Beruf“ (ZB), die viermal 
jährlich erscheint.

Integrationsfachdienst

Integrationsfachdienste sind Dienste 
Dritter, die bei der Durchführung der 
Maßnahmen zur � Teilhabe schwerbe-
hinderter und behinderter Menschen 
am Arbeitsleben beteiligt werden. Be-
griff, Aufgaben, Beauftragung und Fi-
nanzierung sind durch das � SGB IX 
(§§ 102 und 109 ff.) sowie die � Schwer-
behinderten-Ausgleichsabgabeverord-
nung (§§ 27a und 28 SchwbAV) gere-
gelt.

Entwickelt haben sich die Integrations-
fachdienste aus den bisherigen psy-
chosozialen und berufsbegleitenden 
Diensten, welche die früheren Haupt-
fürsorgestellen nach dem bisherigen 
Schwerbehindertengesetz (SchwbG) 
bereits bei der Durchführung der psy-
chosozialen Betreuung im Rahmen der 
� Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben be-
teiligt hatten (vgl. � Fachdienste der In-
tegrationsämter).

Auftraggeber und Finanzierung: Die 
Aufgabenstellung der Integrations-
fachdienste ist gegenüber den bishe-
rigen psychosozialen und berufsbe-
gleitenden Diensten stark erweitert 
worden. Neben der Unterstützung der 
Integrationsämter werden die Integra-
tionsfachdienste auch im Auftrag der 
� Rehabilitationsträger und der Träger 
der Arbeitsvermittlung, insbesondere 
der � Agenturen für Arbeit, tätig, um be-
sonders betroffene schwerbehinderte 
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Menschen in Arbeit zu vermitteln. Die 
� Integrationsämter sind die Hauptauf-
traggeber der Integrationsfachdienste 
und finanzieren diese aus Mitteln der 
� Ausgleichsabgabe. Die Rehabilitati-
onsträger und die Träger der Arbeits-
vermittlung erbringen für ihre Aufträge 
Vergütungen aus ihren Haushaltsmit-
teln.

Die Integrationsfachdienste stellen da-
mit ein gemeinsames Dienstleistungs-
angebot von mehreren gesetzlichen 
Leistungsträgern für schwerbehinder-
te Menschen und ihre Arbeitgeber dar. 
Insbesondere bei Menschen, die behin-
dert, aber nicht schwerbehindert sind, 
sind die Rehabilitationsträger Auftrag-
geber der Integrationsfachdienste.

Zielgruppen der Integrationsfachdiens-
te sind insbesondere 
 • schwerbehinderte Menschen mit ei-
nem besonderen Bedarf an arbeits-
begleitender Betreuung, 
 • Beschäftigte aus den � Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM), 
die nach zielgerichteter Vorbereitung 
den Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt erreichen können, und 
 • schwerbehinderte Schulabgänger, 
die zur Aufnahme einer Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt auf die Unterstützung eines 
Integrationsfachdienstes angewie-
sen sind.

Von einem besonderen Bedarf an ar-
beitsbegleitender Betreuung ist insbe-
sondere bei Menschen mit einer geisti-
gen oder seelischen Behinderung, aber 

auch solchen mit einer schweren Kör-
per-, Sinnes- oder Mehrfachbehinde-
rung auszugehen (vgl. � Behinderungs-
arten). Die Unterstützung bei diesen 
Zielgruppen ist auch dann erforderlich, 
wenn weitere besondere vermittlungs-
hemmende Umstände vorliegen, zum 
Beispiel Langzeitarbeitslosigkeit, höhe-
res Lebensalter, unzureichende Qualifi-
kation oder Leistungsminderung.

Aufgaben: Zu den Aufgaben der Inte-
grationsfachdienste gehören zunächst 
generell die Beratung und Unterstüt-
zung der betroffenen behinderten 
Menschen selbst sowie die Informati-
on und Hilfestellung für Arbeitgeber 
bei den unterschiedlichsten Problem-
situationen bei der Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen am Arbeitsleben. 
Die Integrationsfachdienste werden 
an den Aufgaben der gesetzlichen Leis-
tungsträger, von denen sie beauftragt 
werden, beteiligt. Die Verantwortung 
für die gesamte Aufgabenerledigung 
bleibt damit beim jeweiligen Auftrag-
geber.

Im Einzelnen hat der Integrationsfach-
dienst die Aufgaben,
 • die Fähigkeiten der zugewiesenen 
schwerbehinderten Menschen zu be-
werten und dabei ein individuelles 
Fähigkeits-, Leistungs- und Interes-
senprofil zu erarbeiten (vgl. � Profil-
methode);
 • die Bundesagentur für Arbeit auf de-
ren Anforderung bei der Berufsorien-
tierung und Berufsberatung in den 
Schulen zu unterstützen;
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 • die betriebliche Ausbildung schwer-
behinderter, insbesondere seelisch 
und lernbehinderter Jugendlicher zu 
begleiten;
 • geeignete Arbeitsplätze auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu akquirie-
ren und zu vermitteln;
 • die schwerbehinderten Menschen 
auf die vorgesehenen Arbeitsplätze 
vorzubereiten;
 • die schwerbehinderten Menschen 
am Arbeitsplatz – soweit erforderlich 
– begleitend zu betreuen;
 • die Vorgesetzten und Kollegen im Ar-
beitsplatzumfeld zu informieren;
 • für eine Nachbetreuung, Kriseninter-
vention oder psychosoziale Betreu-
ung zu sorgen;
 • als Ansprechpartner für die Arbeitge-
ber zur Verfügung zu stehen.

Kooperation: Der Integrationsfach-
dienst arbeitet eng mit der Agentur 
für Arbeit, dem Integrationsamt, dem 
zuständigen Rehabilitationsträger, 
insbesondere den Berufshelfern der 
gesetzlichen Unfallversicherung (� Be-
rufsgenossenschaften), dem Arbeitge-
ber, der � Schwerbehindertenvertre-
tung und den anderen Mitgliedern des 
betrieblichen � Integrationsteams, den 
abgebenden schulischen und beruf-
lichen � Rehabilitationseinrichtungen 
und, wenn notwendig, auch mit ande-
ren Stellen zusammen.

Qualifikation: Die Integrationsfach-
dienste verfügen über Fachpersonal mit 
entsprechender psychosozialer oder ar-
beitspädagogischer  Qualifika tion.

Flächendeckendes Angebot: Integra-
tionsfachdienste sind im gesamten 
Bundesgebiet eingerichtet, so dass in 
jedem Bezirk einer Agentur für Arbeit 
mindestens ein solcher Dienst vorhan-
den ist.

Integrationsprojekte

Integrationsprojekte sind rechtlich und 
wirtschaftlich selbstständige Unterneh-
men (Integrationsunternehmen) oder 
unternehmensinterne Betriebe (Inte-
grationsbetriebe) oder Abteilungen (In-
tegrationsabteilungen) zur Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren 
Teilhabe an einer sonstigen Beschäf-
tigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt auf besondere Schwierigkeiten 
stößt. 

Bei den Integrationsprojekten (§§ 132 ff. 
SGB IX) handelt es sich um eine durch 
das Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX) neu geregelte Form der Be-
schäftigung für schwerbehinderte 
Menschen, die rechtlich dem allgemei-
nen � Arbeitsmarkt zuzurechnen ist, 
faktisch aber eine Brücke zwischen den 
� Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) und dem allgemeinen Arbeits-
markt darstellt.

Zielgruppen: Integrationsprojekte sollen 
nach § 132 Abs. 2 SGB IX insbesondere 
folgende Gruppen von besonders betrof-
fenen � schwerbehinderten Menschen 
beschäftigen und auch qualifizieren:
 • Schwerbehinderte Menschen mit 
geistiger oder seelischer Behinde-
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rung oder einer schweren Körper-, 
Sinnes- oder Mehrfachbehinderung 
(vgl. � Behinderung, � Behinderungs-
arten). Dabei muss sich die Behinde-
rung für eine Tätigkeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt außerhalb 
eines Integrationsprojektes beson-
ders nachteilig auswirken.
 • Schwerbehinderte Menschen, die 
nach zielgerichteter Vorbereitung in 
einer WfbM oder in einer psychiat-
rischen Einrichtung für einen Über-
gang auf den allgemeinen Arbeits-
markt in Betracht kommen.
 • Schwerbehinderte Abgänger von 
Sonderschulen mit der Aussicht auf 
eine Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt.

Aufgaben: Integrationsunternehmen 
beschäftigen mindestens 25 % schwer-
behinderte Menschen der Zielgruppe. 
Ihr Anteil an allen beschäftigten Mit-
arbeitern soll aber 50 % nicht überstei-
gen. Die Integrationsprojekte haben 
folgende Aufgaben:
 • Sie bieten den schwerbehinderten 
Menschen Beschäftigung und arbeits-
begleitende Betreuung an, soweit 
erforderlich auch Maßnahmen der 
� beruflichen Weiterbildung oder Ge-
legenheit zur Teilnahme an entspre-
chenden außerbetrieblichen Maß nah-
men.
 • Sie unterstützen die schwerbehin-
derten Mitarbeiter bei der Vermitt-
lung in eine sonstige Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
und bieten vorbereitende Maßnah-
men für eine Beschäftigung in einem 
Integrationsprojekt.

Förderung: Finanziell gefördert wer-
den Integrationsprojekte aus Mitteln 
der � Ausgleichsabgabe. Nach § 134 
SGB IX können sie finanzielle Leistun-
gen für Aufbau, Erweiterung, Moderni-
sierung und Ausstattung einschließlich 
betriebswirtschaftlicher Beratung und 
für besonderen Aufwand erhalten. Die 
Möglichkeit der Erbringung von Geld-
leistungen im Rahmen der � Begleiten-
den Hilfe im Arbeitsleben – insbesonde-
re nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB IX 
– bleibt daneben im Wesentlichen un-
berührt. Auch � Eingliederungszuschüs-
se der Agenturen für Arbeit nach § 222a 
SGB III kommen wie bei normalen Ar-
beitgebern in Betracht.

Integrationsteam

Das Integrationsteam besteht – ge-
mäß §§ 93, 95 und 98 SGB IX – aus dem 
� Betriebsrat bzw. � Personalrat, der 
� Schwerbehindertenvertretung und 
dem � Beauftragten des Arbeitgebers. 
Nach dem Schwerbehindertenrecht 
(Teil 2 SGB IX) unterstützen die Mitglie-
der des Integrationsteams in den Be-
trieben und Dienststellen die � Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen im Ar-
beitsleben und in der Gesellschaft.

Aus diesen Bestimmungen folgt, dass 
der Gesetzgeber die Sicherung der Teil-
habe schwerbehinderter Menschen im 
Arbeitsleben und in der Gesellschaft 
nicht allein Behörden überlassen hat, 
sondern großen Wert auf die eigenver-
antwortliche Mitwirkung der betrieb-
lichen Beteiligten legt. Im Unterschied 
und als wesentliche Ergänzung zu den 
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Leistungen der � Rehabilitationsträger 
und des � Integrationsamtes soll die be-
triebliche Selbsthilfe aktiviert werden.

Aufgaben: Die Aufgabe des Integrations-
teams besteht im Wesentlichen darin, die 
betrieblichen Möglichkeiten für eine den 
Fähigkeiten und der Behinderung ent-
sprechende Beschäftigung von schwerbe-
hinderten Menschen voll auszuschöpfen. 
Dabei sollen sie untereinander – in Form 
des Integrationsteams – und mit den be-
hördlichen Aufgabenträgern eng zusam-
menarbeiten (§ 99 SGB IX).

Das Integrationsteam wirkt maßgeb-
lich bei der Erarbeitung und beim Ab-
schluss einer � Integrationsvereinba-
rung mit und nimmt eine wichtige 
Funktion im Rahmen der � Prävention 
und innerhalb des Betrieblichen � Ein-
gliederungsmanagements wahr. Das 
Integrationsteam tritt bei Bedarf oder 
auch regelmäßig zusammen und ist of-
fen für die Mitarbeit weiterer betriebli-
cher Funktionsträger, zum Beispiel der 
� Fachkraft für Arbeitssicherheit oder 
des � Betriebsarztes.

Integrationsvereinbarung

Das Instrument der Integrationsvereinba-
rung soll die � Teilhabe schwerbehinder-
ter Menschen am Arbeitsleben dadurch 
stärker unterstützen, dass die betriebliche 
Integrationsarbeit über Zielvereinbarun-
gen gesteuert wird. Es sollen betriebs-
nahe Vereinbarungen abgeschlossen 
werden, die geeignet sind, die Beschäf-
tigungssituation spürbar zu verbessern.

Konkret verpflichtet die Vorschrift alle 
privaten und öffentlichen Arbeitge-
ber, mit der � Schwerbehindertenver-
tretung, dem � Betriebsrat bzw. � Per-
sonalrat und in Zusammenarbeit mit 
dem � Beauftragten des Arbeitgebers 
eine verbindliche Integrationsverein-
barung abzuschließen (§ 83 SGB IX). 
Mit dieser Regelung werden die Hand-
lungsmöglichkeiten der Schwerbehin-
dertenvertretung erweitert: Sie hat ein 
Initiativrecht zur Verhandlung über den 
Abschluss einer Integrationsvereinba-
rung; die Verhandlung über eine Inte-
grationsvereinbarung erfolgt auf ihren 
Antrag hin. Ist keine Schwerbehinder-
tenvertretung vorhanden, so wird das 
Antragsrecht von der jeweiligen Inte-
ressenvertretung wahrgenommen.

Von allen Beteiligten kann das Integra-
tionsamt zur Unterstützung beim Ab-
schluss einer Integrationsvereinbarung 
einbezogen werden. Die zustande ge-
kommene Vereinbarung wird der zu-
ständigen Agentur für Arbeit und dem 
zuständigen Integrationsamt übermit-
telt (§ 83 Abs. 1 SGB IX).

Die Integrationsvereinbarung beinhal-
tet Regelungen im Zusammenhang mit 
der Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben, insbesondere 
zur Personalplanung, � Arbeitsplatzge-
staltung, Gestaltung des Arbeitsumfel-
des, Arbeitsorganisation, � Arbeitszeit 
sowie Regelungen über die Umsetzung 
der getroffenen Zielvereinbarungen. 
Die Belange schwerbehinderter � Frau-
en sollen dabei besonders berücksich-
tigt werden (§ 83 Abs. 2 SGB IX).
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Als typische Inhalte nennt das Gesetz 
nun folgende Regelungen:
 • zur angemessenen Berücksichtigung 
schwerbehinderter Menschen bei 
der Besetzung von Arbeitsplätzen,
 • zu einer anzustrebenden Beschäfti-
gungsquote,
 • zur Teilzeitarbeit,
 • zur Ausbildung behinderter Jugendli-
cher (� Berufsausbildung),
 • zur Umsetzung der betrieblichen Prä-
vention (Regelungen zum Betriebli-
chen � Eingliederungsmanagement),
 • zur Einbindung eines Werks- oder 
� Betriebsarztes.

Entscheidend für die Wirksamkeit der 
Integrationsvereinbarung ist, dass die 
getroffenen Zielvereinbarungen mög-
lichst konkret sind und sich an den in-
dividuellen Gegebenheiten des ein-
zelnen Betriebes bzw. der Dienststelle 
orientieren. Dies unterscheidet Inte-
grationsvereinbarungen von schon viel-
fach bestehenden Handlungsleitlinien 
wie zum Beispiel � Fürsorgeerlassen im 
öffentlichen Dienst. Deshalb ist ledig-
lich in solchen Betrieben und Dienst-
stellen, die bereits Regelungen auf dem 
Niveau einer Integrationsvereinbarung 
haben, der weitere Abschluss einer In-
tegrationsvereinbarung nicht erforder-
lich (§ 82 Satz 4 SGB IX).

Das Gesetz verpflichtet den Arbeitge-
ber ferner, im Rahmen der � Versamm-
lung schwerbehinderter Menschen über 
alle Angelegenheiten der schwerbe-
hinderten Beschäftigten Bericht zu er-
statten (§ 83 Abs. 3 SGB IX). Der Bericht 
stützt sich auf die Umsetzung der Inte-

grationsvereinbarung bzw. umfasst die 
Ergebnisse.

Erarbeitung einer Integrationsver-
einbarung: Tragfähige Integrations-
vereinbarungen entstehen auf der 
Grundlage der Zusammenarbeit der 
Verantwortlichen und im Rahmen ei-
nes zielorientierten Erarbeitungs-, In-
formations- und Berichterstattungs-
prozesses. Es ist wichtig, dass sich die 
Verhandlungspartner im ersten Schritt 
auf eine gemeinsame Ausgangsbasis 
verständigen und einen Grundkonsens 
herstellen. Das Ergebnis besteht in all-
gemeinen Kernaussagen, die von allen 
Beteiligten mitgetragen werden und 
die in einem ersten Baustein „Präam-
bel“ festgehalten werden können.

Grundvoraussetzung für Verände-
rungsprozesse ist die sorgfältige Dar-
stellung und Analyse der Situation, wie 
sie sich zum gegebenen Zeitpunkt dar-
stellt. Im zweiten Schritt geht es des-
halb um eine Bestandsaufnahme, um 
Transparenz sowie um das Aufdecken 
von Schwachstellen. Damit wird die 
Basis für das Ermitteln von Zielen ge-
schaffen. Das Ergebnis besteht in der 
Darstellung und Analyse der Ist-Situa-
tion im Betrieb bzw. in der Dienststelle, 
dem Herausarbeiten von Schwachstel-
len und als Konsequenz dem Ermitteln 
des Handlungsbedarfes.

Das Kernstück der Integrationsverein-
barung bilden die Zielvereinbarun-
gen der Verhandlungspartner. Im drit-
ten Schritt geht es deshalb um die 
Formulierung und Festlegung von er-
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reichbaren, messbaren Zielen und die 
Formulierung entsprechender Zielver-
einbarungen zum Erreichen dieser Zie-
le. Das Ergebnis besteht in Zielverein-
barungen, die verbindlich und geeignet 
sind, den Integrationsprozess spür-
bar voranzubringen. Die Qualität der 
Inte grationsvereinbarung bemisst sich 
nicht an der Zahl und am Umfang der 
Zielvereinbarungen, sondern an deren 
Umsetzbarkeit und der für die behin-
derten Beschäftigten erkennbaren und 
spürbaren Wirksamkeit.

Es reicht nicht aus, sich Ziele vorzuge-
ben. Ebenso wichtig ist es festzuhalten, 
wer für die Erreichung der Ziele verant-
wortlich ist und in welchem Zeitraum 
die jeweiligen Ziele erreicht sein sollen. 
Das Steuern über Zielvereinbarungen 
funktioniert nur, wenn der Prozess der 
Zielerreichung regelmäßig beobachtet 
und nachgehalten wird. Die Instrumen-
te, die hierbei helfen, sind Controlling 
und Berichtspflicht.

Die Ergebnisse der einzelnen Schritte 
können Bestandteil der Integrations-
vereinbarung sein; eine mögliche Glie-
derung für die Integrationsvereinba-
rung wäre dann:
 • Präambel
 • Ist-Situation
 • Zielvereinbarungen
 • Umsetzung der Vereinbarungen
 • Berichtspflicht/Controlling

Die Erarbeitung einer Integrationsver-
einbarung endet mit dem Abschluss ei-
ner für alle Partner verbindlichen Ver-

einbarung und mit deren Bekanntgabe 
im Betrieb bzw. in der Dienststelle.

Rechtlicher Status: Von ihrer Rechts-
natur her handelt es sich um eine ver-
bindliche Vereinbarung (wie z. B. eine 
� Betriebsvereinbarung bzw. eine 
� Dienstvereinbarung). Was die Durch-
setzbarkeit der Vorschrift betrifft, kann 
– vor dem Hintergrund, dass Arbeit-
geber zum Abschluss einer derartigen 
Vereinbarung von Gesetzes wegen ver-
pflichtet sind – von einem „einklagba-
ren Anspruch“ der Schwerbehinderten-
vertretung und des Betriebsrats bzw. 
Personalrats ausgegangen werden. 
Zwar gibt es keinen Entscheidungs-
mechanismus für den Fall, dass sich 
die Verhandlungspartner nicht eini-
gen können. Als gerichtlich einklagbar 
wird man allerdings den Anspruch der 
Schwerbehindertenvertretung bzw. der 
Arbeitnehmervertretungen gegen den 
Arbeitgeber ansehen können, Verhand-
lungen über eine Integrationsverein-
barung aufzunehmen. Einen Anspruch 
auf Abschluss einer Integrationsverein-
barung gibt es hingegen nicht.

In streitigen Situationen kann die Ein-
schaltung des � Integrationsamtes im 
Sinne eines neutralen Verhandlungs-
teil nehmers hilfreich sein.

Investitionshilfen

Arbeitgeber können von den Integra-
tionsämtern finanzielle Zuwendun-
gen (Zuschüsse und/oder Darlehen) zu 
den Investitionskosten für die Schaf-
fung neuer geeigneter Ausbildungs- 
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und Arbeitsplätze für schwerbehinder-
te Menschen erhalten (§ 15 SchwbAV). 
Zu den förderungsfähigen Kosten ge-
hören die gesamten Investitionskosten 
für den neuen Arbeitsplatz, nicht nur 
die besonderen behinderungsbeding-
ten Aufwendungen. Bei der Bemessung 
der Zuschüsse wird insbesondere abge-
stellt auf das Maß der Beeinträchtigung 
des behinderten Menschen, die Höhe 
der Investitionskosten, den Rationali-
sierungseffekt, die Höhe der behinde-
rungsbedingten Mehraufwendungen 
und die Leistungsfähigkeit des Arbeit-
gebers sowie die Erfüllung der � Be-
schäftigungspflicht. Dieser soll sich im 
angemessenen Verhältnis an der Finan-
zierung der Gesamtkosten beteiligen.

Auch im Rahmen der behinderungsge-
rechten Gestaltung bestehender � Ar-
beitsplätze und des Arbeitsumfeldes 
können die Integrationsämter Investi-
tionshilfen an Arbeitgeber gewähren 
(§ 26 Abs. 1 Nr. 1–3 SchwbAV).

Voraussetzungen: Die geförderten Ar-
beitsplätze müssen für einen bestimm-
ten Zeitraum schwerbehinderten Be-
schäftigten vorbehalten bleiben. Die 
Bindungsfrist orientiert sich an der üb-
lichen Nutzungsdauer und der steuer-
lichen Abschreibungszeit. Scheidet der 
schwerbehinderte Mensch während 
der Dauer der Bindungsfrist aus, muss 
der geförderte Arbeitsplatz wieder mit 
einem schwerbehinderten Menschen 
für den Rest des Bindungszeitraumes 
besetzt werden; ansonsten ist ein Zu-
schuss anteilig zurückzuzahlen.

Finanzierung: Die Investitionshilfen der 
Integrationsämter werden im Rahmen 
der � Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
aus Mitteln der � Ausgleichsabgabe fi-
nanziert. Zuschüsse an Arbeitgeber zu 
� technischen Arbeitshilfen für behin-
derte Menschen im Betrieb, das heißt 
für eine behinderungsgerechte Ausge-
staltung von Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen, erbringen neben den Integrati-
onsämtern auch � Rehabilitationsträger 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Leis-
tungen zur � Teilhabe schwerbehinder-
ter Menschen am Arbeitsleben (vgl. 
§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB IX).

Weitere Informationen zur finanziellen 
Förderung finden sich in der Leistungs-
übersicht ab S. 292.

Jobcenter

Mit Jobcenter wird nach § 6d SGB II der 
zugelassene kommunale Träger (� Op-
tionskommune) und die gemeinsamen 
Einrichtungen nach § 44b SGB II be-
zeichnet.

Ein Jobcenter ist für die Durchführung 
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de nach dem SGB II (� Sozialgesetzbuch) 
zuständig. Aufgabe der Jobcenter ist, 
Leistungen nach dem SGB II zu gewäh-
ren und den betroffenen Personen die 
Perspektive und Möglichkeit zu eröff-
nen, ihren Lebensunterhalt künftig aus 
eigenen Mitteln und Kräften, langfris-
tig und ohne weitere öffentliche Unter-
stützung zu bestreiten.
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Die Jobcenter übernehmen grundsätz-
lich die Aufgaben der Agenturen für Ar-
beit für Bezieher von Arbeitslosengeld 
II einschließlich der Angehörigen einer 
Bedarfsgemeinschaft. Dies trifft auch 
auf schwerbehinderte Bezieher von Ar-
beitslosengeld II und die Angehörigen 
der Bedarfsgemeinschaft zu, die nicht 
behinderte Menschen nach § 19 SGB III 
sind. Die Jobcenter haben die Aufgabe, 
die Leistungsberechtigten bei ihrer Ein-
gliederung in den allgemeinen Arbeits-
markt zu unterstützen, zum Beispiel 
durch Information, Beratung, Förde-
rung und die Vermittlung in Arbeit und 
Ausbildung.

Die Jobcenter können diese Aufgabe im 
Rahmen lokaler Vereinbarungen auf die 
Agenturen für Arbeit übertragen.

Körperbehinderungen

� Schädigungen der Gliedmaßen
� Schädigungen des Skelettsystems
�  Schädigungen des Zentralnerven-

systems

Kommunikation

� Blindheit und Sehbehinderungen
� Gebärdensprachdolmetscher
� Gebärdensprache
� Hörschädigungen
� Nachteilsausgleiche

Konzernbetriebsrat

� Betriebsrat

Konzernschwerbehinderten-
vertretung

In Folge der stetigen Konzentrations-
prozesse in Wirtschaft und Industrie 
entstehen immer mehr Konzerne. Der 
Gesetzgeber hat es deshalb für erfor-
derlich gehalten, eine � Schwerbehin-
dertenvertretung als Stufenvertretung 
auch auf Konzernebene vorzusehen 
(§ 97 Abs. 2 SGB IX).

Voraussetzungen: Die Wahl einer Kon-
zernschwerbehindertenvertretung setzt 
nach § 97 Abs. 2 SGB IX das Bestehen 
eines Konzernbetriebsrats (� Betriebs-
rat) voraus. Voraussetzung für die Er-
richtung eines Konzernbetriebsrats 
wiederum ist das Bestehen eines Kon-
zerns. Das � Betriebsverfassungsgesetz 
(§ 54 Abs. 1 BetrVG) verweist insofern 
auf das Aktiengesetz, das die gesetz-
liche Definition des Konzerns enthält 
(s. § 18 Abs. 1 AktG). Danach bilden ein 
herrschendes und ein oder mehrere ab-
hängige Unternehmen, die unter der 
einheitlichen Leitung des herrschenden 
Unternehmens zusammengefasst sind, 
einen Konzern; die einzelnen Unterneh-
men sind Konzernunternehmen.

Abhängige Unternehmen sind rechtlich 
selbstständige Unternehmen, auf die 
ein anderes Unternehmen (herrschen-
des Unternehmen) unmittelbar oder 
mittelbar einen beherrschenden Ein-
fluss ausüben kann (§ 17 Abs. 1 AktG). 
Ein solcher Einfluss kann zum Beispiel 
durch einen sog. Beherrschungsvertrag 
(§ 291 AktG), aber auch durch den Besitz 
der Mehrheit des Gesellschaftskapitals 
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des anderen (abhängigen) Unterneh-
mens gegeben sein. Für die Annahme 
eines Konzerns im Sinne des Betriebs-
verfassungsrechts – und damit auch 
des Schwerbehindertenrechts – ist es 
dabei unerheblich, in welcher Rechts-
form das herrschende und die abhängi-
gen Unternehmen geführt werden.

Die Errichtung eines Konzernbetriebs-
rats ist freigestellt. Existiert ein sol-
cher, wählen die � Gesamtschwerbe-
hindertenvertretungen der einzelnen 
Konzernunternehmen eine Konzern-
schwerbehindertenvertretung. Sofern 
ein Konzernunternehmen nur aus ei-
nem � Betrieb besteht, also keine Ge-
samtschwerbehindertenvertretung 
hat, ist die für diesen Betrieb (= dieses 
Unternehmen) gewählte Schwerbehin-
dertenvertretung wahlberechtigt. Ein-
zelheiten der Wahl regelt die � Wahl-
ordnung (§ 22 SchwbVWO).

Aufgabe der Konzernschwerbehinder-
tenvertretung ist es vor allem, die In-
teressen der schwerbehinderten Men-
schen in Angelegenheiten zu vertreten, 
die den Konzern insgesamt oder meh-
rere seiner Unternehmen betreffen 
und von den Gesamtschwerbehinder-
tenvertretungen dieser einzelnen Kon-
zernunternehmen nicht geregelt wer-
den können (vgl. § 97 Abs. 6 SGB IX). Die 
Schwerbehindertenvertretungen der 
Automobilhersteller und von großen 
Zulieferern haben sich im „Arbeitskreis 
der Schwerbehindertenvertretungen in 
der Deutschen Automobilindustrie  (AK 
SBV)“ zusammengeschlossen.

Kraftfahrzeughilfen

Wenn ein Kraftfahrzeug infolge der Be-
hinderung nicht nur vorübergehend 
zum Erreichen des Arbeits- oder Aus-
bildungsplatzes erforderlich ist, kön-
nen schwerbehinderte Menschen ver-
schiedene Kraftfahrzeughilfen erhalten 
(§ 20 SchwbAV). Voraussetzungen, An-
tragstellung und Leistungsumfang sind 
durch die Kraftfahrzeughilfeverord-
nung (KfzHV) geregelt. Die Leistungen 
können umfassen
 • Zuschüsse zur Beschaffung eines 
Kraftfahrzeuges,
 • Übernahme der Kosten für behinde-
rungsbedingte Zusatzausstattung,
 • Zuschüsse zum Erwerb der Fahrer-
laubnis und
 • Leistungen in Härtefällen (z. B. zu 
Kosten für Reparaturen, Beförde-
rungsdienste).

Die Leistungen werden – je nach Zu-
ständigkeit – durch die � Rehabili-
tationsträger oder auch durch die 
� Integrationsämter erbracht (s. Leis-
tungsübersicht ab S. 292). 

Kraftfahrzeugsteuer, 
 -unterhaltung

� Nachteilsausgleiche

Krankengeld

Das Krankengeld ist eine Leistung der 
� Krankenversicherung bei � Arbeits-
unfähigkeit bzw. während einer statio-
nären Behandlung des Arbeitnehmers 
(§ 44 SGB V) oder wenn ein erkranktes 
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Kind nach ärztlicher Feststellung der 
Pflege durch den Arbeitnehmer bedarf 
(§ 45 SGB V). Anspruchsberechtigt sind 
grundsätzlich die Versicherten der Kran-
kenversicherung (einschließlich der Be-
zieher von Arbeitslosengeld nach dem 
SGB III = Arbeitslosengeld I, grundsätz-
lich nicht: Bezieher von Arbeitslosen-
geld nach dem SGB II = Arbeitslosen-
geld II). Auszubildende haben ebenfalls 
Anspruch auf Krankengeld, wenn sie 
gegen Entgelt (Ausbildungsvergütung) 
im Rahmen der � Berufsausbildung be-
schäftigt werden. Beim Berechtigten 
muss infolge einer � Krankheit eine Ar-
beitsunfähigkeit bestehen. Das Kran-
kengeld hat Lohn ersatz funk tion. Bei 
Arbeitnehmern setzt die Krankengeld-
zahlung durch die Krankenkasse ein, 
wenn eine Pflicht des Arbeitgebers zur 
� Entgeltfortzahlung nicht besteht oder 
von diesem erfüllt ist.

Krankengeld wird ebenfalls im Rahmen 
der stufenweisen � Wiedereingliede-
rung gewährt (§§ 28 SGB IX, 74 SGB V).

Ein Krankengeldanspruch besteht auch 
bei Erkrankung eines Kindes, wenn es 
nach ärztlichem Zeugnis der Betreuung 
und Pflege durch den Arbeitnehmer be-
darf (§ 45 SGB V, weitere Einzelheiten s. 
dort).

Ein Krankengeldanspruch besteht fer-
ner bei Arbeitsunfähigkeit infolge einer 
Organ- oder Gewebespende an Drit-
te (§ 44a i.V.m. § 27 Abs. 1a SGB V). Da 
§ 44a SGB V nicht auf die einschränken-
de Vorschrift des § 44 Abs. 2 SGB V ver-
weist, ist hier der Kreis der Anspruchs-

berechtigten sogar größer als beim 
Krankengeld infolge krankheitsbeding-
ter Arbeitsunfähigkeit.

Berechnung: Das Krankengeld beträgt 
für Beschäftigte grundsätzlich 70 % des 
erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts 
und Arbeitseinkommens, soweit es der 
Beitragsberechnung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung unterliegt (Regel-
entgelt). Das aus diesem Arbeitsentgelt 
berechnete Krankengeld darf 90 % des 
zuletzt bezogenen Netto-Arbeitsent-
gelts nicht überschreiten.

Das Krankengeld für Organ- und Ge-
webespender beträgt demgegenüber 
100 % des zuvor regelmäßig erzielten 
Netto-Arbeitsentgelts bzw. -einkom-
mens (§ 44a Satz 2 SGB V).

Bezugsdauer: Das Krankengeld beginnt 
grundsätzlich mit dem auf die ärztliche 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit fol-
genden Tag bzw. mit dem ersten Tag der 
stationären Behandlung. Es wird für die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit gewährt, 
wegen derselben Krankheit jedoch in-
nerhalb von 3 Jahren höchstens für 78 
Wochen, die nicht zusammenhängend 
verlaufen müssen. Tritt während der 
Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krank-
heit hinzu, wird die Leistungsdauer 
dennoch nicht verlängert. Vorstehende 
Regelungen sowie weitere Einzelheiten 
zur Anspruchsdauer, Anspruchsberech-
nung und -höhe, zum Ruhen, Aus-
schluss und Wegfall des Krankengeldes 
sind im SGB V (§§ 46–51) enthalten.
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Beitragspflicht: Als Entgeltersatzleis-
tung ist das Krankengeld beitrags-
pflichtig zur Renten-, Arbeitslosen- und 
Pflegeversicherung.

Vergleichbare Leistungen: Mit dem 
Krankengeld vergleichbare Leistungen 
sind
 • das Verletztengeld in der gesetzli-
chen Unfallversicherung (� Berufs-
genossenschaften) (bei Arbeitsunfä-
higkeit wegen Arbeits-, Wegeunfalls 
oder � Berufskrankheit),
 • das Übergangsgeld in der gesetzli-
chen � Rentenversicherung (bei Ar-
beitsunfähigkeit infolge der Teil-
nahme an einer Maßnahme der 
medizinischen � Rehabilitation) bzw. 
der � Agentur für Arbeit (bei Arbeits-
unfähigkeit wegen Teilnahme an ei-
ner Maßnahme der beruflichen Re-
habilitation) sowie
 • das Versorgungskrankengeld im Sozi-
alen Entschädigungsrecht (bei schä-
digungsbedingter Arbeitsunfähig-
keit).

Krankenversicherung, 
 gesetzliche

Die gesetzliche Krankenversicherung 
ist Teil der � Sozialversicherung und 
durch das SGB V geregelt. Die gesetzli-
che Krankenversicherung unterschei-
det sich von der privaten Krankenversi-
cherung vor allem durch:
 • das Prinzip der Versicherungspflicht 
bestimmter Personengruppen, zum 
Beispiel Arbeitnehmer, deren Er-
werbseinkommen oberhalb der Ver-
sicherungspflichtgrenze ( §§ 6 Abs. 1 

Nr. 1, 7 SGB V) und unterhalb der Jah-
resarbeitsverdienstgrenze liegt;
 • die Mitversicherung von Familienan-
gehörigen ohne bzw. mit nur gering-
fügigem eigenem Einkommen (vgl. 
§ 10 SGB V);
 • die gesetzliche Festlegung des Kata-
logs der Versicherungsleistungen.

In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sind ca. 90 % der Bevölkerung ver-
sichert. Ihre Leistungen beziehen sich 
gem. § 11 SGB V insbesondere auf:
 • die Verhütung (Prävention) und Früh-
erkennung von Krankheiten,
 • die Krankenbehandlung zur Heilung 
von Krankheit, zur medizinischen Re-
habilitation, zur nachgehenden Si-
cherung der Gesundheit und zur Ein-
kommenssicherung (� Krankengeld),
 • die Mutterschaftshilfe bei Schwan-
gerschaft und Entbindung.

Die Krankenbehandlung als wichtigs-
te Leistung umfasst vor allem ärztliche 
und zahnärztliche Behandlung, die Be-
handlung in Krankenhäusern, die Ver-
sorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmit-
teln (zu letzteren gehören zum Beispiel 
orthopädische Hilfsmittel und Körper-
ersatzstücke, Hörgeräte), die häusliche 
Krankenpflege und die Haushaltshilfe. 
Auch die medizinischen Leistungen zur 
Rehabilitation (z. B. Kuren, soweit sie 
nicht von der � Rentenversicherung zu 
erbringen sind) gehören hierher, eben-
so � Belastungserprobung und Arbeits-
therapie.

Die Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung erfolgt weitge-
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hend durch die Pflichtversicherungs-
beiträge, die Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber im Rahmen des allgemeinen 
Beitragssatzes (§ 241 Abs. 1 SGB V) 
je zur Hälfte tragen. Der Versicher-
te kann unter bestimmten Vorausset-
zungen außerdem zu „kassenindividu-
ellen Zusatzbeiträgen“ herangezogen 
werden (§ 242 SGB V). Die gesetzliche 
Krankenversicherung wird von den ge-
setzlichen Krankenkassen (insbeson-
dere Allgemeine Orts-, Betriebs- und 
Innungskrankenkassen) sowie den Er-
satzkassen durchgeführt. Mit wenigen 
Ausnahmen können Versicherungs-
pflichtige frei wählen, bei welcher ge-
setzlichen Krankenkasse ihre Pflicht-
mitgliedschaft bestehen soll.

Krankheit

Eine Krankheit ist ein regelwidriger kör-
perlicher, seelischer oder geistiger Zu-
stand, der eine Krankenbehandlung er-
fordert. Die Ursache hierfür ist dabei 
ohne Bedeutung, so dass Infektionen, 
Berufs- und sonstige Unfälle, aber auch 
Organschwächen und manifest ge-
wordene Abhängigkeiten (z. B. � Sucht-
krankheiten) gleichermaßen dazu 
zählen. Die Krankheit ist durch eine ak-
tuelle gesundheitliche – behandlungs-
bedürftige – Störung gekennzeichnet. 
Sie unterscheidet sich damit von der 
� Behinderung als einer nicht nur vo-
rübergehenden Funktionsbeeinträch-
tigung. Behinderungen sind allerdings 
häufig Folge insbesondere � chroni-
scher Erkrankungen. Krankheit kann je 
nach der auszuübenden Tätigkeit zur 
� Arbeitsunfähigkeit führen und damit 

gegebenenfalls ein Betriebliches � Ein-
gliederungsmanagement auslösen.

Zuständig für die Leistungen der Kran-
kenbehandlung und der medizinischen 
Rehabilitation bei Krankheiten und für 
das � Krankengeld sind die Träger der 
� Krankenversicherung. Bei � Berufs-
krankheiten und � Arbeitsunfällen sind 
in der Regel die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung (� Berufsgenossen-
schaften) zuständig.

Droht durch eine Krankheit eine dau-
erhafte Einschränkung der Erwerbsfä-
higkeit, so sind Leistungen zur medizi-
nischen � Rehabilitation zu erbringen, 
zum Beispiel Kuren. Zuständig hierfür 
sind vielfach die Träger der � Renten-
versicherung. Die Krankheit eines Ar-
beitnehmers kann unter bestimmten 
Voraussetzungen auch ein � Kündi-
gungsgrund sein.

Kündigung

Bei Kündigungen eines Arbeitsverhält-
nisses wird unterschieden in ordent-
liche Kündigung, bei der eine � Kün-
digungsfrist einzuhalten ist, und in 
� außerordentliche Kündigung (fristlose 
Kündigung) aus wichtigem Grund. Von 
einer � Änderungskündigung spricht 
man dann, wenn der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis kündigt und dem Ar-
beitnehmer die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses zu geänderten Be-
dingungen anbietet. Die � Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses ist unter be-
stimmten Voraussetzungen auch ohne 
Kündigung möglich (vgl. � Aufhebungs-
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vertrag und erweiterter � Beendigungs-
schutz).

Die Kündigung kann sowohl vom Ar-
beitgeber als auch vom Arbeitnehmer 
erklärt werden. Sie ist eine einseitige, 
empfangsbedürftige Willenserklärung, 
durch welche das Arbeitsverhältnis für 
die Zukunft aufgehoben werden soll. 
Sie wird wirksam mit der Bekanntgabe 
an die jeweils andere Vertragspartei.

Schriftform: Die Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses durch eine Kün-
digung bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform (§ 623 BGB). Mündli-
che Kündigungserklärungen sind nicht 
möglich und rechtsunwirksam. Durch 
die Einseitigkeit der Erklärung unter-
scheidet sich die Kündigung vom Auf-
hebungsvertrag. Ihre Wirksamkeit ist 
also nicht davon abhängig, ob der Kün-
digungsempfänger mit ihr einverstan-
den ist oder nicht (vgl. � Kündigungs-
grund).

Kündigungsschutz: Für schwerbehin-
derte Arbeitnehmer besteht ein beson-
derer � Kündigungsschutz (§§ 85–92 
SGB IX); hier ist die Zustimmung des In-
tegrationsamtes erforderlich (� Kündi-
gungsschutzverfahren). Die generellen 
Voraussetzungen für eine Kündigung 
und der Kündigungsschutz für Mit-
glieder des Betriebsrats sind durch das 
� Kündigungsschutzgesetz (KSchG) de-
finiert.

Kündigungsfrist

Das Arbeitsverhältnis endet nicht so-
fort mit der Bekanntgabe der ordent-
lichen � Kündigung an den Arbeitneh-
mer, sondern erst nach Ablauf der im 
Einzelfall geltenden Kündigungsfrist. 
Das SGB IX sieht eine vierwöchige Min-
destkündigungsfrist für schwerbehin-
derte Arbeitnehmer vor (§ 86 SGB IX). 
Da es sich um eine gesetzliche Vor-
schrift mit zwingendem Charakter han-
delt, können für schwerbehinderte Ar-

Gesetzliche Kündigungs-
fristen bei Kündigung durch 

Arbeitgeber 

Beschäftigungs-
zeiten nach dem 
25.  Lebensjahr

Kündigungsfrist 
für  Arbeitnehmer

unter  2 Jahren 4 Wochen zum 15. 
oder zum Monatsende

nach  2 Jahren 1 Monat zum 
 Monatsende

nach  5 Jahren 2 Monate zum 
 Monatsende

nach  8 Jahren 3 Monate zum 
 Monatsende

nach 10 Jahren 4 Monate zum 
 Monatsende

nach 12 Jahren 5 Monate zum 
 Monatsende

nach 15 Jahren 6 Monate zum 
 Monatsende

nach 20 Jahren 7 Monate zum 
 Monatsende
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beitnehmer kürzere Kündigungsfristen 
wirksam nicht vereinbart werden. Die 
Vereinbarung einer längeren Kündi-
gungsfrist ist möglich.

Die Kündigungsfrist beginnt erst mit 
der Bekanntgabe (Zugang) der Kündi-
gung an den Arbeitnehmer. Dies gilt 
auch bei schwerbehinderten Arbeit-
nehmern, denen im Allgemeinen erst 
nach Zustimmung des Integrationsam-
tes (� Kündigungsschutzverfahren) ge-
kündigt werden darf.

Die Mindestkündigungsfrist (§ 86 SGB IX) 
gilt nicht für
 • die � außerordentliche Kündigung 
aus wichtigem Grund. Diese ist ih-
rem Wesen nach generell fristlos; der 
Arbeitgeber kann jedoch eine sog. 
„soziale Auslauffrist“ einräumen, die 
aber keine Kündigungsfrist darstellt;
 • zustimmungsfreie Kündigungen (§ 90 
SGB IX). Dazu gehört insbesondere 
die Kündigung durch den Arbeitgeber 
innerhalb der ersten 6 Monate seit 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses.

Kündigungsgrund

Bei � Kündigungen unterscheidet man 
zwischen betriebsbedingten Kündi-
gungsgründen und solchen, die in der 
Person oder dem Verhalten des Arbeit-
nehmers ihre Ursache haben.

Betriebsbedingte Kündigungen be-
ruhen häufig auf dem Wegfall des Ar-
beitsplatzes. Die Ursachen hierfür 
können zum Beispiel Arbeitsmangel in-
folge von Auftragsrückgang oder Rati-

onalisierungsmaßnahmen sein. Steht 
fest, dass der Arbeitsplatz weggefallen 
ist, muss sorgfältig geprüft werden, ob 
die � Umsetzung auf einen gleichwer-
tigen anderen Arbeitsplatz möglich ist. 
Von Bedeutung ist auch die Frage der 
� Sozialauswahl, wenn von mehreren 
Beschäftigten, die für eine Entlassung 
in Betracht kommen, ein schwerbehin-
derter Arbeitnehmer zur Kündigung 
vorgeschlagen wird. Fällt der Arbeits-
platz wegen � Betriebsstilllegung weg, 
muss das Integrationsamt im Allge-
meinen die Zustimmung erteilen (§ 89 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX, vgl. � Kündigungs-
schutzverfahren).

Personen- und verhaltensbedingte Kün-
digungen werden meist begründet 
durch krankheitsbedingte Fehlzeiten, 
mangelnde Eignung sowie Minderleis-
tungen. Bei � außerordentlichen Kün-
digungen überwiegt naturgemäß als 
Kündigungsgrund persönliches Fehlver-
halten.

Kündigungsgründe und Behinderung: 
Für die Bewertung dieser Tatbestände 
ist die Frage, ob ein Zusammenhang 
zwischen Kündigungsgrund und Behin-
derung besteht, besonders wichtig. Hat 
der Kündigungsgrund seine Ursache 
gerade in der Behinderung, ist von einer 
gesteigerten � Fürsorgepflicht des Ar-
beitgebers auszugehen; an die Zumut-
barkeit für den Arbeitgeber sind höhe-
re Anforderungen zu stellen. Dies gilt 
im besonderen Maße, wenn die Behin-
derung auf einen im Betrieb erlittenen 
� Arbeitsunfall oder eine � Berufskrank-
heit zurückzuführen ist.
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Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts ist der 
Arbeitgeber nicht verpflichtet, einen 
schwerbehinderten Menschen auch 
dann zu beschäftigen, wenn dies jeder 
wirtschaftlichen Vernunft widerspricht. 
Eignung und Leistung des schwerbe-
hinderten Arbeitnehmers unterliegen 
grundsätzlich dem gleichen Maßstab 
wie bei nicht behinderten Arbeitneh-
mern. Andererseits soll der � Kündi-
gungsschutz den schwerbehinderten 
Menschen vor den besonderen Gefah-
ren, denen er wegen seiner Behinde-
rung auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt 
ist, bewahren, damit er nicht gegen-
über dem nicht behinderten Arbeitneh-
mer ins Hintertreffen gerät. Dies führt 
jedoch nicht zur Unkündbarkeit des 
schwerbehinderten Arbeitnehmers.

Bevor bei personen- und verhaltensbe-
dingten Schwierigkeiten am Arbeits-
platz eine Entlassung erwogen wird, 
sollte der Arbeitgeber gemeinsam mit 
dem betrieblichen � Integrationsteam 
prüfen, ob durch technische oder orga-
nisatorische Maßnahmen (� technische 
Arbeitshilfen, � Prävention) das Arbeits-
verhältnis erhalten werden kann. In Be-
tracht kommt dabei die behinderungs-
gerechte Gestaltung des bisherigen 
� Arbeitsplatzes aus Mitteln der � Aus-
gleichsabgabe oder die � Umsetzung 
auf einen nach Möglichkeit gleichwer-
tigen anderen behinderungsgerechten 
Arbeitsplatz. Notfalls kann auch mit ei-
ner � Änderungskündigung eine Entlas-
sung vermieden werden.

Bei Fehlverhalten ist dem behinderten 
Menschen in aller Regel noch Gelegen-
heit zu geben, unter Beweis zu stellen, 
dass er künftig seinen Pflichten als Ar-
beitnehmer nachkommt. Häufig kann 
durch das Einschalten der � Schwerbe-
hindertenvertretung sowie durch Mit-
wirkung des Integrationsamtes im 
Wege der � Begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben die Kündigung abgewendet 
werden. Dabei kann auch die rechtzeiti-
ge � Abmahnung ein geeignetes Mittel 
sein, die auch vielfach Voraussetzung 
für eine wirksame Kündigung ist.

Bei den durch � Krankheit bedingten 
Fehlzeiten kommt es entscheidend da-
rauf an, wie die Zukunftsprognose des 
Arztes im Hinblick auf die zu erwarten-
den Ausfallzeiten aussieht.

Kündigungsschutz

Der besondere Kündigungsschutz nach 
den §§ 85–92 SGB IX ist ein Kernstück 
des Schwerbehindertenrechts (Teil 2 
SGB IX).

Den besonderen Kündigungsschutz 
nach § 85 SGB IX genießt ein Arbeit-
nehmer nur, wenn es sich bei ihm um 
einen schwerbehinderten Menschen 
nach § 2 Abs. 2 SGB IX handelt. Danach 
sind Menschen schwerbehindert, wenn 
bei ihnen ein Grad der Behinderung 
von wenigstens 50 vorliegt. Den be-
sonderen Kündigungsschutz genießen 
daneben auch Menschen mit einem 
Grad der Behinderung von mindestens 
30, die nach § 2 Abs. 3 SGB IX einem 
schwerbehinderten Menschen von der 
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Agentur für Arbeit gleichgestellt wur-
den.

Nach der Rechtsprechung zur Rechtsla-
ge bis zum 01.05.2004 war anerkannt, 
dass auch Personen, die vor Ausspruch 
der Kündigung beim zuständigen Ver-
sorgungsamt bzw. der nach Landes-
recht zuständigen Behörde einen 
Antrag auf Anerkennung der Schwerbe-
hinderteneigenschaft gestellt hatten, 
den Sonderkündigungsschutz bis zum 
rechtskräftigen Abschluss dieses Ver-
fahrens in Anspruch nehmen konnten.

Nach § 90 Abs. 2a SGB IX, der durch das 
Gesetz zur Förderung und Ausbildung 
schwerbehinderter Menschen vom 
23.04.2004 in das SGB IX eingefügt 
wurde, finden die Vorschriften des Kün-
digungsschutzes keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Kündigung 
die Eigenschaft als schwerbehinder-
ter Mensch nicht nachgewiesen ist. Ein 
Nachweis liegt vor, wenn das Versor-
gungsamt oder die nach Landesrecht 
zuständige Behörde einen Grad der Be-
hinderung von mindestens 50 festge-
stellt hat oder ein Gleichstellungsbe-
scheid der Agentur für Arbeit vorliegt. 
Eine vorherige Vorlage des Bescheides 
beim Arbeitgeber ist nicht notwendig. 
Kündigungsschutz besteht auch, wenn 
die Schwerbehinderung offenkundig 
ist.

Keine Anwendung finden die Vorschrif-
ten des besonderen Kündigungsschut-
zes nach § 90 Abs. 2a SGB IX auch, wenn 
das Versorgungsamt oder die nach 
Landesrecht zuständige Behörde nach 

Ablauf der Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2 
SGB IX eine Feststellung wegen fehlen-
der Mitwirkung nicht treffen konnte. 
Der besondere Kündigungsschutz gilt 
nach der Rechtsprechung des BAG un-
ter folgenden Voraussetzungen:
 • Es muss ein Antrag auf Gleichstel-
lung oder Feststellung der Schwerbe-
hinderteneigenschaft gestellt wor-
den sein. Dies muss mindestens 3 
Wochen vor Zugang der Kündigungs-
erklärung erfolgt sein.
 • Das Versorgungsamt oder die nach 
Landesrecht zuständige Behörde 
bzw. die Agentur für Arbeit hat in-
nerhalb der 3-Wochenfrist keine Ent-
scheidung getroffen. Dies beruht 
nicht allein auf fehlender Mitwir-
kung des Antragstellers.
 • Wenn eine Feststellung des Versor-
gungsamtes bzw. der nach Landes-
recht zuständigen Behörde über ei-
nen GdB unterhalb von 50 bzw. eine 
ablehnende Entscheidung der Agen-
tur für Arbeit erstinstanzlich erfolgt 
ist, kann der Arbeitnehmer den be-
sonderen Kündigungsschutz auch 
dann in Anspruch nehmen, wenn 
gegen die erstinstanzliche Entschei-
dung Rechtsmittel eingelegt worden 
sind, das heißt diese noch nicht be-
standskräftig ist.

Zustimmung des Integrationsamtes: 
Der Arbeitgeber benötigt zur � Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses ei-
nes schwerbehinderten Menschen die 
vorherige Zustimmung des Integrati-
onsamtes (§ 85 SGB IX). Die erforder-
liche Zustimmung ist der wesentliche 
Inhalt des besonderen Kündigungs-
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Zustimmung des Integrationsamtes 
bei Beendigung von Arbeitsverhältnissen 

mit schwerbehinderten Arbeitnehmern

Sonderfall:
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne 

Kündigung infolge Eintritts der Berufs-
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit

auf Zeit, der teilweisen Erwerbsminderung
oder der Erwerbsminderung auf Zeit (§ 92)

Pflichtgemäßes
Ermessen (§ 85)

Ohne
Mitwirkung
des Integra-
tionsamtes

1) einschließlich Änderungskündigung
2) Sperrzeit der Agentur für Arbeit für die 

Zahlung des Arbeitslosengeldes 
(§ 144 SGB III)

Einvernehmliche 
Beendigung

Aufhebungsvertrag2)

Befristeter Vertrag
(Zeitvertrag, 

auflösende Bedingung)

Kündigung durch
schwerbehinderten

Arbeitnehmer

Beendigung in
besonderen Fällen

Mit
Mitwirkung
des Integra-
tionsamtes

Zusammenhang
mit

Behinderung

Kein Zusammenhang
mit Behinderung

(§ 91 Abs. 4)

Eingeschränktes Ermessen (§ 89)
• Betriebsstilllegung
• Wesentliche Betriebs-

einschränkung
• Anderer angemessener und 

zumutbarer Arbeitsplatz

• Kündigung innerhalb 
von 6 Monaten seit 
Bestehen des Arbeits-
verhältnisses 
(§ 90 Abs. 1 Nr. 1)

• Entlassung von 
schwerbehinderten 
Arbeitnehmern auf 
bestimmten Stellen 
(§ 90 Abs. 1 Nr. 2)

• Kündigung ohne 
Einwendungen der 
betroffenen älteren 
schwerbehinderten 
Arbeitnehmer bei 
sozialer Absicherung
(§ 90 Abs. 1 Nr. 3)

• Entlassung aus 
Witterungsgründen
(§ 90 Abs. 2)

Kündigung

durch
Arbeitgeber

Ordentliche Kündigung1) Außerordentliche Kündigung1)

Zustimmung erforderlich

Zustimmung nicht erforderlich
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schutzes. Erst wenn die Entscheidung 
des Integrationsamtes in Form der Zu-
stimmung vorliegt, kann der Arbeitge-
ber die Kündigung wirksam erklären 
(vgl. � Kündigungsschutzverfahren). Die 
ohne vorherige Zustimmung des Inte-
grationsamtes ausgesprochene Kün-
digung ist unwirksam. Sie kann auch 
nicht nachträglich durch das Integrati-
onsamt genehmigt werden. Wenn der 
besondere Kündigungsschutz nach den 
Feststellungen des Integrationsam-
tes keine Anwendung findet, wird ein 
sog. Negativattest erteilt. Dieses hat im 
Zweifelsfall die Wirkung einer erteilten 
Zustimmung und berechtigt den Ar-
beitgeber zur Kündigung. Die Zustim-
mung ist notwendig für die ordentliche 
(§§ 85 ff. SGB IX) und die � außerordent-
liche Kündigung (§ 91 SGB IX) durch den 
Arbeitgeber.

Zustimmungsfrei ist die � Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zum Beispiel 
durch
 • einen einvernehmlichen � Aufhebungs-
vertrag,
 • eine Kündigung von Seiten des schwer-
behinderten Menschen oder durch
 • Fristablauf bei einem befristeten 
� Arbeitsverhältnis.

Die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses eines schwerbehinderten Men-
schen ist hingegen zustimmungs-
pflichtig, wenn sie bei Eintritt der 
� Berufsunfähigkeit oder der � Erwerbs-
unfähigkeit auf Zeit, teilweiser und vol-
ler � Erwerbsminderung auf Zeit ohne 
Kündigung erfolgt (vgl. erweiterter 
� Beendigungsschutz, § 92 SGB IX). Der 

Kündigungsschutz in Teil 2 SGB IX ist ein 
zusätzlicher Schutz. Daneben hat der 
schwerbehinderte Mensch wie jeder 
Arbeitnehmer den allgemeinen Kündi-
gungsschutz nach dem � Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG). Dabei ist das Kün-
digungsverfahren gemäß SGB IX dem 
arbeitsgerichtlichen Kündigungsver-
fahren nach dem KSchG vorgeschal-
tet. Erst nach zustimmender Entschei-
dung durch das Integrationsamt kann 
die Kündigung ausgesprochen werden. 
Daran anschließend kann von dem Ar-
beitnehmer die Kündigung angefoch-
ten werden. Nach § 4 Satz 1 KSchG sind 
alle Gründe, die zur Rechtsunwirksam-
keit der Kündigung führen können, in-
nerhalb von 3 Wochen ab Zugang der 
Kündigung durch Klage beim Arbeits-
gericht geltend zu machen. Nach der 
Regelung in § 4 Satz 4 KSchG beginnt 
in den Fällen, in denen die Zustimmung 
des Integrationsamtes erforderlich ist, 
die Klagefrist erst zu laufen, wenn die 
Zustimmung des Integrationsamtes 
auch dem Arbeitnehmer zugestellt ist.

Wenn der Arbeitgeber die Zustim-
mungsbedürftigkeit mangels Kennt-
nis der Schwerbehinderteneigenschaft 
des Arbeitnehmers nicht kennt und ein 
Verfahren beim Integrationsamt nicht 
einleitet, kann die Auffassung vertre-
ten werden, dass die Klagefrist in die-
sem Fall nicht zu laufen beginnt und 
das Klagerecht nur durch Zeitablauf 
verwirkt werden kann. Aus Gründen 
der Rechtssicherheit wird jedoch emp-
fohlen, in diesen Fällen alle Gründe, die 
zur Rechtsunwirksamkeit der Kündi-
gung führen können, damit insbeson-
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dere auch die fehlende Zustimmung 
des Integrationsamtes, innerhalb von 3 
Wochen ab Zugang der Kündigung mit 
der Kündigungsschutzklage geltend zu 
machen.

Verzichtet der schwerbehinderte Mensch 
etwa durch eigene Kündigung oder 
durch Abschluss eines Aufhebungsver-
trags auf den besonderen Kündigungs-
schutz oder schließt er einen � Ab-
wicklungsvertrag, hat er nach seinem 
Ausscheiden aus dem Betrieb mög-
licherweise finanzielle Nachteile in 
Kauf zu nehmen, wie zum Beispiel eine 
� Sperrzeit für die Zahlung des Arbeits-
losengeldes.

Ausnahmeregelungen: Einige Ausnah-
men von der notwendigen Zustim-
mung des Integrationsamtes bei einer 
Kündigung durch den Arbeitgeber ent-
hält § 90 SGB IX. Hiernach ist u. a. die 
Kündigung eines schwerbehinderten 
Menschen innerhalb von 6 Monaten 
seit Bestehen des Arbeitsverhältnis-
ses zustimmungsfrei (§ 90 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IX). Es genügt, wenn der Arbeitge-
ber die Kündigung innerhalb der Sechs-
monatsfrist erklärt, selbst wenn die 
Kündigungsfrist danach endet. Zustim-
mungsfrei sind unter bestimmten Vo -
raussetzungen auch Kündigungen von 
schwerbehinderten Menschen, die so-
zial abgesichert sind (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 
SGB IX); ferner Kündigungen der in § 90 
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 SGB IX genann-
ten Beschäftigungsverhältnisse.

Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG)

Das Kündigungsschutzgesetz in der 
Fassung vom 26.03.2008 beschränkt 
den � Arbeitgeber in seinen Möglich-
keiten, das � Arbeitsverhältnis mit dem 
� Arbeitnehmer durch Kündigung zu 
beenden. Das KSchG gilt auch für Ver-
waltungen des privaten und öffentli-
chen Rechts. Der Kündigungsschutz 
kommt zur Anwendung, wenn
 • das Arbeitsverhältnis in demselben 
� Betrieb oder derselben Verwaltung 
ohne Unterbrechung länger als 6 Mo-
nate bestanden hat (persönlicher Gel-
tungsbereich, § 1 Abs. 1 KSchG) und
 • dem Betrieb bzw. der Dienststelle 
mehr als 5 Arbeitnehmer länger als 
6 Monate ohne Unterbrechung an-
gehören (betrieblicher Geltungsbe-
reich, § 23 Abs. 1 Satz 2 KSchG).

Für ab dem 01.01.2004 eingestellte Ar-
beitnehmer gilt der Kündigungsschutz 
nur, wenn sie in Betrieben und Verwal-
tungen mit mehr als 10 Arbeitneh-
mern beschäftigt sind (§ 23 Abs. 1 Satz 3 
KSchG). Die Arbeitnehmer, deren Arbeits-
verhältnisse ab dem 01.01.2004 begon-
nen haben, sind bei der Zahl der beschäf-
tigten Arbeitnehmer nach § 23 Abs. 1 
Satz 2 KSchG nicht zu berücksichtigen.

Bei der Feststellung der Zahl der be-
schäftigten Arbeitnehmer sind teilzeit-
beschäftigte Arbeitnehmer mit einer 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 
0,5 und von nicht mehr als 30 Stunden 
mit 0,75 zu berücksichtigen.
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Die � Kündigung ist grundsätzlich nur 
dann wirksam, wenn sie sozial gerecht-
fertigt ist. Dies ist dann der Fall, wenn 
das Verhalten des Arbeitnehmers oder 
in seiner Person liegende Gründe die 
Kündigung notwendig machen oder 
wenn dringende betriebliche Erfor-
dernisse der Weiterbeschäftigung des 
Arbeitnehmers entgegenstehen (§ 1 
Abs. 1 und 2 KSchG).

Bei betriebsbedingtem � Kündigungs-
grund sind im Rahmen der � Sozialaus-
wahl nach § 1 Abs. 3 KSchG die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, das Lebens-
alter, die Unterhaltsverpflichtungen so-
wie die Schwerbehinderung eines Ar-
beitnehmers zu berücksichtigen. Der 
Arbeitgeber kann weitere Gesichts-
punkte berücksichtigen. Er hat nach 
§ 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG die Möglichkeit, 
Mitarbeiter aus der Sozialauswahl he-
rauszunehmen, wenn betriebstech-
nische, wirtschaftliche oder sonstige 
berechtigte Interessen die Weiterbe-
schäftigung eines Arbeitnehmers be-
dingen und somit der sozialen Auswahl 
entgegenstehen.

Nach § 1 Abs. 4 KSchG kann durch Tarif-
vertrag, Betriebsvereinbarung oder eine 
entsprechende Richtlinie nach den Per-
sonalvertretungsgesetzen die Gewich-
tung der sozialen Gesichtspunkte un-
tereinander bestimmt werden. Diese 
Bewertung kann nur auf grobe Fehler-
haftigkeit hin überprüft werden. Nach 
§ 1 Abs. 5 KSchG wird die soziale Recht-
fertigung einer Kündigung aufgrund 
einer Betriebsänderung nach § 111 
Betriebsverfassungsgesetz  (BetrVG) ver-

mutet, wenn im Rahmen des Interessen-
ausgleiches die zu kündigenden Arbeit-
nehmer namentlich benannt sind.

Einen Abfindungsanspruch bei be-
triebsbedingten Kündigungen begrün-
det unter den dort genannten Voraus-
setzungen § 1a KSchG. Der Anspruch 
entsteht im Falle betriebsbedingter 
Kündigungen mit Ablauf der � Kündi-
gungsfrist, soweit der Arbeitnehmer 
innerhalb der gesetzlichen Klagefrist 
keine Kündigungsschutzklage erhoben 
hat und der Arbeitgeber in der Kündi-
gungserklärung darauf hinweist, dass 
die Kündigung auf dringende betrieb-
liche Erfordernisse gestützt ist und der 
Arbeitnehmer bei Verstreichenlassen 
der Klagefrist eine � Abfindung bean-
spruchen kann. Die Höhe des Abfin-
dungsanspruches beträgt 0,5 Monats-
verdienste für jedes Jahr des Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses. Bei der Ermitt-
lung der Dauer des Arbeitsverhältnisses 
ist ein Zeitraum von mehr als 6 Mona-
ten auf ein volles Jahr aufzurunden.

Im Kündigungsschutzprozess hat der 
Arbeitnehmer darzulegen und zu be-
weisen, dass die Voraussetzungen des 
allgemeinen Kündigungsschutzes wie 
Mindestgröße des Betriebs und not-
wendige Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit erfüllt sind. Die Kündigungs-
schutzklage muss vom Arbeitnehmer 
innerhalb von 3 Wochen nach Zugang 
der Kündigung vor dem Arbeitsgericht 
erhoben werden (§ 4 Satz 1 KschG). Die 
Drei-Wochen-Klagefrist erstreckt sich 
auf alle Rechtsunwirksamkeitsgründe 
der Kündigung. Solche Gründe sind ne-
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ben der Sozialwidrigkeit zum Beispiel 
die nicht ordnungsgemäße Anhörung 
des Betriebsrats bzw. Personalrats, die 
Nichtbeachtung des Verbotes der or-
dentlichen Kündigung von Betriebs-
rats- bzw. Personalratsmitgliedern und 
die Verletzung des Maßregelungsver-
bots des § 612a BGB.

Nach § 4 Satz 4 KSchG beginnt die Kla-
gefrist bei Kündigungen, die einer be-
hördlichen Genehmigung bedürfen 
– zum Beispiel nach § 85 SGB IX oder 
§ 9 Mutterschutzgesetz –, erst mit Be-
kanntgabe der behördlichen Entschei-
dung an den Arbeitnehmer. In den 
Fällen, in denen ein Zustimmungsver-
fahren seitens des Arbeitgebers nicht 
eingeleitet wird, empfiehlt es sich aus 
Gründen der Rechtssicherheit, die feh-
lende behördliche Zustimmung in-
nerhalb von 3 Wochen ab Zugang der 
Kündigung gerichtlich geltend zu ma-
chen. Gewinnt der Arbeitnehmer in der 
ersten Instanz, besteht grundsätzlich  
ein Weiterbeschäftigungsanspruch bis 
zum Ende des Rechtsstreits. Im Kündi-
gungsschutzprozess muss der Arbeit-
geber die Gründe der Kündigung dar-
legen und gegebenenfalls beweisen. 
Kann er dies nicht, so ist der Kündi-
gungsschutzklage stattzugeben.

Steht die Unwirksamkeit der Kündi-
gung gerichtlich fest und ist beiden Par-
teien die Zusammenarbeit nicht mehr 
zumutbar, kann auf Antrag einer der 
Parteien das Arbeitsverhältnis per Ur-
teil gegen Zahlung einer Abfindung be-
endet werden (§ 9 Abs. 1 KSchG). Ein 
besonderer Kündigungsschutz besteht 

für die Mitglieder des � Betriebsrats 
bzw. � Personalrats und der � Schwerbe-
hindertenvertretung. Gemäß § 15 Abs. 1 
Satz 1 KSchG ist eine Kündigung die-
ses Personenkreises nur aus wichtigem 
Grund mit der nach § 103 BetrVG erfor-
derlichen Zustimmung zulässig.

� Massenentlassungen: Will ein Arbeit-
geber eine größere Anzahl Arbeitneh-
mer gleichzeitig oder in einem geringen 
zeitlichen Abstand entlassen, so hat er 
dies unter gewissen Umständen vor-
her der zuständigen Agentur für Arbeit 
anzuzeigen (§ 17 KSchG). In den §§ 17–
22 des KSchG ist im Einzelnen gere-
gelt, unter welchen Voraussetzungen 
der Arbeitgeber Entlassungen anzeigen 
muss.

Für schwerbehinderte Menschen be-
steht nach dem Schwerbehinderten-
recht (Teil 2 SGB IX) ein besonderer 
� Kündigungsschutz. Hier ist die vorhe-
rige Zustimmung des Integrationsam-
tes erforderlich (§ 85 SGB IX, vgl. � Kün-
digungsschutzverfahren).

Kündigungsschutzverfahren

Für schwerbehinderte und ihnen gleich-
gestellte Menschen besteht nach dem 
Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX) 
ein besonderer � Kündigungsschutz. 
Hier ist bei einer � Kündigung durch 
den Arbeitgeber die vorherige Zustim-
mung des � Integrationsamtes erfor-
derlich (§ 85 SGB IX). Das Kündigungs-
schutzverfahren nach den §§ 85 ff. 
SGB IX wird eingeleitet auf Antrag des 
Arbeitgebers (§ 87 Abs. 1 SGB IX). Er hat 
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Kündigungsschutzverfahren

Änderungs-
kündigung

Technischer Beratungsdienst
des Integrationsamtes

Arbeitsmediziner, Fachmediziner, 
Gesundheitsamt

Sofern eine gütliche Entscheidung nicht zustande kommt, 
entscheidet das Integrationsamt in den Grenzen des ihm 
zustehenden Ermessens unter Abwägung der Interessen

des schwerbehinderten Arbeit-
nehmers an der Erhaltung 
des Arbeitsverhältnisses

des Arbeitgebers an der 
wirtschaftlichen Ausnutzung 

des Arbeitsplatzes

Integrationsfachdienst

Schwerbehinderten-
vertretung

schwerbehinderten 
Arbeitnehmer

Betriebs- bzw.
Personalrat

ordentliche
Kündigung

außerordentliche
Kündigung

Der Arbeitgeber beabsichtigt bei einem
schwerbehinderten Arbeitnehmer eine

Arbeitgeber informiert
• Schwerbehindertenvertretung
• Betriebs- bzw. Personalrat

und beantragt
Zustimmung zur Kündigung beim Integrationsamt

Integrationsamt ermittelt
den Sachverhalt und hört dazu:

Integrationsamt schaltet, falls erforderlich, 
Fachleute ein, z. B.:

Kündigungsverhandlung

Mündliche Verhandlung des Integrationsamtes mit den 
Beteiligten, um

1. den Sachverhalt aufzuklären,

2. gütliche Einigung zu erzielen,
• den Arbeitsplatz zu erhalten,
• Besitzstand zu wahren,
• einvernehmliche Beendigung zu erreichen oder

3. das Verfahren auszusetzen, um weitere Informationen 
oder Entwicklungen abzuwarten.
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den Antrag auf Zustimmung zur Kündi-
gung bei dem für den Betrieb bzw. die 
Dienststelle zuständigen Integrations-
amt schriftlich zu stellen.

Klärung des Sachverhalts: Im weiteren 
Verfahrensablauf stellt das Integrati-
onsamt den Sachverhalt fest. Es hört 
dazu den schwerbehinderten Men-
schen an und holt die Stellungnahmen 
des Betriebsrats bzw. Personalrats und 
der Schwerbehindertenvertretung ein 
(§ 87 Abs. 2 SGB IX). Falls erforderlich, 
schaltet das Integrationsamt zusätz-
lich Fachleute ein, des � Technischen 
Beratungsdienstes, den Arbeitsmedizi-
ner (vgl. � Betriebsarzt) oder Fachleute 
der berufsbegleitenden Betreuung (vgl. 
� Fachdienste des Integrationsamtes, 
� Integrationsfachdienste).

Das Integrationsamt ist verpflichtet, 
den für die Entscheidung ausschlag-
gebenden Sachverhalt umfassend 
und erschöpfend aufzuklären. So kann 
zum Beispiel die Anhörung von Zeu-
gen geboten sein. Geht das Integra-
tionsamt von einem unvollständigen 
oder unrichtigen Sachverhalt aus, ist 
die hierauf beruhende Entscheidung 
ermessensfehlerhaft und damit rechts-
widrig. Das Integrationsamt ermittelt 
den Sachverhalt im Rahmen des gel-
tend gemachten � Kündigungsgrundes 
von Amts wegen. Es ist also nicht an das 
Vorbringen der Parteien (Arbeitgeber 
und schwerbehinderte Menschen) ge-
bunden, sondern hat aufgrund eigener 
Initiative alle erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um eine objektive Klä-
rung des Sachverhalts herbeizuführen. 

Dabei sind die Parteien zur Mitwirkung 
verpflichtet.

Gütliche Einigung: Der Gesetzgeber 
hat bestimmt, dass das Integrations-
amt in jeder Lage des Verfahrens auf 
eine � gütliche Einigung hinzuwirken 
hat (§ 87 Abs. 3 SGB IX). Dieser Aufgabe 
kann es besonders gut in einer münd-
lichen Verhandlung mit allen Beteilig-
ten nachkommen (§ 88 Abs. 1 SGB IX). 
Sofern eine gütliche Einigung zwischen 
den Parteien erreicht wird, erledigt 
sich der Antrag des Arbeitgebers durch 
Rücknahme oder in sonstiger Weise.

Entscheidung des Integrationsamtes: 
Kommt eine gütliche Einigung nicht zu-
stande oder besteht aus anderen Grün-
den ein Interesse an einem formellen 
Abschluss des Verfahrens, trifft das In-
tegrationsamt über den Antrag des Ar-
beitgebers eine Entscheidung. Vor einer 
Entscheidung hat das Integrationsamt 
den schwerbehinderten Menschen, die 
Schwerbehindertenvertretung, den Be-
triebsrat bzw. Personalrat zu hören.

Die Entscheidung des Integrationsam-
tes ist ein Verwaltungsakt. Die jeweils 
beschwerte Partei des Verfahrens (Ar-
beitgeber, schwerbehinderter Mensch) 
kann dagegen das � Rechtsmittel des 
Widerspruchs einlegen. Mit der Ent-
scheidung wird die Zustimmung zur 
Kündigung (§ 85 SGB IX) oder zur � Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses (§ 92 
SGB IX) erteilt oder versagt.

Ermessensregeln: Das Integrationsamt 
trifft die Entscheidung nach pflichtge-
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mäßem Ermessen. Es hat unter Berück-
sichtigung der Zielsetzung des beson-
deren Kündigungsschutzes die Belange 
des schwerbehinderten Menschen an 
der Erhaltung seines Arbeitsplatzes ge-
gen die Interessen des Arbeitgebers, die 
vorhandenen Arbeitsplätze wirtschaft-
lich zu nutzen und den Betrieb nach be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten zu führen, nach dem Maßstab der 
Zumutbarkeit abzuwägen.

Einerseits soll der schwerbehinderte 
Mensch gegenüber dem nicht behin-
derten Arbeitnehmer nicht benachtei-
ligt werden. Vielmehr sollen die Nach-
teile, denen er auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ausgesetzt ist, ausge-
glichen werden. Auf der anderen Sei-
te darf die Gestaltungsfreiheit des Be-
triebsinhabers, dem die Verantwortung 
für die Existenz und wirtschaftliche Ar-
beitsweise des Betriebes obliegt, nicht 
zu stark eingeengt werden. Denn das 
Schwerbehindertenrecht verfolgt nicht 
den Zweck, den schwerbehinderten 
Menschen letztlich unkündbar zu ma-
chen.

Neben dem eigentlichen Kündigungs-
grund berücksichtigt das Integrati-
onsamt zum Beispiel Größe und wirt-
schaftliche Situation des Arbeitgebers, 
Erfüllung der � Beschäftigungspflicht 
(§ 71 SGB IX) sowie Art und Schwe-
re der Behinderung, Alter, persönliche 
Verhältnisse des schwerbehinderten 
Menschen, die Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit und seine Chancen, bei ei-
ner etwaigen Entlassung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt einen anderen 

Arbeitsplatz zu finden. Im Rahmen des 
Ermessens ist schließlich zu berücksich-
tigen, dass der besondere Kündigungs-
schutz nach dem SGB IX an Intensität 
verliert, wenn der Kündigungsgrund 
nicht im Zusammenhang mit der aner-
kannten Behinderung steht.

Insbesondere bei personen- und ver-
haltensbedingten Kündigungen ist die 
Frage zu prüfen, was der Betrieb bzw. 
die Dienststelle sowie das betriebliche 
� Integrationsteam zur Abwendung 
der Kündigung im Vorfeld getan haben 
und ob gegebenenfalls Maßnahmen 
im Rahmen der � Prävention veranlasst 
wurden.

Wenn das Integrationsamt bei der Er-
messensausübung von einem un-
vollständigen oder falschen Sachver-
halt ausgeht oder wenn es erhebliche 
Umstände des Einzelfalles unberück-
sichtigt lässt, handelt es ermessens-
fehlerhaft. Die Entscheidung ist dann 
rechtswidrig und kann durch Einlegung 
eines Rechtsmittels erfolgreich ange-
fochten werden.

Ermessensspielraum: Das Integrations-
amt hat über einen Antrag auf Zustim-
mung zur Kündigung grundsätzlich 
nach freiem pflichtgemäßen Ermessen 
zu entscheiden. Aufgehoben bzw. weit-
gehend eingeschränkt ist das Ermessen 
des Integrationsamtes in den Verfah-
ren auf Zustimmung zur ordentlichen 
� Kündigung hingegen in den folgen-
den Fällen:
 • bei Betriebseinstellung und wesent-
licher � Betriebseinschränkung, wenn 
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nicht eine anderweitige Weiterbe-
schäftigungsmöglichkeit besteht
 • wenn ein anderer angemessener und 
zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist
 • wenn ein Insolvenzverfahren eröff-
net ist und die Voraussetzungen nach 
§ 89 Abs. 3 Nr. 1–4 SGB IX erfüllt sind

In den Verfahren auf Zustimmung zur 
� außerordentlichen Kündigung ist das 
Integrationsamt in seinem Ermessen 
dahingehend eingeschränkt, dass es 
die Zustimmung erteilen soll, wenn 
kein Zusammenhang zwischen dem 
Kündigungsgrund und der anerkann-
ten Behinderung besteht. Eine andere 
Entscheidung kommt nur ausnahms-
weise bei Vorliegen besonderer atypi-
scher Umstände vor.

Entscheidungsfristen: In den Verfah-
ren auf Zustimmung zur ordentlichen 
Kündigung soll das Integrationsamt die 
Entscheidung nach § 88 Abs. 1 SGB IX 
innerhalb eines Monats vom Tage des 
Eingangs des Antrags an treffen. Im 
Falle einer nicht nur vorübergehenden 
Einstellung eines Betriebes bzw. einer 
Dienststelle hingegen muss das Inte-
grationsamt seine Entscheidung in-
nerhalb der Monatsfrist treffen, wenn 
zwischen dem Tag der Kündigung und 
dem Tag, bis zu dem Lohn bzw. Gehalt 
gezahlt wird, mindestens 3 Monate 
liegen. Wird eine Entscheidung inner-
halb dieser Frist nicht getroffen, gilt 
die Zustimmung als erteilt (§ 88 Abs. 5 
SGB IX). Dasselbe gilt für die Fälle, in 
denen ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des Arbeitgebers eröffnet 

ist, soweit die Voraussetzungen nach 
§ 89 Abs. 3 Nr. 1–4 SGB IX vorliegen.

Ist eine außerordentliche Kündigung 
Gegenstand des Verfahrens, ist das In-
tegrationsamt in allen Fällen verpflich-
tet, seine Entscheidung innerhalb von 
2 Wochen nach Eingang des Antrages 
zu treffen; andernfalls gilt die Zustim-
mung zur außerordentlichen Kündi-
gung als erteilt (§ 91 Abs. 3 SGB IX).

Zustellung der Entscheidung: Die Ent-
scheidung ist dem Arbeitgeber und 
dem schwerbehinderten Beschäftig-
ten zuzustellen; der Agentur für Arbeit 
ist eine Abschrift der Entscheidung zu 
übersenden (§ 88 Abs. 2 SGB IX). Erteilt 
das Integrationsamt die Zustimmung 
zur Kündigung, kann der Arbeitgeber 
die ordentliche Kündigung wirksam nur 
innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung erklären (§ 88 Abs. 3 SGB IX). Die 
außerordentliche Kündigung muss un-
verzüglich nach Erteilung der Zustim-
mung ausgesprochen werden (§ 91 
Abs. 5 SGB IX).

Landesversicherungsanstalt 
(LVA)

� Deutsche Rentenversicherung Regional

Leistungen für behinderte 
Menschen im Beruf

� Begleitende Hilfe im Arbeitsleben
� Teilhabe
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Leitende Angestellte

Leitende Angestellte sind � Arbeitneh-
mer, die mit herausgehobenen eigen-
verantwortlichen Tätigkeiten betraut 
sind. Es handelt sich um Aufgaben, 
die ihrem Wesen nach den Arbeitge-
berfunktionen zuzuordnen sind (z. B. 
selbstständiges Einstellen und Entlas-
sen von Arbeitnehmern, vgl. dazu näher 
die gesetzlichen Begriffsbestimmun-
gen in den §§ 5 Abs. 3 Satz 2 BetrVG und 
14 Abs. 2 KSchG).

Die leitenden Angestellten sind grund-
sätzlich von der Anwendung des �  Be - 
triebs verfassungsgesetzes ausgenommen 
(§ 5 Abs. 3 BetrVG). Der Arbeitgeber soll in 
der Wahl der Personen, denen er etwa die 
Befugnis zur selbstständigen Einstellung 
und Entlassung einräumt, nicht durch 
� Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
beschränkt werden.

Leitende Angestellte genießen hin-
gegen den allgemeinen Kündigungs-
schutz nach dem Kündigungsschutzge-
setz (vgl. dazu § 14 Abs. 2).

Das Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX) nimmt leitende Angestellte 
ebenfalls nicht von seiner Anwendung 
aus; so gilt für sie auch der besondere 
� Kündigungsschutz.

Schwerbehinderte leitende Angestell-
te können an der � Wahl der Schwer-
behindertenvertretung als Wähler 
teilnehmen, sich jedoch nicht in die 
Schwerbehindertenvertretung wählen 
lassen (§ 94 Abs. 3 SGB IX).

Sprecherausschüsse nach dem „Gesetz 
über Sprecherausschüsse der leitenden 
Angestellten“ (SprAuG) nehmen die In-
teressen der leitenden Angestellten im 
Betrieb wahr. Sie arbeiten dabei sowohl 
mit dem Arbeitgeber wie auch mit dem 
Betriebsrat eng und vertrauensvoll zu-
sammen.

Lernbehinderung

In der Schule gelten solche Kinder und 
Jugendliche als lernbehindert, die in ih-
rem Lern- und Leistungsvermögen um-
fassend von der Altersnorm abweichen 
und zusätzliche sonderpädagogische 
Förderung benötigen.

Ursachen und Merkmale: Eine Lern-
behinderung kann verschiedene Ursa-
chen haben. In der Regel wirken mehre-
re begünstigende Faktoren zusammen. 
Dazu können eine angeborene deutlich 
unterdurchschnittliche Intelligenz ge-
hören, hirnorganische Störungen, eine 
verzögerte körperliche Entwicklung, 
andere Behinderungen (z. B. eine Hör-
schädigung) oder psychische Probleme 
wie massive Schulangst. Eine wichtige 
Rolle scheint auch das soziale Umfeld 
– die Familienverhältnisse, Erziehung 
und Sozialisation – zu spielen.

Bei einer Lernbehinderung ist in vie-
len Fällen nicht nur die kognitive oder 
Denkleistung gestört, sondern auch 
das Verhalten und die Einstellung der 
Betroffenen. Dies äußert sich zum Bei-
spiel in Aggressionen oder Rückzug, 
Schwerfälligkeit, Distanzlosigkeit im 
Umgang mit anderen Menschen, star-
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ker Verunsicherung und mangelnder 
realistischer Selbsteinschätzung.

Beeinträchtigungen im Lern- und Leis-
tungsvermögen mindern die Chancen 
junger Menschen in Schule und Beruf 
erheblich. Durch ein möglichst früh 
greifendes Netz von Hilfen der Früher-
kennung und Frühförderung, der son-
derpädagogischen Förderung in der 
Schule, der beruflichen Rehabilitation 
sowie in Freizeit und Lebensgestaltung 
haben die Betroffenen jedoch gute Aus-
sichten auf Integration in allen Lebens-
bereichen.

� Berufliche Ersteingliederung: Lernbe-
hinderte Menschen benötigen häufig 
besondere Unterstützung, um auf dem 
allgemeinen Ausbildungsmarkt und Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen. Nur wenigen 
ist es möglich, eine � Berufsausbildung 
in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf (nach § 5 BBiG) zu absolvieren. Al-
ternativ gibt es Ausbildungen nach be-
sonderen Ausbildungsregelungen für 
behinderte Menschen nach § 66 BBiG 
und § 42m HwO. Hierbei handelt es 
sich um Ausbildungen mit reduziertem 
Theorieanteil, aber auch Qualifizierun-
gen im Rahmen von Förderlehrgängen 
unterhalb formaler Ausbildungsgän-
ge und Trainingsmaßnahmen ermög-
lichen die Aufnahme einer Beschäfti-
gung.

Im Arbeitsleben zu beachten:
 • Arbeitsanweisungen müssen klar, 
leicht verständlich und überschau-
bar sein.

 • Betroffene ermutigen nachzufragen, 
wenn sie etwas nicht verstanden ha-
ben.
 • Routineaufgaben sind meist gut ge-
eignet, da sie Sicherheit vermitteln.
 • Betroffene Jugendliche sollten im Be-
trieb eine Bezugsperson bzw. einen 
festen Ansprechpartner für alle Fra-
gen haben.

Hilfen
� Gleichstellung: Lernbehinderte jun-
ge Menschen können während einer 
Berufsausbildung in Betrieben bzw. 
Dienststellen schwerbehinderten Men-
schen per Gesetz gleichgestellt werden, 
auch wenn der Grad der Behinderung 
(GdB, � Schwerbehinderung) weniger 
als 30 beträgt oder noch nicht festge-
stellt wurde. Der Nachweis der Behin-
derung wird durch eine Stellungnah-
me der � Agentur für Arbeit oder durch 
einen Bescheid über Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. 
Diese Gleichstellung ermöglicht zu-
sätzliche Förderleistungen durch das 
� Inte grationsamt, zum Beispiel eine 
umfassende Betreuung durch einen 
Integrationsfachdienst sowie Prämien 
und Zuschüsse zu den Kosten einer be-
trieblichen Berufsausbildung.

� Integrationsfachdienste geben Tipps 
für den individuellen Fall und bieten 
begleitende Betreuung an, bei Bedarf 
auch über die Einarbeitungszeit hinaus.

Lohnfortzahlung

� Entgeltfortzahlung
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Lohnkostenzuschuss

� Außergewöhnliche Belastungen
� Eingliederungszuschüsse

Lohnsicherung

Manche Tarifverträge sehen für eine 
bestimmte Übergangsfrist eine Siche-
rung des bisherigen � Arbeitsentgelts 
vor, wenn dem Arbeitnehmer aus drin-
genden betrieblichen Gründen ein ge-
ringer bezahlter Arbeitsplatz zuge-
wiesen wird oder wenn sich Lohn oder 
Gehalt deshalb verringern, weil sich 
die Anforderungen an den Arbeitsplatz 
durch technische oder organisatorische 
Maßnahmen auf Dauer ändern.

Bei der Lohnsicherung handelt es sich 
also um eine Sicherung des Arbeitsent-
gelts im Rahmen objektiver betriebli-
cher Veränderungen. Werden Arbeit-
nehmer aus individuell vorliegenden 
Gründen – zum Beispiel wegen gesund-
heitsbedingter Minderung ihrer Leis-
tungsfähigkeit – auf einem Arbeits-
platz eingesetzt, der geringer bezahlt 
ist als der bisherige, sehen einige Ta-
rifverträge einen entsprechenden An-
spruch auf � Verdienstsicherung vor.

Massenentlassungen

Massenentlassung liegt im Sinn des 
� Kündigungsschutzgesetzes (§ 17 KSchG) 
vor, wenn – abhängig von der Zahl der 
regelmäßig Beschäftigten – innerhalb 
von 30 Kalendertagen die nachstehende 
Mindestanzahl von Entlassungen erfolgt:

 • bei über 20 und unter 60 Arbeitneh-
mern fünf Arbeitnehmer
 • bei 60 bis weniger als 500 Arbeitneh-
mer 10 % oder mehr als 25 Arbeit-
nehmer
 • bei mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer

Nach § 17 KSchG müssen Massenent-
lassungen der Agentur für Arbeit vom 
Arbeitgeber angezeigt werden. Die An-
zeigepflicht richtet sich nach dem Ver-
hältnis der Zahl der Entlassenen zur Ge-
samtzahl der im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer (vgl. � Betriebseinschrän-
kung).

Der Betriebsrat ist vom Arbeitgeber 
rechtzeitig über die Gründe der Entlas-
sung und die Zahl der zu entlassenden 
Arbeitnehmer schriftlich zu unterrich-
ten. Sind von der Massenentlassung 
auch schwerbehinderte Menschen be-
troffen, ist die � Schwerbehinderten-
vertretung zu beteiligen (§ 95 Abs. 2 
SGB IX). Der Anzeige an die Agentur 
für Arbeit ist die Stellungnahme des 
Betriebsrats beizufügen. Die anzeige-
pflichtigen Entlassungen werden erst 
mit Ablauf eines Monats seit der An-
zeige wirksam. Der � Kündigungsschutz 
nach dem SGB IX und im Einzelfall gel-
tende längere � Kündigungsfristen blei-
ben jedoch unberührt.

Mehrarbeit

Schwerbehinderte und ihnen gleichge-
stellte Beschäftigte sind auf ihr Verlan-
gen hin von Mehrarbeit freizustellen 
(§ 124 SGB IX). Der Begriff der Mehrar-
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beit richtet sich dabei nach den Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes  (ArbZG, 
siehe dort vor allem die §§ 2 u. 3).

Definition der Mehrarbeit: Mehrarbeit 
nach § 124 SGB IX ist diejenige Arbeit, 
welche über die normale gesetzliche 
Arbeitszeit von 8 Stunden werktäglich 
hinausgeht. Die individuell vereinbarte 
oder tarifliche regelmäßige Arbeitszeit 
stellt damit keinen geeigneten Maß-
stab für die Bestimmung des Begriffs 
der Mehrarbeit nach § 124 SGB IX dar. 
Deshalb muss auch die Möglichkeit, 
nach § 3 Satz 2 ArbZG die Arbeitszeit 
auf bis zu 10 Stunden täglich zu verlän-
gern, außer Betracht bleiben (BAG, Ur-
teil vom 03.12.2002 – 9 AZR 462/01; 
BAG, Urteil vom 21.11.2006 – 9 AZR 
176/06).

� Überstunden bedeuten deshalb nur 
dann Mehrarbeit nach § 124 SGB IX, 
wenn die 8-Stunden-Grenze über-
schritten wird.

Bereitschaftsdienst gilt seit dem 
01.01.2004 auch als Arbeitszeit nach 
ArbZG und ist bei der Bestimmung von 
Mehrarbeit zu berücksichtigen.

Für die Freistellung von Mehrarbeit ge-
nügt, dass das Freistellungsverlangen 
gegenüber dem Arbeitgeber (möglichst 
schriftlich) geltend gemacht wird. Ei-
ner besonderen Freistellungserklärung 
des Arbeitgebers bedarf es bei berech-
tigtem Anspruch auf Freistellung von 
Mehrarbeit nicht.

Kein Mehrarbeitsverbot: Die Vorschrift 
des § 124 SGB IX stellt kein Verbot der 
Mehrarbeit dar. Der schwerbehinderte 
Arbeitnehmer soll aber gegen seinen 
Willen nicht zusätzlich belastet wer-
den. Deshalb ist es ihm überlassen, ob 
er von seinem Anspruch auf Freistel-
lung von Mehrarbeit Gebrauch macht 
oder nicht. Verlangt er die Freistellung, 
kann er die werktägliche Arbeitsleis-
tung über 8 Stunden hinaus verwei-
gern, wenn der Arbeitgeber diesem An-
spruch nicht freiwillig nachkommt.

Für Nachtarbeit besteht im SGB IX kei-
ne Regelung, die der zur Mehrarbeit 
entspricht. Aus der besonderen � Für-
sorgepflicht der Arbeitgeber gegen-
über schwerbehinderten Beschäftig-
ten (§ 81 Abs. 4 SGB IX) kann sich jedoch 
im Einzelfall die Unzumutbarkeit von 
Nachtarbeit ergeben (vgl. BAG vom 
03.12.2002).

Auch Teilzeitbeschäftigte sind in den 
Schutzbereich des § 124 SGB IX einbe-
zogen. Die Vorschrift ist auf Teilzeit-
beschäftigte jedoch nicht schon dann 
anwendbar, wenn sie ihre persönliche 
tägliche Arbeitszeit überschreiten, son-
dern erst, wenn die gesetzliche tägli-
che � Arbeitszeit überschritten wird. Bei 
teilzeitbeschäftigten schwerbehinder-
ten Menschen mit einer täglichen Ar-
beitszeit von weniger als 8 Stunden ist 
§ 124 SGB IX daher bis zum Erreichen 
der 8-Stunden-Grenze mangels Mehr-
arbeit im Sinne dieser Vorschrift nicht 
anwendbar. Bei einer arbeitgeberseiti-
gen Anordnung zur vorübergehenden 
Verlängerung der täglichen Arbeits-
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zeit über die individuelle normale täg-
liche Arbeitszeit hinaus bis unterhalb 
8 Stunden kann in besonderen Einzel-
fällen aber außerhalb des § 124 SGB IX 
ein Anspruch eines schwerbehinderten 
Teilzeitbeschäftigten auf Freistellung 
von dieser zusätzlich angeordneten 
Arbeitszeit bestehen: Voraussetzung 
ist, dass die � Teilzeitarbeit aus behin-
derungsbedingten Gründen nach § 81 
Abs. 5 Satz 3 SGB IX erfolgt und der be-
troffene behinderte Mensch aufgrund 
Art und Schwere seiner � Behinderung 
nicht in der Lage ist, auch nur vorüber-
gehend arbeitstäglich mehr als die von 
ihm normalerweise zu erbringende Ar-
beitszeit zu leisten. In diesem Fall kann 
sich der schwerbehinderte Mensch auf 
die Verpflichtung des � Arbeitgebers zur 
behinderungsgerechten Beschäftigung 
nach § 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IX, die 
auch Arbeitszeitfragen umfasst („… Ge-
staltung … der Arbeitszeit …“), in ent-
sprechender Anwendung des Urteils 
des BAG vom 03.12.2002 zur Nacht-
arbeit berufen.

Mehrfachanrechnung

Besondere Schwierigkeiten bei der 
Erlangung oder Erhaltung eines Ar-
beitsplatzes können im Einzelfall da-
durch ausgeglichen werden, dass der 
Arbeitgeber bei der Veranlagung zur 
� Ausgleichsabgabe einen schwerbe-
hinderten Arbeitnehmer auf 2 oder 
3 � Pflichtplätze anrechnen darf (§ 76 
SGB IX). Dies gilt insbesondere für die in 
§ 72 Abs. 1 SGB IX genannten schwer-
behinderten Menschen. Die Entschei-
dung über die Mehrfachanrechnung 

trifft die � Agentur für Arbeit auf An-
trag. Schwerbehinderte Auszubildende 
werden ohne besondere Zulassung auf 
2 Pflichtplätze angerechnet (§ 76 Abs. 2 
SGB IX).

Mehrfachbehinderung

� Behinderung

Minderleistung

� Außergewöhnliche Belastungen

Minderung der 
 Erwerbsfähigkeit (MdE)

Mit dem Ende 2007 in Kraft getretenen 
Gesetz zur Änderung des Bundesversor-
gungsgesetzes und anderer Vorschrif-
ten des Sozialen Entschädigungsrechts 
wurde der Begriff „Minderung der Er-
werbsfähigkeit“ (MdE) geändert in 
� Grad der Schädigungsfolgen (GdS).

Mitbestimmung

Das � Betriebsverfassungsgesetz  (BetrVG) 
regelt die Mitbestimmung des � Be-
triebsrats in sozialen und personellen 
Angelegenheiten. Für den Bereich des 
öffentlichen Dienstes legen die � Per-
sonalvertretungsgesetze die Mitbestim-
mungsbefugnisse des � Personalrats 
fest. Das Mitbestimmungsrecht ist die 
stärkste Form eines Beteiligungsrechts, 
weil hier die Wirksamkeit einer Maß-
nahme des Arbeitgebers von der vor-
herigen Zustimmung des Betriebsrats 
bzw. Personalrats abhängt. Die Mit-
wirkung als weniger stark ausgepräg-
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te Beteiligung bedeutet Beratung und 
Mitsprache bei der Entscheidung des 
Arbeitgebers, deren Rechtsgültigkeit 
damit zwar nicht von der Zustimmung 
der Arbeitnehmervertretung abhängt, 
wohl aber zum Teil von deren vorheri-
ger Unterrichtung und Beteiligung. So 
ist etwa eine ohne Anhörung des Be-
triebsrats vom Arbeitgeber ausgespro-
chene � Kündigung unwirksam (§ 102 
BetrVG).

Mitwirkungs- und Anhörungsrechte 
sollen eine Einflussnahme auf Entschei-
dungen gewährleisten. Die � Schwer-
behindertenvertretung hat nach dem 
Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX) 
zwar keine Mitbestimmungs-, aber An-
hörungs- und Mitwirkungsrechte. So 
hat der Arbeitgeber die Schwerbehin-
dertenvertretung vor Entscheidungen 
zu hören, insbesondere bei personel-
len Maßnahmen, die schwerbehinder-
te Beschäftigte betreffen (§ 95 Abs. 2 
SGB IX).

Mitwirkungsrechte

� Betriebsrat
� Personalrat
� Schwerbehindertenvertretung

Mobbing

Ein wichtiges Handlungsfeld – u. a. der 
� Arbeitspsychologie – ist das „Mob-
bing“ (aus dem Englischen: to mob = 
über jemanden herfallen). Unter Mob-
bing versteht man eine besondere Art 
gestörter sozialer Beziehungen am Ar-
beitsplatz: Wenn eine Mitarbeiterin 

oder ein Mitarbeiter durch andere im 
Betrieb gehänselt und schikaniert wird 
oder gar einem regelrechten Psycho-
terror ausgesetzt ist. Mobbing ist kein 
Rechtsbegriff. Es handelt sich vielmehr 
um eine tatsächliche Erscheinung, die 
im Rahmen des geltenden Rechtssys-
tems arbeits- und schadensersatz-
rechtlich zu bewerten ist.

Arbeitsrechtlich ist Mobbing nach BAG 
das systematische Anfeinden, Schika-
nieren oder Diskriminieren von Arbeit-
nehmern untereinander oder durch 
Vorgesetzte. Entscheidend ist somit 
nicht eine bestimmte Handlung, son-
dern ein Gesamtverhalten. Dieses kann 
zu einer Beeinträchtigung des allge-
meinen Persönlichkeitsrechts oder der 
Gesundheit des Arbeitnehmers und da-
mit zu Schadensersatzansprüchen füh-
ren.

Im Rahmen seiner � Fürsorgepflicht ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, das allge-
meine Persönlichkeitsrecht des Arbeit-
nehmers zu schützen (vgl. § 241 Abs. 2 
BGB).

Schätzungen sprechen von 3,5 bis 7 % 
der Beschäftigten, die derartigen psy-
chischen Angriffen ausgesetzt sind. 
Mobbing kann es zwischen den Be-
schäftigten einer Hierarchie-Ebene ge-
ben, aber auch von „oben nach unten“ 
oder „von unten nach oben“.

Mobbing als sozialpsychologische Er-
scheinung kann psychisch sehr stark 
belasten, es verursacht Stress, der ge-
gebenenfalls zu gesundheitlichen Be-
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einträchtigungen, auch chronischer 
Art, führt (z. B. Magengeschwüre). Hin-
zu kommen psychische Probleme wie 
Angstzustände und Depressionen. Ei-
nen allgemeinen Erfahrungssatz, dass 
bestimmte „Mobbing-Handlungen“ 
regelmäßig zu bestimmten Gesund-
heitsschädigungen und damit Scha-
densersatzansprüchen führen, gibt es 
allerdings nicht. Am Ende eines Mob-
bing-Prozesses stehen nicht selten Kün-
digung, längerfristige Krankschreibung 
oder sogar Frühverrentung des betrof-
fenen Mitarbeiters.

Mobilität

� Kraftfahrzeughilfen
� Reisen
� Umzugskosten
� Wohnungshilfen

Nachteilsausgleiche

Das SGB IX sowie eine Vielzahl von Vor-
schriften in anderen Gesetzen, Verord-
nungen, Erlassen, Satzungen, Tarifen 
usw. bieten behinderten Menschen 
als Nachteilsausgleiche eine Reihe von 
Rechten und Hilfen.

Nachteilsausgleiche können überwie-
gend nur genutzt werden, wenn eine 
� Schwerbehinderung und weitere Vo-
raussetzungen durch einen � Schwer-
behindertenausweis nachgewiesen wer-
den können. Die folgende Darstellung 
beschränkt sich auf einen Überblick 
über die wichtigsten Nach teils aus glei-
che.

Einkommen- und Lohnsteuer: Behin-
derten und insbesondere schwerbehin-
derten Menschen wird bei der Einkom-
men- und Lohnsteuer ein pauschaler 
Freibetrag wegen der Behinderung ein-
geräumt. Dieser pauschale Freibetrag 
muss beim Finanzamt beantragt wer-
den. Er wird dann in der elektronischen 
Lohnsteuerkarte eingetragen. Bei ei-
nem � Grad der Behinderung (GdB) von 
wenigstens 25, aber unter 50 wird der 
Pauschbetrag nur gewährt, wenn
 • dem behinderten Menschen wegen 
seiner Behinderung nach den ge-
setzlichen Vorschriften Renten oder 
andere laufende Bezüge zustehen 
(auch wenn das Recht auf die Bezüge 
ruht oder der Anspruch auf die Bezü-
ge durch eine Kapitalabfindung ab-
gefunden worden ist) oder
 • die Behinderung zu einer dauern-
den Einbuße der körperlichen Beweg-
lichkeit (z. B. auch als Folge innerer 
Krankheiten, einer Seh- oder Hör-
schädigung) geführt hat (Nachweis 
durch Bescheid des Versorgungsam-
tes bzw. der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde) bzw.
 • die Behinderung auf einer typischen 
Berufskrankheit beruht.

Für blinde Menschen (Ausweismerkzei-
chen Bl) und behinderte Menschen, die 
hilflos sind (Nachweis durch Schwer-
behindertenausweis mit dem Merkzei-
chen H, durch einen entsprechenden 
Bescheid des Versorgungsamtes bzw. 
der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde oder durch einen Bescheid der 
Pflegekasse über die Einstufung in die 
Pflegestufe III), erhöht sich der Pausch-
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betrag auf 3.700 Euro unabhängig da-
von, ob eine Pflegekraft beschäftigt 
wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen 
können bei der Steuererklärung über 
den Pauschbetrag hinaus weitere au-
ßergewöhnliche Belastungen geltend 
gemacht werden (z. B. Kraftfahrzeug-, 
Kinderbetreuungs- oder Krankheitskos-
ten, Heimunterbringung) – auch wenn 
sie mit dem Leiden zusammenhängen, 
das die Behinderung bewirkt oder ver-
ursacht hat und für das der Pauschbe-
trag gewährt wird. Das gleiche gilt für 
Kuren.

Schwerbehinderte Arbeitnehmer mit 
einer Gehbehinderung (Ausweismerk-
zeichen G), deren Grad der Behinde-
rung 70 oder mindestens 50 beträgt, 
können anstelle der Entfernungspau-
schalen die tatsächlichen Kosten für die 
Wege zwischen Wohnung und Arbeits-

stätte ansetzen. Berücksichtigt werden 
grundsätzlich nur die Kosten für einen 
Weg je Arbeitstag, auch wenn der Ar-
beitnehmer die Arbeitsstätte an einem 
Tag zum Beispiel zweimal aufsucht. Das 
Finanzamt prüft bei der Steuererklä-
rung, ob der Ansatz der Entfernungs-
pauschalen oder der tatsächlichen Kos-
ten für die Wege zur Arbeit günstiger 
ist, und berücksichtigt dann den für den 
Arbeitnehmer günstigeren Betrag.

Soweit der schwerbehinderte Arbeit-
nehmer die Kosten, die ihm durch die 
Nutzung eines Kraftfahrzeuges für die 
Wege zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte entstehen, nicht im Einzelnen 
nachweist, wird ein pauschaler Kilo-
metersatz von 0,60 Euro je vollen Ent-
fernungskilometer berücksichtigt. Mit 
diesem Kilometersatz sind grundsätz-
lich alle Kosten abgegolten. Zusätzlich 
können nur noch berücksichtigt wer-
den:
1. Kosten aufgrund eines Unfalls, der 

sich auf der Fahrt zur Arbeit oder von 
der Arbeit zur Wohnung ereignet hat

2. Gebühren für einen Parkplatz an der 
Arbeitsstätte

Bei Einzelnachweis sind die tatsächli-
chen Kraftfahrzeugkosten, die für die 
Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte angefallen sind, wie folgt zu 
ermitteln: Zurückgelegte km für Fahr-
ten von der Wohnung zur Arbeitsstät-
te und zurück zur Wohnung x Kraftfahr-
zeuggesamtkosten/Gesamtfahrleistung 
im Jahr. Zum Nachweis der Gesamt-
fahrleistung im Kalenderjahr ist der 
jeweilige Tachostand am 01.01. und 

Höhe des Pauschbetrages 

Stufe GdB Euro pro Jahr

1  25 –  30 310

2 35 –  40 430

3 45 –  50 570

4 55 –  60 720

5 65 –  70 890

6 75 –  80 1.060

7 85 –  90 1.230

8  95 – 100 1.420
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am 31.12. aufzuzeichnen. Außerdem 
sollten Belege, in denen der Kilome-
terstand des Kfz aufgeführt ist, zum 
Beispiel Inspektions- und Reparatur-
rechnung, aufbewahrt werden, da sich 
auch hieraus Rückschlüsse auf die Ge-
samtfahrleistung ziehen lassen.

In den genannten Fällen können 
schwerbehinderte Arbeitnehmer zu-
sätzlich auch die sog. Leerfahrten der 
Begleitperson wie Werbungskosten 
geltend machen, wenn sie das Kraft-
fahrzeug wegen der Behinderung nicht 
selbst führen können und deshalb von 
Dritten, zum Beispiel Ehegatten, zur 
Arbeit gebracht oder wieder abgeholt 
werden müssen.

Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können bei behinderten Personen 
Kraftfahrzeugkosten für private Fahr-
ten teilweise (Schwerbehinderte Men-
schen ab einem GdB von 70 und dem 
Merkzeichen G oder einem GdB ab 80) 
oder in voller Höhe (Merkzeichen aG 
oder Bl oder H) in den Grenzen der An-
gemessenheit als außergewöhnliche 
Belastung nach § 33 EStG berücksich-
tigt werden.

Bei dem teilweisen Abzug privater Kraft-
fahrzeugkosten sind Aufwendungen für 
die durch die Behinderung veranlass-
ten unvermeidbaren Fahrten abziehbar. 
Durch die Behinderung bedingt sind nur 
Fahrten, die ohne Behinderung nicht hät-
ten durchgeführt werden müssen. Ohne 
Aufzeichnung der durchgeführten Fahr-
ten sind 3.000 km x 0,30 Euro = 900 Euro. 
Bei Nachweis der durch die Behinde-

rung veranlassten unvermeidbaren Fahr-
ten sind nachgewiesene km x 0,30 Euro 
abziehbar. Der Nachweis ist durch ein 
Fahrtenbuch oder eine Aufstellung der 
durchgeführten behinderungsbedingt 
unvermeidbaren Fahrten zu führen.

Bei dem vollen Abzug privater Kraft-
fahrzeugkosten in den Grenzen der 
Angemessenheit sind grundsätzlich 
alle Aufwendungen für Privatfahrten, 
also auch Ausflugs-, Besuchs- und Ur-
laubsfahrten, die die behinderte Per-
son durchgeführt hat bzw. an denen sie 
teilgenommen hat, abziehbar.

Als angemessen ist grundsätzlich eine 
Fahrleistung von bis zu 15.000 km im 
Kalenderjahr anzusehen. Die tatsäch-
liche Fahrleistung im Kalenderjahr ist 
zum Beispiel durch ein Fahrtenbuch 
nachzuweisen. Für jeden gefahrenen 
km können 0,30 Euro berücksichtigt 
werden. Anstelle der Kosten für ein ei-
genes Kraftfahrzeug können auch Taxi-
kosten geltend gemacht werden.

Auskünfte über diese und andere steu-
erliche Fragen (z. B. Grundsteuer, Erb-
schafts- und Schenkungssteuer, Um-
satz- und Vermögenssteuer) gibt das 
zuständige Finanzamt. Dort ist auch 
die aktuelle Höhe der verschiedenen 
Freibeträge zu erfahren. 

Rollstühle mit einer Geschwindig-
keit bis ca. 6 km/h können bei einigen 
 Versicherern prämienfrei in die Privat-
haftpflichtversicherung eingeschlossen 
werden.
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Kfz-Gebühren: Entstehen beim Techni-
schen Überwachungsverein (TÜV) oder 
der Straßenverkehrsbehörde behin-
derungsbedingte zusätzliche Gebüh-
ren, für die kein anderer Kostenträger 
aufkommt (z. B. Eignungsgutachten, 
Eintragung besonderer Bedienungs-
einrichtungen oder Auflagen im Füh-
rerschein), so kann die für die Erhebung 
der Gebühren zuständige Stelle Ge-
bührenermäßigung oder Gebührenbe-
freiung gewähren. Gebühren, die auch 
ohne die Behinderung zu entrichten 
wären (z. B. für die regelmäßige Über-
prüfung des Fahrzeuges), sind unge-
kürzt zu zahlen.

Parken: Außergewöhnlich gehbehin-
derte Menschen (Ausweismerkzei-
chen aG), blinde Menschen (Ausweis-
merkzeichen Bl) und schwerbehinderte 
Menschen mit beidseitiger Amelie oder 
Phokomelie oder mit vergleichbaren 
Funktionseinschränkungen können 
vom Straßenverkehrsamt einen euro-
päischen Parkausweis erhalten.

Außerdem können folgende Personen 
die Parkerleichterungen durch Ausnah-
megenehmigung bei der örtlich zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde be-
antragen:
 • Schwerbehinderte Menschen mit 
dem Merkzeichen G und B und ei-
nem Grad der Behinderung von we-
nigstens 80 allein für Funktions-
einschränkungen an den unteren 
Gliedmaßen
 • Schwerbehinderte Menschen mit 
dem Merkzeichen G und B und einem 
Grad der Behinderung von wenigs-

tens 70 allein für Funktionsstörun-
gen an den unteren Gliedmaßen und 
gleichzeitig einem Grad der Behin-
derung von wenigstens 50 für Funk-
tionsstörungen des Herzens und der 
Atmungsorgane
 • Schwerbehinderte Menschen, die an 
Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa 
erkrankt sind, wenn hierfür ein Grad 
der Behinderung von wenigstens 60 
vorliegt
 • Schwerbehinderte Menschen mit 
künstlichem Darmausgang und zu-
gleich künstlicher Darmableitung, 
wenn hierfür ein Grad der Behinde-
rung von wenigstens 70 vorliegt

Diesen hier genannten schwerbehin-
derten Menschen wird dann für 5 Jahre 
ein bundeseinheitlicher Ausweis aus-
gestellt, der stets widerrufen werden 
kann. Dieser Ausweis gilt dann, anders 
als der europaweit gültige Ausweis, le-
diglich für das Bundesgebiet.

Seit dem 01.01.2001 gibt es einen eu-
ropäischen Parkausweis für behin-
derte Menschen. Er wird in den Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union 
anerkannt und ist mit einem Lichtbild 
zu versehen. Damit können Parkerleich-
terungen genutzt werden, die in dem 
Mitgliedsstaat eingeräumt werden, in 
dem sich der Ausweisinhaber aufhält. 
Gleichzeitig erhält man eine von der Eu-
ropäischen Union herausgegebene Bro-
schüre, die die Nutzungsmöglichkeiten 
in den einzelnen Ländern beschreibt. 
Der bisherige „blaue“ Parkausweis galt 
noch bis zum 31.12.2010.
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Mit diesem Parkausweis hinter der 
Windschutzscheibe dürfen sie 

im eingeschränkten Halteverbot und 
auf für Anwohner reservierten Park-
plätzen bis zu 3 Stunden parken (Park-
scheibe erforderlich),

im Zonenhalteverbot und auf gekenn-
zeichneten öffentlichen Parkflächen die 
zugelassene Parkdauer überschreiten 
und in Fußgängerzonen während der 
Ladezeiten parken,

sowohl an Parkuhren und bei Parkschein-
automaten ohne Gebühr und zeitliche 
Begrenzung parken, als auch auf reser-
vierten Parkplätzen, die durch ein Schild 
mit dem Rollstuhlfahrersymbol ge-
kennzeichnet sind

außerhalb der in verkehrsberuhigten 
Bereichen gekennzeichneten Flächen 

parken, wenn der Durchgangsverkehr 
nicht behindert wird.

Das Straßenverkehrsamt kann für ein-
zelne schwerbehinderte Menschen mit 
außergewöhnlicher Gehbehinderung 
(Ausweismerkzeichen aG) und blinde 
Menschen (Ausweismerkzeichen Bl) ei-
nen einzelnen Parkplatz, zum Beispiel 
vor der Wohnung oder in der Nähe der 
Arbeitsstätte, reservieren.

Für andere körperbehinderte Men-
schen (z. B. ohne Hände) gibt es zusätz-
liche Erleichterungen, über die die Stra-
ßenverkehrsbehörden informieren.

Den Ausweis können auch schwerbe-
hinderte Menschen, die selbst nicht 
fahren können, mit Merkzeichen aG 
und blinde Menschen mit Merkzeichen 
Bl erhalten. In diesen Fällen ist den be-
hinderten Menschen eine Ausnahme-
genehmigung auszustellen, die besagt, 
dass der sie jeweils befördernde Kraft-
fahrzeugführer von den entsprechen-
den Vorschriften der Straßenverkehrs-
ordnung befreit ist.

Wohngeld: Hier gelten für schwerbe-
hinderte Menschen (GdB 100 oder un-
ter bestimmten Umständen auch für 
schwerbehinderte Menschen mit ei-
nem geringeren GdB, wenn häusli-
che Pflegebedürftigkeit besteht) Son-
derregelungen. Auskünfte erteilen die 
Wohngeldstellen der Gemeinden.

Sozialer Wohnungsbau: Zu Sonderre-
gelungen für schwerbehinderte Men-
schen im Sozialen Wohnungsbau infor-
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mieren die Ämter für Wohnungswesen 
der Kreis- und Stadtverwaltungen. In 
diesem Bereich sind bei den Gerichts-
kosten und Notariatsgebühren Nach-
lässe möglich.

Rundfunk- und Fernsehgebühren: Mit 
dem Schwerbehindertenausweis (Aus-
weismerkzeichen RF) können schwer-
behinderte Menschen bei der Ge-
bühreneinzugszentrale (GEZ) eine 
Ermäßigung von der Rundfunk- und 
Fernsehgebührenpflicht beantragen.

Telefonkosten: Blinde, gehörlose, 
sprachbehinderte Menschen mit ei-
nem GdB von mindestens 90 und 
schwerbehinderte Menschen mit Aus-
weismerkzeichen RF im Schwerbehin-
dertenausweis können bei der Deut-
schen Telekom Telefonanschlüsse zu 
einem reduzierten Grundpreis (Sozi-
alanschlüsse) beantragen. Im Handel 
sind zahlreiche Spezialtelefone und Zu-
satzgeräte für behinderte Menschen 
erhältlich.

Prüfungsmodifikationen: Nach Emp-
fehlung des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) sind von den Kammern 
bei der Durchführung von Abschluss 
bzw. Gesellenprüfungen die besonde-
ren Belange der körperlich, geistig und 
seelisch behinderten Menschen bei der 
Prüfung zu berücksichtigen.

In den allgemeinen Bestimmungen der 
Magister- und Diplomprüfungsordnun-
gen sind Regelungen aufgenommen, 

die einen Ausgleich behinderungsbe-
dingter Nachteile in den Prüfungen 
vorsehen (beispielsweise gesonderte 
mündliche Prüfungen). Nach dem Be-
schluss der Kultusministerkonferenz 
vom 08.09.1995 ist für Hochschulprü-
fungen von schwerbehinderten Men-
schen vorgesehen, dass eine Prüfungs-
leistung in anderer Form erbracht 
werden kann. Die Regelung ermöglicht 
auch eine verlängerte Bearbeitungs-
zeit.

Offenbarung der 
 Schwerbehinderung

Der schwerbehinderte Mensch ist 
grundsätzlich nicht verpflichtet, für 
ihn ungünstige Umstände von sich aus 
mitzuteilen. So ist weder ein behinder-
ter Mensch noch ein schwerbehinder-
ter Mensch von sich aus verpflichtet, 
seine � Schwerbehinderung oder � Be-
hinderung im Vorstellungsgespräch 
oder in seiner Bewerbung auf eine Ar-
beitsstelle zu offenbaren.

Eine Offenbarungspflicht besteht aller-
dings dann, wenn der schwerbehinder-
te Bewerber erkennen muss, dass er auf-
grund seiner Behinderung die von ihm 
geforderte Arbeit nicht erbringen kann 
oder seine Behinderung eine Einschrän-
kung der Leistungsfähigkeit mit sich 
bringt, die für den vorgesehenen Arbeits-
platz von ausschlaggebender Bedeutung 
ist.
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Seit der Einführung des � Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes hat der Ge-
setzgeber ein ausdrückliches Diskri-
minierungsverbot für behinderte und 
schwerbehinderte Menschen normiert 
(§ 81 Abs. 2 SGB IX i.V.m. § 7 AGG). In 
Bezug auf das Fragerecht des � Arbeit-
gebers gilt, dass die Frage nach einer 
Schwerbehinderung grundsätzlich un-
zulässig ist. Wird die Frage dennoch ge-
stellt, muss sie nicht wahrheitsgemäß 
beantwortet werden („Recht zur Lüge“). 
Der Arbeitgeber kann den � Arbeitsver-
trag aufgrund der unwahren Antwort 
nicht anfechten.

Ist eine bestimmte körperliche Funk-
tion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit eine entscheidende Vo-
raussetzung für einen konkreten Ar-
beitsplatz, so darf der Arbeitgeber 
fragen, ob der Bewerber an gesundheit-
lichen, seelischen oder anderen Beein-
trächtigungen leidet, durch die er für 
die Erfüllung der von ihm erwarteten 
arbeitsvertraglichen Pflichten unge-
eignet ist. Wenn diese Voraussetzung 
nicht gegeben ist, so ist die Frage nach 
der Schwerbehinderteneigenschaft un-
zulässig und stellt eine unmittelbare 
Diskriminierung dar.

Optionskommune

Die sog. Optionskommunen sind zuge-
lassene kommunale Träger der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende. Im Op-
tionsmodell besitzt eine Kommune 
(kreisfreie Städte und Kreise) die allei-
nige Trägerschaft der Leistungen nach 
dem SGB II (� Sozialgesetzbuch). Die 

Kommunen bilden dazu ein � Jobcen-
ter.

Im gesetzlichen Regelfall sind – überall 
dort, wo es keine optierende Kommu-
ne gibt – die Bundesagentur für Arbeit 
(� Agentur für Arbeit) und die jeweilige 
Kommune Leistungsträger der Grund-
sicherungsleistungen nach dem SGB II. 
Sie bilden jeweils eine gemeinsame 
Einrichtung nach § 44b SGB II, welche 
nach § 6d SGB II ebenfalls die Bezeich-
nung Jobcenter führt.

Ordentliche Kündigung

� Kündigung

Organisation der 
 behinderten Menschen

� Behindertenverbände

Parken

� Nachteilsausgleiche

Personalrat

Dem � Betriebsrat in der privaten Wirt-
schaft entspricht im öffentlichen Dienst 
der Personalrat. Gesetzliche Grundlage 
seiner Arbeit sind die � Personalvertre-
tungsgesetze des Bundes und der Län-
der. Das Personalvertretungsrecht gilt 
nicht nur für die � Arbeitsverhältnisse 
von Angestellten und Arbeitern, son-
dern erfasst auch die öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnisse der Beamten. 
Jede Gruppe ist grundsätzlich entspre-
chend ihrem Anteil an der Gesamtzahl 
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der Beschäftigten im Personalrat ver-
treten. Die Mitwirkungs- und � Mitbe-
stimmungsrechte des Personalrats, Fra-
gen der � Dienstvereinbarung und der 
Einschaltung der Einigungsstelle sind 
durch die Personalvertretungsgesetze 
geregelt.

Aufgaben: Wie beim Betriebsrat gehört 
es zu den allgemeinen Aufgaben des 
Personalrats, darauf zu achten, dass die 
zugunsten der Beschäftigten geltenden 
Gesetze, Verordnungen und � Tarifver-
träge eingehalten und die Vorschriften 
des � Arbeitsschutzes beachtet wer-
den. Zu seinen allgemeinen Aufgaben 
zählt ausdrücklich auch, die � Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben zu unterstützen, das heißt 
ihre Eingliederung und berufliche Ent-
wicklung zu fördern sowie Maßnah-
men mit dieser Zielsetzung bei der 
Dienststelle zu beantragen (vgl. z. B. 
§ 68 Abs. 1 Nr. 4–5 BPersVG und § 64 
Nr. 6–7 LPVG NW).

Wie der Betriebsrat hat der Personal-
rat zusätzlich besondere Aufgaben in 
Bezug auf schwerbehinderte Beschäf-
tigte. Insbesondere hat er darauf zu 
achten, dass die Pflichten des Arbeit-
gebers bzw. Dienstherrn gegenüber 
den schwerbehinderten Beschäftigten 
tatsächlich auch erfüllt werden (§ 93 
SGB IX), beispielsweise die � Beschäfti-
gungspflicht (§§ 71 und 72 SGB IX), die 
Förderung des � beruflichen Fortkom-
mens sowie die behinderungsgerechte 
Gestaltung des � Arbeitsplatzes und der 
Arbeitsorganisation (§ 81 SGB IX).

Im öffentlichen Dienst gelten außer-
dem zwei besondere Verpflichtungen 
der öffentlichen Arbeitgeber im Zu-
sammenhang mit der Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen (§ 82 
SGB IX):
 • die frühzeitige Meldung frei werden-
der und neu zu besetzender Arbeits-
plätze sowie neuer Arbeitsplätze an 
die Agentur für Arbeit
 • die regelmäßige Einladung schwer-
behinderter Bewerber zum Vorstel-
lungsgespräch (� Bewerbung)

Der Personalrat ist ferner Vertragspart-
ner der � Integrationsvereinbarung. Ist 
eine � Schwerbehindertenvertretung 
nicht gewählt, hat er das Recht, beim 
Arbeitgeber bzw. Dienstherrn die Auf-
nahme von entsprechenden Verhand-
lungen zu beantragen (§ 83 Abs. 1 
SGB IX).

Beratung und Beschlussfassung: Da 
das Personalvertretungsrecht das 
Gruppenprinzip kennt, bestehen Be-
sonderheiten bei der Beratung und Be-
schlussfassung des Personalrats. Sind 
in der Dienststelle Angehörige ver-
schiedener Gruppen – Beamte, Ange-
stellte, Arbeiter – beschäftigt, so muss 
jede dieser drei Gruppen entsprechend 
ihrer Stärke im Personalrat vertreten 
sein. Über die gemeinsamen Angele-
genheiten der Beamten, Angestellten 
und Arbeiter wird vom Personalrat ge-
meinsam beraten und beschlossen (vgl. 
z. B. § 38 Abs. 1 BPersVG und § 34 Abs. 1 
LPVG NW).
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Bezüglich der Angelegenheiten, die le-
diglich die Angehörigen einer dieser 
Gruppen betreffen, bestehen unter-
schiedliche Regelungen in den Perso-
nalvertretungsgesetzen: Nach dem 
Bundespersonalvertretungsgesetz und 
einem Teil der Landespersonalvertre-
tungsgesetze sind in Angelegenhei-
ten, die lediglich die Angehörigen einer 
Gruppe betreffen, nach gemeinsamer 
Beratung im Personalrat nur die Vertre-
ter dieser Gruppe zur Beschlussfassung 
ermächtigt (vgl. § 38 Abs. 2 BPersVG und 
§ 39 Abs. 2 LPVG Bad.- Württbg.). Dem-
gegenüber bestimmen andere Landes-
personalvertretungsgesetze, dass über 
Angelegenheiten, die lediglich die An-
gehörigen einer der genannten Grup-
pen betreffen, von allen Personalrats-
mitgliedern gemeinsam beschlossen 
wird, sofern die Vertreter der betrof-
fenen Gruppe die gemeinsame Bera-
tung beschließen (so z. B. Art. 38 Abs. 2 
 BayPVG) oder die Mehrheit der Vertre-
ter der betreffenden Gruppe dem nicht 
widerspricht; nur im Falle des Wider-
spruchs der Mehrheit der Vertreter der 
betreffenden Gruppe sind allein die Ver-
treter dieser Gruppe entscheidungsbe-
fugt (so z. B. § 34 Abs. 2 LPVG NW).

Die Schwerbehindertenvertretung hat 
das Recht, an allen Sitzungen des Per-
sonalrats und seiner Ausschüsse bera-
tend teilzunehmen (§ 95 Abs. 4 SGB IX). 
Werden nach Meinung der Schwerbe-
hindertenvertretung wichtige Interes-
sen der schwerbehinderten Menschen 
durch einen Personalratsbeschluss ge-
fährdet, kann sie die Aussetzung des 
Beschlusses für die Dauer einer Wo-

che beantragen (vgl. § 95 Abs. 4 Satz 2 
SGB IX, vergleichbare Regelungen ent-
hält auch das Personalvertretungsrecht 
selbst, siehe etwa § 39 Abs. 3 BPersVG 
und § 35 Abs. 3 LPVG NW).

Die Rechtsstellung der Mitglieder des 
Personalrats entspricht weitgehend 
derjenigen der Betriebsräte. Personal-
ratsmitglieder genießen nach dem 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ei-
nen besonderen Kündigungsschutz, der 
die ordentliche � Kündigung während 
der Amtszeit und bis zum Ablauf eines 
Jahres danach ausschließt (§ 15 Abs. 2 
KSchG). Eine � außerordentliche Kündi-
gung ist an die Zustimmung des Perso-
nalrats gebunden. Ausdrücklich gesetz-
lich geregelt ist ferner, dass Mitglieder 
des Personalrats gegen ihren Willen nur 
versetzt oder abgeordnet werden dür-
fen, wenn dies auch unter Berücksich-
tigung der Mitgliedschaft im Personal-
rat aus wichtigen dienstlichen Gründen 
unvermeidbar ist und der Personalrat, 
dem der Betreffende als Mitglied an-
gehört, zustimmt (vgl. z. B. § 47 Abs. 2 
BPersVG und § 43 Abs. 1 LPVG NW). Ver-
weigert der Personalrat seine Zustim-
mung, kann sie durch das Verwaltungs-
gericht ersetzt werden.

Freistellung und Kostenübernahme: 
Zur ordnungsgemäßen Durchführung 
ihrer Aufgaben sind Personalratsmit-
glieder von der Arbeit ohne Minderung 
der Vergütung freizustellen. Eine voll-
ständige Freistellung von der Arbeit 
hängt von der Beschäftigtenzahl der je-
weiligen Dienststelle ab. Die durch die 
Tätigkeit der Personalvertretungen ent-
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stehenden Kosten trägt die Dienststel-
le (vgl. z. B. §§ 44 und 54 BPersVG sowie 
§§ 40 und 51 LPVG NW). Zur Deckung 
ihrer Aufwendungen sind den Personal-
vertretungen seitens der Dienststelle 
Haushaltsmittel im Haushaltsplan zur 
Verfügung zu stellen. Im Übrigen hat 
die Dienststelle im erforderlichen Um-
fang Räume, Büropersonal und den Ge-
schäftsbedarf bereitzustellen.

Stufenvertretungen: Das Personalver-
tretungsrecht kennt neben den örtli-
chen Personalräten sog. Stufenvertre-
tungen:
 • Gesamtpersonalräte werden gebil-
det, wenn Nebenstellen oder Teile 
einer Dienststelle als selbstständige 
Dienststelle gelten oder zur solchen 
erklärt wurden (siehe � Dienststel-
le, vgl. ferner § 55 BPersVG und § 52 
LPVG NW). Der Gesamtpersonalrat 
ist für Angelegenheiten zuständig, 
deren Entscheidung dem Leiter der 
Hauptdienststelle und nicht dem Lei-
ter der verselbstständigten Neben-
stelle bzw. des Dienststellenteils zu-
steht (vgl. z. B. § 82 Abs. 3 BPersVG 
und § 78 Abs. 4 LPVG NW).
 • Bezirkspersonalräte werden bei Bun-
des- und Landes-Mittelbehörden ge-
bildet (z. B. bei Bezirksregierungen 
und Oberfinanzdirektionen). Wahl-
berechtigt sind die Beschäftigten, die 
zum Geschäftsbereich der Behörde 
der Mittelstufe gehören, also dieje-
nigen der Mittelbehörde selbst und 
der nachgeordneten Behörden (vgl. 
§ 53 Abs. 2 BPersVG und § 50 Abs. 2 
LPVG NW). Bezirkspersonalräte sind 
für den gesamten Bereich derjenigen 

Verwaltungsorganisationen zustän-
dig, die der Zuständigkeit der Mittel-
behörde unterliegen, bei der sie ge-
bildet sind, und zwar einschließlich 
der Behörde der Mittelstufe selbst 
(z. B. Festlegung gleitender Arbeits-
zeit für die Bezirksregierung und alle 
nachgeordneten Behörden). Ausge-
nommen von der Zuständigkeit der 
Bezirkspersonalräte sind allerdings 
die Angelegenheiten, die nur die Be-
schäftigten der Behörde der Mittel-
stufe selbst betreffen; für sie ist der 
örtliche Personalrat der Behörde der 
Mittelstufe zuständig.
 • Hauptpersonalräte werden bei den 
obersten Landesbehörden (z. B. Bun-
des- und Landesministerien) gebil-
det. Wahlberechtigt sind die Beschäf-
tigten, die zum Geschäftsbereich 
der obersten Bundes- oder Landes-
behörde gehören, also der obersten 
Dienstbehörde selbst und aller ihr 
nachgeordneten Behörden (vgl. z. B. 
§ 53 Abs. 2 BPersVG und § 50 Abs. 2 
LPVG NW). Für die Zuständigkeit des 
Hauptpersonalrats gelten die Aus-
führungen zum Bezirkspersonalrat 
entsprechend.

Personalvertretungsgesetze

Geltungsbereich der Personalvertre-
tungsgesetze ist der öffentliche Dienst, 
während das � Betriebsverfassungsge-
setz  (BetrVG) für den Bereich der Pri-
vatwirtschaft gilt. Auf der Grundlage 
der Personalvertretungsgesetze sind 
� Per so nal räte zu bilden, die in ihrer 
Funktion den � Betriebsräten entspre-
chen und ebenfalls weit gefächerte 
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Mitwirkungs- und � Mitbestimmungs-
rechte haben. Personalvertretungsge-
setze haben sowohl der Bund als auch 
die einzelnen Bundesländer. Die Per-
sonalvertretungsgesetze des Bundes 
und der Länder haben Geltung sowohl 
für Beschäftigte, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienst- oder Ausbil-
dungsverhältnis stehen (Beamte, 
Beamtenanwärter), als auch für die Ar-
beitnehmer des öffentlichen Dienstes 
(Arbeiter, Angestellte und die zu ihrer 
Ausbildung Beschäftigten).

Das Bundespersonalvertretungsge-
setz (BPersVG) gilt für die Verwaltung 
des Bundes (Bundesbehörden), für 
die bundesunmittelbaren Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts sowie für die Bun-
desgerichte (z. B. Bundesgerichtshof, 
Bundesarbeits-, Bundessozial-, Bun-
desverwaltungsgericht). Die §§ 75–82 
BPersVG enthalten die zentralen Vor-
schriften mit dem Katalog der Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsaufga-
ben bzw. -rechte der Personalräte. Die 
§§ 94 ff. BPersVG enthalten verbindliche 
Rahmenvorschriften für die Inhalte der 
Landespersonalvertretungsgesetze.

Die Landespersonalvertretungsgeset-
ze gelten für die Dienststellen des je-
weiligen Landes, die landesunmittel-
baren Körperschaften, Anstalten usw. 
sowie die Kommunen des jeweiligen 
Bundeslandes. Die Landespersonalver-
tretungsgesetze ähneln – mit jeweils 
landesspezifischen Abweichungen in 
einzelnen Fragen – in Aufbau und In-
halt dem Bundespersonalvertretungs-

gesetz. Dies gilt insbesondere dort, wo 
Rahmenvorschriften des BPersVG den 
Inhalt des Landespersonalvertretungs-
rechts maßgeblich vorbestimmen.

Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte sind in den verschiedenen Perso-
nalvertretungsgesetzen in weitgehend 
übereinstimmender Form enthalten. 
Sie richten sich nach folgenden ge-
setzlichen Leitlinien: In Angelegenhei-
ten, in denen der Personalvertretung 
ein Mitwirkungsrecht zusteht, verfügt 
sie nicht über ein Mitentscheidungs-
recht. Der Dienststellenleiter muss sich 
zwar mit den Argumenten der Perso-
nalvertretung auseinandersetzen und 
sich mit ihr beraten, die Entscheidung 
trifft aber nur er. Beispiel für ein derar-
tiges Mitwirkungsrecht ist die ordentli-
che � Kündigung eines Arbeitnehmers 
durch den öffentlichen Arbeitgeber im 
Bereich der Bundesverwaltung (vgl. 
§ 79 BPersVG).

Bei einem bestehenden Mitbestim-
mungsrecht hingegen ist der Dienst-
stellenleiter an die Zustimmung der 
Personalvertretung gebunden. Die Per-
sonalvertretungsgesetze unterschei-
den dabei 2 Varianten.

Volles Mitbestimmungsrecht: Hier 
steht das Letztentscheidungsrecht 
im Falle der Nichteinigung der sog. Ei-
nigungsstelle zu. Diese wird bei den 
obersten Dienstbehörden für die Dau-
er der Wahlperiode der Personalver-
tretung gebildet (vgl. z. B. § 71 BPersVG 
und § 67 LPVG NW). Die Einigungsstel-
le besteht aus Beisitzern, die je zur Hälf-
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te von der Dienststelle einerseits und 
der Personalvertretung andererseits 
benannt sind, sowie einem von bei-
den Seiten gemeinsam bestellten neu-
tralen Vorsitzenden und einem neutra-
len Stellvertreter. Beispiele für das volle 
Mitbestimmungsrecht des Personal-
rats sind Einstellung, Versetzung, Ab-
ordnung und weitere individuelle Per-
sonalangelegenheiten der Angestellten 
und Arbeiter (vgl. z. B. § 75 Abs. 1–3 
BPersVG), in NRW z. B. auch eine ordent-
liche Kündigung durch den Arbeitgeber, 
§ 74 Abs. 1 LPVG NW).

Eingeschränktes Mitbestimmungsrecht: 
Hier spricht die Einigungsstelle ledig-
lich eine Empfehlung aus, die endgül-
tige Entscheidung jedoch steht der 
obersten Dienstbehörde zu (vgl. z. B. 
§ 69 Abs. 4 Sätze 3–4 BPersVG und § 66 
Abs. 7 Satz 3 LPVG NW). Der Grund für 
diese Einschränkung des Mitbestim-
mungsrechts der Personalvertretung 
liegt in der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts. Danach dür-
fen bestimmte Angelegenheiten, die 
wegen ihrer Auswirkungen auf das Ge-
meinwesen grundlegender Bestandteil 
der Regierungsgewalt sind, nicht der 
Entscheidung derjenigen Stellen (Mi-
nisterien, Behörden, Kommunalverwal-
tungen) entzogen werden, die der je-
weiligen Volksvertretung (Bundestag, 
Landtag und Kommunalparlamente) 
gegenüber verantwortlich sind und de-
ren Vorgaben zu folgen haben. Deshalb 
darf in bestimmten personalvertre-
tungsrechtlichen Angelegenheiten der 
außerhalb der Verwaltung selbst ste-
henden und der jeweiligen Volksvertre-

tung nicht verantwortlichen Einigungs-
stelle kein Letztentscheidungsrecht 
eingeräumt werden. Beispiele für ein 
solches eingeschränktes Mitbestim-
mungsrecht sind die Personalangele-
genheiten der Beamten und wichtige 
Fragen der internen Arbeitsorganisati-
on, wie etwa Maßnahmen zur Hebung 
der Arbeitsleistung oder die Einführung 
grundlegend neuer Arbeitsmetho-
den (vgl. z. B. §§ 76 und 69 Abs. 4 Sät-
ze 3–4 BPersVG sowie § 72 Abs. 1 u. 3 
und Abs. 4 i.V.m. § 66 Abs. 7 Satz 3 LPVG 
NW).

Personelle Unterstützung

� Außergewöhnliche Belastungen

Persönliches Budget

Behinderte Menschen haben einen 
Rechtsanspruch auf ein Persönliches 
Budget, mit dem sie sich die erforderli-
che Hilfeleistung einkaufen können. Sie 
erhalten dann einen entsprechenden 
Geldbetrag.

Werden Leistungen verschiedener Kos-
tenträger benötigt, so ist ein träger-
übergreifendes Persönliches Budget 
möglich.

Grundlage für die Umsetzung des Per-
sönlichen Budgets ist die Budgetverord-
nung (BudgetV). Danach müssen der 
behinderte Mensch und die beteiligten 
Leistungsträger eine Zielvereinbarung 
abschließen, in der ein individueller För-
der- und Hilfeplan aufgenommen wird. 
Außerdem wird der Nachweis der Ver-
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wendung des Budgets geregelt und wel-
che Anforderungen an die Qualität der 
eingekauften Leistung zu stellen sind.

Budgetfähige Leistungen im Arbeits-
leben
Nicht alle Leistungen sind für ein Per-
sönliches Budget geeignet. Generell 
sind Leistungen budgetfähig, wenn der 
konkrete Hilfebedarf „alltäglich und re-
gelmäßig wiederkehrend“ ist. Unstrei-
tig gehören hierzu die Leistungen
 • für eine � Arbeitsassistenz, die mit 
Handreichungen am Arbeitsplatz die 
Beschäftigung unterstützt. Die Höhe 
des Budgets hängt vom zeitlichen 
Umfang des Hilfebedarfs ab.
 • für � technische Arbeitshilfen, zum 
Beispiel eine Braillezeile für einen 
blinden Menschen. Die Leistung als 
solche ist in der Regel eine einmalige 
Leistung an den schwerbehinderten 
Menschen selbst, doch können zur 
Instandhaltung laufende Kosten für 
Wartung und Reparatur anfallen, die 
förderfähig sind.
 • zur � beruflichen Weiterbildung, zum 
Beispiel berufsbegleitende Qualifi-
zierungsmaßnahmen, die sich über 
einen längeren Zeitraum erstrecken 
oder mehrere Veranstaltungen mit 
längeren Pausen dazwischen.
 • für Einarbeitungshilfen, zum Beispiel 
in Form eines Arbeitstrainings durch 
externe Fachkräfte.

Nicht budgetfähige Leistungen 
Hierzu gehören vor allem einmalige 
Maßnahmen, die in die Organisations- 
und Eigentumsrechte des Arbeitgebers 
eingreifen, zum Beispiel

 • die behinderungsgerechte Gestal-
tung von Arbeitsräumen, zum Bei-
spiel durch den Bau einer Rampe.
 • eine besondere Arbeitsplatzausstat-
tung, zum Beispiel durch eine spezi-
elle Maschine.

Geldleistungen für diese Zwecke erhält 
deshalb nicht der behinderte Mensch, 
sondern sein Arbeitgeber.

Qualitätssicherung: Für die Qualitätssi-
cherung bildet die Zielvereinbarung (§ 4 
BudgetV) die Grundlage. Die Zielverein-
barung ist möglichst konkret und nach-
vollziehbar zu formulieren. Die Inhal-
te sollten individuell gestaltet, auf den 
konkreten Arbeitsplatz bezogen und 
überprüfbar sein sowie einen zeitlichen 
Rahmen haben.

Nachweis: Wer aus dem Persönlichen 
Budget Hilfeleistungen einkauft, hat 
entsprechende Nachweise vorzulegen. 
Die Integrationsämter müssen auf die-
se Nachweise bestehen, weil die Leis-
tungen aus Mitteln der Ausgleichsab-
gabe finanziert werden und deren 
Verwendung daher nur für gesetzlich 
festgelegte Zwecke zulässig ist. Zielver-
einbarungen alleine reichen nicht aus, 
um diese gesetzlichen Anforderungen 
an die Nachweispflicht zu erfüllen.

Pflegezeit

Damit Beschäftigte pflegebedürftige 
nahe Angehörige in häuslicher Umge-
bung pflegen können, wurde mit Wir-
kung zum 01.07.2008 das Gesetz über 
die Pflegezeit (PflegeZG) in Kraft ge-
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setzt. Das Gesetz dient der Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und 
familiärer Pflege (§ 1 PflegeZG). Zur Um-
setzung dieses Ziels regelt das  PflegeZG
 • ein Arbeitsbefreiungsrecht (Fernblei-
berecht) bei kurzzeitiger pflegebe-
dingter Arbeitsverhinderung,
 • einen Freistellungsanspruch bei län-
gerer pflegebedingter Arbeitsverhin-
derung (Pflegezeit im eigentlichen 
Sinne) sowie
 • einen besonderen � Kündigungs-
schutz.

Die Regelungen des PflegeZG sind 
zwingendes Recht (§ 8 PflegeZG).

Arbeitsbefreiungsansprüche – kurzzei-
tiges Fernbleiberecht und Pflegezeit: 
Muss für einen pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen in einer akut aufge-
tretenen Pflegesituation eine bedarfs-
gerechte Pflege organisiert oder eine 
pflegerische Versorgung in dieser Zeit 
sichergestellt werden, haben Beschäf-
tigte das Recht, bis zu 10 Arbeitsta-
ge der Arbeit fernzubleiben (§ 2 Abs. 1 
 PflegeZG). Diese Regelung gilt auch in 
sog. Kleinbetrieben. Die Wahrnehmung 
dieses Fernbleiberechts setzt voraus, 
dass der Beschäftigte dem Arbeitge-
ber die Verhinderung an der Arbeitsleis-
tung und deren voraussichtliche Dauer 
unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilung 
kann formlos geschehen. Auf Verlan-
gen ist dem Arbeitgeber allerdings eine 
ärztliche Bescheinigung über die Pfle-
gebedürftigkeit des nahen Angehöri-
gen und die Erforderlichkeit der ent-
sprechenden Maßnahmen vorzulegen 
(§ 2 Abs. 2 PflegeZG).

� Arbeitnehmer, die bei � Arbeitge-
bern mit in der Regel 16 oder mehr Be-
schäftigten tätig sind, haben zudem 
Anspruch darauf, von ihrer Arbeitsleis-
tung vollständig oder teilweise freige-
stellt zu werden, wenn sie einen pfle-
gebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung pflegen (Pfle-
gezeit, § 3 Abs. 1 PflegeZG). Wer die-
se Pflegezeit beanspruchen will, muss 
dies dem Arbeitgeber spätestens 10 
Arbeitstage vor Beginn schriftlich an-
kündigen und gleichzeitig mitteilen, 
für welchen Zeitraum und in welchem 
Umfang die Arbeitsbefreiung in An-
spruch genommen werden soll. Der Be-
schäftigte hat die Pflegebedürftigkeit 
des nahen Angehörigen durch Vorla-
ge einer Bescheinigung der Pflegekas-
se oder des Medizinischen Dienstes der 
� Krankenversicherung nachzuweisen 
(§ 3 Abs. 2 PflegeZG). Der Beschäftigte 
kann die Pflegezeit auch nur teilweise 
in Anspruch nehmen. In diesem Fall ha-
ben Arbeitgeber und Beschäftigter eine 
schriftliche Vereinbarung über die Ver-
ringerung und die Verteilung der ver-
bleibenden Arbeitszeit zu treffen (§ 3 
Abs. 4 PflegeZG).

Beginn und Dauer der Pflegezeit (§ 4 
PflegeZG): Der Beginn der Pflegezeit 
hängt ab von dem Zeitpunkt des Zu-
gangs der form- und fristgerechten 
Ankündigung beim Arbeitgeber. Die 
Pflegezeit beträgt für jeden pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen längs-
tens 6 Monate (Höchstdauer). Für einen 
kürzeren Zeitraum in Anspruch genom-
mene Pflegezeit kann bis zur Höchst-
dauer verlängert werden, wenn der 
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Arbeitgeber zustimmt. Ist der nahe An-
gehörige nicht mehr pflegebedürftig 
oder die häusliche Pflege des nahen An-
gehörigen unmöglich oder nicht mehr 
zumutbar, endet die Pflegezeit 4 Wo-
chen nach Eintritt der veränderten Um-
stände. Über diese veränderten Um-
stände ist der Arbeitgeber unverzüglich 
zu unterrichten. Ansonsten kann die 
Pflegezeit nur dann vorzeitig beendet 
werden, wenn der Arbeitgeber einver-
standen ist.

Vergütungsanspruch und Sozialversi-
cherung: Das PflegeZG sieht weder für 
die kurzzeitige Arbeitsverhinderung 
noch für die Pflegezeit einen Anspruch 
gegen den Arbeitgeber auf � Entgelt-
fortzahlung während der Zeit der Ar-
beitsverhinderung vor (vgl. § 2 Abs. 3 
 PflegeZG). Der Arbeitgeber ist deshalb 
zur Fortzahlung der Vergütung nur ver-
pflichtet, soweit sich eine solche Ver-
pflichtung aus anderen gesetzlichen 
Vorschriften (evtl. aus § 616 BGB) oder 
aus einer Vereinbarung (z. B. � Tarifver-
trag oder � Betriebsvereinbarung bzw. 
� Dienstvereinbarung) ergibt. Die Ar-
beitsbefreiungsansprüche nach dem 
 PflegeZG ähneln daher einem unbe-
zahlten Sonderurlaub.

Sozialversicherungsrechtlich bleibt 
der Beschäftigte bei der kurzzeitigen 
Freistellung nach § 2 PflegeZG wei-
terhin in der Kranken-, Pflege-, Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung 
versichert, da die – höchstmögliche – 
Freistellung von 10 Arbeitstagen die 
Monatsfrist des § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV 
unterschreitet. Anders verhält es sich 

dagegen bei der Pflegezeit im Sinne 
des § 3 PflegeZG. Falls der Beschäftig-
te nicht über einen Angehörigen nach 
§ 10 SGB V familienversichert ist, muss 
er sich in der Krankenversicherung frei-
willig versichern. Bei Herabsetzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit durch die In-
anspruchnahme einer Teil-Pflegezeit 
(s.o.) besteht die Möglichkeit, sich von 
der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung befreien 
zu lassen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2a SGB V). Die 
Pflichtversicherung in der � Rentenver-
sicherung bleibt jedoch bestehen (vgl. 
§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI), dasselbe gilt 
für die � Arbeitslosenversicherung (vgl. 
§ 26 Abs. 2b SGB III).

Besonderer Kündigungsschutz: Der in 
§ 5 Pflege ZG enthaltene Kündigungs-
schutz besagt, dass der Arbeitgeber 
das Beschäftigungsverhältnis von der 
Ankündigung bis zur Beendigung der 
kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach 
§ 2 PflegeZG oder der Pflegezeit nach 
§ 3 PflegeZG nicht kündigen darf. Dieser 
Kündigungsschutz ist von keiner Warte-
zeit abhängig. Er soll den Beschäftigten 
die Sorge vor dem Verlust des Arbeits-
platzes im Falle der Inanspruchnahme 
der Arbeitsbefreiung nehmen. In be-
sonderen Fällen – zum Beispiel bei der 
Stilllegung eines Betriebs – kann eine 
Kündigung ausnahmsweise von der für 
den Arbeitsschutz zuständigen obers-
ten Landesbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle genehmigt werden.
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Pflichtplätze

Pflichtplätze sind der rechnerische An-
teil an Arbeitsplätzen, die der Arbeit-
geber nach der � Beschäftigungspflicht 
mit schwerbehinderten Menschen 
besetzen muss. Die Berechnung der 
Pflichtplätze ist in § 74 SGB IX geregelt. 
Die sich bei der Berechnung ergeben-
den Bruchteile von 0,5 und mehr wer-
den aufgerundet, bei Arbeitgebern mit 
jahresdurchschnittlich weniger als 60 
Arbeitsplätzen abgerundet (§ 74 Abs. 2 
SGB IX). Werden die Pflichtplätze nicht 
besetzt, ist eine � Ausgleichsabgabe zu 
zahlen.

Prävention

Der Begriff der Prävention bedeu-
tet wörtlich „Vorbeugung“ bzw. „Zu-
vorkommen“. Die Prävention umfasst 
Maßnahmen zur Vorsorge oder zum 
Schutz vor bestimmten Ereignissen, die 
eine Gefahr für den Einzelnen oder die 
Gemeinschaft bringen können.

Das SGB IX geht von dem „Vorrang der 
Prävention“ (§ 3 SGB IX) aus. Danach 
haben die � Rehabilitationsträger dar-
auf hinzuwirken, dass der Eintritt einer 
Behinderung oder einer chronischen Er-
krankung vermieden wird.

Im Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX) finden sich umfassende Re-
gelungen zur betrieblichen Präventi-
on. § 84 Abs. 1 SGB IX richtet sich an 
den Personenkreis der schwerbehin-
derten Menschen und bestimmt, dass 
der Arbeitgeber bei Eintreten von per-

sonen-, verhaltens- oder betriebsbe-
dingten Schwierigkeiten, die das Ar-
beitsverhältnis gefährden können, 
tätig werden muss. Er schaltet dafür die 
Schwerbehindertenvertretung, den Be-
triebsrat bzw. Personalrat sowie das In-
tegrationsamt ein. Ziel ist der Erhalt des 
Arbeitsverhältnisses durch Beseitigung 
oder Milderung der Schwierigkeiten. 
Dabei sollen alle möglichen und zu-
mutbaren Hilfen zum Einsatz kommen.

Im Fall der Arbeitsunfähigkeit gilt eine 
spezielle Regelung. Die Vorschrift (§ 84 
Abs. 2 SGB IX) bestimmt, dass der Ar-
beitgeber im Rahmen eines Betriebli-
chen � Eingliederungsmanagements 
aktiv werden muss, wenn Beschäftigte 
innerhalb von 12 Monaten 6 Wochen 
arbeitsunfähig waren. Zu beachten ist, 
dass diese Vorschrift für alle Beschäftig-
ten des Betriebes bzw. der Dienststelle 
gilt, unabhängig davon, ob sie behin-
dert, schwerbehindert sind oder nicht 
(§ 84 Abs. 2 SGB IX).

Der Arbeitgeber ist zunächst verpflich-
tet, mit der Interessenvertretung und 
bei schwerbehinderten Menschen au-
ßerdem mit der � Schwerbehinder-
tenvertretung die Möglichkeiten der 
Überwindung der Arbeitsunfähigkeit 
zu klären. Beim Vorgehen im konkre-
ten Einzelfall soll das Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement angewendet 
werden. Dafür nimmt der Arbeitgeber 
Kontakt mit dem Betroffenen auf, er-
klärt ihm Ziele und Möglichkeiten und 
holt dessen Zustimmung für die weite-
re Durchführung ein.
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Liegt die Zustimmung vor, wird als wei-
terer interner Akteur der Werks- oder 
� Betriebsarzt hinzugezogen. Als exter-
ne Stelle werden die Rehabilitations-
träger bzw. die örtliche Gemeinsame 
� Servicestelle und bei schwerbehinder-
ten Menschen außerdem das Integrati-
onsamt eingeschaltet.

Die Vorschriften zur Prävention dienen 
dem Verbleib des Beschäftigten in sei-
nem Arbeits- und Beschäftigungsver-
hältnis. Ihre Einhaltung ist zwar kei-
ne Wirksamkeitsvoraussetzung bei der 
Kündigung eines Beschäftigten, doch 
erhöht sich bei fehlenden Präventions-
maßnahmen die Darlegungs- und Be-
weislast des Arbeitgebers im Hinblick 
auf Weiterbeschäftigungsmöglichkei-
ten des Arbeitsnehmers.

In Bezug auf schwerbehinderte Men-
schen sind die Präventionsvorschriften 
dem � Kündigungsschutzverfahren vo-
rausgegangen. Wenn der Arbeitgeber 
seiner Verpflichtung nachgekommen 
ist und nachweislich alle Möglichkeiten 
der Abwendung der Kündigung über-
prüft und das Integrationsamt frühzei-
tig eingebunden hat, wird dies im Rah-
men des Kündigungsschutzverfahrens 
berücksichtigt. Umgekehrt werden die 
Integrationsämter und Arbeitsgerich-
te bei Nichteinhaltung der Vorschrift 
das Kündigungsbegehren genau prüfen 
und darauf achten, ob der Arbeitgeber 
im Vorfeld alle Maßnahmen eingeleitet 
hat, um die Kündigung abzuwenden.

Probearbeitsverhältnis

Das Probearbeitsverhältnis ist ein � Ar-
beitsverhältnis, das wegen der verein-
barten gegenseitigen Erprobung leich-
ter als ein festes Arbeitsverhältnis 
wieder aufgehoben werden kann. Pro-
bearbeitsverhältnisse können als fle-
xible Formen der Beschäftigung – zu-
mal bei schweren Behinderungen – den 
Übergang zum � Arbeitsmarkt erleich-
tern.

Ein Probearbeitsverhältnis kann ent-
weder als befristetes Arbeitsverhält-
nis oder als Arbeitsverhältnis von un-
bestimmter Dauer begründet werden. 
Die erste Zeit des Arbeitsverhältnisses 
von unbestimmter Dauer gilt dann als 
Probezeit; während dieser Zeit ist die 
� Kündigung erleichtert. Die Dauer der 
Probezeit richtet sich auch für schwer-
behinderte Arbeitnehmer nach dem 
jeweiligen Tarifvertrag. Der besondere 
� Kündigungsschutz für schwerbehin-
derte Arbeitnehmer gilt jedoch ohne 
Rücksicht auf die Dauer der Probezeit 
in den ersten 6 Monaten des Arbeits-
verhältnisses nicht (§ 90 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IX). Auch die Mindestkündigungs-
frist für schwerbehinderte Menschen 
von 4 Wochen (§ 86 SGB IX) gilt wäh-
rend der Probezeit nicht.

Der Arbeitgeber hat jede Begründung 
und Beendigung des Probearbeitsver-
hältnisses mit einem schwerbehinder-
ten Arbeitnehmer dem Integrations-
amt innerhalb von 4 Tagen anzuzeigen 
(§ 90 Abs. 3 SGB IX). Hierdurch soll ge-
währleistet sein, dass gerade in der 
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wichtigen Anfangsphase eines Arbeits-
verhältnisses alle Möglichkeiten der 
� Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
ausgeschöpft werden können.

Profilmethode

Die Profilmethode ist eine � arbeits-
wissenschaftliche Vorgehensweise, mit 
der ermittelt werden soll, welche Ar-
beitnehmer auf welchen Arbeitsplät-
zen einsetzbar sind. Dabei werden – an-
hand katalogisierter Merkmale – die 
einzelnen Anforderungen des � Arbeits-
platzes den Fähigkeiten und Kenntnis-
sen der Arbeitsperson gegenüberge-
stellt.

Merkmalkatalog: Für die berufliche Re-
habilitation und � Teilhabe behinder-
ter Menschen ist in dem Projekt IMBA 
(Integration von Menschen mit Behin-
derungen in die Arbeitswelt) folgender 
Merkmalkatalog erarbeitet worden:
 • Körperhaltung (z. B. mit den Unter-
gruppen Stehen, Sitzen)
 • Körperfortbewegung (z. B. mit den 
Untergruppen Gehen, Kriechen)
 • Körperteilbewegung (z. B. mit den 
Untergruppen Arm-, Bein-, Rumpfbe-
wegungen)
 • Information (z. B. mit den Untergrup-
pen Sehen, Hören, Sprechen)
 • Komplexe Merkmale (z. B. mit den 
Untergruppen Heben, Tragen)
 • Umgebungseinflüsse (z. B. mit den 
Untergruppen Klima, Schall)
 • Arbeitssicherheit (z. B. mit den Unter-
gruppen Unfallgefährdung, Tragen 
von Arbeitsschutzmitteln)

 • Arbeitsorganisation (z. B. mit den Un-
tergruppen Arbeitszeit, Akkord/Prä-
mienlohn) 
 • Schlüsselqualifikationen (z. B. mit 
den Untergruppen Antrieb, Sorgfalt)

Das Verfahren MELBA (Merkmalprofile 
zur Eingliederung Leistungsgewandel-
ter und Behinderter in Arbeit) beinhal-
tet – neben den IMBA-Merkmalgrup-
pen – noch die psychischen Merkmale 
der Gruppe Schlüsselqualifikationen. 
Dies ist vor allem relevant, wenn die 
Auseinandersetzung mit psychischen 
Fähigkeiten und Anforderungen im 
Vordergrund steht. In der Softwarever-
sion von IMBA lässt sich optional auch 
ein MELBA-Profil erstellen. Andererseits 
können MELBA-Profile in IMBA-Profile 
integriert werden.

Anforderungs- und Fähigkeitsprofil: An-
hand der Merkmale erschließen sich die 
Anforderungen eines Arbeitsplatzes. 
Ihre Zusammenfassung ergibt das An-
forderungsprofil. Mit demselben Merk-
malkatalog wird die Ausführbarkeit der 
einzelnen Arbeitsplatzanforderungen 
durch die Arbeitsperson abgefragt, wo-
raus sich ihr Fähigkeitsprofil ableitet. 
Aus dem Vergleich des Anforderungs-
profils eines Arbeitsplatzes mit dem 
Fähigkeitsprofil eines dort einzuset-
zenden oder eingesetzten Mitarbeiters 
lassen sich Aussagen darüber gewin-
nen, inwieweit Arbeitsplatz und Mitar-
beiter zusammenpassen. Ferner kön-
nen dann Möglichkeiten der Anpassung 
des Arbeitsplatzes geprüft werden.
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Die Profilmethode ist daher besonders 
geeignet zur Auswahl und Gestaltung 
von behinderungsgerechten Arbeits-
plätzen. Erst mit der Übereinstimmung 
von Anforderungs- und Fähigkeitspro-
fil ist ein Arbeitsplatz behinderungs-
gerecht. Bei der praktischen Umset-
zung der Profilmethode in Betrieben 
und Dienststellen unterstützt der 
� Technische Beratungsdienst der Inte-
grationsämter den schwerbehinderten 
Menschen, den Arbeitgeber und das 
betriebliche � Integrationsteam.

Psychosoziale Dienste

� Fachdienste der Integrationsämter
� Integrationsfachdienst

Qualifizierung

� Berufliche Weiterbildung
� Berufliches Fortkommen
� Berufsausbildung

Rechtsmittel

Durch die Einlegung eines Rechtsmit-
tels (z. B. Widerspruch, Klage) kann der 
Betroffene versuchen, eine ihm un-
günstige, noch nicht rechtskräftige Ent-
scheidung im Wege der Nachprüfung 
zu beseitigen. Die Entscheidung muss 
eine entsprechende Rechtsmittel-/
Rechtsbehelfsbelehrung enthalten.

Gegen Entscheidungen des � Integrati-
onsamtes und der � Agentur für Arbeit 
aufgrund des SGB IX können behinder-
te Menschen oder Arbeitgeber Wider-
spruch einlegen. Ändert die Behörde die 

Entscheidung nicht ab (Abhilfe), ent-
scheidet der jeweilige � Wider spruchs-
aus schuss über den Widerspruch. Gegen 
die Entscheidung des Wider spruchs-
aus schus ses beim Integrationsamt ist 
Klage vor dem � Verwaltungsgericht, 
gegen die des Widerspruchsausschus-
ses bei der Regionaldirektion der Bun-
desagentur für Arbeit ist Klage vor dem 
� Sozialgericht möglich.

Ist im � Kündigungsschutzverfahren die 
Zustimmung zur � Kündigung eines 
schwerbehinderten Arbeitnehmers er-
teilt worden, hat der Widerspruch kei-
ne aufschiebende Wirkung, das heißt 
er kann den Arbeitgeber nicht an der 
Kündigung hindern (§ 88 Abs. 4 SGB IX). 
Der Arbeitgeber trägt jedoch das Risi-
ko, dass die Kündigung bei Erfolg des 
Rechtsmittels unwirksam ist.

Für die Entscheidung über den Wider-
spruch gegen die Zustimmung zur Kün-
digung ist der einer Kündigung zugrun-
de liegende historische Sachverhalt 
maßgebend. Dies bedeutet, dass es auf 
den Sachverhalt ankommt, wie er sich 
zum Zeitpunkt der ersten Kündigungs-
entscheidung dargestellt hat. Spätere 
Entwicklungen, zum Beispiel auch ge-
sundheitliche Veränderungen, werden 
insoweit nicht berücksichtigt. Dagegen 
kommt es bei der Beurteilung des Sach-
verhalts auf den Zeitpunkt der Entschei-
dung des Widerspruchsausschusses an, 
wenn das Integrationsamt die Zustim-
mung zur Kündigung versagt hat.

Gegen Entscheidungen des � Versor-
gungsamtes bzw. der nach Landes-
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recht zuständigen Behörde ist nach Ab-
schluss des Widerspruchsverfahrens 
der Rechtsweg vor dem Sozialgericht 
gegeben.

Rehabilitation

Durch das � SGB IX wird der Begriff der 
Rehabilitation in einen umfassenden 

 Rechtsmittel im besonderen Kündigungsschutz
  (nach dem 2. Teil des SGB IX) 

  Rechtsmittel des schwerbehinderten Menschen

  Arbeitgeber kündigt ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes

  Rechtsmittel:  Klage
  Zuständiges Gericht:  Arbeitsgericht
  Klageziel:  Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis wegen fehlender Zustimmung des Integrations-

amtes fortbesteht
  Regelfrist: Innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung 

  Arbeitgeber kündigt mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes

  Rechtsmittel:  Widerspruch gegen Zustimmung
Parallel dazu: Klage 

  Zuständige Stelle:  Widerspruchsausschuss beim Integrationsamt (§ 119 SGB IX)
Parallel dazu: Arbeitsgericht 

  Ziel:  Aufhebung des Bescheides des Integrationsamtes und Versagung der Zustimmung
Parallel dazu: Kündigung ist nach dem KSchG sozial ungerechtfertigt 

  Frist: Innerhalb eines Monats
Parallel dazu: innerhalb von 3 Wochen (§ 4 KSchG) 

  Widerspruchsausschuss weist Widerspruch zurück 

  Rechtsmittel:  Klage gegen Widerspruchsbescheid 
  Zuständiges Gericht:  Verwaltungsgericht 
  Klageziel:  Aufhebung der Bescheide des Integrationsamtes und des Widerspruchsausschusses 
  Klagefrist:  Innerhalb eines Monats 

  Rechtsmittel des Arbeitgebers

  Integrationsamt versagt Zustimmung zur Kündigung 

  Rechtsmittel:  Widerspruch gegen Versagung der Zustimmung 
  Zuständige Stelle:  Widerspruchsausschuss beim Integrationsamt 
  Ziel:  Aufhebung des Bescheides des Integrationsamtes und Zustimmung zur Kündigung 
  Frist:  Innerhalb eines Monats 

  Widerspruchsausschuss weist Widerspruch zurück 

  Rechtsmittel:  Klage gegen Widerspruchsbescheid 
  Zuständige Stelle:  Verwaltungsgericht 
  Ziel:  Aufhebung der Bescheide des Integrationsamtes und des Widerspruchsausschusses und 

 Verpfl ichtung zur Erteilung der Zustimmung 
 Frist:  Innerhalb eines Monats 
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Zusammenhang gestellt: Die Praxis der 
Rehabilitation und die erforderlichen 
Leistungen (siehe � Teilhabe) sollen die 
Selbstbestimmung und gleichberech-
tigte Teilhabe behinderter und von Be-
hinderung bedrohter Menschen am 
Leben in der Gesellschaft fördern, Be-
nachteiligungen vermeiden oder ihnen 
entgegenwirken (vgl. § 1 SGB IX). Reha-
bilitation beinhaltet im Wesentlichen 
medizinische, schulische, berufsför-
dernde und soziale Maßnahmen und 
Hilfen.

Rehabilitationseinrichtungen

Einrichtungen für behinderte Menschen 
dienen der Durchführung von Maßnah-
men zur Rehabilitation und � Teilhabe im 
medizinischen, beruflichen, vorschuli-
schen, schulischen und sozialen Bereich. 
Dazu zählen:
 • Sonderkindergärten
 • Förder- bzw. Sonderschulen (z. B. für 
sehgeschädigte, hörgeschädigte, kör-
perbehinderte Menschen)
 • Einrichtungen zur medizinischen Re-
habilitation
 • medizinisch-berufliche Rehabilitati-
onszentren (mbREHA)
 • � Berufsbildungswerke (BBW)
 • � Berufsförderungswerke (BFW)
 • wohnortnahe berufliche Rehabilita-
tionseinrichtungen (WBR)
 • � Werkstätten für behinderte Men-
schen (WfbM)
 • Wohnheime für behinderte Menschen

Die � Rehabilitationsträger haben zu 
gewährleisten, dass – fachlich und regi-
onal – eine erforderliche Zahl von Reha-

bilitationsdiensten und -einrichtungen 
zur Verfügung steht (§ 19 Abs. 1 SGB IX). 
Diese Einrichtungen müssen auch den 
Anforderungen an Barrierefreiheit ent-
sprechen, die z. B. beim � barrierefreien 
Bauen zu beachten sind.

Rehabilitationsträger

Träger der Maßnahmen und Leistun-
gen zur Rehabilitation und � Teilha-
be behinderter Menschen sind die zu-
ständigen öffentlichen Körperschaften, 
Anstalten und Behörden (vgl. §§ 6, 6a 
SGB IX). Die Aufgaben der gesetzlichen 
� Rentenversicherung (allgemeine und 
knappschaftliche Rentenversicherung) 
werden von zwei Bundesträgern sowie 
Regionalträgern wahrgenommen. Bun-
desträger sind die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund (vorher: Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte = BfA) 
und die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See (vorher: Bun-
desknappschaft, Bahnversicherungsan-
stalt und Seekasse). Die Regionalträger 
(vorher: Landesversicherungsanstalten 
= LVA) führen neben der Bezeichnung 
„Deutsche Rentenversicherung“ einen 
Zusatz für ihre jeweilige regionale Zu-
ständigkeit (z. B. Deutsche Rentenversi-
cherung Westfalen).

Die Deutsche Rentenversicherung Bund 
nimmt auch die Grundsatz- und Quer-
schnittsaufgaben sowie die gemeinsa-
men Angelegenheiten der Träger der 
Rentenversicherung wahr, zum Beispiel 
den Abschluss gemeinsamer Empfeh-
lungen nach § 13 SGB IX.
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Die Neuorganisation der Rentenversi-
cherung hat auch Auswirkungen auf 
die gesetzliche Krankenversicherung. 
Die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See führt auch die 
Krankenversicherung für ihre Versicher-
ten durch (§ 167 SGB V).

Auch bei der Landwirtschaftlichen So-
zialversicherung (LSV) traten zum 
01.01.2013 gravierende Organisati-
onsänderungen ein. Aufgrund des 
LSV-Neuordnungsgesetzes gibt es jetzt 
einen einheitlichen Bundesträger – die 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG). Da-
mit folgt die LSV dem Trend zu größeren 
Verwaltungseinheiten, wie er sich in 
anderen Bereichen der Sozialversiche-
rung bereits vollzogen hat.

Nach dem SGB IX (§ 6 Abs. 1) sind Reha-
bilitationsträger die

Träger der gesetzlichen � Kranken-
versicherung, das heißt
 • Allgemeine Ortskrankenkassen
 • Betriebskrankenkassen
 • Innungskrankenkassen
 • Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See
 • Ersatzkassen

Bundesagentur für Arbeit (� Agentur 
für Arbeit)

Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, das heißt
 • Gewerbliche � Berufsgenossenschaf-
ten

 • Gemeindeunfallversicherungsver-
bände
 • Ausführungsbehörden für die Unfall-
versicherung = Unfallkassen des Bun-
des, der Länder und im kommunalen 
Bereich
 • Feuerwehrunfallkassen
 • Eisenbahn-Unfallkasse
 • Unfallkasse für Post und Telekom

Träger der gesetzlichen � Renten-
versicherung, das heißt
 • Deutsche Rentenversicherung Bund
 • Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See
 • Regionalträger

Träger der Kriegsopferversorgung und 
Kriegsopferfürsorge, das heißt
 • Landesversorgungsämter und � Ver-
sorgungsämter bzw. die nach Landes-
recht dafür zuständigen Stellen (in 
NRW z. B. die Landschaftsverbände)
 • � Hauptfürsorgestellen
 • örtliche Fürsorgestellen (nach Lan-
desrecht)

Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
das heißt
 • überörtliche Träger (gem. jeweiligem 
Landesrecht, z. B. Landesjugendämter 
als staatliche Stellen oder bei höhe-
ren Kommunalverbänden)
 • örtliche Träger (Kreise und kreisfreie 
Städte, soweit nicht nach Landes-
recht anderes bestimmt)

Träger der (öffentlichen) Sozialhilfe, 
das heißt
 • überörtliche Träger (gem. jeweiligem 
Landesrecht entweder staatliche Be-
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hörden oder höhere Kommunalver-
bände)
 • örtliche Träger (Kreise und kreisfreie 
Städte, soweit nicht nach Landes-
recht anderes bestimmt)

Aufgaben: Alle Rehabilitationsträger 
sind verpflichtet, die behinderten Men-
schen umfassend über die möglichen 
Rehabilitationsmaßnahmen zu infor-
mieren und sie zu beraten (§ 14 SGB I). 
Für eine trägerübergreifende, ortsnahe 
Auskunftserteilung, Beratung und be-
gleitende Unterstützung behinderter 
Menschen im Antrags- und Leistungs-
verfahren hat das SGB IX die Gemein-
samen � Servicestellen geschaffen (§ 22 
SGB IX).

Einige Rehabilitationsträger sind nur 
für einen einzelnen Bereich der Rehabi-
litation und Teilhabe zuständig – zum 
Beispiel die Krankenkassen nur für die 
medizinische, die Bundesagentur für 
Arbeit nur für die berufliche Rehabilita-
tion. Andere – wie etwa die Renten- und 
Unfallversicherungsträger – haben so-
wohl medizinische als auch berufsför-
dernde Rehabilitationsleistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben zu erbrin-
gen. Bestimmte Rehabilitationsträger 
erbringen neben medizinischen und 
beruflichen Rehabilitationsleistungen 
auch Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft (soziale Rehabili-
tation); es sind dies die Unfallversiche-
rung, die Träger der Kriegsopferfürsor-
ge sowie die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe und der Sozialhilfe (� Ein-
gliederungshilfe). 

Art und Umfang der einzelnen Rehabi-
litationsmaßnahmen und Leistungen 
zur Teilhabe sind in den §§ 4–59 SGB IX 
sowie im Einzelnen in den speziellen 
sozialgesetzlichen Vorschriften gere-
gelt (z. B. in den einzelnen Büchern des 
� Sozialgesetzbuches und dem � Bun-
desversorgungsgesetz).

Kooperation und � Zuständigkeitsklä-
rung: Die dargestellte Trägervielfalt so-
wie das in Deutschland durch parallele 
Aufgabenzuweisung an mehrere Reha-
bilitationsbereiche bestehende kom-
plexe gegliederte Rehabilitations- und 
Sozialleistungssystem erfordern Rege-
lungen über die Zuständigkeitsabgren-
zung und -klärung, die Zusammenar-
beit der verschiedenen Träger und über 
die Koordinierung der Leistungen. Das 
SGB IX enthält hierzu an mehreren Stel-
len grundlegende Bestimmungen (vgl. 
vor allem §§ 10–13 SGB IX); besonders 
genannt seien hier die Zuständigkeits-
klärung (§ 14 SGB IX) und die Gemein-
samen Servicestellen (§ 22 SGB IX).

Ziel aller dieser Vorschriften ist es, die 
Leistungen zur Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen durch alle 
Träger möglichst umfassend, zügig, 
wirksam und wirtschaftlich erbringen 
zu lassen (vgl. � Teilhabe). 

Einbindung des Integrationsamtes: In 
die Regelungen zur Zusammenarbeit 
und Sicherstellung einer möglichst 
nahtlosen Rehabilitation behinder-
ter Menschen bis hin zum konkreten 
Arbeitsplatz sind auch die � Integrati-
onsämter mit ihren auf die Gruppe der 
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schwerbehinderten Menschen bezoge-
nen Leistungen zur � Begleitenden Hilfe 
im Arbeitsleben eingebunden (vgl. z. B. 
§ 10 Abs. 2, § 11 Abs. 3, § 13 Abs. 5 und 
§ 22 Abs. 1 Satz 3 SGB IX).

Reisen

Im öffentlichen Personenverkehr (auch 
im Nordseeinselverkehr und im Auto-
reisezug) – ausgenommen bei Fahr-
ten in Sonderzügen und Sonderwagen 
– wird die Begleitperson des schwer-
behinderten Menschen unentgeltlich 
befördert, wenn der � Schwerbehinder-
tenausweis das Ausweismerkzeichen 
B enthält. („Die Berechtigung zur Mit-
nahme einer Begleitperson ist nach-
gewiesen“). Die Begleitperson fährt 
 unentgeltlich und ohne Zuschlag in der 
gleichen Wagenklasse wie der schwer-
behinderte Mensch. Auf den Strecken 
der Deutschen Bahn AG wird neben 
dem Begleiter eines blinden Menschen 
auch ein Führhund unentgeltlich be-
fördert, wenn der Schwerbehinder-
tenausweis das Merkzeichen B oder BI 
 enthält.

Das Merkzeichen B schließt nicht aus, 
dass der behinderte Mensch öffentliche 
Verkehrsmittel auch ohne Begleitung 
benutzt. Behinderte Menschen mit 
Merkzeichen B werden als unentgelt-
lich zu befördernde Begleitperson (ge-
genseitige Begleitung) im öffentlichen 
Personenverkehr nicht zugelassen.

Die Begleitperson eines behinderten 
Menschen, der auf die Notwendigkeit 
ständiger Begleitung angewiesen ist, 

steht unter dem Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung, wenn sie den 
behinderten Menschen bei der Aus-
übung seines Berufes (auch bei Dienst-
reise, Veranstaltungen einer Betriebs-
sportgruppe usw.) begleitet.

Krankenfahrstühle (auch Elektroroll-
stuhl) und sonstige orthopädische 
Hilfsmittel werden auch ohne Beiblatt 
zum Schwerbehindertenausweis und 
Wertmarke unentgeltlich mitgenom-
men, wenn sie in den Personenwagen 
an den dafür vorgesehenen Stellen un-
tergebracht werden können. In allen 
ICE/IC/EC-Zügen besteht die Möglich-
keit, im Service- bzw. Großraumwagen 
grundsätzlich in der 2. Klasse unent-
geltlich Plätze für Menschen zu reser-
vieren, die auf die Benutzung eines Roll-
stuhls angewiesen sind.

Von alleinstehenden schwerbehinder-
ten Menschen, in deren Schwerbehin-
dertenausweis das Merkzeichen B („die 
Notwendigkeit ständiger Begleitung ist 
nachgewiesen“) steht, wird beim Nach-
lösen im Zug der „Nachlösezuschlag“ 
nicht erhoben, wenn die Fahrausweise 
vor Reiseantritt nur aus Fahrausweisau-
tomaten gelöst werden können.

Mit der „BahnCard 50“ erhält man 50 % 
Rabatt auf den Normalpreis bei der 
Deutschen Bahn AG. Für schwerbehin-
derte Menschen mit einem Grad der 
Behinderung (GdB) von mindestens 70 
oder mit einer � Erwerbsunfähigkeits-
rente gibt es die „BahnCard 50“ zum 
halben Preis.
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„Freifahrt“ und/oder Kfz-Steuerermäßigung 
für schwerbehinderte Menschen 

 1) Mit Bus, U- und S-Bahnen und Straßenbah-
nen sowie im Verkehrsverbund mit Eisenbahnen 
(2. Klasse) ohne km-Begrenzung im gesamten 
Bundesgebiet.

  2) Mit den Nahverkehrszügen der Deutschen 
Bahn bundesweit in der zweiten  Klasse [Regional- 
Bahn (RB), Regional-Express (RE), Inter regio-
Express (IRE)]. Auch in Zügen von nicht bundes-
eigenen Eisen bahnen. 

 •   Erforderliche Nachweise: Zu 1) und 2) Grün-/
orange farbener Schwerbehindertenausweis, 
außer dem Beiblatt mit Wertmarke.

 •   Wertmarke: Das Versorgungsamt oder die nach 
Landesrecht zuständige Behörde gibt die Wert-
marke auf Antrag aus. Werden sie spätestens 
3 volle Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdau-
er zurückgegeben, so wird der bezahlte Betrag 
anteilig erstattet. Kostenlos wird eine Wertmar-
ke für ein Jahr herausgegeben, wenn schwer-
behinderte Menschen Leistungen nach dem 
Grundsicherungsgesetz oder Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) oder lau-
fende Leistungen für den Lebensunterhalt nach 
dem SGB XII (Sozialhilfe), dem SGB VIII (Kinder- 
und Jugendhilfe) oder den §§ 27a und 27d des 
Bundesversorgungsgesetzes erhalten.   

Mit Bahn
und Bus 

Für wen? und/
oder  

Kfz-Steuer-
ermäßigung

und/oder 

»gehbehindert« »gehörlos«

oder 50%G Gl WERTMARKE

72 €
für 1 Jahr für 1/2 Jahr 

WERTMARKE

36 €

»außergewöhnlich gehbehindert« 

aG
und 100%

WERTMARKE

72 €
für 1 Jahr für 1/2 Jahr 

WERTMARKE

36 €

und 100%
WERTMARKE

KOSTENLOS

Kriegsbeschädigte und andere Versor-
gungsberechtigte nach dem Sozialen 
Entschädigungsrecht (GdS (Grad der 
Schädigung) mind. 70 % oder 50 % und 
60 % mit G), die schon am 01.10.1979 
freifahrtberechtigt waren oder gewesen 
wären, wenn sie nicht in der DDR 
gewohnt hätten.

»hilflos« »blind«

H Bl
und 100%

WERTMARKE

KOSTENLOSund/oder 

»ständige Begleitung«

B

Die Begleitperson 
kann ohne Kilo-
meterbegrenzung 
frei fahren, auch 
wenn der schwer-
behinderte Mensch 
selbst bezahlen 
muss.
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Parken: Schwerbehinderte Menschen, 
die einen vom Straßenverkehrsamt aus-
gestellten blauen Parkausweis oder Eu-
ropäischen Parkausweis haben, dürfen 
auf Kunden-Parkplätzen der Deutschen 
Bahn AG (außer an Park&Rail-Parkplät-
zen) ihr Fahrzeug kostenlos abstellen. 
Anstelle der Parkkarte müssen sie den 
Parkausweis gut sichtbar ins Fahrzeug 
legen. An Bahnhöfen, bei denen die 
Parkplätze zugeteilt werden, muss die 
besondere Parkberechtigung beim Kauf 
des Parkscheines vorgelegt werden. Die 
Stellplätze werden nach Verfügbarkeit 
vergeben. Ein Anspruch auf einen Stell-
platz besteht nicht.

Flugreisen: Schwerkriegsbeschädigte 
Menschen, schwerwehrdienstbeschä-
digte Menschen und rassisch oder po-
litisch verfolgte Menschen erhalten un-
ter bestimmten Voraussetzungen im 
innerdeutschen Flugverkehr mit der 
Deutschen Lufthansa und den Regio-
nalverkehrsgesellschaften eine Ermäßi-
gung des Flugpreises.

Die Lufthansa und die Regionalverkehrs-
gesellschaften befördern die Begleitper-
son eines schwerbehinderten Menschen 
mit Ausweismerkzeichen B auf inner-
deutschen Flügen unentgeltlich.

Renten

� Altersrente
� Berufsunfähigkeit
� Erwerbsminderung
� Erwerbsunfähigkeit
� Rentenversicherung, gesetzliche

Rentenversicherung, 
 gesetzliche

Die Rentenversicherung ist ein Zweig 
der � Sozialversicherung. Sie schützt 
ihre Versicherten hauptsächlich bei Ge-
fährdung oder Minderung der Erwerbs-
fähigkeit, im Alter sowie im Todesfall 
deren Hinterbliebene.

Aufgaben: Die wesentlichen Aufgaben 
der Rentenversicherung sind nach dem 
SGB VI:
 • Leistungen zur Rehabilitation (� Teil-
habe)
 • Zahlung von Renten und Zusatzleis-
tungen (vgl. � Erwerbsminderung, 
� Erwerbsunfähigkeit, � Berufsunfä-
higkeit, � Altersrente)
 • Zahlung von Beträgen zur � Kranken-
versicherung der Rentner
 • Information, Auskunft und Beratung 
der Versicherten und Rentner

Rentenversicherungsträger: Die ge-
setzliche Rentenversicherung wird von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
mit Selbstverwaltung, den Rentenversi-
cherungsträgern (also nicht von priva-
ten Unternehmen), ausgeführt. Sie sind 
zugleich � Rehabilitationsträger. Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind seit dem 01.10.2005:
 • Deutsche Rentenversicherung Bund
 • Regionalträger
 • Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See

Die landwirtschaftlichen Alterskassen 
sind zuständig für die Rentenversiche-
rung der landwirtschaftlichen Unter-
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nehmer und mitarbeitenden Familien-
angehörigen.

Rundfunkgebührenbefreiung

� Nachteilsausgleiche

Säumniszuschlag

� Ausgleichsabgabe 

Schädigungen der Gliedmaßen

Eine Erscheinungsform der Körperbe-
hinderung ist das Fehlen oder die Fehl-
bildung einer Extremität. Der Zeitpunkt 
des Verlustes einer oder mehrerer 
Glied maßen spielt eine entscheidende 
Rolle für die berufliche Ein- oder Wie-
dereingliederung. Während Menschen 
mit Gliedmaßenfehlbildungen meist 
schon von Geburt an gelernt haben, 
mit der Behinderung umzugehen, müs-
sen Menschen, die durch einen Unfall 
oder eine Krankheit behindert wurden, 
sich erst auf die neue Situation einstel-
len. Dies kann zum Beispiel eine Um-
schulung (� Berufliche Weiterbildung) 
bedeuten wie auch Trainingsmaßnah-
men, um die Benutzung der entspre-
chenden Hilfsmittel zu erlernen.

Gliedmaßenverlust (Amputation)
Betroffen sind überwiegend Erwachse-
ne als Folge von Verkehrs- und Berufs-
unfällen, soweit es sich um eine teil-
weise oder vollständige Amputation 
von Händen und Armen handelt. Weit-
aus häufiger ist jedoch der Verlust eines 
Beines oder beider Beine in Folge von 
Durchblutungsstörungen.

Der plötzliche Verlust der körperlichen 
Unversehrtheit ist einschneidend. Er 
wird deshalb nie ausschließlich körper-
lich empfunden, sondern bedeutet einen 
mehrdimensionalen Verlust, zum Bei-
spiel ist die Hand Werkzeug, Sinnesorgan 
und Organ des Ausdrucks. Eine Prothese 
ist daher nie ein vollwertiger Ersatz.

Berufliche Möglichkeiten: Einseiti-
ger Arm- oder Beinverlust kann häufig 
durch langjähriges Training so ausgegli-
chen werden, dass Betroffenen nahezu 
uneingeschränkte berufliche Möglich-
keiten offen stehen; besonders eignen 
sich Berufe im gewerblichen wie im 
verwaltungstechnischen Bereich. Eine 
frühzeitige prothetische Versorgung ist 
wichtig für die Arbeitsaufnahme. Um 
eine volle Anpassung an die Arbeitsan-
forderungen zu erreichen, ist darüber 
hinaus vielfach der Einsatz von � tech-
nischen Arbeitshilfen notwendig. Die in-
dividuelle Anpassung ist dabei Aufgabe 
spezialisierter Fachleute, zum Beispiel 
der Ingenieure des � Technischen Bera-
tungsdienstes des Integrationsamtes.

Gliedmaßenfehlbildungen  (Dysmelien)
Hierbei handelt es sich um Folgen von 
Störungen der Extremitätenentwick-
lung in der 4. bis 7. Schwangerschafts-
woche, die sich von leichten Anlagestö-
rungen bis zum vollständigen Fehlen 
von Gliedmaßen auswirken können. Die 
Ursachen der Fehlbildungen sind ent-
weder genetisch bedingt oder die Folge 
äußerer Einflüsse. So kam es zum Bei-
spiel in den Geburtsjahrgängen 1958 
bis 1962 zu einer Häufung von Dysme-
lien, hervorgerufen durch die Einnahme 
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des Medikaments Contergan während 
einer Schwangerschaft. Gliedmaßen-
fehlbildungen treten in verschiedener 
Ausprägung immer wieder auf. Unter-
schieden wird zwischen dem Fehlen ei-
ner ganzen Extremität und Fehlbildun-
gen an den Gliedmaßen.

Berufliche Möglichkeiten: Die Ein-
schränkungen der Belastbarkeit und 
Fähigkeiten können bei dieser Behin-
derung durch individuelle Trainings-
maßnahmen ganz oder teilweise kom-
pensiert werden. Auch hier müssen 
deshalb die persönlichen Fähigkeiten 
mit den Arbeitsanforderungen vergli-
chen werden (vgl. � Profilmethode). 
Vorarbeit wird hierzu in den � Reha-
bilitationseinrichtungen geleistet. Es 
gibt technische Arbeitshilfen, die den 
Gliedmaßenverlust, die eingeschränk-
te Funktion sowie eine Vielzahl von Be-
wegungsbehinderungen ausgleichen 
können. Dabei sollte über diese indivi-
duellen persönlichen Hilfsmittel hinaus 
stets an eine der Behinderung ange-
passte, ergonomische � Arbeitsplatzge-
staltung gedacht werden.

Schädigungen des 
 Skelettsystems

Menschen, die von Schädigungen des 
Skelettsystems betroffen sind, leiden 
unter Wirbelsäulenschäden, Fehlstel-
lungen und Erkrankungen der Gelenke 
oder unter Knochenerkrankungen.

Die individuellen Auswirkungen die-
ser Arten von Körperbehinderung mö-
gen sehr unterschiedlich sein, doch die 

Schmerzempfindung ist ähnlich. Ge-
meinsames Merkmal ist eine einge-
schränkte Bewegungsfähigkeit. Zu den 
häufigsten Schädigungen des Skelett-
systems zählen:

Fehlstellungen der Wirbelsäule und 
Rückgratverkrümmungen (Skoliosen, 
Lordosen und Kyphosen)
Eine Buckelbildung wird als Kyphose, 
eine zu starke Wölbung nach innen als 
Lordose bezeichnet. Unter einer Skolio-
se versteht man eine S-förmige Wirbel-
säulenverschiebung mit gleichzeitiger 
Verdrehung der Wirbelkörper, die nicht 
mehr vollständig aufgerichtet werden 
können.

In ihren leichteren Formen sind die Fehl-
stellungen der Wirbelsäule so sehr ver-
breitet, dass man sie als Ausdruck eines 
allgemeinen Zivilisationsleidens anse-
hen kann. Einseitige Belastungen (z. B. 
falsches Sitzen) wirken sich ungünstig 
auf die Wirbelsäule aus.

Wirbelgleiten (Spondylolisthesis)
Das Wirbelgleiten ist ein Zeichen für 
eine schwere Instabilität der Wirbelsäu-
le. Es wird durch unterschiedliche Ursa-
chen hervorgerufen. Bei Kindern und 
Jugendlichen entsteht es durch eine 
angeborene Fehlbildung der Wirbel-
säule. Im höheren Lebensalter können 
Wirbelverbindungen durch Verschleiß 
geschwächt sein, wodurch der Zusam-
menhalt der gegeneinander bewegli-
chen Wirbel gestört ist. Ein Wirbel glei-
tet über den darunter liegenden Wirbel 
nach vorn; meistens verschiebt sich der 
5. Lendenwirbel über den 1. Kreuzbein-



SSCHÄDIGUNGEN DES  SKELETTSYSTEMS

ABC  Behinderung & Beruf 215

wirbel. Diese Erkrankung ist fast immer 
mit starken Rückenschmerzen verbun-
den, die bis in die Oberschenkel aus-
strahlen können.

Bandscheibenvorfall 
 (Diskusprolaps, Diskopathie)
Die Wirbelsäule besteht aus Wirbelkno-
chen und den dazwischenliegenden 
Bandscheiben. Sie wirken dort wie 
„Stoßdämpfer“ und ermöglichen die 
Beweglichkeit der Wirbelsäule. Bei ei-
nem Bandscheibenvorfall gleitet ein 
Teil einer Bandscheibe aus der natürli-
chen Lage und übt bei jeder Bewegung 
schmerzhaften Druck auf benach-
barte Nervenwurzeln aus. Meist tritt 
ein Bandscheibenvorfall beim Bücken 
(mit gestreckten Beinen), beim Heben 
schwerer Gegenstände und bei Drehbe-
wegungen des Oberkörpers auf. Ursa-
chen für Bandscheibenvorfälle können 
Bewegungsmangel, Haltungsschwä-
chen und Fehlhaltungen schon in der 
Kindheit und Jugend sein. Die meis-
ten Bandscheibenvorfälle ereignen sich 
zwischen dem 45. und dem 55. Lebens-
jahr.

Morbus Bechterew 
 (Spondylitis  ankylosans)
Diese Erkrankung betrifft den gesam-
ten Organismus. Sie zeigt sich haupt-
sächlich an der Wirbelsäule, wo sie 
schmerzhafte Entzündungen der Wir-
belgelenke hervorruft, die schließlich 
zu einer mehr oder weniger stark nach 
vorne geneigten Haltung führen. Der 
Verlauf der Erkrankung erfolgt schub-
weise, verbunden mit einem allgemei-
nen Unwohlsein. Die Krankheit kann 

zum Stillstand kommen, eine Totalver-
steifung muss nicht eintreten.

Gelenkfehlstellungen (Luxationen)
Gelenkfehlstellungen sind Verschie-
bungen zweier Knochen, die durch ein 
Gelenk verbunden sind. Meist tritt die 
Luxation in Verbindung mit Kapsel-
bandrissen auf.

Rheumatische Gelenkerkrankungen 
(Arthrose, Arthritis, Polyarthritis)
Rheuma ist der Obergriff für mehr als 
400 verschiedene Krankheitsbilder. Der 
sog. rheumatische Formenkreis um-
fasst 4 Hauptgruppen.
 • Entzündlich-rheumatische Erkrankun-
gen, zum Beispiel dauerhafte Gelenk-
entzündungen durch eine Fehlfunk-
tion des Immunsystems (rheumatoide 
Arthritis)
 • Degenerative Gelenk- und Wirbelsäu-
lenerkrankungen, zum Beispiel ver-
schleißbedingte Knorpelzerstörung 
(Arthrosen)
 • Weichteilrheumatismus, zum Bei-
spiel die Überlastung oder Reizung 
von Muskeln, Bändern, Sehnen, Orga-
nen oder Gefäßen
 • Stoffwechselerkrankungen mit rheu-
matischen Beschwerden, zum Bei-
spiel Knochenverlust (Osteoporose)

Betroffen sind in den meisten Fällen die 
Gelenke der Hände, Arme, Beine und 
Füße. Rheumatische Gelenkerkrankun-
gen entwickeln sich immer aus einem 
Ungleichgewicht zwischen der Belas-
tungsfähigkeit des Gelenkes und der 
tatsächlichen Belastung. Viele rheu-
matische Erkrankungen verlaufen chro-
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nisch. Das heißt, sie entwickeln sich 
langsam und begleiten den Betroffe-
nen auf Dauer, manchmal ein Leben 
lang. Nicht selten führt die Rheumaer-
krankung zur � Arbeitsunfähigkeit und 
Frühberentung. Dies ist jedoch nicht 
unausweichlich, denn es gibt heute 
hochwirksame Medikamente, die in 
Verbindung mit physikalischer Thera-
pie wie Krankengymnastik eingesetzt 
werden. Damit lassen sich nicht nur die 
Symptome der entzündlichen Prozesse 
lindern, sondern auch das weitere Fort-
schreiten der Gelenkschäden aufhalten 
und die Bewegungsfähigkeit verbes-
sern.

Knochenerkrankungen, Glasknochen-
krankeit (Osteopathie, Osteogenesis 
imperfecta)
Damit im Körper Sehnen, Knorpel oder 
Knochen stabil genug sind, wird Kolla-
gen benötigt – ein vom Körper produ-
zierter spezieller Eiweißstoff. Bei der 
Glasknochenkrankheit sorgt ein gene-
tischer Fehler dafür, dass zu wenig Kol-
lagen gebildet wird. So kommt es zu ei-
ner erheblichen Knochenbrüchigkeit. 
Typisch für die Erkrankung ist, dass das 
gesamte Skelettsystem davon betrof-
fen sein kann, ebenso wie Sinnesorga-
ne, Haut und innere Organe.

Kleinwuchs (Chondrodystrophie)
Als kleinwüchsig gelten Menschen mit 
einer Körpergröße zwischen 70 und 150 
Zentimetern. Es wird zwischen „pro-
portioniertem“ bzw. hormonalem und 
„disproportioniertem“ Kleinwuchs bzw. 
Achondroplasie unterschieden. Nur der 
genetisch bedingte disproportionier-

te Kleinwuchs (z. B. verkürzte Beine) ist 
mit einer eingeschränkten Bewegungs-
fähigkeit verbunden. Bei proportionier-
tem Kleinwuchs entstehen in der Regel 
keine Funktionsstörungen. Hier sind le-
diglich Hilfen notwendig, um die gerin-
ge Körpergröße auszugleichen.

Im Arbeitsleben zu beachten bei Ge-
lenkerkrankungen: Die Einschränkun-
gen am Arbeitsplatz zeigen sich bei 
Gelenkerkrankungen der oberen Glied-
maßen etwa durch Schwierigkeiten 
beim Arbeiten mit beiden Händen und 
mit großem Kraftaufwand oder durch 
Schwierigkeiten bei Fein- und Präzisi-
onsarbeiten. Gelenkschäden der unte-
ren Extremitäten und der Hüftgelenke 
schränken ständiges Gehen, aber auch 
Sitzen und Stehen ohne Haltungswech-
sel ein.

Im Arbeitsleben zu beachten bei Ge-
lenk- und Wirbelsäulenschäden: Hin-
sichtlich des Arbeitsplatzes sind aus 
medizinischer Sicht Tätigkeiten un-
günstig, welche die Wirbelsäule einsei-
tig belasten, indem sie dauerndes Sit-
zen (z. B. am Computer) oder dauerndes 
Stehen (z. B. beim Verkauf) erfordern. 
Monotone Körperhaltung, kontinu-
ierliche einseitige Belastung, Fehlhal-
tungen und Fehlbelastungen können 
zu Verspannungen führen, die sich als 
Schmerzen äußern. Auch extreme Wit-
terungsbedingungen oder ständige Vi-
bration können sich schädlich auswir-
ken.

Technische Hilfsmittel: Die Bedingun-
gen am Arbeitsplatz können durch 
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� technische Arbeitshilfen so gestaltet 
werden, dass die körperliche Belastung 
möglichst gering ist. Dazu gehören bei-
spielsweise Transporthilfen, Hubtische, 
höhenverstellbare Sitzgelegenheiten 
oder auch Hilfsmittel, die eine Bedie-
nung moderner Maschinen und Gerä-
te ermöglichen. Dies betrifft vor allem 
den Bereich Büro und Verwaltung, den 
zeichnerisch-konstruktiven Bereich so-
wie maschinenbedienende und mon-
tierende Tätigkeiten.

Flexible Arbeitszeiten können ebenfalls 
dazu beitragen, die körperlichen Belas-
tungen zu senken und die Fehlzeiten zu 
minimieren.

Schädigungen des 
 Zentralnervensystems

Eine Vielzahl von körperlichen Behin-
derungen sind die Folge einer Schädi-
gung des Zentralnervensystems: zum 
Beispiel Hirnschädigungen, angebore-
ne Fehlbildungen des Rückenmarks und 
der Wirbelsäule, erworbene Schädigun-
gen der Nerven des Rückenmarks wie 
zum Beispiel Kinderlähmung aufgrund 
einer Virusinfektion oder eine Quer-
schnittslähmung infolge von Verletzun-
gen. Auch die Multiple Sklerose (MS) 
zählt dazu.

Hirnschädigung
Die erworbene Hirnschädigung kann 
Folge eines Unfalls oder auch einer 
Erkrankung sein, zum Beispiel eines 
Schlaganfalls, einer Gehirnblutung (An-
eurysma) oder eines Hirntumors. Eine 
Verletzung des Gehirns als Zentralor-

gan hat fast immer schwerwiegende 
Folgen, die das Leben der Betroffenen 
dramatisch verändern können. Neben 
motorischen Störungen, etwa im Be-
reich der Grob- und Feinmotorik, des 
Gleichgewichts und der Koordination, 
können auch Hör- und Sehbehinderun-
gen, Sprach- und Sprechstörungen oder 
epileptische Anfälle auftreten. Darüber 
hinaus können Einschränkungen im Be-
reich der geistigen Leistungsfähigkeit, 
im Gefühlsleben oder im Sozialverhal-
ten bestehen, zum Beispiel hinsicht-
lich der Aufmerksamkeit, des Gedächt-
nisses, der Lernfähigkeit, der zeitlichen 
und örtlichen Orientierung oder der Fä-
higkeit, Probleme zu lösen.

Im Arbeitsleben zu beachten: Nach der 
medizinischen Erstversorgung im Kran-
kenhaus schließt sich in der Regel ein 
länger dauernder stationärer Aufent-
halt in einer Rehabilitationsklinik an. 
Um die Möglichkeit einer Rückkehr ins 
Arbeitsleben zu erproben und gezielt 
berufsrelevante Fähigkeiten zu trainie-
ren, kann anschließend eine medizi-
nisch-berufliche Rehabilitation durch-
geführt werden. Für Menschen, die vor 
der Erkrankung oder Verletzung im Er-
werbsleben standen, ist die berufliche 
Wiedereingliederung ein vorrangiges 
Ziel. Sie wird von Experten der Reha-Ein-
richtungen eng begleitet. Eine stu-
fenweise � Wiedereingliederung kann 
hierbei ein Weg sein. Mit dem Wieder-
eintritt in eine arbeitsvertragliche Tä-
tigkeit endet die Begleitung durch die 
Experten der Reha-Einrichtungen. Zur 
Sicherung des Arbeitsverhältnisses 
bieten die � Integrationsämter mit der 
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� Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben ein 
breites Leistungsspektrum.

Querschnittslähmung
Sie wird häufig durch Unfälle verur-
sacht. Jährlich werden etwa 1.000 neue 
Fälle registriert. Die Querschnittsläh-
mung ist Folge einer Rückenmarkschä-
digung, die – je nach Ausprägungsform 
– folgende Lähmungen ergeben kann:
 • Ausfall der willkürlichen Muskelbe-
wegung unterhalb der betroffenen 
Stelle am Rückenmark. Der Betroffe-
ne ist gehunfähig (motorische Läh-
mung).
 • Verlust des Empfindungsvermögens: 
Schmerz-, Tast- und Temperaturreize 
können nicht oder nur noch teilwei-
se wahrgenommen werden (sensi-
bel-sensorische Lähmungen).
 • Funktionsstörungen von inneren Or-
ganen wie zum Beispiel der Harnbla-
se, des Enddarms und der Schweiß-
drüsen (vegetative Lähmungen).

Nach dem Ausmaß der Schädigung im 
Verlauf des Rückenmarks (Hals-, Brust- 
oder Lendenmark) ergeben sich unter-
schiedlich schwere Beeinträchtigun-
gen. Es wird unterteilt in:
 • Paraplegie: Hierbei handelt es sich 
primär um die Lähmung beider Beine 
und der Rumpfmuskulatur.
 • Tetraplegie: Verletzungen im Hals-
bereich führen zu einer hohen Quer-
schnittslähmung, die Arme und Bei-
ne betrifft und eine Beeinträchtigung 
der Atmung und der inneren Organe 
zur Folge hat.
 • Hemiplegie: So wird die Lähmung ei-
ner Körperhälfte bezeichnet.

 • Diplegie: Es handelt sich um die dop-
pelseitige Lähmung des oberen oder 
unteren Körperabschnitts.
 • Monoplegie: Darunter ist die Läh-
mung eines Arms oder eines Beins zu 
verstehen.

Ein querschnittsgelähmter Mensch ist 
nicht mehr in der Lage, zu stehen und 
zu gehen. Er ist in der Regel auf den Roll-
stuhl und eine sitzende Tätigkeit ange-
wiesen. Dies sind zugleich die bestim-
menden Merkmale im Rahmen der 
� beruflichen Ersteingliederung oder der 
� beruflichen Wiedereingliederung.

Im Arbeitsleben zu beachten: Um bei 
einer vorliegenden Querschnittsläh-
mung die weitere Berufsausübung 
oder eine Neueinstellung zu ermög-
lichen, müssen der Arbeitsplatz, die 
unmittelbare Umgebung und insbe-
sondere die Wege zum Arbeitsplatz 
rollstuhlgerecht gestaltet sein. Das gilt 
auch für die Wohnung der Rollstuhl-
fahrer, damit gewährleistet ist, dass sie 
selbstständig ohne große Schwierigkei-
ten zur Arbeit gelangen können. Außer-
dem kann der Einsatz einer � Arbeits-
assistenz insbesondere Menschen mit 
einer hohen Querschnittslähmung den 
Arbeitsalltag erheblich erleichtern.

Rollstuhlgerechte Hilfen können im 
Einzelnen sein:
 • Behinderungsgerechte Ausstattung 
der Wohnung durch Aufzüge und 
Treppenlifte, Rampen und andere 
Hilfsmittel, die selbstständige Ver-
richtungen zum Beispiel im Sanitär-
bereich ermöglichen, sowie leicht be-
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fahrbare Wege zu und aus dem Haus 
(vgl. � barrierefreies Bauen, � Woh-
nungshilfen).
 • Behindertenfahrtendienst oder 
� Kraftfahrzeughilfen zum Erreichen 
des Arbeitsplatzes. Ist der Betroffe-
ne selbst in der Lage, ein Fahrzeug 
zu steuern, kann ein entsprechend 
umgerüstetes Kraftfahrzeug ange-
schafft werden. Zusätzlich erforder-
lich sind dann beispielsweise tech-
nische Ein- und Aussteigehilfen oder 
ein Dachgepäckträger für den Roll-
stuhl, der mit einer Hydraulikvorrich-
tung einfach und sicher per Knopf-
druck angehoben wird.
 • Barrierefreier Zugang zum Arbeits-
platz: Der Weg zum Arbeitsplatz soll-
te für Rollstuhlfahrer nicht mit lan-
gen Umwegen verbunden sein. Ein 
reservierter Parkplatz, von dem aus 
ein verbreiterter und vom Rollstuhl 
aus bedienbarer Lift erreicht werden 
kann, löst das Problem oft ohne gro-
ßen Aufwand. Türen auf dem Weg 
zu den Arbeitsräumen müssen pas-
sierbar sein, zum Beispiel durch au-
tomatische Türöffner. Treppenlifte 
und Rampen helfen dem behinder-
ten Menschen über die Hindernisse 
hinweg.
 • Toilettenanlagen, die querschnitts-
gelähmte Menschen ohne fremde 
Hilfe benutzen können.
 • Unterfahrbare und verstellba-
re Schreibtische sowie Paternos-
ter-Schränke ermöglichen oder er-
leichtern erheblich die Arbeit. Die 
� technischen Arbeitshilfen müssen 
sich nach den individuellen Bewe-

gungseinschränkungen des quer-
schnittsgelähmten Menschen richten.

Für die Kosten der technischen Hilfen 
und notwendigen Umbaumaßnah-
men, auch im Wohnungsbereich, ste-
hen Mittel der � Integrationsämter oder 
der � Rehabilitationsträger bereit.

Multiple Sklerose (MS)
MS ist eine der häufigsten Erkrankun-
gen des Zentralnervensystems. Sie be-
ginnt in der Regel im frühen Erwach-
senenalter. Bei den Erkrankten treten 
im Gehirn und Rückenmark verstreut 
Entzündungen auf. Dies beeinträch-
tigt die Weiterleitung von Nervenim-
pulsen und es kann zu körperlichen 
Störungen kommen, wie zum Beispiel 
Missempfindungen, Schwindel, Ge-
fühlsstörungen, vermehrtes Stolpern, 
Unsicherheit beim Gehen und Stehen 
oder Schwierigkeiten beim Sehen. Dies 
nennt man einen Schub. Er entwickelt 
sich meist innerhalb von Stunden oder 
Tagen und klingt nach einiger Zeit wie-
der ab. Die MS kann schubweise, mit 
langen krankheitsfreien Intervallen 
oder auch chronisch verlaufen. Ihre Be-
handlung erfolgt überwiegend medi-
kamentös. Wodurch MS letztlich verur-
sacht wird, ist noch nicht abschließend 
geklärt. Es wird vermutet, dass mehrere 
Faktoren für diese Erkrankung verant-
wortlich sind, u. a. spielt das Immunsys-
tem eine zentrale Rolle. Eine Fehlreakti-
on des körpereigenen Abwehrsystems 
(Autoimmunerkrankung) kann zur all-
mählichen Zerstörung der Nervenhül-
len führen. Aber auch Virusinfektionen 
als Ursache werden diskutiert.
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Im Arbeitsleben zu beachten: Es müs-
sen der unterschiedliche Verlauf der 
Erkrankung und die wechselhafte kör-
perliche und seelische Verfassung der 
Betroffenen berücksichtigt werden. 
Deshalb sollte die berufliche Tätigkeit 
möglichst eine freie Zeiteinteilung er-
möglichen. Ein klares Bild, zum Beispiel 
über Ausdauer, Belastbarkeit, Flexibili-
tät und psychische Stabilität, hilft, das 
Fähigkeitsprofil mit den Anforderungen 
der Arbeitsbedingungen abzustimmen 
(vgl. � Profilmethode). Dabei sind auch 
Fragen der Arbeitsgestaltung zu be-
rücksichtigen. Die technischen Arbeits-
hilfen richten sich nach der Ausprägung 
der Behinderung.

Schichtarbeit

Unter Schichtarbeit – einem Begriff aus 
dem Bereich der � Arbeitszeitgestaltung 
– versteht man Arbeitsverrichtungen zu 
wechselnden Tageszeiten. Je nach Lage 
der Arbeitszeit im Tagesablauf bezeich-
net man sie als Tages-, Nacht-, Früh- 
oder Spätschicht. Bei Schichtarbeit lö-
sen mehrere Arbeitnehmer an einem 
� Arbeitsplatz einander ab, damit der Ar-
beitsplatz über die Arbeitszeit des Ein-
zelnen hinaus besetzt ist. Die Schicht-
arbeit dient zum Beispiel der besseren 
Ausnutzung teurer industrieller Pro-
duktionseinrichtungen und ist notwen-
dig für die Krankenbehandlung in Kran-
kenhäusern, die Energieversorgung in 
Kraftwerken oder die dauerhafte Prä-
senz von Polizei und Feuerwehr.

Man unterscheidet permanente 
Schichtsysteme, bei denen der Arbeit-

nehmer stets während der gleichen Ar-
beitszeit im Betrieb anwesend ist, und 
Wechselschicht. In der Wechselschicht 
wechselt die Schichtzeit des Arbeitneh-
mers zum Beispiel von Früh- auf Spät-
schicht nach einem im Voraus festlie-
genden Zeitabschnitt.

Regelungen durch das Arbeitszeitge-
setz (ArbZG): Schicht- und insbesondere 
Nachtarbeit bringen zusätzliche Belas-
tungen für die Beschäftigten mit sich, 
zum Beispiel durch die zeitlich versetzte 
Lebensweise im Vergleich zum üblichen 
Tagesrhythmus der natürlichen Körper-
funktionen (Schlafzeit, Zeiten der Nah-
rungsaufnahme) oder durch Störungen 
des sozialen Lebens (Beziehungen zu 
Familie und Freunden, Besuch von Ver-
anstaltungen). Daher ist die Arbeitszeit 
der Nacht- und Schichtarbeitnehmer 
nach den gesicherten Erkenntnissen 
der � Arbeitswissenschaft über die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit 
festzulegen (vgl. § 6 Abs. 1 ArbZG).

Die Einführung von Schichtarbeit kann 
der Arbeitgeber im Rahmen seines 
� Direktionsrechts anordnen (vgl. § 106 
Satz 1  GewO). In mitbestimmten Be-
trieben hat der Betriebsrat allerdings 
ein umfassendes � Mitbestimmungs-
recht (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG). Im öf-
fentlichen Dienst unterliegt die Ein-
führung, Ausgestaltung und Änderung 
der Schichtarbeit ebenfalls der Mitbe-
stimmung (vgl. etwa § 75 Abs. 3 Nr. 1 
BPersVG und § 72 Abs. 4 Nr. 1 LPVG NW).

Schwerbehinderte Beschäftigte sind 
von Schichtarbeit nicht grundsätzlich 



SSCHWERBEHINDERTENAUSWEIS

ABC  Behinderung & Beruf 221

befreit oder ausgeschlossen. Im Ein-
zelfall kann jedoch ein Anspruch des 
schwerbehinderten � Arbeitnehmers 
gegen den � Arbeitgeber auf behinde-
rungsgerechte Gestaltung der Arbeits-
zeit mit der Maßgabe bestehen, ihn 
wegen der Besonderheiten der � Be-
hinderung von Schichtarbeit ganz oder 
teilweise auszunehmen (vgl. § 81 Abs. 4 
Nr. 4 SGB IX und dazu BAG, Urteil vom 
03.12.2002 – 9 AZR 462/01 sowie § 106 
Satz 3 GewO – Pflicht des Arbeitgebers 
zur Rücksichtnahme auf Behinderun-
gen des Arbeitnehmers).

Schwerbehinderten-
Ausgleichs abgabeverordnung 
(SchwbAV)

In der Schwerbehinderten-Ausgleichs-
abgabeverordnung sind nähere Vor-
schriften über die Verwendung der 
� Ausgleichsabgabe erlassen. Schwer-
punkte der Verordnung bilden die Leis-
tungen an Arbeitgeber und an schwer-
behinderte Menschen im Rahmen der 
� Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben.

Schwerbehindertenausweis

Der Schwerbehindertenausweis wird 
vom � Versorgungsamt bzw. der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde aus-
gestellt, wenn der Grad der Behinde-
rung (GdB) mindestens 50 beträgt und 
somit eine � Schwerbehinderung vor-
liegt. Der Ausweis dient gegenüber Be-
hörden, Sozialleistungsträgern, Arbeit-
gebern usw. als Nachweis. Er hat die 
Grundfarbe grün. Auf der Vorderseite 
wird das Ende der Gültigkeit vermerkt. 

Den „Freifahrtausweis“ – linke Sei-
te grün, rechte Seite orange – erhalten 
schwerbehinderte Menschen, die geh-
behindert, hilflos, gehörlos oder blind 
sind und unter bestimmten Vorausset-
zungen Versorgungsberechtigte, zum 
Beispiel Kriegsbeschädigte.

Auf der Rückseite des Ausweises werden 
der GdB eingetragen und der Gültigkeits-
beginn des Ausweises. Das ist im Regel-
fall der Tag des Antragseingangs beim 
Versorgungsamt bzw. der nach Landes-
recht zuständigen Behörde, unter Um-
ständen kann hier zusätzlich auch ein 
früheres Datum vermerkt werden (wich-
tig z. B. für die Steuererstattung).

Zum 01.01.2013 tritt eine wichtige Än-
derung der Schwerbehindertenaus-
weisverordnung (SchbAwV) in Kraft. 
Ab dann kann der neue Schwerbehin-
dertenausweis ausgestellt werden. 
Der neue Schwerbehindertenausweis 
ist spürbar benutzerfreundlicher, da er 
wie der Führerschein oder die Bankkar-
te ab dem 01.01.2013 eine handliche 
Plastikkarte ist. Blinde Menschen kön-
nen ihren neuen Ausweis an der Buch-
stabenfolge sch-b-a in Braille-Schrift 
erkennen. Der Hinweis auf die Schwer-
behinderung ist auch in englischer 
Sprache enthalten. Den genauen Zeit-
punkt der Umstellung legt jedes Bun-
desland für sich fest. Spätestens ab 
dem 01.01.2015 werden nur noch die 
neuen Ausweise ausgestellt. Die alten 
Ausweise bleiben gültig. Alle Nachteils-
ausgleiche können auch mit den alten 
Ausweisen in Anspruch genommen 
werden.
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Merkzeichen: In den dafür reservierten 
Feldern des Schwerbehindertenaus-
weises sind u. a. folgende Eintragungen 
möglich.

G bedeutet „erheblich beeinträchtigt 
in der Bewegungsfähigkeit im Straßen-
verkehr“ (gehbehindert). 

Das Merkzeichen erhält, wer infolge 
einer altersunabhängigen Einschrän-
kung des Gehvermögens Wegstrecken 
bis 2 km bei einer Gehdauer von etwa 
einer halben Stunde nicht ohne erhebli-
che Schwierigkeiten oder Gefahren ge-
hen kann. Die Gehbehinderung kann 
auch durch innere Leiden verursacht 

Vorderseite

Rückseite
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sein, durch Anfälle oder Orientierungs-
störungen aufgrund einer Sehbehinde-
rung oder Hörbehinderung.

aG bedeutet „außergewöhnlich gehbe-
hindert“. 
Das Merkzeichen erhält, wer sich we-
gen der Schwere seines Leidens dau-
ernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit 
großer Anstrengung außerhalb seines 
Kraftfahrzeuges bewegen kann. Hierzu 
zählen vor allem querschnittsgelähm-
te Menschen, doppel-oberschenkelam-
putierte, doppel-unterschenkelampu-
tierte Menschen, aber auch Menschen 
mit schweren Herzschäden oder star-
ken Beeinträchtigungen der Atmungs-
organe etc.

H bedeutet „hilflos“. 
Als hilflos ist derjenige anzusehen, der 
infolge seiner Behinderung nicht nur 
vorübergehend (also mehr als 6 Mona-
te) für eine Reihe von häufig und regel-
mäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
zur Sicherung seiner persönlichen Exis-
tenz im Ablauf eines jeden Tages frem-
der Hilfe dauernd bedarf (z. B. beim An- 
und Auskleiden, beim Essen und bei der 
Körperpflege). Die Zuerkennung der 
Pflegestufen II und III ist regelmäßig ein 
Indiz für die Beantragung dieses Merk-
zeichens.

B bedeutet „Berechtigung zur Mitnah-
me einer Begleitperson“. 
Die Berechtigung zur Mitnahme einer 
Begleitperson ist bei schwerbehinder-
ten Menschen erforderlich, die
 • infolge ihrer Behinderung bei der Be-
nutzung von öffentlichen Verkehrs-

mitteln regelmäßig auf fremde Hil-
fe angewiesen sind. Die Feststellung 
bedeutet nicht, dass die schwerbe-
hinderte Person, wenn sie nicht in Be-
gleitung ist, eine Gefahr für sich oder 
andere darstellt.
 • Hilfen zum Ausgleich von Orientie-
rungsstörungen (z. B. bei Sehbehin-
derung, geistiger Behinderung) in 
Anspruch nehmen.

Die Eintragung im Ausweis erfolgt al-
lerdings nur, wenn zudem eine erhebli-
che oder außergewöhnliche Gehbehin-
derung festgestellt ist.

Bl bedeutet „blind“. 
Blind ist ein Mensch, dem das Augen-
licht vollständig fehlt. Als blind ist auch 
der behinderte Mensch anzusehen, 
dessen Sehschärfe auf keinem Auge 
und auch nicht bei beidäugiger Prüfung 
mehr als 1/50 der normalen Sehschär-
fe beträgt, oder wenn andere nicht nur 
vorübergehende Störungen des Sehver-
mögens von einem solchen Schwere-
grad vorliegen, die dieser Beeinträchti-
gung der Sehschärfe gleichrangig sind. 

Gl bedeutet „gehörlos“. 
Gehörlos ist ein Mensch mit Taubheit 
beiderseits oder mit einer an Taubheit 
grenzenden Schwerhörigkeit beider-
seits, wenn daneben schwere Sprach-
störungen (schwer verständliche 
Lautsprache, geringer Wortschatz) vor-
liegen.

RF bedeutet: „Die gesundheitlichen Vo-
raussetzungen für die Befreiung von 
der Rundfunkgebührenpflicht liegen 
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vor“. Das Merkzeichen erhalten schwer-
behinderte Menschen, die blind oder 
wesentlich sehbehindert bzw. gehörlos 
oder erheblich hörbehindert sind oder 
die einen GdB von wenigstens 80 ha-
ben und wegen ihres Leidens allgemein 
von öffentlichen Veranstaltungen aus-
geschlossen sind.

1. Kl. bedeutet: „Die gesundheitlichen 
Voraussetzungen für die Benutzung 
der ersten Klasse mit einer Fahrkarte 
zweiter Klasse in der Eisenbahn liegen 
vor“. Das Merkzeichen erhalten unter 
bestimmten Voraussetzungen schwer-
kriegsbeschädigte Menschen (ab 70 % 
MdE) und Verfolgte im Sinne des Bun-
desentschädigungsgesetzes.

Zum Freifahrtausweis (Schwerbehin-
dertenausweis mit linker Seite grün – 
rechter Seite orange) stellt das Versor-
gungsamt bzw. die nach Landesrecht 
zuständige Behörde auf Antrag ein 
Beiblatt in weißer Grundfarbe aus. Für 
die „Freifahrt“ (unentgeltliche Beförde-
rung im öffentlichen Personenverkehr) 
muss das Beiblatt mit einer Wertmarke 
mit bundeseinheitlichem Hologramm 
versehen sein. Dort wird Monat und 
Jahr eingetragen, von dem an die Wert-
marke gültig ist und auch die Gültigkeit 
abläuft.

Änderungen: Feststellungen der Ver-
sorgungsämter bzw. der nach Landes-
recht zuständigen Behörde über eine 
Behinderung, den Grad der Behinde-
rung (GdB) und gesundheitliche Merk-
male können geändert werden, wenn 
sich die Verhältnisse nach der letzten 

Feststellung wesentlich geändert ha-
ben. Änderungen können bei dem neu-
en Schwerbehindertenausweis (als 
Plastikkarte im Bankkartenformat) 
nicht mehr eingetragen werden. Es ist 
dann immer ein neuer Ausweis auszu-
stellen.

Verlängerung: Rechtzeitig – das heißt 
etwa 3 Monate vor Ablauf der Gültig-
keitsdauer – ist ein Antrag auf Verlän-
gerung zu stellen, wenn der Ausweis 
weiterhin genutzt werden soll. Die 
Ausweisgültigkeit darf zum Beispiel 
in NRW auch von den örtlichen Sozi-
alämtern der Wohnsitzgemeinde des 
schwerbehinderten Menschen verlän-
gert werden. Ist die Gültigkeitsdau-
er bereits zweimal verlängert worden 
und somit kein Verlängerungsfeld im 
Schwerbehindertenausweis mehr frei, 
muss der neue Ausweis durch das Ver-
sorgungsamt bzw. die nach Landes-
recht zuständige Behörde ausgestellt 
werden. Eine Verlängerung der Gültig-
keit des neuen Ausweises (als Plastik-
karte im Bankkartenformat) ist nicht 
mehr möglich. Nach Ablauf der Gültig-
keit wird jeweils ein neuer Ausweis aus-
gestellt.

Schwerbehindertengesetz 
(SchwbG)

Das frühere Schwerbehindertengesetz 
ist abgelöst durch das neue Schwerbe-
hindertenrecht (Teil 2 � SGB IX).
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Schwerbehindertenrecht 
(Teil 2 SGB IX)

� SGB IX

Schwerbehinderten-
versammlung

�  Versammlung schwerbehinderter 
Menschen

Schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung ist 
die gewählte Interessenvertretung der 
� schwerbehinderten und � gleichge-
stellten Beschäftigten (§§ 94–97 SGB IX). 
Im � SGB IX wird für ihre persönlichen 
Rechtsbeziehungen auch die Bezeich-
nung Vertrauensperson genannt. In Be-
trieben und Dienststellen, in denen we-
nigstens 5 schwerbehinderte Menschen 
nicht nur vorübergehend beschäftigt 
werden, ist neben der Schwerbehinder-
tenvertretung (Vertrauensperson) we-
nigstens ein � stellvertretendes Mitglied 
zu wählen (§ 94 Abs. 1 SGB IX).

Nach § 97 SGB IX sind darüber hinaus 
folgende Stufenvertretungen vorgese-
hen:
 • die � Konzernschwerbehindertenver-
tretung für mehrere Unternehmen 
eines Konzerns,
 • die � Gesamtschwerbehindertenver-
tretung für mehrere � Betriebe ei-
nes Arbeitsgebers oder für den 
Geschäftsbereich mehrerer � Dienst-
stellen,
 • die � Bezirksschwerbehindertenver-
tretung bei Mittelbehörden mit meh-

reren nachgeordneten Dienststellen 
und
 • die � Hauptschwerbehindertenvertre-
tung bei den obersten Dienstbehör-
den.

Die � Wahl der Schwerbehindertenver-
tretung (§ 94 SGB IX) erfolgt nach den 
Bestimmungen der � Wahlordnung 
(SchwbVWO). Die Amtszeit beträgt 4 
Jahre (§ 94 Abs. 7 SGB IX). Sie beginnt 
mit der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses oder, wenn die Amtszeit der bis-
herigen Schwerbehindertenvertre-
tung noch nicht beendet ist, mit deren 
Ablauf. Scheidet die Vertrauensper-
son vorzeitig aus dem Amt aus, rückt 
der mit der höchsten Stimmenzahl ge-
wählte Stellvertreter für den Rest der 
Amtszeit nach.

Aufgaben: Die Schwerbehindertenver-
tretung hat die � Teilhabe schwerbehin-
derter Menschen am Arbeitsleben im 
Betrieb oder der Dienststelle zu fördern 
und deren Interessen zu vertreten (§ 95 
Abs. 1 SGB IX). Dabei hat sie vor allem
 • darüber zu wachen, dass die zuguns-
ten der schwerbehinderten Men-
schen geltenden Gesetze, Verord-
nungen, Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen und Verwal-
tungsanordnungen durchgeführt, 
insbesondere auch die dem Arbeit-
geber obliegenden Verpflichtungen 
(§§ 71, 72 und 81–84 SGB IX) erfüllt 
werden;
 • Maßnahmen, die den schwerbehin-
derten Menschen dienen, bei den 
zuständigen Stellen zu beantragen 
(d. h. Maßnahmen, die mit der beruf-
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lichen Teilhabe und Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen in Zu-
sammenhang stehen);
 • Anregungen und Beschwerden von 
schwerbehinderten Menschen ent-
gegenzunehmen und, falls sie be-
rechtigt erscheinen, durch Verhand-
lung mit dem Arbeitgeber auf eine 
Erledigung hinzuwirken;
 • über den Abschluss einer � Integrati-
onsvereinbarung zu verhandeln;
 • bei der Einführung und Umsetzung 
des Betrieblichen � Eingliederungs-
managements mitzuwirken;
 • Beschäftigte bei der Antragstellung 
auf Anerkennung der Schwerbehin-
derteneigenschaft oder auf � Gleich-
stellung zu unterstützen (§ 95 Abs. 1 
Satz 2 SGB IX).

Kernaufgabe der Vertrauensperson 
ist es, die Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben im Betrieb 
oder der Dienststelle zu fördern sowie 
dem schwerbehinderten Menschen 
helfend und beratend zur Seite zu ste-
hen. Sie bietet dafür Gesprächsmög-
lichkeiten an, stellt ihre Kenntnisse zur 
Verfügung, schaltet sich bei Schwierig-
keiten ein und vertritt die Interessen 
der schwerbehinderten und gleichge-
stellten Menschen bei Maßnahmen, die 
der Betrieb oder die Dienststelle plant. 
Dazu ist vor allem erforderlich, dass sie 
die schwerbehinderten Menschen und 
deren Arbeitsplätze genau kennt und 
im Auge behält, um so Probleme recht-
zeitig zu erkennen. Außerdem muss sie 
jederzeit einen guten Überblick über 
den Betrieb bzw. die Dienststelle und 

die Einsatzmöglichkeiten für behinder-
te Menschen haben.

Mitwirkung bei � Einstellungen von 
schwerbehinderten Menschen: Der Ar-
beitgeber ist zunächst verpflichtet 
zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen – insbe-
sondere mit bei der � Agentur für Arbeit 
gemeldeten arbeitslosen schwerbe-
hinderten Menschen – besetzt werden 
können (§ 81 Abs. 1 SGB IX). Bei dieser 
Prüfung sind die Schwerbehinderten-
vertretung und die Beschäftigtenver-
tretungen zu hören. Wenn Vermitt-
lungsvorschläge durch die Agentur für 
Arbeit oder einen � Integrationsfach-
dienst oder unaufgefordert eingesand-
te Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen vorliegen, muss der Arbeit-
geber darüber die Schwerbehinderten-
vertretung unmittelbar nach Eingang 
unterrichten. Dies gilt auch für den 
� Betriebsrat bzw. � Personalrat sowie 
den � Beauftragten des Arbeitgebers. 
Durch die Mitwirkung schon bei der Be-
setzung freier Stellen soll die Schwer-
behindertenvertretung dazu beitragen, 
dass schwerbehinderte Menschen ein-
gestellt werden. Der Arbeitgeber muss 
� Bewerbungen von schwerbehinder-
ten Menschen mit der Schwerbehin-
dertenvertretung erörtern und ihre 
Stellungnahme dem Betriebsrat bzw. 
Personalrat mitteilen. Die Schwerbe-
hindertenvertretung soll sich dazu äu-
ßern, ob der Bewerber auf dem offenen 
oder einem anderen Arbeitsplatz sei-
nen Fähigkeiten und Kenntnissen ent-
sprechend beschäftigt werden kann. 
Eine Vorauswahl durch den Arbeitge-
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ber ist unzulässig. Ebenso darf nicht 
unterschieden werden zwischen Be-
werbungen aufgrund von Ausschrei-
bungen und solchen, die ohne Auffor-
derung an den Arbeitgeber gerichtet 
wurden. Ferner ist es nicht von Bedeu-
tung, ob es sich um eine externe oder 
interne Bewerbung handelt. Wichtig ist 
auch, dass – sobald ein schwerbehin-
derter Mensch unter den Bewerbern ist 
und dieser die Beteiligung der Schwer-
behindertenvertretung nicht ablehnt 
– die Schwerbehindertenvertretung im 
Stellenbesetzungsverfahren das Recht 
hat, Einsicht in die entscheidungsre-
levanten Teile der Bewerbungsunter-
lagen zu nehmen, sowie das Recht, an 
Vorstellungsgesprächen teilzuneh-
men. Die Möglichkeit, sich ein eigenes 
Bild über die Bewerberlage machen zu 
können, setzt voraus, dass die Schwer-
behindertenvertretung auch die Be-
werbungsunterlagen der nicht behin-
derten Bewerber kennt (§ 95 Abs. 2 Satz 
3 SGB IX).

Anhörungspflicht und Mitwirkungs-
recht: In allen Angelegenheiten, die 
einen Einzelnen oder die schwerbe-
hinderten Menschen als Gruppe berüh-
ren, muss der Arbeitgeber die Schwer-
behindertenvertretung rechtzeitig 
und umfassend unterrichten, vor ei-
ner Entscheidung anhören und die 
getroffene Entscheidung unverzüg-
lich mitteilen (§ 95 Abs. 2 SGB IX). Die-
se Anhörungspflicht des Arbeitgebers 
beinhaltet zugleich ein Mitwirkungs-
recht der Schwerbehindertenvertre-
tung. Dies besagt, dass der Arbeitgeber 
vor einer Entscheidung in Angelegen-

heiten schwerbehinderter Menschen 
(z. B. � Umsetzung, � Versetzung, Beför-
derung, Eingruppierung, � Kündigung, 
Änderung der Arbeitsbedingungen, be-
hinderungsgerechte Gestaltung des 
� Arbeitsplatzes mit � technischen Ar-
beitshilfen, � berufliche Weiterbildung) 
verpflichtet ist, der Schwerbehinder-
tenvertretung die Gründe für seine 
Maßnahme rechtzeitig mitzuteilen und 
ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme 
zu geben.

Dazu muss die Schwerbehindertenver-
tretung Gelegenheit haben, mit dem 
schwerbehinderten Betroffenen zu 
sprechen und sich umfassend zu infor-
mieren. Daraus erklärt sich auch das 
Recht des schwerbehinderten Men-
schen, bei Einsicht in die über ihn ge-
führte Personalakte die Schwerbehin-
dertenvertretung hinzuzuziehen (§ 95 
Abs. 3 SGB IX).

Wird die Schwerbehindertenvertretung 
– entgegen der Anhörungspflicht (§ 95 
Abs. 2 SGB IX) – bei einer Entscheidung 
nicht beteiligt, so ist die Entscheidung 
für die Dauer von einer Woche auszuset-
zen und die Beteiligung nachzuholen. Ist 
die Entscheidung jedoch schon vollzo-
gen oder durchgeführt worden, so führt 
die fehlende Beteiligung der Schwerbe-
hindertenvertretung nicht dazu, dass 
die Personalmaßnahme unwirksam wird 
(keine Unwirksamkeitsfolge).

In Bezug auf eine abzuschließende � In-
tegrationsvereinbarung hat die Schwer-
behindertenvertretung das Recht, ei-
nen Antrag auf Verhandlung zu stellen 
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(§ 83 Abs. 1 Satz 2). Ebenso wirkt die 
Schwerbehindertenvertretung an der 
Einführung und Durchführung des Be-
trieblichen Eingliederungsmanage-
ments für die schwerbehinderten und 
gleichgestellten Beschäftigten mit 
(§ 84 Abs. 1 SGB IX).

Teilnahmerecht: Die Schwerbehinder-
tenvertretung hat das Recht, an allen 
Sitzungen des Betriebsrats oder des 
Personalrats und deren Ausschüssen 
sowie des � Arbeitsschutzausschusses 
beratend teilzunehmen: Sie kann be-
antragen, Angelegenheiten, die einzel-
ne schwerbehinderte Menschen oder 
schwerbehinderte Menschen als Grup-
pe besonders betreffen, auf die Ta-
gesordnung der nächsten Sitzung zu 
setzen (§ 95 Abs. 4 SGB IX). Das Teilnah-
merecht gilt nicht nur für Sitzungen, in 
denen Fragen behandelt werden sol-
len, die schwerbehinderte Menschen 
betreffen. Die Schwerbehindertenver-
tretung ist deshalb unter Mitteilung 
der Tagesordnung zu allen Sitzungen 
zu laden. Zu den Ausschüssen des Be-
triebsrats, an denen die Schwerbehin-
dertenvertretung beratend teilneh-
men kann, gehören zum Beispiel auch 
der Wirtschaftsausschuss und der 
Arbeitsschutz ausschuss (vgl. § 95 Abs. 4 
SGB IX).

Die Schwerbehindertenvertretung kann 
ferner beantragen, einen Beschluss des 
Betriebsrats oder des Personalrats aus-
zusetzen, wenn sie glaubt, dass damit 
eine Beeinträchtigung wichtiger Inte-
ressen von schwerbehinderten Men-
schen verbunden ist. Der beanstande-

te Beschluss ist für die Dauer von einer 
Woche auszusetzen. Danach hat der 
Betriebsrat oder der Personalrat er-
neut zu entscheiden. Außerdem ist die 
Schwerbehindertenvertretung zu be-
stimmten Besprechungen zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmervertretung 
hinzuzuziehen, die nach dem � Be-
triebsverfassungsgesetz  (BetrVG) und 
den � Personalvertretungsgesetzen vor-
gesehen sind (§ 95 Abs. 5 SGB IX). Die 
„Monatsbesprechungen“ nach dem 
BetrVG (§ 74 Abs. 1) oder die „Viertel-
jahresgespräche“ nach den Personal-
vertretungsgesetzen dienen zur Ver-
ständigung bei strittigen Fragen. Die 
Schwerbehindertenvertretung ist in 
diesen Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozess mit einzubezie-
hen (§ 95 Abs. 5 SGB IX). Ihr Teilnahme-
recht ist unabhängig davon, ob für die 
einzelne Besprechung die Behandlung 
von Angelegenheiten schwerbehin-
derter Menschen vorgesehen ist oder  
nicht. Die Schwerbehindertenvertretung  
ist außerdem berechtigt, an Betriebs-  
und Personalversammlungen teilzu-
nehmen, für die sie als Schwerbehin-
dertenvertretung zuständig ist, auch 
wenn die Mitglieder der Schwerbehin-
dertenvertretung nicht Angehörige des 
Betriebes oder der Dienststelle sind. Sie 
hat dort auch ein Rederecht (§ 95 Abs. 8 
SGB IX).

Versammlung schwerbehinderter Men-
schen: Die Schwerbehindertenvertre-
tung hat das Recht, einmal im Kalen-
derjahr und bei Bedarf auch wiederholt 
eine � Versammlung schwerbehinder-
ter Menschen im Betrieb oder in der 
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Dienststelle durchzuführen (§ 95 Abs. 6 
SGB IX). Ist in einem Betrieb oder ei-
ner Dienststelle keine Schwerbehin-
dertenvertretung gewählt, so kann das 
zuständige � Integrationsamt zu ei-
ner Versammlung schwerbehinderter 
Menschen zum Zweck der Vorbereitung 
einer Wahl der Schwerbehindertenver-
tretung (Wahl eines Wahlvorstandes) 
einladen (§ 94 Abs. 6 Nr. 4 SGB IX). Auch 
der Betriebsrat oder der Personalrat hat 
ein entsprechendes Initiativrecht.

Ausgleichsabgabe: Im Rahmen der Ver-
anlagung zur � Ausgleichsabgabe muss 
der Arbeitgeber der Schwerbehinder-
tenvertretung je eine Abschrift der An-
zeige (§ 80 Abs. 2 Satz 1 SGB IX) und des 
laufend zu führenden � Verzeichnisses 
der schwerbehinderten Menschen (§ 80 
Abs. 1 SGB IX) aushändigen.

Im � Kündigungsschutzverfahren hat 
das Integrationsamt eine Stellungnah-
me der Schwerbehindertenvertretung 
einzuholen (§ 87 Abs. 2 SGB IX).

Kooperation: Die Schwerbehinderten-
vertretung ist zur Zusammenarbeit mit 
den anderen betrieblichen Helfern des 
� Integrationsteams verpflichtet (§ 99 
Abs. 1 SGB IX). Außerdem hält sie engen 
Kontakt zum Integrationsamt und zur 
Agentur für Arbeit.

Rechtsstellung: Die persönliche Rechts-
stellung der Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen be-
stimmt sich nach § 96 SGB IX. Mit dieser 
Vorschrift wird die selbstständige Stel-
lung der Schwerbehindertenvertretung 

unterstrichen; ihr Amt ist ein Ehrenamt, 
in dessen Ausübung sie nicht behindert 
werden darf. Wegen ihres Amtes darf 
die Vertrauensperson weder benachtei-
ligt noch begünstigt werden. Dies gilt 
auch für ihre berufliche Entwicklung. 
Hieraus folgt, dass sie während ihrer 
Amtszeit die gleiche Förderung erfah-
ren muss wie mit ihr vergleichbare Ar-
beitnehmer oder Bedienstete.

Die Vertrauensperson hat die gleiche 
persönliche Rechtsstellung, insbeson-
dere den gleichen � Kündigungsschutz, 
Versetzungs- und Abordnungsschutz, 
wie ein Mitglied des Betriebsrats oder 
des Personalrats.

Die Schwerbehindertenvertretung un-
terliegt gemäß § 96 Abs. 7 SGB IX einer 
besonderen Geheimhaltungspflicht. 
Die Schweigepflicht gilt auch nach dem 
Ausscheiden aus dem Amt.

Freistellung: Die Vertrauenspersonen 
sind von ihrer beruflichen Tätigkeit 
ohne Minderung des Arbeitsentgel-
tes oder der Dienstbezüge zu befrei-
en, wenn und soweit es zur Durch-
führung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist. Dies gilt entsprechend für die Teil-
nahme an Seminaren (vgl. � Seminare 
und Öffentlichkeitsarbeit), soweit diese 
Kenntnisse vermitteln, die für die Ar-
beit der Schwerbehindertenvertretung 
erforderlich sind (§ 96 Abs. 4 SGB IX). 
Der zeitliche Umfang der Freistel-
lung richtet sich nach der Anzahl der 
schwerbehinderten Menschen und 
nach den jeweiligen Verhältnissen des 
Betriebes oder der Dienststelle. Da-
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bei sind insbesondere Art oder Schwe-
re der jeweiligen Behinderungen, Lage 
und Beschaffenheit der Arbeitsplät-
ze, die Gestaltung der Arbeitszeit und 
Art, Umfang und Größe des Betriebes 
oder der Dienststelle zu berücksichti-
gen. Sind in der Regel wenigstens 200 
schwerbehinderte Menschen beschäf-
tigt, wird die Vertrauensperson auf ih-
ren Wunsch für ihre Aufgaben vollstän-
dig freigestellt (vgl. § 96 Abs. 4 SGB IX).

Freigestellte Vertrauenspersonen dür-
fen von inner- oder außerbetriebli-
chen Maßnahmen der Berufsförderung 
nicht ausgeschlossen werden (§ 96 
Abs. 5 SGB IX). Nach Beendigung ihrer 
Freistellung ist ihnen im Rahmen der 
Möglichkeiten des Betriebes oder der 
Dienststelle Gelegenheit zu geben, eine 
wegen der Freistellung unterbliebene 
berufliche Entwicklung in dem Betrieb 
oder der Dienststelle nachzuholen.

Muss die Schwerbehindertenvertre-
tung außerhalb der Arbeits- oder 
Dienstzeit tätig werden, hat sie An-
spruch auf entsprechende Arbeits- oder 
Dienstbefreiung unter Fortzahlung ih-
res Lohnes oder Gehaltes (§ 96 Abs. 6 
SGB IX).

Kostenübernahme: Der Arbeitgeber 
hat die durch die Tätigkeit der Schwer-
behindertenvertretung entstehen-
den Kosten zu tragen (§ 96 Abs. 8 
SGB IX). Hierzu gehören insbesondere 
die Kosten für Büroeinrichtung, Büro-
materialien, Gesetzestexte und Fach-
zeitschriften, Fahrtkosten sowie die 
Aufwendungen, die ihr durch die Teil-

nahme an Seminaren und Bildungs-
maßnahmen (§ 96 Abs. 4 SGB IX) ent-
stehen.

Schwerbehinderung

Der Begriff der Schwerbehinderung 
war bis zum Inkrafttreten des SGB IX im 
früheren Schwerbehindertengesetz ei-
genständig und abschließend definiert 
(§§ 1 und 3 SchwbG). Das SGB IX geht 
demgegenüber vom Begriff der � Be-
hinderung aus (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 
Die Begriffsbestimmung der Schwerbe-
hinderung baut darauf auf (§ 2 Abs. 2 
SGB IX), stellt allerdings zusätzlich auf 
eine erhebliche Schwere der Behinde-
rung ab.

Grad der Behinderung (GdB): Als Maß 
für die körperlichen, geistigen, see-
lischen und sozialen Auswirkungen 
der Funktionsbeeinträchtigung gilt im 
Schwerbehindertenrecht der Grad der 
Behinderung (GdB). Er wird nach bun-
desweit einheitlichen Versorgungs-
medizinischen Grundsätzen (� Versor-
gungsmedizin-Verordnung) bemessen. 
Die Auswirkung der Funktionsbeein-
trächtigungen wird als GdB in Zehner-
graden von 20 bis 100 wiedergegeben.

Feststellung der Schwerbehinderung: 
Schwerbehindert ist, wer einen GdB 
von mindestens 50 aufweist und sei-
nen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder eine Beschäftigung 
auf einem Arbeitsplatz im Sinne des 
§ 73 SGB IX rechtmäßig im Bundesge-
biet hat. Ein „gewöhnlicher Aufenthalt“ 
liegt auch bei Asylbewerbern und ge-
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duldeten Ausländern vor, wenn beson-
dere Umstände ergeben, dass sie sich 
auf unbestimmte Zeit in Deutschland 
aufhalten werden.

Durch die Übernahme der bisherigen 
Regelungen des SchwbG in das SGB IX 
(§ 2 Abs. 2) bleiben die Feststellungsbe-
scheide (� Schwerbehindertenausweis) 
durch die � Versorgungsämter unbe-
schadet sprachlicher Veränderungen 
durch das SGB IX (anstelle „Schwerbe-
hinderter“ heißt es jetzt „schwerbehin-
derter Mensch“) weiterhin wirksam.

Die Feststellung der Schwerbehinder-
teneigenschaft kann vom Betroffenen 
beim Versorgungsamt bzw. der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde be-
antragt werden. Antragsformulare 
gibt es dort, bei den � Integrationsäm-
tern, den Sozialämtern sowie den Be-
hindertenverbänden und häufig auch 
bei den � Schwerbehindertenvertretun-
gen in den Betrieben und Dienststel-
len. Das Versorgungsamt bzw. die nach 
Landesrecht zuständige Behörde ermit-
telt den Grad der Behinderung und das 
Vorliegen gesundheitlicher Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme von 
� Nachteilsausgleichen (zum Feststel-
lungsverfahren siehe § 69 SGB IX). Dies 
geschieht insbesondere anhand beige-
zogener oder selbst erhobener ärztli-
cher Befunde, Rehabilitations-, Kur ent-
lassungs- und Sozialberichten sowie 
vergleichbarer Unterlagen.

� Gleichstellung: Behinderte Menschen 
mit einem festgestellten GdB von we-
niger als 50 aber mindestens 30 kön-

nen unter bestimmten Voraussetzun-
gen den schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt werden. Die Gleichstel-
lung wird auf Antrag von der Agentur 
für Arbeit ausgesprochen.

Seelische Behinderungen

Gegenüber anderen Behinderungs-
arten sind seelische Behinderungen 
schwerer zu definieren. Sie betreffen 
nicht messbare Dimensionen wie Füh-
len, Handeln, Wahrnehmung oder Ori-
entierung. Es handelt sich um subjekti-
ve Phänomene, für die es keine genau 
definierte Norm gibt. Von vielen seeli-
schen Krankheiten sind zudem die Ur-
sachen nicht bekannt. Deshalb orien-
tieren sich die Diagnosen im klinischen 
Bereich vielfach an der Beschreibung 
des Zustandes und des Verlaufs der Er-
krankung.

Seelische Erkrankungen treten in ver-
schiedenen Formen auf. Die Übergänge 
sind fließend. Seelische Störungen sind 
äußerst vielfältig. Gemäß der Klassifi-
kation der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) hier einige wichtige Beispiele:

Schizophrene und wahnhafte Störungen 
mit eingeschränkter Wahrnehmung der 
äußeren Wirklichkeit. Bewusstsein, Den-
ken und Fühlen sind gestört, oft im Ver-
lauf von Phasen. Betroffene fühlen sich 
verfolgt oder bedroht, verschließen sich 
ihrer Umwelt, hören Stimmen, haben 
Halluzinationen.

Affektive Störungen mit manischen 
und depressiven Phasen im Wechsel 
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(sog. bipolare Störung) oder mit anhal-
tender Depression.

Belastungs- und Anpassungsstörungen 
mit generellen oder speziellen Angst-
störungen, sozialer Phobie (Angst-
zustände bei sozialen Kontakten), 
Zwangsstörungen (zwanghafte Gedan-
ken oder Handlungen), Belastungsstö-
rungen als Reaktion auf persönlich er-
fahrene Bedrohungen (z. B. Unfall, Tod, 
Naturkatastrophe, Verbrechen) oder 
als somatoforme Störungen (starke 
körperliche Symptome wie Schmerzen 
oder Herz-Kreislauf-Beschwerden, die 
sich nicht auf organische Erkrankungen 
zurückführen lassen).

Persönlichkeits- und Verhaltensstörun-
gen mit anhaltenden Verhaltensmus-
tern, die sich in starren Reaktionen auf 
unterschiedliche persönliche und sozia-
le Lebenslagen zeigen (z. B. krankhaftes 
Misstrauen, soziale Abkapselung, Pe-
danterie, Aggression gegen andere oder 
sich selbst, hilflose Abhängigkeit).

Problem der Akzeptanz: Viele seelisch 
erkrankte Menschen haben Schwierig-
keiten, sich zu ihrer Behinderung zu be-
kennen. Sie haben Angst davor, stigma-
tisiert zu werden. Oft sind sie auch nicht 
in der Lage, ihre Situation richtig einzu-
schätzen. Dies führt zum Beispiel zu Pro-
blemen, wenn es um den � Kündigungs-
schutz geht. Liegt keine Anerkennung der 
� Schwerbehinderung vom Versorgungs-
amt bzw. der nach Landesrecht zustän-
digen Behörde vor, dann kann natürlich 
auch der besondere Kündigungsschutz 
nicht greifen. Daher ist es angebracht, 

darauf hinzuwirken, dass ein Anerken-
nungsantrag gestellt wird.

Im Arbeitsleben zu beachten:
 • Unerklärliche Verhaltensänderungen 
eines Mitarbeiters besprechen, um 
das veränderte Verhalten zu verste-
hen und gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen.
 • Es sollte eine zentrale Bezugsperson 
im Betrieb geben, mit der die betrof-
fene Person ihre betrieblichen Ange-
legenheiten besprechen kann.
 • Arbeitsabläufe und Aufgaben struk-
turiert und transparent gestalten.
 • Über- wie auch Unterforderung ver-
meiden.
 • Eindeutigkeit im Umgang hilft, Ver-
unsicherungen abzubauen.
 • Medikamente können auch Neben-
wirkungen haben, die sich auf die 
Leistungsfähigkeit auswirken.

Beratung und Betreuung: Die Betreu-
ung seelisch behinderter Menschen 
und die Beratung von Arbeitgebern, 
Vorgesetzten und Kollegen bei Proble-
men im psychosozialen Bereich ist die 
Aufgabe der � Integrationsfachdienste, 
die von den � Integrationsämtern koor-
diniert werden.

Selbstbestimmung

� Teilhabe
� Wunsch- und Wahlrecht

Selbsthilfeorganisationen

� Behindertenverbände
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Selbstständigkeit, 
 wirtschaftliche

Schwerbehinderte Menschen können 
Darlehen oder Zinszuschüsse zur Grün-
dung und zur Erhaltung einer selbst-
ständigen beruflichen Existenz in An-
spruch nehmen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1c 
SGB IX i.V.m. § 21 SchwbAV), wenn
 • sie die erforderlichen persönlichen 
und fachlichen Voraussetzungen für 
die Ausübung der Tätigkeit erfüllen,
 • sie ihren Lebensunterhalt durch die 
Tätigkeit voraussichtlich auf Dauer 
im Wesentlichen sicherstellen kön-
nen und
 • die Tätigkeit unter Berücksichtigung 
von Lage und Entwicklung des Ar-
beitsmarktes zweckmäßig ist.

Darüber hinaus können unter be-
stimmten Voraussetzungen zum Bei-
spiel folgende Leistungen finanziert 
werden:
 • � technische Arbeitshilfen
 • eine � Arbeitsassistenz
 • die Teilnahme an Leistungen zur Er-
haltung und Erweiterung beruflicher 
Kenntnisse und Fertigkeiten (§ 24 
SchwbAV) im Rahmen der � berufli-
chen Weiterbildung
 • � Wohnungshilfen (§ 22 SchwbAV)
 • Einstellungszuschüsse bei Neugrün-
dungen (siehe Leistungsübersicht ab 
S. 292)

Seminare und 
 Öffentlichkeitsarbeit

Die Integrationsämter führen Semina-
re und Bildungsmaßnahmen für die be-

trieblichen � Integrationsteams durch 
(§ 102 Abs. 3 SGB IX). Wesentliche Inhal-
te und Ziele der Veranstaltungen sind 
die Vermittlung grundlegender Kennt-
nisse für die besonderen Aufgaben der 
Mitglieder des Integrationsteams nach 
dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX), der Erfahrungsaustausch so-
wie die Verbesserung der Zusammen-
arbeit im Integrationsteam und mit 
außerbetrieblichen Stellen. Das SGB IX 
sieht ausdrücklich auch die Teilnahme 
des � Beauftragten des Arbeitgebers vor.

Die Schwerbehindertenvertretung und 
der Betriebsrat bzw. Personalrat sind 
für die Teilnahme ohne Minderung des 
Arbeitsentgelts von der Arbeit freizu-
stellen (§ 96 Abs. 4 SGB IX i.V.m. § 37 
Abs. 6 BetrVG). Die den Teilnehmern 
entstehenden Kosten hat der Arbeitge-
ber zu tragen.

Aufklärungsmaßnahmen des � Inte-
grationsamtes, deren Gegenstand die 
� Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben ist, können aus 
Mitteln der Ausgleichsabgabe geför-
dert werden. Darunter fallen zum Bei-
spiel Informationsschriften sowie Aus-
stellungen und Arbeitstagungen des 
Integrationsamtes, die dieses Thema 
behandeln.

Servicestellen, Gemeinsame

Mit den Regelungen zu den Gemeinsa-
men Servicestellen (§§ 22–25 SGB IX) 
hat der Gesetzgeber eine Stelle ge-
schaffen, die vor allem bei unklarer Zu-



S SGB IX (REHABILITATION UND TEILHABE BEHINDERTER  MENSCHEN)

234 ABC  Behinderung & Beruf

ständigkeit in Verfahren Klärung her-
beiführt (� Zuständigkeitsklärung).

Ziel der gesetzlichen Bestimmungen ist 
es, in jedem Kreis bzw. in jeder kreisfrei-
en Stadt eine Gemeinsame Servicestel-
le der � Rehabilitationsträger einzurich-
ten. Die Gemeinsamen Servicestellen 
sollen der ortsnahen Beratung über 
die Leistungen zur Rehabilitation und 
� Teilhabe behinderter Menschen so-
wie deren Unterstützung während 
der Inanspruchnahme dieser Leistun-
gen dienen. Dabei ist der konkrete Hil-
febedarf zu klären und der zuständi-
ge Leistungsträger einzuschalten. Eine 
Verpflichtung zur Inanspruchnahme 
der Servicestellen besteht nicht. Für 
den Personenkreis der � schwerbehin-
derten und � gleichgestellten Men-
schen umfasst die Aufgabenstellung 
auch die Klärung des Hilfebedarfs nach 
dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
� SGB IX). Dabei sind die � Integrations-
ämter zu beteiligen. Die Servicestel-
len werden organisatorisch jeweils ei-
nem Rehabilitationsträger zugeordnet. 
Die Anbindung kann in den einzelnen 
Kreisen und kreisfreien Städten unter-
schiedlich sein.

SGB IX (Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter 
 Menschen)

Das SGB IX umfasst alle gesetzlichen 
Regelungen zur Rehabilitation und 
� Teilhabe behinderter Menschen. Als 
sozialpolitisches Ziel aller Teilhabeleis-
tungen nennt § 1 des SGB IX die Selbst-
bestimmung behinderter Menschen 

und ihre umfassende Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft. Das SGB IX de-
finiert in § 2 die Begriffe Behinderung 
und Schwerbehinderung. Es beschreibt, 
was die verschiedenen Leistungen zur 
Teilhabe jeweils konkret bewirken sol-
len, welche Leistungsinhalte sie haben 
und wer der dafür zuständige Träger ist.

Das SGB IX enthält außerdem Bestim-
mungen zur Zusammenarbeit der 
verschiedenen Leistungsträger un-
tereinander sowie mit den Leistungs-
erbringern und regelt die hierzu erfor-
derlichen Verfahrensweisen. Auch das 
Schwerbehindertenrecht wurde als Teil 
2 in das SGB IX integriert – und dadurch 
zugleich das frühere Schwerbehin-
dertengesetz (SchwbG) abgelöst. Das 
Schwerbehindertenrecht umfasst die 
„Besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen“.

Grundsätze: Für die „Selbstbestim-
mung und Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft“ (§ 1 SGB IX) von behinderten 
und von Behinderung bedrohten Men-
schen ist das SGB IX innerhalb des Sozi-
algesetzbuchs von grundlegender Be-
deutung. Die Regelungen des Rechts 
der Rehabilitation und der Eingliede-
rung behinderter Menschen stehen 
dabei nach dem Willen des Gesetzge-
bers unter folgenden Grundsätzen: Das 
SGB IX soll
 • das Benachteiligungsverbot des Grund-
gesetzes (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) um-
setzen;
 • die Unübersichtlichkeit und Unter-
schiedlichkeit des bestehenden Re-
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habilitationsrechts soweit wie mög-
lich beenden;
 • eine gemeinsame Plattform errich-
ten, auf der eine einheitliche Rehabi-
litationspraxis erreicht werden kann;
 • den Zugang und die Erbringung von 
Leistungen organisieren, die Struktu-
ren für die Zusammenarbeit der Trä-
ger, Erbringer und Empfänger von Leis-
tungen schaffen sowie Qualität und 
Effizienz dieser Leistungen sichern;
 • die Regelungen des Rehabilitations- 
und des Schwerbehindertenrechts 
den Grundsätzen „Selbstbestim-
mung und Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft“ anpassen.

Kooperation der Leistungsträger: Ein 
Hauptanliegen des SGB IX ist es, die Ko-
ordination der Leistungen und das Zu-
sammenwirken der Leistungsträger 
durch wirksame Instrumente sicherzu-
stellen. Diesem Zweck dienen u. a. 
 • die rasche Klärung des Hilfebedarfs 
im Einzelfall,
 • die Verpflichtung der � Rehabilitati-
onsträger zur Errichtung Gemeinsa-
mer � Servicestellen, um eine über-
greifende, ortsnahe und zügige 
Beratung der Betroffenen zu ermög-
lichen (vgl. § 22 SGB IX), sowie
 • die gesetzliche Festlegung zu ge-
meinsamem Handeln und zur früh-
zeitigen Berücksichtigung weite-
rer Maßnahmen und Hilfen zur 
Eingliederung behinderter bzw. von 
Behinderung bedrohter Menschen, 
die möglicherweise in die Zuständig-
keit eines anderen Rehabilitations-
trägers fallen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des 
SGB IX lassen sich kurz wie folgt be-
schreiben:
 • Ziel der Sozialleistungen ist die För-
derung der Teilhabe der behinder-
ten oder von Behinderung bedrohten 
Menschen an der Gesellschaft, insbe-
sondere im Arbeitsleben. Dieses Ziel 
soll mit Leistungen zur medizinischen, 
beruflichen und sozialen Rehabilita-
tion schnell, wirkungsvoll, wirtschaft-
lich und auf Dauer erreicht werden.
 • Die Leistungsberechtigten erhalten 
erweiterte � Wunsch- und Wahlrech-
te (vgl. § 9 SGB IX). Die Zuständigkeit 
der einzelnen Zweige der sozialen Si-
cherheit für die unterschiedlichen Re-
habilitationsleistungen bleibt grund-
sätzlich bestehen. Das Verfahren zur 
� Zuständigkeitsklärung beinhaltet 
nunmehr Fristen für die Antragsbear-
beitung (vgl. § 14 SGB IX).
 • Unter Berücksichtigung der grund-
sätzlichen Unterschiede zwischen 
den Leistungen der Sozialhilfe 
(� SGB XII) und den Leistungen der 
übrigen Leistungsträger werden ne-
ben den Trägern der Jugendhilfe auch 
die Träger der Sozialhilfe in den Kreis 
der Rehabilitationsträger einbezo-
gen.
 • Bei den Leistungen der Sozialhilfeträ-
ger wird die Heranziehung von Ein-
kommen und Vermögen behinderter 
Menschen bzw. der Eltern behinder-
ter Kinder in der � Eingliederungshilfe 
neu geregelt.
 • Geschlechtstypische Belastungen 
für behinderte und von Behinderung 
bedrohte � Frauen werden ebenso 
berücksichtigt wie die besonderen 
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Bedürfnisse behinderter und von Be-
hinderung bedrohter Kinder.
 • Es wird sichergestellt, dass die Leis-
tungen zur medizinischen Reha-
bilitation und zur Teilhabe am Ar-
beitsleben auch psychologische und 
pädagogische Hilfen umfassen.
 • Als Hilfe zur Erlangung eines Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatzes wird für 
schwerbehinderte Menschen der be-
reits früher gegen die Integrations-
ämter bestehende Anspruch auf eine 
notwendige � Arbeitsassistenz auch 
gegenüber dem Rehabilitationsträ-
ger begründet (vgl. § 33 Abs. 8 Satz 1 
Nr. 3 und Satz 2 SGB IX).

Das Schwerbehindertenrecht wurde als 
Teil 2 in das SGB IX einbezogen. Es ent-
hält die „Besonderen Regelungen zur 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen“. 
Durch die Verknüpfung des Rehabilita-
tionsrechts mit dem Schwerbehinder-
tenrecht werden die � Integrationsämter 
in stärkerem Maße als bisher Koopera-
tionspartner der Rehabilitationsträger. 
Die Beratung durch die Gemeinsamen 
� Servicestellen der Rehabilitationsträger 
umfasst daher beispielsweise auch die 
Klärung des Hilfebedarfs nach Teil 2 des 
SGB IX. Die Integrationsämter sind des-
halb an diesen Gemeinsamen Service-
stellen beteiligt.

Inhaltliche Schwerpunkte des Schwer-
behindertenrechts sind u. a.
 • die Definition der � Schwerbehinde-
rung und der � Gleichstellung sowie 
Regelungen zur Feststellung der Be-
hinderung (vgl. � Schwerbehinder-
tenausweis);

 • die � Beschäftigungspflicht der Ar-
beitgeber sowie weitere Pflichten der 
Arbeitgeber und Rechte der schwer-
behinderten Menschen;
 • der besondere � Kündigungsschutz 
für schwerbehinderte Menschen;
 • Wahl und Aufgaben der � Schwerbe-
hindertenvertretung sowie die Zu-
sammenarbeit der Mitglieder des be-
trieblichen � Integrationsteams;
 • die Aufgaben des Integrationsamtes 
zur Erhebung und Verwendung der 
� Ausgleichsabgabe sowie im Rahmen 
des Kündigungsschutzes und der � Be-
gleitenden Hilfe im Arbeitsleben.

SGB XII (Sozialhilfe)

Die Sozialhilfe stellt – neben der Kran-
ken-, Renten-, Pflege- und Unfallversi-
cherung sowie den Leistungen der Bun-
desagentur für Arbeit – eine wichtige 
Säule im gegliederten Sozialleistungs-
system dar (� Sozialversicherung).

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, grund-
sätzlich jedem, der sich in der Bundes-
republik Deutschland aufhält und sich 
nicht selbst helfen kann bzw. die erfor-
derlichen Hilfen nicht von anderen er-
hält, aus öffentlichen Mitteln die er-
forderlichen Hilfen zu gewähren. Für 
ausländische Staatsangehörige gilt 
dies unter Beachtung spezieller Rege-
lungen. Unter sehr restriktiven Voraus-
setzungen kann in ganz besonderen 
Fällen auch Sozialhilfe für Deutsche im 
Ausland gewährt werden.

Die Sozialhilfe eröffnet – mit den Leis-
tungen nach dem SGB XII – die Mög-
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lichkeit, ein Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht (= ver-
fassungsrechtlich garantiertes Grund-
recht; Art. 1 GG).

Erklärtes Ziel der Sozialhilfe ist es, jeden 
durch die Hilfen soweit wie möglich zu 
befähigen, unabhängig von ihr zu le-
ben. Die Sozialhilfe wird als persönli-
che Hilfe (Beratung), Geld- oder Sach-
leistung gewährt. Sie umfasst folgende 
Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) wird 
gewährt, wenn der notwendige Le-
bensunterhalt nicht oder nicht ausrei-
chend aus eigenen Kräften und Mitteln 
– vor allem aus Einkommen und Vermö-
gen – sichergestellt werden kann.

Der notwendige Lebensunterhalt um-
fasst insbesondere Ernährung, Unter-
kunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, 
Heizung und persönliche Bedürfnisse 
des täglichen Lebens. HLU kann durch 
laufende und/oder einmalige Leistun-
gen gewährt werden.

Zunehmend an Bedeutung gewinnt die 
Hilfe zur Arbeit. Hier wirkt die Sozialhilfe 
darauf hin, dass der Hilfesuchende sich 
um Arbeit bemüht und Arbeit findet.

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung

Hilfen zur Gesundheit 

Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen: Besondere Bedeutung im 
Leistungskatalog der Hilfe in besonde-

ren Lebenslagen (HbL) kommt der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Men-
schen zu. Sie unterscheidet zwischen
 • verschiedenen Personengruppen von 
behinderten Menschen (Beeinträch-
tigung der körperlichen Funktion, der 
geistigen Fähigkeit oder seelischen 
Gesundheit von dem für das Lebens-
alter typischen Zustand) und
 • verschiedenen Leistungen.

Der Leistungskatalog der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen 
sieht vor allem vor:
 • Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation
 • Versorgung mit Körperersatzstücken 
sowie mit orthopädischen oder an-
deren Hilfsmitteln
 • Leistungen zur � Teilhabe am Arbeits-
leben sowie sonstige Hilfen zur Er-
langung eines geeigneten Platzes im 
Arbeitsleben
 • Hilfen zu einer angemessenen Schul-
bildung
 • Hilfen zur schulischen Ausbildung für 
einen angemessenen Beruf einschließ-
lich des Besuchs einer Hochschule
 • Hilfe zur Ausbildung für eine sonsti-
ge angemessene Tätigkeit
 • Leistungen in anerkannten Werkstät-
ten für behinderte Menschen oder in 
vergleichbaren sonstigen Beschäfti-
gungsstätten
 • Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft
 • nachgehende Hilfe zur Sicherung der 
Wirksamkeit der ärztlichen und ärzt-
lich verordneten Maßnahmen und 
zur Sicherung der Teilhabe der behin-
derten Menschen am Arbeitsleben
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Dieser Leistungskatalog zeigt sehr 
deutlich die Verzahnung der Sozialhilfe 
mit anderen Trägern von Sozialleistun-
gen (� Sozialversicherungsträger, � Re-
habilitationsträger).

Hilfe zur Pflege

Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten

Hilfen in anderen Lebenslagen

Sozialhilferechtliche Voraussetzun-
gen/ Leistungsgewährung: Das Sozial-
hilferecht wird geprägt vom Grundsatz 
der Nachrangigkeit. Hierzu zählen ins-
besondere die eigenen Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse des Hilfe-
suchenden. Zur Feststellung, ob und in 
welcher Höhe ein sozialhilferechtlicher 
Bedarf besteht, sieht das SGB XII i.V.m. 
Rechtsverordnungen und landesrecht-
lichen Bestimmungen Einkommens- 
und Vermögensfreigrenzen vor. So ist 
die Gewährung von Sozialhilfe bei-
spielsweise unabhängig von kleineren 
Sparbeträgen oder von einem kleineren 
selbstbewohnten Einfamilienhaus.

Können vorrangig bestehende Ansprü-
che beispielsweise gegenüber anderen 
Trägern von Sozialleistungen oder auch 
privatrechtlicher Natur (z. B. Unterhalts-
ansprüche gegenüber dem Ehegatten, 
Kindern gegenüber Eltern, Eltern ge-
genüber Kindern) vom Hilfesuchenden 
selbst nicht realisiert werden, so prüft 
der Sozialhilfeträger, ob Sozialhilfe zu 
gewähren ist und realisiert dann sei-
nerseits die vorrangigen Ansprüche. 

Sozialhilfeleistungen werden grund-
sätzlich als Beihilfen gewährt und sind 
somit bei rechtmäßiger Gewährung 
vom Hilfeempfänger nicht zurückzu-
zahlen. Anders verhält es sich, wenn die 
Hilfe als Darlehen gewährt wird. Die Er-
ben eines Hilfeempfängers hingegen 
können unter bestimmten Vorausset-
zungen zur Rückzahlung herangezogen 
werden.

Zuständigkeit: Zuständig für die Ent-
scheidung über die Gewährung von So-
zialhilfe ist grundsätzlich der örtliche 
Träger der Sozialhilfe, in dessen Bereich 
sich der Hilfesuchende tatsächlich auf-
hält (Stadt- oder Landkreis). Der Antrag 
kann beim Bürgermeisteramt vor Ort 
gestellt werden. 

Für einige Leistungen sind die überört-
lichen Träger der Sozialhilfe zuständig, 
die durch Landesgesetz in den einzel-
nen Bundesländern bestimmt werden.

Rechtsweg: Für öffentlich-rechtliche 
Streitigkeiten auf dem Gebiet der Sozi-
alhilfe sind die Sozialgerichte zuständig.

Sicherheitsfachkraft

� Fachkraft für Arbeitssicherheit

Sozialauswahl

Bei betriebsbedingtem � Kündigungs-
grund sind soziale Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen, wenn eine Auswahl 
unter mehreren vergleichbaren Arbeit-
nehmern, die für eine Entlassung in Be-
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tracht kommen, stattfindet (Sozialaus-
wahl, vgl. § 1 Abs. 3 KSchG).

Wenn die Auswahl auf einen schwer-
behinderten Arbeitnehmer fällt, ist die 
Zustimmung des Integrationsamtes er-
forderlich. Im � Kündigungsschutzver-
fahren hat es zu prüfen, ob der Arbeit-
geber den besonderen Schutzzweck 
des SGB IX beachtet hat. Behinderten-
rechtliche Gesichtspunkte können da-
für sprechen, dass eine andere Auswahl 
zu treffen ist, und es deshalb dem Ar-
beitgeber zuzumuten ist, den schwer-
behinderten Arbeitnehmer weiter zu 
beschäftigen. Das gilt auch im Falle ei-
ner wesentlichen � Betriebseinschrän-
kung.

Sozialgericht

Gegen Entscheidungen der Agenturen 
für Arbeit und der Versorgungsämter 
bzw. der nach Landesrecht zuständigen 
Behörden ist nach dem Schwerbehin-
dertenrecht (Teil 2 SGB IX) der Rechts-
weg zum Sozialgericht gegeben. Zuvor 
ist ein Widerspruchsverfahren durchzu-
führen.

Dies betrifft zum Beispiel Streitigkeiten 
über die Feststellung einer � Schwerbe-
hinderung oder � Gleichstellung als Vor-
aussetzung für den Bezug von Leistun-
gen zur � Teilhabe oder der Bewilligung 
von Renten.

Das Gericht ermittelt von Amts wegen 
den einer Klage zugrunde liegenden 
Sachverhalt (§ 103 SGG). Bei den sozial-
gerichtlichen Klagen nach dem Schwer-

behindertenrecht (Teil 2 SGB IX) entste-
hen keine Gerichtskosten (§ 183 SGG). 
Rechtsmittelinstanzen sind die Landes-
sozialgerichte und das Bundessozialge-
richt in Kassel.

Sozialgesetzbuch (SGB)

Durch das Sozialgesetzbuch soll das 
früher in vielen Gesetzen verstreut ge-
regelte Sozialrecht in einem einheitli-
chen Gesetzeswerk zusammengefasst 
und überschaubar gemacht werden. 
Dieses Vorhaben ist bereits weitgehend 
verwirklicht. Es sind folgende eigen-
ständige Bücher des Sozialgesetzbu-
ches in Kraft:

SGB I (Allgemeiner Teil): Das SGB I ent-
hält u. a. Vorschriften über Auskunfts- 
und Beratungspflichten der Leistungs-
träger gegenüber dem Ratsuchenden. 
Es zählt ferner stichwortartig die wich-
tigsten, in den einzelnen Gesetzen ge-
regelten Sozialleistungen auf, begrün-
det allerdings selbst keine finanziellen 
Leistungsansprüche. Mit der � Teilha-
be behinderter Menschen befasst sich 
§ 10 SGB I. Danach haben Menschen, 
die körperlich, geistig oder seelisch be-
hindert sind oder von einer solchen 
� Behinderung bedroht sind, zur För-
derung ihrer Selbstbestimmung und 
gleichberechtigten Teilhabe ein Recht 
auf bestimmte erforderliche Hilfen. Da-
bei geht es funktional um verschiedene 
Ziele, u. a. darum,
 • eine Behinderung abzuwenden oder 
ihre Folgen abzumildern,
 • Einschränkungen der Erwerbsfähig-
keit zu vermeiden,
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 • behinderten Menschen einen ihren 
Neigungen und Fähigkeiten entspre-
chenden Platz im Arbeitsleben zu si-
chern,
 • ihnen eine selbstständige und selbst-
bestimmte Lebensführung zu er-
möglichen,
 • Benachteiligungen aufgrund der Be-
hinderung entgegenzuwirken.

§ 29 SGB I zählt übersichtsartig die zur 
Erreichung dieser Ziele vorgesehenen 
Leistungen zur Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen auf. Es 
sind dies die Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation, zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft sowie unterhaltssi-
chernde und andere ergänzende Leis-
tungen. Ferner weist § 29 SGB I auf die 
besonderen und sonstigen Hilfen zur 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
insbesondere im Arbeitsleben hin.

SGB II (Grundsicherung für Arbeitsu-
chende): Mit dem Zweiten Buch hat 
der Gesetzgeber das bisherige Neben-
einander der Fürsorgesysteme von So-
zialhilfe und Arbeitslosenhilfe beendet 
und mit dem Arbeitslosengeld II eine 
einheitliche Sozialleistung für erwerbs-
fähige Hilfebedürftige geschaffen. Es 
geht im SGB II um eine Grundsiche-
rung, verbunden mit einer intensiven 
Unterstützung der Leistungsberech-
tigten bei ihrer Eingliederung in Arbeit 
(vgl. §§ 1, 3 und 4 sowie 16 ff. SGB II). 
Das SGB II fordert dabei von den Leis-
tungsberechtigten ausdrücklich, dass 
diese alle Möglichkeiten zur Beendi-
gung oder Verringerung ihrer Hilfebe-

dürftigkeit ausschöpfen, sie müssen 
insbesondere aktiv an ihrer Eingliede-
rung in Arbeit mitwirken (vgl. § 2 SGB II). 
Maßgebliches Unterscheidungskriteri-
um zwischen der Grundsicherung nach 
dem SGB II und der Sozialhilfe nach 
dem SGB XII ist, ob der Betreffende er-
werbsfähig ist (vgl. § 7 SGB II).

Träger der Leistungen nach dem SGB II 
sind die Bundesagentur für Arbeit so-
wie die kreisfreien Städte und Kreise. 
Letztere sind gemäß §§ 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und 16a SGB II zuständig für Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung, 
Kinderbetreuungsleistungen, Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe am sozi-
alen und kulturellen Leben für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
(§§ 28 f. SGB II), Schuldner- und Sucht-
beratung, Leistungen für besonderen 
einmaligen Bedarf sowie die psychoso-
ziale Betreuung der Arbeitsuchenden. 
Die � Agentur für Arbeit ist für alle üb-
rigen Leistungen der Grundsicherung 
zuständig. Dies sind insbesondere Leis-
tungen zur Eingliederung in den allge-
meinen Arbeitsmarkt sowie Leistungen 
zur Sicherstellung des Lebensunter-
halts mit Ausnahme der Wohn- und 
Heizkosten (vgl. § 6 SGB II).

Zur einheitlichen Durchführung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
bilden die beiden o.g. Träger im Gebiet 
jedes kommunalen Trägers eine ge-
meinsame Einrichtung (§ 44b SGB II).

Kommunale Träger, die die gesamten 
Aufgaben nach dem SGB II, das heißt 
ohne Beteiligung der Agentur für Arbeit 
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wahrnehmen wollen, können vom Bun-
desministerium für Arbeit und Sozia-
les dafür auf Antrag zugelassen werden 
(zugelassene kommunale Träger oder 
� Optionskommunen, § 6a SGB II).

Die gemeinsamen Einrichtungen und 
die zugelassenen kommunalen Träger 
führen die Bezeichnung � Jobcenter 
(§ 6d SGB II).

SGB III (Arbeitsförderung): Inhalt des 
SGB III ist das früher im Arbeitsförde-
rungsgesetz geregelte Recht der � Ar-
beitsförderung, das heißt die Aufgaben 
der Bundesagentur für Arbeit. Es be-
inhaltet vor allem die leistungsrecht-
lichen Grundlagen für die Förderung 
der � Arbeitsvermittlung, der � Berufs-
ausbildung, der beruflichen Weiterbil-
dung und die Entgeltersatzleistungen, 
insbesondere das Arbeitslosengeld I 
(� Arbeitslosenversicherung). Auch die 
Förderung der beruflichen Eingliede-
rung behinderter Menschen ist Teil des 
SGB III (vgl. §§ 19, 112 ff.).

SGB IV (Gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialversicherung): Das SGB IV 
enthält gemeinsame Vorschriften für 
die gesetzliche � Sozialversicherung 
(Kranken-, Unfall- und Rentenversiche-
rung sowie soziale Pflegeversicherung), 
zum Beispiel über die versicherten Per-
sonen, die Beiträge und die Selbstver-
waltung der Träger.

SGB V (Gesetzliche Krankenversiche-
rung): Im SGB V sind die rechtlichen 
Grundlagen der gesetzlichen � Kran-
kenversicherung geregelt. Aufgabe der 

Krankenversicherung ist es, die Ge-
sundheit der Versicherten zu erhalten, 
wiederherzustellen oder ihren Gesund-
heitszustand zu bessern. Dazu sieht das 
SGB V Leistungen zur Verhütung von 
Krankheiten, zu ihrer Früherkennung 
sowie zu ihrer Behandlung vor. Ziel der 
Krankenversicherung ist es u. a., den 
Eintritt dauerhafter Behinderungen zu 
vermeiden (� Prävention). Daher haben 
Versicherte auch Anspruch auf Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation 
sowie auf unterhaltssichernde und an-
dere ergänzende Leistungen, die erfor-
derlich sind, um eine Behinderung oder 
Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu 
beseitigen, zu mindern, eine Verschlim-
merung zu verhüten oder ihre Folgen 
abzumildern (§ 11 Abs. 2 SGB V).

SBG VI (Gesetzliche Rentenversiche-
rung): Das SGB VI enthält die Regelung 
der gesetzlichen � Rentenversicherung. 
Nach dem Grundsatz „Rehabilitation 
vor Rente“ stellt die Rentenversiche-
rung den Versicherten umfangreiche 
Leistungen zur medizinischen und be-
ruflichen Rehabilitation zur Verfügung. 
Ferner regelt das SGB VI das Recht der 
� Erwerbsminderungsrenten sowie der 
Renten wegen Alters einschließlich 
der � Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen (§ 37 SGB VI).

SGB VII (Gesetzliche Unfallversiche-
rung): Im SGB VII finden sich die Rege-
lungen zur gesetzlichen Unfallversi-
cherung (� Berufsgenossenschaften). 
Sie befasst sich mit der Verhütung und 
den Folgen von � Arbeitsunfällen und 
� Berufskrankheiten (Versicherungsfäl-
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le). Geregelt sind im SGB VII daher die 
medizinische und berufliche Rehabi-
litation nach Arbeitsunfällen und bei 
Berufskrankheiten sowie die Renten-
leistungen bei geminderter Erwerbsfä-
higkeit infolge eines Versicherungsfal-
les. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
wichtig sind auch die im SGB VII enthal-
tenen weitgehenden Beschränkungen 
ihrer Haftung für Personenschäden in-
folge von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, die auf ein Verhalten des 
Unternehmers oder eines im Betrieb 
Beschäftigten zurückzuführen sind.

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe): Das 
SGB VIII enthält u. a. Regelungen zu den 
Leistungen der Jugendhilfe (z. B. Ju-
gendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzie-
herischer Kinder- und Jugendschutz, 
Förderung der Erziehung in der Fami-
lie). Dazu gehören auch Ansprüche auf 
� Eingliederungshilfe für seelisch be-
hinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a 
SGB VIII), Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen (z. B. deren 
Inobhutnahme) und die Bestimmun-
gen über Pflegschaft und Vormund-
schaft für Kinder und Jugendliche.

SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen): Das � SGB IX um-
fasst alle gesetzlichen Regelungen zur 
Rehabilitation und � Teilhabe behinder-
ter Menschen. Als sozialpolitisches Ziel 
aller Teilhabeleistungen nennt § 1 des 
SGB IX die Selbstbestimmung behin-
derter Menschen und ihre umfassende 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. 
Das SGB IX definiert in § 2 die Begriffe 
Behinderung und Schwerbehinderung. 

Es beschreibt, was die verschiedenen 
Leistungen zur Teilhabe jeweils kon-
kret bewirken sollen, welche Leistungs-
inhalte sie haben und wer der dafür 
zuständige Träger ist. Das SGB IX ent-
hält außerdem Bestimmungen zur Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Leis-
tungsträger untereinander sowie mit 
den Leistungserbringern und regelt die 
hierzu erforderlichen Verfahrenswei-
sen. Auch das Schwerbehindertenrecht 
ist als Teil 2 in das SGB IX integriert. Das 
Schwerbehindertenrecht umfasst die 
„Besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen“.

SGB X (Sozialverwaltungsverfahren und 
Sozialdatenschutz): Gegenstand des 
SGB X sind vor allem umfassende, für 
alle Sozialleistungsträger geltende Re-
gelungen des Verwaltungsverfahrens. Es 
stärkt die verfahrensrechtliche Position 
des Bürgers (z. B. durch den Anspruch auf 
rechtliches Gehör und Akteneinsicht), 
begründet für ihn aber auch Mitwir-
kungspflichten gegenüber dem Sozial-
leistungsträger. Wichtig für den Empfän-
ger von Sozialleistungen ist auch der 
umfassende, strenge Datenschutz, den 
das SGB X in den §§ 67 ff. gewährleistet.

SGB XI (Soziale Pflegeversicherung): 
Das SGB XI enthält als eigenständigen 
Zweig der � Sozialversicherung die Pfle-
geversicherung zur Absicherung des 
Risikos der Pflegebedürftigkeit. Das 
SGB XI bestimmt dabei die Grundsät-
ze, nach denen pflegebedürftige Men-
schen Hilfe erhalten, die wegen der 
Schwere der Pflegebedürftigkeit auf so-
lidarische Unterstützung angewiesen 
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sind. Danach hat zum Beispiel die häus-
liche Pflege Vorrang vor der Pflege in 
stationären Einrichtungen. Betont wird 
auch der Vorrang von � Prävention und 
medizinischer Rehabilitation, um den 
Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden (vgl. § 5 SGB XI). Außerdem ent-
hält das SGB XI einen Anspruch auf sog. 
Pflegeberatung (§ 7a).

� SGB XII (Sozialhilfe): Mit dem SGB XII 
ist auch das Recht der Sozialhilfe, das 
früher im Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) geregelt war, Teil des SGB. In 
seinen allgemeinen Vorschriften be-
schreibt das SGB XII die Aufgaben der 
Sozialhilfe, bestimmt deren Nachrang 
gegenüber eigenen Bemühungen des 
Betroffenen und anderen Sozialleistun-
gen und legt fest, wer Träger der Sozial-
hilfe ist. Das SGB XII regelt ferner, nach 
welchen Grundsätzen sich die Erbrin-
gung von Sozialhilfe richtet (z. B. nach 
dem Bedarfsdeckungs- und dem Indi-
vidualisierungsprinzip, vgl. die §§ 9 ff.). 
Die Sozialhilfe umfasst neben der Hil-
fe zum Lebensunterhalt, der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung, der Hilfe zur Pflege und 
weiteren Leistungsarten auch die Ein-
gliederungshilfe für behinderte Men-
schen (§§ 53–60) sowie die Blindenhilfe 
(§ 72). Für erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge hingegen gilt das SGB II.

Sozialgesetzbuch IX

� SGB IX

Sozialgesetzbuch XII

� SGB XII

Sozialhilfe

� SGB XII

Sozialplan

Der Sozialplan ist eine zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Betriebsrat ge-
troffene Vereinbarung über den Aus-
gleich oder die Milderung der wirt-
schaftlichen Nachteile, die den 
Arbeitnehmern infolge einer geplan-
ten Betriebsänderung entstehen (§ 112 
Abs. 1 BetrVG). Als Betriebsänderungen 
gelten dabei nach § 111 BetrVG u. a. die 
� Betriebseinschränkung, die � Betriebs-
stilllegung, die Verlagerung des ganzen 
� Betriebes oder von wesentlichen Be-
triebsteilen.

Der Sozialplan hat die Wirkung einer 
� Betriebsvereinbarung. Sind in dem In-
teressenausgleich die zu kündigenden 
Arbeitnehmer namentlich bezeichnet, 
so wird vermutet, dass die jeweilige 
� Kündigung durch dringende betriebli-
che Erfordernisse bedingt ist. Die � So-
zialauswahl kann nur auf grobe Feh-
lerhaftigkeit hin überprüft werden (§ 1 
Abs. 5 KSchG).

Soweit bei � Massenentlassungen 
schwerbehinderte Arbeitnehmer betrof-
fen sind und in den Sozialplan einbezo-
gen werden, ist ihre besondere Rechts-
stellung nach dem SGB IX zu beachten. 
Wenn in einer solchen Vereinbarung als 



S SOZIALRAUM

244 ABC  Behinderung & Beruf

Form der � Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses der � Aufhebungsvertrag vor-
gesehen wird, drohen Nachteile insbe-
sondere im Hinblick auf den Bezug des 
Arbeitslosengeldes. Dem Arbeitgeber 
und dem betrieblichen � Integrations-
team ist daher zu empfehlen, das Inte-
grationsamt und die Agentur für Arbeit 
schon bei der Aufstellung des Sozialpla-
nes, soweit er sich auf schwerbehinderte 
Arbeitnehmer bezieht, zu beteiligen.

Für schwerbehinderte Menschen, die 
das 58. Lebensjahr vollendet und An-
spruch auf eine � Abfindung aufgrund 
eines Sozialplanes haben, gilt der be-
sondere � Kündigungsschutz des SGB IX 
nicht, wenn der Arbeitgeber ihnen die 
Kündigungsabsicht rechtzeitig mit-
geteilt hat und sie der beabsichtigten 
Kündigung nicht widersprechen (§ 90 
Abs. 1 Nr. 3 SGB IX).

Sozialraum

Vor dem Hintergrund der aktuellen Fach-
diskussion, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des � Überein-
kommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung kommt der Entwicklung von inklu-
siven Sozialräumen bzw. Gemeinwesen 
(� Inklusion), der barrierefreien Gestal-
tung von Orten und Situationen, an de-
nen sich gesellschaftliches Leben ab-
spielt, eine zentrale Bedeutung zu.

In den unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen kommen verschiedene Definitio-
nen des Begriffes Sozialraum zur An-
wendung. Grob unterschieden werden 

können der primär qualitativ zu be-
schreibende personenbezogene, indivi-
duelle Nah- oder Nutzungsraum eines 
Menschen sowie der (administrative) 
Planungsraum.

Für die Planung und Bereitstellung von 
Unterstützungsleistungen für Men-
schen mit Behinderung und die Ent-
wicklung inklusiver Gemeinwesen ist 
es bedeutsam, aus den aggregierten 
individuellen Bedarfen und individuell 
bestehenden Zugangsbarrieren der vor 
Ort lebenden Menschen Handlungs-
notwendigkeiten für die Gestaltung der 
Planungsräume abzuleiten.

Die Entwicklung inklusiver Sozialräume 
ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Alle Akteure vor Ort – öffentliche 
wie private – sind aufgefordert, sich da-
ran zu beteiligen. Die Federführung der 
Planung und Gestaltung von Sozialräu-
men liegt bei den Kommunen. Ihnen 
unterliegt auch grundsätzlich die Defi-
nition der jeweiligen Sozial(planungs)- 
räume. Zur Bewältigung der oben skiz-
zierten Herausforderungen muss der 
Blick nicht nur auf das Gesamtgebiet 
einer Körperschaft als Sozialraum, son-
dern auch auf kleinräumige Gebiete 
und Planungseinheiten gelenkt wer-
den.

Sozialversicherung

Im gegliederten System der Sozialversi-
cherung in Deutschland gibt es folgen-
de Sozialversicherungszweige:
 • � Rentenversicherung
 • � Krankenversicherung
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 • Pflegeversicherung
 • Unfallversicherung (� Berufsgenossen-
schaften)
 • � Arbeitslosenversicherung und � Ar-
beitsförderung
 • Landwirtschaftliche Sozialversicherung

Die Beiträge versicherungspflichtig 
Beschäftigter für Renten-, Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
werden als Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag an die Einzugsstelle (Kran-
kenkasse) abgeführt. Die Träger der ge-
setzlichen Sozialversicherung sind 
zugleich auch � Rehabilitationsträger.

Sozialversicherung behinderter Men-
schen: Durch besondere Regelungen 
im Sozialgesetzbuch (§ 5 Abs. 1 Nr. 7–8 
und § 251 Abs. 2 SGB V sowie § 1 Satz 1 
Nr. 2, § 162 Nr. 2 und § 168 Abs. 1 Nr. 2 
SGB VI) sind behinderte Menschen, die 
insbesondere in � Werkstätten für be-
hinderte Menschen (WfbM) oder � Blin-
denwerkstätten beschäftigt werden, ge-
setzlich kranken- und rentenversichert, 
auch wenn sie nicht formell in einem 
� Arbeitsverhältnis (sondern in einem 
arbeitnehmerähnlichen Verhältnis) ste-
hen. Die Sozialversicherungsbeiträge 
führt die WfbM ab. Bei der Rentenver-
sicherung wird der Beitragsberechnung 
ein Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, das 
etwa 80 % des durchschnittlichen Ar-
beitsentgelts aller Versicherten ent-
spricht.

Sozialversicherungsträger

Sozialversicherungsträger sind die Trä-
ger der gesetzlichen Kranken-, Renten-, 

Unfall- und Arbeitslosenversicherung. 
Sie sind zugleich � Rehabilitationsträ-
ger.

Träger der gesetzlichen � Krankenversi-
cherung sind insbesondere die Orts-, In-
nungs-, Betriebs- und Ersatzkassen.

Träger der gesetzlichen � Rentenversi-
cherung sind insbesondere
 • Deutsche Rentenversicherung Bund 
 • Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See 
 • Regionalträger 
 • Landwirtschaftliche Alterskassen

Träger der Unfallversicherung sind die 
� Berufsgenossenschaften und für den 
Bereich des öffentlichen Dienstes die 
Unfallversicherungsverbände.

Träger der � Arbeitslosenversicherung 
ist die Bundesagentur für Arbeit.

Spartenbetriebsrat

� Betriebsrat

Sperrzeit für Arbeitslosengeld

Hat der schwerbehinderte Arbeitneh-
mer ohne wichtigen Grund das Arbeits-
verhältnis gelöst, zum Beispiel durch ei-
gene � Kündigung oder den Abschluss 
eines � Aufhebungsvertrages oder hat 
er durch ein vertragswidriges Verhalten 
Anlass für eine Kündigung durch den 
Arbeitgeber gegeben, zahlt die � Agen-
tur für Arbeit für die ersten 12 Wochen 
kein Arbeitslosengeld, da der Anspruch 
wegen des Eintritts einer Sperrzeit bei 
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Arbeitsaufgabe ruht (§ 159 SGB III). Eine 
Lösung des Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitnehmer – im Sinne der Sperr-
zeitregelung – kann auch vorliegen, 
wenn nach erfolgter Arbeitgeberkün-
digung Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
einen � Abwicklungsvertrag schließen. 
Kürzere Sperrzeiten sind bei bestimm-
ten Sachverhalten möglich.

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
(� Arbeitslosigkeit) verkürzt sich um die 
Anzahl von Tagen, die die Sperrzeit we-
gen Arbeitsaufgabe umfasst, in jedem 
Fall um mindestens ein Viertel der An-
spruchsdauer, die dem Arbeitslosen für 
das Arbeitslosengeld zusteht.

Stellvertretendes Mitglied der 
Schwerbehindertenvertretung

In Betrieben und Dienststellen, in de-
nen wenigstens 5 schwerbehinderte 
Menschen nicht nur vorübergehend be-
schäftigt werden, ist gemäß § 94 Abs. 1 
SGB IX neben der � Schwerbehinderten-
vertretung wenigstens ein Stellvertre-
ter zu wählen.

Vertretung bei Verhinderung: Der Stell-
vertreter vertritt die Schwerbehin-
dertenvertretung im Falle der Verhin-
derung durch Abwesenheit oder bei 
Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 94 
Abs. 1 SGB IX). Verhinderung liegt zum 
Beispiel vor, wenn die Schwerbehinder-
tenvertretung
 • abwesend ist (z. B. Urlaub, Krankheit, 
Kur, Dienstreise usw. oder auch bei 
persönlichen Angelegenheiten);

 • zwar im Betrieb oder in der Dienst-
stelle anwesend, aber für eine be-
stimmte Aufgabe im Rahmen der 
Schwerbehindertenvertretung der-
zeit nicht erreichbar ist (z. B. nicht 
abkömmlich vom Arbeitsplatz) oder 
eine andere Aufgabe wahrzunehmen 
hat (vgl. Aufgabenkatalog in § 95 
Abs. 1 SGB IX).

Im Falle der Verhinderung der Schwer-
behindertenvertretung vertritt der 
Stellvertreter sie in allen Angelegenhei-
ten, in denen sie selbst tätig wäre. Wäh-
rend der Vertretung hat das stellvertre-
tende Mitglied dieselben Aufgaben und 
Rechte wie die Schwerbehindertenver-
tretung. Solange das stellvertretende 
Mitglied die Schwerbehindertenvertre-
tung vertritt, hat er die gleiche persön-
liche Rechtsstellung wie diese selbst 
(§ 96 Abs. 3 Satz 2 SGB IX). Insbesonde-
re genießt das stellvertretende Mitglied 
während dieses Zeitraumes den glei-
chen � Kündigungsschutz und � Verset-
zungsschutz (vgl. § 15 KSchG). Außer-
halb der Zeiten der Vertretung hat das 
stellvertretende Mitglied die gleiche 
Rechtsstellung wie ein Ersatzmitglied 
des Betriebsrats oder des Personalrats. 
Es kommt daher auch ein „nachwirken-
der Kündigungsschutz“ in Betracht (vgl. 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 KSchG).

Aufgabenübertragung: Die Schwerbe-
hindertenvertretung kann in Betrieben 
und Dienststellen, in denen in der Re-
gel wenigstens 100 schwerbehinderte 
Menschen beschäftigt werden, zu ih-
rer Entlastung nach Unterrichtung des 
� Arbeitgebers das mit der höchsten 
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Stimmzahl gewählte stellvertretende 
Mitglied zu bestimmten Aufgaben he-
ranziehen. Umfasst die Zahl der zu be-
treuenden schwerbehinderten Men-
schen mehr als 200, so kann auch das 
zweite stellvertretende Mitglied zu be-
stimmten Aufgaben nach Unterrich-
tung des Arbeitgebers herangezogen 
werden (§ 95 Abs. 1 Satz 4 SGB IX).

Diese Aufgabenübertragung ist unab-
hängig von der Vertretung im Verhin-
derungsfall und geht inhaltlich weit 
darüber hinaus. So kann die Schwerbe-
hindertenvertretung das stellvertreten-
de Mitglied in die laufende Betreuungs-
arbeit mit einbeziehen und ihm zum 
Beispiel die Betreuung der behinder-
ten Menschen aus einem bestimmten 
Betriebsteil oder aus einer Abteilung 
übertragen. Werden die stellvertreten-
den Mitglieder zu bestimmten Aufga-
ben herangezogen (§ 95 Abs. 1 SGB IX), 
genießen sie die gleiche persönliche 
Rechtsstellung wie die Schwerbehin-
dertenvertretung selbst.

Von entscheidender Bedeutung für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-
schen Schwerbehindertenvertretung 
und stellvertretenden Mitgliedern ist 
der Austausch von wichtigen Informa-
tionen sowie die Abstimmung unterei-
nander.

Das Recht auf Teilnahme an Schulungs- 
und Bildungsveranstaltungen (� Semi-
nare und Öffentlichkeitsarbeit) gilt für 
das stellvertretende Mitglied bzw. die 
stellvertretenden Mitglieder, wenn die 
Teilnahme wegen ständiger Heran-

ziehung, häufiger Vertretung oder ab-
sehbarem Nachrückens in das Amt der 
Schwerbehindertenvertretung erfor-
derlich ist (vgl. § 96 Abs. 4 Satz 3 und 
Abs. 8 SGB IX).

Nachrücken und Nachwahl: Erlischt 
das Amt der Schwerbehindertenver-
tretung vorzeitig, zum Beispiel durch 
Rücktritt oder Ausscheiden aus dem 
Betrieb, so rückt das stellvertretende 
Mitglied automatisch für den Rest der 
Amtszeit nach; das zweite stellvertre-
tende Mitglied wird dann zum ersten 
stellvertretenden Mitglied (§ 94 Abs. 7 
SGB IX). Scheidet das einzige stellver-
tretende Mitglied vorzeitig aus, werden 
für den Rest der Amtszeit neue stellver-
tretende Mitglieder nachgewählt (§ 21 
 SchwbVWO, � Wahl der Schwerbehin-
dertenvertretung).

Steuern/Steuerfreibetrag

� Nachteilsausgleiche

Stufenvertretungen

� Betriebsrat
� Bezirksschwerbehindertenvertretung
� Gesamtschwerbehindertenvertretung
� Hauptschwerbehindertenvertretung
� Konzernschwerbehindertenvertretung
� Personalrat
� Schwerbehindertenvertretung

Suchtkrankheiten

Schätzungen zufolge sind 5 % bis 10 % 
der Beschäftigten in Deutschland 
suchtkrank im Sinne von behandlungs-
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bedürftig. Vorrangiges Problem ist der 
Alkohol. Insbesondere Frauen sind ab-
hängig von ärztlich verordneten Me-
dikamenten, vor allem Beruhigungs- 
und Schmerzmitteln. Eine zahlenmäßig 
sehr viel geringere Bedeutung haben il-
legale Drogen wie Heroin, Kokain, Can-
nabis (Marihuana und Haschisch) oder 
Ecstasy. Neben diesen stoffgebunde-
nen Süchten gibt es Abhängigkeiten, 
die nicht stoffgebunden sind. Dazu ge-
hören Spielsucht, Internetsucht, Essstö-
rungen (Magersucht, Ess- bzw. Brech-
sucht) und Arbeitssucht.

Im Arbeitsleben ist meist nicht die Sucht-
form das entscheidende Merkmal, son-
dern die Auswirkungen des Suchtverhal-
tens vor allem auf die Leistungsfähigkeit. 
Gemäß der Definition der World Health 
Organization (WHO) zählen suchtkran-
ke Menschen zu den Personen mit einer 
„seelischen Behinderung“.

Abhängigkeit: Auch wenn der Begriff 
„Sucht“ gebräuchlich ist, so drückt „Ab-
hängigkeit“ die Problematik besser aus. 
Wesentliches Merkmal einer Abhän-
gigkeit – auch im Sinne einer Krank-
heit – ist der Kontrollverlust. Das heißt 
das Konsumieren der Droge geschieht 
zwanghaft und kann nicht mehr vom 
Willen gesteuert werden. Die Diagno-
se Abhängigkeit kann in Betracht ge-
zogen werden, wenn mindestens 3 der 
folgenden Kriterien vorliegen:
 • starker Wunsch oder Zwang zum 
Konsum
 • verminderte Kontrollfähigkeit hin-
sichtlich Beginn, Beendigung und 
Menge des Substanzkonsums

 • Konsum zur Milderung von körper-
lichen und psychischen Entzugser-
scheinungen
 • Toleranzentwicklung (Es sind zuneh-
mend höhere Dosen erforderlich, um 
die gewünschte Wirkung zu errei-
chen)
 • Alkohol, Medikamente oder auch il-
legale Drogen nehmen eine immer 
zentralere Rolle im Leben des Betrof-
fenen ein. Er organisiert sein Leben 
um die Substanz herum
 • fortschreitende Vernachlässigung an-
derer Interessen zugunsten des Subs-
tanzkonsums
 • anhaltender Substanzkonsum trotz 
nachgewiesener, eindeutig schädli-
cher Folgen (z. B. Leistungsabfall, Ar-
beitsplatzverlust, Depressionen, kör-
perliche Folgeerkrankungen)

Beispiel Alkohol: Die Alkoholkrankheit 
kann sich über einen längeren Zeitraum 
entwickeln. Die Übergänge vom „nor-
malen“ Trinkverhalten zum Alkohol-
missbrauch sind fließend. Obwohl sich 
Verhaltensauffälligkeiten wie häufi-
ge Kurzerkrankungen, Zuspätkommen, 
unentschuldigtes Fehlen, fehlerhafte 
Leistungen und Alkoholgeruch am Ar-
beitsplatz häufen, fehlt die Krankheits-
einsicht. Worauf Vorgesetzte achten 
sollten:
 • Den Mut finden, das auffällige Ver-
halten anzusprechen. Das gilt auch 
für Kollegen. Die Betroffenen dürfen 
keinesfalls „gedeckt“ werden – das 
ist falsch verstandene Kollegialität. 
Dadurch wird dem Alkoholkranken 
im Sinne von Co-Alkoholismus nur 
weiterer Schaden zugefügt.
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 • Die Auffälligkeiten in sachlicher At-
mosphäre ansprechen, klare For-
derungen stellen und mögliche 
Konsequenzen aufzeigen, wenn Ver-
einbarungen nicht eingehalten wer-
den. Dadurch wird ein Veränderungs-
druck erzeugt, der vielen Betroffenen 
erst die notwendige Motivation gibt, 
sich ihrer Sucht zu stellen.
 • Auf Verstöße gegen Vereinbarungen 
oder arbeitsvertragliche Pflichten mit 
Sanktionen reagieren.
 • Auf konkrete Hilfeangebote hin-
weisen, zum Beispiel auf die in-
nerbetrieblichen Suchthilfen, auf 
Suchtberatungsstellen oder Selbst-
hilfegruppen.

Therapie: Vor der sog. Entwöhnungs-
behandlung steht die Entgiftung. Hie-
runter ist der abrupte Entzug von dem 
Suchtmittel zu verstehen. Die Entgif-
tung findet in der Regel im Rahmen ei-
nes mehrtägigen stationären Aufent-
haltes in einer internistischen oder 
psychiatrischen Abteilung statt. Da 
eine Abhängigkeitserkrankung nicht al-
lein ein körperliches Problem ist, son-
dern vielmehr ein psychisches, beginnt 
nach der körperlichen Entgiftung eine 
mehrmonatige Entwöhnungstherapie. 
Es gilt, die Hintergründe des Suchtmit-
telmissbrauchs zu erkennen und neue 
Möglichkeiten der Lebens- und Prob-
lembewältigung zu erlernen. Die er-
reichten Therapieziele werden durch die 
Nachsorge stabilisiert. Hierfür kommen 
vor allem Selbsthilfegruppen in Frage.

Hilfen: Im Rahmen der � Begleitenden 
Hilfe im Arbeitsleben kann das Integra-

tionsamt gemeinsam mit der � Schwer-
behindertenvertretung innerbetriebli-
che Maßnahmen zur Stabilisierung des 
Beschäftigungsverhältnisses anregen 
sowie die (Wieder-)Eingliederung von 
schwerbehinderten Mitarbeitern nach 
einer Suchttherapie unterstützen.

Darüber hinaus unterstützen das � In-
tegrationsamt und die � Rehabilitati-
onsträger Betriebe beim Aufbau eines 
Betrieblichen � Eingliederungsmanage-
ments, das im Sinne einer umfassenden 
� Prävention auch die Suchtprävention 
beinhaltet.

Betriebliche Suchtprävention versteht 
sich als ein ganzheitliches Konzept mit 
mehreren Bausteinen. Dazu gehören 
verbindliche Regelungen zur Vorge-
hensweise bei Suchtproblemen, Sen-
sibilisierung und Information von Füh-
rungskräften sowie die Ausbildung 
eines Suchthelfers oder betrieblichen 
Ansprechpartners. Seine Aufgabe ist 
es auch, den Kontakt zu externen Bera-
tungsstellen oder Selbsthilfegruppen 
zu vermitteln.

Darüber hinaus bieten Selbsthilfeorga-
nisationen und Institutionen der Sucht-
krankenhilfe berufsbegleitend eine 
Ausbildung zum Suchthelfer an: meist 
mehrere Wochenendkurse in einem 
Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren.

Tarifvertrag

Die gesetzliche Grundlage des Tarifver-
trags ist das Tarifvertragsgesetz (TVG). 
Ein Tarifvertrag wird zwischen einem 
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oder mehreren � Arbeitgebern oder � Ar-
beitgeberverbänden einerseits und einer 
oder mehreren � Gewerkschaften ande-
rerseits abgeschlossen. Seine Geltung ist 
regelmäßig auf bestimmte Arten von Be-
trieben beschränkt. Er legt Bedingungen 
für die einzelnen � Arbeitsverhältnisse 
fest, wie Höhe des � Arbeitsentgelts, Be-
messung von � Akkorden, Urlaubsrege-
lungen (� Urlaubsgeld), � Kündigungsfris-
ten oder Ruhegeld.

Mit der sog. Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung durch das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales können die 
Rechtsnormen des Tarifvertrags auch 
auf nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer erstreckt werden. 
Dafür ist Voraussetzung, dass die tarif-
gebundenen Arbeitgeber wenigstens 
50 % der unter den Geltungsbereich des 
Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmer 
beschäftigen und die Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung im öffentlichen 
Interesse geboten erscheint.

Außer den Regelungen, die das ein-
zelne Arbeitsverhältnis berühren, er-
geben sich aus dem Tarifvertrag auch 
Verpflichtungen für die Tarifvertrags-
parteien selbst. So verlangt die Frie-
denspflicht, dass die Parteien während 
der Laufzeit des Tarifvertrags eine Än-
derung nicht mit Kampfmaßnahmen 
(Streik oder Aussperrung) durchzuset-
zen versuchen.

Technische Arbeitshilfen

Technische Arbeitshilfen für behinder-
te Menschen sollen vorhandene Fähig-

keiten fördern, Restfähigkeiten nutzen, 
unterstützen und gleichzeitig schützen, 
aber auch ausgefallene Fähigkeiten zu-
mindest teilweise ersetzen. Ziel ihres 
Einsatzes ist es,
 • bei bestimmten Behinderungen die 
Arbeitstätigkeit überhaupt erst zu er-
möglichen,
 • die Arbeitsausführung zu erleichtern, 
das heißt Arbeitsbelastungen zu ver-
ringern und
 • die � Arbeitssicherheit zu gewährleis-
ten.

Technische Arbeitshilfen kommen als 
singuläre Maßnahme der behinde-
rungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung 
vor (z. B. als orthopädischer Bürostuhl). 
Sie sind aber meist Bestandteil einer 
umfassenden ergonomischen und be-
hinderungsgerechten Gestaltung des 
� Arbeitsplatzes und seines Umfelds. 
Über ihren Einsatz wird mit Hilfe der 
� Profilmethode entschieden.

Die Beratung der Arbeitgeber, der be-
hinderten Menschen und des betrieb-
lichen � Integrationsteams über den 
Einsatz technischer Arbeitshilfen ist 
eine Schwerpunktaufgabe der � Tech-
nischen Beratungsdienste der Integra-
tionsämter.

Zur Anschaffung technischer Arbeits-
hilfen kann das Integrationsamt im 
Rahmen der � Begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben finanzielle Leistungen aus 
der Ausgleichsabgabe gewähren, und 
zwar sowohl an den schwerbehinder-
ten Menschen selbst (§ 19 SchwbAV) als 
auch an seinen Arbeitgeber (§ 26 Abs. 1 
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Nr. 3 SchwbAV). Die Bezuschussung 
technischer Arbeitshilfen an behinder-
te Menschen und ihre Arbeitgeber ge-
hört darüber hinaus zum Leistungska-
talog der � Rehabilitationsträger (vgl. 
§ 33 Abs. 8 Nr. 4 und § 34 Abs. 1 Nr. 3 
SGB IX).

Technischer Beratungsdienst

Der Technische Beratungsdienst ist ein 
� Fachdienst der Integrationsämter. Er 
berät Arbeitgeber, schwerbehinderte 
Menschen und das betriebliche � In-
tegrationsteam sowie andere mit der 
� Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben befasste Perso-
nen in technisch-organisatorischen Fra-
gen der Beschäftigung und unterstützt 
sie durch die Erarbeitung von konkreten 
Lösungsvorschlägen in Problemfällen.

Aufgaben: Der Technische Beratungs-
dienst hat im Wesentlichen die Auf-
gabe,
 • behinderungsgerechte � Arbeitsplät-
ze in Betrieben und Dienststellen zu 
ermitteln,
 • Arbeitsplätze und Arbeitsumfeld 
durch Vorschläge zu technischen/or-
ganisatorischen Maßnahmen (wie 
Umgestaltung des Arbeitsplatzes 
oder Einsatz � technischer Arbeitshil-
fen) an die Behinderung des Mitar-
beiters anzupassen,
 • bei der Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze für schwerbehinderte Menschen 
mitzuwirken, die eingestellt werden 
oder die innerbetrieblich umgesetzt 
werden müssen,

 • schwerbehinderte Menschen bei 
der behinderungsgerechten bauli-
chen Gestaltung ihrer Wohnungen 
(� Wohnungshilfen) und der behin-
derungsgerechten Ausstattung ihrer 
Kraftfahrzeuge (� Kraftfahrzeughilfe) 
zu unterstützen sowie
 • Seminare und Bildungsangebote für 
Schwerbehindertenvertretungen, 
Betriebs- und Personalräte, Beauf-
tragte des Arbeitgebers und andere 
mit der Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben in den 
Betrieben und Dienststellen befasste 
Mitarbeiter durchzuführen (vgl. � Se-
minare und Öffentlichkeitsarbeit).

Weitere Aufgaben sind fachtechnische 
Hilfestellungen bei der Schaffung, Aus-
stattung und Modernisierung von Ein-
richtungen der Arbeits- und Berufs-
förderung behinderter Menschen, wie 
zum Beispiel � Werkstätten für behin-
derte Menschen.

Der Technische Beratungsdienst wirkt 
somit an der Entscheidung des Inte-
grationsamtes über die finanziellen 
Leistungen zur Teilhabe mit (Zuwen-
dungen an Arbeitgeber, schwerbehin-
derte Arbeitnehmer und Einrichtungen 
der Arbeits- und Berufsförderung be-
hinderter Menschen).

Im � Kündigungsschutz nimmt er 
fachtechnisch-gutachterlich zu Weiter-
beschäftigungsmöglichkeiten Stellung, 
soweit dabei Fragen vor allem der � Er-
gonomie, der Arbeitsplatzeignung, -ge-
staltung und -schaffung, der beruflichen 
Qualifikationsanforderungen alternati-
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ver Arbeitsplätze (� Umsetzung) usw. zu 
klären und entsprechende Maßnahme-
vorschläge zu erarbeiten sind.

Erforderliche Kenntnisse und Koope-
ration: Die weit gefächerte Tätigkeit 
des Technischen Beratungsdienstes er-
fordert neben ingenieurspezifischem 
Wissen Kenntnisse der Ergonomie, der 
� Arbeitsmedizin und � Arbeitspsycho-
logie (vor allem über Art und Auswir-
kung von Behinderungen in Bezug auf 
den Arbeitseinsatz in körperlicher, geis-
tiger und psychischer Hinsicht), ferner 
Kenntnisse der � Arbeitssicherheit und 
der Betriebswirtschaft. Der Technische 
Beratungsdienst arbeitet nach QUASI, 
einem Handbuch zur Qualitätssiche-
rung in Anlehnung an die DIN EN ISO 
9001:2000. Er arbeitet eng mit dem 
betrieblichen � Integrationsteam, Ar-
beitsmedizinern und Psychologen, be-
trieblichen und außerbetrieblichen 
Arbeitsmittelgestaltern sowie den 
� Fachkräften für Arbeitssicherheit und 
den Sicherheitsbeauftragten in den Be-
trieben und Dienststellen zusammen.

Auch bei den Agenturen für Arbeit 
 besteht ein Technischer Fachdienst. 
Dessen technische Berater unterstüt-
zen die Reha-Teams der Agenturen für 
Arbeit u. a. bei der � Berufsberatung, 
der Ausbildungs- und � Arbeitsvermitt-
lung von schwerbehinderten Men-
schen und Rehabilitanden sowie bei 
der Prüfung der Voraussetzungen einer 
� Gleichstellung.

Teilhabe behinderter 
 Menschen

Bei dem Begriff der Teilhabe handelt 
es sich um eine durch das � SGB IX ge-
schaffene Bezeichnung, die den im 
Schwerbehindertengesetz verwende-
ten Begriff der Eingliederung abgelöst 
hat. Nach § 1 SGB IX erhalten behin-
derte oder von � Behinderung bedrohte 
Menschen Leistungen nach dem SGB IX 
und den für die � Rehabilitationsträger 
geltenden Vorschriften. Ziel ist es, ihre 
Selbstbestimmung und gleichberech-
tigte Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft zu fördern und Benachteiligun-
gen zu vermeiden.

Die Förderung der Selbstbestimmung 
durch die zu erbringenden Leistungen 
soll dazu beitragen, dass die betroffe-
nen Menschen nicht als Adressat oder 
Objekt öffentlicher Versorgung und 
Fürsorge verstanden werden. Nach der 
politischen Zielsetzung des Gesetzes 
sollen vielmehr Autonomie und Selbst-
bestimmung als Alternative zur Fremd-
bestimmung dazu beitragen, dass be-
hinderte Menschen aktiv ihre Teilhabe 
mitgestalten können.

Die Leistungen zur Teilhabe (§ 4 SGB IX) 
umfassen die notwendigen Sozialleis-
tungen, um unabhängig von der Ursa-
che der Behinderung
 • die Behinderung abzuwenden, zu be-
seitigen, zu mindern, ihre Verschlim-
merung zu verhüten oder ihre Folgen 
zu mildern,
 • Einschränkungen der Erwerbsfähig-
keit oder Pflegebedürftigkeit zu ver-
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meiden, zu überwinden, zu mindern 
oder eine Verschlimmerung zu ver-
hüten sowie den vorzeitigen Bezug 
anderer Sozialleistungen zu vermei-
den oder laufende Sozialleistungen 
zu mindern,
 • die Teilhabe am Arbeitsleben ent-
sprechend den Neigungen und Fä-
higkeiten dauerhaft zu sichern oder
 • die persönliche Entwicklung ganz-
heitlich zu fördern und die Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft sowie 
eine weitgehend selbstständige und 
selbstbestimmte Lebensführung zu 
ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungsgruppen (§ 5 SGB IX): Die Leis-
tungen zur Teilhabe werden erbracht 
als:
 • Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation (§§ 26–32 SGB IX): zum 
Beispiel Krankenbehandlung und 
Rehabilitation, stufenweise � Wie-
dereingliederung, Förderung der 
Selbsthilfe, Früherkennung und Früh-
förderung sowie Hilfsmittel.
 • Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben (§§ 33–43 SGB IX): zum Beispiel 
Hilfen zur Erhaltung und Erlangung 
eines Arbeitsplatzes (einschließlich 
Beratung, Arbeitsvermittlung, Trai-
ningsmaßnahmen, Mobilitätshil-
fen), Berufsvorbereitung, berufliche 
Anpassung und Weiterbildung, be-
rufliche Ausbildung, Leistungen an 
Arbeitgeber, berufliche � Rehabili-
tationseinrichtungen, Leistungen in 
� Werkstätten für behinderte Men-
schen. Die Teilhabe am Arbeitsleben 
ist zugleich ein wichtiger Bestandteil 
der sozialen Integration.

 • Unterhaltssichernde und ergänzen-
de Leistungen (§§ 44–54 SGB IX): 
zum Beispiel ergänzende Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation und 
zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leis-
tungen zum Lebensunterhalt, Reise-
kosten, Haushalts- oder Betriebshilfe 
und Kinderbetreuungskosten.
 • Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft (§§ 55–59 SGB IX): 
zum Beispiel Hilfsmittel, heilpäda-
gogische Leistungen für Kinder, Hil-
fen zum Erwerb lebenspraktischer 
Fertigkeiten, Förderung der Verstän-
digung mit der Umwelt (z. B. � Ge-
bärdensprache), Hilfen bei der Be-
schaffung und Ausstattung einer 
Wohnung (� Wohnungshilfen), Hilfen 
zu selbstbestimmtem Leben in be-
treuten Wohnmöglichkeiten, Hilfen 
zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben.

Besondere Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen (Teil 2 
SGB IX): Das Schwerbehindertenrecht 
enthält u. a. die Regelungen über die 
� Begleitende Hilfe im Arbeitsleben. 
Es entspricht dem früheren eigen-
ständigen Schwerbehindertengesetz 
(SchwbG), das als Teil 2 in das SGB IX 
integriert wurde. Die Begleitende Hilfe 
wird durch die � Integrationsämter er-
bracht, soweit kein vorrangig verpflich-
teter Rehabilitationsträger zuständig 
ist. Die besonderen Leistungen der Inte-
grationsämter müssen mit den Leistun-
gen der Rehabilitationsträger eng ver-
zahnt erbracht werden.
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Zuständigkeit des Rehabilitationsträ-
gers: Für die Leistungen zur Teilhabe 
kommen oft verschiedene Rehabilitati-
onsträger in Betracht. Die Vorschrift zur 
� Zuständigkeitsklärung (§ 14 SGB IX) 
soll verhindern, dass Unklarheiten über 
die Zuständigkeit zu Lasten des behin-
derten Menschen gehen.

Grundsätze: Durch verschiedene Be-
stimmungen im SGB IX sind die Grund-
sätze für die Praxis der Rehabilitation 
definiert, zum Beispiel:
 • Vorrang der � Prävention (§ 3 SGB IX): 
Die Rehabilitationsträger wirken dar-
auf hin, dass der Eintritt einer Behin-
derung einschließlich einer chroni-
schen Krankheit vermieden wird.
 • Vorrang von Leistungen zur Teilha-
be (§ 8 Abs. 2 SGB IX): Die Leistungen 
zur Teilhabe haben Vorrang vor Ren-
tenleistungen (z. B. wegen � Erwerbs-
minderung), die bei erfolgreichen 
Leistungen zur Teilhabe nicht oder 
voraussichtlich erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu erbringen wären 
(„Rehabilitation vor Rente“).
 • Vorrang der schwerbehinderten 
Menschen (§ 122 SGB IX): Verpflich-
tungen zur bevorzugten Einstellung 
und Beschäftigung bestimmter Per-
sonengruppen nach anderen Geset-
zen entbinden den Arbeitgeber nicht 
von der Verpflichtung zur Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen 
(vgl. � Beschäftigungspflicht).
 • Einheitlicher Träger (§ 4 Abs. 2 
SGB IX): Die Rehabilitationsträger er-
bringen die Leistungen im Rahmen 
der für sie geltenden Rechtsvorschrif-
ten nach Lage des Einzelfalls so voll-

ständig, umfassend und in gleicher 
Qualität, dass Leistungen eines ande-
ren Trägers möglichst nicht erforder-
lich werden.
 • Koordinierung der Leistungen (§ 10 
SGB IX): Wenn Leistungen mehrerer 
Leistungsgruppen oder mehrerer Re-
habilitationsträger erforderlich sind, 
ist der zuständige Rehabilitationsträ-
ger (nach § 14 SGB IX, Zuständigkeits-
klärung) dafür verantwortlich, dass 
die beteiligten Träger – in Abstim-
mung mit dem Leistungsberechtig-
ten – die erforderlichen Leistungen 
so zusammenstellen, dass sie naht-
los ineinander greifen. Hierzu müs-
sen die voraussichtlich erforderlichen 
Leistungen funktionsbezogen festge-
stellt und schriftlich zusammenge-
stellt werden. Diese Leistungen sol-
len eine umfassende Teilhabe zügig, 
wirksam, wirtschaftlich und auf Dau-
er ermöglichen.
 • Zusammenwirken der Leistungen 
(§ 11 SGB IX): Mit der Einleitung einer 
Leistung zur medizinischen Rehabili-
tation, während ihrer Durchführung 
oder nach ihrem Abschluss ist zu prü-
fen, ob durch geeignete Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben die Er-
werbsfähigkeit des Leistungsemp-
fängers erhalten, gebessert oder wie-
derhergestellt werden kann. Gleiches 
gilt, wenn während der Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation er-
kennbar wird, dass der bisherige Ar-
beitsplatz des Betroffenen gefährdet 
ist. Bei der entsprechenden Prüfung 
ist zur Klärung des Hilfebedarfs – ne-
ben der Agentur für Arbeit – auch das 
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Integrationsamt zu beteiligen (§ 11 
Abs. 3 SGB IX).
 • Zusammenarbeit der Rehabilitati-
onsträger (§ 12 SGB IX): Die Träger 
sind verpflichtet, so zusammenzu-
arbeiten, dass die Leistungen naht-
los, zügig und nach einheitlichen 
Standards erbracht, dass Abgren-
zungsfragen einvernehmlich geklärt 
werden, dass die Beratung gewähr-
leistet ist, die Begutachtungen nach 
einheitlichen Grundsätzen durchge-
führt werden und die Prävention ge-
leistet wird. Hierzu sollen die Reha-
bilitationsträger und ihre Verbände 
regionale Arbeitsgemeinschaften bil-
den. Auch die Bildung Gemeinsamer 
� Servicestellen (§§ 22–25 SGB IX) 
dient diesen Zielen.
 • Wirtschaftlichkeit: Die Leistungen 
zur Teilhabe können durch den zu-
ständigen Rehabilitationsträger al-
lein oder gemeinsam mit anderen 
Leistungsträgern, durch andere Leis-
tungsträger, durch Inanspruchnah-
me von Rehabilitationsdiensten und 
Rehabilitationseinrichtungen oder 
durch ein � Persönliches Budget des 
Leistungsempfängers ausgeführt 
werden (§ 17 Abs. 1 SGB IX). Prinzi-
piell sind die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten (vgl. z. B. § 17 Abs. 2 SGB IX).
 • Qualitätssicherung (§ 20 SGB IX): 
Die Rehabilitationsträger vereinba-
ren gemeinsame Empfehlungen zur 
Sicherung und Weiterentwicklung 
der Qualität der Leistungen, insbe-
sondere zur � barrierefreien Leis-
tungserbringung. Die Erbringer von 

Leistungen haben ein Qualitätsma-
nagement sicherzustellen.

Rechte und Pflichten: Die Rechte des 
Leistungsempfängers werden durch 
das SGB IX gestärkt, zugleich besteht 
eine Mitwirkungspflicht.
 • � Wunsch- und Wahlrecht (§ 9 
SGB IX): Die berechtigten Wünsche 
des Leistungsempfängers sind bei 
der Entscheidung über Leistungen 
und ihre Ausführung zu berücksich-
tigen. Sachleistungen können – in 
Form eines Budgets – auch als Geld-
leistungen erbracht werden. Leistun-
gen zur Teilhabe bedürfen der Zu-
stimmung des Leistungsempfängers 
und sollen ihm möglichst viel Raum 
zu selbstbestimmter Gestaltung der 
Lebensumstände bieten.
 • Die Mitwirkungspflicht des Leis-
tungsempfängers ist durch das SGB I 
(� Sozialgesetzbuch) grundsätzlich 
für alle Personen geregelt, die Sozi-
alleistungen beantragen oder erhal-
ten (vgl. §§ 60–67 SGB I). Die Mitwir-
kungspflicht umfasst zum Beispiel 
die Angabe von Tatsachen, das per-
sönliche Erscheinen beim Leistungs-
träger, die Teilnahme an ärztlichen 
und psychologischen Untersuchun-
gen sowie die Teilnahme an notwen-
digen Heilbehandlungen oder an 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben.

� Rehabilitationseinrichtungen: Die Re-
habilitationsträger haben zu gewähr-
leisten, dass – fachlich und regional 
– eine erforderliche Zahl von Rehabili-
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tationsdiensten und -einrichtungen zur 
Verfügung steht (§ 19 Abs. 1 SGB IX).

Teilzeitarbeit

Die Teilzeitarbeit ist geregelt durch das 
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete 
Arbeitsverträge (TzBfG). Teilzeitbeschäf-
tigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regel-
mäßige Wochen� arbeitszeit kürzer ist 
als die eines vergleichbaren vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmers (§ 2 Abs. 1 
TzBfG). Es handelt sich um ein reguläres 
� Arbeitsverhältnis, auf das grundsätz-
lich alle Vorschriften des Arbeitsrechts 
anzuwenden sind. Teilzeitbeschäftig-
te schwerbehinderte Menschen haben 
den vollen � Kündigungsschutz nach 
dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX). In einzelnen Tarifverträgen wer-
den Teilzeitbeschäftigte von einigen 
Regelungen, die für Vollbeschäftigte 
gelten, ausgenommen. Auch die � be-
triebliche Altersversorgung findet nicht 
immer in vollem Umfang Anwendung.

Viele schwerbehinderte Menschen ha-
ben ein besonderes Interesse an einem 
Teilzeitarbeitsplatz, zum Beispiel wenn 
sie aufgrund ihrer Behinderung nicht in 
der Lage sind, Vollzeit zu arbeiten. Um 
dies zu unterstützen, hat der Arbeitge-
ber die Einrichtung von Teilzeitarbeits-
plätzen zu fördern. Unter bestimmten 
Umständen haben schwerbehinderte 
Menschen einen Anspruch auf Teilzeit-
beschäftigung (vgl. § 81 Abs. 5 SGB IX), 
wenn aus Gründen, die in Zusammen-
hang mit der Behinderung stehen, nur 
eine Teilzeitbeschäftigung möglich ist. 
Auch nach dem Gesetz über Teilzeit-

arbeit und befristete Arbeitsverträge 
(TzBfG) muss der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmern Teilzeitarbeit ermögli-
chen (§ 6 TzBfG), und ein Arbeitneh-
mer, dessen Arbeitsverhältnis länger 
als 6 Monate bestanden hat, kann ver-
langen, dass seine vertraglich verein-
barte Arbeitszeit verringert wird (§ 8 
Abs. 1 TzBfG). Allerdings gilt dies nur 
für Betriebe, in denen in der Regel mehr 
als 15 Arbeitnehmer beschäftigt sind 
(§ 8 Abs. 7 TzBfG). Die Modalitäten ei-
ner entsprechenden Vereinbarung zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sind ebenfalls durch § 8 TzBfG geregelt.

Bei einer Beschäftigung von wenigs-
tens 18 Stunden in der Woche wird der 
schwerbehinderte Teilzeitbeschäftigte 
im Rahmen der Veranlagung zur � Aus-
gleichsabgabe auf einen vollen � Pflicht-
platz angerechnet. Dies gilt auch für 
eine kürzere Arbeitszeit, wenn es we-
gen der Art oder Schwere der Behinde-
rung notwendig erscheint (§ 75 Abs. 2 
SGB IX). Im Rahmen der � Begleiten-
den Hilfe im Arbeitsleben können auch 
Teilzeitarbeitsplätze gefördert werden, 
dies bereits ab einer Mindeststunden-
zahl von 15 Stunden.

Telearbeit

Durch die heutigen Informations- und 
Kommunikationstechniken gewinnt Te-
learbeit zunehmend an Bedeutung. Te-
learbeit ermöglicht die Auslagerung be-
stimmter Tätigkeiten aus dem Betrieb. 
Insbesondere Tätigkeiten mit hohem 
Anteil an Büroarbeit (Schreibkräfte, 
Sachbearbeiter, Redakteure, Program-
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mierer, Designer usw.) können dadurch 
dezentral als Telearbeit erledigt wer-
den. Zur Ausstattung eines Telearbeits-
platzes gehören:
 • ein PC (Hardware), der je nach Erfor-
dernis ausgestattet ist
 • der Zugang zu einem Telekommuni-
kationsnetz
 • die entsprechende Software (Textver-
arbeitung, Tabellenkalkulation, Gra-
fik usw.)

Die erwarteten Vorteile von Telearbeit 
für den Betrieb sind Flexibilitätsge-
winne sowie die Einsparung von Kos-
ten für Gebäude und Büroausstattung; 
der Mitarbeiter spart den Weg zum 
Arbeitsplatz, kann seine Arbeitszeit 
flexib ler einteilen und dadurch Familie 
und Beruf besser in Einklang bringen. 
Bewährt haben sich auch alternieren-
de Beschäftigungsformen, zum Beispiel 
eine Verbindung von Telearbeit mit ei-
ner Präsenzpflicht im Betrieb (von z. B. 2 
Arbeitstagen pro Woche). Dies ermög-
licht die persönliche Abstimmung der 
Arbeiten im Betrieb und beugt zugleich 
einer sozialen Isolation vor.

Telefonkosten

� Nachteilsausgleiche

Träger der Grundsicherung 
(SGB II)

Die � Agenturen für Arbeit und die kom-
munalen Träger (kreisfreie Städte und 
Kreise) nehmen in einer „gemeinsamen 
Einrichtung“, die die Bezeichnung � Job-
center trägt, die Aufgaben der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende wahr. Die 
Leistungen werden aus einer Hand er-
bracht.

Die Agenturen für Arbeit sind fachlich 
verantwortlich für folgende Leistungen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de:
 • arbeitsmarktbezogene Eingliede-
rung (Beratung, Vermittlung, Förde-
rung von Maßnahmen zur Integrati-
on in Arbeit)
 • Sicherung des Lebensunterhaltes (Ar-
beitslosengeld II, Sozialgeld, Mehr-
bedarf)
 • Zahlung von Beiträgen und Zuschüs-
sen zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung

Die kommunalen Träger sind daneben 
fachlich verantwortlich für folgende 
Leistungen:
 • Unterkunft und Heizung
 • Kinderbetreuung
 • Schuldner- und Suchtberatung
 • psychosoziale Betreuung, soweit sie 
zur Eingliederung in das Erwerbsle-
ben erforderlich ist
 • Erstausstattung mit Bekleidung und 
Wohnung
 • Bildungs- und Teilhabeleistungen

Als Ausnahme zur gemeinsamen Ein-
richtung nehmen einzelne Kommunen 
die Aufgaben der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende als zugelassener kom-
munaler Träger (Optionskommune) in 
alleiniger Verantwortung wahr. Auch 
die Optionskommune trägt die Be-
zeichnung „Jobcenter“.



258 ABC  Behinderung & Beruf

U ÜBEREINKOMMEN DER  VEREINTEN NATIONEN

Übereinkommen der 
 Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit 
 Behinderungen

Am 03.05.2008 ist das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertenrechtskonvention – BRK) 
in Kraft getreten. Als einer der ersten 
Staaten hat Deutschland das Überein-
kommen – zusammen mit dem da-
zugehörigen Fakultativprotokoll – am 
30.03.2007 unterzeichnet. Die BRK ist 
der erste universelle Völkerrechtsver-
trag, der den anerkannten Katalog der 
Menschenrechte, wie er in der interna-
tionalen Menschenrechtscharta zum 
Ausdruck kommt, auf die Situation be-
hinderter Menschen zuschneidet. Die 
BRK gliedert sich in zwei Völkerrechts-
verträge, das Übereinkommen mit 50 
Artikeln und das Fakultativprotokoll 
mit 18 Artikeln. Mit der Verabschie-
dung der BRK haben die Vereinten Na-
tionen nicht nur die erste verbindliche 
universelle Menschenrechtsquelle für 
behinderte Menschen geschaffen, son-
dern zugleich die behinderte Menschen 
betreffenden Fragestellungen in das 
gesamte Menschenrechtssystem der 
Vereinten Nationen eingeordnet.

Begriff der Behinderung (Art. 1 Satz 2): 
Die BRK definiert Behinderung als sozi-
ales Konstrukt. Dieses entsteht aus der 
Wechselwirkung zwischen Menschen 
mit langfristigen Beeinträchtigungen 
einerseits und einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren in der Gesell-
schaft andererseits, die eine volle, wirk-

same und gleichberechtigte Teilhabe 
verhindern. Es geht also beim Umgang 
mit Behinderung um den Perspektiven-
wechsel von der Fürsorge zur Selbstbe-
stimmung, vom Objekt- zum Subjekt-
status, vom „Problemfall“ zum Träger 
von eigenen Rechten.

Leitgedanke: Ausgehend von diesem 
Behinderungsbegriff fordert die BRK 
die soziale Inklusion und einen um-
fassenden Diskriminierungsschutz für 
behinderte Menschen. Als � Inklusi-
on wird die von Anfang an gegebene, 
selbstverständliche, selbstbestimm-
te und gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen an allen 
gesellschaftlichen Bereichen „auf glei-
cher Augenhöhe“ mit nicht behinder-
ten Menschen bezeichnet. Sie unter-
scheidet sich damit von der Integration, 
die davon ausgeht, zunächst außerhalb 
der verschiedenen gesellschaftlichen 
Systeme stehende Menschen – hier: 
mit Behinderungen – (nachträglich) 
in diese Systeme (wie z. B. Regelschule 
oder Arbeitswelt) aufzunehmen.

Acht Grundprinzipien: Art. 3 der BRK 
enthält 8 Prinzipien, die die Kernaus-
sagen des Übereinkommens darstel-
len und die den Auslegungsrahmen für 
die einzelnen normativen Bestimmun-
gen der BRK abstecken. Dabei handelt 
es sich um:
1. Respekt vor der Würde und individu-

ellen Autonomie, einschließlich der 
Freiheit, selbstbestimmte Entschei-
dungen zu treffen

2. Verbot der Diskriminierung
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3. volle und effektive Teilhabe an der In-
klusion in die Gesellschaft

4. Achtung vor der Unterschiedlichkeit 
und Akzeptanz von Menschen mit 
Behinderungen als Teil der mensch-
lichen Verschiedenartigkeit und Hu-
manität

5. Chancengleichheit
6. � Barrierefreiheit
7. Gleichheit zwischen Männern und 

Frauen
8. Respekt vor den sich entwickelnden 

Fähigkeiten von Kindern mit Behin-
derungen und Achtung ihres Rechts 
auf Wahrung ihrer speziellen Identi-
tät

Rechtliche Verpflichtungen: Mit diesen 
Leitprinzipien stellt sich die BRK als Kon-
kretisierung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen dar. Sie schafft al-
lerdings keine neuen (einklagbaren) 
Spezialrechte bzw. Ansprüche für Men-
schen mit Behinderung. Die BRK ver-
pflichtet vielmehr die Vertragsstaaten, 
unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren 
Mittel Maßnahmen, wie zum Beispiel 
gesetzliche Regelungen oder Förderpro-
gramme, zu treffen, um künftig die Ver-
wirklichung der wirtschaftlichen, sozia-
len, kulturellen und Bildungsrechte von 
Menschen mit Behinderungen mög-
lichst umfassend zu gewährleisten.

� Rehabilitation und � Teilhabe am Ar-
beitsleben: Mit der Rehabilitation be-
fasst sich Art. 26 der BRK. Die Vertrags-
staaten verpflichten sich insoweit, 
wirksame und geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, damit Menschen mit Be-
hinderungen ein Höchstmaß an Unab-

hängigkeit, umfassenden körperlichen, 
geistigen, sozialen und beruflichen Fä-
higkeiten sowie die volle Teilhabe an al-
len Aspekten des Lebens erreichen und 
bewahren können.

Art. 27 befasst sich mit Arbeit und Be-
schäftigung. Die Vertragsstaaten aner-
kennen diesbezüglich das gleiche Recht 
von Menschen mit Behinderungen auf 
Arbeit. Dies beinhaltet das Recht auf 
die Möglichkeit, den Lebensunterhalt 
durch eigene Arbeit zu verdienen, die 
in einem offenen, integrativen und für 
Menschen mit Behinderungen zugäng-
lichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld 
frei gewählt oder angenommen wird. 
Insoweit verpflichten sich die Vertrags-
staaten, die Verwirklichung des Rechts 
auf Arbeit für behinderte Menschen zu 
sichern und zu fördern, u. a. durch den 
Erlass von entsprechenden Rechtsvor-
schriften. In den einzelnen Regelungen 
des Art. 27 Abs. 1 Buchst. a–k geht es 
um verschiedene Aspekte der Teilhabe 
am Arbeitsleben auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Die BRK nennt hier u. a. 
ein Diskriminierungsverbot, das Recht 
auf gerechte Arbeitsbedingungen (z. B. 
hinsichtlich des � Arbeitsentgelts), den 
Zugang zum Arbeitsmarkt (u. a. durch 
� Berufsberatung, Stellenvermittlung, 
� Berufsausbildung und � berufliche 
Weiterbildung), die Beschäftigung be-
hinderter Menschen im öffentlichen 
Dienst sowie die behinderungsgerech-
te Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen. Vor allem mit den Regelungen des 
� SGB IX hat Deutschland insoweit be-
reits vielfältige gesetzliche Bestimmun-
gen geschaffen, die wesentliche Be-
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reiche der Vorgaben des Art. 27 BRK in 
Bezug auf Arbeit und Beschäftigung in 
innerstaatliches Recht umsetzen (vgl. 
insbesondere die §§ 33, 34, 85 ff. sowie 
102 und 104 SGB IX).

Fakultativprotokoll: Das von Deutsch-
land ebenfalls unterzeichnete Fakulta-
tivprotokoll zur BRK enthält – ähnlich 
wie andere Menschenrechtsverträ-
ge – ein Individualbeschwerdeverfah-
ren, mit dem sich einzelne Menschen 
oder Gruppen gegen erlebte Rechtsver-
letzungen in Bezug auf die Menschen-
rechte behinderter Menschen wehren 
können, indem sie den UN-Ausschuss 
für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen anrufen können. Das Fa-
kultativprotokoll enthält ferner ein be-
sonderes Untersuchungsverfahren für 
schwere Menschenrechtsverletzungen.

Überstunden

Überstunden liegen vor, wenn die für 
das konkrete Arbeitsverhältnis im Ar-
beitsvertrag bzw. einer Betriebsver-
einbarung festgelegte oder tariflich 
geltende regelmäßige betriebliche 
� Arbeitszeit überschritten wird. Der 
Arbeitgeber kann mit dem Betriebsrat 
bzw. Personalrat eine vorübergehende 
Verlängerung der betriebsüblichen Ar-
beitszeit vereinbaren. Die Zahl der ge-
setzlich zulässigen Überstunden ist im 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) festgelegt.

Für die Ableistung von Überstunden 
wird in der Regel eine Überstundenver-
gütung gezahlt, die in einem – zumeist 
nach der Zahl der Überstunden gestaf-

felten – Zuschlag zur Grundvergütung 
(vgl. � Arbeitsentgelt) besteht. Über-
stunden können aber stattdessen auch 
in Freizeit ausgeglichen werden. Nur 
wenn Überstunden zugleich � Mehrar-
beit sind, kann der schwerbehinderte 
Beschäftigte verlangen, von ihnen frei-
gestellt zu werden (§ 124 SGB IX).

Umschulung

� Berufliche Weiterbildung

Umsetzung

Der Begriff ist weitgehend deckungs-
gleich mit � Versetzung. In den � Per-
sonalvertretungsgesetzen des öffentli-
chen Dienstes werden die Versetzung 
zu einer anderen � Dienststelle und die 
Umsetzung innerhalb der Dienststelle 
unterschieden.

Umzugskosten

Schwerbehinderte Arbeitnehmer kön-
nen Leistungen zum Umzug in eine 
behinderungsgerechte oder erheblich 
verkehrsgünstiger zum Arbeitsplatz ge-
legene Wohnung aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe erhalten, wenn dadurch 
ihr Arbeitsverhältnis gesichert wird 
(§ 22 SchwbAV). Diese Leistungen sind 
Teil der � Wohnungshilfen im Rahmen 
der � Begleitenden Hilfe im Arbeitsle-
ben.

Bei der Bemessung der Leistungshöhe 
empfiehlt die Bundesarbeitsgemein-
schaft der � Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen (BIH) hinsichtlich 
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der Einkommensanrechnung wie folgt 
zu unterscheiden: Soweit der schwer-
behinderte Arbeitnehmer nicht behin-
derungsgerecht wohnt und der Umzug 
deshalb behinderungsbedingt ist, wer-
den die Transportkosten ohne Einkom-
mensanrechnung übernommen. Wird 
durch den Umzug lediglich die Fahrt-
zeit zum Arbeitsplatz verkürzt, wird ein 
Teil des Einkommens angerechnet.

Umzugskosten können auch als Leis-
tungen zur � Teilhabe am Arbeitsleben 
von den � Rehabilitationsträgern er-
bracht werden (§ 33 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX).

Unfallversicherung

� Berufsgenossenschaften

Unterstützte Beschäftigung

Mit dem Fördertatbestand der Unter-
stützten Beschäftigung in § 38a SGB IX 
sollen Alternativen zur Arbeit in einer 
� Werkstatt für behinderte Menschen 
geschaffen werden. Hintergrund ist die 
immer weiter steigende Zahl von be-
hinderten Menschen, die in einer Werk-
statt beschäftigt werden, und die Er-
kenntnis, dass dies nicht für alle diese 
Menschen zwingend erforderlich ist. 
Unterstützte Beschäftigung ist die in-
dividuelle betriebliche Qualifizierung, 
Einarbeitung und Begleitung behinder-
ter Menschen mit besonderem Unter-
stützungsbedarf in Betrieben des all-
gemeinen Arbeitsmarktes. Ziel dieser 
Unterstützung ist ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis. Wesentlich bei der Unterstütz-

ten Beschäftigung ist der Grundsatz 
„Erst platzieren, dann qualifizieren“.

Die Unterstützte Beschäftigung be-
ginnt mit einer individuellen betrieb-
lichen Qualifizierung, für die ein � Re-
habilitationsträger, in der Regel die 
Bundesagentur für Arbeit (� Agentur 
für Arbeit), zuständig ist. Diese findet 
von Anfang an in Betrieben des allge-
meinen � Arbeitsmarktes statt. Durch-
geführt wird diese Qualifizierungspha-
se von einem Träger der Unterstützten 
Beschäftigung, den der Rehabilitations-
träger beauftragt. Das kann ein � Inte-
grationsfachdienst sein, aber auch ein 
sonstiger Dritter. Diese Phase der Qua-
lifizierung dauert bis zu 2 Jahre, in Aus-
nahmefällen bis zu 3 Jahre. In der Zeit 
der Qualifizierung sind die Teilnehmer 
sozialversichert.

Ist ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis erreicht, ist 
aber gleichzeitig eine weitergehende 
Unterstützung erforderlich, wird diese 
in Form der Berufsbegleitung erbracht. 
Dafür ist in der Regel das � Integrations-
amt zuständig. Die Dauer dieser Leis-
tung richtet sich nach den individuellen 
Bedürfnissen des behinderten Men-
schen. Es gibt grundsätzlich keine zeit-
liche Beschränkung. Lediglich ein erfor-
derliches intensives Job-Coaching wird 
in der Regel für längstens 6 Monate er-
bracht.

Unterstützte Beschäftigung richtet sich 
an behinderte Menschen, die einen be-
sonderen Unterstützungsbedarf ha-
ben, aber nicht das besondere Angebot 
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einer Werkstatt für behinderte Men-
schen benötigen. Zur Zielgruppe zählen 
insbesondere
 • Schulabgängerinnen und Schulab-
gänger aus Förder- oder Sonderschu-
len mit Behinderung,
 • Erwachsene, die im Laufe ihres (Er-
werbs-) Lebens zum Beispiel eine 
� seelische Behinderung erworben 
haben, die so schwer ist, dass die Ein-
gliederung in eine Werkstatt für be-
hinderte Menschen erwogen wird,
 • Beschäftigte aus der Werkstatt für 
behinderte Menschen, die auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln 
wollen.

Unterstützte Beschäftigung ist allerdings 
kein Ersatz für � Berufsausbildungen oder 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnah-
men (� Berufsvorbereitung). Diesen Maß-
nahmen gegenüber ist die Unterstützte 
Beschäftigung immer nachrangig.

Urlaubsgeld

Das Urlaubsgeld ist eine aus Anlass des 
Erholungsurlaubs gewährte betrieb-
liche Sonderzuwendung, die vom Ur-
laubsentgelt zu unterscheiden ist. Ur-
laubsentgelt ist der durchschnittliche 
Arbeitsverdienst, den der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer auch während des 
Erholungsurlaubs weiterzuzahlen hat 
(vgl. § 11 BUrlG). Dieses Urlaubsentgelt 
ist auch während des � Zusatzurlaubs 
eines schwerbehinderten Menschen zu 
zahlen (§ 125 SGB IX).

Urlaubsgeld hingegen ist eine zusätz-
liche Geldleistung des Arbeitgebers; 

zu ihrer Zahlung kann der Arbeitge-
ber durch Tarifvertrag, Betriebsverein-
barung oder Einzelarbeitsvertrag ver-
pflichtet sein. Ebenso besteht ein 
Anspruch des schwerbehinderten Men-
schen auf Urlaubsgeld für den Zusatz-
urlaub (nur) dann, wenn dies tariflich, 
betrieblich oder einzelvertraglich ver-
einbart ist. Unterscheidet ein Tarifver-
trag nicht zwischen tariflichem und 
gesetzlichem Urlaub und sieht er ei-
nen Zuschlag zum � Arbeitsentgelt als 
Urlaubsgeld für die gesamte Urlaubs-
dauer vor, kann der schwerbehinder-
te Mensch dieses Urlaubsgeld auch für 
seinen Zusatzurlaub verlangen. Ist der 
Anspruch auf Urlaubsgeld jedoch auf 
die tariflich festgelegte Urlaubsdau-
er begrenzt, scheidet ein Anspruch auf 
Urlaubsgeld für den Zusatzurlaub aus. 
Der Zusatzurlaub ist mit abgegolten, 
wenn das Urlaubsgeld als Pauschalbe-
trag gewährt wird.

Ursachen der Behinderung

� Behinderung

Verdienstsicherung

Klauseln zur Sicherung des � Arbeits-
entgelts zielen darauf ab, eine Minde-
rung des Arbeitsentgelts auch bei ge-
ringerem Arbeitsanfall oder geringerer 
Leistung zu vermeiden. Derartige Klau-
seln finden sich vor allem in � Tarifver-
trägen, zum Beispiel in wichtigen Bran-
chen wie der Metall- und Elektro- oder 
der Stahlindustrie. Bei betrieblichen 
Veränderungen – zum Beispiel tarif-
lich vereinbarten kürzeren Wochenar-
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beitszeiten – spricht man von � Lohnsi-
cherung. Bei individuellen Gründen auf 
Seiten des Beschäftigten gibt es ent-
sprechende Klauseln zur persönlichen 
Verdienstsicherung. Sie dienen dem 
Schutz älterer Arbeitnehmer, die auf-
grund altersbedingter Leistungsein-
schränkungen nicht mehr in der Lage 
sind, die bisher geschuldete Arbeitsleis-
tung zu erbringen und die deshalb mit 
Tätigkeiten betraut werden, die tariflich 
niedriger bewertet sind.

Regelmäßig knüpfen solche Klauseln 
an eine bestimmte Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit sowie das Erreichen ei-
nes bestimmten Lebensalters an (i.d.R. 
55 Jahre). Arbeitnehmern, die diese Vo-
raussetzungen erfüllen, garantiert der 
Tarifvertrag auch bei Übertragung einer 
geringer entlohnten Tätigkeit die zum 
Zeitpunkt der Änderung der Arbeitsauf-
gaben gewährte Vergütung. Je nach ta-
rifvertraglicher Formulierung sichert 
dabei die Klausel entweder lediglich 
den Tariflohn oder aber den gesamten 
– gegebenenfalls über den Tarif hinaus-
gehenden – Effektivlohn.

Vergleichbare Regelungen für den öf-
fentlichen Dienst gibt es zum Beispiel 
mit § 55 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 BAT. 
Die Vorschrift beschränkt das Recht des 
öffentlichen Arbeitgebers auf Herab-
gruppierung eines Angestellten. Die-
se Vorschrift gilt im Rahmen des TVöD 
für diejenigen in den TVöD übergelei-
teten Beschäftigten weiter, die die-
sen Verdienstschutz nach den bis zum 
30.09.2005 geltenden Tarifverträgen 
des öffentlichen Dienstes bereits er-

worben hatten. § 55 Abs. 2 BAT betrifft 
den Fall, dass der Angestellte dauernd 
außer Stande ist, diejenigen Arbeitsleis-
tungen zu erfüllen, für die er eingestellt 
ist und nach denen er in die bisherige 
Vergütungsgruppe eingruppiert wurde. 
Sofern ihm andere Arbeiten mit Tätig-
keitsmerkmalen seiner bisherigen Ver-
gütungsgruppe nicht übertragen wer-
den können, darf der Arbeitgeber eine 
Herabgruppierung lediglich um eine 
Vergütungsgruppe vornehmen. Eine 
Herabgruppierung ist sogar ganz aus-
geschlossen, wenn die Leistungsmin-
derung auf einer durch die langjährige 
Beschäftigung verursachten Abnahme 
der körperlichen oder geistigen Kräfte 
und Fähigkeiten nach einer Beschäfti-
gungszeit von 20 Jahren beruht und der 
Angestellte das 55. Lebensjahr vollen-
det hat.

Für schwerbehinderte  Beschäftigte 
ist die Verdienstsicherung sowohl in 
der Privatwirtschaft als auch im öf-
fentlichen Dienst von besonderer 
Bedeutung, da sich unter den über 
55-Jährigen überproportional viele 
schwerbehinderte Menschen befinden. 

Werden Arbeitnehmer wegen gesund-
heitsbedingter Minderung ihrer Leis-
tungsfähigkeit auf einem Arbeitsplatz 
eingesetzt, der geringer bezahlt ist als 
der bisherige, sehen einige Tarifverträ-
ge ebenfalls einen Anspruch auf Ver-
dienstsicherung vor. Außerdem sind im 
Rahmen der � Begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben zum Ausgleich einer behinde-
rungsbedingten Minderleistung finan-
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zielle Leistungen an Arbeitgeber möglich 
(� außergewöhnliche Belastungen).

Vermittlung

� Arbeitsvermittlung

Verrechnung auf die 
 Ausgleichsabgabe

� Ausgleichsabgabe

Versammlung 
 schwerbehinderter Menschen

Die � Schwerbehindertenvertretung hat 
das Recht, mindestens einmal im Kalen-
derjahr eine Versammlung der schwer-
behinderten Menschen im Betrieb bzw. 
in der Dienststelle durchzuführen (§ 95 
Abs. 6 SGB IX). Die Versammlung bie-
tet der Schwerbehindertenvertretung 
die Gelegenheit, ihre Arbeit darzustel-
len und die schwerbehinderten Be-
schäftigten umfassend zu informieren. 
Die Versammlung kann in eigener Ver-
antwortung vorbereitet und gestaltet 
werden. Die für Betriebs- und Personal-
versammlungen geltenden Vorschrif-
ten des � Betriebsverfassungsgesetzes 
bzw. der � Personalvertretungsgeset-
ze müssen auch für die Versammlung 
der schwerbehinderten Menschen be-
achtet werden (§§ 42 ff. BetrVG und z. B. 
§§ 48 ff. BPersVG i.V.m. § 95 Abs. 6 Satz 2 
SGB IX).

Teilnehmer der Versammlung sind alle 
� schwerbehinderten und � gleichge-
stellten Menschen im Betrieb bzw. in 
der Dienststelle. Der Arbeitgeber ist 

von der Schwerbehindertenvertre-
tung unter Mitteilung der Tagesord-
nung stets einzuladen (vgl. § 43 Abs. 2 
Satz 1 BetrVG und z. B. § 52 Abs. 2 Satz 
1 BPersVG). Er hat die Pflicht, in der Ver-
sammlung über die Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit der Eingliede-
rung schwerbehinderter Menschen zu 
berichten (§ 83 Abs. 3 SGB IX). Der Ar-
beitgeber ist berechtigt, einen Vertre-
ter seines Arbeitgeberverbandes zu 
der Versammlung mitzubringen (vgl. 
§ 46 Abs. 1 Satz 2 BetrVG und z. B. § 52 
Abs. 1 Satz 1 BPersVG). Teilnahmebe-
rechtigt sind auch Beauftragte der im 
Betrieb bzw. in der Dienststelle vertre-
tenen Gewerkschaften (vgl. § 46 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG und z. B. § 52 Abs. 1 Satz 
1 BPersVG). Darüber hinaus ist auch die 
Teilnahme anderer Personen gestat-
tet: Die Schwerbehindertenvertretung 
kann einen Vertreter des Integrations-
amtes, der Agentur für Arbeit und auch 
der Behindertenverbände einladen.

Die Schwerbehindertenvertretung wird 
unter Berücksichtigung der von § 99 
SGB IX gebotenen vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit ferner die weiteren Mit-
glieder des betrieblichen � Integrations-
teams zu der Versammlung einladen, 
aber auch weitere Betriebsangehöri-
ge wie z. B. den � Betriebsarzt oder die 
� Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Leitung: Die Schwerbehindertenver-
sammlung wird von der Schwerbehin-
dertenvertretung und im Falle ihrer 
Verhinderung vom � stellvertretenden 
Mitglied geleitet.
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Terminierung: Nach dem Grundsatz 
der vertrauensvollen Zusammenar-
beit ist über den Tag, den Beginn und 
die Zeitdauer der Versammlung eine 
Einigung mit dem Arbeitgeber zu er-
zielen. Die Versammlung ist während 
der betrieblichen Arbeitszeit abzuhal-
ten (vgl. § 44 Abs. 1 BetrVG und z. B. § 50 
Abs. 1 BPersVG). Die Durchführung au-
ßerhalb der Arbeitszeit kann nur ver-
langt werden, wenn die Struktur des 
Betriebes eine andere Möglichkeit nicht 
zulässt. Notfalls sind Teilversamm-
lungen durchzuführen, wenn eine Ver-
sammlung aller schwerbehinderten 
Beschäftigten zum selben Zeitpunkt 
nicht möglich ist. Die Zeit der Teilnah-
me an der Versammlung einschließlich 
der zusätzlichen Wegezeiten ist den 
schwerbehinderten Beschäftigten zu 
vergüten. Eine Schwerbehindertenver-
sammlung muss nicht jedes Jahr ab-
gehalten werden, in der Regel wird dies 
allerdings getan. Bei bedeutsamen Ge-
setzesänderungen oder einschneiden-
den Maßnahmen im Betrieb bzw. in der 
Dienststelle können zusätzliche Ver-
sammlungen einberufen werden.

Versammlung zur � Wahl der Schwer-
behindertenvertretung: Ist in einem 
Betrieb bzw. in einer Dienststelle kei-
ne Schwerbehindertenvertretung ge-
wählt, so können 3 Wahlberechtigte 
oder das zuständige Integrationsamt 
zu einer Versammlung der schwer-
behinderten Menschen zum Zwecke 
der Wahl eines Wahlvorstandes ein-
laden (§ 94 Abs. 6 Satz 4 SGB IX, § 1 
Abs. 2 SchwbVWO). Ein entsprechen-
des Initiativrecht besitzt auch der Be-

triebsrat bzw. Personalrat (§ 1 Abs. 2 
 SchwbVWO).

Versetzung

Nach allgemeinem Arbeitsrecht ist eine 
Versetzung jede personelle Maßnah-
me, durch die einem Arbeitnehmer ein 
anderer Aufgabenbereich für eine län-
gere Zeit zugewiesen wird. Dabei spielt 
es für den Begriff der Versetzung kei-
ne Rolle, ob es sich um eine Versetzung 
innerhalb des � Betriebs handelt, ob 
die Versetzung eine Änderung des Ar-
beitsvertrags (� Arbeitsverhältnis) not-
wendig macht oder ob es sich um eine 
Maßnahme handelt, die der � Mitbe-
stimmung durch den Betriebsrat un-
terliegt. Versetzung ist stets nur die 
tatsächliche Veränderung des Arbeits-
bereichs. Die Begriffe Versetzung und 
� Umsetzung sind in der Privatwirt-
schaft weitgehend deckungsgleich und 
nicht genau voneinander abgrenzbar 
(siehe auch � Direktionsrecht und � Än-
derungskündigung).

Im Bereich des Beamtenrechts wird un-
ter der Versetzung die dauernde Zuwei-
sung einer neuen Tätigkeit unter Ver-
lust der bisherigen Stelle, verbunden 
mit dem Wechsel der Dienststelle, ver-
standen. Die Umsetzung ist der Wech-
sel innerhalb einer Dienststelle auf eine 
andere Stelle.

Jede Versetzung eines schwerbehinder-
ten Menschen ist eine Entscheidung 
des Arbeitgebers, bei der gemäß § 95 
Abs. 2 SGB IX die � Schwerbehinderten-
vertretung zu beteiligen ist.
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Versicherungsträger

� Sozialversicherungsträger

Versorgungsamt

Nach dem SGB IX stellt das Versor-
gungsamt fest, ob eine Behinde-
rung vorliegt und welchen Grad (GdB, 
vgl. � Schwerbehinderung) sie hat. Im 
� Schwerbehindertenausweis beschei-
nigt es außerdem die gesundheitlichen 
Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme von � Nachteilsausgleichen. Im 
Rahmen des sozialen Entschädigungs-
rechts – zum Beispiel nach dem � Bun-
desversorgungsgesetz (BVG) – zahlt es 
u. a. Versorgungsrenten und Leistun-
gen der Heil- und Krankenbehandlung. 
Die Aufgaben der Versorgungsämter 
werden in einigen Bundesländern in-
zwischen von kommunalen Behörden 
wahrgenommen.

Versorgungsmedizin- 
Verordnung

Das � Versorgungsamt bzw. die nach 
Landesrecht zuständige Behörde rich-
tet sich bei der Feststellung der Behin-
derung sowie dem Grad der Behinde-
rung (GdB, vgl. � Schwerbehinderung) 
und der Ausstellung eines � Schwerbe-
hindertenausweises nach der seit An-
fang 2009 geltenden Versorgungsme-
dizin-Verordnung mit den zugehörigen 
Versorgungsmedizinischen Grundsät-
zen (GdS/GdB-Tabelle). Sie hat die bis-
herigen „Anhaltspunkte für die ärzt-
liche Gutachtertätigkeit im sozialen 
Entschädigungsrecht und nach dem 

Schwerbehindertenrecht“ abgelöst. Die 
Versorgungsmedizin-Verordnung ent-
hält allgemeine Beurteilungsregeln und 
Einzelangaben darüber, wie hoch der 
Grad der Behinderung bei welcher Be-
hinderung festzusetzen ist.

Die Versorgungsmedizin-Verordnung 
hat gegenüber den bisherigen „An-
haltspunkten“ kein grundsätzlich neu-
es Bewertungssystem geschaffen. Mit 
ihr wurde lediglich die Forderung der 
Rechtsprechung nach einer „Verrecht-
lichung“ der „Anhaltspunkte“ umge-
setzt und ihr der Status einer Rechts-
verordnung gegeben. Veröffentlicht ist 
die Versorgungsmedizin-Verordnung 
im Bundesgesetzblatt. Dort werden 
zukünftig auch alle Änderungen, die 
aufgrund des wissenschaftlichen Fort-
schritts in der Medizin erforderlich wer-
den, veröffentlicht. Der Text der Ver-
sorgungsmedizin-Verordnung mit der 
GdS/GdB-Tabelle ist beim Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales auch 
als Broschüre gegen eine Schutzgebühr 
zu beziehen.

Vertrauensperson der 
 schwerbehinderten Menschen

� Schwerbehindertenvertretung

Verwaltungsgericht

Gegen Entscheidungen des Integrati-
onsamtes und gegebenenfalls der ört-
lichen Fürsorgestelle nach dem SGB IX 
(vgl. � Kündigungsschutzverfahren) ist 
der Rechtsweg zum Verwaltungsge-
richt gegeben. Zuvor ist jedoch als sog. 
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Vorverfahren das Widerspruchsverfah-
ren durchzuführen (� Widerspruchsaus-
schuss).

Klagt der schwerbehinderte Arbeit-
nehmer gegen die Zustimmung zur 
Kündigung, wird der Arbeitgeber zum 
Verfahren beigeladen; klagt im umge-
kehrten Fall der Arbeitgeber gegen die 
Versagung der Zustimmung, wird der 
schwerbehinderte Arbeitnehmer bei-
geladen. Die Beigeladenen können sich 
ähnlich wie Kläger und Beklagter am 
Verfahren beteiligen und auch � Rechts-
mittel einlegen. Das Gericht ermittelt 
den Sachverhalt von Amts wegen.

Sofern die Behörde bei ihrer Entschei-
dung einen Ermessensspielraum hat-
te, kann das Gericht lediglich prüfen, 
ob der Entscheidung der richtige Sach-
verhalt zugrunde gelegt wurde, ob die 
Grenzen des Ermessens überschritten 
oder sachfremde Erwägungen ange-
stellt wurden. Werden derartige Fehler 
festgestellt, ist die Behörde verpflichtet, 
eine neue Entscheidung unter Beach-
tung der Rechtsauffassung des Gerichts 
zu treffen.

Bei den verwaltungsgerichtlichen Kla-
gen nach dem SGB IX entstehen kei-
ne Gerichtskosten. Allerdings muss die 
unterliegende Partei die Kosten der Ge-
genseite tragen. Rechtsmittelinstanzen 
sind die Oberverwaltungsgerichte bzw. 
Verwaltungsgerichtshöfe und das Bun-
desverwaltungsgericht.

Verzeichnis der 
 schwerbehinderten Menschen

Im Rahmen der � Beschäftigungspflicht 
müssen die privaten und öffentlichen 
Arbeitgeber das Verzeichnis schwerbe-
hinderter Menschen (§ 80 Abs. 1 SGB IX) 
laufend führen und den zuständigen 
Vertretern der � Agentur für Arbeit und 
des � Integrationsamtes auf Verlangen 
vorlegen. Das Verzeichnis umfasst die 
im Betrieb bzw. in der Dienststelle be-
schäftigten schwerbehinderten und 
gleichgestellten Menschen sowie sons-
tige anrechnungsfähige Personen (vgl. 
� Bergmannsversorgungsschein). 

Das Verzeichnis enthält die Grundda-
ten über die genannten Personen (Vor- 
und Nachname, Geburtsdatum, Art der 
Tätigkeit, Angabe ob � Schwerbehin-
derung oder � Gleichstellung vorliegt, 
Grad der Behinderung, � Mehrfachan-
rechnung).

Zum Zweck der Veranlagung zur � Aus-
gleichsabgabe muss der Arbeitgeber 
einmal jährlich das Verzeichnis der 
schwerbehinderten Menschen (§ 80 
Abs. 1 SGB IX) und die Anzeige zur Ver-
anlagung (§ 80 Abs. 2 SGB IX) – mit je 
einer Durchschrift für das Integrations-
amt – der Agentur für Arbeit übersen-
den, in dessen Bezirk der Arbeitgeber 
seinen Wohn-, Unternehmens- oder 
Verwaltungssitz hat.

Die Mitglieder des � Integrationsteams 
erhalten je eine Kopie des Verzeichnis-
ses (§ 80 Abs. 2 Satz 3 SGB IX).
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Vorruhestand

� Altersteilzeit

Wahl der 
 Schwerbehindertenvertretung

Nach § 94 SGB IX ist in allen � Betrie-
ben und � Dienststellen, in denen we-
nigstens 5 schwerbehinderte bzw. 
gleichgestellte Menschen nicht nur 
vorübergehend beschäftigt sind, eine 
� Schwerbehindertenvertretung (Ver-
trauensperson) und wenigstens ein 
� stellvertretendes Mitglied zu wählen. 
Dies geschieht in geheimer und unmit-
telbarer Wahl nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl. Unter den gleichen 
Voraussetzungen haben die schwerbe-
hinderten Richter eines Gerichts einen 
Richter zu ihrer Schwerbehindertenver-
tretung zu wählen. Für die Staatsan-
wälte gilt dasselbe, sofern sie eine ent-
sprechende Personalvertretung haben.

Gemäß § 93 SGB IX soll der Betriebs-
rat bzw. Personalrat auf die Wahl einer 
Schwerbehindertenvertretung hinwir-
ken. Die Gewerkschaften haben anders 
als bei der Wahl des Betriebsrats kein 
Initiativrecht (vgl. BAG vom 29.07.2009 
– 7 ABR 25/08). Die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl bestimmt sich 
nach der � Wahlordnung Schwerbehin-
dertenvertretungen (SchwbVWO). Der 
Arbeitgeber hat dem Integrationsamt 
und der Agentur für Arbeit die Wahl 
der Vertrauensperson anzuzeigen (§ 80 
Abs. 8 SGB IX).

Wahlberechtigte und wählbare Per-
sonen: Wahlberechtigt sind alle in 
dem Betrieb bzw. der Dienststelle be-
schäftigten � schwerbehinderten und 
� gleichgestellten Menschen. Wählbar 
sind alle nicht nur vorübergehend Be-
schäftigten, die am Wahltag das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und dem 
Betrieb bzw. der Dienststelle seit 6 Mo-
naten angehören; die Schwerbehinder-
tenvertretung muss also nicht selbst 
schwerbehindert sein. Besteht der Be-
trieb bzw. die Dienststelle weniger als 
ein Jahr, so bedarf es für die Wählbar-
keit nicht der sechsmonatigen Zuge-
hörigkeit. Nicht wählbar ist, wer kraft 
Gesetzes dem Betriebs-, Personal- oder 
Richterrat nicht angehören kann (z. B. 
� Leitende Angestellte). Bei Dienststel-
len der Bundeswehr, in denen eine Ver-
tretung der Soldaten nach dem Bundes-
personalvertretungsgesetz zu wählen 
ist, sind auch schwerbehinderte Sol-
daten wahlberechtigt und wählbar für 
das Amt der Schwerbehindertenvertre-
tung.

Gemäß § 87 Abs. 1 Satz 2 SGB IX gilt für 
die Wahl der Schwerbehindertenvertre-
tung der Betriebsbegriff des Betriebs-
verfassungsrechts (� Betrieb). Dieser ist 
in den §§ 1 und 4 BetrVG definiert. Ma-
chen die Tarifvertragsparteien für Un-
ternehmen mit mehreren Betrieben 
von den in § 3 BetrVG beschriebenen 
Möglichkeiten für abweichende Rege-
lungen der Betriebsstruktur Gebrauch 
(z. B. Bildung eines unternehmensein-
heitlichen Betriebsrats), so sind die-
se tarifvertraglichen Vereinbarungen 
auch für die Wahl der Schwerbehin-
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W

dertenvertretung maßgeblich, vgl. BAG 
vom 10.11.2004 – 7 ABR 17/04. Für 
die Wahl der Schwerbehindertenver-
tretung im öffentlichen Dienst gilt der 
Dienststellenbegriff der jeweils anzu-
wendenden � Personalvertretungsge-
setze (§ 87 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).

Zusammenlegung: Betriebe und 
Dienststellen, in denen weniger als 5 
schwerbehinderte Menschen beschäf-
tigt werden, können gemäß § 94 Abs. 1 
Satz 4 SGB IX für die Wahl mit ande-
ren räumlich nahe liegenden Betrieben 
des Arbeitgebers oder gleichstufigen 
Dienststellen derselben Verwaltung 
zusammengefasst werden (§ 94 Abs. 1 
Satz 4 SGB IX). Dies gilt entsprechend 
für Gerichte unterschiedlicher Gerichts-
zweige und Instanzen. Über die Zusam-
menfassung zur Wahl der Schwerbe-
hindertenvertretung entscheidet der 
Arbeitgeber im Benehmen mit dem für 
den Sitz des Betriebes bzw. der Dienst-
stelle zuständigen � Integrationsamt.

Wahltermine: Die regelmäßigen Wah-
len finden alle 4 Jahre in der Zeit vom 
01.10. bis 30.11. statt. Außerhalb dieser 
Zeit finden Wahlen statt, wenn
 • das Amt der Schwerbehindertenver-
tretung vorzeitig erlischt und kein 
stellvertretendes Mitglied nachrückt,
 • die Wahl mit Erfolg angefochten wor-
den ist oder
 • eine Schwerbehindertenvertretung 
noch nicht gewählt ist.

Hat außerhalb des für die regelmäßi-
gen Wahlen festgelegten Zeitraumes 
eine Wahl der Schwerbehinderten-

vertretung stattgefunden, so ist die 
Schwerbehindertenvertretung in dem 
auf die Wahl folgenden nächsten Zeit-
raum der regelmäßigen Wahlen neu zu 
wählen. Hat die Amtszeit der Schwer-
behindertenvertretung zum Beginn 
des für die regelmäßigen Wahlen fest-
gelegten Zeitraumes noch nicht ein 
Jahr betragen, so ist die Schwerbehin-
dertenvertretung in dem übernächs-
ten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen 
neu zu wählen. Die letzte regelmäßige 
Wahl fand im Jahr 2010 statt.

� Wahlversammlung, Vereinfachtes 
und förmliches Wahlverfahren: Ist in 
einem Betrieb bzw. einer Dienststel-
le eine Schwerbehindertenvertretung 
nicht gewählt, so können das für den 
Betrieb bzw. die Dienststelle zustän-
dige Integrationsamt, der Betriebs-
rat bzw. Personalrat oder drei Wahlbe-
rechtigte zu einer � Versammlung der 
schwerbehinderten Menschen einladen. 
In der Versammlung wird beim verein-
fachten Wahlverfahren ein Wahlleiter 
gewählt, der die Wahl der Schwerbe-
hindertenvertretung und mindestens 
eines stellvertretenden Mitglieds im 
weiteren Verlauf der Versammlung 
durchführt. Im förmlichen Wahlverfah-
ren – ab 50 Wahlberechtigte – wird auf 
dieser Versammlung ein Wahlvorstand 
gewählt, der dafür Sorge trägt, dass die 
Wahl unverzüglich, spätestens inner-
halb von 6 Wochen mit den dabei vor-
gesehenen Zwischenschritten (siehe 
Zeitplan) abläuft.

Ein „Wahlrecht“ zwischen vereinfach-
tem und förmlichem Wahlverfahren 
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WAHLORDNUNG SCHWER BEHINDERTENVERTRETUNGEN

besteht nicht, es ist stets das Wahlver-
fahren anzuwenden, dessen Voraus-
setzungen im jeweiligen Betrieb bzw. 
in der jeweiligen Dienststelle gegeben 
sind.

Stufenvertretungen: Die � Wahlord-
nung Schwerbehindertenvertretungen 
(SchwbVWO) regelt auch die Einzelhei-
ten zur Wahl der � Gesamt-, � Bezirks-, 
� Haupt- und � Konzernschwerbehin-
dertenvertretung.

Rechtsstreitigkeiten bezüglich der 
Wahl der Schwerbehindertenvertre-
tung (z. B. Wahlanfechtungsklagen) 
sind sowohl in der Privatwirtschaft wie 
auch im öffentlichen Dienst vor dem 
Arbeitsgericht auszutragen (vgl. § 2a 
Abs. 1 Nr. 3a ArbGG und dazu BAG vom 
11.11.2003 – 7 AZB 40/03 sowie vom 
29.07.2009 – 7 ABR 25/08).

Wahlordnung Schwer-
behindertenvertretungen 
(SchwbVWO)

Die Wahlordnung regelt die Einzelhei-
ten zur Wahl der Schwerbehinderten-
vertretung und der Stufenvertretun-
gen (� Gesamt-, � Bezirks-, � Haupt- und 
� Konzernschwerbehindertenvertretung). 
Es gelten die Grundsätze der Mehr-
heitswahl.

Es wird zwischen dem vereinfachten 
und dem förmlichen Wahlverfahren 
unterschieden (� Wahl der Schwerbe-
hindertenvertretung). Das vereinfach-
te Wahlverfahren ist durchzuführen, 
wenn der Betrieb bzw. die Dienststel-

le nicht aus räumlich weit auseinander 
liegenden Teilen besteht und dort weni-
ger als 50 Wahlberechtigte beschäftigt 
werden (§ 94 Abs. 6 Satz 3 SGB IX i.V.m. 
§ 18 SchwbVWO). Die Wahl findet in 
diesen Fällen auf einer Wahlversamm-
lung der wahlberechtigten schwerbe-
hinderten Menschen statt.

Für das förmliche Wahlverfahren trifft 
die Wahlordnung detaillierte Regelun-
gen zur Sicherstellung eines fairen, ge-
heimen Wahlvorgangs. Die SchwbVWO 
enthält dafür zum einen genaue Vor-
schriften zur Vorbereitung der Wahl, 
insbesondere zur Bestellung eines 
Wahlvorstandes, zur Wählerliste und 
zu den Wahlvorschlägen. Zum anderen 
befasst sie sich mit der Wahldurchfüh-
rung, etwa der Stimmabgabe, der Fest-
stellung des Wahlergebnisses und der 
Bekanntgabe der Gewählten.

Weisungsrecht

� Direktionsrecht

Weiterbildung

� Berufliche Weiterbildung

Werksarzt

� Betriebsarzt
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WERKSTATT FÜR BEHINDERTE  MENSCHEN

Werkstatt für behinderte 
 Menschen (WfbM)

Eine WfbM ist definiert als eine Einrich-
tung zur � Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben und zur Ein-
gliederung in das Arbeitsleben (§ 136 
SGB IX). Sie bietet denjenigen behin-
derten Menschen, die wegen Art oder 
Schwere der Behinderung nicht, noch 
nicht oder noch nicht wieder auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 
können, einen Arbeitsplatz oder Gele-
genheit zur Ausübung einer geeigneten 
Tätigkeit. Auf die Art oder die Ursache 
der Behinderung kommt es nicht an.

Die WfbM ist eine berufliche � Reha-
bilitationseinrichtung. Sie muss es den 
behinderten Menschen ermöglichen, 
ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, 
zu erhöhen oder wiederzugewinnen 
und ein dem Leistungsvermögen ange-
messenes Arbeitsentgelt zu erreichen. 
Grundsätzlich besteht ein Aufnahme-
anspruch des behinderten Menschen. 
Mindestvoraussetzung für die Aufnah-
me in eine WfbM ist allerdings, dass 
erwartet werden kann, dass der be-
hinderte Mensch ein Mindestmaß an 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-
leistung erbringen wird. Daran fehlt es, 
wenn der behinderte Mensch trotz Be-
treuung sich oder andere erheblich ge-
fährdet oder einer Betreuung und Pfle-
ge innerhalb der Werkstatt bedarf, die 
eine betrieblich verwertbare Arbeits-
leistung nicht zulassen.

Die WfbM muss zur Betreuung der be-
hinderten Menschen begleitende Fach-

dienste zur Verfügung stellen (z. B. Arzt, 
Psychologe, Sozialarbeiter). Sie soll so-
weit wie möglich wirtschaftliche Ar-
beitsergebnisse anstreben und einen 
möglichst großen Teil der Kosten durch 
Arbeitserträge selbst aufbringen. Aus 
diesen Grundsätzen ergeben sich Min-
destanforderungen zur Anerkennung 
einer Institution als „Werkstatt für be-
hinderte Menschen“; diese Anerken-
nung spricht die Bundesagentur für Ar-
beit aus.

Eingangsverfahren: Im Eingangsver-
fahren der WfbM wird ermittelt, für 
welche Tätigkeiten der behinderte 
Mensch geeignet ist, bzw. ob der behin-
derte Mensch in einer WfbM tätig sein 
kann. Liegt ein außerordentliches Pfle-
gebedürfnis vor, ist eine Aufnahme in 
die WfbM nicht möglich. Vielen Werk-
stätten sind deshalb eigene Einrichtun-
gen zur Betreuung von schwerst- oder 
schwermehrfachbehinderten Men-
schen angegliedert (z. B. Tagesförder-
stätten).

Berufsbildungsbereich: In diesem Be-
reich der WfbM soll der behinderte 
Mensch in seiner Leistungsfähigkeit 
und Persönlichkeitsentwicklung so 
weit gefördert werden, dass eine geeig-
nete Beschäftigung im Arbeitsbereich 
der WfbM oder auch auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt möglich ist.

Arbeitsbereich: Die WfbM soll im Ar-
beitsbereich über ein möglichst brei-
tes Angebot an Arbeitsplätzen zur Aus-
übung geeigneter Tätigkeiten verfügen. 
Der Bereich ist ausgerichtet auf die Ab-
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wicklung der Produktionsaufträge und 
die Erbringung von Dienstleistungen 
durch die WfbM. Die Arbeitsplätze in 
diesem Bereich müssen einerseits den 
Erfordernissen der Arbeitswelt, ande-
rerseits aber auch den besonderen Be-
dürfnissen der behinderten Menschen 
Rechnung tragen. Wenn möglich soll 
für behinderte Beschäftigte der WfbM 
– bei gegebenen Voraussetzungen – 
der Übergang auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt angestrebt werden (z. B. 
durch � Außenarbeitsplätze in Betrie-
ben, � Integrationsprojekte und � Probe-
arbeitsverhältnisse).

Je nachdem, in welchem Bereich der 
WfbM der behinderte Mensch tätig ist, 
deckt in der Regel entweder die Agen-
tur für Arbeit oder der überörtliche Trä-
ger der Sozialhilfe (� SGB XII) die entste-
henden Kosten in der WfbM.

Rechtsverhältnis: Die in der WfbM be-
schäftigten behinderten Menschen 
haben zum großen Teil einen arbeit-
nehmerähnlichen Rechtsstatus. Sie er-
halten ein Arbeitsentgelt, das aus dem 
Produktionserlös der WfbM gezahlt 
wird, und sie sind unfall-, kranken-, 
pflege- und rentenversichert (� Sozial-
versicherung), in der Regel jedoch nicht 
in die � Arbeitslosenversicherung einbe-
zogen. Die behinderten Beschäftigten 
der WfbM wirken unabhängig von ih-
rer Geschäftsfähigkeit durch von ihnen 
gewählte Werkstatträte in den Angele-
genheiten der Werkstatt mit, die ihre 
Interessen berühren.

Aufträge an die WfbM: Arbeitgeber, die 
an anerkannte Werkstätten für behin-
derte Menschen Aufträge erteilen, kön-
nen 50 % des auf die Arbeitsleistung 
der Werkstatt entfallenden Rechnungs-
betrags auf die � Ausgleichsabgabe an-
rechnen (vgl. § 140 SGB IX).

Gemäß § 141 SGB IX sind Aufträge der 
öffentlichen Hand, die von Werkstätten 
für behinderte Menschen ausgeführt 
werden können, diesen bevorzugt an-
zubieten.

Widerspruchsausschuss

Nach dem SGB IX ist bei jedem � Inte-
grationsamt und bei jeder Regionaldi-
rektion der Bundesagentur für Arbeit 
ein Widerspruchsausschuss zu bilden 
(§§ 119 und 120 SGB IX). Beide Aus-
schüsse bestehen aus je 7 Mitgliedern, 
und zwar aus 2 schwerbehinderten Ar-
beitnehmern, 2 Arbeitgebern, einem 
Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, 
einem Vertreter des Integrationsamtes 
und einer � Schwerbehindertenvertre-
tung. Für jedes Mitglied ist ein stellver-
tretendes Mitglied zu berufen. Der Vor-
sitz wechselt jährlich zwischen einem 
Vertreter der Arbeitnehmer und einem 
Vertreter der Arbeitgeber.

Entscheidungen der Widerspruchsaus-
schüsse ergehen in der Form von Wi-
derspruchsbescheiden, die in einem 
anschließenden Klageverfahren ge-
richtlich überprüft werden können. Vor 
einer Entscheidung muss der betrof-
fene Arbeitgeber oder der betroffene 
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schwerbehinderte Mensch gehört wer-
den (§ 121 Abs. 2 SGB IX).

Beim Widerspruchsausschuss der Re-
gionaldirektion der Bundesagentur für 
Arbeit kann gegen Entscheidungen, die 
eine Agentur für Arbeit oder die Regio-
naldirektion der Bundesagentur für Ar-
beit aufgrund des SGB IX trifft, Wider-
spruch erhoben werden; zum Beispiel 
gegen die Ablehnung des Antrags eines 
behinderten Menschen auf � Gleich-
stellung oder gegen die Ablehnung des 
Antrags eines Arbeitgebers auf finanzi-
elle Leistungen zur � Teilhabe im Rah-
men der Einstellung eines schwerbe-
hinderten Menschen.

Der Widerspruchsausschuss beim Inte-
grationsamt ist zuständig für die Wi-
dersprüche gegen Entscheidungen, die 
das Integrationsamt und gegebenen-
falls die örtlichen Fürsorgestellen nach 
Übertragung von Aufgaben (vgl. § 107 
Abs. 2 SGB IX) aufgrund des SGB IX 
treffen. Relevant sind dabei vor allem 
die Entscheidungen im � Kündigungs-
schutzverfahren und bei der Erhebung 
und Verwendung der � Ausgleichsab-
gabe. In Kündigungsangelegenheiten 
schwerbehinderter Menschen, die im 
öffentlichen Dienst beschäftigt sind, 
treten bei der Besetzung des Ausschus-
ses an die Stelle der Arbeitgeber 2 An-
gehörige des öffentlichen Dienstes und 
ein schwerbehinderter Arbeitnehmer 
muss dem öffentlichen Dienst angehö-
ren.

Gütliche Einigung: Wie das Integrati-
onsamt muss auch der Widerspruchs-

ausschuss in Widerspruchsverfahren des 
� Kündigungsschutzes auf eine � gütliche 
Einigung hinwirken (§ 87 Abs. 3 SGB IX). 
Es kann daher sinnvoll sein, dass der Wi-
derspruchsausschuss die Parteien zu ei-
ner mündlichen Verhandlung lädt.

Rechtsweg: Gegen Entscheidungen des 
Widerspruchsausschusses bei der Bun-
desagentur für Arbeit kann Klage beim 
� Sozialgericht erhoben werden, gegen 
Entscheidungen des Widerspruchsaus-
schusses beim Integrationsamt beim 
� Verwaltungsgericht.

Wiedereingliederung, 
 stufenweise

Durch eine stufenweise, das heißt zeit-
lich gestaffelte Wiederaufnahme sei-
ner Tätigkeit soll der arbeitsunfähige 
Arbeitnehmer kontinuierlich an die Be-
lastungen seines � Arbeitsplatzes he-
rangeführt werden. Diese Form der 
medizinischen Rehabilitation – spezial-
gesetzlich in § 74 SGB V für die gesetz-
liche Krankenversicherung geregelt 
– ist in § 28 SGB IX generell Bestand-
teil der Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation für behinderte oder 
von  Behinderung bedrohte Menschen 
(� Teilhabe).

Voraussetzung ist, dass der Arbeitneh-
mer nach ärztlicher Feststellung seine 
bisherige Tätigkeit teilweise wieder ver-
richten kann und sich mit der stufenwei-
sen Wiedereingliederung einverstanden 
erklärt. Die � Arbeitsunfähigkeit im Sinne 
des Krankenversicherungsrechts bleibt 
dabei aber bestehen. Der behandelnde 
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Arzt soll dann in der � Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung die Art der möglichen 
Tätigkeiten sowie die täglich verantwort-
bare � Arbeitszeit angeben und sich in 
geeigneten Fällen zuvor eine Stellung-
nahme vom � Betriebsarzt einholen.

Schwerbehinderte Beschäftigte haben 
nach § 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IX grund-
sätzlich einen Rechtsanspruch auf stu-
fenweise Wiedereingliederung (vgl. BAG 
vom 13.06.2006 – 9 AZR 229/05). Bei 
nicht schwerbehinderten Beschäftigten 
soll sich ein entsprechender Anspruch 
auf stufenweise Wiedereingliederung 
aus § 84 Abs. 2 SGB IX (Betriebliches � Ein-
gliederungsmanagement) ergeben (LAG 
Hamm vom 04.07.2011 – 8 Sa 726/11).

Die stufenweise Wiedereingliederung 
gehört zu den wichtigsten Maßnah-
men, die im Rahmen des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements zur Ver-
fügung stehen und zur Vermeidung 
weiterer Arbeitsunfähigkeit einzuset-
zen sind.

Sie ist nicht durchführbar, wenn der 
Arbeitgeber glaubhaft macht, den Ar-
beitnehmer unter den vom behandeln-
den Arzt genannten Vorgaben nicht be-
schäftigen zu können oder es an einer 
ärztlichen Bescheinigung mit einem 
konkreten Wiedereingliederungsplan 
mit den aus ärztlicher Sicht zulässigen 
Arbeitstätigkeiten fehlt.

Rechtsverhältnis: Das Wiedereingliede-
rungsverhältnis begründet ein Rechts-
verhältnis eigener Art. Es geht hierbei 
nicht um die übliche, vertraglich verein-

barte Arbeitsleistung. Im Vordergrund 
der Beschäftigung steht vielmehr die 
Rehabilitation. Da der Arbeitnehmer 
bei der stufenweisen Wiedereingliede-
rung nicht die arbeitsvertraglich ver-
einbarte Arbeitsleistung erbringt – und 
wegen seiner fortbestehenden Arbeits-
unfähigkeit auch nicht erbringen kann 
–, hat er keinen Anspruch auf � Arbeits-
entgelt gegen den Arbeitgeber. Anders 
ist es, wenn Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer eine Vergütung für die im Rah-
men der stufenweisen Wiedereinglie-
derung erbrachte Tätigkeit vereinbaren. 
Besteht eine solche Vergütungsabre-
de mit dem Arbeitgeber aber nicht, er-
bringen die Rehabilitationsträger als 
„ergänzende Leistungen“ � Kranken-
geld nach dem SGB V, Übergangsgeld 
nach dem SGB VI oder Verletztengeld 
nach dem SGB VII (vgl. dazu §§ 28 und 
44 Abs. 1 SGB IX).

Wohlfahrtsverbände

Die Verbände der freien Wohlfahrtspfle-
ge (Wohlfahrtsverbände) sind auf fast 
allen Gebieten der sozialen Arbeit tätig. 
Schwerpunkte der Arbeit sind dabei die 
Sozialhilfe (� SGB XII) und die Jugend-
hilfe. Daneben werden auch Aufgaben 
in der Behindertenarbeit wahrgenom-
men. Die Wohlfahrtsverbände oder ihre 
Mitgliedsorganisationen sind vielfach 
Träger von entsprechenden � Rehabili-
tationseinrichtungen.

Bei den Wohlfahrtsverbänden handelt 
es sich um konfessionell, humanitär 
oder weltanschaulich geprägte Institu-
tionen, die sich in ihren Gruppierungen 
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und Organisationen von der Ortsebene 
bis zum Spitzenverband gliedern.

Es gibt folgende Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege, auch Spitzenverbän-
de genannt:
 • Arbeiterwohlfahrt (Bonn)
 • Deutscher Caritasverband (Freiburg)
 • Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-
verband (Frankfurt a.M.)
 • Deutsches Rotes Kreuz (Bonn)
 • Diakonisches Werk der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (Stutt-
gart)
 • Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland (Frankfurt a.M.)

Von den Wohlfahrtsverbänden zu un-
terscheiden sind in Hessen und Sach-
sen die Landeswohlfahrtsverbände. Bei 
ihnen handelt es sich um höhere Kom-
munalverbände, die als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts überörtliche 
Aufgaben der Jugend-, Behinderten- 
und Altenhilfe durchführen. In Hessen 
ist der Landeswohlfahrtsverband auch 
Träger des Integrationsamtes.

Wohngeld

� Nachteilsausgleiche

Wohnungshilfen

Schwerbehinderte Menschen, die auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-
rufstätig sind, können aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe (§ 22 SchwbAV) im 
Rahmen der � Begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben folgende Leistungen zur 
Wohnungshilfe erhalten:

 • zur Beschaffung von behinderungs-
gerechtem Wohnraum
 • zur Anpassung von Wohnraum und 
seiner Ausstattung an die besonde-
ren behinderungsbedingten Bedürf-
nisse
 • zum Umzug in eine behinderungsge-
rechte oder erheblich verkehrsgüns-
tiger zum Arbeitsplatz gelegene 
Wohnung (� Umzugskosten)

Als Leistungen kommen Zuschüsse 
oder Darlehen in Frage; ihre Höhe be-
stimmt sich nach den Umständen des 
Einzelfalls. Insbesondere für behinde-
rungsbedingte Mehraufwendungen 
können Zuschüsse gewährt werden. 
Zuständig für derartige Leistungen aus 
Mitteln der Ausgleichsabgabe ist das 
� Integrationsamt. Bei sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten wird 
aber vorrangig eine Wohnungshilfe im 
Rahmen der Leistungen zur � Teilhabe 
am Arbeitsleben durch einen � Reha-
bilitationsträger in Betracht kommen 
(§ 33 Abs. 8 Nr. 6 SGB IX), die dann vom 
Integrationsamt nicht weiter aufge-
stockt werden kann (� Aufstockungsver-
bot).

Voraussetzungen: Die zu fördern-
de Wohnung muss bezüglich Zugang, 
baulicher Gestaltung, Ausstattung und 
Lage behinderungsgerecht sein (vgl. 
� Barrierefreies Bauen). Die Leistungen 
kommen nur in Betracht, wenn die jet-
zige Wohnung nicht behinderungsge-
recht ist und der behinderte Mensch 
nicht auf eine behinderungsgerechte 
Mietwohnung verwiesen werden kann. 
Im Übrigen werden die im Rahmen des 
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sozialen Wohnungsbaus vorgesehenen 
Darlehen bei behinderungsbedingten 
zusätzlichen Baumaßnahmen auf die 
Leistungen des Integrationsamtes an-
gerechnet.

Wohngeld (vgl. � Nachteilsausgleiche) 
wird als Zuschuss zu den Aufwendun-
gen für Wohnraum gezahlt. Die Bewilli-
gung ist abhängig von der Zahl der dem 
Haushalt angehörenden Familienmit-
glieder, von der Höhe des Familienein-
kommens und von der Höhe der Miete 
oder Belastung. Örtliche Wohngeldstel-
len sind die Gemeinde-, Stadt- oder 
Kreisverwaltung. Beim Wohngeld wird 
unter bestimmten Voraussetzungen 
ein Einkommensfreibetrag für schwer-
behinderte Menschen berücksichtigt.

Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten

Im SGB IX hat dieses Recht einen be-
sonderen Stellenwert erhalten (vgl. § 9 
SGB IX). Die Berücksichtigung der per-
sönlichen und familiären Verhältnisse, 
der Leistungsfähigkeit, Neigungen und 
der Wünsche der Betroffenen ist bereits 
seit Jahren ausdrücklicher Bestandteil 
verschiedener Vorschriften des � Sozial-
gesetzbuchs (SGB) und der speziellen So-
zialleistungsgesetze (vgl. z. B. § 33 SGB I, 
§ 25b Abs. 5 Satz 3 BVG, § 5 SGB VIII und 
§ 2 Abs. 2 SGB XI). Die Vorschrift des § 9 
SGB IX stellt für den Bereich der � Teil-
habe behinderter Menschen umfas-
send sicher, dass ihren berechtigten 
Wünschen hinsichtlich der Auswahl so-
wie der Ausführung der Leistungen zur 
Teilhabe entsprochen und dabei Rück-

sicht auf ihre persönliche Lebenssitua-
tion sowie ihre geschlechtsspezifischen 
und religiösen Bedürfnisse genommen 
wird.

Damit soll nicht nur der Anspruch be-
hinderter Menschen auf Selbstbestim-
mung (siehe � Teilhabe) umgesetzt, 
sondern auch ihre Motivation im Hin-
blick auf die Durchführung rehabilitati-
ver Maßnahmen gestärkt werden. Des-
halb bedürfen Leistungen zur Teilhabe 
auch der Zustimmung des Leistungs-
berechtigten. Von berechtigten Wün-
schen gemäß § 9 SGB IX kann dabei 
allerdings nur dann ausgegangen wer-
den, wenn diese im Rahmen des gel-
tenden Sozialleistungsrechts bleiben. 
Daher berührt das Wunsch- und Wahl-
recht beispielsweise nicht die Pflicht 
des Leistungsträgers, Leistungen nur 
in Rehabilitationseinrichtungen für be-
hinderte Menschen zu erbringen, mit 
denen ein Vertrag besteht (§ 21 SGB IX). 
Außerdem müssen die Wünsche der 
Leistungsberechtigten wirtschaftlich 
angemessen sein (vgl. dazu § 33 Satz 2 
SGB I).

Zeitlohn

Der Zeitlohn knüpft im Gegensatz zu 
� Akkord- und Prämienlohn nur an die 
Arbeitszeit an.

Zeitvertrag

� Arbeitsverhältnis
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Zusatzurlaub

Menschen mit einer für das ganze Ka-
lenderjahr anerkannten � Schwerbe-
hinderung erhalten einen Zusatzur-
laub von 5 Tagen (§ 125 Abs. 1 SGB IX). 
Die Urlaubstage treten zu dem Grund-
urlaub hinzu, der den schwerbehinder-
ten Beschäftigten laut Arbeits- oder 
Tarifvertrag bzw. nach gesetzlichen Be-
stimmungen ebenso wie den nicht be-
hinderten Arbeitnehmern ohnehin zu-
steht.

Besonderheiten gelten gemäß § 125 
Abs. 2 SGB IX dann, wenn die Schwer-
behinderteneigenschaft nicht während 
des gesamten Kalenderjahres besteht 
(z. B. Anerkennung als schwerbehin-
derter Mensch ab dem 15.06.). In die-
sen Fällen hat der schwerbehinderte 
Mensch für jeden vollen Monat der im 
Beschäftigungsverhältnis vorliegenden 
Schwerbehinderteneigenschaft einen 
Anspruch auf ein Zwölftel des regelhaf-
ten Zusatzurlaubs (im obigen Beispiel 
also für 6 Monate).

Entstehen bei dieser Berechnung 
Bruchteile von Urlaubstagen, die min-
destens einen halben Tag ergeben, so 
werden sie auf volle Urlaubstage auf-
gerundet. Der so ermittelte Zusatzur-
laub ist ebenfalls dem allgemeinen Er-
holungsurlaub hinzuzurechnen.

Der Anspruch nach § 125 SGB IX ist 
ein Mindestzusatzurlaub. Sehen ge-
setzliche, tarifliche oder betriebliche 
Regelungen (� Betriebsvereinbarung) 
einen längeren Zusatzurlaub zuguns-

ten schwerbehinderter Beschäftigter 
vor, so gelten diese Sonderregelungen 
(§ 125 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).

Bei einer � Gleichstellung besteht dem-
gegenüber kein Anspruch auf Zusatzur-
laub (§ 68 Abs. 3 SGB IX).

Bemessung des Zusatzurlaubs: Verteilt 
sich die regelmäßige � Arbeitszeit des 
vollzeitbeschäftigten schwerbehinder-
ten Arbeitnehmers auf mehr oder we-
niger als 5 Arbeitstage in der Woche, 
erhöht oder vermindert sich der Zusatz-
urlaub entsprechend. Arbeitet er zum 
Beispiel an 4 Tagen in der Woche, ste-
hen ihm auch nur 4 Tage Zusatzurlaub 
zu. Verteilt sich die Wochenarbeitszeit 
auf zum Beispiel 6 Tage, beträgt der Zu-
satzurlaub ebenfalls 6 Tage. Auch bei 
� Teilzeitarbeit von schwerbehinder-
ten Arbeitnehmern ist die Verteilung 
ihrer Arbeitszeit auf die Wochentage 
maßgeblich (z. B. 3 Arbeitstage pro Ar-
beitswoche = 3 Tage Zusatzurlaub). Die 
Urlaubsdauer ist aber stets auf eine Ar-
beitswoche begrenzt. Einen Zusatz ur-
laub von bis zu 3 Arbeitstagen kann in 
einzelnen Bundesländern im öffent-
lichen Dienst, zum Beispiel in Hessen 
und Baden-Württemberg, auch behin-
derten Beschäftigten mit einem � Grad 
der Behinderung (GdB) unter 50 ge-
währt werden.

Geltung der allgemeinen Urlaubsgrund-
sätze: Ansonsten gelten die allgemeinen 
Urlaubsgrundsätze, das heißt der Zusatz-
urlaub folgt dem Grund urlaub hinsicht-
lich seines Entstehens (z. B. Wartezeit/
Teilurlaub bei nicht voll erfülltem Ur-
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laubsjahr; Urlaubsjahr = Kalenderjahr), 
der Gewährung (z. B. bei Lehrern in der 
unterrichtsfreien Zeit), seines Erlöschens 
und des Abgeltungsanspruchs nach Aus-
scheiden aus dem Beschäftigungsver-
hältnis (ständige Rechtsprechung des 
BAG, vgl. zuletzt Urteil vom 07.08.2012 – 
9 AZR 353/10).

Die wichtigsten allgemeinen 
 Urlaubsgrundsätze:

Erwerb des Anspruchs auf den vollen 
Erholungsurlaub/Teilurlaub: Der � Ar-
beitnehmer erhält den Anspruch auf 
den vollen gesetzlich vorgeschriebenen 
Erholungsurlaub erstmalig nach 6-mo-
natigem Bestehen des Arbeitsverhält-
nisses (§ 4 Bundesurlaubsgesetz/ BUrlG 
= 6-monatige Wartezeit). Beginnt das 
� Arbeitsverhältnis in der zweiten Hälf-
te des Kalenderjahres, kann der Ar-
beitnehmer die erforderliche Warte-
zeit nicht mehr erfüllen. In diesem Fall 
steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch 
auf Teilurlaub zu (§ 5 Abs. 1a–c BUrlG). 
Dies bedeutet 1/12 des Jahresurlaubs 
für jeden vollen Monat des Bestehens 
des Beschäftigungsverhältnisses. In 
den Folgejahren entsteht der gesetzli-
che Erholungsurlaub dann jeweils am 
Jahresanfang. Ein bereits entstandener 
Anspruch auf Vollurlaub wird gesetz-
lich dann zu einem Teilurlaub verrin-
gert, wenn der Beschäftigte innerhalb 
der ersten Hälfte eines Kalenderjahres 
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. 
Auch in diesem Fall des Teilurlaubs wird 
gezwölftelt.

Teilurlaub bei schwerbehinderten Be-
schäftigten: Für schwerbehinderte Ar-
beitnehmer, deren Schwerbehinderung 
während des gesamten Kalenderjahres 
anerkannt ist, gelten diese allgemeinen 
Grundsätze zum Teilurlaub ebenso für 
den Zusatzurlaub. Zwei Beispiele: 
1.) Der schwerbehinderte Mensch tritt 

am 01.10. in den � Betrieb ein. 
2.) Er scheidet am 31.03. aus dem Be-

trieb aus. 
In beiden Fällen erwirbt er – vorbehalt-
lich einer günstigeren tariflichen Rege-
lung (vgl. § 13 Abs. 1 BUrlG) – nur ei-
nen anteiligen Grundurlaub. Auch der 
diesem Grundurlaub hinzuzurechnen-
de Zusatzurlaub steht dann nur antei-
lig zu. Eine Besonderheit gilt insoweit 
wiederum für diejenigen schwerbehin-
derten Menschen, deren Schwerbehin-
derteneigenschaft nicht während des 
gesamten Kalenderjahres besteht. Ihr 
ohnehin bereits gezwölftelter Zusatz-
urlaub (siehe oben) darf nicht noch 
einmal nach den allgemeinen Regeln 
des § 5 BUrlG gemindert werden, auch 
wenn das Beschäftigungsverhältnis, 
zum Beispiel wegen Ausscheidens in 
der ersten Jahreshälfte, nicht das ganze 
Kalenderjahr über besteht (§ 125 Abs. 2 
Satz 3 SGB IX).

Urlaubsansprüche bei Arbeitsunfähig-
keit/ruhendem Arbeitsverhältnis: Ur-
laubsansprüche entstehen nach der 
Rechtsprechung des EuGH und des 
BAG auch dann, wenn der Arbeitneh-
mer arbeitsunfähig erkrankt ist; dies 
gilt selbst dann, wenn die Arbeitsun-
fähigkeit das gesamte Urlaubsjahr an-
dauert (vgl. EuGH vom 02.01.2009 – 
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C – 350/06; grundlegend BAG vom 
28.01.1982 – 6 AZR 571/79, seither 
ständige Rechtsprechung). Urlaubs-
ansprüche entstehen auch dann, wenn 
das Arbeitsverhältnis des Arbeitneh-
mers wegen des Bezugs einer befriste-
ten Erwerbsminderungsrente ruht (vgl. 
BAG vom 07.08.2012 – 9 AZR 353/10).

Der gesetzliche Urlaubsanspruch nach 
§ 3 Abs. 1 BUrlG (24 Werktage) erlischt 
aufgrund EU-rechtskonformer Ausle-
gung des § 7 Abs. 3 BUrlG nicht, wenn der 
Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubs-
jahres und/oder eines Übertragungszeit-
raums von 3 Monaten nach diesem Zeit-
punkt krank und deshalb arbeitsunfähig 
ist. Der Anspruch geht jedoch bei fort-
bestehender Arbeitsunfähigkeit nach 
Ablauf eines Übertragungszeitraums 
von 15 Monaten nach dem Ende des Ur-
laubsjahres unter (so die neue ständige 
Rechtsprechung des BAG, vgl. BAG vom 
07.08.2012 – 9 AZR 353/10 – und vom 
16.10.2012 – 9 AZR 63/11 – unter Be-
rücksichtigung des Urteils des EuGH vom 
22.11.2011 – C – 214/10). Dasselbe gilt 
auch für den Erholungsurlaub, der wäh-
rend eines ruhenden Arbeitsverhältnis-
ses entstanden ist (BAG vom 07.08.2012 
– 9 AZR 353/10).

Diese Grundsätze gelten in gleicher 
Weise für den Zusatzurlaub schwer-
behinderter Menschen (BAG vom 
13.12.2011 – 9 AZR 399/10 – und vom 
07.08.2012 – 9 AZR 353/10).

Entstehung und Geltendmachung des 
Anspruchs auf Zusatzurlaub: Das An-
recht auf den Zusatzurlaub entsteht 

ohne Rücksicht auf die Kenntnis des 
Arbeitgebers von der Schwerbehin-
derung. Das Vorliegen der Schwerbe-
hinderung muss der Arbeitnehmer 
dem � Arbeitgeber jedoch durch den 
� Schwerbehindertenausweis nachwei-
sen. Wenn das � Versorgungsamt oder 
die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde über einen Antrag auf Anerken-
nung der Schwerbehinderung nicht im 
Jahr der Antragstellung entscheidet, 
kann der Anspruch auf Zusatzurlaub 
für dieses Jahr nur dadurch gesichert 
werden, dass der Arbeitnehmer die Ge-
währung des Zusatzurlaubs von sei-
nem Arbeitgeber ausdrücklich fordert 
(geltend macht). Allein der Hinweis, er 
habe einen Anerkennungsantrag ge-
stellt und mache vorsorglich einen Zu-
satzurlaubsanspruch geltend, reicht 
dazu nicht aus.

Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs bei 
rückwirkend festgestellter Schwerbehin-
derteneigenschaft (§ 125 Abs. 3 SGB IX): 
Wird die Schwerbehinderteneigen-
schaft rückwirkend festgestellt, ent-
steht auch ein rückwirkender Anspruch 
auf Zusatzurlaub. Hat sich das Verfah-
ren auf Feststellung der Schwerbehin-
derteneigenschaft allerdings mehrere 
Jahre hingezogen, kann nur noch der 
für das abgelaufene letzte Kalenderjahr 
rückwirkend entstandene Zusatzurlaub 
beansprucht werden. Außerdem muss 
dieser Urlaub dann im laufenden Ka-
lenderjahr bis zum Ende des Übertra-
gungszeitraums genommen werden 
(vgl. auch § 7 Abs. 3 BUrlG). Die Länge 
des Übertragungszeitraums ergibt sich 
regelmäßig aus den Tarifverträgen, an-
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sonsten aus § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG (ers-
te 3 Monate des folgenden Kalender-
jahres).

Auch für die Übertragung eines rück-
wirkend zustehenden Zusatzurlaubs 
aus dem Vorjahr im Zusammenhang 
mit einem Verfahren auf Feststellung 
der Schwerbehinderteneigenschaft 
gilt: Die Ungewissheit über die Aner-
kennung der Schwerbehinderung ist 
kein Grund zur automatischen Übertra-
gung eines möglichen Zusatzurlaubs-
anspruchs in das nächste Kalenderjahr 
bis zum Ablauf des Übertragungszeit-
raums. Die Übertragung eines mögli-
cherweise zustehenden Zusatzurlaubs 
muss vielmehr auch in diesen Fällen 
beim Arbeitgeber ausdrücklich geltend 
gemacht werden.

Mit dem Ablauf des Übertragungszeit-
raums verfällt aber auch der mangels 
Feststellung der � Schwerbehinderung 
noch nicht gewährte Zusatzurlaub für 
das vorhergehende Urlaubsjahr. An sei-
ne Stelle tritt aber im bestehenden Ar-
beitsverhältnis – bei rückwirkender An-
erkennung der Schwerbehinderung 
– ein Urlaubsersatzanspruch in glei-
chem Umfang als Schadensersatz (vgl. 
§§ 281 Abs. 1, 249 Abs. 1 BGB).

Zusatzurlaubsanspruch bei Verlust der 
Schwerbehinderteneigenschaft: Der An-
spruch auf Zusatzurlaub besteht, solan-
ge die Schwerbehinderteneigenschaft 
fortdauert. Bei einer Herabstufung auf 
einen GdB von weniger als 50 besteht 
Anspruch auf Zusatzurlaub auf jeden 
Fall bis zum Ende des 3. Kalendermo-

nats nach Eintritt der Unanfechtbar-
keit des Bescheides, mit dem die Verrin-
gerung festgestellt wurde (§ 116 Abs. 1 
SGB IX).

Beendigung des Arbeitsverhältnisses/
Abgeltung des Zusatzurlaubs: Kann 
der gesetzliche Zusatzurlaub wegen 
� Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr gewährt werden, ist er fi-
nanziell abzugelten (§ 7 Abs. 4 BUrlG). 
Das gilt auch dann, wenn der Zusatzur-
laub – ebenso wie der gesetzliche Min-
desturlaub – bis zum Ausscheiden aus 
dem Arbeitsverhältnis nicht gewährt 
werden konnte, weil der schwerbe-
hinderte Arbeitnehmer arbeitsunfä-
hig erkrankt war (BAG vom 23.03.2010 
– 9 AZR 128/09). Der Urlaubsabgel-
tungsanspruch ist nach der – geänder-
ten – Rechtsprechung des BAG ein rei-
ner Geldanspruch; er unterscheidet 
sich damit nicht von anderen Entgelt-
ansprüchen aus dem Arbeitsverhält-
nis und unterliegt damit den einzel-
vertraglichen, tariflichen und/oder 
allgemeinen Ausschluss- und Verjäh-
rungsfristen (BAG vom 19.06.2012 – 9 
AZR 652/10). Sofern keine im Arbeits-
vertrag vereinbarten oder in dem auf 
das Arbeitsverhältnis anwendbaren Ta-
rifvertrag geregelten Fristen gelten, fin-
det die allgemeine Verjährungsfrist des 
§ 195 BGB (= 3 Jahre gerechnet ab Ende 
des Urlaubsjahres) Anwendung.

Abgeltung des Zusatzurlaubs bei Beam-
ten: Für schwerbehinderte Beamte gilt, 
dass der nach EU-Recht gewährleiste-
te Mindesturlaub (= Grundurlaub) von 
4 Wochen pro Jahr den zuvor dargeleg-
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ten Regeln hinsichtlich der finanziellen 
Abgeltung des bis zum Eintritt in den 
Ruhestand wegen Arbeitsunfähigkeit 
nicht genommenen Urlaubs unterfällt. 
Dieser Mindesturlaub ist daher unions-
rechtlich auch bei ihnen finanziell ab-
zugelten (EuGH vom 03.05.2012 – C – 
337/10). Von dieser Abgeltungspflicht 
ist nach Auffassung des Bundesverwal-
tungsgerichts der zum Mindesturlaub 
nach EU-Recht hinzutretende Zusatzur-
laub nach § 125 SGB IX jedoch nicht er-
fasst, da er nach dem Recht der EU nicht 
gewährleistet ist. Der Zusatzurlaub ist 
folglich nicht in Geld abzugelten, falls 
er wegen der bestehenden Arbeitsun-
fähigkeit bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand nicht genommen werden konnte 
(BVerwG vom 31.01.2013 – 2 C 10.12).

Zur Vergütung während des Zusatzur-
laubs siehe � Urlaubsgeld.

Zuständigkeitsklärung

Das SGB IX trifft einheitliche Verfah-
rensregeln für die Leistungen zur Re-
habilitation und � Teilhabe behinder-
ter Menschen, die durch verschiedene 
� Rehabilitationsträger erbracht wer-
den (vgl. § 10–15 SGB IX). Das Verfahren 
der Zuständigkeitsklärung (§ 14 SGB IX) 
soll vermeiden, dass Unklarheiten über 
die Zuständigkeit eines Rehabilitati-
onsträgers zu Lasten der behinderten 
Menschen gehen, und zugleich das Ver-
waltungsverfahren im Rahmen der Re-
habilitation deutlich verkürzen. Die Vor-
schrift des § 14 SGB IX enthält eine für 
Rehabilitationsträger abschließende 

Regelung über die Dauer des Verfah-
rens vom Antrag bis zur Entscheidung.

1. Grundsätzlich hat der Rehabilitati-
onsträger, bei dem Leistungen zur 
Teilhabe zuerst beantragt werden, 
die rechtlich möglichen Leistungen 
zu erbringen. Innerhalb von 2 Wo-
chen stellt er fest, ob er für die bean-
tragte Leistung zuständig ist. Wenn 
ja, stellt er den Bedarf fest und ent-
scheidet über die erforderliche Hilfe,
 • wenn dies ohne Gutachten mög-
lich ist, innerhalb von 3 Wochen 
nach Antragseingang
 • wenn ein Gutachten erforder-
lich ist, macht er 3 Vorschläge für 
möglichst wohnortnah und barri-
erefrei zugängliche Gutachter. Der 
Gutachter erstellt innerhalb von 2 
Wochen das Gutachten, der Reha-
bilitationsträger trifft seine Ent-
scheidung innerhalb von weiteren 
2 Wochen nach Vorliegen des Gut-
achtens.

2. Hält sich der zuerst angegangene 
Rehabilitationsträger für unzustän-
dig, leitet er den Antrag unverzüglich 
weiter an den Träger, den er nach Prü-
fung für zuständig hält. Dieser Trä-
ger darf den Antrag nun nicht mehr 
weiterleiten, sondern muss eine Ent-
scheidung über die beanspruchte 
Leistung treffen. Er trifft die Entschei-
dung unter allen nach dem Sozial-
gesetzbuch in Betracht kommenden 
Anspruchsgrundlagen.

Kostenerstattung: Bei nachträglicher 
Feststellung der Unzuständigkeit ei-
nes Rehabilitationsträgers regelt eine 
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Erstattungsvorschrift die Kostenerstat-
tung, aber unterschiedlich für den erst-
angegangenen bzw. den zweitange-
gangenen Rehabilitationsträger (vgl. 
§ 14 Abs. 4 Satz 1 und 3 SGB IX).

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der 
Fristen: Wenn der zuständige Rehabili-
tationsträger nach den genannten Fris-
ten nicht rechtzeitig leistet, kann sich 
der Leistungsberechtigte nach Frist-
setzung die erforderlichen Leistungen 
selbst beschaffen (§ 15 SGB IX). Dafür 
müssen die Leistungsvoraussetzungen 
und Mitwirkungspflichten (siehe � Teil-
habe) vom Leistungsberechtigten er-
füllt sein. Der zuständige Träger erklärt, 
dass er nicht in der Lage ist, die Leistung 
in der ihm gesetzten Frist zu erbrin-
gen und teilt dies dem Antragsteller 
mit, der sich dann nach angemesse-
ner Fristsetzung die Leistung selbst be-
schaffen kann. Da der zuständige Trä-
ger allerdings nur verpflichtet ist, die 
erforderliche Leistung zu erstatten (un-
ter Beachtung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit), bleibt 
mit der Selbstbeschaffung für den Leis-
tungsberechtigten ein gewisses Risiko 
verbunden.

Für die Träger der Sozialhilfe (� SGB XII), 
der Jugendhilfe und der Kriegsopfer-
fürsorge gilt die Erstattungspflicht nur, 
wenn sie als Rehabilitationsträger eine 
unaufschiebbare Leistung nicht recht-
zeitig erbringen können oder eine Leis-
tung zu Unrecht abgelehnt haben.

Dokumentation: Alle Rehabilitations-
träger haben nach § 15 Abs. 2 SGB IX zu 
erfassen,
 • in wie vielen Fällen die Fristen des 
§ 14 SGB IX nicht eingehalten wur-
den oder
 • eine Kostenerstattung wegen nach-
träglich festgestellter Unzuständig-
keit erfolgt ist
 • und in welchem Umfang durch die 
Zuständigkeitsklärung eine Verringe-
rung der Verfahrensdauer eingetre-
ten ist.

Besonderheiten für das Integrations-
amt: Das � Integrationsamt ist kein Re-
habilitationsträger. Deshalb regelt § 102 
Abs. 6 SGB IX die sinngemäße Anwen-
dung der Vorschrift über die Zuständig-
keitsklärung durch das Integrationsamt. 
Danach können Rehabilitationsträger 
Anträge nur gemäß § 16 Abs. 2 SGB I an 
das Integrationsamt weiterleiten. Die 
Vorschrift hält dem Integrationsamt die 
Möglichkeit offen, den Antrag an den 
zuständigen Rehabilitationsträger wei-
terzuleiten. Dies kann auch die Rückga-
be an den abgebenden Träger bedeuten. 
Hält sich das Integrationsamt für zu-
ständig, gilt das durch § 14 SGB IX vor-
gegebene Verfahren (siehe oben).

Geht ein Antrag auf Leistungen zur 
� Teilhabe am Arbeitsleben nach dem 
Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX) 
unmittelbar beim Integrationsamt ein, 
gilt § 14 SGB IX sinngemäß und ohne 
Besonderheiten, das heißt das Inte-
grationsamt verfährt wie unter 1. be-
schrieben, wenn es sich für zuständig 
hält. Anderenfalls leitet es den Antrag 
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unverzüglich an den zuständigen Re-
habilitationsträger weiter (vgl. 2.). Das 
Kostenerstattungsverfahren nach § 14 
Abs. 4 Satz 1 und 3 SGB IX gilt in beiden 
Fällen entsprechend.

Die Vorschrift des § 15 SGB IX über die 
Erstattung selbstbeschaffter Leistun-

gen findet auf das Integrationsamt kei-
ne Anwendung.

Zustimmung zur Kündigung

� Kündigungsschutz
� Kündigungsschutzverfahren
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Leistungen für  
behinderte Menschen  

im Beruf

LEISTUNGEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN IM BERUF
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Ansprechpartner im Überblick

Versorgungsamt
Das Versorgungsamt – oder die nach Landesrecht zuständige Behörde – bearbeitet 
die Anträge auf Anerkennung der Behinderung. Es stellt fest, ob eine Behinderung 
vorliegt und welchen Grad sie hat. Der Grad der Behinderung (GdB) dient als Nach-
weis bestimmter gesundheitlicher Merkmale zur Inanspruchnahme von Nachteils-
ausgleichen. Hierfür stellt das Versorgungsamt oder die nach Landesrecht zuständi-
ge Behörde einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.

Agentur für Arbeit
Die Agenturen für Arbeit sind die örtlichen Dienststellen der Bundesagentur für Ar-
beit. Sie übernehmen vorrangig Aufgaben der Arbeitsförderung, die sich vor allem 
aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) III ergeben und erbringen Leistungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen. Diese werden im SGB IX in Verbindung mit dem SGB 
III geregelt. Im Rahmen des SGB IX erfüllen die Agenturen für Arbeit u. a. folgende 
Aufgaben:

 • Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung schwerbehin-
derter Menschen

 •  Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplät-
zen mit schwerbehinderten Menschen

 • Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt

 • die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme

Mit diesen Aufgaben sind bei den Agenturen für Arbeit spezielle Vermittlungsstel-
len für schwerbehinderte Menschen betraut. Zuständig ist jeweils die Vermitt-
lungsstelle der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der schwerbehinderte Mensch 
seinen Wohnsitz hat. 

Mit Inkrafttreten des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt (Hartz IV) am 1. Januar 2005 sind im SGB II die Unterstützungsleistungen an 
arbeitsfähige Leistungsberechtigte neu geregelt. Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
wurden von der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) abgelöst. 
In vielen Städten und Gemeinden teilen sich die Agenturen für Arbeit und die Kom-
munen die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Hierfür bilden sie 
Arbeitsgemeinschaften (ARGE). Aufgrund einer Experimentierklausel sind darüber 
hinaus 69 Kommunen an Stelle der Agenturen für Arbeit als alleinige Träger der 
Grundsicherung zugelassen (Options modell). 
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Integrationsamt
Nach dem Sozialgesetzbuch IX haben die Integrationsämter folgende Aufgaben: 

 • die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben, d. h. die fachliche Beratung und die indivi-
duelle Betreuung von behinderten Erwerbstätigen und ihren Arbeitgebern durch 
eigene wie auch beauftragte externe Fachdienste – insbesondere durch Integra-
tionsfachdienste –, finanzielle Förderung an schwerbehinderte Menschen und 
ihre Arbeitgeber sowie die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen

 • die Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte 
Menschen

 • das Organisieren und Durchführen von Informations- und Bildungsangeboten 
vor allem für das betriebliche Integrationsteam

 • die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe 

 • die Öffentlichkeitsarbeit

� Integrationsfachdienste
Die Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die die Integrationsämter bei 
freien Trägern eingerichtet haben. Die Integrationsfachdienste werden auch von 
den Rehabilitationsträgern und den Agenturen für Arbeit eingeschaltet.

Für die Teilhabe besonders betroffener schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben erfüllen die Integrationsfachdienste zum Beispiel folgende Aufgaben: 

 • behinderte Menschen beraten und unterstützen
 • Arbeitgeber informieren und unterstützen 
 • geeignete Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt akquirieren 

und vermitteln
 • Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofile zugewiesener schwerbehin-

derter Menschen erstellen
 • die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch 

 behinderter und lernbehinderter Jugendlicher begleiten
 • schwerbehinderte Menschen auf vorgesehene Arbeitsplätze vorbereiten
 • schwerbehinderte Menschen am Arbeitsplatz – soweit erforderlich – 

 begleitend zu betreuen
 • Vorgesetzte und Kollegen im Arbeitsplatzumfeld informieren
 • für eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreu-

ung Betroffener sorgen sowie
 • die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anforderung bei der Berufsorien-

tierung und Berufsberatung in den Schulen unterstützen

Zielgruppe der Integrationsfachdienste sind vorrangig besonders betroffene 
schwerbehinderte Menschen, die zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeits-
platzes spezielle Unterstützung benötigen. 
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Das sind insbesondere:
 • Schwerbehinderte Menschen mit seelischen oder geistigen Behinderun-

gen, Sinnesbehinderte, aber auch Menschen mit schweren Körper- oder 
Mehrfachbehinderungen

 • Beschäftigte aus Werkstätten für behinderte Menschen, die den Sprung 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wagen und dabei auf individuelle 
arbeits begleitende Hilfen angewiesen sind, sowie

 • Schulabgänger mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in den allge-
meinen Arbeitsmarkt integriert werden wollen

Behinderte Menschen, die nicht schwerbehindert sind, insbesondere seelisch 
behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Menschen, die ei-
nen Arbeitsplatz suchen oder ihren Arbeitsplatz sichern wollen, können sich 
ebenfalls an den Integrationsfachdienst wenden. 

Rehabilitationsträger
Rehabilitationsträger sind die Träger der 

 • gesetzlichen Krankenversicherung,

 • gesetzlichen Unfallversicherung,

 • gesetzlichen Rentenversicherung,

 • Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge,

 • öffentlichen Jugendhilfe,

 • (öffentlichen) Sozialhilfe (SGB XII) sowie

 • die Bundesagentur für Arbeit.

Die Rehabilitationsträger erbringen Leistungen, die zur beruflichen oder gesell-
schaftlichen Teilhabe behinderter Menschen beitragen. Sie sind darüber hinaus 
verpflichtet, behinderte Menschen umfassend über mögliche Rehabilitationsmaß-
nahmen zu informieren und sie zu beraten. 

Gemeinsame Servicestelle
Für eine trägerübergreifende Beratung und begleitende Unterstützung behinderter 
Menschen im Antrags- und Leistungsverfahren gibt es bundesweit zentrale Anlauf-
stellen: die Gemeinsamen Servicestellen. Sie sind bei den Rehabilitationsträgern an-
gesiedelt und beraten behinderte und davon bedrohte Menschen zum Beispiel bei 
Fragen

 • zum Rehabilitationsbedarf, 

 • zur Zuständigkeit der Rehabilitationsträger,

 • zu Leistungen der Rehabilitationsträger und zu den Leistungsvoraussetzungen und

 • zur Antragstellung.

Darüber hinaus koordinieren die Gemeinsamen Servicestellen die Rehabilitations-
träger und wirken auf eine zeitnahe Entscheidung der Zuständigkeit hin.
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Wer hilft bei welchen Fragen?

Worum geht es? Wer ist Ansprechpartner? Was wird geleistet?

Neueinstellung, Vermittlung Agentur für Arbeit (kann dafür 
auch IFD* beauftragen)

Arbeitsplatzakquise, Auswahl 
von Bewerbern, Zuschuss zum 
Arbeitsentgelt

Behinderungsgerechte  
Arbeitsplatzgestaltung

Integrationsamt, 
Rehabilitationsträger

Beratung, Zuschuss, Darlehen

Berufsbegleitung  
schwerbehinderter Menschen

Integrationsamt (kann dafür 
auch IFD beauftragen)

Individuelle Beratung und  
Betreuung

Arbeitsassistenz Integrationsamt,
Rehabilitationsträger

Kostenübernahme/Budget

Qualifizierung Agentur für Arbeit, 
 Integrationsamt

Kostenübernahme bzw.  
Zuschuss

Berufsorientierung, 
 Berufsberatung

Agentur für Arbeit (kann dafür 
auch IFD beauftragen)

Beratung, 
 Praktikumsvermittlung

Betriebliches 
 Eingliederungsmanagement

Integrationsamt, 
 Rehabilitationsträger

Beratung, Prämie

Prävention Integrationsamt, 
 Rehabilitationsträger

Beratung

Kündigung Integrationsamt Hilfe bei der Problemlösung,  
Erteilung bzw. Nichterteilung  
der Zustimmung

Integrationsvereinbarung Integrationsamt Beratung

Integrationsprojekte Integrationsamt Beratung, Zuschuss, Darlehen

Übergang von der WfbM**  
auf den allgemeinen Arbeits-
markt

Integrationsamt, 
 Sozialhilfeträger (können dafür 
auch IFD beauftragen)

Beratung und Betreuung, 
 Einarbeitung vor Ort

Antrag auf Anerkennung als 
schwerbehinderter Mensch  
und Beantragung von 
 Nachteilsausgleichen

Versorgungsamt  
bzw. nach Landesrecht 
 zuständige Behörde

Ausstellung eines Schwer- 
behindertenausweises  
und Ermittlung des Grades  
der Behinderung (GdB)

Gleichstellung Agentur für Arbeit Entscheidung über Antrag

* Integrationsfachdienste
** Werkstatt für behinderte Menschen
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� Leistungen an Arbeitgeber 1. Finanzielle Förderung

Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Zuschüsse zur  
Ausbildungsvergütung

�  Zuschuss zur monatlichen 
Ausbildungsvergütung oder der 
vergleichbaren Vergütung für das 
letzte Ausbildungsjahr (inkl. des 
pauschalierten Arbeitgeberanteils 
am Gesamtsozialversicherungs-
beitrag), in Ausnahmefällen bis zur 
Höhe der Ausbildungsvergütung 
für das letzte Ausbildungsjahr.

Förderhöhe 
�  bei behinderten Menschen bis zu 

60 Prozent 
�  bei schwerbehinderten Menschen 

bis zu 80 Prozent 
Förderdauer

�  für die Dauer der betrieblichen 
Aus- oder Weiterbildung

wenn
�  die Aus- oder Weiterbildung sonst 

nicht zu erreichen ist.

�  Arbeitsagentur
�  § 73 Abs. 1 u. 2 

SGB III 
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1 SGB II  

i.V.m. § 73 Abs. 1 u. 
2 SGB III

�  Rehaträger 
�  § 34 Abs. 1 Nr. 1 u. 

2 SGB IX

Eingliederungszuschuss im  
Anschluss an eine abgeschlossene 
Aus- oder Weiterbildung

�  Zuschuss zum Arbeitsentgelt

Förderhöhe 
�  bis zu 70 Prozent des berücksichti-

gungsfähigen Arbeitsentgelts  
(inkl. des pauschalierten Arbeit-
geber anteils am Gesamt sozial-
versicherungs beitrag)
Förderdauer

�  12 Monate

wenn
�  schwerbehinderte Menschen im 

Anschluss an eine abgeschlossene 
Aus- oder Weiterbildung in ein  
Arbeitsverhältnis übernommen 
werden und während der Aus- 
oder Weiterbildung Zuschüsse 
erbracht wurden.

�  Arbeitsagentur
�  § 73 Abs. 3 SGB III 
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1 SGB II  

i.V.m. § 73 Abs. 3 
SGB III

Behinderte Menschen im Beruf
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Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Zuschüsse zu den Gebühren bei der 
Berufsausbildung besonders  
betroffener schwerbehinderter  
Jugendlicher und junger  
Erwachsener

�  Abschluss- bzw. Eintragungs-
gebühren

�  Prüfungsgebühren für das Ablegen 
der Zwischen- und Abschluss-
prüfung

�  Betreuungsgebühr für Auszu-
bildende

�  Kosten für außerbetriebliche 
 Ausbildungsabschnitte

Die Gebühren werden von den 
Handwerkskammern und den 
Industrie- und Handelskammern 
erhoben.

Förderhöhe
�  richtet sich nach den Umständen 

des Einzelfalles
Förderdauer

�  richtet sich nach den Umständen 
des Einzelfalles

wenn
�  Arbeitgeber mit weniger als 20 

Beschäftigten (§ 71 Abs. 1 SGB IX) 
einen besonders betroffenen 
schwerbehinderten Menschen 
(§ 72 Abs. 1 SGB IX) zur Berufs-
ausbildung einstellen, der das 
27. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat.

�  Integrationsamt
�  § 102 Abs. 3 Nr. 2b 

SGB IX  
i.V.m. § 26a 
 SchwbAV

Prämien und Zuschüsse zu den 
 Kosten der Berufsausbil dung  
behinderter Jugendlicher und junger 
Erwachsener

Die Kosten sind von den Leistungen 
der Agentur für Arbeit abzugren-
zen, die sich auf Zuschüsse zu den 
Personalkosten des Auszubildenden 
beschränken (§ 73 SGB III).

Förderhöhe
�  richtet sich nach den Umständen 

des Einzelfalles
Förderdauer

�  richtet sich nach den Umständen 
des Einzelfalles

wenn
�  Arbeitgeber einen behinderten 

Menschen einstellen, der für die 
Zeit der Berufsausbildung den 
schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt ist (§ 68 Abs. 4 
SGB IX). Dabei bleibt unberück-
sichtigt, ob der Arbeitgeber die 
Beschäftigungspflicht erfüllt oder 
nicht.

�  die Behinderung (§ 2 Abs. 1 SGB IX) 
durch eine Stellungnahme der 
Agentur für Arbeit oder durch 
einen Bescheid über Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben nach-
gewiesen wird.

�  Integrationsamt
�  § 102 Abs. 3 Nr. 2c 

SGB IX  
i.V.m. § 26b 
 SchwbAV
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Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Zuschuss für Probebeschäftigung

�  Kostenübernahme 

Förderdauer
�  bis zu 3 Monate

wenn
�  dadurch die Möglichkeit einer 

Teilhabe am Arbeitsleben für be-
hinderte, schwerbehinderte und 
ihnen gleichgestellte Menschen 
verbessert oder ihre vollständige 
und dauerhafte Teilhabe am  
Arbeitsleben erreicht wird.

�  Arbeitsagentur
�  § 46 Abs. 1 SGB III 
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1 SGB II  

i.V.m. § 46 Abs. 1 
SGB III

�  Rehaträger
�  § 34 Abs. 1 Nr. 4 

SGB IX

Finanzielle Förderung zur Schaffung 
neuer Arbeits- und Ausbildungs-
plätze für schwer behinderte  
Menschen

�  Zuschuss und/oder Darlehen zu 
den Investitionskosten

�  Ausbildung im Gebrauch der 
 (technischen) Arbeitsmittel

Förderhöhe
�  richtet sich nach den Umständen 

des Einzelfalles

wenn
�  schwerbehinderte Menschen 

ohne gesetzliche Verpflichtung 
oder über die Pflichtquote hinaus 
 eingestellt werden.

�  besonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen (§ 71 Abs. 1 u. 
§ 72 SGB IX) eingestellt werden.

�  schwerbehinderte Menschen nach 
einer Arbeitslosigkeit von mehr als 
12 Monaten eingestellt werden.

�  Arbeitsbedingungen verbessert 
werden oder eine sonst drohen-
de Kündigung eines behinderten 
Menschen abgewendet wird.

�  sich der Arbeitgeber angemessen 
an den Gesamtkosten beteiligt.

�  Integrationsamt
�  § 15  SchwbAV

Eingliederungszuschuss 

�  Zuschuss zum Arbeitsentgelt

Förderhöhe
�  bis zu 70 Prozent des zu berück-

sichtigenden Arbeitsentgelts 
(inkl. des pauschalierten Arbeit-
geberanteils am Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag)
Förderdauer

�  bis zu 24 Monate im Regelfall
�  bis zu 60 Monate für schwer-

behinderte Menschen
�  bis zu 96 Monate bei besonders 

betroffenen schwerbehinderten 
Menschen, die das 55. Lebensjahr 
vollendet haben

wenn
�  behinderte und schwerbehinderte 

Menschen wegen in ihrer Person 
liegender Gründe erschwert ver-
mittelt werden können.

�  schwerbehinderte Menschen 
(i. S. § 104 Abs. 1 Nr. 3a bis d 
SGB IX) bzw. ihnen gleichgestellte 
behinderte Menschen wegen in 
ihrer Person liegender Gründe er-
schwert vermittelt werden können 
(besonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen).

�  Arbeitsagentur
�  § 90 SGB III 
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1 SGB II  

i.V.m. § 90 SGB III
�  Rehaträger 
�  § 34 Abs. 1 Nr. 2 

SGB IX
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Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Degression
�  nach 12 Monaten um mindestens 

10 Prozentpunkte jährlich
�  bei besonders betroffenen schwer-

behinderten Menschen erstmals 
nach Ablauf von 24 Monaten 

�  nicht unter Mindestförderung von 
30 Prozent

Zuschuss für Arbeitshilfen im Betrieb

Förderhöhe 
�  bis zu 100 Prozent der notwendi-

gen Kosten für eine behinderungs-
gerechte Ausgestaltung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen

wenn
�  dies für eine dauerhafte Teilhabe 

des behinderten Menschen erfor-
derlich ist und

�  der Arbeitgeber nicht nach dem 
SGB IX Teil 2 (§ 81 Abs. 4 SGB IX) 
verpflichtet ist, die Kosten für die 
Arbeitshilfen zu übernehmen.

�  Arbeitsagentur
�  § 46 Abs. 2 SGB III 
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1 SGB II  

i.V.m. § 46 Abs. 2 
SGB III

�  Rehaträger
�  § 34 Abs. 1 Nr. 3 

SGB IX
�Integrationsamt 
�  § 26  SchwbAV

Behinderungsgerechte Einrichtung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

�  Zuschüsse und/oder Darlehen
�  Erst- und Ersatzbeschaffung einer 

behinderungsgerechten Arbeits-
platzausstattung

�  Wartung, Instandhaltung
�  Anpassung an technische Weiter-

entwicklung
�  Ausbildung im Gebrauch der 

 ge förderten Gegenstände

Förderhöhe
�  bis zur vollen Kostenübernahme

wenn
�  Arbeitsstätten behinderungs-

gerecht eingerichtet und unter-
halten werden.

�  Arbeits- oder Ausbildungsplätze 
mit notwendigen technischen 
Arbeitshilfen ausgestattet werden.

�  Teilzeitarbeitsplätze für schwer-
behinderte Menschen eingerichtet 
werden (§ 81 Abs. 5 SGB IX).

�  sonstige Maßnahmen zur dauer-
haften behinderungsgerechten 
Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen veranlasst werden.

�  Rehaträger
�  § 34 Abs. 1 Nr. 3 

SGB IX 
�  Integrationsamt
�  § 26  SchwbAV
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Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Leistungen bei außergewöhnlichen 
Belastungen

Förderhöhe
�  richtet sich nach den Umständen 

des Einzelfalles und muss in einem 
angemessenen Verhältnis zum 
gezahlten Arbeitsentgelt stehen
Förderdauer

�  richtet sich nach den Umständen 
des Einzelfalles

wenn
�  überdurchschnittlich hohe Auf-

wendungen oder Be lastungen 
bei der Beschäftigung besonders 
betroffener oder in Teilzeit tätiger 
schwerbehinderter Menschen 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 1a bis d, Abs. 2 
u. § 75 SGB IX) anfallen, z. B. be-
sondere Aufwendungen bei der 
Einarbeitung und Betreuung, für 
eine Hilfskraft oder zur Abgeltung 
einer wesentlich verminderten 
Arbeitsleistung.

�  alle anderen Hilfsmöglichkeiten, 
z. B. die behinderungsgerechte Ge-
staltung des Arbeitsplatzes, zuvor 
ausgeschöpft wurden.

�  es für den Arbeitgeber unzumut-
bar ist, die Kosten zu tragen.

�  ein Beschäftigter aus einer Werk-
statt für behinderte Menschen 
übernommen wird.

�  Integrationsamt
�  § 27  SchwbAV

Prämien zur Einführung eines  
Betrieblichen Eingliederungs-
managements (BEM)

Prämienhöhe
�  richtet sich nach den Umständen 

des Einzelfalles

wenn
�  Arbeitgeber ein Betriebliches 

Eingliederungsmanagement ein-
führen.

�  z. B. in einer Integrationsverein-
barung insbesondere Regelungen 
zur Durchführung einer betrieb-
lichen Prävention (BEM) und zur 
Gesundheitsförderung getroffen 
werden.

�  das Konzept zum BEM über die 
Mindestanforderungen der Prä-
vention hinausgeht.

�  Rehaträger
�  Integrationsamt
�  § 84 Abs. 3 SGB IX,
�  § 102 Abs. 3 Nr. 2d 

SGB IX  
i.V.m. § 26c 
 SchwbAV
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� Leistungen an Arbeitgeber 2. Beratung und Information

Leistungen
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Beratung und Information für Betriebe

Das Integrationsamt berät und informiert in allen mit der Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen zusammenhängenden Fragen, insbesondere 
der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen, Wohnungen und 
Kraftfahrzeugen sowie bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. 
�  Die Technischen Beratungsdienste der Integrationsämter unterstützen bei 

der behinderungsgerechten Ausstattung neuer oder vorhandener Arbeits-
plätze. Sie beraten Arbeitgeber, schwerbehinderte Arbeitnehmer und 
betriebliche Integrationsteams in technisch-organisatorischen Fragen bei 
der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer.

�  Die Integrationsämter beauftragen Integrationsfachdienste zur Begleitung 
und Betreuung schwerbehinderter Arbeitnehmer.

�  Integrationsamt
�  § 102 SGB IX

Arbeitsmarktberatung

Die Arbeitsmarktberatung soll dazu beitragen, die Arbeitgeber bei der Beset-
zung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen zu unterstützen. Sie umfasst die 
Erteilung von Auskunft und Rat zur
�  Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe,
�  Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen,
�  Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit,
�  betrieblichen Aus- und Weiterbildung,
�  Eingliederung förderungsbedürftiger Auszubildender und Arbeitnehmer
�  und zu Leistungen der Arbeitsförderung.

�  Arbeitsagentur
�  § 34 SGB III 
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1 SGB II  

i.V.m. § 34 SGB III

Integrationsfachdienste

Integrationsfachdienste können vom Integrationsamt, von der Agentur für 
Arbeit, von den SGB II-Trägern und den Trägern der beruflichen Rehabilitation 
bei der Durchführung von Maßnahmen zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben beteiligt werden. Die Integrationsfachdienste sind 
wichtige Ansprechpartner für Arbeitgeber bei der Beschäftigung von
�  schwerbehinderten Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeits-

begleitender Betreuung,
�  schwerbehinderten Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch 

die Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
eingegliedert werden sollen und dabei auf aufwändige personalintensive 
individuelle arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen sind,

�  schwerbehinderten Schulabgängern, die für die Aufnahme einer Beschäf-
tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung eines 
Integrationsfachdienstes angewiesen sind, 

�  behinderten Menschen, die nicht schwerbehindert sind, insbesondere 
seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten 
Menschen. 

�  Arbeitsagentur
�  § 45 SGB III 
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1 SGB II  

i.V.m. § 45 SGB III 
�  Integrationsamt
�  §§ 109 bis 115, 

§ 102 Abs. 2 SGB IX 
�  Rehaträger 
�  § 33 Abs. 6 Nr. 8 

SGB IX
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Leistungen
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Die Integrationsfachdienste
�  beraten und informieren Arbeitgeber umfassend in psychosozialen Fragen,
�  helfen Arbeitsplätze mit geeigneten schwerbehinderten Menschen zu 

besetzen,
�  helfen bei deren Einarbeitung und betreuen vor Ort,
�  klären für den Arbeitgeber in Betracht kommende Leistungen
�  und unterstützen ihn bei der Beantragung.

Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, Aufklärungsmaßnahmen

Sie haben die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zum 
Gegenstand und umfassen viele Themenfelder rund um die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen, z. B. Aufgaben der Funktionsträger nach 
dem SGB IX, Umsetzung des SGB IX, behinderungsgerechte Arbeitsplatz-
gestaltung, Umgang mit behinderten Menschen, rechtliche Fragestellungen, 
Betriebliches Eingliederungsmanagement. 

Angeboten werden
�  Informationsveranstaltungen,
�  Lehrgänge und Seminare, insbesondere für Schwerbehinderten-

vertretungen, Betriebs-/Personalräte und Beauftragte des Arbeitgebers,
�  Schriften des Integrationsamtes  

(Faltblätter, Informationsbroschüren usw.).

�  Integrationsamt
�  § 102 Abs. 2 SGB IX  

i.V.m. § 29 
 SchwbAV
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� Leistungen an Arbeitgeber 3. Sonstige Angebote

Leistungen
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Integrationsvereinbarung

Das Integrationsamt kann zur Unterstützung an den Verhandlungen über 
eine Integrationsvereinbarung eingeladen werden.

Integrationsvereinbarungen sind innerbetriebliche Vereinbarungen, die 
zwischen dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und dem 
Betriebs- oder Personalrat getroffen werden. Sie beinhalten Regelungen im 
Zusammenhang zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben, 
insbesondere zur
�  Personalplanung,
�  Arbeitsplatzgestaltung,
�  Gestaltung des Arbeitsumfeldes,
�  Arbeitsorganisation,
�  Arbeitszeit
�  sowie zu Regelungen über die Umsetzung der getroffenen Ziel-

vereinbarungen.

In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelungen getroffen  
werden zur
�  angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der 

Stellenbesetzung,
�  anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines angemessenen 

Anteils schwerbehinderter Frauen,
�  Teilzeitarbeit,
�  Ausbildung behinderter Jugendlicher,
�  Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements.

�  Integrationsamt
�  § 83 SGB IX

Anrechnung schwerbehinderter Menschen auf einen Pflichtarbeitsplatz und 
Mehrfachanrechnung

�  Beschäftigte schwerbehinderte Menschen bzw. ihnen gleichgestellte  
behinderte Menschen werden grundsätzlich auf einen Pflichtarbeitsplatz 
für schwerbehinderte Menschen angerechnet.

�  Die Agentur für Arbeit kann die Anrechnung eines schwerbehinderten Men-
schen auf mehr als einen Pflichtarbeitsplatz (maximal drei) zulassen, wenn 
dessen Teilhabe am Arbeitsleben auf besondere Schwierigkeiten stößt.

�  Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird grund-
sätzlich auf zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet. Dies gilt auch während 
einer Ausbildung in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation (ver-
zahnte Ausbildung) für Zeiten, die in einem Betrieb durchgeführt werden. 
Eine Anrechnung auf drei Pflichtarbeitsplätze kann zugelassen werden, 
wenn die Vermittlung in eine berufliche Ausbildungsstelle wegen Art oder 
Schwere der Behinderung auf besondere Schwierigkeiten stößt.

�  Bei Übernahme in ein Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis im Anschluss 
an eine abgeschlossene Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch im 
ersten Jahr der Beschäftigung weiter auf zwei Pflichtarbeitsplätze ange-
rechnet. 

�  Arbeitsagentur
�  §§ 75 u. 76 SGB IX
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Leistungen
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Antragsteller ist der Arbeitgeber. Ein förmlicher Antrag ist nicht erforderlich. 
Über die Mehrfachanrechnung entscheidet die Agentur für Arbeit am Sitz 
des Betriebes. Die Mehrfachanrechnung wird in der Regel ab dem Monat 
wirksam, in dem sie beantragt wird. Sie erfolgt nur für das jeweilige Beschäf-
tigungsverhältnis.

Besonderer Kündigungsschutz

Die Kündigung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers durch den Arbeit-
geber ist in der Regel nur mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes 
möglich. Das Integrationsamt bemüht sich um eine gütliche Einigung und 
eine Sicherung des Arbeitsplatzes auch durch finanzielle Leistungen, z. B. bei 
der Arbeitsplatzgestaltung.

�  Integrationsamt
�  §§ 85 ff. SGB IX
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�  Leistungen an  1. Finanzielle Förderung 
schwerbehinderte Menschen

Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Technische Arbeitshilfen

�  Erst- und Ersatzbeschaffung
�  Wartung, Instandhaltung
�  Ausbildung im Gebrauch

Förderhöhe
�  Zuschuss bis zur vollen Höhe der 

Kosten

wenn
�  die technischen Arbeitshilfen nicht 

in das Eigentum des Arbeitgebers 
übergehen.

�  Integrationsamt
�  § 19  SchwbAV 
�  Rehaträger
�  § 33 Abs. 8 Nr. 5 

SGB IX

Kosten für Hilfsmittel

�  zur Berufsausübung
�  zur Teilnahme an einer Leistung 

zur Teilhabe
�  zur Erhöhung der Sicherheit auf 

dem Arbeitsweg und am Arbeits-
platz

wenn
�  keine Verpflichtung zur Kosten-

übernahme von Seiten des Arbeit-
gebers besteht.

�  es keine medizinischen Leistungen 
sind.

�  Rehaträger
�  § 33 Abs. 8 Nr. 4 

SGB IX

Kraftfahrzeughilfen

�  Beschaffung eines Kraftfahrzeuges

Förderhöhe
�  bis zur Höhe des Kaufpreises, 

höchstens jedoch bis 9.500 Euro 
(höherer Zuschuss möglich, wenn 
wegen Art und Schwere der 
Behinderung größeres Fahrzeug 
erforderlich) 

�  einkommensabhängig
Förderdauer

�  erneute Förderung eines Kfz in der 
Regel nicht vor Ablauf von 5 Jahren

�  Behinderungsbedingte Zusatzaus-
stattung

Förderhöhe
�  volle Kostenübernahme auch für 

Einbau und Reparaturen

wenn
�  das Kfz infolge der Behinderung 

zum Erreichen des Arbeits- und 
Ausbildungsortes erforderlich ist.

�  das Kfz nach Größe und Aus-
stattung behinderungsgerecht ist.

�  eine eventuell erforderliche be-
hinderungsbedingte Zusatzaus-
stattung ohne unverhältnismäßi-
gen Mehraufwand möglich ist.

Die Beschaffung eines Gebraucht-
wagens kann gefördert werden,

wenn
�  sein Verkehrswert mindestens 

50 Prozent des ursprünglichen 
Neuwagenpreises beträgt.

�  Rehaträger
�  § 33 Abs. 8 Nr. 1 

SGB IX
�  Kraftfahrzeug-

hilfe-Verordnung 
(KfzHV)

�  Integrationsamt
�  § 20  SchwbAV  

i.V.m. KfzHV
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Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

�  Fahrerlaubnis

Förderhöhe
�  einkommensabhängig
�  volle Kostenübernahme für 

behinderungsbedingte Unter-
suchungen, Ergänzungsprüfungen 
und Eintragungen in vorhandene 
Führerscheine

�  Leistungen in Härtefällen, z. B. Kos-
ten für Beförderungsdienste

Wohnungshilfen

�  Zuschüsse, Zinszuschüsse
�  Beschaffung von behinderungs-

gerechtem Wohnraum
�  Anpassung von Wohnraum und 

seiner Ausstattung an behinde-
rungsbedingte Bedürfnisse

�  Umzug in eine behinderungs-
gerechte oder erheblich ver-
kehrsgünstiger zum Arbeitsplatz 
gelegene Wohnung

wenn
�  die Förderungsvoraussetzungen 

nach dem Zweiten Wohnraumför-
derungsgesetz (WoFG) vorliegen 
(für Hilfen zur Beschaffung von 
behinderungsgerechtem Wohn-
raum).

�  Rehaträger
�  § 33 Abs. 8 Nr. 6 

SGB IX 
�  Integrationsamt
�  § 102 Abs. 3 Nr. 1d 

SGB IX  
i.V.m. § 22 
 SchwbAV

Gründung und Erhaltung einer 
selbstständigen beruflichen Existenz

�  Darlehen oder Zinszuschüsse
�  Gründungszuschuss
�  Einstiegsgeld
�  Coaching
�  Freie Förderung

wenn
�  die Kenntnisse und Fähigkeiten 

zur Ausübung der selbstständigen 
Tätigkeit vorliegen.

�  eine fachkundige Stelle das Exis-
tenzgründungsvorhaben begut-
achtet und die Tragfähigkeit der 
Existenzgründung bestätigt hat.

�  der Lebensunterhalt durch die 
Tätigkeit sichergestellt ist.

�  die Tätigkeit unter Berücksichti-
gung von Lage und Entwicklung 
des Arbeitsmarktes zweckmäßig 
ist.

�  damit die Arbeitslosigkeit und der 
Bezug von Entgeltersatzleistungen 
beendet wird bzw. zur Überwin-
dung der Hilfebedürftigkeit.

�  Integrationsamt
�  § 21  SchwbAV 
�  Arbeitsagentur
�  §§ 93 ff. SGB III 
�  SGB II-Träger
�  §§ 16b, 16c, 16f 

SGB II
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Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Hilfen in besonderen Lebenslagen

�  Zuschuss und/oder Darlehen

Förderhöhe
�  richtet sich nach den Umständen 

des Einzelfalles

wenn
�  andere Leistungen als die in den 

§§ 19 bis 24  SchwbAV geregelten 
Hilfen erforderlich sind, um die 
Ziele der Begleitenden Hilfe zu 
erreichen.

�  Integrationsamt
�  § 102 Abs. 3 Nr. 1e 

SGB IX,
�  § 25  SchwbAV

Notwendige Arbeitsassistenz

�  Geldleistung in Form der Kosten-
übernahme

Förderhöhe
Maßgeblich für die Kostenerstat-
tung an den schwerbehinderten 
Menschen ist sein zeitlicher Bedarf 
an Arbeitsassistenz. Der Umfang 
der zu erstattenden Kosten wird 
anhand eines Stundenhonorars 
(Arbeitgeber brutto) ermittelt, des-
sen Höhe sich an der Entgeltgrup-
pe 2 des TVöD bzw. der ortsübli-
chen Entlohnung von Tätigkeiten, 
die mit denjenigen der Assistenz-
kraft vergleichbar sind, orientiert.

wenn
�  persönliche Assistenz am Arbeits-

platz bzw. zeitlich und tätigkeits-
bezogen regelmäßig wiederkeh-
rende Unterstützung erforderlich 
ist.

�  der schwerbehinderte Arbeit-
nehmer selbst die Assistenzkraft 
beauftragt.

�  der schwerbehinderte Arbeitneh-
mer selbstständig den Kernbereich 
der Arbeitsaufgaben erledigt.

�  der schwerbehinderte Arbeitneh-
mer in Abstimmung mit dem Ar-
beitgeber die Organisation und An-
leitung der Assistenz übernimmt.

�  das schriftliche Einverständnis des 
Arbeitgebers vorliegt.

�  alle anderen Möglichkeiten des 
SGB IX sowie alle Leistungen Drit-
ter ausgeschöpft wurden.

�  Rehaträger
�  § 33 Abs. 8 Nr. 3 

SGB IX 
�  Integrationsamt
�  § 102 Abs. 4 SGB IX  

i.V.m. § 17 Abs. 1a 
 SchwbAV

Unterstützte Beschäftigung

�  Leistungen für eine individuel-
le betriebliche Qualifizierung 
(Leistungen zum Lebensunterhalt, 
Übernahme der Teilnahmekosten)
Förderdauer

�  im Regelfall bis zu 2 Jahre, in be-
gründeten Fällen maximal 3 Jahre

�  Leistungen für eine Berufsbeglei-
tung

Förderhöhe
�  richtet sich nach den Umständen 

des Einzelfalles
Förderdauer

�  richtet sich nach den Umständen 
des Einzelfalles

wenn
�  besonderer Unterstützungsbedarf 

besteht, vor allem bei Schulab-
gängern aus Förderschulen sowie 
bei behinderten Menschen, für 
die sonst nur eine Beschäftigung 
in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen möglich wäre und bei 
denen durch die Qualifizierung 
eine Teilhabe am ersten Arbeits-
markt in Aussicht steht.

�  Rehaträger
�  § 38a SGB IX  

i.V.m. § 6 Abs. 1 
Nr. 2 bis 5 SGB IX
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Leistungen Voraussetzungen sind erfüllt, …
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

wenn
�   nach der Qualifizierungsphase 

ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis zustande gekom-
men und weitere Unterstützung 
erforderlich ist.

�   ein Beschäftigter einer Werkstatt 
für behinderte Menschen einen 
Arbeitsplatz auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt erlangt.

�  Integrationsamt
�  § 38a SGB IX  

i.V.m. § 102 Abs. 1 
Nr. 2, Abs. 2 bis 4 
SGB IX

�  Rehaträger
�  § 38a SGB IX  

i.V.m. § 6 Abs. 1 
Nr. 3 o. 5 SGB IX

Maßnahmen zur Erhaltung und 
Erweiterung beruflicher Kenntnisse 
und Fertigkeiten

�  Zuschüsse

Förderhöhe
�  bis zur Höhe der behinderungs-

bedingt entstehenden Aufwen-
dungen für die Teilnahme

wenn
�   die Maßnahmen nach Art, Um-

fang und Dauer den besonderen 
Bedürf nissen der schwerbehinder-
ten Arbeitnehmer oder Selbst-
ständigen entsprechen und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten 
oder verbessern.

�  Integrationsamt
�  § 24  SchwbAV 
�  Rehaträger
�  § 33 Abs. 3 Nr. 3 

SGB IX

Allgemeine Hinweise

�  Zuschüsse und Darlehen werden in der Regel nur bewilligt, wenn der Antrag vor Beginn der geför-
derten Maßnahme (z. B. vor Einstellung des behinderten Menschen) bzw. vor Vertragsabschluss 
(z. B. vor Kauf oder Bestellung des geförderten Gegenstandes) gestellt wird.

�  Die Agentur für Arbeit und die SGB II-Träger beraten über die in Frage kommenden Hilfen. 
�  Leistungen des Integrationsamtes werden nur insoweit gewährt, als Mittel für denselben Zweck 

nicht von einem Rehabilitationsträger (z. B. Agentur für Arbeit, Unfall- oder Rentenversicherungs-
träger), vom Arbeitgeber oder von anderer Seite zu erbringen sind oder erbracht werden.

�  Die Leistungen und Hilfen des Integrationsamtes sind je nach Länderregelung teilweise auf örtliche 
Fürsorgestellen übertragen.
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�  Leistungen an  2. Beratung und Information 
schwerbehinderte Menschen

Leistungen
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Beratung und Information

Das Integrationsamt berät und informiert in allen Fragen zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen, insbesondere bei der behinderungsgerechten 
Gestaltung von Arbeitsplätzen, Wohnungen und Kraftfahrzeugen sowie bei 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz.
�  Die Technischen Beratungsdienste der Integrationsämter unterstützen bei 

der behinderungsgerechten Ausstattung neuer oder vorhandener Arbeits-
plätze. Sie beraten Arbeitgeber, schwerbehinderte Arbeitnehmer und 
betriebliche Integrationsteams in technisch-organisatorischen Fragen bei 
der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer.

�  Die Integrationsämter beauftragen Integrationsfachdienste zur Begleitung 
und Betreuung schwerbehinderter Arbeitnehmer.

�  Integrationsamt
�  § 102 SGB IX,
�  § 109 ff. SGB IX

Berufsberatung

Die Beratung von jugendlichen und erwachsenen schwerbehinderten 
 Menschen umfasst die Erteilung von Auskunft und Rat
�  zur Berufswahl, zur beruflichen Entwicklung und zum Berufswechsel,
�  zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe,
�  zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung,
�  zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche,
�  zu Leistungen der Ausbildungs- und Arbeitsförderung.

Die Arbeitsagentur kann den Integrationsfachdienst bei der Berufsberatung 
in den Schulen beteiligen.

�  Arbeitsagentur
�  §§ 30 ff. SGB III,
�  § 104 Abs. 1 Nr. 1 

SGB IX,
�  § 110 Abs. 2 Nr. 1a 

SGB IX

Berufsorientierung

Die Arbeitsagentur hat zur Vorbereitung der Jugendlichen und Erwachsenen  
auf die Berufswahl sowie zur Unterrichtung der Ausbildungsuchenden, 
 Arbeitsuchenden, Arbeitnehmer und Arbeitgeber Berufsorientierung zu 
 betreiben. Dabei soll sie unterrichten über
�  Fragen der Berufswahl,
�  die Berufe und ihre Anforderungen und Aussichten,
�  Wege und Förderung der beruflichen Bildung sowie über
�  beruflich bedeutsame Entwicklungen in den Betrieben, Verwaltungen und 

auf dem Arbeitsmarkt.

Die Arbeitsagentur kann den Integrationsfachdienst bei der Berufsorien-
tierung in den Schulen beteiligen.

�  Arbeitsagentur
�  § 33 SGB III,
�  § 110 Abs. 2 Nr. 1a 

SGB IX
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Leistungen
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Arbeitsvermittlung und Ausbildungsvermittlung

Die Vermittlung umfasst alle Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, Aus-
bildung- und Arbeitsuchende mit Arbeitgebern zur Begründung eines 
Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisses zusammenzuführen. Die 
Agentur für Arbeit hat dabei die Neigung, Eignung und Leistungsfähigkeit der 
Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden sowie die Anforderungen der 
angebotenen Stellen zu berücksichtigen.

�  Arbeitsagentur
�  § 35 SGB III,
�  § 104 SGB IX
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1  

i.V.m. § 35 SGB III

Integrationsfachdienste

Im Auftrag des Integrationsamtes, der Agentur für Arbeit, der SGB II-Träger 
und der Rehaträger betreuen und begleiten die Integrationsfachdienste, die 
bei Diensten Dritter – z. B. den Wohlfahrtsverbänden – angesiedelt sind
�  schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeits-

begleitender Betreuung,
�  schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch 

die Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
eingegliedert werden sollen und dabei aufwändige personalintensive indi-
viduelle arbeitsbegleitende Hilfen benötigen,

�  schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäf-
tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung eines 
Integrationsfachdienstes angewiesen sind,

�  behinderte Menschen, die nicht schwerbehindert sind, insbesondere 
seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Men-
schen. 

Der Integrationsfachdienst informiert, berät und unterstützt die betroffenen 
Arbeitsuchenden, Ausbildungsuchenden und Arbeitnehmer bzw. Auszubil-
denden, hilft bei der Suche nach geeigneten Arbeitsplätzen und sichert Aus-
bildungs- und vorhandene Arbeitsplätze durch qualifizierte Betreuung.

�  Integrationsamt
�  §§ 109 bis 115, 

§ 102 Abs. 2 SGB IX 
�  Arbeitsagentur
�  § 45 SGB III 
�  SGB II-Träger
�  § 16 Abs. 1 SGB II  

i.V.m. § 45 SGB III
�  Rehaträger
�  § 33 Abs. 6 Nr. 8 

SGB IX



SONSTIGE ANGEBOTE

ABC  Behinderung & Beruf 307

�  Leistungen an 3. Sonstige Angebote  
schwerbehinderte Menschen

Leistungen
�  Zuständige Stelle 
�  Rechtsgrundlagen

Gleichstellung

Ein behinderter Mensch mit einem GdB von weniger als 50, aber wenigstens 
30, soll auf Antrag einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt wer-
den, wenn er infolge der Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigne-
ten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten kann.

�  Arbeitsagentur
�  § 2 Abs. 3 SGB IX  

i.V.m. § 68 Abs. 2 u. 
3 SGB IX

Besonderer Kündigungsschutz

Die Kündigung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers durch den Arbeit-
geber ist in der Regel nur mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes 
möglich. Das Integrationsamt bemüht sich um eine gütliche Einigung und 
eine Sicherung des Arbeitsplatzes auch durch finanzielle Leistungen, z. B. bei 
der Arbeitsplatzgestaltung.

�  Integrationsamt
�  §§ 85 ff. SGB IX
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Rechtsgrundlagen

RECHTSGRUNDLAGEN
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Teil 1 

Regelungen für behinderte und von Behinderung 
bedrohte Menschen

Kapitel 1 � Allgemeine Regelungen

§ 1  Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
1Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen 

nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsge-
setzen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entge-
genzuwirken. 2Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Be-
hinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen.

§ 2 Behinderung

(1) 1Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähig-
keit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Mo-
nate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 2Sie sind von Behinde-
rung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

(2) 1Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein 
Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sin-
ne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.

(3) 1Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte 
Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 
30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie in-
folge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im 
Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behin-
derte Menschen).

§ 3 Vorrang von Prävention
1Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass der Eintritt einer Behinde-

rung einschließlich einer chronischen Krankheit vermieden wird.
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§ 4 Leistungen zur Teilhabe

(1) 1Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, 
um unabhängig von der Ursache der Behinderung
1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimme-

rung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, 

zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie 
den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende 
Sozialleistungen zu mindern,

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten 
dauerhaft zu sichern oder

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimm-
te Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.

(2) 1Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 genann-
ten Ziele nach Maßgabe dieses Buches und der für die zuständigen Leistungsträ-
ger geltenden besonderen Vorschriften neben anderen Sozialleistungen erbracht. 
2Die Leistungsträger erbringen die Leistungen im Rahmen der für sie geltenden 
Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalls so vollständig, umfassend und in glei-
cher Qualität, dass Leistungen eines anderen Trägers möglichst nicht erforderlich 
werden.

(3) 1Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden 
so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen 
Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden 
können. 2Dabei werden behinderte Kinder alters- und entwicklungsentsprechend 
an der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorge-
berechtigten intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfen einbezogen.

§ 5 Leistungsgruppen
1Zur Teilhabe werden erbracht

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,
4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

§ 6 Rehabilitationsträger

(1) 1Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) können sein
1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 Nr. 1 und 3,
2. die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 5 Nr. 2 und 3,
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3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 
4,

4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach § 5 Nr. 1 
bis 3, der Träger der Alterssicherung der Landwirte für Leistungen nach § 5 Nr. 1 
und 3,

5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge 
im Rahmen des Rechts der sozialen Ent schädigung bei Gesundheitsschäden für 
Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 4,

6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 und 4,
7. die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 und 4.

(2) 1Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbständig und eigen-
verantwortlich wahr.

§ 6a Rehabilitationsträger für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach 
dem Zweiten Buch

1Die Bundesagentur für Arbeit ist auch Rehabilitationsträger für die Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte im Sinne des Zweiten Buches, sofern nicht ein anderer Rehabilitationsträger 
zuständig ist. 2Die Zuständigkeit der gemeinsamen Einrichtung oder des zugelas-
senen kommunalen Trägers für die Leistungen zur beruflichen Teilhabe behinder-
ter Menschen nach § 16 Abs. 1 des Zweiten Buches bleibt unberührt. 3Die Bun-
desagentur für Arbeit unterrichtet die zuständige gemeinsame Einrichtung oder 
den zugelassenen kommunalen Träger und die Leistungsberechtigten schriftlich 
über den festgestellten Rehabilitationsbedarf und ihren Eingliederungsvorschlag. 
4Die gemeinsame Einrichtung oder der zuständige kommunale Träger entscheidet 
unter Berücksichtigung des Eingliederungsvorschlages innerhalb von drei Wochen 
über die Leistungen zur beruflichen Teilhabe.

§ 7 Vorbehalt abweichender Regelungen
1Die Vorschriften dieses Buches gelten für die Leistungen zur Teilhabe, soweit 

sich aus den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgeset-
zen nichts Abweichendes ergibt. 2Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für 
die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach den für den jeweiligen Rehabilitati-
onsträger geltenden Leistungsgesetzen.

§ 8 Vorrang von Leistungen zur Teilhabe

(1) 1Werden bei einem Rehabilitationsträger Sozialleistungen wegen oder un-
ter Berücksichtigung einer Behinderung oder einer drohenden Behinderung be-
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antragt oder erbracht, prüft dieser unabhängig von der Entscheidung über diese 
Leistungen, ob Leistungen zur Teilhabe voraussichtlich erfolgreich sind.

(2) 1Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei er-
folgreichen Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu erbringen wären. 2Dies gilt während des Bezuges einer Rente 
entsprechend.

(3) 1Absatz 1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur Teilhabe Pflege-
bedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimme-
rung zu verhüten.

§ 9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten

(1) 1Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der 
Leistungen zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten 
entsprochen. 2Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das 
Geschlecht, die Familie sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse 
der Leistungsberechtigten Rücksicht genommen; im Übrigen gilt § 33 des Ersten 
Buches. 3Den besonderen Bedürfnissen behinderter Mütter und Väter bei der Er-
füllung ihres Erziehungsauftrages sowie den besonderen Bedürfnissen behinder-
ter Kinder wird Rechnung getragen.

(2) 1Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen 
auszuführen sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistun-
gen erbracht werden, wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher 
Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden können. 
2Für die Beurteilung der Wirksamkeit stellen die Leistungsberechtigten dem Re-
habilitationsträger geeignete Unterlagen zur Verfügung. 3Der Rehabilitationsträ-
ger begründet durch Bescheid, wenn er den Wünschen des Leistungsberechtigten 
nach den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht.

(3) 1Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten 
möglichst viel Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände 
und fördern ihre Selbstbestimmung.

(4) 1Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsbe-
rechtigten.

§ 10 Koordinierung der Leistungen

(1) 1Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Reha-
bilitationsträger erforderlich sind, ist der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger 
dafür verantwortlich, dass die beteiligten Rehabilitationsträger im Benehmen mit-
einander und in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten die nach dem indivi-



SG
B

 IX

SOZIALGESETZBUCH IX

ABC  Behinderung & Beruf 321

duellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen funktionsbezogen fest-
stellen und schriftlich so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen. 
2Die Leistungen werden entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst 
und darauf ausgerichtet, den Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Einzelfalls die den Zielen der §§ 1 und 4 Abs. 1 entsprechende 
umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zügig, wirksam, wirtschaftlich 
und auf Dauer zu ermöglichen. 3Dabei sichern die Rehabilitationsträger durchge-
hend das Verfahren entsprechend dem jeweiligen Bedarf und gewährleisten, dass 
die wirksame und wirtschaftliche Ausführung der Leistungen nach gleichen Maß-
stäben und Grundsätzen erfolgt.

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend auch für die Integrationsämter in Bezug auf 
Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte Menschen nach Teil 2.

(3) 1Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer solchen 
Behinderung bedrohter Menschen wird Rechnung getragen.

(4) 1Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzbuchs bleiben un-
berührt.

§ 11 Zusammenwirken der Leistungen

(1) 1Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Rehabilitati-
onsträger gleichzeitig mit der Einleitung einer Leistung zur medizinischen Rehabi-
litation, während ihrer Ausführung und nach ihrem Abschluss, ob durch geeignete 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Erwerbsfähigkeit des behinderten 
oder von Behinderung bedrohten Menschen erhalten, gebessert oder wiederher-
gestellt werden kann. 2Er beteiligt die Bundesagentur für Arbeit nach § 38.

(2) 1Wird während einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation erkennbar, 
dass der bisherige Arbeitsplatz gefährdet ist, wird mit den Betroffenen sowie dem 
zuständigen Rehabilitationsträger unverzüglich geklärt, ob Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben erforderlich sind.

(3) 1Bei der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 wird zur Klärung eines Hilfebe-
darfs nach Teil 2 auch das Integrationsamt beteiligt.

§ 12 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger

(1) 1Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwal-
tungsvorschrift getroffenen Regelungen sind die Rehabilitationsträger verant-
wortlich, dass
1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie 

nach Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich erbracht werden,
2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden,
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3. Beratung entsprechend den in §§ 1 und 4 genannten Zielen geleistet wird,
4. Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt 

werden sowie
5. Prävention entsprechend dem in § 3 genannten Ziel geleistet wird.

(2) 1Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen 
Wahrnehmung von Aufgaben zur Teilhabe behinderter Menschen insbesondere 
regionale Arbeitsgemeinschaften bilden. 2§ 88 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Zehn-
ten Buches gilt entsprechend.

§ 13 Gemeinsame Empfehlungen

(1) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren zur Siche-
rung der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 gemeinsame Empfehlungen.

(2) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren darüber 
hinaus gemeinsame Empfehlungen,
1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den Eintritt einer Behinderung 

zu vermeiden, sowie über die statistische Erfassung der Anzahl, des Umfangs 
und der Wirkungen dieser Maßnahmen,

2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitationsbedürftigen Menschen 
notwendige Leistungen zur Teilhabe angeboten werden, insbesondere um 
eine durch eine Chronifizierung von Erkrankungen bedingte Behinderung zu 
verhindern,

3. in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im Einzelfall anzustre-
benden Ziele und des Bedarfs an Leistungen schriftlich festzuhalten ist sowie 
über die Ausgestaltung des in § 14 bestimmten Verfahrens,

4. in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit von den übrigen Rehabilitati-
onsträgern nach § 38 zu beteiligen ist,

5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Trägern koordiniert wer-
den,

6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisatio-
nen und -kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation, Früherken-
nung und Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt 
haben, gefördert werden,

7. (weggefallen)
8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder 

Facharzt und der Betriebs- oder Werksarzt in die Einleitung und Ausführung 
von Leistungen zur Teilhabe einzubinden sind,

9. zu einem Informationsaustausch mit behinderten Beschäftigten, Arbeitge-
bern und den in § 83 genannten Vertretungen zur möglichst frühzeitigen Er-
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kennung des individuellen Bedarfs voraussichtlich erforderlicher Leistungen 
zur Teilhabe sowie

10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren Stellen.

(3) 1Bestehen für einen Rehabilitationsträger Rahmenempfehlungen auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften und soll bei den gemeinsamen Empfehlungen 
von diesen abgewichen werden oder sollen die gemeinsamen Empfehlungen Ge-
genstände betreffen, die nach den gesetzlichen Vorschriften Gegenstand solcher 
Rahmenempfehlungen werden sollen, stellt der Rehabilitationsträger das Einver-
nehmen mit den jeweiligen Partnern der Rahmenempfehlungen sicher.

(4) 1Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung können sich bei 
der Vereinbarung der gemeinsamen Empfehlungen durch ihre Spitzenverbände 
vertreten lassen.

(5) 1An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Träger 
der Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe über die Bundesvereinigung der 
Kommunalen Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter so-
wie die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen für schwer-
behinderte Menschen nach dem Teil 2 über die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, beteiligt. 2Die Träger der Sozialhilfe 
und der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben nach diesem Buch an den vereinbarten Empfehlungen oder können diesen 
beitreten.

(6) 1Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Frei-
en Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen be-
hinderter Frauen sowie die für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten 
und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen 
Spitzenverbände werden an der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen 
beteiligt. 2Ihren Anliegen wird bei der Ausgestaltung der Empfehlungen nach 
Möglichkeit Rechnung getragen. 3Die Empfehlungen berücksichtigen auch die be-
sonderen Bedürfnisse behinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen und 
Kinder.

(7) 1Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die gemeinsamen Emp-
fehlungen im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation im Be-
nehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Ländern auf 
der Grundlage eines von ihnen innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft vorbe-
reiteten Vorschlags. 2Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz wird beteiligt. 
3Hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu einem Vorschlag aufgefor-
dert, legt die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation den Vorschlag inner-
halb von sechs Monaten vor. 4Dem Vorschlag wird gefolgt, wenn ihm berechtigte 
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Interessen eines Rehabilitationsträgers nicht entgegenstehen. 5Einwände nach 
Satz 4 sind innerhalb von vier Wochen nach Vorlage des Vorschlags auszuräumen.

(8) 1Die Rehabilitationsträger teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation alle zwei Jahre ihre Erfahrungen mit den gemeinsamen Empfehlungen 
mit, die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung über ihre Spitzenver-
bände. 2Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation stellt dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales und den Ländern eine Zusammenfassung zur 
Verfügung.

(9) 1Die gemeinsamen Empfehlungen können durch die regional zuständigen 
Rehabilitationsträger konkretisiert werden.

§ 14 Zuständigkeitsklärung

(1) 1Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach 
dem für ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei den 
Krankenkassen umfasst die Prüfung auch die Leistungspflicht nach § 40 Abs. 4 
des Fünften Buches. 2Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die Leistung nicht 
zuständig ist, leitet er den Antrag unverzüglich dem nach seiner Auffassung zu-
ständigen Rehabilitationsträger zu. 3Muss für eine solche Feststellung die Ursa-
che der Behinderung geklärt werden und ist diese Klärung in der Frist nach Satz 1 
nicht möglich, wird der Antrag unverzüglich dem Rehabilitationsträger zugeleitet, 
der die Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache erbringt. 4Wird der Antrag bei der 
Bundesagentur für Arbeit gestellt, werden bei der Prüfung nach den Sätzen 1 und 
2 Feststellungen nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches und § 22 Abs. 2 des 
Dritten Buches nicht getroffen.

(2) 1Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den 
Rehabilitationsbedarf unverzüglich fest. 2Muss für diese Feststellung ein Gutach-
ten nicht eingeholt werden, entscheidet der Rehabilitationsträger innerhalb von 
drei Wochen nach Antragseingang. 3Wird der Antrag weitergeleitet, gelten die 
Sätze 1 und 2 für den Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet wor-
den ist, entsprechend; die in Satz 2 genannte Frist beginnt mit dem Eingang bei 
diesem Rehabilitationsträger. 4Ist für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs 
ein Gutachten erforderlich, wird die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen 
nach Vorliegen des Gutachtens getroffen. 5Kann der Rehabilitationsträger, an den 
der Antrag weitergeleitet worden ist, für die beantragte Leistung nicht Rehabilita-
tionsträger nach § 6 Abs. 1 sein, klärt er unverzüglich mit dem nach seiner Auf-
fassung zuständigen Rehabilitationsträger, von wem und in welcher Weise über 
den Antrag innerhalb der Fristen nach den Sätzen 2 und 4 entschieden wird und 
unterrichtet hierüber den Antragsteller.
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(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger 
Leistungen von Amts wegen erbringt. Dabei tritt an die Stelle des Tages der An-
tragstellung der Tag der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs.

(4) 1Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationsträger 
nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 festgestellt, dass ein anderer Rehabilitationsträger 
für die Leistung zuständig ist, erstattet dieser dem Rehabilitationsträger, der die 
Leistung erbracht hat, dessen Aufwendungen nach den für diesen geltenden 
Rechtsvorschriften. 2Die Bundesagentur für Arbeit leitet für die Klärung nach 
Satz 1 Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Feststellung nach 
 § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches an die Träger der Rentenversicherung nur 
weiter, wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass der Träger der Renten-
versicherung zur Leistung einer Rente unabhängig von der jeweiligen Arbeits-
marktlage verpflichtet sein könnte. 3Für unzuständige Rehabilitationsträger, die 
eine Leistung nach Absatz 2 Satz 1 und 2 erbracht haben, ist § 105 des Zehnten 
Buches nicht anzuwenden, es sei denn, die Rehabilitationsträger vereinbaren Ab-
weichendes.

(5) 1Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er Sachverständige beauftra-
gen kann, bei denen Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. 2Ist 
für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, beauf-
tragt der Rehabilitationsträger unverzüglich einen geeigneten Sachverständigen. 
3Er benennt den Leistungsberechtigten in der Regel drei möglichst wohnortnahe 
Sachverständige unter Berücksichtigung bestehender sozialmedizinischer Diens-
te. 4Haben sich Leistungsberechtigte für einen benannten Sachverständigen ent-
schieden, wird dem Wunsch Rechnung getragen. 5Der Sachverständige nimmt 
eine umfassende sozialmedizinische, bei Bedarf auch psychologische Begutach-
tung vor und erstellt das Gutachten innerhalb von zwei Wochen nach Auftragser-
teilung. 6Die in dem Gutachten getroffenen Feststellungen zum Rehabilitations-
bedarf werden den Entscheidungen der Rehabilitationsträger zugrunde gelegt. 
7Die gesetzlichen Aufgaben der Gesundheitsämter bleiben unberührt.

(6) 1Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere Leistungen zur Teilhabe 
für erforderlich und kann er für diese Leistungen nicht Rehabilitationsträger nach 
§ 6 Abs. 1 sein, wird Absatz 1 Satz 2 entsprechend angewendet. 2Die Leistungsbe-
rechtigten werden hierüber unterrichtet.

§ 15 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen

(1) 1Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb der in 
§ 14 Abs. 2 genannten Fristen entschieden werden, teilt der Rehabilitationsträ-
ger dies den Leistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig mit. 
2Erfolgt die Mitteilung nicht oder liegt ein zureichender Grund nicht vor, können 
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Leistungsberechtigte dem Rehabilitationsträger eine angemessene Frist setzen 
und dabei erklären, dass sie sich nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung 
selbst beschaffen. 3Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist 
eine erforderliche Leistung selbst, ist der zuständige Rehabilitationsträger unter 
Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erstattung 
der Aufwendungen verpflichtet. 4Die Erstattungspflicht besteht auch, wenn der 
Rehabilitationsträger eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen 
kann oder er eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. 5Die Sätze 1 bis 3 gelten 
nicht für die Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe und der Kriegsop-
ferfürsorge.

(2) 1Die Rehabilitationsträger erfassen,
1. in wie vielen Fällen die Fristen nach § 14 nicht eingehalten wurden,
2. in welchem Umfang sich die Verfahrensdauer vom Eingang der Anträge bis zur 

Entscheidung über die Anträge verringert hat,
3. in wie vielen Fällen eine Kostenerstattung nach Absatz 1 Satz 3 und 4 erfolgt 

ist.

§ 16 Verordnungsermächtigung
1Vereinbaren die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sie dazu aufgefordert 
hat, gemeinsame Empfehlungen nach § 13 oder ändern sie unzureichend gewor-
dene Empfehlungen nicht innerhalb dieser Frist, kann das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales Regelungen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates erlassen.
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Kapitel 2 � Ausführung von Leistungen zur Teilhabe

§ 17 Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget

(1) 1Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe
1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern,
2. durch andere Leistungsträger oder
3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und ge-

meinnützigen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen (§ 19)

ausführen. 2Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. 3Satz 1 
gilt insbesondere dann, wenn der Rehabilitationsträger die Leistung dadurch wirk-
samer oder wirtschaftlicher erbringen kann.

(2) 1Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches 
Budget ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwor-
tung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 2Bei der Ausführung 
des Persönlichen Budgets sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Be-
darfs die Rehabilitationsträger, die Pflegekassen und die Integrationsämter betei-
ligt. 3Das Persönliche Budget wird von den beteiligten Leistungsträgern träger-
übergreifend als Komplexleistung erbracht. 4Budgetfähig sind auch die neben 
den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen der Krankenkassen und der 
Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftig-
keit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und regelmäßig 
wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine 
erbracht werden können. 5An die Entscheidung ist der Antragsteller für die Dauer 
von sechs Monaten gebunden.

(3) 1Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt, bei 
laufenden Leistungen monatlich. 2In begründeten Fällen sind Gutscheine auszu-
geben. 3Persönliche Budgets werden auf der Grundlage der nach § 10 Abs. 1 ge-
troffenen Feststellungen so bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf 
gedeckt wird und die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann. 
4Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller bisher individuell 
festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu erbringenden Leistungen nicht 
überschreiten.

(4) 1Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Leistungsträger, er-
lässt der nach § 14 zuständige der beteiligten Leistungsträger im Auftrag und im 
Namen der anderen beteiligten Leistungsträger den Verwaltungsakt und führt 
das weitere Verfahren durch. 2Ein anderer der beteiligten Leistungsträger kann 
mit den Aufgaben nach Satz 1 beauftragt werden, wenn die beteiligten Leis-
tungsträger dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren; in 
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diesem Fall gilt § 93 des Zehnten Buches entsprechend. 3Die für den handelnden 
Leistungsträger zuständige Widerspruchsstelle erlässt auch den Widerspruchsbe-
scheid.

(5) 1§ 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung findet auf Modell-
vorhaben zur Erprobung der Einführung Persönlicher Budgets weiter Anwendung, 
die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen haben.

(6) 1In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 werden Persön-
liche Budgets erprobt. 2Dabei sollen insbesondere modellhaft Verfahren zur Be-
messung von budgetfähigen Leistungen in Geld und die Weiterentwicklung von 
Versorgungsstrukturen unter wissenschaftlicher Begleitung und Auswertung er-
probt werden.

§ 18 Leistungsort
1Sachleistungen können auch im Ausland erbracht werden, wenn sie dort bei 

zumindest gleicher Qualität und Wirksamkeit wirtschaftlicher ausgeführt werden 
können. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben können im grenznahen Ausland 
auch ausgeführt werden, wenn sie für die Aufnahme oder Ausübung einer Be-
schäftigung oder selbständigen Tätigkeit erforderlich sind.

§ 19 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen

(1) 1Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteiligung der Bun-
desregierung und der Landesregierungen darauf hin, dass die fachlich und regional 
erforderlichen Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in ausreichender Zahl 
und Qualität zur Verfügung stehen. 2Dabei achten sie darauf, dass für eine aus-
reichende Zahl solcher Rehabilitationsdienste und -einrichtungen Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. 3Die Verbände behinderter Menschen 
einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen 
und der Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie die für die Wahrneh-
mung der Interessen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtun-
gen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände werden beteiligt.

(2) 1Soweit die Ziele nach Prüfung des Einzelfalls mit vergleichbarer Wirksam-
keit erreichbar sind, werden Leistungen unter Berücksichtigung der persönlichen 
Umstände in ambulanter, teilstationärer oder betrieblicher Form und gegebenen-
falls unter Einbeziehung familienentlastender und -unterstützender Dienste er-
bracht.

(3) 1Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kin-
der wird eine gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder 
angestrebt.
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(4) 1Nehmen Rehabilitationsträger zur Ausführung von Leistungen besondere 
Dienste (Rehabilitationsdienste) oder Einrichtungen (Rehabilitationseinrichtun-
gen) in Anspruch, erfolgt die Auswahl da nach, welcher Dienst oder welche Ein-
richtung die Leistung in der am besten geeigneten Form ausführt; dabei werden 
Dienste und Einrichtungen freier oder gemeinnütziger Träger entsprechend ihrer 
Bedeutung für die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen berücksich-
tigt und die Vielfalt der Träger von Rehabilitationsdiensten oder -einrichtungen 
gewahrt sowie deren Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unabhängigkeit be-
achtet. § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 ist anzuwenden.

(5) 1Rehabilitationsträger können nach den für sie geltenden Rechtsvorschrif-
ten Rehabilitationsdienste oder -einrichtungen fördern, wenn dies zweckmäßig 
ist und die Arbeit dieser Dienste oder Einrichtungen in anderer Weise nicht sicher-
gestellt werden kann.

(6) 1Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung 
sollen Arbeitsgemeinschaften bilden.

§ 20 Qualitätssicherung

(1) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren gemein-
same Empfehlungen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der 
Leistungen, insbesondere zur barrierefreien Leistungserbringung, sowie für die 
Durchführung vergleichender Qualitätsanalysen als Grundlage für ein effektives 
Qualitätsmanagement der Leistungserbringer. 2§ 13 Abs. 4 ist entsprechend anzu-
wenden. 3Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 und 7 können den Emp-
fehlungen beitreten.

(2) 1Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualitätsmanagement sicher, das 
durch zielgerichtete und systematische Verfahren und Maßnahmen die Qualität 
der Versorgung gewährleistet und kontinuierlich verbessert. 2Stationäre Rehabi-
litationseinrichtungen haben sich an dem Zertifizierungsverfahren nach Absatz 
2a zu beteiligen.

(2a) 1Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 
3 bis 5 vereinbaren im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitati-
on grundsätzliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanage-
ment nach Absatz 2 Satz 1 sowie ein einheitliches, unabhängiges Zertifizierungs-
verfahren, mit dem die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanagements in 
regelmäßigen Abständen nachgewiesen wird. 2Den für die Wahrnehmung der 
Interessen der stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maß-
geblichen Spitzenverbänden sowie den Verbänden behinderter Menschen ein-
schließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und 
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der Interessenvertretungen behinderter Frauen ist Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu geben.

(3) 1Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Emp-
fehlungen nach Absatz 1 vor. 2Sie beteiligt die Verbände behinderter Menschen 
einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen 
und der Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie die nach § 19 Abs. 6 
gebildeten Arbeitsgemeinschaften und die für die Wahrnehmung der Interessen 
der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene 
maßgeblichen Spitzenverbände. 3Deren Anliegen wird bei der Ausgestaltung der 
Empfehlungen nach Möglichkeit Rechnung getragen.

(4) 1§ 13 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden für Vereinbarungen auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften für die Rehabilitationsträger.

§ 21 Verträge mit Leistungserbringern

(1) 1Die Verträge über die Ausführung von Leistungen durch Rehabilitations-
dienste und -einrichtungen, die nicht in der Trägerschaft eines Rehabilitationsträ-
gers stehen, enthalten insbesondere Regelungen über
1. Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Leistungen, das beteiligte Per-

sonal und die begleitenden Fachdienste,
2. Übernahme von Grundsätzen der Rehabilitationsträger zur Vereinbarung von 

Vergütungen,
3. Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht bereits aus dem 

Rechtsverhältnis ergeben, das zwischen ihnen und dem Rehabilitationsträger 
besteht,

4. angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer an der Ausführung 
der Leistungen,

5. Geheimhaltung personenbezogener Daten sowie
6. die Beschäftigung eines angemessenen Anteils behinderter, insbesondere 

schwerbehinderter Frauen,
7. das Angebot, Beratung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei ge-

wichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in Anspruch zu 
nehmen.

(2) 1Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die Verträge nach ein-
heitlichen Grundsätzen abgeschlossen werden; sie können über den Inhalt der 
Verträge gemeinsame Empfehlungen nach § 13 sowie Rahmenverträge mit den 
Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitationsdienste und -einrichtungen vereinba-
ren. 2Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz wird beteiligt.
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(3) 1Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten oder Einrichtungen wer-
den gekündigt. 2Stationäre Rehabilitationseinrichtungen sind nur dann als geeig-
net anzusehen, wenn sie nach § 20 Abs. 2 Satz 2 zertifiziert sind.

(4) 1Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 6 wird für eigene Einrichtungen der Rehabilitati-
onsträger entsprechend angewendet.

§ 21a  Verordnungsermächtigung
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Näheres zum Inhalt und 
Ausführung des Persönlichen Budgets, zum Verfahren sowie zur Zuständigkeit bei 
Beteiligung mehrerer Leistungsträger zu regeln.
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Kapitel 3 � Gemeinsame Servicestellen

§ 22 Aufgaben

(1) 1Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger bieten be-
hinderten und von Behinderung bedrohten Menschen, ihren Vertrauenspersonen 
und Personensorgeberechtigten nach § 60 Beratung und Unterstützung an. 2Die 
Beratung und Unterstützung umfasst insbesondere,
1. über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, beson-

dere Hilfen im Arbeitsleben sowie über die Verwaltungsabläufe zu informie-
ren,

2. bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leis-
tungen zur Teilhabe, bei der Inanspruchnahme eines Persönlichen Budgets 
und der besonderen Hilfen im Arbeitsleben sowie bei der Erfüllung von Mitwir-
kungspflichten zu helfen,

3. zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare und sachdien-
liche Anträge hinzuwirken und sie an den zuständigen Rehabilitationsträger 
weiterzuleiten,

4. bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten erfordert, 
den zuständigen Rehabilitationsträger darüber zu informieren,

5. die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in Fällen, in denen 
die Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe offenkundig ist, so umfassend 
vorzubereiten, dass dieser unverzüglich entscheiden kann,

6. bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers den behinder-
ten oder von Behinderung bedrohten Menschen unterstützend zu begleiten,

7. bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen 
hinzuwirken und

8. zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten auch während der 
Leistungserbringung zu koordinieren und zu vermitteln.
3Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Integrationsämter auch die Klä-

rung eines Hilfebedarfs nach Teil 2 dieses Buches. 4Die Pflegekassen werden bei 
drohender oder bestehender Pflegebedürftigkeit an der Beratung und Unterstüt-
zung durch die gemeinsamen Servicestellen beteiligt. 5Verbände behinderter 
Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthil-
fegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen werden mit Ein-
verständnis der behinderten Menschen an der Beratung beteiligt.

(2) 1§ 14 des Ersten Buches und § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 bis 3 und 5 des 
Zwölften Buches bleiben unberührt. 2Auskünfte nach § 15 des Ersten Buches über 
Leistungen zur Teilhabe erteilen alle Rehabilitationsträger.
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§ 23 Servicestellen

(1) 1Die Rehabilitationsträger stellen unter Nutzung bestehender Strukturen 
sicher, dass in allen Landkreisen und kreisfreien Städten gemeinsame Servicestel-
len bestehen. 2Gemeinsame Servicestellen können für mehrere kleine Landkreise 
oder kreisfreie Städte eingerichtet werden, wenn eine ortsnahe Beratung und Un-
terstützung behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen gewährleis-
tet ist. 3In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg werden die Servicestellen 
entsprechend dem besonderen Verwaltungsaufbau dieser Länder eingerichtet.

(2) 1Die zuständigen obersten Landessozialbehörden wirken mit Unterstüt-
zung der Spitzenverbände der Rehabilitationsträger darauf hin, dass die gemein-
samen Servicestellen unverzüglich eingerichtet werden.

(3) 1Die gemeinsamen Servicestellen werden so ausgestattet, dass sie ihre 
Aufgaben umfassend und qualifiziert erfüllen können, Zugangs- und Kommuni-
kationsbarrieren nicht bestehen und Wartezeiten in der Regel vermieden werden. 
2Hierfür wird besonders qualifiziertes Personal mit breiten Fachkenntnissen ins-
besondere des Rehabilitationsrechts und der Praxis eingesetzt. 3§ 112 Abs. 3 ist 
sinngemäß anzuwenden.

(4) 1In den Servicestellen dürfen Sozialdaten nur erhoben, verarbei-
tet und genutzt werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach 
§ 22 Abs. 1 erforderlich ist.

§ 24 Bericht

(1) 1Die Rehabilitationsträger, die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallver-
sicherung über ihre Spitzenverbände, teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation im Abstand von drei Jahren, erstmals im Jahre 2004, ihre Erfahrun-
gen über die Einrichtung der gemeinsamen Servicestellen, die Durchführung und 
Erfüllung ihrer Aufgaben, die Einhaltung des Datenschutzes und mögliche Verbes-
serungen mit. 2Personenbezogene Daten werden anonymisiert.

(2) 1Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Mitteilun-
gen der Rehabilitationsträger auf, beteiligt hierbei die zuständigen obersten Lan-
dessozialbehörden, erörtert die Mitteilungen auf Landesebene mit den Verbänden 
behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, 
der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen und 
berichtet unverzüglich dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den 
Ländern.
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§ 25 Verordnungsermächtigung
1Sind gemeinsame Servicestellen nach § 23 Abs. 1 nicht bis zum 31. Dezember 

2002 in allen Landkreisen und kreisfreien Städten eingerichtet, bestimmt das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Nähere über den Ort der Einrichtung, den Rehabilitationsträ-
ger, bei dem die gemeinsame Servicestelle eingerichtet wird und der für die Ein-
richtung verantwortlich ist, den Zeitpunkt, zu dem die Einrichtung abgeschlossen 
sein muss, sowie über die Organisation, insbesondere entsprechend ihrem Anteil 
an den Leistungen zur Teilhabe über Art und Umfang der Beteiligung der Rehabili-
tationsträger in den gemeinsamen Servicestellen.
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Kapitel 4 � Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

§ 26 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

(1) 1Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung be-
drohter Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um
1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu besei-

tigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, 

zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den 
vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende 
Sozialleistungen zu mindern.

(2) 1Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere
1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, so-

weit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung 
ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu 
entwickeln,

2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedroh-
ter Kinder,

3. Arznei- und Verbandmittel,
4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
6. Hilfsmittel,
7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

(3) 1Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, psycho-
logische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforder-
lich sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und 
Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlim-
merung zu verhüten, insbesondere
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von 

Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen,
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkei-

ten,
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompe-

tenz, unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten 
und im Umgang mit Krisensituationen,

6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
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7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizini-
schen Rehabilitation.

§ 27 Krankenbehandlung und Rehabilitation
1Die in § 26 Abs. 1 genannten Ziele sowie § 10 gelten auch bei Leistungen der 

Krankenbehandlung.

§ 28 Stufenweise Wiedereingliederung
1Können arbeitsunfähige Leistungsberechtigte nach ärztlicher Feststellung 

ihre bisherige Tätigkeit teilweise verrichten und können sie durch eine stufenwei-
se Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit voraussichtlich besser wieder in das Erwerbsle-
ben eingegliedert werden, sollen die medizinischen und die sie ergänzenden Leis-
tungen entsprechend dieser Zielsetzung erbracht werden.

§ 29 Förderung der Selbsthilfe
1Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Präven-

tion, Rehabilitation, Früherkennung, Behandlung und Bewältigung von Krankhei-
ten und Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, sollen nach einheitlichen Grund-
sätzen gefördert werden.

§ 30 Früherkennung und Frühförderung

(1) 1Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung be-
hinderter und von Behinderung bedrohter Kinder nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 umfassen 
auch
1. die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fachübergreifend ar-

beitenden Dienste und Einrichtungen,
2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, psycho-

soziale Leistungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten, auch in fach-
übergreifend arbeitenden Diensten und Einrichtungen, wenn sie unter ärztli-
cher Verantwortung erbracht werden und erforderlich sind, um eine drohende 
oder bereits eingetretene Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
erkennen und einen individuellen Behandlungsplan aufzustellen.
2Leistungen nach Satz 1 werden als Komplexleistung in Verbindung mit heil-

pädagogischen Leistungen (§ 56) erbracht.

(2) 1Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von 
Behinderung bedrohter Kinder umfassen des Weiteren nichtärztliche therapeu-
tische, psychologische, heilpädagogische, sonder pädagogische, psychosoziale 
Leistungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten durch interdisziplinäre 
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Frühförderstellen, wenn sie erforderlich sind, um eine drohende oder bereits ein-
getretene Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen oder die 
Behinderung durch gezielte Förder- und Behandlungsmaßnahmen auszugleichen 
oder zu mildern.

(3) 1Zur Abgrenzung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Leistungen und 
der sonstigen Leistungen dieser Dienste und Einrichtungen, zur Übernahme oder 
Teilung der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern, zur Vereinba-
rung und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung werden gemeinsame 
Empfehlungen vereinbart; § 13 Abs. 3, 4 und 6 gilt entsprechend. 2Landesrecht 
kann vorsehen, dass an der Komplexleistung weitere Stellen, insbesondere die 
Kultusverwaltung, zu beteiligen sind. 3In diesem Fall ist eine Erweiterung der ge-
meinsamen Empfehlungen anzustreben.

§ 31 Hilfsmittel

(1) 1Hilfsmittel (Körperersatzstücke sowie orthopädische und andere Hilfsmit-
tel) nach § 26 Abs. 2 Nr. 6 umfassen die Hilfen, die von den Leistungsempfängern 
getragen oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel mitgenommen wer-
den können und unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles erforder-
lich sind, um
1. einer drohenden Behinderung vorzubeugen,
2. den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder
3. eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen 

Lebens auszugleichen, soweit sie nicht allgemeine Gebrauchsgegenstände des 
täglichen Lebens sind.

(2) 1Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandhaltung, 
Ersatzbeschaffung sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel. Der Rehabi-
litationsträger soll
1. vor einer Ersatzbeschaffung prüfen, ob eine Änderung oder Instandsetzung 

von bisher benutzten Hilfsmitteln wirtschaftlicher und gleich wirksam ist,
2. die Bewilligung der Hilfsmittel davon abhängig machen, dass die behinderten 

Menschen sie sich anpassen oder sich in ihrem Gebrauch ausbilden lassen.

(3) 1Wählen Leistungsempfänger ein geeignetes Hilfsmittel in einer aufwendi-
geren Ausführung als notwendig, tragen sie die Mehrkosten selbst.

(4) 1Hilfsmittel können auch leihweise überlassen werden. 2In diesem Fall gel-
ten die Absätze 2 und 3 entsprechend.
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§ 32 Verordnungsermächtigungen
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Näheres zur Abgrenzung der in § 30 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen und 

der sonstigen Leistungen dieser Dienste und Einrichtungen, zur Übernahme 
oder Teilung der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern, zur 
Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung zu regeln, 
wenn gemeinsame Empfehlungen nach § 30 Abs. 3 nicht innerhalb von sechs 
Monaten, nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dazu auf-
gefordert hat, vereinbart oder unzureichend gewordene Empfehlungen nicht 
innerhalb dieser Frist geändert worden sind,

2. Näheres zur Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfsmittel, insbesondere 
zum Verfahren, zur Eignungsprüfung, Dokumentation und leihweisen Über-
lassung der Hilfsmittel sowie zur Zusammenarbeit der anderen Rehabilitati-
onsträger mit den orthopädischen Versorgungsstellen zu regeln.
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Kapitel 5  � Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

(1) 1Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen er-
bracht, um die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter 
Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, her-
zustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst 
auf Dauer zu sichern.

(2) 1Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert, 
insbesondere durch in der beruflichen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe und 
auch in Teilzeit nutzbare Angebote.

(3) 1Die Leistungen umfassen insbesondere
1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leis-

tungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung,
2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderli-

chen Grundausbildung,
2a. individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäfti-

gung,
3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen 

zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,
4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht 

überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,
5. Gründungszuschuss entsprechend § 93 des Dritten Buches durch die Rehabili-

tationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,
6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten 

Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selb-
ständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.

(4) 1Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätig-
keit sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berücksich-
tigt. 2Soweit erforderlich, wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder eine 
Arbeitserprobung durchgeführt; in diesem Fall werden die Kosten nach Absatz 7, 
Reisekosten nach § 53 sowie Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten nach 
§ 54 übernommen.

(5) 1Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht.

(6) 1Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und päda-
gogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in 
Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu 
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vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, 
insbesondere
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von 

Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen,
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkei-

ten,
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompe-

tenz, unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten 
und im Umgang mit Krisensituationen,

6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben,
8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung 

(§ 110).

(7) 1Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme
1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Aus-

führung einer Leistung eine Unterbringung außerhalb des eigenen oder des 
elterlichen Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Si-
cherung des Erfolges der Teilhabe notwendig ist,

2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittel-
barem Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehrgangskosten, Prüfungs-
gebühren, Lernmittel, Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung.

(8) 1Leistungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 6 umfassen auch
1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,
2. den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen 

oder einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten der An- und Abreise zu 
einer Bildungsmaßnahme und zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber, einem 
Träger oder einer Einrichtung für behinderte Menschen durch die Rehabilitati-
onsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,

3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehinderte Men-
schen als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,

4. Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Be-
rufsausübung, zur Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 
oder zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz und 
am Arbeitsplatz erforderlich sind, es sei denn, dass eine Verpflichtung des Ar-
beitgebers besteht oder solche Leistungen als medizinische Leistung erbracht 
werden können,
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5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinde-
rung zur Berufsausübung erforderlich sind und

6. Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinde-
rungsgerechten Wohnung in angemessenem Umfang.
2Die Leistung nach Satz 1 Nr. 3 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren er-

bracht und in Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 
5 durch das Integrationsamt nach § 102 Abs. 4 ausgeführt. 3Der Rehabilitations-
träger erstattet dem Integrationsamt seine Aufwendungen. 4Der Anspruch nach 
§ 102 Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 34 Leistungen an Arbeitgeber

(1) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 können Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben auch an Arbeitgeber erbringen, insbesondere als
1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen,
2. Eingliederungszuschüsse,
3. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb,
4. teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung.
Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht werden.

(2) 1Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 können für die gesamte 
Dauer der Maßnahme geleistet werden und sollen bei Ausbildungsmaßnahmen 
die von den Arbeitgebern im letzten Ausbildungsjahr zu zahlenden monatlichen 
Ausbildungsvergütungen nicht übersteigen.

(3) 1Eingliederungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 betragen höchstens 
50 vom Hundert der vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Entgelte, soweit sie 
die tariflichen Arbeitsentgelte oder, wenn eine tarifliche Regelung nicht besteht, 
die für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelte im Rahmen der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der Arbeitsförderung nicht übersteigen; die Leistun-
gen sollen im Regelfall für nicht mehr als ein Jahr geleistet werden. 2Soweit es 
für die Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich ist, können die Leistungen um bis 
zu 20 Prozentpunkte höher festgelegt und bis zu einer Förderungshöchstdauer 
von zwei Jahren erbracht werden. 3Werden sie für mehr als ein Jahr geleistet, sind 
sie entsprechend der zu erwartenden Zunahme der Leistungsfähigkeit der Leis-
tungsberechtigten und den abnehmenden Eingliederungserfordernissen gegen-
über der bisherigen Förderungshöhe, mindestens um zehn Prozentpunkte, zu ver-
mindern. 4Bei der Berechnung nach Satz 1 wird auch der Anteil des Arbeitgebers 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag berücksichtigt. 5Eingliederungszuschüsse 
werden zurückgezahlt, wenn die Arbeitsverhältnisse während des Förderungszeit-
raums oder innerhalb eines Zeitraums, der der Förderungsdauer entspricht, längs-
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tens jedoch von einem Jahr, nach dem Ende der Leistungen beendet werden; dies 
gilt nicht, wenn
1. die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beenden 

oder das Mindestalter für den Bezug der gesetzlichen Altersrente erreicht ha-
ben oder

2. die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist oder aus Gründen, die in der Person oder dem Verhalten des 
Arbeitnehmers liegen, oder aus dringenden betrieblichen Erfordernissen, die 
einer Weiterbeschäftigung in diesem Betrieb entgegenstehen, zu kündigen.
6Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens aber 

den im letzten Jahr vor der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gewähr-
ten Förderungsbetrag begrenzt; ungeförderte Nachbeschäftigungszeiten werden 
anteilig berücksichtigt.

§ 35 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation

(1) 1Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke 
und vergleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, so-
weit Art oder Schwere der Behinderung oder die Sicherung des Erfolges die be-
sonderen Hilfen dieser Einrichtungen erforderlich machen. 2Die Einrichtung muss
1. nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsmethode, Aus-

bildung und Berufserfahrung der Leitung und der Lehrkräfte sowie der Ausge-
staltung der Fachdienste eine erfolgreiche Ausführung der Leistung erwarten 
lassen,

2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein, 
insbesondere auch die Beachtung der Erfordernisse des Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung gewährleisten,

3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertretungen angemes-
sene Mitwirkungsmöglichkeiten an der Ausführung der Leistungen bieten so-
wie

4. die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 
insbesondere zu angemessenen Vergütungssätzen, ausführen.
3Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber gemeinsame 

Empfehlungen nach den §§ 13 und 20.

(2) 1Werden Leistungen zur beruflichen Ausbildung in Einrichtungen der beruf-
lichen Rehabilitation ausgeführt, sollen die Einrichtungen bei Eignung der behin-
derten Menschen darauf hinwirken, dass Teile dieser Ausbildung auch in Betrie-
ben und Dienststellen durchgeführt werden. 2Die Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation unterstützen die Arbeitgeber bei der betrieblichen Ausbildung und 
bei der Betreuung der auszubildenden behinderten Jugendlichen.
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§ 36  Rechtsstellung der Teilnehmenden
1Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausge-

führt, werden die Teilnehmenden nicht in den Betrieb der Einrichtungen einge-
gliedert. 2Sie sind keine Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes 
und wählen zu ihrer Mitwirkung besondere Vertreter. 3Bei der Ausführung werden 
die arbeitsrechtlichen Grundsätze über den Persönlichkeitsschutz, die Haftungs-
beschränkung sowie die gesetzlichen Vorschriften über den Arbeitsschutz, den 
Schutz vor Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf, den Erholungsurlaub 
und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen entsprechend angewendet.

§ 37 Dauer von Leistungen

(1) 1Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein 
üblich ist, um das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen; eine Förderung kann dar-
über hinaus erfolgen, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen.

(2) 1Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei ganztä-
gigem Unterricht nicht länger als zwei Jahre dauern, es sei denn, dass das Teil-
habeziel nur über eine länger dauernde Leistung erreicht werden kann oder die 
Eingliederungsaussichten nur durch eine länger dauernde Leistung wesentlich 
verbessert werden.

§ 38 Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit
1Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen Reha-

bilitationsträgers zu Notwendigkeit, Art und Umfang von Leistungen unter Be-
rücksichtigung arbeitsmarktlicher Zweckmäßigkeit gutachterlich Stellung. 2Dies 
gilt auch, wenn sich die Leistungsberechtigten in einem Krankenhaus oder einer 
Einrichtung der medizinischen oder der medizinisch-beruflichen Rehabilitation 
aufhalten.

§ 38a Unterstützte Beschäftigung

(1) 1Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist, behinderten Menschen mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf eine angemessene, geeignete und sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen und zu erhalten. 2Unterstützte 
Beschäftigung umfasst eine individuelle betriebliche Qualifizierung und bei Be-
darf Berufsbegleitung.

(2) 1Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung erhalten behin-
derte Menschen insbesondere, um sie für geeignete betriebliche Tätigkeiten zu 
erproben, auf ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor-
zubereiten und bei der Einarbeitung und Qualifizierung auf einem betrieblichen 
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Arbeitsplatz zu unterstützen. 2Die Leistungen umfassen auch die Vermittlung von 
berufsübergreifenden Lerninhalten und Schlüsselqualifikationen sowie die Wei-
terentwicklung der Persönlichkeit der behinderten Menschen. 3Die Leistungen 
werden vom zuständigen Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 für bis zu 
zwei Jahre erbracht, soweit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung erforder-
lich sind. 4Sie können bis zu einer Dauer von weiteren zwölf Monaten verlängert 
werden, wenn auf Grund der Art oder Schwere der Behinderung der gewünschte 
nachhaltige Qualifizierungserfolg im Einzelfall nicht anders erreicht werden kann 
und hinreichend gewährleistet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur Aufnahme 
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung führt.

(3) 1Leistungen der Berufsbegleitung erhalten behinderte Menschen insbe-
sondere, um nach Begründung eines sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisses die zu dessen Stabilisierung erforderliche Unterstützung und 
Krisenintervention zu gewährleisten. 2Die Leistungen werden bei Zuständigkeit 
eines Rehabilitationsträgers nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 oder 5 von diesem, im Übrigen 
von dem Integrationsamt im Rahmen seiner Zuständigkeit erbracht, solange und 
soweit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Sicherung des Beschäfti-
gungsverhältnisses erforderlich sind.

(4) 1Stellt der Rehabilitationsträger während der individuellen betrieblichen Qua-
lifizierung fest, dass voraussichtlich eine anschließende Berufsbegleitung erforderlich 
ist, für die ein anderer Leistungsträger zuständig ist, beteiligt er diesen frühzeitig.

(5) 1Die Unterstützte Beschäftigung kann von Integrationsfachdiensten oder 
anderen Trägern durchgeführt werden. 2Mit der Durchführung kann nur beauf-
tragt werden, wer über die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügt, um seine Auf-
gaben entsprechend den individuellen Bedürfnissen der behinderten Menschen 
erfüllen zu können. 3Insbesondere müssen die Beauftragten
1. über Fachkräfte verfügen, die eine geeignete Berufsqualifikation, eine psycho-

soziale oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und ausreichend Berufs-
erfahrung besitzen,

2. in der Lage sein, den Teilnehmern geeignete individuelle betriebliche Qualifi-
zierungsplätze zur Verfügung zu stellen und ihre berufliche Eingliederung zu 
unterstützen,

3. über die erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung verfügen und
4. ein System des Qualitätsmanagements im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 anwenden.

(6) 1Zur Konkretisierung und Weiterentwicklung der in Absatz 5 genannten 
Qualitätsanforderungen vereinbaren die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 
2 bis 5 sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
eine gemeinsame Empfehlung. 2Die gemeinsame Empfehlung kann auch Aus-
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führungen zu möglichen Leistungsinhalten und zur Zusammenarbeit enthalten. 
3§ 13 Abs. 4, 6 und 7 und § 16 gelten entsprechend.

§ 39 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
1Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§ 136) 

werden erbracht, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der behinderten Men-
schen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die 
 Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu 
ermöglichen oder zu sichern.

§ 40 Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich

(1) 1Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer an-
erkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen
1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die geeignete Einrich-

tung für die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben ist sowie 
welche Bereiche der Werkstatt und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben für den behinderten Menschen in Betracht kommen, und um einen Ein-
gliederungsplan zu erstellen,

2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, um die Leistungs- 
oder Erwerbsfähigkeit des behinderten Menschen so weit wie möglich zu entwi-
ckeln, zu verbessern oder wiederherzustellen und erwartet werden kann, dass der 
behinderte Mensch nach Teilnahme an diesen Leistungen in der Lage ist, wenigs-
tens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne des  
§ 136 zu erbringen.

(2) 1Die Leistungen im Eingangsverfahren werden für drei Monate erbracht. 
2Die Leistungsdauer kann auf bis zu vier Wochen verkürzt werden, wenn wäh-
rend des Eingangsverfahrens im Einzelfall festgestellt wird, dass eine kürzere Leis-
tungsdauer ausreichend ist.

(3) 1Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden für zwei Jahre erbracht. 
2Sie werden in der Regel für ein Jahr bewilligt. 3Sie werden für ein weiteres Jahr 
bewilligt, wenn auf Grund einer rechtzeitig vor Ablauf des Förderzeitraums nach 
Satz 2 abzugebenden fachlichen Stellungnahme die Leistungsfähigkeit des behin-
derten Menschen weiterentwickelt oder wiedergewonnen werden kann.

(4) 1Zeiten der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen einer Un-
terstützten Beschäftigung nach § 38a werden zur Hälfte auf die Dauer des Berufs-
bildungsbereichs angerechnet. 2Allerdings dürfen die Zeiten individueller betrieb-
licher Qualifizierung und des Berufsbildungsbereichs insgesamt nicht mehr als 36 
Monate betragen.
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§ 41 Leistungen im Arbeitsbereich

(1) 1Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte 
Menschen erhalten behinderte Menschen, bei denen
1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder
2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche 

Ausbildung (§ 33 Abs. 3 Nr. 2 bis 4)

wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht 
wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß 
an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

(2) 1Die Leistungen sind gerichtet auf
1. Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des be-

hinderten Menschen entsprechenden Beschäftigung,
2. Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesse-

rung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur 
Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie

3. Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.

(3) 1Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2 vom zustän-
digen Rehabilitationsträger angemessene Vergütungen, die den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. 2Ist der Trä-
ger der Sozialhilfe zuständig, sind die Vorschriften nach dem Zehnten Kapitel des 
Zwölften Buches anzuwenden. 3Die Vergütungen, in den Fällen des Satzes 2 die 
Pauschalen und Beträge nach § 76 Abs. 2 des Zwölften Buches, berücksichtigen
1. alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der 

Werkstatt notwendigen Kosten sowie
2. die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang ste-

henden Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der besonderen Verhält-
nisse in der Werkstatt und der dort beschäftigten behinderten Menschen nach 
Art und Umfang über die in einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise 
entstehenden Kosten hinausgehen.
4Können die Kosten der Werkstatt nach Satz 3 Nr. 2 im Einzelfall nicht ermittelt 

werden, kann eine Vergütungspauschale für diese werkstattspezifischen Kosten 
der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt vereinbart werden.

(4) 1Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach § 12 Abs. 4 der 
Werkstättenverordnung werden die Auswirkungen der Vergütungen auf die Höhe des 
Arbeitsergebnisses dargestellt. 2Dabei wird getrennt ausgewiesen, ob sich durch die 
Vergütung Verluste oder Gewinne ergeben. 3Das Arbeitsergebnis der Werkstatt darf 
nicht zur Minderung der Vergütungen nach Absatz 3 verwendet werden.
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§ 42 Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen

(1) 1Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich er-
bringen
1. die Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht einer der in den Nummern 2 bis 4 

genannten Träger zuständig ist,
2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Ar-

beitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene,
3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§ 11 bis 13 

des Sechsten Buches,
4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§ 26 und 

26a des Bundesversorgungsgesetzes.

(2) 1Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen
1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Ar-

beitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene,
2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des § 27d Abs. 1 

Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes,
3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des § 35a 

des Achten Buches,
4. im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des Zwölften 

Buches.

§ 43 Arbeitsförderungsgeld
1Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen 

Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten be-
hinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 41 Abs. 3 ein Arbeits-
förderungsgeld. 2Das Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 Euro für jeden 
im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen, dessen Arbeitsentgelt 
zusammen mit dem Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 325 Euro nicht über-
steigt. 3Ist das Arbeitsentgelt höher als 299 Euro, beträgt das Arbeitsförderungs-
geld monatlich den Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt und 325 
Euro. 4Erhöhungen der Arbeitsentgelte auf Grund der Zuordnung der Kosten im 
Arbeitsbereich der Werkstatt gemäß § 41 Abs. 3 des Bundessozialhilfegesetzes in 
der ab 1. August 1996 geltenden Fassung oder gemäß § 41 Abs. 3 können auf die 
Zahlung des Arbeitsförderungsgeldes angerechnet werden.
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Kapitel 6 �  Unterhaltssichernde und 
andere ergänzende Leistungen

§ 44 Ergänzende Leistungen

(1) 1Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Ar-
beitsleben der in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Rehabilitationsträger werden 
ergänzt durch
1. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Über gangsgeld, Ausbil-

dungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe,
2. Beiträge und Beitragszuschüsse

a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zwei-
ten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes,

b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches,
c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des 

Künstlersozialversicherungsgesetzes,
d) zur Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches,
e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches,

3. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreu-
ung und Überwachung, einschließlich Übungen für behinderte oder von Behin-
derung bedrohte Frauen und Mädchen, die der Stärkung des Selbstbewusst-
seins dienen,

4. ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anlei-
tung und Überwachung,

5. Reisekosten,
6. Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.

(2) 1Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder Pflege während 
der Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht anderweitig si-
chergestellt, können die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung ohne 
Anspruch auf Krankengeld und zur Pflegeversicherung bei einem Träger der ge-
setzlichen Kranken- oder Pflegeversicherung oder, wenn dort im Einzelfall ein 
Schutz nicht gewährleistet ist, die Beiträge zu einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen erbracht werden. 2Arbeitslose Teilnehmer an Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation können für die Dauer des Bezuges von Verletzten-
geld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld einen Zuschuss zu ihrem Bei-
trag für eine private Versicherung gegen Krankheit oder für die Pflegeversicherung 
erhalten. 3Der Zuschuss wird nach § 174 Abs. 2 des Dritten Buches berechnet.
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§ 45 Leistungen zum Lebensunterhalt

(1) 1Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation leis-
ten
1. die gesetzlichen Krankenkassen Krankengeld nach Maßgabe der §§ 44 und 46 

bis 51 des Fünften Buches und des § 8 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 12 und 
13 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte,

2. die Träger der Unfallversicherung Verletztengeld nach Maßgabe der §§ 45 bis 
48, 52 und 55 des Siebten Buches,

3. die Träger der Rentenversicherung Übergangsgeld nach Maßgabe dieses Bu-
ches und der §§ 20 und 21 des Sechsten Buches,

4. die Träger der Kriegsopferversorgung Versorgungskrankengeld nach Maßgabe 
der §§ 16 bis 16h und 18a des Bundesversorgungsgesetzes.

(2) 1Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten 
Übergangsgeld
1. die Träger der Unfallversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 49 

bis 52 des Siebten Buches,
2. die Träger der Rentenversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 20 

und 21 des Sechsten Buches,
3. die Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 119 bis 

121 des Dritten Buches,
4. die Träger der Kriegsopferfürsorge nach Maßgabe dieses Buches und des § 26a 

des Bundesversorgungsgesetzes.

(3) 1Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen haben Anspruch 
auf Übergangsgeld wie bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für den Zeit-
raum, in dem die berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung durch-
geführt wird (§ 33 Abs. 4 Satz 2) und sie wegen der Teilnahme kein oder ein gerin-
geres Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielen.

(4) 1Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, solange die Leistungsempfängerin 
einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld hat; § 52 Nr. 2 des Siebten Buches bleibt 
unberührt.

(5) 1Während der Ausführung von Leistungen zur erstmaligen beruflichen Aus-
bildung behinderter Menschen, berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und 
Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen Unterstütz-
ter Beschäftigung sowie im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich von 
Werkstätten für behinderte Menschen leisten
1. die Bundesagentur für Arbeit Ausbildungsgeld nach Maßgabe der §§ 122 bis 

126 des Dritten Buches,
2. die Träger der Kriegsopferfürsorge Unterhaltsbeihilfe unter den Voraussetzun-

gen der §§ 26 und 26a des Bundesversorgungsgesetzes.
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(6) 1Die Träger der Kriegsopferfürsorge leisten in den Fällen des § 27d Abs. 1 Nr. 
3 des Bundesversorgungsgesetzes ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
§ 27a des Bundesversorgungsgesetzes. 

(7) 1(weggefallen)

(8) 1Das Krankengeld, das Versorgungskrankengeld, das Verletztengeld und 
das Übergangsgeld werden für Kalendertage gezahlt; wird die Leistung für einen 
ganzen Kalendermonat gezahlt, so wird dieser mit 30 Tagen angesetzt.

§ 46 Höhe und Berechnung des Übergangsgelds

(1) 1Der Berechnung des Übergangsgelds werden 80 vom Hundert des erziel-
ten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Bei-
tragsberechnung unterliegt (Regelentgelt) zugrunde gelegt, höchstens jedoch das 
in entsprechender Anwendung des § 47 berechnete Nettoarbeitsentgelt; hierbei 
gilt die für den Rehabilitationsträger jeweils geltende Beitragsbemessungsgrenze. 
2Bei der Berechnung des Regelentgelts und des Nettoarbeitsentgelts werden die 
für die jeweilige Beitragsbemessung und Beitragstragung geltenden Besonder-
heiten der Gleitzone nach § 20 Abs. 2 des Vierten Buches nicht berücksichtigt. 3Das 
Übergangsgeld beträgt
1. für Leistungsempfänger, die mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 

bis 5 des Einkommensteuergesetzes haben, oder deren Ehegatten oder Le-
benspartner, mit denen sie in häuslicher Gemeinschaft leben, eine Erwerbs-
tätigkeit nicht ausüben können, weil sie die Leistungsempfänger pflegen oder 
selbst der Pflege bedürfen und keinen Anspruch auf Leistungen aus der Pfle-
geversicherung haben, 75 vom Hundert; Gleiches gilt für Leistungsempfänger, 
die ein Stiefkind (§ 56 Absatz 2 Nummer 1 des Ersten Buches) in ihren Haushalt 
aufgenommen haben,

2. für die übrigen Leistungsempfänger 68 vom Hundert des nach Satz 1 oder § 48 
maßgebenden Betrages. Bei Übergangsgeld der Träger der Kriegsopferfürsor-
ge wird unter den Voraussetzungen von Satz 2 Nr. 1 ein Vomhundertsatz von 
80, im Übrigen ein Vomhundertsatz von 70 zugrunde gelegt.

(2) 1Für die Berechnung des Nettoarbeitsentgelts nach Absatz 1 Satz 1 wird 
der sich aus dem kalendertäglichen Hinzurechnungsbetrag nach § 47 Abs. 1 Satz 
6 ergebende Anteil am Nettoarbeitsentgelt mit dem Vomhundertsatz angesetzt, 
der sich aus dem Verhältnis des kalendertäglichen Regelentgeltbetrages nach § 47 
Abs. 1 Satz 1 bis 5 zu dem sich aus diesem Regelentgeltbetrag ergebenden Net-
toarbeitsentgelt ergibt. 2Das kalendertägliche Übergangsgeld darf das sich aus 
dem Arbeitsentgelt nach § 47 Abs. 1 Satz 1 bis 5 ergebende kalendertägliche Net-
toarbeitsentgelt nicht übersteigen.
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§ 47 Berechnung des Regelentgelts

(1) 1Für die Berechnung des Regelentgelts wird das von den Leistungsempfän-
gern im letzten vor Beginn der Leistung oder einer vorangegangenen Arbeitsun-
fähigkeit abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum, mindestens das während 
der letzten abgerechneten vier Wochen (Bemessungszeitraum) erzielte und um 
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt durch die Zahl der 
Stunden geteilt, für die es gezahlt wurde. 2Das Ergebnis wird mit der Zahl der sich 
aus dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses ergebenden regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitsstunden vervielfacht und durch sieben geteilt. 3Ist das Arbeitsentgelt 
nach Monaten bemessen oder ist eine Berechnung des Regelentgelts nach den 
Sätzen 1 und 2 nicht möglich, gilt der 30. Teil des in dem letzten vor Beginn der 
Leistung abgerechneten Kalendermonat erzielten und um einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt verminderten Arbeitsentgelts als Regelentgelt. 4Wird mit einer Ar-
beitsleistung Arbeitsentgelt erzielt, das für Zeiten einer Freistellung vor oder nach 
dieser Arbeitsleistung fällig wird (Wertguthaben nach § 7b des Vierten Buches), 
ist für die Berechnung des Regelentgelts das im Bemessungszeitraum der Bei-
tragsberechnung zugrunde liegende und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 
verminderte Arbeitsentgelt maßgebend; Wertguthaben, die nicht gemäß einer 
Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelungen verwendet werden (§ 23b Abs. 
2 des Vierten Buches), bleiben außer Betracht. 5Bei der Anwendung des Satzes 1 
gilt als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die Arbeitszeit, die dem gezahlten 
Arbeitsentgelt entspricht. 6Für die Berechnung des Regelentgelts wird der 360. 
Teil des einmalig gezahlten Arbeitsentgelts, das in den letzten zwölf Kalendermo-
naten vor Beginn der Leistung nach § 23a des Vierten Buches der Beitragsberech-
nung zugrunde gelegen hat, dem nach den Sätzen 1 bis 5 berechneten Arbeitsent-
gelt hinzugerechnet.

(2) 1Bei Teilarbeitslosigkeit ist für die Berechnung das Arbeitsentgelt maßge-
bend, das in der infolge der Teilarbeitslosigkeit nicht mehr ausgeübten Beschäfti-
gung erzielt wurde.

(3) 1Für Leistungsempfänger, die Kurzarbeitergeld bezogen haben, wird das 
regelmäßige Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, das zuletzt vor dem Arbeitsausfall 
erzielt wurde.

(4) 1Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der für den Rehabilitationsträger je-
weils geltenden Leistungs- oder Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt, in der 
Rentenversicherung bis zur Höhe des der Beitragsbemessung zugrunde liegenden 
Entgelts.

(5) 1Für Leistungsempfänger, die im Inland nicht einkommensteuerpflichtig 
sind, werden für die Feststellung des entgangenen Nettoarbeitsentgelts die Steu-



SOZIALGESETZBUCH IX

352 ABC  Behinderung & Beruf

ern berücksichtigt, die bei einer Steuerpflicht im Inland durch Abzug vom Arbeits-
entgelt erhoben würden.

§ 48 Berechnungsgrundlage in Sonderfällen
1Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld während Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben wird aus 65 vom Hundert des auf ein Jahr bezogenen 
tariflichen oder, wenn es an einer tariflichen Regelung fehlt, des ortsüblichen Ar-
beitsentgelts ermittelt, das für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
der Leistungsempfänger gilt, wenn
1. die Berechnung nach den §§ 46 und 47 zu einem geringeren Betrag führt,
2. Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht erzielt worden ist oder
3. der letzte Tag des Bemessungszeitraums bei Beginn der Leistungen länger als 

drei Jahre zurückliegt.
2Maßgebend ist das Arbeitsentgelt in dem letzten Kalendermonat vor dem 

Beginn der Leistungen bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze für diejeni-
ge Beschäftigung, für die Leistungsempfänger ohne die Behinderung nach ihren 
beruflichen Fähigkeiten, ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit und nach ihrem Le-
bensalter in Betracht kämen. 3Für den Kalendertag wird der 360. Teil dieses Betra-
ges angesetzt.

§ 49 Kontinuität der Bemessungsgrundlage
1Haben Leistungsempfänger Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskran-

kengeld oder Übergangsgeld bezogen und wird im Anschluss daran eine Leistung 
zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben ausgeführt, 
so wird bei der Berechnung der diese Leistungen ergänzenden Leistung zum Le-
bensunterhalt von dem bisher zugrunde gelegten Arbeitsentgelt ausgegangen; es 
gilt die für den Rehabilitationsträger jeweils geltende Beitragsbemessungsgrenze.

§ 50 Anpassung der Entgeltersatzleistungen

(1) 1Die dem Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld und Über-
gangsgeld zugrunde liegende Berechnungsgrundlage wird jeweils nach Ablauf 
eines Jahres seit dem Ende des Bemessungszeitraums entsprechend der Verände-
rung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1 des Sechs-
ten Buches) vom vorvergangenen zum vergangenen Kalenderjahr an die Entwick-
lung der Bruttoarbeitsentgelte angepasst.

(2) 1Der Anpassungsfaktor errechnet sich, indem die Bruttolöhne und -gehäl-
ter je Arbeitnehmer für das vergangene Kalenderjahr durch die entsprechenden 
Bruttolöhne und -gehälter für das vorvergangene Kalenderjahr geteilt werden; 
§ 68 Abs. 7 und § 121 Abs. 1 des Sechsten Buches gelten entsprechend.
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(3) 1Eine Anpassung nach Absatz 1 erfolgt, wenn der nach Absatz 2 berechnete 
Anpassungsfaktor den Wert 1,0000 überschreitet.

(4) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt jeweils zum 30. Juni 
eines Kalenderjahres den Anpassungsfaktor, der für die folgenden zwölf Monate 
maßgebend ist, im Bundesanzeiger bekannt.

§ 51 Weiterzahlung der Leistungen

(1) 1Sind nach Abschluss von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder 
von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben weitere Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erforderlich, während derer dem Grunde nach Anspruch auf Über-
gangsgeld besteht, und können diese aus Gründen, die die Leistungsempfänger 
nicht zu vertreten haben, nicht unmittelbar anschließend durchgeführt werden, 
werden das Verletztengeld, das Versorgungskrankengeld oder das Übergangsgeld 
für diese Zeit weitergezahlt, wenn
1. die Leistungsempfänger arbeitsunfähig sind und keinen Anspruch auf Kran-

kengeld mehr haben oder
2. ihnen eine zumutbare Beschäftigung aus Gründen, die sie nicht zu vertreten 

haben, nicht vermittelt werden kann.

(2) 1Leistungsempfänger haben die Verzögerung insbesondere zu vertreten, 
wenn sie zumutbare Angebote von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in 
größerer Entfernung zu ihren Wohnorten ablehnen. 2Für die Beurteilung der Zu-
mutbarkeit ist § 140 Abs. 4 des Dritten Buches entsprechend anzuwenden.

(3) 1Können Leistungsempfänger Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
allein aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, aber voraussichtlich wieder in 
Anspruch nehmen, werden Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe bis zum Ende 
dieser Leistungen, längstens bis zu sechs Wochen weitergezahlt.

(4) 1Sind die Leistungsempfänger im Anschluss an eine abgeschlossene Leis-
tung zur Teilhabe am Arbeitsleben arbeitslos, werden Übergangsgeld und Unter-
haltsbeihilfe während der Arbeitslosigkeit bis zu drei Monate weitergezahlt, wenn 
sie sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben und einen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld von mindestens drei Monaten nicht geltend machen kön-
nen; die Dauer von drei Monaten vermindert sich um die Anzahl von Tagen, für die 
Leistungsempfänger im Anschluss an eine abgeschlossene Leistung zur Teilhabe 
am Arbeitsleben einen Anspruch aus Arbeitslosengeld geltend machen können. 
2In diesem Fall beträgt das Übergangsgeld
1. bei Leistungsempfängern, bei denen die Voraussetzungen des erhöhten Be-

messungssatzes nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 vorliegen, 67 vom Hundert,
2. bei den übrigen Leistungsempfängern 60 vom Hundert des sich aus § 46 Abs. 1 

Satz 1 oder § 48 ergebenden Betrages.
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(5) 1Ist im unmittelbaren Anschluss an Leistungen zur medizinischen Rehabi-
litation eine stufenweise Wiedereingliederung (§ 28) erforderlich, wird das Über-
gangsgeld bis zu deren Ende weitergezahlt.

§ 52  Einkommensanrechnung

(1) 1Auf das Übergangsgeld der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2, 4 
und 5 werden angerechnet
1. Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder einer während des An-

spruchs auf Übergangsgeld ausgeübten Tätigkeit, das bei Beschäftigten um die 
gesetzlichen Abzüge und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt und bei sonsti-
gen Leistungsempfängern um 20 vom Hundert zu vermindern ist,

2. Leistungen des Arbeitgebers zum Übergangsgeld, soweit sie zusammen mit 
dem Übergangsgeld das vor Beginn der Leistung erzielte, um die gesetzlichen 
Abzüge verminderte Arbeitsentgelt übersteigen,

3. Geldleistungen, die eine öffentlich-rechtliche Stelle im Zusammenhang mit ei-
ner Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe 
am Arbeitsleben erbringt,

4. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Verletztenrenten in Höhe 
des sich aus § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 des Vierten Buches ergebenden Betrages, 
wenn sich die Minderung der Erwerbsfähigkeit auf die Höhe der Berechnungs-
grundlage für das Übergangsgeld nicht ausgewirkt hat,

5. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus demselben Anlass wie 
die Leistungen zur Teilhabe erbracht werden, wenn durch die Anrechnung eine 
unbillige Doppelleistung vermieden wird,

6. Renten wegen Alters, die bei Berechnung des Übergangsgelds aus einem Teil-
arbeitsentgelt nicht berücksichtigt wurden,

7. Verletztengeld nach den Vorschriften des Siebten Buches,
8. den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Leistungen, die von einer Stelle außerhalb 

des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs erbracht werden.

(2) 1Bei der Anrechnung von Verletztenrenten mit Kinderzulage und von Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit Kinderzuschuss auf das Übergangs-
geld bleibt ein Betrag in Höhe des Kindergeldes nach § 66 des Einkommensteuer-
gesetzes oder § 6 des Bundeskindergeldgesetzes außer Ansatz.

(3) 1Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die das Übergangsgeld nach Absatz 
1 Nr. 3 zu kürzen wäre, nicht erfüllt, geht der Anspruch insoweit mit Zahlung des 
Übergangsgelds auf den Rehabilitationsträger über; die §§ 104 und 115 des Zehn-
ten Buches bleiben unberührt.
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§ 53 Reisekosten

(1) 1Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der Ausführung einer 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben er-
forderlichen Fahr-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten übernommen; hierzu 
gehören auch die Kosten für besondere Beförderungsmittel, deren Inanspruch-
nahme wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich ist, für eine wegen 
der Behinderung erforderliche Begleitperson einschließlich des für die Zeit der 
Begleitung entstehenden Verdienstausfalls, für Kinder, deren Mitnahme an den 
Rehabilitationsort erforderlich ist, weil ihre anderweitige Betreuung nicht sicher-
gestellt ist, sowie für den erforderlichen Gepäcktransport.

(2) 1Während der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
werden Reisekosten auch für im Regelfall zwei Familienheimfahrten je Monat 
übernommen. 2Anstelle der Kosten für die Familienheimfahrten können für Fahr-
ten von Angehörigen vom Wohnort zum Aufenthaltsort der Leistungsempfänger 
und zurück Reisekosten übernommen werden.

(3) 1Reisekosten nach Absatz 2 werden auch im Zusammenhang mit Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation übernommen, wenn die Leistungen länger 
als acht Wochen erbracht werden.

(4) 1Fahrkosten werden in Höhe des Betrages zugrunde gelegt, der bei Benut-
zung eines regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels der niedrigsten 
Klasse des zweckmäßigsten öffentlichen Verkehrsmittels zu zahlen ist, bei Benut-
zung sonstiger Verkehrsmittel in Höhe der Wegstreckenentschädigung nach § 5 
Absatz 1 des Bundesreisekostengesetzes. 2Bei nicht geringfügigen Fahrpreiserhö-
hungen hat auf Antrag eine Anpassung zu erfolgen, wenn die Maßnahme noch 
mindestens zwei weitere Monate andauert. 3Kosten für Pendelfahrten können 
nur bis zur Höhe des Betrages übernommen werden, der bei unter Berücksichti-
gung von Art und Schwere der Behinderung zumutbarer auswärtiger Unterbrin-
gung für Unterbringung und Verpflegung zu leisten wäre.

§ 54 Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten

(1) 1Haushaltshilfe wird geleistet, wenn
1. den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leistung zur medizini-

schen Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben die Wei-
terführung des Haushalts nicht möglich ist,

2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen 
kann und

3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewie-
sen ist.
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2§ 38 Abs. 4 des Fünften Buches ist sinngemäß anzuwenden.

(2) 1Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag die Kosten für die Mitnah-
me oder anderweitige Unterbringung des Kindes bis zur Höhe der Kosten der 
sonst zu erbringenden Haushaltshilfe übernommen, wenn die Unterbringung 
und Betreuung des Kindes in dieser Weise sichergestellt ist.

(3) 1Kosten für die Betreuung der Kinder des Leistungsempfängers können bis 
zu einem Betrag von 130 Euro je Kind und Monat übernommen werden, wenn 
sie durch die Ausführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur 
Teilhabe am Arbeitsleben unvermeidbar entstehen. 2Leistungen zur Kinderbetreu-
ung werden nicht neben Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 erbracht. 3Der in 
Satz 1 genannte Betrag erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgrö-
ße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches; § 77 Abs. 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(4) 1Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 erbringen die landwirtschaftliche 
Alterskasse und die landwirtschaftliche Krankenkasse Betriebs- und Haushalts-
hilfe nach den §§ 10 und 36 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte 
und nach den §§ 9 und 10 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte, die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die bei ihr versicher-
ten landwirtschaftlichen Unternehmer und im Unternehmen mitarbeitenden 
Ehegatten nach den §§ 54 und 55 des Siebten Buches.
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Kapitel 7 �  Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft

§ 55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

(1) 1Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die Leis-
tungen erbracht, die den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft ermöglichen oder sichern oder sie so weit wie möglich unabhängig von 
Pflege machen und nach den Kapiteln 4 bis 6 nicht erbracht werden.

(2) 1Leistungen nach Absatz 1 sind insbesondere
1. Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln oder den in 

§ 33 genannten Hilfen,
2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,
3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich 

und geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen,

4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
5. Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung 

einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen 
entspricht,

6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,
7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.

§ 56  Heilpädagogische Leistungen

(1) 1Heilpädagogische Leistungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 werden erbracht, wenn 
nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch
1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf ei-

ner Behinderung verlangsamt oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. 2Sie 

werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kin-
der, die noch nicht eingeschult sind, erbracht.

(2) 1In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung 
(§ 30) und schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger werden heilpädago-
gische Leistungen als Komplexleistung erbracht.

§ 57 Förderung der Verständigung
1Bedürfen hörbehinderte Menschen oder behinderte Menschen mit beson-

ders starker Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit auf Grund ihrer Behinderung 
zur Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass der Hilfe Anderer, wer-
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den ihnen die erforderlichen Hilfen zur Verfügung gestellt oder angemessene Auf-
wendungen hierfür erstattet.

§ 58 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben

1Die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§ 55 
Abs. 2 Nr. 7) umfassen vor allem
1. Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten 

Menschen,
2. Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Gesellig-

keit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen,
3. die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unterrichtung über das Zeitgesche-

hen oder über kulturelle Ereignisse dienen, wenn wegen Art oder Schwere der 
Behinderung anders eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nicht oder 
nur unzureichend möglich ist.

§ 59  Verordnungsermächtigung
1Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates Näheres über Voraussetzungen, Gegenstand und Umfang der Leis-
tungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie über das Zusammen-
wirken dieser Leistungen mit anderen Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen regeln.
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Kapitel 8 � Sicherung und Koordinierung der Teilhabe

Titel 1 � Sicherung von Beratung und Auskunft

§ 60 Pflichten Personensorgeberechtigter
1Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei ihrer Personensorge anver-

trauten Menschen Behinderungen (§ 2 Abs. 1) wahrnehmen oder durch die in § 61 
genannten Personen hierauf hingewiesen werden, sollen im Rahmen ihres Erzie-
hungs- oder Betreuungsauftrags die behinderten Menschen einer gemeinsamen 
Servicestelle oder einer sonstigen Beratungsstelle für Rehabilitation oder einem 
Arzt zur Beratung über die geeigneten Leistungen zur Teilhabe vorstellen.

§ 61 Sicherung der Beratung behinderter Menschen

(1) 1Die Beratung der Ärzte, denen eine Person nach § 60 vorgestellt wird, er-
streckt sich auf die geeigneten Leistungen zur Teilhabe. 2Dabei weisen sie auf die 
Möglichkeit der Beratung durch eine gemeinsame Servicestelle oder eine sonstige 
Beratungsstelle für Rehabilitation hin. 3Bei Menschen, bei denen der Eintritt der 
Behinderung nach allgemeiner ärztlicher Erkenntnis zu erwarten ist, wird entspre-
chend verfahren. 4Werdende Eltern werden auf den Beratungsanspruch bei den 
Schwangerschaftsberatungsstellen hingewiesen.

(2) 1Hebammen, Entbindungspfleger, Medizinalpersonen außer Ärzten, Lehrer, 
Sozialarbeiter, Jugendleiter und Erzieher, die bei Ausübung ihres Berufs Behinde-
rungen (§ 2 Abs. 1) wahrnehmen, weisen die Personensorgeberechtigten auf die 
Behinderung und auf die Beratungsangebote nach § 60 hin.

(3) 1Nehmen Medizinalpersonen außer Ärzten und Sozialarbeiter bei Aus-
übung ihres Berufs Behinderungen (§ 2 Abs. 1) bei volljährigen Menschen wahr, 
empfehlen sie diesen Menschen oder den für sie bestellten Betreuern, eine Bera-
tungsstelle für Rehabilitation oder einen Arzt zur Beratung über die geeigneten 
Leistungen zur Teilhabe aufzusuchen.

§ 62 Landesärzte

(1) 1In den Ländern können Landesärzte bestellt werden, die über besondere 
Erfahrungen in der Hilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen 
verfügen.

(2) 1Die Landesärzte haben vor allem die Aufgabe,
1. Gutachten für die Landesbehörden, die für das Gesundheitswesen und die 

Sozialhilfe zuständig sind, sowie für die zuständigen Träger der Sozialhilfe in 
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besonders schwierig gelagerten Einzelfällen oder in Fällen von grundsätzlicher 
Bedeutung zu erstatten,

2. die für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörden beim 
Erstellen von Konzeptionen, Situations- und Bedarfsanalysen und bei der Lan-
desplanung zur Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Men-
schen zu beraten und zu unterstützen sowie selbst entsprechende Initiativen 
zu ergreifen,

3. die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesbehörden über Art und 
Ursachen von Behinderungen und notwendige Hilfen sowie über den Erfolg 
von Leistungen zur Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Men-
schen regelmäßig zu unterrichten.

Titel 2 � Klagerecht der Verbände

§ 63 Klagerecht der Verbände
1Werden behinderte Menschen in ihren Rechten nach diesem Buch verletzt, 

können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis Verbände klagen, die nach 
ihrer Satzung behinderte Menschen auf Bundes- oder Landesebene vertreten und 
nicht selbst am Prozess beteiligt sind. 2In diesem Fall müssen alle Verfahrensvor-
aussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den behinderten Men-
schen selbst vorliegen.

Titel 3 � Koordinierung der Teilhabe behinderter Menschen

§ 64 Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen

(1) 1Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Beirat für die 
Teilhabe behinderter Menschen gebildet, der es in Fragen der Teilhabe behinderter 
Menschen berät und bei Aufgaben der Koordinierung unterstützt. 2Zu den Aufga-
ben des Beirats gehören insbesondere auch
1. die Unterstützung bei der Förderung von Rehabilitationseinrichtungen und die 

Mitwirkung bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds,
2. die Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur Evaluierung der in die-

sem Buch getroffenen Regelungen im Rahmen der Rehabilitationsforschung 
und als forschungsbegleitender Ausschuss die Unterstützung des Ministeri-
ums bei der Festlegung von Fragestellungen und Kriterien.
3Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales trifft Entscheidungen über 

die Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds nur auf Grund von Vorschlägen des 
Beirats.
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(2) 1Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern. Von diesen beruft das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales

 − zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitnehmer im Ver-
waltungsrat der Bundesagentur für Arbeit,

 − zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitgeber im Verwal-
tungsrat der Bundesagentur fürArbeit,

 − sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbände, die nach der Zusam-
mensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, behinderte Menschen auf Bun-
desebene zu vertreten,

 − 16 Mitglieder auf Vorschlag der Länder,

 − drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände,

 − ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsäm-
ter und Hauptfürsorgestellen, 

 − ein Mitglied auf Vorschlag des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit,

 − zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen,

 − ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung, 

 − drei Mitglieder auf Vorschlag der Deutschen Rentenversicherung Bund,

 − ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, 

 − ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege,

 − ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Be-
schäftigung,

 − fünf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der Einrichtungen der 
medizinischen Rehabilitation, der Berufsförderungswerke, der Berufsbildungswer-
ke, der Werkstätten für behinderte Menschen und der Integrationsfirmen,

 − ein Mitglied auf Vorschlag der für die Wahrnehmung der Interessen der ambu-
lanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maß-
geblichen Spitzenverbände,

 − zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der 
Bundesärztekammer. 

Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen.
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§ 65 Verfahren des Beirats
1Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen wählt aus den ihm angehö-

renden Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Organisationen 
behinderter Menschen jeweils für die Dauer eines Jahres einen Vorsitzenden oder 
eine Vorsitzende und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. 2Im Übrigen 
gilt § 106 entsprechend.

§ 66 Berichte über die Lage behinderter Menschen 
und die Entwicklung ihrer Teilhabe

(1) 1Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Körperschaften des 
Bundes bis zum 31. Dezember 2004 über die Lage behinderter Frauen und Män-
ner sowie die Entwicklung ihrer Teilhabe, gibt damit eine zusammenfassende 
Darstellung und Bewertung der Aufwendungen zu Prävention, Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksam-
keit ab und schlägt unter Berücksichtigung und Bewertung der mit diesem Buch 
getroffenen Regelungen die zu treffenden Maßnahmen vor. 2In dem Bericht wird 
die Entwicklung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gesondert dargestellt. 
3Schlägt die Bundesregierung weitere Regelungen vor, erstattet sie auch über de-
ren Wirkungen einen weiteren Bericht. 4Die Träger von Leistungen und Einrichtun-
gen erteilen die erforderlichen Auskünfte. 5Die obersten Landesbehörden werden 
beteiligt. 6Ein gesonderter Bericht über die Lage behinderter Menschen ist vor die-
sem Zeitpunkt nicht zu erstellen.

(2) 1Bei der Erfüllung der Berichtspflicht nach Absatz 1 unterrichtet die Bun-
desregierung die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes auch über die nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz getroffenen Maßnahmen, über Zielver-
einbarungen im Sinne von § 5 des Behindertengleichstellungsgesetzes sowie über 
die Gleichstellung behinderter Menschen und gibt eine zusammenfassende, nach 
Geschlecht und Alter differenzierte Darstellung und Bewertung ab. 2Der Bericht 
nimmt zu möglichen weiteren Maßnahmen zur Gleichstellung behinderter Men-
schen Stellung. 3Die zuständigen obersten Landesbehörden werden beteiligt.

(3) 1Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Körperschaften des 
Bundes bis zum 31. Dezember 2006 über die Ausführung der Leistungen des Persön-
lichen Budgets nach § 17. 2Auf der Grundlage des Berichts ist zu prüfen, ob weiterer 
Handlungsbedarf besteht; die obersten Landessozialbehörden werden beteiligt.

§ 67 Verordnungsermächtigung
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates weitere Vorschriften über die Geschäfts-
führung und das Verfahren des Beirats nach § 65 erlassen.
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Teil 2  Besondere Regelungen zur Teilhabe 
 schwerbehinderter Menschen 
 (Schwerbehindertenrecht)

Kapitel 1 � Geschützter Personenkreis

§ 68 Geltungsbereich

(1) 1Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen 
gleichgestellte behinderte Menschen.

(2) 1Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Men-
schen (§ 2 Abs. 3) erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 69 auf Antrag des 
behinderten Menschen durch die Bundesagentur für Arbeit. 2Die Gleichstellung 
wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam. 3Sie kann befristet werden.

(3) 1Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Rege-
lungen für schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 und des Kapi-
tels 13 angewendet.

(4) 1Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte Ju-
gendliche und junge Erwachsene (§ 2 Abs. 1) während der Zeit einer Berufsaus-
bildung in Betrieben und Dienststellen, auch wenn der Grad der Behinderung 
weniger als 30 beträgt oder ein Grad der Behinderung nicht festgestellt ist. 2Der 
Nachweis der Behinderung wird durch eine Stellungnahme der Agentur für Arbeit 
oder durch einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. 
3Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen, mit Ausnahme des 
§ 102 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c, werden nicht angewendet.

§ 69 Feststellung der Behinderung, Ausweise

(1) 1Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung 
des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden das Vorliegen einer Be-
hinderung und den Grad der Behinderung fest. 2Beantragt eine erwerbstätige Per-
son die Feststellung der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Abs. 2), 
gelten die in § 14 Abs. 2 Satz 2 und 4 sowie Abs. 5 Satz 2 und 5 genannten Fristen 
sowie § 60 Abs. 1 des Ersten Buches entsprechend. 3Das Gesetz über das Verwal-
tungsverfahren der Kriegsopferversorgung ist entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht das Zehnte Buch Anwendung findet. 4Die Auswirkungen auf die Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden 
abgestuft festgestellt. 5Die Maßstäbe des § 30 Abs. 1 des Bundesversorgungs-
gesetzes und der auf Grund des § 30 Absatz 16 des Bundesversorgungsgesetzes 
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erlassenen Rechtsverordnung gelten entsprechend. 6Eine Feststellung ist nur zu 
treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. 7Durch Lan-
desrecht kann die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 geregelt werden.

(2) 1Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Feststellung 
über das Vorliegen einer Behinderung und den Grad einer auf ihr beruhenden 
Erwerbsminderung schon in einem Rentenbescheid, einer entsprechenden Ver-
waltungs- oder Gerichtsentscheidung oder einer vorläufigen Bescheinigung der 
für diese Entscheidungen zuständigen Dienststellen getroffen worden ist, es sei 
denn, dass der behinderte Mensch ein Interesse an anderweitiger Feststellung 
nach Absatz 1 glaubhaft macht. 2Eine Feststellung nach Satz 1 gilt zugleich als 
Feststellung des Grades der Behinderung.

(3) 1Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft vor, so wird der Grad der Behinderung nach den Auswirkungen der Beein-
trächtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen 
Beziehungen festgestellt. 2Für diese Entscheidung gilt Absatz 1, es sei denn, dass 
in einer Entscheidung nach Absatz 2 eine Gesamtbeurteilung bereits getroffen 
worden ist.

(4) 1Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche 
Merkmale Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, so 
treffen die zuständigen Behörden die erforderlichen Feststellungen im Verfahren 
nach Absatz 1.

(5) 1Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen Behörden 
auf Grund einer Feststellung der Behinderung einen Ausweis über die Eigen-
schaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie im Falle 
des Absatzes 4 über weitere gesundheitliche Merkmale aus. 2Der Ausweis dient 
dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die 
schwerbehinderten Menschen nach Teil 2 oder nach anderen Vorschriften zuste-
hen. 3Die Gültigkeitsdauer des Ausweises soll befristet werden. 4Er wird eingezo-
gen, sobald der gesetzliche Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist. 
5Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine Neufeststellung unanfechtbar gewor-
den ist.

§ 70 Verordnungsermächtigung
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates nähere Vorschriften über die Gestaltung der Ausweise, ihre 
Gültigkeit und das Verwaltungsverfahren zu erlassen.
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Kapitel 2 � Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber

§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen

(1) 1Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnitt-
lich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 haben auf wenigs-
tens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 
2Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen. 3Abwei-
chend von Satz 1 haben Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich we-
niger als 40 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehin-
derten Menschen, Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 
60 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat zwei schwerbehinderte Men-
schen zu beschäftigen.

(2) 1(weggefallen)

(3) 1Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten
1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das Bun-

despräsidialamt, die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und Bundesra-
tes, das Bundesverfassungsgericht, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, der 
Bundesgerichtshof jedoch zusammengefasst mit dem Generalbundesanwalt, 
sowie das Bundeseisenbahnvermögen,

2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ih-
ren nachgeordneten Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die Rech-
nungshöfe (Rechnungskammern), die Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit 
der Länder und jede sonstige Landesbehörde, zusammengefasst jedoch dieje-
nigen Behörden, die eine gemeinsame Personalverwaltung haben,

3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaf-
ten,

4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts.

§ 72 Beschäftigung besonderer Gruppen 
schwerbehinderter Menschen

(1) 1Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemesse-
nem Umfang zu beschäftigen
1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im 

Arbeitsleben besonders betroffen sind, insbesondere solche,
a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht 

nur vorübergehend einer besonderen Hilfskraft bedürfen oder
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b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorüberge-
hend mit außergewöhnlichen Aufwendungen für den Arbeitgeber ver-
bunden ist oder

c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich 
nur eine wesentlich verminderte Arbeitsleistung erbringen können 
oder

d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge 
geistiger oder seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt 
oder

e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Be-
rufsbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben,

2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben.

(2) 1Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszu-
bildende, haben im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht einen ange-
messenen Anteil dieser Stellen mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. 
2Hierüber ist mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93 und der 
Schwerbehindertenvertretung zu beraten.

§ 73 Begriff des Arbeitsplatzes

(1) 1Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen, Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen 
sowie Auszubildende und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte be-
schäftigt werden.

(2) 1Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden
1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach 

§ 33 Abs. 3 Nr. 3 in Betrieben oder Dienststellen teilnehmen,
2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, son-

dern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt 
ist, und Geistliche öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften,

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die 
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung erfolgt,

4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch 
teilnehmen,

5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden,
6. (weggefallen)
7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis we-

gen Wehr- oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahltem Urlaub, wegen Bezuges 
einer Rente auf Zeit oder bei Altersteilzeitarbeit in der Freistellungsphase (Ver-
blockungsmodell) ruht, solange für sie eine Vertretung eingestellt ist.



SG
B

 IX

SOZIALGESETZBUCH IX

ABC  Behinderung & Beruf 367

(3) 1Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit 
oder nach den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die 
Dauer von höchstens acht Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen Beschäf-
tigte weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

§ 74 Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen  
und der Pflichtarbeitsplatzzahl

(1) 1Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der 
Arbeitsplätze, auf denen schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen sind (§ 71), 
zählen Stellen, auf denen Auszubildende beschäftigt werden, nicht mit. 2Das Glei-
che gilt für Stellen, auf denen Rechts- oder Studienreferendare und -referendarin-
nen beschäftigt werden, die einen Rechtsanspruch auf Einstellung haben.

(2) 1Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr sind auf-
zurunden, bei Arbeitgebern mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 Arbeitsplät-
zen abzurunden.

§ 75 Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für 
schwerbehinderte Menschen

(1) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des 
§ 73 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 oder 4 beschäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeits-
platz für schwerbehinderte Menschen angerechnet.

(2) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer als 
betriebsüblich, aber nicht weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt wird, 
wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen angerechnet. 
2Bei Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger als 18 Stunden 
infolge von Altersteilzeit gilt Satz 1 entsprechend. 3Wird ein schwerbehinderter 
Mensch weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt, lässt die Bundesagentur 
für Arbeit die Anrechnung auf einen dieser Pflichtarbeitsplätze zu, wenn die Teil-
zeitbeschäftigung wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist.

(2a) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der im Rahmen einer Maßnahme zur För-
derung des Übergangs aus der Werkstatt für behinderte Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt (§ 5 Abs. 4 Satz 1 der Werkstättenverordnung) beschäftigt 
wird, wird auch für diese Zeit auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze angerechnet.

(3) 1Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für 
schwerbehinderte Menschen angerechnet.

(4) 1Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein 
schwerbehinderter oder gleichgestellter behinderter Mensch im Sinne des § 2 
Abs. 2 oder 3 ist, auf einen Pflichtarbeitsplatz angerechnet.
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§ 76 Mehrfachanrechnung

(1) 1Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung eines schwerbehinder-
ten Menschen, besonders eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des § 72 
Abs. 1 auf mehr als einen Pflichtarbeitsplatz, höchstens drei Pflichtarbeitsplätze 
für schwerbehinderte Menschen zulassen, wenn dessen Teilhabe am Arbeitsle-
ben auf besondere Schwierigkeiten stößt. 2Satz 1 gilt auch für schwerbehinderte 
Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen und für teilzeitbeschäftigte schwerbehinderte Menschen im Sinne des 
§ 75 Abs. 2.

(2) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf 
zwei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet. 2Satz 1 
gilt auch während der Zeit einer Ausbildung im Sinne des § 35 Abs. 2, die in ei-
nem Betrieb oder einer Dienststelle durchgeführt wird. 3Die Bundesagentur für 
Arbeit kann die Anrechnung auf drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte 
Menschen zulassen, wenn die Vermittlung in eine berufliche Ausbildungsstelle 
wegen Art oder Schwere der Behinderung auf besondere Schwierigkeiten stößt. 
4Bei Übernahme in ein Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis durch den ausbil-
denden oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abgeschlossene 
Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch im ersten Jahr der Beschäftigung 
auf zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet; Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) 1Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf 
mehr als drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen, die vor dem 1. 
August 1986 erlassen worden sind, gelten fort.

§ 77 Ausgleichsabgabe

(1) 1Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Men-
schen nicht beschäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeits-
platz für schwerbehinderte Menschen eine Ausgleichsabgabe. 2Die Zahlung der 
Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen nicht auf. 3Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer jahresdurch-
schnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt.

(2) 1Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz
1. 115 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Pro-

zent bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz,
2. 200 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Pro-

zent bis weniger als 3 Prozent,
3. 290 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger 

als 2 Prozent.
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2Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflicht-
arbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen
1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berücksichtigen-

den Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von we-
niger als einem schwerbehinderten Menschen 115 Euro und

2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berücksichtigen-
den Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von we-
niger als zwei schwerbehinderten Menschen 115 Euro und bei einer jahres-
durchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem schwerbehinderten 
Menschen 200 Euro.

(3) 1Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Be-
zugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches. 2Sie erhöht sich zum 1. Januar ei-
nes Kalenderjahres, wenn sich die Bezugsgröße seit der letzten Neubestimmung 
der Beträge der Ausgleichsabgabe um wenigstens 10 Prozent erhöht hat. 3Die 
Erhöhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem der Faktor für die Veränderung 
der Bezugsgröße mit dem jeweiligen Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfältigt 
wird. 4Die sich ergebenden Beträge sind auf den nächsten durch fünf teilbaren Be-
trag abzurunden. 5Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den Erhö-
hungsbetrag und die sich nach Satz 3 ergebenden Beträge der Ausgleichsabgabe 
im Bundesanzeiger bekannt.

(4) 1Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Er-
stattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 an das für seinen Sitz zuständige Integra-
tionsamt. 2Ist ein Arbeitgeber mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt das 
Integrationsamt einen Feststellungsbescheid über die rückständigen Beträge 
und zieht diese ein. 3Für rückständige Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das 
Integrationsamt nach dem 31. März Säumniszuschläge nach Maßgabe des § 24 
Abs. 1 des Vierten Buches; für ihre Verwendung gilt Absatz 5 entsprechend. 4Das 
Integrationsamt kann in begründeten Ausnahmefällen von der Erhebung von 
Säumniszuschlägen absehen. 5Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den 
Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. 6Gegenüber privaten 
Arbeitgebern wird die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über das Ver-
waltungszwangsverfahren durchgeführt. 7Bei öffentlichen Arbeitgebern wendet 
sich das Integrationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen deren Entscheidung es 
die Entscheidung der obersten Bundes- oder Landesbehörde anrufen kann. 8Die 
Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Eingang der 
Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit folgt, weder nachgefordert noch erstat-
tet.

(5) 1Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung 
der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich beglei-
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tender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel 
für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet werden. 
2Aus dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe dürfen persönliche und sächliche 
Kosten der Verwaltung und Kosten des Verfahrens nicht bestritten werden. 3Das 
Integrationsamt gibt dem Beratenden Ausschuss für behinderte Menschen bei 
dem Integrationsamt (§ 103) auf dessen Verlangen eine Übersicht über die Ver-
wendung der Ausgleichsabgabe.

(6) 1Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 79 be-
stimmten Prozentsatz des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichs-
fonds (§ 78) weiter. 2Zwischen den Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbei-
geführt. 3Der auf das einzelne Integrationsamt entfallende Anteil am Aufkommen 
an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der 
Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur Wohnbe-
völkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl 
der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes in den Betrieben und Dienst-
stellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne des 
§ 73 beschäftigten und der bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldeten 
schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur ent-
sprechenden Zahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinder-
ten Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs.

(7) 1Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabga-
be werden von diesen gesondert verwaltet. 2Die Rechnungslegung und die for-
melle Einrichtung der Rechnungen und Belege regeln sich nach den Bestimmun-
gen, die für diese Stellen allgemein maßgebend sind.

(8) 1Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1) 
gelten hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 1 genannten Stellen der Bund und hin-
sichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 2 genannten Stellen das Land als ein Arbeitgeber.

§ 78 Ausgleichsfonds
1Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehin-

derter Menschen auf Arbeitsplätzen und zur Förderung von Einrichtungen und 
Maßnahmen, die den Interessen mehrerer Länder auf dem Gebiet der Förderung 
der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben dienen, ist beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales als zweckgebundene Vermögensmasse 
ein Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben gebildet. 2Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales verwaltet den Ausgleichsfonds.
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§ 79 Verordnungsermächtigungen
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates
1. die Pflichtquote nach § 71 Abs. 1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen 

für schwerbehinderte Menschen zu ändern, jedoch auf höchstens 10 Prozent 
zu erhöhen oder bis auf 4 Prozent herabzusetzen; dabei kann die Pflichtquote 
für öffentliche Arbeitgeber höher festgesetzt werden als für private Arbeitge-
ber,

2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach § 77 
Abs. 5 und die Gestaltung des Ausgleichsfonds nach § 78, die Verwendung der 
Mittel durch ihn für die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben und das Vergabe- und Verwaltungsverfahren des Ausgleichs-
fonds zu erlassen,

3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2
a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens 

an Ausgleichsabgabe entsprechend den erforderlichen Aufwendungen 
zur Erfüllung der Aufgaben des Ausgleichsfonds und der Integrations-
ämter,

b) den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag der Län-
der oder einer Mehrheit der Länder abweichend von § 77 Abs. 6 Satz 3 
sowie

c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach § 30 der 
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung abweichend von 
§ 41 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung und von Integrationsbetrieben und 
-abteilungen abweichend von § 41 Abs. 1 Nr. 3 dieser Verordnung 

zu regeln,
4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze 

verfügen, für einen bestimmten Zeitraum allgemein oder für einzelne Bundes-
länder herabzusetzen oder zu erlassen, wenn die Zahl der unbesetzten Pflicht-
arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen die Zahl der zu beschäftigenden 
schwerbehinderten Menschen so erheblich übersteigt, dass die Pflichtarbeits-
plätze für schwerbehinderte Menschen dieser Arbeitgeber nicht in Anspruch 
genommen zu werden brauchen.
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Kapitel 3 �  Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; 
 Rechte der schwerbehinderten Menschen

§ 80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und 
den Integrationsämtern

(1) 1Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststel-
le, ein Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten schwerbehinderten, ihnen gleich-
gestellten behinderten Menschen und sonstigen anrechnungsfähigen Personen 
laufend zu führen und dieses den Vertretern oder Vertreterinnen der Bundesagen-
tur für Arbeit und des Integrationsamtes, die für den Sitz des Betriebes oder der 
Dienststelle zuständig sind, auf Verlangen vorzulegen.

(2) 1Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit 
einmal jährlich bis spätestens zum 31. März für das vorangegangene Kalender-
jahr, aufgegliedert nach Monaten, die Daten anzuzeigen, die zur Berechnung des 
Umfangs der Beschäftigungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfüllung und der 
Ausgleichsabgabe notwendig sind. 2Der Anzeige sind das nach Absatz 1 geführte 
Verzeichnis sowie eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zur Weiterleitung 
an das für ihren Sitz zuständige Integrationsamt beizufügen. 3Dem Betriebs-, Per-
sonal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, der Schwerbehindertenvertre-
tung und dem Beauftragten des Arbeitgebers ist je eine Kopie der Anzeige und des 
Verzeichnisses zu übermitteln.

(3) 1Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig an, erlässt die Bundesagentur für Arbeit nach Prüfung in tatsäch-
licher sowie in rechtlicher Hinsicht einen Feststellungsbescheid über die zur Be-
rechnung der Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen und 
der besetzten Arbeitsplätze notwendigen Daten.

(4) 1Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht 
zur Verfügung zu stellen haben, haben die Anzeige nur nach Aufforderung durch 
die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen einer repräsentativen Teilerhebung zu 
erstatten, die mit dem Ziel der Erfassung der in Absatz 1 genannten Personen-
gruppen, aufgegliedert nach Bundesländern, alle fünf Jahre durchgeführt wird.

(5) 1Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur für Arbeit und dem Integrati-
onsamt auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der beson-
deren Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter be-
hinderter Menschen am Arbeitsleben notwendig sind.

(6) 1Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, abge-
stimmten Vordrucke der Bundesagentur für Arbeit zu verwenden. 2Die Bundes-
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agentur für Arbeit soll zur Durchführung des Anzeigeverfahrens in Abstimmung 
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft ein elektronisches Übermittlungsverfahren 
zulassen.

(7) 1Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagentur für Arbeit und 
des Integrationsamtes auf Verlangen Einblick in ihren Betrieb oder ihre Dienststel-
le zu geben, soweit es im Interesse der schwerbehinderten Menschen erforderlich 
ist und Betriebs- oder Dienstgeheimnisse nicht gefährdet werden.

(8) 1Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten 
Menschen (§ 94 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und § 97 Abs. 1 bis 5) unverzüglich nach der 
Wahl und ihren Beauftragten für die Angelegenheiten der schwerbehinderten 
Menschen (§ 98 Satz 1) unverzüglich nach der Bestellung der für den Sitz des Be-
triebes oder der Dienststelle zuständigen Agentur für Arbeit und dem Integrati-
onsamt zu benennen.

(9) (weggefallen)

§ 81  Pflichten des Arbeitgebers und Rechte 
schwerbehinderter Menschen

(1) 1Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit ar-
beitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt 
werden können. 2Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit 
auf. 3Die Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt den 
Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. 4Über die Vermittlungs-
vorschläge und vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen 
haben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genann-
ten Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. 5Bei Bewerbungen 
schwerbehinderter Richter und Richterinnen wird der Präsidialrat unterrichtet 
und gehört, soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. 6Bei der Prüfung 
nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung nach 
§ 95 Abs. 2 und hören die in § 93 genannten Vertretungen an. 7Erfüllt der Arbeit-
geber seine Beschäftigungspflicht nicht und ist die Schwerbehindertenvertretung 
oder eine in § 93 genannte Vertretung mit der beabsichtigten Entscheidung des 
Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit ihnen 
zu erörtern. 8Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. 9Alle 
Beteiligten sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung unter Darle-
gung der Gründe unverzüglich zu unterrichten. 10Bei Bewerbungen schwerbehin-
derter Menschen ist die Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn 
der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 
ausdrücklich ablehnt.
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(2) 1Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Be-
hinderung benachteiligen. 2Im Einzelnen gelten hierzu die Regelungen des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes.

(3) 1Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren 
Betrieben und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehin-
derter Menschen eine möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäfti-
gung finden kann. 2Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) 1Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern 
Anspruch auf
1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll ver-

werten und weiterentwickeln können,
2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der berufli-

chen Bildung zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens,
3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen 

Maßnahmen der beruflichen Bildung,
4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten ein-

schließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung 
der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Ar-
beitszeit, unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr,

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeits-
hilfen

unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Be-
schäftigung. 2Bei der Durchführung der Maßnahmen nach den Nummern 1, 4 
und 5 unterstützt die Bundesagentur für Arbeit und die Integrationsämter die Ar-
beitgeber unter Berücksichtigung der für die Beschäftigung wesentlichen Eigen-
schaften der schwerbehinderten Menschen. 3Ein Anspruch nach Satz 1 besteht 
nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unver-
hältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen oder 
berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche 
Vorschriften entgegenstehen.

(5) 1Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. 2Sie 
werden dabei von den Integrationsämtern unterstützt. 3Schwerbehinderte Men-
schen haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeits-
zeit wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt 
entsprechend.

§ 82 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
1Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Agenturen für 

Arbeit frühzeitig frei werdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze 
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(§ 73). 2Haben schwerbehinderte Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz 
beworben oder sind sie von der Bundesagentur für Arbeit oder einem von dieser 
beauftragten Integrationsfachdienst vorgeschlagen worden, werden sie zu ei-
nem Vorstellungsgespräch eingeladen. 3Eine Einladung ist entbehrlich, wenn die 
fachliche Eignung offensichtlich fehlt. 4Einer Integrationsvereinbarung nach § 83 
bedarf es nicht, wenn für die Dienststellen dem § 83 entsprechende Regelungen 
bereits bestehen und durchgeführt werden.

§ 83 Integrationsvereinbarung

(1) 1Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den 
in § 93 genannten Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des 
Arbeitgebers (§ 98) eine verbindliche Integrationsvereinbarung. 2Auf Antrag der 
Schwerbehindertenvertretung wird unter Beteiligung der in § 93 genannten 
Vertretungen hierüber verhandelt. 3Ist eine Schwerbehindertenvertretung nicht 
vorhanden, steht das Antragsrecht den in § 93 genannten Vertretungen zu. 4Der 
Arbeitgeber oder die Schwerbehindertenvertretung können das Integrationsamt 
einladen, sich an den Verhandlungen über die Integrationsvereinbarung zu beteili-
gen. 5Der Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt, die für den Sitz des Arbeit-
gebers zuständig sind, wird die Vereinbarung übermittelt.

(2) 1Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Ein-
gliederung schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung, 
Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Ar-
beitszeit sowie Regelungen über die Durchführung in den Betrieben und Dienst-
stellen. 2Bei der Personalplanung werden besondere Regelungen zur Beschäfti-
gung eines angemessenen Anteils von schwerbehinderten Frauen vorgesehen.

(2a) 1In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelungen getroffen 
werden
1. zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der Be-

setzung freier, frei werdender oder neuer Stellen,
2. zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines angemes-

senen Anteils schwerbehinderter Frauen,
3. zu Teilzeitarbeit,
4. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,
5. zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches Eingliederungs-

management) und zur Gesundheitsförderung,
6. über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch für Beratungen 

über Leistungen zur Teilhabe sowie über besondere Hilfen im Arbeitsleben.
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(3) 1In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Ar-
beitgeber über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen.

§ 84 Prävention

(1) 1Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder 
betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungs-
verhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst 
frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretun-
gen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur 
Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu 
erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- 
oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden 
kann.

(2) 1Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununter-
brochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständi-
gen Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen au-
ßerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung 
der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst 
überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeits-
unfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches 
Eingliederungsmanagement). 2Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebs-
arzt hinzugezogen. 3Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor 
auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und 
Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. 4Kommen 
Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, wer-
den vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwer-
behinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. 5Diese wirken 
darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt 
und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. 6Die zuständige 
Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen au-
ßerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung verlangen. 7Sie 
wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden 
Verpflichtungen erfüllt.

(3) 1Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, 
die ein betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder 
einen Bonus fördern.
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Kapitel 4 � Kündigungsschutz

§ 85 Erfordernis der Zustimmung
1Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen 

durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.

§ 86 Kündigungsfrist
1Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

§ 87 Antragsverfahren

(1) 1Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei dem für 
den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Integrationsamt schrift-
lich. 2Der Begriff des Betriebes und der Begriff der Dienststelle im Sinne des Teils 
2 bestimmen sich nach dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Personalvertre-
tungsrecht.

(2) 1Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des Betriebsrates oder Per-
sonalrates und der Schwerbehindertenvertretung ein und hört den schwerbehin-
derten Menschen an.

(3) 1Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche 
Einigung hin.

§ 88 Entscheidung des Integrationsamtes

(1) 1Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund 
mündlicher Verhandlung, innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des An-
trages an treffen.

(2) 1Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten 
Menschen zugestellt. 2Der Bundesagentur für Arbeit wird eine Abschrift der Ent-
scheidung übersandt.

(3) 1Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Ar-
beitgeber die Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklären.

(4) 1Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrati-
onsamtes zur Kündigung haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) 1In den Fällen des § 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt Absatz 1 mit der Maß-
gabe, dass die Entscheidung innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des 
Antrages an zu treffen ist. 2Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht ge-
troffen, gilt die Zustimmung als erteilt. 3Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.
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§ 89 Einschränkungen der Ermessensentscheidung

(1) 1Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben 
und Dienststellen, die nicht nur vorübergehend eingestellt oder aufgelöst werden, 
wenn zwischen dem Tage der Kündigung und dem Tage, bis zu dem Gehalt oder 
Lohn gezahlt wird, mindestens drei Monate liegen. 2Unter der gleichen Vorausset-
zung soll es die Zustimmung auch bei Kündigungen in Betrieben und Dienststel-
len erteilen, die nicht nur vorübergehend wesentlich eingeschränkt werden, wenn 
die Gesamtzahl der weiterhin beschäftigten schwerbehinderten Menschen zur 
Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 71 ausreicht. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz desselben 
Betriebes oder derselben Dienststelle oder auf einem freien Arbeitsplatz in einem 
anderen Betrieb oder einer anderen Dienststelle desselben Arbeitgebers mit Ein-
verständnis des schwerbehinderten Menschen möglich und für den Arbeitgeber 
zumutbar ist.

(2) 1Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbe-
hinderten Menschen ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz ge-
sichert ist.

(3) 1Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, 
soll das Integrationsamt die Zustimmung erteilen, wenn
1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als 

einer der zu entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet ist (§ 125 der Insolvenz-
ordnung),

2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenaus-
gleichs gemäß § 95 Abs. 2 beteiligt worden ist,

3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehin-
derten Menschen an der Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Men-
schen nicht größer ist als der Anteil der zu entlassenden übrigen Arbeitnehmer 
an der Zahl der beschäftigten übrigen Arbeitnehmer und

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessen-
ausgleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfüllung der Beschäfti-
gungspflicht nach § 71 ausreicht.

§ 90 Ausnahmen

(1) 1Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Men-
schen,
1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung 

ohne Unterbrechung noch nicht länger als sechs Monate besteht oder
2. die auf Stellen im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 beschäftigt werden oder
3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie
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a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, 
Entschädigung oder ähnliche Leistung auf Grund eines Sozialplanes ha-
ben oder

b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten 
Buch oder auf Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Berg-
baus haben,

wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und 
sie der beabsichtigtenKündigung bis zu deren Ausspruch nicht widersprechen.

(2) 1Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus 
Witterungsgründen vorgenommen werden, keine Anwendung, sofern die Wie-
dereinstellung der schwerbehinderten Menschen bei Wiederaufnahme der Arbeit 
gewährleistet ist.

(2a) 1Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner keine Anwendung, wenn 
zum Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch 
nicht nachgewiesen ist oder das Versorgungsamt nach Ablauf der Frist des § 69 
Abs. 1 Satz 2 eine Feststellung wegen fehlender Mitwirkung nicht treffen konnte.

(3) 1Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von Ar-
beitsverhältnissen schwerbehinderter Menschen in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 
1 unabhängig von der Anzeigepflicht nach anderen Gesetzen dem Integrations-
amt innerhalb von vier Tagen an.

§ 91 Außerordentliche Kündigung

(1) 1Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von § 86 auch bei 
außerordentlicher Kündigung, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen 
nichts Abweichendes ergibt.

(2) 1Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen be-
antragt werden; maßgebend ist der Eingang des Antrages bei dem Integrations-
amt. 2Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber von den für die 
Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt.

(3) 1Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen 
vom Tage des Eingangs des Antrages an. 2Wird innerhalb dieser Frist eine Entschei-
dung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt.

(4) 1Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung 
aus einem Grunde erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der Behinderung 
steht.

(5) 1Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626 Abs. 2 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unverzüglich nach Erteilung der Zu-
stimmung erklärt wird.
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(6) Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder 
einer Aussperrung fristlos gekündigt worden ist, werden nach Beendigung des 
Streiks oder der Aussperrung wieder eingestellt.

§ 92 Erweiterter Beendigungsschutz
1Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen 

bedarf auch dann der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, wenn sie im 
Falle des Eintritts einer teilweisen Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf 
Zeit, der Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung 
erfolgt. 2Die Vorschriften dieses Kapitels über die Zustimmung zur ordentlichen 
Kündigung gelten entsprechend.
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Kapitel 5 �  Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts-  
und Präsidialrat, Schwerbehindertenvertretung, 
Beauftragter des Arbeitgebers

§ 93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und 
 Präsidialrates

1Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat fördern die Ein-
gliederung schwerbehinderter Menschen. 2Sie achten insbesondere darauf, dass 
die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtun-
gen erfüllt werden; sie wirken auf die Wahl der Schwerbehindertenvertretung hin.

§ 94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung

(1) 1In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwer-
behinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine 
Vertrauensperson und wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt, das die 
Vertrauensperson im Falle der Verhinderung durch Abwesenheit oder Wahrneh-
mung anderer Aufgaben vertritt. 2Ferner wählen bei Gerichten, denen mindestens 
fünf schwerbehinderte Richter oder Richterinnen angehören, diese einen Richter 
oder eine Richterin zu ihrer Schwerbehindertenvertretung. 3Satz 2 gilt entspre-
chend für Staatsanwälte oder Staatsanwältinnen, soweit für sie eine besondere 
Personalvertretung gebildet wird. 4Betriebe oder Dienststellen, die die Vorausset-
zungen des Satzes 1 nicht erfüllen, können für die Wahl mit räumlich nahe lie-
genden Betrieben des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienststellen derselben 
Verwaltung zusammengefasst werden; soweit erforderlich, können Gerichte un-
terschiedlicher Gerichtszweige und Stufen zusammengefasst werden. 5Über die 
Zusammenfassung entscheidet der Arbeitgeber im Benehmen mit dem für den 
Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschließlich Gerichten zuständigen Integra-
tionsamt.

(2) 1Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftig-
ten schwerbehinderten Menschen. 

(3) 1Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vorüber-
gehend Beschäftigten, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
dem Betrieb oder der Dienststelle seit sechs Monaten angehören; besteht der Be-
trieb oder die Dienststelle weniger als ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit 
nicht der sechsmonatigen Zugehörigkeit. 2Nicht wählbar ist, wer kraft Gesetzes 
dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat nicht angehö-
ren kann.
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(4) 1Bei Dienststellen der Bundeswehr, bei denen eine Vertretung der Soldaten 
nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz zu wählen ist, sind auch schwerbe-
hinderte Soldaten und Soldatinnen wahlberechtigt und auch Soldaten und Solda-
tinnen wählbar.

(5) 1Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober 
bis 30. November statt. 2Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn
1. das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein stellver-

tretendes Mitglied nicht nachrückt,
2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder
3. eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist.

3Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes 
eine Wahl der Schwerbehindertenvertretung stattgefunden, wird die Schwerbe-
hindertenvertretung in dem auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regel-
mäßigen Wahlen neu gewählt. 4Hat die Amtszeit der Schwerbehindertenvertre-
tung zum Beginn des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraums noch 
nicht ein Jahr betragen, wird die Schwerbehindertenvertretung im übernächsten 
Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu gewählt.

(6) 1Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in gehei-
mer und unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 
2Im Übrigen sind die Vorschriften über die Wahlanfechtung, den Wahlschutz und 
die Wahlkosten bei der Wahl des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder 
Präsidialrates sinngemäß anzuwenden. 3In Betrieben und Dienststellen mit we-
niger als 50 wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen wird die Vertrau-
ensperson und das stellvertretende Mitglied im vereinfachten Wahlverfahren 
gewählt, sofern der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich weit ausein-
ander liegenden Teilen besteht. 4Ist in einem Betrieb oder einer Dienststelle eine 
Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt, so kann das für den Betrieb oder die 
Dienststelle zuständige Integrationsamt zu einer Versammlung schwerbehinder-
ter Menschen zum Zwecke der Wahl eines Wahlvorstandes einladen.

(7) 1Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. 2Sie 
beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit der 
bisherigen Schwerbehindertenvertretung noch nicht beendet ist, mit deren Ab-
lauf. 3Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die Vertrauensperson es niederlegt, aus 
dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhältnis ausscheidet oder die Wählbarkeit 
verliert. 4Scheidet die Vertrauensperson vorzeitig aus dem Amt aus, rückt das mit 
der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied für den Rest der 
Amtszeit nach; dies gilt für das stellvertretende Mitglied entsprechend. 5Auf An-
trag eines Viertels der wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen kann der 
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Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119) das Erlöschen des Amtes 
einer Vertrauensperson wegen grober Verletzung ihrer Pflichten beschließen.

§ 95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

(1) 1Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehin-
derter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in 
dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. 
2Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie
1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden 

Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 
und Verwaltungsan ordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Ar-
beitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen er-
füllt werden,

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere 
auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegen-
nimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Ar-
beitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinder-
ten Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.
3Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträ-

gen an die nach § 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinde-
rung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleich-
stellung an die Agentur für Arbeit. 4In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel 
mehr als 100 schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Ar-
beitgebers das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied 
zu bestimmten Aufgaben heranziehen, in Betrieben und Dienststellen mit mehr 
als 200 schwerbehinderten Menschen, das mit der nächsthöchsten Stimmzahl 
gewählte weitere stellvertretende Mitglied. 5Die Heranziehung zu bestimmten 
Aufgaben schließt die Abstimmung untereinander ein.

(2) 1Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angele-
genheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe 
berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entschei-
dung anzuhören; er hat ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. 
2Die Durchführung oder Vollziehung einer ohne Beteiligung nach Satz 1 getroffe-
nen Entscheidung ist auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen 
nachzuholen; sodann ist endgültig zu entscheiden. 3Die Schwerbehindertenver-
tretung hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren nach § 81 Abs. 1 und beim Vor-
liegen von Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit nach § 81 Abs. 
1 oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das Recht auf Einsicht in 
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die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an 
Vorstellungsgesprächen.

(3) 1Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn 
geführte Personalakte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwer-
behindertenvertretung hinzuzuziehen. 2Die Schwerbehindertenvertretung be-
wahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte 
Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.

(4) 1Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des 
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates und deren Aus-
schüssen sowie des Arbeitsschutzausschusses beratend teilzunehmen; sie kann 
beantragen, Angelegenheiten, die einzelne oder die schwerbehinderten Men-
schen als Gruppe besonders betreffen, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
zu setzen. Erachtet sie einen Beschluss des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsan-
walts- oder Präsidialrates als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interes-
sen schwerbehinderter Menschen oder ist sie entgegen Absatz 2 Satz 1 nicht be-
teiligt worden, wird auf ihren Antrag der Beschluss für die Dauer von einer Woche 
vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an ausgesetzt; die Vorschriften des Betriebs-
verfassungsgesetzes und des Personalvertretungsrechtes über die Aussetzung 
von Beschlüssen gelten entsprechend. 2Durch die Aussetzung wird eine Frist nicht 
verlängert. 3In den Fällen des § 21e Abs. 1 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
ist die Schwerbehindertenvertretung, außer in Eilfällen, auf Antrag eines betroffe-
nen schwerbehinderten Richters oder einer schwerbehinderten Richterin vor dem 
Präsidium des Gerichtes zu hören.

(5) 1Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen nach § 74 Abs. 
1 des Betriebsverfassungsgesetzes, § 66 Abs. 1 des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes sowie den entsprechenden Vorschriften des sonstigen Personalvertre-
tungsrechtes zwischen dem Arbeitgeber und den in Absatz 4 genannten Vertre-
tungen hinzugezogen.

(6) 1Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im 
Kalenderjahr eine Versammlung schwerbehinderter Menschen im Betrieb oder in 
der Dienststelle durchzuführen. 2Die für Betriebs- und Personalversammlungen 
geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung.

(7) 1Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehindertenvertretung der 
Richter und Richterinnen als auch die Schwerbehindertenvertretung der übrigen 
Bediensteten beteiligt, so handeln sie gemeinsam.

(8) 1Die Schwerbehindertenvertretung kann an Betriebs- und Personalver-
sammlungen in Betrieben und Dienststellen teilnehmen, für die sie als Schwer-
behindertenvertretung zuständig ist, und hat dort ein Rederecht, auch wenn die 
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Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung nicht Angehörige des Betriebes oder 
der Dienststelle sind.

§ 96 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauens- 
personen der schwerbehinderten Menschen

(1) 1Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) 1Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behin-
dert oder wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt 
auch für ihre berufliche Entwicklung.

(3) 1Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche 
persönliche Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündigungs-, Versetzungs- 
und Abordnungsschutz wie ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, Staatsanwalts- 
oder Richterrates. 2Das stellvertretende Mitglied besitzt während der Dauer der 
Vertretung und der Heranziehung nach § 95 Abs. 1 Satz 4 die gleiche persönliche 
Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche Rechtsstellung 
wie Ersatzmitglieder der in Satz 1 genannten Vertretungen.

(4) 1Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Min-
derung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Sind in den Betrieben und Dienst-
stellen in der Regel wenigstens 200 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, 
wird die Vertrauensperson auf ihren Wunsch freigestellt; weiter gehende Verein-
barungen sind zulässig. 3Satz 1 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- 
und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Ar-
beit der Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind. 4Satz 3 gilt auch für das 
mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied, wenn wegen
1. ständiger Heranziehung nach § 95,
2. häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit,
3. absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehindertenvertretung in kur-

zer Frist

die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforderlich ist.

(5) 1Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder außerbetriebli-
chen Maßnahmen der Berufsförderung nicht ausgeschlossen werden. 2Innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung ihrer Freistellung ist ihnen im Rahmen der Möglich-
keiten des Betriebes oder der Dienststelle Gelegenheit zu geben, eine wegen der 
Freistellung unterbliebene berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder der Dienst-
stelle nachzuholen. 3Für Vertrauenspersonen, die drei volle aufeinander folgende 
Amtszeiten freigestellt waren, erhöht sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre.
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(6) 1Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbedingten oder dienst-
lichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, haben die Vertrau-
enspersonen Anspruch auf entsprechende Arbeits- oder Dienstbefreiung unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge.

(7) 1Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,
1. über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche Verhältnisse 

und Angelegenheiten von Beschäftigten im Sinne des § 73, die ihrer Bedeu-
tung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Still-
schweigen zu bewahren und

2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrück-
lich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten.
2Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. 3Sie gel-

ten nicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den Integrationsämtern und 
den Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben den schwerbehinderten 
Menschen gegenüber es erfordern, gegenüber den Vertrauenspersonen in den 
Stufenvertretungen (§ 97) sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes und den in den entsprechenden Vorschriften des Personalvertre-
tungsrechtes genannten Vertretungen, Personen und Stellen.

(8) 1Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden 
Kosten trägt der Arbeitgeber. 2Das Gleiche gilt für die durch die Teilnahme des mit 
der höchsten Stimmenzahl gewählten stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- 
und Bildungsveranstaltungen nach Absatz 4 Satz 3 entstehenden Kosten.

(9) 1Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Betriebs-, 
Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat für dessen Sitzungen, 
Sprechstunden und laufende Geschäftsführung zur Verfügung stellt, stehen für 
die gleichen Zwecke auch der Schwerbehindertenvertretung zur Verfügung, so-
weit ihr hierfür nicht eigene Räume und sächliche Mittel zur Verfügung gestellt 
werden.

§ 97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung

(1) 1Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder 
für den Geschäftsbereich mehrerer Dienststellen ein Gesamtpersonalrat errichtet, 
wählen die Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienst-
stellen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung. 2Ist eine Schwerbehinder-
tenvertretung nur in einem der Betriebe oder in einer der Dienststellen gewählt, 
nimmt sie die Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung 
wahr.
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(2) 1Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wählen 
die Gesamtschwerbehindertenvertretungen eine Konzernschwerbehindertenver-
tretung. 2Besteht ein Konzernunternehmen nur aus einem Betrieb, für den eine 
Schwerbehindertenvertretung gewählt ist, hat sie das Wahlrecht wie eine Ge-
samtschwerbehindertenvertretung.

(3) 1Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein Be-
zirks- oder Hauptpersonalrat gebildet ist, gilt Absatz 1 sinngemäß mit der Maß-
gabe, dass bei den Mittelbehörden von deren Schwerbehindertenvertretung und 
den Schwerbehindertenvertretungen der nachgeordneten Dienststellen eine Be-
zirksschwerbehindertenvertretung zu wählen ist. 2Bei den obersten Dienstbehör-
den ist von deren Schwerbehindertenvertretung und den Bezirksschwerbehinder-
tenvertretungen des Geschäftsbereichs eine Hauptschwerbehindertenvertretung 
zu wählen; ist die Zahl der Bezirksschwerbehindertenvertretungen niedriger als 
zehn, sind auch die Schwerbehindertenvertretungen der nachgeordneten Dienst-
stellen wahlberechtigt.

(4) 1Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein Bezirks- oder 
Hauptrichterrat gebildet ist, gilt Absatz 3 entsprechend. 2Sind in einem Zweig 
der Gerichtsbarkeit bei den Gerichten der Länder mehrere Schwerbehinderten-
vertretungen nach § 94 zu wählen und ist in diesem Zweig kein Hauptrichterrat 
gebildet, ist in entsprechender Anwendung von Absatz 3 eine Hauptschwerbehin-
dertenvertretung zu wählen. 3Die Hauptschwerbehindertenvertretung nimmt die 
Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung gegenüber dem Präsidialrat wahr.

(5) 1Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen 1 bis 4 neu zu wählen 
ist, wird wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt.

(6) 1Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der 
schwerbehinderten Menschen in Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen 
oder mehrere Betriebe oder Dienststellen des Arbeitgebers betreffen und von den 
Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen nicht 
geregelt werden können, sowie die Interessen der schwerbehinderten Menschen, 
die in einem Betrieb oder einer Dienststelle tätig sind, für die eine Schwerbehin-
dertenvertretung nicht gewählt ist; dies umfasst auch Verhandlungen und den 
Abschluss entsprechender Integrationsvereinbarungen. 2Satz 1 gilt entsprechend 
für die Konzern-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung sowie für die 
Schwerbehindertenvertretung der obersten Dienstbehörde, wenn bei einer mehr-
stufigen Verwaltung Stufenvertretungen nicht gewählt sind. 3Die nach Satz 2 zu-
ständige Schwerbehindertenvertretung ist auch in persönlichen Angelegenheiten 
schwerbehinderter Menschen, über die eine übergeordnete Dienststelle entschei-
det, zuständig; sie gibt der Schwerbehindertenvertretung der Dienststelle, die den 
schwerbehinderten Menschen beschäftigt, Gelegenheit zur Äußerung. 4Satz 3 gilt 
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nicht in den Fällen, in denen der Personalrat der Beschäftigungsbehörde zu betei-
ligen ist.

(7) 1§ 94 Abs. 3 bis 7, § 95 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2, 4, 5 und 7 und § 96 gelten ent-
sprechend, § 94 Abs. 5 mit der Maßgabe, dass die Wahl der Gesamt- und Bezirks-
schwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. Januar, die 
der Konzern- und Hauptschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Febru-
ar bis 31. März stattfindet.

(8) 1§ 95 Abs. 6 gilt für die Durchführung von Versammlungen der Vertrau-
ens- und der Bezirksvertrauenspersonen durch die Gesamt-, Bezirks- oder Haupt-
schwerbehindertenvertretung entsprechend.

§ 98 Beauftragter des Arbeitgebers
1Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Angelegenheiten 

schwerbehinderter Menschen verantwortlich vertritt; falls erforderlich, können 
mehrere Beauftragte bestellt werden. 2Der Beauftragte soll nach Möglichkeit 
selbst ein schwerbehinderter Mensch sein. 3Der Beauftragte achtet vor allem dar-
auf, dass dem Arbeitgeber obliegende Verpflichtungen erfüllt werden.

§ 99 Zusammenarbeit

(1) 1Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertre-
tung und Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat arbeiten 
zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben in dem Betrieb oder 
der Dienststelle eng zusammen.

(2) 1Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, die mit der Durch-
führung des Teils 2 beauftragten Stellen und die Rehabilitationsträger unterstüt-
zen sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 2Vertrauensperson und 
Beauftragter des Arbeitgebers sind Verbindungspersonen zur Bundesagentur für 
Arbeit und zu dem Integrationsamt.

§ 100  Verordnungsermächtigung
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates nähere Vorschriften über die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl der Schwerbehindertenvertretung und ihrer Stufenvertretungen zu 
erlassen.
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Kapitel 6 �  Durchführung der besonderen Regelungen 
 zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen

§ 101 Zusammenarbeit der Integrationsämter und  
der Bundesagentur für Arbeit

(1) 1Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben nicht durch freie Entschließung der Arbeitgeber erfüllt 
werden, werden sie
1. in den Ländern von dem Amt für die Sicherung der Integration schwerbehin-

derter Menschen im Arbeitsleben (Integrationsamt) und
2. von der Bundesagentur für Arbeit

in enger Zusammenarbeit durchgeführt.

(2) 1Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegen-
den Aufgaben bleiben unberührt.

§ 102  Aufgaben des Integrationsamtes

(1) 1Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben:
1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe,
2. den Kündigungsschutz,
3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,
4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Men-

schen (§ 117).
2Die Integrationsämter werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfas-

send und qualifiziert erfüllen können. 3Hierfür wird besonders geschultes Perso-
nal mit Fachkenntnissen des Schwerbehindertenrechts eingesetzt.

(2) 1Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit 
der Bundesagentur für Arbeit und den übrigen Rehabilitationsträgern durchge-
führt. 2Sie soll dahin wirken, dass die schwerbehinderten Menschen in ihrer so-
zialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen 
sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können 
sowie durch Leistungen der Rehabilitationsträger und Maßnahmen der Arbeitge-
ber befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehin-
derten Menschen zu behaupten. 3Dabei gelten als Arbeitsplätze auch Stellen, auf 
denen Beschäftigte befristet oder als Teilzeitbeschäftigte in einem Umfang von 
mindestens 15 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 4Die begleitende Hilfe 
im Arbeitsleben umfasst auch die nach den Umständen des Einzelfalls notwendi-
ge psychosoziale Betreuung schwerbehinderter Menschen. 5Das Integrationsamt 
kann bei der Durchführung der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben Integrati-
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onsfachdienste einschließlich psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger Ein-
richtungen und Organisationen beteiligen. 6Das Integrationsamt soll außerdem 
darauf Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten im Arbeitsleben verhindert oder 
beseitigt werden; es führt hierzu auch Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für 
Vertrauenspersonen, Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-, 
Staatsanwalts- und Präsidialräte durch. 7Das Integrationsamt benennt in enger 
Abstimmung mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes Ansprechpartner, 
die in Handwerks- sowie in Industrie- und Handelskammern für die Arbeitgeber 
zur Verfügung stehen, um sie über Funktion und Aufgaben der Integrationsfach-
dienste aufzuklären, über Möglichkeiten der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
zu informieren und Kontakt zum Integrationsfachdienst herzustellen.

(3) 1Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die beglei-
tende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch 
Geldleistungen erbringen, insbesondere
1. an schwerbehinderte Menschen

a) für technische Arbeitshilfen,
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz,
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsge-

rechten Wohnung,
e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung berufli-

cher Kenntnisse und Fertigkeiten und
f) in besonderen Lebenslagen,

2. an Arbeitgeber
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungs-

plätzen für schwerbehinderte Menschen,
b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren, bei der 

Berufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendli-
cher und junger Erwachsener,

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behin-
derter Jugendlicher und junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufs-
ausbildung schwerbehinderten Menschen nach § 68 Abs. 4 gleichge-
stellt worden sind,

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments und

e) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen im Sinne des § 72 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d, 
von schwerbehinderten Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung 
in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder im Sinne 
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des § 75 Abs. 2 verbunden sind, vor allem, wenn ohne diese Leistungen 
das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde,

3. an Träger von Integrationsfachdiensten einschließlich psychosozialer Dienste 
freier gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen sowie an Träger von 
Integrationsprojekten.
2Es kann ferner Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- 

und Bildungsmaßnahmen erbringen.

(3a) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des 
Integrationsamtes aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehen-
den Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer Berufsbegleitung nach 
§ 38a Abs. 3.

(4) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des In-
tegrationsamtes für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der 
Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme 
der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz.

(5) 1Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 und 4 nicht berührt. 
2Leistungen der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 dürfen, auch wenn 
auf sie ein Rechtsanspruch nicht besteht, nicht deshalb versagt werden, weil nach 
den besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen entsprechende 
Leistungen vorgesehen sind; eine Aufstockung durch Leistungen des Integrations-
amtes findet nicht statt.

(6) 1§ 14 gilt sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine Leistung zur Teil-
habe am Arbeitsleben beantragt wird. 2Das Gleiche gilt, wenn ein Antrag bei ei-
nem Rehabilitationsträger gestellt und der Antrag von diesem nach § 16 Abs. 2 des 
Ersten Buches an das Integrationsamt weitergeleitet worden ist. 3Ist die unver-
zügliche Erbringung einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich, so 
kann das Integrationsamt die Leistung vorläufig erbringen. 4Hat das Integrations-
amt eine Leistung erbracht, für die ein anderer Träger zuständig ist, so erstattet 
dieser die auf die Leistung entfallenden Aufwendungen.

(7) 1Das Integrationsamt kann seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben auch als persönliches Budget ausführen. 2§ 17 gilt entsprechend.

§ 103 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen 
bei dem Integrationsamt

(1) 1Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss für behinderte 
Menschen gebildet, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben 
fördert, das Integrationsamt bei der Durchführung der besonderen Regelungen 
für schwerbehinderte Menschen zur Teilhabe am Arbeitsleben unterstützt und 
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bei der Vergabe der Mittel der Ausgleichsabgabe mitwirkt. 2Soweit die Mittel der 
Ausgleichsabgabe zur institutionellen Förderung verwendet werden, macht der 
Beratende Ausschuss Vorschläge für die Entscheidungen des Integrationsamtes.

(2) 1Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus

 − zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,

 − zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,

 − vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,

 − einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt,

 − einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt.

(3) 1Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu beru-
fen. 2Mitglieder und Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sollen im Bezirk des In-
tegrationsamtes ihren Wohnsitz haben.

(4) 1Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag

 − der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder, der Arbeitgeber-
verbände des jeweiligen Landes ein Mitglied,

 − der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Be-
hörde ein Mitglied,

 − der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes, die nach 
der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, die behinderten 
Menschen in ihrer Gesamtheit zu vertreten, vier Mitglieder.

2Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde 
und die Bundesagentur für Arbeit berufen je ein Mitglied.

§ 104 Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit

(1) 1Die Bundesagentur für Arbeit hat folgende Aufgaben:
1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung schwer-

behinderter Menschen einschließlich der Vermittlung von in Werkstätten für 
behinderte Menschen Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt,

2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen mit schwerbehinderten Menschen,

3. die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, insbesondere von schwerbehinderten Men-
schen,

a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger Umstän-
de im Arbeitsleben besonders betroffen sind (§ 72 Abs. 1),

b) die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches sind,
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c) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt 
für behinderte Menschen oder einem Integrationsprojekt eingestellt 
werden,

d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder
e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden,

4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die besondere Förderung 
schwerbehinderter Menschen,

5. die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme,
6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§ 80 Abs. 2 und 4),
7. die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht,
8. die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (§ 75 Abs. 2, § 76 

Abs. 1 und 2),
9. die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, ihre Anerkennung 

und die Aufhebung der Anerkennung.

(2) 1Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales jährlich die Ergebnisse ihrer Förderung der Teilhabe schwer-
behinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach 
dessen näherer Bestimmung und fachlicher Weisung. 2Zu den Ergebnissen gehö-
ren Angaben über die Zahl der geförderten Arbeitgeber und schwerbehinderten 
Menschen, die insgesamt aufgewandten Mittel und die durchschnittlichen Förde-
rungsbeträge. 3Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht diese Ergebnisse.

(3) 1Die Bundesagentur für Arbeit führt befristete überregionale und regiona-
le Arbeitsmarktprogramme zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter 
Menschen, besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen, insbesondere 
schwerbehinderter Frauen, sowie zur Förderung des Ausbildungsplatzangebots 
für schwerbehinderte Menschen durch, die ihr durch Verwaltungsvereinbarung 
gemäß § 368 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Dritten Buches unter Zuweisung der ent-
sprechenden Mittel übertragen werden. 2Über den Abschluss von Verwaltungs-
vereinbarungen mit den Ländern ist das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les zu unterrichten.

(4) 1Die Bundesagentur für Arbeit richtet zur Durchführung der ihr in Teil 2 und 
der ihr im Dritten Buch zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben übertragenen Aufgaben in allen Agenturen für Arbeit be-
sondere Stellen ein; bei der personellen Ausstattung dieser Stellen trägt sie dem 
besonderen Aufwand bei der Beratung und Vermittlung des zu betreuenden Per-
sonenkreises sowie bei der Durchführung der sonstigen Aufgaben nach Absatz 1 
Rechnung.

(5) 1Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz 1 Nr. 2 hat die Bun-
desagentur für Arbeit
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1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete arbeitslose oder 
arbeitssuchende schwerbehinderte Menschen unter Darlegung der Leistungs-
fähigkeit und der Auswirkungen der jeweiligen Behinderung auf die angebote-
ne Stelle vorzuschlagen,

2. ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, so weit wie möglich und erforderlich, 
auch die entsprechenden Hilfen der Rehabilitationsträger und der begleiten-
den Hilfe im Arbeitsleben durch die Integrationsämter.

§ 105 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen  
bei der Bundesagentur für Arbeit

(1) 1Bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit wird ein Beratender Aus-
schuss für behinderte Menschen gebildet, der die Teilhabe der behinderten Men-
schen am Arbeitsleben durch Vorschläge fördert und die Bundesagentur für Arbeit 
bei der Durchführung der in Teil 2 und im Dritten Buch zur Teilhabe behinderter 
und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben übertragenen Aufgaben un-
terstützt.

(2) 1Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus

 − zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten, 

 − zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,

 − fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,

 − einem Mitglied, das die Integrationsämter vertritt,

 − einem Mitglied, das das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vertritt.

(3) 1Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen.

(4) 1Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit beruft die Mitglieder, die Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber vertreten, auf Vorschlag ihrer Gruppenvertreter im 
Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit. 2Er beruft auf Vorschlag der Organi-
sationen behinderter Menschen, die nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder 
dazu berufen sind, die behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit auf Bundesebe-
ne zu vertreten, die Mitglieder, die Organisationen der behinderten Menschen ver-
treten. Auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen, beruft er das Mitglied, das die Integrationsämter vertritt, 
und auf Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales das Mitglied, 
das dieses vertritt.

§ 106 Gemeinsame Vorschriften

(1) 1Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen (§§ 103, 105) wäh-
len aus den ihnen angehörenden Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer, Ar-
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beitgeber oder Organisationen behinderter Menschen jeweils für die Dauer eines 
Jahres einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin. 2Die Gewählten dürfen nicht derselben Gruppe angehören. Die 
Gruppen stellen in regelmäßig jährlich wechselnder Reihenfolge den Vorsitzenden 
oder die Vorsitzende und den Stellvertreter oder die Stellvertreterin. 3Die Reihen-
folge wird durch die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder nicht unterbrochen. 
4Scheidet der Vorsitzende oder die Vorsitzende oder der Stellvertreter oder die 
Stellvertreterin aus, wird er oder sie neu gewählt.

(2) 1Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind beschlussfä-
hig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 2Die Beschlüsse und 
Entscheidungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen.

(3) 1Die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen üben 
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 2Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre.

§ 107 Übertragung von Aufgaben

(1) 1Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Verlänge-
rung der Gültigkeitsdauer der Ausweise nach § 69 Abs. 5, für die eine Feststellung 
nach § 69 Abs. 1 nicht zu treffen ist, auf andere Behörden übertragen. 2Im Übrigen 
kann sie andere Behörden zur Aushändigung der Ausweise heranziehen.

(2) 1Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann Aufgaben und 
Befugnisse des Integrationsamtes nach Teil 2 auf örtliche Fürsorgestellen übertra-
gen oder die Heranziehung örtlicher Fürsorgestellen zur Durchführung der den 
Integrationsämtern obliegenden Aufgaben bestimmen.

(3) (weggefallen)

§ 108  Verordnungsermächtigung
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates das Nähere über die Voraussetzungen des Anspruchs nach 
§ 33 Abs. 8 Nr. 3 und § 102 Abs. 4 sowie über die Höhe, Dauer und Ausführung der 
Leistungen zu regeln.
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Kapitel 7 � Integrationsfachdienste

§ 109 Begriff und Personenkreis

(1) 1Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die bei der Durchführung der 
Maßnahmen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben betei-
ligt werden.

(2) 1Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere
1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbeglei-

tender Betreuung,
2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die 

Werkstatt für behinderte Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt teilhaben sollen und dabei auf aufwendige, personalintensive, 
individuelle arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen sind sowie

3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung eines Integrations-
fachdienstes angewiesen sind.

(3) 1Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist 
insbesondere gegeben bei schwerbehinderten Menschen mit geistiger oder see-
lischer Behinderung oder mit einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbe-
hinderung, die sich im Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder 
zusammen mit weiteren vermittlungshemmenden Umständen (Alter, Langzeitar-
beitslosigkeit, unzureichende Qualifikation, Leistungsminderung) die Teilhabe am 
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erschwert.

(4) 1Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach 
Absatz 1 auch zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen, die nicht 
schwerbehindert sind, tätig werden. Hierbei wird den besonderen Bedürfnissen 
seelisch behinderter oder von einer seelischen Behinderung bedrohter Menschen 
Rechnung getragen.

§ 110 Aufgaben

(1) 1Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben (Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst 
dauerhaften Beschäftigung) beteiligt werden, indem sie
1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete 

Arbeitsplätze vermitteln,
2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.

(2) 1Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es,
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1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewer-
ten und einzuschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und 
Interessenprofil zur Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger 
Kooperation mit den schwerbehinderten Menschen, dem Auftraggeber und 
der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Re-
habilitation zu erarbeiten,

1a. die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anforderung bei der Berufsorientie-
rung und Berufsberatung in den Schulen einschließlich der auf jeden einzelnen 
Jugendlichen bezogenen Dokumentation der Ergebnisse zu unterstützen,

1b. die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch und 
lernbehinderter Jugendlicher zu begleiten,

2. geeignete Arbeitsplätze (§ 73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschlie-
ßen,

3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzu-
bereiten,

4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder 
beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu 
begleiten,

5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb 
oder in der Dienststelle über Art und Auswirkungen der Behinderung und über 
entsprechende Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten,

6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durch-
zuführen sowie

7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen, über die Leis-
tungen für die Arbeitgeber zu informieren und für die Arbeitgeber diese Leis-
tungen abzuklären,

8. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und den Integrationsäm-
tern die für den schwerbehinderten Menschen benötigten Leistungen zu klä-
ren und bei der Beantragung zu unterstützen.

§ 111 Beauftragung und Verantwortlichkeit

(1) 1Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag der Integrationsämter 
oder der Rehabilitationsträger tätig. 2Diese bleiben für die Ausführung der Leis-
tung verantwortlich.

(2) 1Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrations-
fachdienst Art, Umfang und Dauer des im Einzelfall notwendigen Einsatzes des 
Integrationsfachdienstes sowie das Entgelt fest.

(3) 1Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit
1. den zuständigen Stellen der Bundesagentur für Arbeit,
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2. dem Integrationsamt,
3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Berufshelfern der 

gesetzlichen Unfallversicherung,
4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen betrieb-

lichen Interessenvertretungen,
5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Re-

habilitation mit ihren begleitenden Diensten und internen Integrationsfach-
kräften oder -diensten zur Unterstützung von Teilnehmenden an Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben,

5a. den Handwerks-, den Industrie- und Handelskammern sowie den berufsstän-
digen Organisationen,

6. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen,

eng zusammen.

(4) 1Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht 
sowie zur Qualitätssicherung und Ergebnisbeobachtung wird zwischen dem Auf-
traggeber und dem Träger des Integrationsfachdienstes vertraglich geregelt. 2Die 
Vereinbarungen sollen im Interesse finanzieller Planungssicherheit auf eine Dauer 
von mindestens drei Jahren abgeschlossen werden.

(5) 1Die Integrationsämter wirken darauf hin, dass die berufsbegleitenden und 
psychosozialen Dienste bei den von ihnen beauftragten Integrationsfachdiensten 
konzentriert werden.

§ 112 Fachliche Anforderungen

(1) 1Die Integrationsfachdienste müssen
1. nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung in der Lage sein, 

ihre gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen,
2. über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis (§ 109 Abs. 2) 

verfügen,
3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Berufsqualifikation, 

eine psychosoziale oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und ausrei-
chende Berufserfahrung verfügen, sowie

4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig sein.

(2) 1Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den 
konkreten Bedürfnissen unter Berücksichtigung der Zahl der Betreuungs- und 
Beratungsfälle, des durchschnittlichen Betreuungs- und Beratungsaufwands, der 
Größe des regionalen Einzugsbereichs und der Zahl der zu beratenden Arbeit-
geber. 2Den besonderen Bedürfnissen besonderer Gruppen schwerbehinderter 
Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen, und der Notwendigkeit einer 
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psychosozialen Betreuung soll durch eine Differenzierung innerhalb des Integrati-
onsfachdienstes Rechnung getragen werden.

(3) 1Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbe-
hinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. 2Dabei wird ein angemessener An-
teil der Stellen mit schwerbehinderten Frauen besetzt.

§ 113 Finanzielle Leistungen

(1) 1Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftragge-
ber vergütet. 2Die Vergütung für die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiens-
ten kann bei Beauftragung durch das Integrationsamt aus Mitteln der Ausgleichs-
abgabe erbracht werden.

(2) 1Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen vereinbart mit den Rehabilitationsträgern nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 
unter Beteiligung der maßgeblichen Verbände, darunter der Bundesarbeitsge-
meinschaft, in der sich die Integrationsfachdienste zusammengeschlossen haben, 
eine gemeinsame Empfehlung zur Inanspruchnahme der Integrationsfachdienste 
durch die Rehabilitationsträger, zur Zusammenarbeit und zur Finanzierung der 
Kosten, die dem Integrationsfachdienst bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Rehabilitationsträger entstehen. 2§ 13 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

§ 114 Ergebnisbeobachtung

(1) 1Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jewei-
ligen Bemühungen um die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben. 2Er erstellt 
jährlich eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und legt diese den 
Auftraggebern nach deren näherer gemeinsamer Maßgabe vor. 3Diese Zusam-
menstellung soll insbesondere geschlechtsdifferenzierte Angaben enthalten zu
1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr,
2. dem Bestand an Betreuungsfällen,
3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnahme einer Ausbil-

dung, einer befristeten oder unbefristeten Beschäftigung, einer Beschäftigung 
in einem Integrationsprojekt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen.

(2) 1Der Integrationsfachdienst dokumentiert auch die Ergebnisse seiner Be-
mühungen zur Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit und die Begleitung 
der betrieblichen Ausbildung nach § 110 Abs. 2 Nr. 1a und 1b unter Einbeziehung 
geschlechtsdifferenzierter Daten und Besonderheiten sowie der Art der Behinde-
rung. 2Er erstellt zum 30. September 2006 eine zusammenfassende Darstellung 
der Ergebnisse und legt diese dem zuständigen Integrationsamt vor. 3Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen bereitet 
die Ergebnisse auf und stellt sie dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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zur Vorbereitung des Berichtes nach § 160 Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2006 zur 
Verfügung.

§ 115 Verordnungsermächtigung

(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff 
und die Aufgaben des Integrationsfachdienstes, die für sie geltenden fachlichen 
Anforderungen und die finanziellen Leistungen zu regeln.

(2) 1Vereinbaren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen und die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs 
Monaten, nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sie dazu auf-
gefordert hat, eine gemeinsame Empfehlung nach § 113 Abs. 2 oder ändern sie 
die unzureichend gewordene Empfehlung nicht innerhalb dieser Frist, kann das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales Regelungen durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.
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Kapitel 8 �  Beendigung der Anwendung  
der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter und gleichgestellter  
behinderter Menschen

§ 116 Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen

(1) 1Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden 
nicht angewendet nach dem Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2; wenn 
sich der Grad der Behinderung auf weniger als 50 verringert, jedoch erst am Ende 
des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des die Verringe-
rung feststellenden Bescheides.

(2) 1Die besonderen Regelungen für gleichgestellte behinderte Menschen wer-
den nach dem Widerruf oder der Rücknahme der Gleichstellung nicht mehr ange-
wendet. 2Der Widerruf der Gleichstellung ist zulässig, wenn die Voraussetzungen 
nach § 2 Abs. 3 in Verbindung mit § 68 Abs. 2 weggefallen sind. 3Er wird erst am 
Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt seiner Unanfechtbarkeit wirksam.

(3) 1Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen für 
schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen 
werden die behinderten Menschen dem Arbeitgeber auf die Zahl der Pflichtar-
beitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet.

§ 117  Entziehung der besonderen Hilfen 
für schwerbehinderte Menschen

(1) 1Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumutbaren Arbeitsplatz 
ohne berechtigten Grund zurückweist oder aufgibt oder sich ohne berechtigten 
Grund weigert, an einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen, 
oder sonst durch sein Verhalten seine Teilhabe am Arbeitsleben schuldhaft verei-
telt, kann das Integrationsamt im Benehmen mit der Bundesagentur für Arbeit die 
besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen zeitweilig entziehen. 2Dies 
gilt auch für gleichgestellte behinderte Menschen.

(2) 1Vor der Entscheidung über die Entziehung wird der schwerbehinderte 
Mensch gehört. 2In der Entscheidung wird die Frist bestimmt, für die sie gilt. 3Die 
Frist läuft vom Tage der Entscheidung an und beträgt nicht mehr als sechs Mona-
te. 4Die Entscheidung wird dem schwerbehinderten Menschen bekannt gegeben.
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Kapitel 9 � Widerspruchsverfahren

§ 118 Widerspruch

(1) 1Den Widerspruchsbescheid nach § 73 der Verwaltungsgerichtsordnung er-
lässt bei Verwaltungsakten der Integrationsämter und bei Verwaltungsakten der 
örtlichen Fürsorgestellen (§ 107 Abs. 2) der Widerspruchsausschuss bei dem Integ-
rationsamt (§ 119). 2Des Vorverfahrens bedarf es auch, wenn den Verwaltungsakt 
ein Integrationsamt erlassen hat, das bei einer obersten Landesbehörde besteht.

(2) 1Den Widerspruchsbescheid nach § 85 des Sozialgerichtsgesetzes erlässt 
bei Verwaltungsakten, welche die Bundesagentur für Arbeit auf Grund des Teils 2 
erlässt, der Widerspruchsausschuss der Bundesagentur für Arbeit.

§ 119 Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt

(1) 1Bei jedem Integrationsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben 
Mitgliedern, und zwar aus 

 − zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitneh-
merinnen sind,

 − zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
 − einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
 − einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt,
 − einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) 1Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.

(3) 1Das Integrationsamt beruft
 −  auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Lan-
des die Mitglieder, die Arbeitnehmer sind,

 −  auf Vorschlag der jeweils für das Land zuständigen Arbeitgeberverbände die 
Mitglieder, die Arbeitgeber sind, sowie

 − die Vertrauensperson.
2Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde 

beruft das Mitglied, das das Integrationsamt vertritt. 3Die Bundesagentur für Ar-
beit beruft das Mitglied, dass sie vertritt. 4Entsprechendes gilt für die Berufung 
des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des jeweiligen Mitglieds.

(4) 1In Kündigungsangelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die bei ei-
ner Dienststelle oder in einem Betrieb beschäftigt sind, der zum Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums der Verteidigung gehört, treten an die Stelle der Mitglie-
der, die Arbeitgeber sind, Angehörige des öffentlichen Dienstes. 2Dem Integrati-
onsamt werden ein Mitglied und sein Stellvertreter oder seine Stellvertreterin von 
den von der Bundesregierung bestimmten Bundesbehörden benannt. 3Eines der 
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Mitglieder, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, 
muss dem öffentlichen Dienst angehören.

(5) 1Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse beträgt vier Jah-
re. 2Die Mitglieder der Ausschüsse üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus.

§ 120 Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit

(1) 1Die Bundesagentur für Arbeit richtet Widerspruchsausschüsse ein, die aus 
sieben Mitgliedern bestehen, und zwar aus

 − zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitneh-
merinnen sind, 

 − zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
 − einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
 − einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt, 
 − einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) 1Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.

(3) 1Die Bundesagentur für Arbeit beruft
 − die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, auf Vor-
schlag der jeweils zuständigen Organisationen behinderter Menschen, der 
im Benehmen mit den jeweils zuständigen Gewerkschaften, die für die 
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen wesentliche Bedeutung haben, ge-
macht wird,

 − die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf Vorschlag der jeweils zuständigen 
Arbeitgeberverbände, soweit sie für die Vertretung von Arbeitgeberinteres-
sen wesentliche Bedeutung haben, sowie

 − das Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt und
 − die Vertrauensperson.

2Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde 
beruft das Mitglied, das das Integrationsamt vertritt. 3Entsprechendes gilt für die 
Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des jeweiligen Mitglieds. 

(4) 1§ 119 Abs. 5 gilt entsprechend.
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§ 121 Verfahrensvorschriften

(1) 1Für den Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119) und die 
Widerspruchsausschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 120) gilt § 106 Abs. 1 
und 2 entsprechend.

(2) 1Im Widerspruchsverfahren nach Teil 2 Kapitel 4 werden der Arbeitgeber 
und der schwerbehinderte Mensch vor der Entscheidung gehört; in den übrigen 
Fällen verbleibt es bei der Anhörung des Widerspruchsführers.

(3) 1Die Mitglieder der Ausschüsse können wegen Besorgnis der Befangenheit 
abgelehnt werden. 2Über die Ablehnung entscheidet der Ausschuss, dem das Mit-
glied angehört.
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Kapitel 10 � Sonstige Vorschriften

§ 122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen
1Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäftigung bestimmter 

Personenkreise nach anderen Gesetzen entbinden den Arbeitgeber nicht von der 
Verpflichtung zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nach den beson-
deren Regelungen für schwerbehinderte Menschen.

§ 123 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge

(1) 1Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienstbezüge aus einem 
bestehenden Beschäftigungsverhältnis werden Renten und vergleichbare Leistun-
gen, die wegen der Behinderung bezogen werden, nicht berücksichtigt. 2Die völ-
lige oder teilweise Anrechnung dieser Leistungen auf das Arbeitsentgelt oder die 
Dienstbezüge ist unzulässig.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen die Beschäftigung tatsächlich 
nicht ausgeübt wird und die Vorschriften über die Zahlung der Rente oder der ver-
gleichbaren Leistung eine Anrechnung oder ein Ruhen vorsehen, wenn Arbeitsent-
gelt oder Dienstbezüge gezahlt werden.

§ 124 Mehrarbeit
1Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit frei-

gestellt.

§ 125 Zusatzurlaub

(1) 1Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusätz-
lichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich die regelmäßige 
Arbeitszeit des schwerbehinderten Menschen auf mehr oder weniger als fünf 
Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich der Zusatzurlaub 
entsprechend. 2Soweit tarifliche, betriebliche oder sonstige Urlaubsregelungen 
für schwerbehinderte Menschen einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben 
sie unberührt.

(2) 1Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten 
Kalenderjahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für jeden vollen Monat der 
im Beschäftigungsverhältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft einen 
Anspruch auf ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. 2Bruchteile 
von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Ur-
laubstage aufzurunden. 3Der so ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub 
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hinzuzurechnen und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr bestehenden 
Beschäftigungsverhältnis nicht erneut gemindert werden.

(3) 1Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 69 Abs. 1 und 2 
rückwirkend festgestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs in 
das nächste Kalenderjahr die dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden 
urlaubsrechtlichen Regelungen Anwendung.

§ 126 Nachteilsausgleich

(1) 1Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich be-
hinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen (Nachteilsausgleich) 
werden so gestaltet, dass sie unabhängig von der Ursache der Behinderung der 
Art oder Schwere der Behinderung Rechnung tragen.

(2) 1Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvorschriften er-
folgen, bleiben unberührt.

§ 127 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen  
in Heimarbeit

(1) 1Schwerbehinderte Menschen, die in Heimarbeit beschäftigt oder diesen 
gleichgestellt sind (§ 1 Abs. 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) und in der Haupt-
sache für den gleichen Auftraggeber arbeiten, werden auf die Arbeitsplätze für 
schwerbehinderte Menschen dieses Auftraggebers angerechnet.

(2) 1Für in Heimarbeit beschäftigte und diesen gleichgestellte schwerbehin-
derte Menschen wird die in § 29 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes festgelegte Kün-
digungsfrist von zwei Wochen auf vier Wochen erhöht; die Vorschrift des § 29 Abs. 
7 des Heimarbeitsgesetzes ist sinngemäß anzuwenden. 2Der besondere Kündi-
gungsschutz schwerbehinderter Menschen im Sinne des Kapitels 4 gilt auch für 
die in Satz 1 genannten Personen.

(3) 1Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs der in Heimarbeit beschäftigten 
oder diesen gleichgestellten schwerbehinderten Menschen erfolgt nach den für 
die Bezahlung ihres sonstigen Urlaubs geltenden Berechnungsgrundsätzen. 2So-
fern eine besondere Regelung nicht besteht, erhalten die schwerbehinderten 
Menschen als zusätzliches Urlaubsgeld 2 Prozent des in der Zeit vom 1. Mai des 
vergangenen bis zum 30. April des laufenden Jahres verdienten Arbeitsentgelts 
ausschließlich der Unkostenzuschläge.

(4) 1Schwerbehinderte Menschen, die als fremde Hilfskräfte eines Hausge-
werbetreibenden oder eines Gleichgestellten beschäftigt werden (§ 2 Abs. 6 des 
Heimarbeitsgesetzes) können auf Antrag eines Auftraggebers auch auf dessen 
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet werden, wenn 
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der Arbeitgeber in der Hauptsache für diesen Auftraggeber arbeitet. 2Wird einem 
schwerbehinderten Menschen im Sinne des Satzes 1, dessen Anrechnung die 
Bundesagentur für Arbeit zugelassen hat, durch seinen Arbeitgeber gekündigt, 
weil der Auftraggeber die Zuteilung von Arbeit eingestellt oder die regelmäßige 
Arbeitsmenge erheblich herabgesetzt hat, erstattet der Auftraggeber dem Arbeit-
geber die Aufwendungen für die Zahlung des regelmäßigen Arbeitsverdienstes an 
den schwerbehinderten Menschen bis zur rechtmäßigen Beendigung seines Ar-
beitsverhältnisses.

(5) 1Werden fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder eines 
Gleichgestellten (§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes) einem Auftraggeber gemäß 
Absatz 4 auf seine Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet, 
erstattet der Auftraggeber die dem Arbeitgeber nach Absatz 3 entstehenden Auf-
wendungen.

(6) 1Die den Arbeitgeber nach § 80 Abs. 1 und 5 treffenden Verpflichtungen gel-
ten auch für Personen, die Heimarbeit ausgeben.

§ 128 Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen, 
Soldaten und Soldatinnen

(1) 1Die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die Besetzung der Beam-
tenstellen sind unbeschadet der Geltung des Teils 2 auch für schwerbehinderte 
Beamte und Beamtinnen so zu gestalten, dass die Einstellung und Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen gefördert und ein angemessener Anteil schwerbe-
hinderter Menschen unter den Beamten und Beamtinnen erreicht wird.

(2) (weggefallen)

(3) 1Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf Richter und Richterinnen ent-
sprechende Anwendung.

4) 1Für die persönliche Rechtsstellung schwerbehinderter Soldaten und Solda-
tinnen gelten § 2 Abs. 1 und 2, §§ 69, 93 bis 99, 116 Abs. 1 sowie §§ 123, 125, 126 
und 145 bis 147. 2Im Übrigen gelten für Soldaten und Soldatinnen die Vorschriften 
über die persönliche Rechtsstellung der schwerbehinderten Menschen, soweit sie 
mit den Besonderheiten des Dienstverhältnisses vereinbar sind.

§ 129 Unabhängige Tätigkeit
1Soweit zur Ausübung einer unabhängigen Tätigkeit eine Zulassung erforder-

lich ist, soll schwerbehinderten Menschen, die eine Zulassung beantragen, bei 
fachlicher Eignung und Erfüllung der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen die 
Zulassung bevorzugt erteilt werden.
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§ 130 Geheimhaltungspflicht

(1) 1Die Beschäftigten der Integrationsämter, der Bundesagentur für Arbeit, 
der Rehabilitationsträger einschließlich ihrer Beschäftigten in gemeinsamen Ser-
vicestellen sowie der von diesen Stellen beauftragten Integrationsfachdienste 
und die Mitglieder der Ausschüsse und des Beirates für die Teilhabe behinderter 
Menschen (§ 64) und ihre Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sowie zur Durch-
führung ihrer Aufgaben hinzugezogene Sachverständige sind verpflichtet,
1. über ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene persönli-

che Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäftigten auf Arbeitsplätzen 
für schwerbehinderte Menschen, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach 
einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren, und

2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene und vom Arbeit-
geber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten.

(2) 1Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder 
nach Beendigung des Auftrages. 2Sie gelten nicht gegenüber der Bundesagentur 
für Arbeit, den Integrationsämtern und den Rehabilitationsträgern, soweit deren 
Aufgaben gegenüber schwerbehinderten Menschen es erfordern, gegenüber der 
Schwerbehindertenvertretung sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes und den in den entsprechenden Vorschriften des Personal-
vertretungsrechts genannten Vertretungen, Personen und Stellen.

§ 131 Statistik

(1) 1Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bundesstatis-
tik durchgeführt. 1Sie umfasst folgende Tatbestände:
1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Ausweis,
2. persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie Alter, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit, Wohnort,
3. Art, Ursache und Grad der Behinderung.

(2) 1Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. 2Auskunftspflichtig sind die 
nach § 69 Abs. 1 und 5 zuständigen Behörden.
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Kapitel 11 � Integrationsprojekte

§ 132  Begriff und Personenkreis

(1) 1Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Un-
ternehmen (Integrationsunternehmen) oder unter nehmensinterne oder von 
öffentlichen Arbeitgebern im Sinne des § 71 Abs. 3 geführte Betriebe (Integra-
tionsbetriebe) oder Abteilungen (Integrationsabteilungen) zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe 
an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund 
von Art oder Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraus-
sichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Inte-
grationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt.

(2) 1Schwerbehinderte Menschen nach Absatz 1 sind insbesondere
1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder 

mit einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im 
Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit 
weiteren vermittlungshemmenden Umständen die Teilhabe am allgemeinen 
Arbeitsmarkt außerhalb eines Integrationsprojekts erschwert oder verhindert,

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen Einrichtung 
für den Übergang in einen Betrieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt in Betracht kommen und auf diesen Übergang vorbereitet wer-
den sollen, sowie

3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die 
nur dann Aussicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
haben, wenn sie zuvor in einem Integrationsprojekt an berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen teilnehmen und dort beschäftigt und weiterqualifiziert 
werden.

(3) 1Integrationsunternehmen beschäftigen mindestens 25 Prozent schwer-
behinderte Menschen im Sinne von Absatz 1. 2Der Anteil der schwerbehinderten 
Menschen soll in der Regel 50 Prozent nicht übersteigen.

§ 133 Aufgaben
1Die Integrationsprojekte bieten den schwerbehinderten Menschen Beschäfti-

gung und arbeitsbegleitende Betreuung an, soweit erforderlich auch Maßnahmen 
der beruflichen Weiterbildung oder Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechen-
den außerbetrieblichen Maßnahmen und Unterstützung bei der Vermittlung in 
eine sonstige Beschäftigung in einem Betrieb oder einer Dienststelle auf dem all-
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gemeinen Arbeitsmarkt sowie geeignete Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine 
Beschäftigung in einem Integrationsprojekt.

§ 134  Finanzielle Leistungen
1Integrationsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen 

für Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer 
betriebswirtschaftlichen Beratung und für besonderen Aufwand erhalten.

§ 135 Verordnungsermächtigung
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff 
und die Aufgaben der Integrationsprojekte, die für sie geltenden fachlichen An-
forderungen, die Aufnahmevoraussetzungen und die finanziellen Leistungen zu 
regeln.
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Kapitel 12 � Werkstätten für behinderte Menschen

§ 136 Begriff und Aufgaben der Werkstatt 
für behinderte Menschen

(1) 1Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe 
behinderter Menschen am Arbeitsleben im Sinne des Kapitels 5 des Teils 1 und zur 
Eingliederung in das Arbeitsleben. 2Sie hat denjenigen behinderten Menschen, 
die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht 
wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,
1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer 

Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten 
und

2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu ent-
wickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln.
3Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeits-

markt durch geeignete Maßnahmen. 4Sie verfügt über ein möglichst breites An-
gebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal 
und einen begleitenden Dienst. 5Zum Angebot an Berufsbildungs- und Arbeits-
plätzen gehören ausgelagerte Plätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 6Die aus-
gelagerten Arbeitsplätze werden zum Zwecke des Übergangs und als dauerhaft 
ausgelagerte Plätze angeboten.

(2) 1Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 
unabhängig von Art oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden 
kann, dass sie spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbe-
reich wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung er-
bringen werden. 2Dies ist nicht der Fall bei behinderten Menschen, bei denen trotz 
einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder 
Fremdgefährdung zu erwarten ist oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung 
und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich oder sons-
tige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im 
Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen.

(3) 1Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in 
einer Werkstatt nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und 
gefördert werden, die der Werkstatt angegliedert sind.
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§ 137 Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen

(1) 1Anerkannte Werkstätten nehmen diejenigen behinderten Menschen aus 
ihrem Einzugsgebiet auf, die die Aufnahmevoraussetzungen gemäß § 136 Abs. 2 
erfüllen, wenn Leistungen durch die Rehabilitationsträger gewährleistet sind; die 
Möglichkeit zur Aufnahme in eine andere anerkannte Werkstatt nach Maßgabe 
des § 9 des Zwölften Buches oder entsprechender Regelungen bleibt unberührt. 
2Die Aufnahme erfolgt unabhängig von
1. der Ursache der Behinderung,
2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere Werk-

statt für behinderte Menschen für diese Behinderungsart vorhanden ist, und
3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungs fähigkeit und ei-

nem besonderen Bedarf an Förderung, begleitender Betreuung oder Pflege.

(2) 1Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschäftigt, solange die 
Aufnahmevoraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen.

§ 138 Rechtsstellung und Arbeitsentgelt 
behinderter Menschen

(1) 1Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten ste-
hen, wenn sie nicht Arbeitnehmer sind, zu den Werkstätten in einem arbeitneh-
merähnlichen Rechtsverhältnis, soweit sich aus dem zugrunde liegenden Sozial-
leistungsverhältnis nichts anderes ergibt.

(2) 1Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbe-
reich beschäftigten behinderten Menschen ein Arbeitsentgelt, das sich aus einem 
Grundbetrag in Höhe des Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit 
nach den für sie geltenden Vorschriften behinderten Menschen im Berufsbil-
dungsbereich zuletzt leistet, und einem leistungsangemessenen Steigerungsbe-
trag zusammensetzt. 2Der Steigerungsbetrag bemisst sich nach der individuellen 
Arbeitsleistung der behinderten Menschen, insbesondere unter Berücksichtigung 
von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte.

(3) 1Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter 
Berücksichtigung des zwischen den behinderten Menschen und dem Rehabilita-
tionsträger bestehenden Sozialleistungsverhältnisses durch Werkstattverträge 
zwischen den behinderten Menschen und dem Träger der Werkstatt näher gere-
gelt.

(4) 1Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an Maßnahmen im Ein-
gangsverfahren und im Berufsbildungsbereich gilt § 36 entsprechend.

(5) 1Ist ein volljähriger behinderter Mensch gemäß Absatz 1 in den Arbeitsbe-
reich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Sinne des § 136 
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aufgenommen worden und war er zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfähig, so gilt 
der von ihm geschlossene Werkstattvertrag in Ansehung einer bereits bewirkten 
Leistung und deren Gegenleistung, soweit diese in einem angemessenen Verhält-
nis zueinander stehen, als wirksam.

(6) 1War der volljährige behinderte Mensch bei Abschluss eines Werkstattver-
trages geschäftsunfähig, so kann der Träger einer Werkstatt das Werkstattverhält-
nis nur unter den Voraussetzungen für gelöst erklären, unter denen ein wirksamer 
Vertrag seitens des Trägers einer Werkstatt gekündigt werden kann.

(7) 1Die Lösungserklärung durch den Träger einer Werkstatt bedarf der schrift-
lichen Form und ist zu begründen.

§ 139 Mitwirkung

(1) 1Die in § 138 Abs. 1 genannten behinderten Menschen wirken unabhängig 
von ihrer Geschäftsfähigkeit durch Werkstatträte in den ihre Interessen berühren-
den Angelegenheiten der Werkstatt mit. 2Die Werkstatträte berücksichtigen die 
Interessen der im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstät-
ten tätigen behinderten Menschen in angemessener und geeigneter Weise, solan-
ge für diese eine Vertretung nach § 36 nicht besteht.

(2) 1Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt; er setzt sich aus mindestens 
drei Mitgliedern zusammen.

(3) 1Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in § 138 Abs. 1 genannten be-
hinderten Menschen; von ihnen sind die behinderten Menschen wählbar, die am 
Wahltag seit mindestens sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind.

(4) 1Die Werkstätten für behinderte Menschen unterrichten die Personen, die 
behinderte Menschen gesetzlich vertreten oder mit ihrer Betreuung beauftragt 
sind, einmal im Kalenderjahr in einer Eltern- und Betreuerversammlung in ange-
messener Weise über die Angelegenheiten der Werkstatt, auf die sich die Mitwir-
kung erstreckt, und hören sie dazu an. 2In den Werkstätten kann im Einvernehmen 
mit dem Träger der Werkstatt ein Eltern- und Betreuerbeirat errichtet werden, der 
die Werkstatt und den Werkstattrat bei ihrer Arbeit berät und durch Vorschläge 
und Stellungnahmen unterstützt.

§ 140 Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe

(1) 1Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte 
Menschen zur Beschäftigung behinderter Menschen beitragen, können 50 vom 
Hundert des auf die Arbeitsleistung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetra-
ges solcher Aufträge (Gesamtrechnungsbetrag abzüglich Materialkosten) auf die 
Ausgleichsabgabe anrechnen. 2Dabei wird die Arbeitsleistung des Fachpersonals 
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zur Arbeits- und Berufsförderung berücksichtigt, nicht hingegen die Arbeitsleis-
tung sonstiger nichtbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 3Bei Wei-
terveräußerung von Erzeugnissen anderer anerkannter Werkstätten für behinder-
te Menschen wird die von diesen erbrachte Arbeitsleistung berücksichtigt. 4Die 
Werkstätten bestätigen das Vorliegen der Anrechnungsvoraussetzungen in der 
Rechnung.

(2) 1Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass
1. die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung der 

Ausgleichsabgabe entsteht, von der Werkstatt für behinderte Menschen aus-
geführt und vom Auftraggeber bis spätestens 31. März des Folgejahres vergü-
tet werden und

2. es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer Gesamteinrichtung an 
Werkstätten für behinderte Menschen vergeben, die rechtlich unselbständige 
Teile dieser Einrichtung sind.

(3) 1Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusammenschlüsse anerkannter Werk-
stätten für behinderte Menschen gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 141 Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand
1Aufträge der öffentlichen Hand, die von anerkannten Werkstätten für behin-

derte Menschen ausgeführt werden können, werden bevorzugt diesen Werkstät-
ten angeboten. 2Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates 
hierzu allgemeine Verwaltungsvorschriften.

§ 142 Anerkennungsverfahren
1Werkstätten für behinderte Menschen, die eine Vergünstigung im Sinne die-

ses Kapitels in Anspruch nehmen wollen, bedürfen der Anerkennung. 2Die Ent-
scheidung über die Anerkennung trifft auf Antrag die Bundesagentur für Arbeit 
im Einvernehmen mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe. 3Die Bundesagen-
tur für Arbeit führt ein Verzeichnis der anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen. 4In dieses Verzeichnis werden auch Zusammenschlüsse anerkannter 
Werkstätten für behinderte Menschen aufgenommen.

§ 143 Blindenwerkstätten
1Die §§ 140 und 141 sind auch zugunsten von auf Grund des Blindenwarenver-

triebsgesetzes anerkannten Blindenwerkstätten anzuwenden.
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§ 144 Verordnungsermächtigungen

(1) 1Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Nähere über den Begriff und die Aufgaben der Werkstatt für 
behinderte Menschen, die Aufnahmevoraussetzungen, die fachlichen Anforde-
rungen, insbesondere hinsichtlich der Wirtschaftsführung sowie des Begriffs und 
der Verwendung des Arbeitsergebnisses sowie das Verfahren zur Anerkennung als 
Werkstatt für behinderte Menschen.

(2) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates im Einzelnen die Errichtung, Zusam-
mensetzung und Aufgaben des Werkstattrats, die Fragen, auf die sich die Mitwir-
kung erstreckt, einschließlich Art und Umfang der Mitwirkung, die Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl, einschließlich der Wahlberechtigung und der Wähl-
barkeit, die Amtszeit sowie die Geschäftsführung des Werkstattrats einschließlich 
des Erlasses einer Geschäftsordnung und der persönlichen Rechte und Pflichten 
der Mitglieder des Werkstattrats und der Kostentragung. 2Die Rechtsverordnung 
kann darüber hinaus bestimmen, dass die in ihr getroffenen Regelungen keine An-
wendung auf Religionsgemeinschaften und ihre Einrichtungen finden, soweit sie 
eigene gleichwertige Regelungen getroffen haben.
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Kapitel 13 �  Unentgeltliche Beförderung  
schwerbehinderter Menschen  
im öffentlichen Personenverkehr

§ 145 Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf  
Erstattung der Fahrgeldausfälle

(1) 1Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Be-
wegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder hilflos oder 
gehörlos sind, werden von Unternehmern, die öffentlichen Personenverkehr be-
treiben, gegen Vorzeigen eines entsprechend gekennzeichneten Ausweises nach 
§ 69 Abs. 5 im Nahverkehr im Sinne des § 147 Abs. 1 unentgeltlich befördert; die 
unentgeltliche Beförderung verpflichtet zur Zahlung eines tarifmäßigen Zuschla-
ges bei der Benutzung zuschlagpflichtiger Züge des Nahverkehrs. 2Voraussetzung 
ist, dass der Ausweis mit einer gültigen Wertmarke versehen ist. 3Sie wird gegen 
Entrichtung eines Betrages von 72 Euro für ein Jahr oder 36 Euro für ein halbes 
Jahr ausgegeben. 4Der Betrag erhöht sich in entsprechender Anwendung des § 77 
Absatz 3 erstmals zu dem Zeitpunkt, zu dem die nächste Neubestimmung der Be-
träge der Ausgleichsabgabe erfolgt. 5Liegt dieser Zeitpunkt innerhalb der Gültig-
keitsdauer einer bereits ausgegebenen Wertmarke, ist der höhere Betrag erst im 
Zusammenhang mit der Ausgabe der darauffolgenden Wertmarke zu entrichten. 
6Abweichend von § 77 Absatz 3 Satz 4 sind die sich ergebenden Beträge auf den 
nächsten vollen Eurobetrag aufzurunden. 7Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach entsprechender Anwendung 
des § 77 Absatz 3 Satz 3 ergebenden Beträge im Bundesanzeiger bekannt. 8Wird 
die für ein Jahr ausgegebene Wertmarke vor Ablauf eines halben Jahres ihrer Gül-
tigkeitsdauer zurückgegeben, wird auf Antrag die Hälfte der Gebühr erstattet. 
9Entsprechendes gilt für den Fall, dass der schwerbehinderte Mensch vor Ablauf 
eines halben Jahres der Gültigkeitsdauer der für ein Jahr ausgegebenen Wertmar-
ke verstirbt. 10Auf Antrag wird eine für ein Jahr gültige Wertmarke, ohne dass der 
Betrag nach Satz 3 in seiner jeweiligen Höhe zu entrichten ist, an schwerbehinder-
te Menschen ausgegeben,
1. die blind im Sinne des § 72 Abs. 5 des Zwölften Buches oder entsprechender 

Vorschriften oder hilflos im Sinne des § 33b des Einkommensteuergesetzes 
oder entsprechender Vorschriften sind oder

2. die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch 
oder für den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Dritten und Vier-
ten Kapitel des Zwölften Buches, dem Achten Buch oder den §§ 27a und 27d 
des Bundesversorgungsgesetzes erhalten oder
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3. die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 
Abs. 3 des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs- und Wehr-
dienstbeschädigten sowie von anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. 
August 1965 (BGBl. I S. 978), das zuletzt durch Artikel 41 des Zuständigkeits-
anpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) geändert worden ist, 
erfüllten, solange ein Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 70 festge-
stellt ist oder von mindestens 50 festgestellt ist und sie infolge der Schädigung 
erheblich gehbehindert sind; das Gleiche gilt für schwerbehinderte Menschen, 
die diese Voraussetzungen am 1. Oktober 1979 nur deshalb nicht erfüllt ha-
ben, weil sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu diesem 
Zeitpunkt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet hatten.
11Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange der Ausweis einen gültigen 

Vermerk über die Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugsteuerermäßigung trägt. 
12Die Ausgabe der Wertmarken erfolgt auf Antrag durch die nach § 69 Abs. 5 zu-
ständigen Behörden. 13Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle 
kann die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 3 bis 5 ganz oder teilweise auf andere Be-
hörden übertragen. 14Für Streitigkeiten in Zusammenhang mit der Ausgabe der 
Wertmarke gilt § 51 Abs. 1 Nr. 7 des Sozialgerichtsgesetzes entsprechend.

(2) 1Das Gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des § 147, ohne dass die 
Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sein muss, für die Beförderung
1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absat-

zes 1, wenn die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewie-
sen und dies im Ausweis des schwerbehinderten Menschen eingetragen ist, 
und

2. des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, soweit die Beschaf-
fenheit des Verkehrsmittels dies zulässt, sonstiger orthopädischer Hilfsmittel 
und eines Führhundes; das Gleiche gilt für einen Hund, den ein schwerbehin-
derter Mensch mitführt, in dessen Ausweis die Berechtigung zur Mitnahme 
einer Begleitperson nachgewiesen ist.

(3) 1Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen 1 und 2 ent-
stehenden Fahrgeldausfälle werden nach Maßgabe der §§ 148 bis 150 erstattet. 
2Die Erstattungen sind aus dem Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. 
L 315 vom 3.12.2007, S. 1) ausgenommen.
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§ 146 Persönliche Voraussetzungen

(1) 1In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt 
ist, wer infolge einer Einschränkung des Gehvermögens (auch durch innere Leiden 
oder infolge von Anfällen oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit) nicht 
ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere 
Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die üblicherweise noch zu 
Fuß zurückgelegt werden. 2Der Nachweis der erheblichen Beeinträchtigung in der 
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr kann bei schwerbehinderten Menschen 
mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 80 nur mit einem Ausweis mit 
halbseitigem orangefarbenem Flächenaufdruck und eingetragenem Merkzeichen 
G geführt werden, dessen Gültigkeit frühestens mit dem 1. April 1984 beginnt, 
oder auf dem ein entsprechender Änderungsvermerk eingetragen ist.

(2) 1Zur Mitnahme einer Begleitperson sind schwerbehinderte Menschen 
berechtigt, die bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer 
Behinderung regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind. 2Die Feststellung bedeutet 
nicht, dass die schwerbehinderte Person, wenn sie nicht in Begleitung ist, eine Ge-
fahr für sich oder für andere darstellt.

§ 147 Nah- und Fernverkehr

(1) 1Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr 
mit
1. Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes,
2. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach den §§ 42 und 43 des Personenbeför-

derungsgesetzes auf Linien, bei denen die Mehrzahl der Beförderungen eine 
Strecke von 50 Kilometer nicht übersteigt, es sei denn, dass bei den Verkehrsfor-
men nach § 43 des Personenbeförderungsgesetzes die Genehmigungsbehörde 
auf die Einhaltung der Vorschriften über die Beförderungsentgelte gemäß § 45 
Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes ganz oder teilweise verzichtet hat,

3. S-Bahnen in der 2. Wagenklasse,
4. Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken und Strecken-

abschnitten, die in ein von mehreren Unternehmern gebildetes, mit den unter 
Nummer 1, 2 oder 7 genannten Verkehrsmitteln zusammenhängendes Linien-
netz mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten einbezogen 
sind,

5. Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die überwiegend 
dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Nahverkehr zu befriedigen 
(Züge des Nahverkehrs), 

6. sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des § 2 Abs. 1 
und § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes in der 2. Wagenklasse auf 
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Strecken, bei denen die Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilo-
meter nicht überschreiten,

7. Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr, wenn dieser der Be-
förderung von Personen im Orts- und Nachbarschaftsbereich dient und Aus-
gangs- und Endpunkt innerhalb dieses Bereiches liegen; Nachbarschaftsbe-
reich ist der Raum zwischen benachbarten Gemeinden, die, ohne unmittelbar 
aneinander grenzen zu müssen, durch einen stetigen, mehr als einmal am Tag 
durchgeführten Verkehr wirtschaftlich und verkehrsmäßig verbunden sind.

(2) 1Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr 
mit
1. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42 des Personenbeförderungsgeset-

zes,
2. Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr,
3. Wasserfahrzeugen im Fähr- und Übersetzverkehr, sofern keine Häfen außer-

halb des Geltungsbereiches dieses Gesetzbuchs angelaufen werden, soweit 
der Verkehr nicht Nahverkehr im Sinne des Absatzes 1 ist.

(3) 1Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen 
im öffentlichen Personenverkehr nach Absatz 1 Nr. 2, 5, 6 und 7 im Fahrplan be-
sonders darauf hin, inwieweit eine Pflicht zur unentgeltlichen Beförderung nach 
§ 145 Abs. 1 nicht besteht. 

§ 148 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr

(1) 1Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der 
von den Unternehmern oder den Nahverkehrsorganisationen im Sinne des § 150 
Absatz 2 nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr erstattet.

(2) 1Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle Erträge aus dem 
Fahrkartenverkauf zum genehmigten Beförderungsentgelt; sie umfassen auch Er-
träge aus der Beförderung von Handgepäck, Krankenfahrstühlen, sonstigen ortho-
pädischen Hilfsmitteln, Tieren sowie aus erhöhten Beförderungsentgelten.

(3) 1Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammen-
hängenden Liniennetz mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgel-
ten die Erträge aus dem Fahrkartenverkauf zusammengefasst und dem einzelnen 
Unternehmer anteilmäßig nach einem vereinbarten Verteilungsschlüssel zuge-
wiesen, so ist der zugewiesene Anteil Ertrag im Sinne des Absatzes 2.

(4) 1Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes 1 wird für jedes Land von der Lan-
desregierung oder der von ihr bestimmten Behörde für jeweils ein Jahr bekannt 
gemacht. 2Bei der Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden Zahlen auszu-
gehen:
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1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen 
Wertmarken und der Hälfte der in dem Land am Jahresende in Umlauf befind-
lichen gültigen Ausweise im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1 von schwerbehin-
derten Menschen, die das sechste Lebensjahr vollendet haben und bei denen 
die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson im Ausweis eingetragen 
ist; Wertmarken mit einer Gültigkeitsdauer von einem halben Jahr werden 
zur Hälfte, zurückgegebene Wertmarken für jeden vollen Kalendermonat vor 
Rückgabe zu einem Zwölftel gezählt,

2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum 
Ende des Vorjahres nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung in dem Land 
abzüglich der Zahl der Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, und der Zahlen nach Nummer 1.
3Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen:

Nach Nummer 1 errechnete Zahl
  � 100.
Nach Nummer 2 errechnete Zahl
4Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 

und mehr werden auf ganze Hundertstel aufgerundet, im Übrigen abgerundet.

(5) 1Weist ein Unternehmen durch Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis 
zwischen den nach diesem Kapitel unentgeltlich beförderten Fahrgästen und den 
sonstigen Fahrgästen den nach Absatz 4 festgesetzten Prozentsatz um mindes-
tens ein Drittel übersteigt, wird neben dem sich aus der Berechnung nach Absatz 
4 ergebenden Erstattungsbetrag auf Antrag der nachgewiesene, über dem Drittel 
liegende Anteil erstattet. 2Die Länder können durch Rechtsverordnung bestim-
men, dass die Verkehrszählung durch Dritte auf Kosten des Unternehmens zu er-
folgen hat.

(6) Absatz 5 gilt nicht in Fällen des § 150 Absatz 1a.

§ 149 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr

(1) 1Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der 
von den Unternehmern nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Fernverkehr er-
stattet.

(2) 1Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für jeweils zwei Jahre 
bekannt gemacht. 2Bei der Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden, für 
das letzte Jahr vor Beginn des Zweijahreszeitraumes vorliegenden Zahlen auszu-
gehen:



SG
B

 IX

SOZIALGESETZBUCH IX

ABC  Behinderung & Beruf 421

1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf be-
findlichen gültigen Ausweise nach § 145 Abs. 1 Satz 1, auf denen die Berechti-
gung zur Mitnahme einer Begleitperson eingetragen ist, abzüglich 25 Prozent,

2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum 
Jahresende nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes abzüglich der Zahl der Kinder, die das vierte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, und der nach Nummer 1 ermittelten Zahl.
3Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu errechnen:

Nach Nummer 1 errechnete Zahl
  � 100. 
Nach Nummer 2 errechnete Zahl
4§ 148 Abs. 4 letzter Satz gilt entsprechend.

§ 150 Erstattungsverfahren

(1) 1Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. 2Bei 
einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammen hängenden Liniennetz 
mit einheitlichen oder verbundenen Be förderungsentgelten können die Anträge 
auch von einer Gemeinschaftseinrichtung dieser Unternehmer für ihre Mitglieder 
gestellt werden. 3Der Antrag ist bis zum 31. Dezember für das vorangegangene 
Kalenderjahr zu stellen, und zwar für den Nahverkehr nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und für den Fernverkehr an das Bundesverwaltungsamt, für den übrigen Nahver-
kehr bei den in Absatz 3 bestimmten Behörden.

(1a) 1Haben sich in einem Bundesland mehrere Aufgabenträger des öffentli-
chen Personennahverkehrs auf lokaler oder regionaler Ebene zu Verkehrsverbün-
den zusammengeschlossen und erhalten die im Zuständigkeitsbereich dieser 
Aufgabenträger öffentlichen Personennahverkehr betreibenden Verkehrsunter-
nehmen für ihre Leistungen ein mit diesen Aufgabenträgern vereinbartes Entgelt 
(Bruttoprinzip), können anstelle der antrags- und erstattungsberechtigten Ver-
kehrsunternehmen auch die Nahverkehrsorganisationen Antrag auf Erstattung 
der in ihrem jeweiligen Gebiet entstandenen Fahrgeldausfälle stellen, sofern die 
Verkehrsunternehmen hierzu ihr Einvernehmen erteilt haben.

(2) 1Die Unternehmer oder die Nahverkehrsorganisationen im Sinne des Ab-
satzes 1a erhalten auf Antrag Vorauszahlungen für das laufende Kalenderjahr in 
Höhe von insgesamt 80 Prozent des zuletzt für ein Jahr festgesetzten Erstattungs-
betrages. 2Die Vorauszahlungen werden je zur Hälfte am 15. Juli und am 15. No-
vember gezahlt. 3Der Antrag auf Vorauszahlungen gilt zugleich als Antrag im Sin-
ne des Absatzes 1. 4Die Vorauszahlungen sind zurückzuzahlen, wenn Unterlagen, 
die für die Berechnung der Erstattung erforderlich sind, nicht bis zum 31. Dezem-
ber des auf die Vorauszahlung folgenden Kalenderjahres vorgelegt sind.
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(3)1 Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behörden 
fest, die über die Anträge auf Erstattung und Vorauszahlung entscheiden und die 
auf den Bund und das Land entfallenden Beträge auszahlen. 2§ 11 Abs. 2 bis 4 des 
Personenbeförderungsgesetzes gilt entsprechend.

(4) 1Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Länder, entschei-
den die nach Landesrecht zuständigen Landesbehörden dieser Länder darüber, 
welcher Teil der Fahrgeldeinnahmen jeweils auf den Bereich ihres Landes entfällt.

(5) 1Die Unternehmen im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 legen ihren Anträ-
gen an das Bundesverwaltungsamt den Anteil der nachgewiesenen Fahrgeldein-
nahmen im Nahverkehr zugrunde, der auf den Bereich des jeweiligen Landes ent-
fällt; für den Nahverkehr von Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 147 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 bestimmt sich dieser Teil nach dem Anteil der Zugkilometer, die von 
einer Eisenbahn des Bundes mit Zügen des Nahverkehrs im jeweiligen Land er-
bracht werden.

(6) 1Hinsichtlich der Erstattungen gemäß § 148 für den Nahverkehr nach § 151 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und gemäß § 149 sowie der entsprechenden Vorauszahlungen 
nach Absatz 2 wird dieses Kapitel in bundeseigener Verwaltung ausgeführt. 2Die 
Verwaltungsaufgaben des Bundes erledigt das Bundesverwaltungsamt nach 
fachlichen Weisungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in eigener 
Zuständigkeit.

(7) 1Für das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz 
und die entsprechenden Gesetze der Länder. 2Bei Streitigkeiten über die Erstattun-
gen und die Vorauszahlungen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

§ 151 Kostentragung
1Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung 

1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des 
Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befin-
den (auch in Verkehrsverbünden), erstattungsberechtigte Unternehmer sind 
sowie

2. im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten Gegenstände im 
Sinne des § 145 Abs. 2.
2Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung im 

übrigen Nahverkehr.

§ 152 Einnahmen aus Wertmarken
1Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jährlichen Einnahmen 

erhält der Bund einen Anteil von 27 Prozent. 2Dieser ist unter Berücksichtigung 
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der in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni eines Kalenderjahres eingegangenen Ein-
nahmen zum 15. Juli und unter Berücksichtigung der vom 1. Juli bis 31. Dezember 
eines Kalenderjahres eingegangenen Einnahmen zum 15. Januar des darauffol-
genden Kalenderjahres an den Bund abzuführen.

§ 153 Erfassung der Ausweise
1Die für die Ausstellung der Ausweise nach § 69 Absatz 5 zuständigen Behör-

den erfassen
1. die am Jahresende im Umlauf befindlichen gültigen Ausweise, getrennt nach 

Art und besonderen Eintragungen,
2. die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach der jeweili-

gen Gültigkeitsdauer und die daraus erzielten Einnahmen,

als Grundlage für die nach § 148 Absatz 4 Nummer 1 und § 149 Absatz 2 
Nummer 1 zu ermittelnde Zahl der Ausweise und Wertmarken. 2Die zuständigen 
obersten Landesbehörden teilen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
das Ergebnis der Erfassung nach Satz 1 spätestens bis zum 31. März des Jahres 
mit, in dem die Prozentsätze festzusetzen sind.

§ 154 Verordnungsermächtigungen

(1) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund 
des § 70 nähere Vorschriften über die Gestaltung der Wertmarken, ihre Verbin-
dung mit dem Ausweis und Vermerke über ihre Gültigkeitsdauer zu erlassen.

(2) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung festzulegen, welche Zuggattungen von Eisenbahnen des Bundes zu den 
Zügen des Nahverkehrs im Sinne des § 147 Abs. 1 Nr. 5 und zu den zuschlagpflich-
tigen Zügen des Nahverkehrs im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz 
zählen.
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Kapitel 14 � Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften

§ 155 Strafvorschriften

(1) 1Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nis, offenbart, das ihm als Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen an-
vertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) 1Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen an-
deren zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 2Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein 
fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen 
Geheimhaltung er nach Absatz 1 verpflichtet ist, verwertet.

(3) 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

§ 156 Bußgeldvorschriften

(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 71 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 

nach § 79 Nr. 1, oder § 71 Abs. 1 Satz 3 schwerbehinderte Menschen nicht be-
schäftigt,

2. entgegen § 80 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise führt oder nicht oder nicht rechtzeitig vor-
legt,

3. entgegen § 80 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstat-
tet,

4. entgegen § 80 Abs. 5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt,

5. entgegen § 80 Abs. 7 Einblick in den Betrieb oder die Dienststelle nicht oder 
nicht rechtzeitig gibt,

6. entgegen § 80 Abs. 8 eine dort bezeichnete Person nicht oder nicht rechtzeitig 
benennt,

7. entgegen § 81 Abs. 1 Satz 4 oder 9 eine dort bezeichnete Vertretung oder einen 
Beteiligten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
richtet,

8. entgegen § 81 Abs. 1 Satz 7 eine Entscheidung nicht erörtert, oder
9. entgegen § 95 Abs. 2 Satz 1 die Schwerbehindertenvertretung nicht, nicht rich-

tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht oder nicht 
rechtzeitig hört.
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(2) 1Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro ge-
ahndet werden.

(3) 1Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Bundesagentur für Arbeit.

(4) 1§ 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(5) 1Die Geldbuße ist an das Integrationsamt abzuführen. 2Für ihre Verwen-
dung gilt § 77 Abs. 5.

§ 157 Stadtstaatenklausel

(1) 1Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermächtigt, die 
Schwerbehindertenvertretung für Angelegenheiten, die mehrere oder alle Dienst-
stellen betreffen, in der Weise zu regeln, dass die Schwerbehindertenvertretungen 
aller Dienststellen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung wählen. 2Für die 
Wahl gilt § 94 Abs. 2, 3, 6 und 7 entsprechend. 

(2) 1§ 97 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 158 Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst

Für den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit folgenden Abwei-
chungen:
1. Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer 3 als einheitliche 

Dienststelle.
2. 1Für den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur Vorlage des nach 

§ 80 Abs. 1 zu führenden Verzeichnisses, zur Anzeige nach § 80 Abs. 2 und zur 
Gewährung von Einblick nach § 80 Abs. 7 nicht. 2Die Anzeigepflicht nach § 90 
Abs. 3 gilt nur für die Beendigung von Probearbeitsverhältnissen.

3. 1Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und Stellen des 
Bundesnachrichtendienstes, die nicht zu seiner Zentrale gehören. 2§ 94 Abs. 1 
Satz 4 und 5 sowie § 97 sind nicht anzuwenden. 3In den Fällen des § 97 Abs. 
6 ist die Schwerbehindertenvertretung der Zentrale des Bundesnachrichten-
dienstes zuständig. 4Im Falle des § 94 Abs. 6 Satz 4 lädt der Leiter oder die Lei-
terin der Dienststelle ein. 5Die Schwerbehindertenvertretung ist in den Fällen 
nicht zu beteiligen, in denen die Beteiligung der Personalvertretung nach dem 
Bundespersonalvertretungsgesetz ausgeschlossen ist. 6Der Leiter oder die 
Leiterin des Bundesnachrichtendienstes kann anordnen, dass die Schwerbe-
hindertenvertretung nicht zu beteiligen ist, Unterlagen nicht vorgelegt oder 
Auskünfte nicht erteilt werden dürfen, wenn und soweit dies aus besonderen 
nachrichtendienstlichen Gründen geboten ist. 7Die Rechte und Pflichten der 
Schwerbehindertenvertretung ruhen, wenn die Rechte und Pflichten der Per-
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sonalvertretung ruhen. 8§ 96 Abs. 7 Satz 3 ist nach Maßgabe der Sicherheits-
bestimmungen des Bundesnachrichtendienstes anzuwenden. 9§ 99 Abs. 2 gilt 
nur für die in § 99 Abs. 1 genannten Personen und Vertretungen der Zentrale 
des Bundesnachrichtendienstes.

4. Im Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119) und die Wider-
spruchsausschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 120) treten in Angele-
genheiten schwerbehinderter Menschen, die beim Bundesnachrichtendienst 
beschäftigt sind, an die Stelle der Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitgeber sind (§ 119 Abs. 1 und § 120 Abs. 1), Angehörige 
des Bundesnachrichtendienstes, an die Stelle der Schwerbehindertenvertre-
tung die Schwerbehindertenvertretung der Zentrale des Bundesnachrichten-
dienstes. 11Sie werden dem Integrationsamt und der Bundesagentur für Arbeit 
vom Leiter oder der Leiterin des Bundesnachrichtendienstes benannt. 12Die 
Mitglieder der Ausschüsse müssen nach den dafür geltenden Bestimmungen 
ermächtigt sein, Kenntnis von Verschlusssachen des in Betracht kommenden 
Geheimhaltungsgrades zu erhalten.

5. Über Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Buches im Geschäftsbereich 
des Bundesnachrichtendienstes entstehen, entscheidet im ersten und letzten 
Rechtszug der oberste Gerichtshof des zuständigen Gerichtszweiges.

§ 159 Übergangsregelung

(1) 1Abweichend von § 71 Abs. 1 beträgt die Pflichtquote für die in § 71 Abs. 
3 Nr. 1 und 4 genannten öffentlichen Arbeitgeber des Bundes weiterhin 6 Pro-
zent, wenn sie am 31. Oktober 1999 auf mindestens 6 Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen beschäftigt hatten.

(2) 1Auf Leistungen nach § 33 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes in Ver-
bindung mit dem Ersten Abschnitt der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabever-
ordnung jeweils in der bis zum 30. September 2000 geltenden Fassung sind die 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsvorschriften weiter anzuwenden, wenn die 
Entscheidung über die beantragten Leistungen vor dem 1. Oktober 2000 getroffen 
worden ist.

(3) 1Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes getroffene bindende Fest-
stellung über das Vorliegen einer Behinderung, eines Grades der Behinderung und 
das Vorliegen weiterer gesundheitlicher Merkmale gelten als Feststellungen nach 
diesem Buch.

(4) 1Die nach § 56 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes erlassenen allgemei-
nen Richtlinien sind bis zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach 
§ 141 weiter anzuwenden.
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(5) 1§ 17 Abs. 2 Satz 1 ist vom 1. Januar 2008 an mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass auf Antrag Leistungen durch ein Persönliches Budget ausgeführt werden.

(6) 1Auf Erstattungen nach Teil 2 Kapitel 13 ist § 148 für bis zum 31. Dezember 
2004 entstandene Fahrgeldausfälle in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fas-
sung anzuwenden.

§ 160  Überprüfungsregelung

(1) 1Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des 
Bundes bis zum 30. Juni 2005 über die Situation behinderter und schwerbehinder-
ter Frauen und Männer auf dem Ausbildungsstellenmarkt und schlägt die danach 
zu treffenden Maßnahmen vor.

(2) 1Sie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 30. 
Juni 2007 über die Wirkungen der Instrumente zur Sicherung von Beschäftigung 
und zur betrieblichen Prävention. 2Dabei wird auch die Höhe der Beschäftigungs-
pflichtquote überprüft.
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Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 
(SchwbAV)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 1988 (BGBl. I S. 484), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2959), 
Rechtsstand 22. Dezember 2008
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Erster Abschnitt � (weggefallen)

§§ 1 bis 13 (weggefallen)

Zweiter Abschnitt �  Förderung der Teilhabe  
schwerbehinderter Menschen  
am Arbeitsleben aus Mitteln  
der Ausgleichsabgabe  
durch die Integrationsämter

§ 14 Verwendungszwecke

(1)1Die Integrationsämter haben die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
der Ausgleichsabgabe einschließlich der Zinsen, der Tilgungsbeträge aus Darle-
hen, der zurückgezahlten Zuschüsse sowie der unverbrauchten Mittel des Vorjah-
res zu verwenden für folgende Leistungen:
1. Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für 

schwerbehinderte Menschen,
2. Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben, einschließlich der Durch-

führung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen,
3. Leistungen für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 

Arbeitsleben und
4. Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und Modellvorhaben auf dem 

Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben, sofern 
ihnen ausschließlich oder überwiegend regionale Bedeutung zukommt oder 
beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales beantragte Mittel aus dem 
Ausgleichsfonds nicht erbracht werden konnten.

(2) 1Die Mittel der Ausgleichsabgabe sind vorrangig für die Förderung nach Ab-
satz 1 Nr. 1 und 2 zu verwenden.

(3) 1Die Integrationsämter können sich an der Förderung von Vorhaben nach 
§ 41 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 durch den Ausgleichsfonds beteiligen.
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1. Unterabschnitt 
Leistungen zur Förderung 
des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots  
für schwerbehinderte Menschen

§ 15 Leistungen an Arbeitgeber zur Schaffung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen

(1) 1Arbeitgeber können Darlehen oder Zuschüsse bis zur vollen Höhe der ent-
stehenden notwendigen Kosten zu den Aufwendungen für folgende Maßnahmen 
erhalten:
1. die Schaffung neuer geeigneter, erforderlichenfalls behinderungsgerecht aus-

gestatteter Arbeitsplätze in Betrieben oder Dienststellen für schwerbehinder-
te Menschen,

a) die ohne Beschäftigungspflicht oder über die Beschäftigungspflicht hi-
naus (§ 71 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) eingestellt werden 
sollen,

b) die im Rahmen der Erfüllung der besonderen Beschäftigungspflicht ge-
genüber im Arbeits- und Berufsleben besonders betroffenen schwerbe-
hinderten Menschen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und § 72 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch) eingestellt werden sollen,

c) die nach einer längerfristigen Arbeitslosigkeit von mehr als 12 Monaten 
eingestellt werden sollen, 

d) die im Anschluß an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt 
für behinderte Menschen eingestellt werden sollen oder

e) die zur Durchführung von Maßnahmen der besonderen Fürsorge und 
Förderung nach § 81 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 4 und 5 und Abs. 5 
Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch auf einen neu zu schaffen-
den Arbeitsplatz umgesetzt werden sollen oder deren Beschäftigungs-
verhältnis ohne Umsetzung auf einen neu zu schaffenden Arbeitsplatz 
enden würde,

2. die Schaffung neuer geeigneter, erforderlichenfalls behinderungsgerecht aus-
gestatteter Ausbildungsplätze und Plätze zur sonstigen beruflichen Bildung 
für schwerbehinderte Menschen, insbesondere zur Teilnahme an Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch, in Betrieben oder Dienststellen,

wenn gewährleistet wird, daß die geförderten Plätze für einen nach Lage des 
Einzelfalles zu bestimmenden langfristigen Zeitraum schwerbehinderten Men-
schen vorbehalten bleiben. 2Leistungen können auch zu den Aufwendungen er-
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bracht werden, die durch die Ausbildung schwerbehinderter Menschen im Ge-
brauch der nach Satz 1 geförderten Gegenstände entstehen.

(2) 1Leistungen sollen nur erbracht werden, wenn sich der Arbeitgeber in ei-
nem angemessenen Verhältnis an den Gesamtkosten beteiligt. 2Sie können nur 
erbracht werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu 
erbringen sind oder erbracht werden. 3Art und Höhe der Leistung bestimmen sich 
nach den Umständen des Einzelfalles. 4Darlehen sollen mit jährlich 10 vom Hun-
dert getilgt werden; von der Tilgung kann im Jahr der Auszahlung und dem darauf 
folgenden Kalenderjahr abgesehen werden. 5Auch von der Verzinsung kann abge-
sehen werden.

(3) 1Die behinderungsgerechte Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplät-
zen und die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen können, wenn Leistungen nach 
Absatz 1 nicht erbracht werden, nach den Vorschriften über die begleitende Hilfe 
im Arbeitsleben (§ 26) gefördert werden.

§ 16  Arbeitsmarktprogramme für  
schwerbehinderte Menschen

Die Integrationsämter können der Bundesagentur für Arbeit Mittel der Aus-
gleichsabgabe zur Durchführung befristeter regionaler Arbeitsmarktprogramme 
gemäß § 104 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuweisen.

2. Unterabschnitt 
Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben

§ 17 Leistungsarten

(1) 1Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben können erbracht wer-
den
1. an schwerbehinderte Menschen

a) für technische Arbeitshilfen (§ 19),
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes (§ 20),
c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz 

(§ 21),
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsge-

rechten Wohnung (§ 22),
e) (weggefallen)
f) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung berufli-

cher Kenntnisse und Fertigkeiten (§ 24) und
g) in besonderen Lebenslagen (§ 25),
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2. an Arbeitgeber
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungs-

plätzen für schwerbehinderte Menschen (§ 26),
b) für Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung besonders 

betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener 
(§ 26a),

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behin-
derter Jugendlicher und junger Erwachsener (§ 26 b),

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments (§ 26c) und 

e) bei außergewöhnlichen Belastungen (§ 27),
3. an Träger von Integrationsfachdiensten zu den Kosten ihrer Inanspruch-

nahme (§ 27a) einschließlich freier gemeinnütziger Einrichtungen und 
Organisationen zu den Kosten einer psychosozialen Betreuung schwer-
behinderter Menschen (§ 28) sowie an Träger von Integrationsprojekten 
(§ 28a),

4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen 
(§ 29).
2Daneben können solche Leistungen unter besonderen Umständen an Träger 

sonstiger Maßnahmen erbracht werden, die dazu dienen und geeignet sind, die 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt (Aufnahme, Ausübung oder Sicherung einer möglichst dauerhaften 
Beschäftigung) zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu sichern.

(1a) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des 
Integrationsamtes für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der 
Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme 
der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz.

(1b) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des 
Integrationsamtes aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehen-
den Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer Berufsbegleitung nach 
§ 38a Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) 1Andere als die in Absatz 1 bis 1b genannten Leistungen, die der Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nicht oder nur mittelbar dienen, 
können nicht erbracht werden. 2Insbesondere können medizinische Maßnahmen 
sowie Urlaubs- und Freizeitmaßnahmen nicht gefördert werden.

§ 18 Leistungsvoraussetzungen

(1) 1Leistungen nach § 17 Abs. 1 bis 1b dürfen nur erbracht werden, soweit Leis-
tungen für denselben Zweck nicht von einem Rehabilitationsträger, vom Arbeitge-
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ber oder von anderer Seite zu erbringen sind oder, auch wenn auf sie ein Rechts-
anspruch nicht besteht, erbracht werden. 2Der Nachrang der Träger der Sozialhilfe 
gemäß § 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und das Verbot der Aufstockung 
von Leistungen der Rehabilitationsträger durch Leistungen der Integrationsämter 
(§ 102 Abs. 5 Satz 2 letzter Halbsatz des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und 
die Möglichkeit der Integrationsämter, Leistungen der begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben vorläufig zu erbringen (§ 102 Abs. 6 Satz 3 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch), bleiben unberührt.

(2) 1Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben können erbracht werden,
1. wenn die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt un-

ter Berücksichtigung von Art oder Schwere der Behinderung auf besondere 
Schwierigkeiten stößt und durch die Leistungen ermöglicht, erleichtert oder 
gesichert werden kann und

2. wenn es dem schwerbehinderten Menschen wegen des behinderungsbeding-
ten Bedarfs nicht zuzumuten ist, die erforderlichen Mittel selbst aufzubringen. 
In den übrigen Fällen sind seine Einkommensverhältnisse zu berücksichtigen.

(3) 1Die Leistungen können als einmalige oder laufende Leistungen erbracht 
werden. 2Laufende Leistungen können in der Regel nur befristet erbracht werden. 
3Leistungen können wiederholt erbracht werden.

I. Leistungen an schwerbehinderte Menschen

§ 19 Technische Arbeitshilfen
1Für die Beschaffung technischer Arbeitshilfen, ihre Wartung, Instandsetzung 

und die Ausbildung des schwerbehinderten Menschen im Gebrauch können die 
Kosten bis zur vollen Höhe übernommen werden. 2Gleiches gilt für die Ersatzbe-
schaffung und die Beschaffung zur Anpassung an die technische Weiterentwick-
lung.

§ 20 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes
1Schwerbehinderte Menschen können Leistungen zum Erreichen des Arbeits-

platzes nach Maßgabe der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung vom 28. September 
1987 (BGBl. I S. 2251) erhalten.
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§ 21 Hilfen zur Gründung und Erhaltung  
einer selbständigen beruflichen Existenz

(1) 1Schwerbehinderte Menschen können Darlehen oder Zinszuschüsse zur 
Gründung und zur Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz erhalten, 
wenn
1. sie die erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für die 

Ausübung der Tätigkeit erfüllen,
2. sie ihren Lebensunterhalt durch die Tätigkeit voraussichtlich auf Dauer im we-

sentlichen sicherstellen können und
3. die Tätigkeit unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des Arbeits-

markts zweckmäßig ist.

(2) 1Darlehen sollen mit jährlich 10 vom Hundert getilgt werden. 2Von der 
Tilgung kann im Jahr der Auszahlung und dem darauffolgenden Kalenderjahr ab-
gesehen werden. 3Satz 2 gilt, wenn Darlehen verzinslich gegeben werden, für die 
Verzinsung.

(3) 1Sonstige Leistungen zur Deckung von Kosten des laufenden Betriebs kön-
nen nicht erbracht werden.

(4) 1Die §§ 17 bis 20 und die §§ 22 bis § 27 sind zugunsten von schwerbehinder-
ten Menschen, die eine selbständige Tätigkeit ausüben oder aufzunehmen beab-
sichtigen, entsprechend anzuwenden.

§ 22  Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung  
einer behinderungsgerechten Wohnung

(1) 1Schwerbehinderte Menschen können Leistungen erhalten
1. zur Beschaffung von behinderungsgerechtem Wohnraum im Sinne des § 16 

des Wohnraumförderungsgesetzes,
2. zur Anpassung von Wohnraum und seiner Ausstattung an die besonderen be-

hinderungsbedingten Bedürfnisse und
3. zum Umzug in eine behinderungsgerechte oder erheblich verkehrsgünstiger 

zum Arbeitsplatz gelegene Wohnung.

(2) 1Leistungen können als Zuschüsse, Zinszuschüsse oder Darlehen erbracht 
werden. 2Höhe, Tilgung und Verzinsung bestimmen sich nach den Umständen des 
Einzelfalls.

(3) 1Leistungen von anderer Seite sind nur insoweit anzurechnen, als sie 
schwerbehinderten Menschen für denselben Zweck wegen der Behinderung zu 
erbringen sind oder erbracht werden.
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§ 23

(weggefallen)

§ 24  Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung 
 beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten

1Schwerbehinderte Menschen, die an inner- oder außerbetrieblichen Maß-
nahmen der beruflichen Bildung zur Erhaltung und Erweiterung ihrer beruflichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten oder zur Anpassung an die technische Entwicklung 
teilnehmen, vor allem an besonderen Fortbildungs- und Anpassungsmaßnah-
men, die nach Art, Umfang und Dauer den Bedürfnissen dieser schwerbehinder-
ten Menschen entsprechen, können Zuschüsse bis zur Höhe der ihnen durch die 
Teilnahme an diesen Maßnahmen entstehenden Aufwendungen erhalten. 2Hilfen 
können auch zum beruflichen Aufstieg erbracht werden.

§ 25 Hilfen in besonderen Lebenslagen
1Andere Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben als die in den §§ 19 

bis 24 geregelten Leistungen können an schwerbehinderte Menschen erbracht 
werden, wenn und soweit sie unter Berücksichtigung von Art oder Schwere der 
Behinderung erforderlich sind, um die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu sichern.

II. Leistungen an Arbeitgeber

§ 26 Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und 
 Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen

(1) 1Arbeitgeber können Darlehen oder Zuschüsse bis zur vollen Höhe der ent-
stehenden notwendigen Kosten für folgende Maßnahmen erhalten:
1. die behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten 

einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte,
2. die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen, 

insbesondere wenn eine Teilzeitbeschäftigung mit einer Dauer auch von weni-
ger als 18 Stunden, wenigstens aber 15 Stunden, wöchentlich wegen Art oder 
Schwere der Behinderung notwendig ist,

3. die Ausstattung von Arbeits- oder Ausbildungsplätzen mit notwendigen tech-
nischen Arbeitshilfen, deren Wartung und Instandsetzung sowie die Ausbil-
dung des schwerbehinderten Menschen im Gebrauch der nach den Nummern 
1 bis 3 geförderten Gegenstände,
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4. sonstige Maßnahmen, durch die eine möglichst dauerhafte behinderungsge-
rechte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Betrieben oder Dienst-
stellen ermöglicht, erleichtert oder gesichert werden kann.
2Gleiches gilt für Ersatzbeschaffungen oder Beschaffungen zur Anpassung an 

die technische Weiterentwicklung.

(2) 1Art und Höhe der Leistung bestimmen sich nach den Umständen des Ein-
zelfalls, insbesondere unter Berücksichtigung, ob eine Verpflichtung des Arbeitge-
bers zur Durchführung von Maßnahmen nach Absatz 1 gemäß § 81 Abs. 3 Satz 1, 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 und 5 und Abs. 5 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
besteht und erfüllt wird sowie ob schwerbehinderte Menschen ohne Beschäfti-
gungspflicht oder über die Beschäftigungspflicht hinaus (§ 71 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) oder im Rahmen der Erfüllung der besonderen Beschäfti-
gungspflicht gegenüber bei der Teilhabe am Arbeitsleben besonders betroffenen 
schwerbehinderten Menschen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und § 72 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch) beschäftigt werden.

(3) 1§ 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 26a Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung besonders betrof-
fener schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener

1Arbeitgeber, die ohne Beschäftigungspflicht (§ 71 Abs. 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch) besonders betroffene schwerbehinderte Menschen zur Berufs-
ausbildung einstellen, können Zuschüsse zu den Gebühren, insbesondere Prü-
fungsgebühren bei der Berufsausbildung, erhalten.

§ 26b Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufs- 
ausbildung behinderter Jugendlicher und junger 
Erwachsener

1Arbeitgeber können Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbil-
dung behinderter Jugendlicher und junger Erwachsener erhalten, die für die Zeit 
der Berufsausbildung schwerbehinderten Menschen nach § 68 Abs. 4 gleichge-
stellt sind.

§ 26c Prämien zur Einführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements

1Arbeitgeber können zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmana-
gements Prämien erhalten.
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§ 27 Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen

(1) 1Arbeitgeber können Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belas-
tungen erhalten, die mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen 
verbunden sind, der nach Art oder Schwere seiner Behinderung im Arbeits- und 
Berufsleben besonders betroffen ist (§ 72 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch) oder im Anschluss an eine Beschäftigung in einer 
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder in Teilzeit (§ 75 Abs. 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch) beschäftigt wird, vor allem, wenn ohne die-
se Leistungen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde. 2Leistungen nach 
Satz 1 können auch in Probebeschäftigungen und Praktika erbracht werden, die 
ein in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigter schwerbehinderter 
Mensch im Rahmen von Maßnahmen zur Förderung des Übergangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt (§ 5 Abs. 4 der Werkstättenverordnung) absolviert, wenn die 
dem Arbeitgeber entstehenden außergewöhnlichen Belastungen nicht durch die 
in dieser Zeit erbrachten Leistungen der Rehabilitationsträger abgedeckt werden.

(2) 1Außergewöhnliche Belastungen sind überdurchschnittlich hohe finan-
zielle Aufwendungen oder sonstige Belastungen, die einem Arbeitgeber bei der 
Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen auch nach Ausschöpfung al-
ler Möglichkeiten entstehen und für die die Kosten zu tragen für den Arbeitgeber 
nach Art oder Höhe unzumutbar ist.

(3) 1Für die Zuschüsse zu notwendigen Kosten nach Absatz 2 gilt § 26 Abs. 2 
entsprechend. 

(4) 1Die Dauer des Zuschusses bestimmt sich nach den Umständen des Einzel-
falls.

III. Sonstige Leistungen

§ 27a  Leistungen an Integrationsfachdienste
1Träger von Integrationsfachdiensten im Sinne des Kapitels 7 des Teils 2 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch können Leistungen nach § 113 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch zu den durch ihre Inanspruchnahme entstehenden not-
wendigen Kosten erhalten.

§ 28 Leistungen zur Durchführung der psychosozialen 
Betreuung schwerbehinderter Menschen

(1) 1Freie gemeinnützige Träger psychosozialer Dienste, die das Integrations-
amt an der Durchführung der ihr obliegenden Aufgabe der im Einzelfall erforderli-
chen psychosozialen Betreuung schwerbehinderter Menschen unter Fortbestand 
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ihrer Verantwortlichkeit beteiligt, können Leistungen zu den daraus entstehenden 
notwendigen Kosten erhalten.

(2) 1Leistungen nach Absatz 1 setzen voraus, daß
1. der psychosoziale Dienst nach seiner personellen, räumlichen und sächlichen 

Ausstattung zur Durchführung von Maßnahmen der psychosozialen Betreu-
ung geeignet ist, insbesondere mit Fachkräften ausgestattet ist, die über eine 
geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoziale Zusatzqualifikation und aus-
reichende Berufserfahrung verfügen, und

2. die Maßnahmen
a) nach Art, Umfang und Dauer auf die Aufnahme, Ausübung und Siche-

rung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgerichtet und dafür 
geeignet sind,

b) nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durch-
geführt werden, insbesondere die Kosten angemessen sind, und

c) aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Integrationsamt und dem 
Träger des psychosozialen Dienstes durchgeführt werden.

2Leistungen können gleichermaßen für Maßnahmen für schwerbehinderte 
Menschen erbracht werden, die diesen Dienst unter bestimmten, in der Vereinba-
rung näher zu regelnden Voraussetzungen im Einvernehmen mit dem Integrati-
onsamt unmittelbar in Anspruch nehmen.

(3) 1Leistungen sollen in der Regel bis zur vollen Höhe der notwendigen Kosten 
erbracht werden, die aus der Beteiligung an den im Einzelfall erforderlichen Maß-
nahmen entstehen. 2Das Nähere über die Höhe der zu übernehmenden Kosten, 
ihre Erfassung, Darstellung und Abrechnung bestimmt sich nach der Vereinba-
rung zwischen dem Integrationsamt und dem Träger des psychosozialen Dienstes 
gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c.

§ 28a Leistungen an Integrationsprojekte
1Integrationsprojekte im Sinne des Kapitels 11 des Teils 2 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch, können Leistungen für Aufbau, Erweiterung, Modernisierung 
und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und be-
sonderen Aufwand erhalten.

§ 29 Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, 
Schulungs- und Bildungsmaßnahmen

(1) 1Die Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für Vertrau-
enspersonen schwerbehinderter Menschen, Beauftragte der Arbeitgeber, Be-
triebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialräte sowie die Mitglieder 
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der Stufenvertretungen wird gefördert, wenn es sich um Veranstaltungen der 
Integrationsämter im Sinne des § 102 Abs. 2 Satz 6 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch handelt. 2Die Durchführung von Maßnahmen im Sinne des Satzes 1 
durch andere Träger kann gefördert werden, wenn die Maßnahmen erforderlich 
und die Integrationsämter an ihrer inhaltlichen Gestaltung maßgeblich beteiligt 
sind.

(2) 1Aufklärungsmaßnahmen sowie Schulungs- und Bildungsmaßnahmen 
für andere als in Absatz 1 genannte Personen, die die Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben zum Gegenstand haben, können gefördert werden. 
2Dies gilt auch für die Qualifizierung des nach § 102 Abs. 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch einzusetzenden Personals sowie für notwendige Informations-
schriften und -veranstaltungen über Rechte, Pflichten, Leistungen und sonstige 
Eingliederungshilfen sowie Nachteilsausgleiche nach dem Neunten Buch Sozial-
gesetzbuch und anderen Vorschriften.

3. Unterabschnitt 
Leistungen für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben

§ 30 Förderungsfähige Einrichtungen

(1) 1Leistungen können für die Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Mo-
dernisierung folgender Einrichtungen erbracht werden:
1. betriebliche, überbetriebliche und außerbetriebliche Einrichtungen zur Vorbe-

reitung von behinderten Menschen auf eine berufliche Bildung oder die Teilha-
be am Arbeitsleben,

2. betriebliche, überbetriebliche und außerbetriebliche Einrichtungen zur beruf-
lichen Bildung behinderter Menschen,

3. Einrichtungen, soweit sie während der Durchführung von Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation behinderte Menschen auf eine berufliche Bildung 
oder die Teilhabe am Arbeitsleben vorbereiten,

4. Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch, 

5. Blindenwerkstätten mit einer Anerkennung auf Grund des Blindenwarenver-
triebsgesetzes vom 9. April 1965 (BGBl. I S. 311) in der bis zum 13. September 
2007 geltenden Fassung,

6. Wohnstätten für behinderte Menschen, die auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, in Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten 
tätig sind.

7. (weggefallen)
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2Zur länderübergreifenden Bedarfsbeurteilung wird das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales bei der Planung neuer oder Erweiterung bestehender Ein-
richtungen nach Satz 1 Nr. 4 bis 6 beteiligt.

(2) 1Öffentliche oder gemeinnützige Träger eines besonderen Beförderungs-
dienstes für behinderte Menschen können Leistungen zur Beschaffung und behin-
derungsgerechten Ausstattung von Kraftfahrzeugen erhalten. 2Die Höhe der Leis-
tung bestimmt sich nach dem Umfang, in dem der besondere Beförderungsdienst 
für Fahrten schwerbehinderter Menschen von und zur Arbeitsstätte benutzt wird.

(3) 1Leistungen zur Deckung von Kosten des laufenden Betriebs dürfen nur 
ausnahmsweise erbracht werden, wenn hierdurch der Verlust bestehender Be-
schäftigungsmöglichkeiten für behinderte Menschen abgewendet werden kann. 
2Für Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 4 bis 6 sind auch Leistungen zur Deckung 
eines Miet- oder Pachtzinses zulässig.

§ 31 Förderungsvoraussetzungen

(1) 1Die Einrichtungen im Sinne des § 30 Abs. 1 können gefördert werden, 
wenn sie
1. ausschließlich oder überwiegend behinderte Menschen aufnehmen, die Leis-

tungen eines Rehabilitationsträgers in Anspruch nehmen,
2. behinderten Menschen unabhängig von der Ursache der Behinderung und un-

abhängig von der Mitgliedschaft in der Organisation des Trägers der Einrich-
tung offenstehen und

3. nach ihrer personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung die Gewähr 
dafür bieten, daß die Rehabilitationsmaßnahmen nach zeitgemäßen Erkennt-
nissen durchgeführt werden und einer dauerhaften Teilhabe am Arbeitsleben 
dienen.

(2) 1Darüber hinaus setzt die Förderung voraus bei
1. Einrichtungen im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 1:

Die in diesen Einrichtungen durchzuführenden Maßnahmen sollen den indi-
viduellen Belangen der behinderten Menschen Rechnung tragen und sowohl 
eine werkspraktische wie fachtheoretische Unterweisung umfassen. 2Eine 
begleitende Betreuung entsprechend den Bedürfnissen der behinderten Men-
schen muß sichergestellt sein. 3Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine beruf-
liche Bildung sollen sich auf mehrere Berufsfelder erstrecken und Aufschluß 
über Neigung und Eignung der behinderten Menschen geben.

2. Einrichtungen im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 2:
a) Die Eignungsvoraussetzungen nach den §§ 27 bis 30 des Berufsbil-

dungsgesetzes oder nach den §§ 21 bis 22b der Handwerksordnung zur 
Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen müssen erfüllt sein. 
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4Dies gilt auch für Ausbildungsgänge, die nach § 66 des Berufsbildungs-
gesetzes oder nach § 42m der Handwerksordnung durchgeführt wer-
den.

b) Außer- oder überbetriebliche Einrichtungen sollen unter Einbeziehung 
von Plätzen für berufsvorbereitende Maßnahmen über in der Regel 
mindestens 200 Plätze für die berufliche Bildung in mehreren Berufs-
feldern verfügen. 5Sie müssen in der Lage sein, behinderte Menschen 
mit besonderer Art oder Schwere der Behinderung beruflich zu bilden. 
6Sie müssen über die erforderliche Zahl von Ausbildern und die perso-
nellen und sächlichen Voraussetzungen für eine begleitende ärztliche, 
psychologische und soziale Betreuung entsprechend den Bedürfnissen 
der behinderten Menschen verfügen. 7Bei Unterbringung im Internat 
muß die behinderungsgerechte Betreuung sichergestellt sein. 8Die Ein-
richtungen sind zur vertrauensvollen Zusammenarbeit insbesondere 
untereinander und mit den für die Rehabilitation zuständigen Behör-
den verpflichtet.

3. Einrichtungen im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 3:
Die in diesen Einrichtungen in einem ineinandergreifenden Verfahren durch-
zuführenden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe 
am Arbeitsleben müssen entsprechend den individuellen Gegebenheiten so 
ausgerichtet sein, daß nach Abschluß dieser Maßnahmen ein möglichst naht-
loser Übergang in eine berufliche Bildungsmaßnahme oder in das Arbeitsle-
ben gewährleistet ist. Für die Durchführung der Maßnahmen müssen beson-
dere Fachdienste zur Verfügung stehen.

4. Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 4:
Sie müssen gemäß § 142 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch anerkannt 
sein oder voraussichtlich anerkannt werden.

5. Blindenwerkstätten im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 5:
Sie müssen auf Grund des Blindenwarenvertriebsgesetzes anerkannt sein.

6. Wohnstätten im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 6:
Sie müssen hinsichtlich ihrer baulichen Gestaltung, Wohnflächenbemessung 
und Ausstattung den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen 
entsprechen. 9Die Aufnahme auch von behinderten Menschen, die nicht im Ar-
beitsleben stehen, schließt eine Förderung entsprechend dem Anteil der im Ar-
beitsleben stehenden schwerbehinderten Menschen nicht aus. 10Der Verbleib 
von schwerbehinderten Menschen, die nicht mehr im Arbeitsleben stehen, 
insbesondere von schwerbehinderten Menschen nach dem Ausscheiden aus 
einer Werkstatt für behinderte Menschen, beeinträchtigt nicht die zweckent-
sprechende Verwendung der eingesetzten Mittel.

7. (weggefallen)
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§ 32 Förderungsgrundsätze

(1) 1Leistungen sollen nur erbracht werden, wenn sich der Träger der Einrich-
tung in einem angemessenen Verhältnis an den Gesamtkosten beteiligt und alle 
anderen Finanzierungsmöglichkeiten aus Mitteln der öffentlichen Hände und aus 
privaten Mitteln in zumutbarer Weise in Anspruch genommen worden sind.

(2) 1Leistungen dürfen nur erbracht werden, soweit Leistungen für denselben 
Zweck nicht von anderer Seite zu erbringen sind oder erbracht werden. 2Werden 
Einrichtungen aus Haushaltsmitteln des Bundes oder anderer öffentlicher Hände 
gefördert, ist eine Förderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nur zulässig, wenn 
der Förderungszweck sonst nicht erreicht werden kann.

(3) 1Leistungen können nur erbracht werden, wenn ein Bedarf an entsprechen-
den Einrichtungen festgestellt und die Deckung der Kosten des laufenden Betriebs 
gesichert ist.

(4) 1Eine Nachfinanzierung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe ist nur zulässig, 
wenn eine Förderung durch die gleiche Stelle vorangegangen ist.

§ 33 Art und Höhe der Leistungen

(1) 1Leistungen können als Zuschüsse oder Darlehen erbracht werden. Zu-
schüsse sind auch Zinszuschüsse zur Verbilligung von Fremdmitteln.

(2) 1Art und Höhe der Leistung bestimmen sich nach den Umständen des Ein-
zelfalls, insbesondere nach dem Anteil der schwerbehinderten Menschen an der 
Gesamtzahl des aufzunehmenden Personenkreises, nach der wirtschaftlichen Si-
tuation der Einrichtung und ihres Trägers sowie nach Bedeutung und Dringlichkeit 
der beabsichtigten Rehabilitationsmaßnahmen.

§ 34 Tilgung und Verzinsung von Darlehen

(1) 1Darlehen nach § 33 sollen jährlich mit 2 vom Hundert getilgt und mit 2 
vom Hundert verzinst werden; bei Ausstattungsinvestitionen beträgt die Tilgung 
10 vom Hundert. 2Die durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen wach-
sen den Tilgungsbeträgen zu.

(2) 1Von der Tilgung und Verzinsung von Darlehen kann bis zum Ablauf von 
zwei Jahren nach Inbetriebnahme abgesehen werden.
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Dritter Abschnitt � Ausgleichsfonds

1. Unterabschnitt 
Gestaltung des Ausgleichsfonds

§ 35 Rechtsform
1Der Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehin-

derter Menschen am Arbeitsleben (Ausgleichsfonds) ist ein nicht rechtsfähiges 
Sondervermögen des Bundes mit eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung. 
2Er ist von den übrigen Vermögen des Bundes, seinen Rechten und Verbindlich-
keiten getrennt zu halten. 3Für Verbindlichkeiten, die das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales als Verwalter des Ausgleichsfonds eingeht, haftet nur der Aus-
gleichsfonds; der Ausgleichsfonds haftet nicht für die sonstigen Verbindlichkeiten 
des Bundes.

§ 36 Weiterleitung der Mittel an den Ausgleichsfonds
1Die Integrationsämter leiten zum 30. Juni eines jeden Jahres 20 vom Hundert 

des im Zeitraum vom 1. Juni des vorangegangenen Jahres bis zum 31. Mai des Jah-
res eingegangenen Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds 
weiter. 2Sie teilen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zum 30. Juni 
eines jeden Jahres das Aufkommen an Ausgleichsabgabe für das vorangegangene 
Kalenderjahr auf der Grundlage des bis zum 31. Mai des Jahres tatsächlich an die 
Integrationsämter gezahlten Aufkommens mit. 3Sie teilen zum 31. Januar eines 
jeden Jahres das Aufkommen an Ausgleichsabgabe für das vorvergangene Kalen-
derjahr dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit.

§ 37 Anwendung der Vorschriften der 
Bundeshaushaltsordnung

1Für den Ausgleichsfonds gelten die Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ih-
rer Ergänzung und Durchführung erlassenen Vorschriften entsprechend, soweit 
die Vorschriften dieser Verordnung nichts anderes bestimmen.

§ 38  Aufstellung eines Wirtschaftsplans

(1) 1Für jedes Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) ist ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len.

(2) 1Der Wirtschaftsplan enthält alle im Wirtschaftsjahr
1. zu erwartenden Einnahmen
2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und
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3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen.
2Zinsen, Tilgungsbeträge aus Darlehen, zurückgezahlte Zuschüsse sowie un-

verbrauchte Mittel des Vorjahres fließen dem Ausgleichsfonds als Einnahmen zu.

(3) 1Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. 

(4) 1Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

(5) 1Die Ausgaben sind übertragbar.

§ 39 Feststellung des Wirtschaftsplans
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt im Benehmen mit dem 

Bundesministerium der Finanzen und im Einvernehmen mit dem Beirat für die 
Teilhabe behinderter Menschen (Beirat) den Wirtschaftsplan fest. 2§ 1 der Bundes-
haushaltsordnung findet keine Anwendung.

§ 40 Ausführung des Wirtschaftsplans

(1) 1Bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds sind die jeweils gültigen 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundes zugrunde zu 
legen. 2Von ihnen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen abgewichen werden.

(2) 1Verpflichtungen, die in Folgejahren zu Ausgaben führen, dürfen nur einge-
gangen werden, wenn die Finanzierung der Ausgaben durch das Aufkommen an 
Ausgleichsabgabe gesichert ist.

(3) 1Überschreitungen der Ausgabeansätze sind nur zulässig, wenn
1. hierfür ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedürfnis besteht und
2. entsprechende Einnahmeerhöhungen vorliegen.
2Außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn
1. hierfür ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedürfnis besteht und
2. Beträge in gleicher Höhe bei anderen Ausgabeansätzen eingespart werden 

oder entsprechende Einnahmeerhöhungen vorliegen.
3Die Entscheidung hierüber trifft das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und im Einverneh-
men mit dem Beirat.

(4) 1Bis zur bestimmungsmäßigen Verwendung sind die Ausgabemittel ver-
zinslich anzulegen.
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2. Unterabschnitt 
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben aus Mitteln des Ausgleichsfonds

§ 41 Verwendungszwecke

(1) 1Die Mittel aus dem Ausgleichsfonds sind zu verwenden für
1. Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur besonderen Förderung der 

Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben, insbesondere durch 
Eingliederungszuschüsse und Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch, und zwar ab 2009 jährlich in Höhe von 16 vom 
Hundert des Aufkommens an Ausgleichsabgabe,

2. befristete überregionale Programme zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwer-
behinderter Menschen, besonderer Gruppen von schwerbehinderten Men-
schen (§ 72 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) oder schwerbehinderter 
Frauen sowie zur Förderung des Ausbildungsplatzangebots für schwerbehin-
derte Menschen,

3. Einrichtungen nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, soweit sie den Interessen mehre-
rer Länder dienen; Einrichtungen dienen den Interessen mehrerer Länder auch 
dann, wenn sie Bestandteil eines abgestimmten Plans sind, der ein länder-
übergreifendes Netz derartiger Einrichtungen zum Gegenstand hat,

4. überregionale Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Förderung der Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben, insbesondere durch be-
triebliches Eingliederungsmanagement, und der Förderung der Ausbildung 
schwerbehinderter Jugendlicher,

5. die Entwicklung technischer Arbeitshilfen und
6. Aufklärungs-, Fortbildungs- und Forschungsmaßnahmen auf dem Gebiet der 

Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben, sofern diesen Maß-
nahmen überregionale Bedeutung zukommt.

(2) 1Die Mittel des Ausgleichsfonds sind vorrangig für die Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verwenden.

(3) 1Der Ausgleichsfonds kann sich an der Förderung von Forschungs- und Mo-
dellvorhaben durch die Integrationsämter nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 beteiligen, sofern 
diese Vorhaben auch für andere Länder oder den Bund von Bedeutung sein kön-
nen.

(4) 1Die §§ 31 bis 34 gelten entsprechend.
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3. Unterabschnitt 
Verfahren zur Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds

§ 42  Anmeldeverfahren und Anträge
1Leistungen aus dem Ausgleichsfonds sind vom Träger der Maßnahme schrift-

lich beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu beantragen, in den Fällen 
des § 41 Abs. 1 Nr. 3 nach vorheriger Abstimmung mit dem Land, in dem der Inte-
grationsbetrieb oder die Integrationsabteilung oder die Einrichtung ihren Sitz hat 
oder haben soll. 2Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales leitet die Anträ-
ge mit seiner Stellungnahme dem Beirat zu.

§ 43 Vorschlagsrecht des Beirats

(1) 1Der Beirat nimmt zu den Anträgen Stellung. 2Die Stellungnahme hat einen 
Vorschlag zu enthalten, ob, in welcher Art und Höhe sowie unter welchen Bedin-
gungen und Auflagen Mittel des Ausgleichsfonds vergeben werden sollen.

(2) 1Der Beirat kann unabhängig vom Vorliegen oder in Abwandlung eines 
schriftlichen Antrags Vorhaben zur Förderung vorschlagen.

§ 44 Entscheidung

(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales entscheidet über die An-
träge aufgrund der Vorschläge des Beirats durch schriftlichen Bescheid.

(2) 1Der Beirat ist über die getroffene Entscheidung zu unterrichten.

§ 45 Vorhaben des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales

1Für Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die dem Beirat 
zur Stellungnahme zuzuleiten sind, gelten die §§ 43 und 44 entsprechend.

Vierter Abschnitt � Schlußvorschriften

§ 46 Übergangsregelungen

(1) 1Abweichend von § 36 leiten die Integrationsämter
1. zum 30. Juni 2005 30 vom Hundert des im Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis 

zum 31. Mai 2005 eingegangenen Ausgleichsabgabeaufkommens und 45 vom 
Hundert des Ausgleichsabgabeaufkommens für das Kalenderjahr 2003 an den 
Ausgleichsfonds weiter; dabei werden die nach § 36 Abs. 2 in der bis zum 31. 
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Dezember 2004 geltenden Fassung geleisteten Abschlagszahlungen berück-
sichtigt,

2. bis zum Ablauf des Jahres, in dem die Förderung durch Investitionskostenzu-
schüsse der vom Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen vorgeschlage-
nen und von den Ländern bis zum 30. Juni 2006 bewilligten Projekte für Werk- 
und Wohnstätten für behinderte Menschen sowie Blindenwerkstätten durch 
den Ausgleichsfonds endet, im Jahr 2005 zusätzlich zu Nummer 1 und ab dem 
Jahr 2006 zusätzlich bis zu 4 vom Hundert des Ausgleichsabgabeaufkommens 
an den Ausgleichsfonds weiter, verringert um den Betrag, den die Träger der 
Integrationsämter in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales für die Förderung der genannten Projekte bewilligen.

(2) 1Abweichend von § 41 werden
1. im Jahr 2004 Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Förderung 

von Integrationsfachdiensten vorgenommen und
2. mindestens die nach Absatz 1 Nr. 2 an den Ausgleichsfonds weitergeleiteten 

Mittel für die Förderung von Einrichtungen nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 
verwendet.

(3) 1Abweichend von § 41 können Mittel des Ausgleichsfonds verwendet wer-
den zur Förderung von Integrationsbetrieben und -abteilungen nach dem Kapitel 
11 des Teils 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, die nicht von öffentlichen 
Arbeitgebern im Sinne des § 71 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ge-
führt werden, soweit die Förderung bis zum 31. Dezember 2003 bewilligt worden 
ist, sowie für die Förderung von Einrichtungen nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6, 
soweit Leistungen als Zinszuschüsse oder Zuschüsse zur Deckung eines Miet- oder 
Pachtzinses für bis zum 31. Dezember 2004 bewilligte Projekte erbracht werden.

§ 47 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen  
(SchwbVWO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 1990 (BGBl. I S. 811), zuletzt 
geändert durch Artikel 54 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046)

INHALTSÜBERSICHT

Erster Teil 
Wahl der Schwerbehindertenvertretung 
in Betrieben und Dienststellen

Erster Abschnitt 
Vorbereitung der Wahl

§ 1 Bestellung des Wahlvorstandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  452
§ 2 Aufgaben des Wahlvorstandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  452
§ 3 Liste der Wahlberechtigten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  453
§ 4  Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  453
§ 5 Wahlausschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  453
§ 6 Wahlvorschläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  455
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Erster Teil �  Wahl der Schwerbehindertenvertretung 
in Betrieben und Dienststellen

Erster Abschnitt �  Vorbereitung der Wahl

§ 1 Bestellung des Wahlvorstandes

(1) 1Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit bestellt die Schwer-
behindertenvertretung einen Wahlvorstand aus drei volljährigen in dem Betrieb 
oder der Dienststelle Beschäftigten und einen oder eine von ihnen als Vorsitzen-
den oder Vorsitzende.

(2) 1Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung 
nicht vorhanden, werden der Wahlvorstand und dessen Vorsitzender oder Vorsit-
zende in einer Versammlung der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten 
behinderten Menschen (Wahlberechtigte) gewählt. 2Zu dieser Versammlung kön-
nen drei Wahlberechtigte oder der Betriebs- oder Personalrat einladen. 3Das Recht 
des Integrationsamtes, zu einer solchen Versammlung einzuladen (§ 94 Abs. 6 Satz 
4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), bleibt unberührt.

§ 2 Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) 1Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch. 2Er kann 
volljährige in dem Betrieb oder der Dienststelle Beschäftigte als Wahlhelfer oder 
Wahlhelferin zu seiner Unterstützung bei der Durchführung der Stimmabgabe 
und bei der Stimmenzählung bestellen.

(2) 1Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit seiner Mitglieder gefaßt. 2Über jede Sitzung des Wahlvorstandes ist eine Nie-
derschrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der gefaßten Beschlüsse 
enthält. 3Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden und 
einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.

(3) 1Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll innerhalb 
von sechs Wochen, spätestens jedoch eine Woche vor dem Tage stattfinden, an 
dem die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung abläuft.

(4) 1Der Wahlvorstand beschließt nach Erörterung mit der Schwerbehinder-
tenvertretung, dem Betriebs- oder Personalrat und dem Arbeitgeber, wie viele 
stellvertretende Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung in dem Betrieb 
oder der Dienststelle zu wählen sind.

(5) 1Der Wahlvorstand soll dafür sorgen, daß ausländische Wahlberechtigte 
rechtzeitig über das Wahlverfahren, die Aufstellung der Liste der Wahlberechtig-
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ten, die Wahlvorschläge, den Wahlvorgang und die Stimmabgabe in geeigneter 
Weise unterrichtet werden.

(6) 1Der Arbeitgeber unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben. 2Er gibt ihm insbesondere alle für die Anfertigung der Liste der Wahl-
berechtigten erforderlichen Auskünfte und stellt die notwendigen Unterlagen zur 
Verfügung.

§ 3 Liste der Wahlberechtigten

(1) 1Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten auf. 2Die Wahlbe-
rechtigten sollen mit Familienname, Vorname, erforderlichenfalls Geburtsdatum 
sowie Betrieb oder Dienststelle in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden.

(2) 1Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist unverzüglich nach 
Einleitung der Wahl bis zum Abschluß der Stimmabgabe an geeigneter Stelle zur 
Einsicht auszulegen.

§ 4  Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten

(1) 1Wer wahlberechtigt oder in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigt 
ist und ein berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft 
macht, kann innerhalb von zwei Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens beim 
Wahlvorstand schriftlich Einspruch gegen die Richtigkeit der Liste der Wahlbe-
rechtigten einlegen.

(2) 1Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvorstand unverzüg-
lich. 2Hält er den Einspruch für begründet, berichtigt er die Liste der Wahlberech-
tigten. 3Der Person, die den Einspruch eingelegt hat, wird die Entscheidung des 
Wahlvorstandes unverzüglich mitgeteilt; die Entscheidung muss ihr spätestens 
am Tag vor dem Beginn der Stimmabgabe zugehen.

(3) 1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Liste der Wahl-
berechtigten nochmals auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen. 2Im übrigen kann 
nach Ablauf der Einspruchsfrist die Liste der Wahlberechtigten nur bei Schreibfeh-
lern, offenbaren Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig eingelegter Einsprüche 
oder bei Eintritt oder Ausscheiden eines Wahlberechtigten bis zum Tage vor dem 
Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden.

§ 5 Wahlausschreiben

(1) 1Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltage erläßt der Wahlvorstand ein 
Wahlausschreiben, das von dem oder der Vorsitzenden und mindestens einem 
weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterschreiben ist. 2Es muß enthalten:
1. das Datum seines Erlasses,
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2. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes,
3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zur Schwerbehindertenvertretung
4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese Verord-

nung zur Einsicht ausliegen,
5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die Liste der Wahlberechtigten ein-

getragen ist und dass Einsprüche gegen die Richtigkeit der Liste der Wahlbe-
rechtigten nur vor Ablauf von zwei Wochen seit dem Erlaß des Wahlausschrei-
bens beim Wahlvorstand schriftlich eingelegt werden können; der letzte Tag 
der Frist ist anzugeben,

6. die Zahl der zu wählenden stellvertretenden Mitglieder,
7. den Hinweis, daß Schwerbehindertenvertretung und stellvertretende Mitglie-

der in zwei getrennten Wahlgängen gewählt werden und daß sich aus den 
Wahlvorschlägen ergeben muß, wer als Schwerbehindertenvertretung und 
wer als stellvertretende Mitglieder vorgeschlagen wird,

8. den Hinweis, daß Wahlberechtigte sowohl einen Wahlvorschlag für die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung als auch für die Wahl des stellvertretenden 
Mitglieds unterzeichnen können und daß ein Bewerber oder eine Bewerberin 
sowohl als Schwerbehindertenvertretung als auch als stellvertretendes Mit-
glied vorgeschlagen werden kann,

9. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen nach Erlaß des 
Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen; der letzte Tag der Frist 
ist anzugeben,

10. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvorschlag unter-
zeichnet sein muß (§ 6 Abs. 2 Satz 1),

11. den Hinweis, daß die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebunden ist und 
daß nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht 
(Nummer 9) eingereicht sind,

12. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlvorschläge bis zum Abschluß der 
Stimmabgabe durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise bekanntgegeben 
werden,

13. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,
14. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe (§ 11 Abs. 1), 

falls der Wahlvorstand nicht die schriftliche Stimmabgabe beschlossen hat 
(§ 11 Abs. 2),

15. den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des Wahlvorstan-
des, in der das Wahlergebnis abschließend festgestellt wird,

16. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen gegen-
über dem Wahlvorstand abzugeben sind (Anschrift des Wahlvorstandes).

(2) 1Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tage sei-
nes Erlasses bis zum Wahltag an einer oder mehreren geeigneten, den Wahlbe-
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rechtigten zugänglichen Stellen vom Wahlvorstand auszuhängen und in gut les-
barem Zustand zu erhalten.

§ 6 Wahlvorschläge

(1) 1Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß des 
Wahlausschreibens schriftliche Vorschläge beim Wahlvorstand einreichen. 2Es 
können ein Bewerber oder eine Bewerberin als Schwerbehindertenvertretung und 
ein Bewerber oder eine Bewerberin als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen 
werden. 3Hat der Wahlvorstand die Wahl mehrerer stellvertretender Mitglieder 
beschlossen, können entsprechend viele Bewerber oder Bewerberinnen dafür be-
nannt werden. 4Ein Bewerber oder Bewerberin kann sowohl als Schwerbehinder-
tenvertretung als auch als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden.

(2) 1Jeder Wahlvorschlag muß von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten, 
mindestens jedoch von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. 2Familienna-
me, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung sowie erforderlichenfalls Be-
trieb oder Dienststelle der Bewerber oder Bewerberinnen sind anzugeben. 3Dem 
Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung der Bewerber oder Bewerberinnen 
beizufügen.

(3) 1Eine Person, die sich bewirbt, kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt 
werden, es sei denn, sie ist in einem Wahlvorschlag als Schwerbehindertenvertre-
tung und in einem anderen Wahlvorschlag als stellvertretendes Mitglied benannt. 
2Der Wahlvorstand fordert eine Person, die mit ihrer schriftlichen Zustimmung 
auf mehreren Wahlvorschlägen für dasselbe Amt benannt ist, auf, innerhalb von 
drei Arbeitstagen zu erklären, auf welchem der Wahlvorschläge sie benannt blei-
ben will. 3Wird diese Erklärung nicht fristgerecht abgegeben, wird der Bewerber 
oder die Bewerberin von sämtlichen Wahlvorschlägen gestrichen.

(4) 1Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt nur auf einem Wahlvor-
schlag. 2Der Wahlvorstand hat einen Wahlberechtigten, der mehrere Wahlvor-
schläge unterzeichnet hat, schriftlich gegen Empfangsbestätigung aufzufordern, 
binnen drei Arbeitstagen seit dem Zugang der Aufforderung zu erklären, welche 
Unterschrift er aufrechterhält. 3Gibt der Wahlberechtigte diese Erklärung nicht 
fristgerecht ab, zählt seine Unterschrift auf keinem Wahlvorschlag.

§ 7 Nachfrist für Wahlvorschläge

(1) 1Ist nach Ablauf der in § 6 Abs. 1 genannten Frist kein gültiger Wahlvor-
schlag für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung eingegangen, hat dies der 
Wahlvorstand sofort in der gleichen Weise bekanntzumachen wie das Wahlaus-
schreiben und eine Nachfrist von einer Woche für die Einreichung von Wahlvor-
schlägen zu setzen. 2In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, daß die Wahl 
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nur stattfinden kann, wenn innerhalb der Nachfrist mindestens ein gültiger Wahl-
vorschlag eingereicht wird.

(2) 1Gehen innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvorschläge für die Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung nicht ein, hat der Wahlvorstand sofort bekanntzu-
machen, daß die Wahl nicht stattfindet.

(3) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend, wenn für die Wahl der stellvertretenden 
Mitglieder kein gültiger Wahlvorschlag eingeht oder wenn die Zahl der für dieses 
Amt gültig vorgeschlagenen Bewerber oder Bewerberinnen nicht der vom Wahl-
vorstand beschlossenen Zahl der stellvertretenden Mitglieder entspricht.

§ 8 Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen
1Der Wahlvorstand macht spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabga-

be die Namen der Bewerber und Bewerberinnen aus gültigen Wahlvorschlägen in 
alphabetischer Reihenfolge, getrennt nach Bewerbungen für die Schwerbehinder-
tenvertretung und als stellvertretendes Mitglied, bis zum Abschluss der Stimmab-
gabe in gleicher Weise bekannt wie das Wahlausschreiben.
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Zweiter Abschnitt �  Durchführung der Wahl

§ 9 Stimmabgabe

(1) 1Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für eine Person abgeben, 
die rechtswirksam als Bewerber oder Bewerberin vorgeschlagen ist.

(2) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahlum-
schlag ausgeübt. 2Auf dem Stimmzettel sind die Personen, die sich für das Amt der 
Schwerbehindertenvertretung und als stellvertretendes Mitglied bewerben, ge-
trennt in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum und Art der Beschäftigung aufgeführt. 3Die Stimmzettel müssen 
sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 4Das 
gleiche gilt für die Wahlumschläge.

(3) 1Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, soll der Stimmzet-
tel einen Hinweis darauf enthalten, wie viele Bewerber oder Bewerberinnen im 
Höchstfall angekreuzt werden dürfen.

(4) Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel jeweils 
vorgesehenen Stelle die von dem Wählenden gewählte Person für das Amt der 
Schwerbehindertenvertretung und der Stellvertretung gekennzeichnet. 2Werden 
mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, können Bewerber oder Bewerberin-
nen in entsprechender Anzahl angekreuzt werden.

(5) 1Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige Anzahl der Bewerber und 
Bewerberinnen angekreuzt oder die mit einem besonderen Merkmal versehen 
sind oder aus denen sich der Wille des Wählers oder der Wählerin nicht zwei-
felsfrei ergibt, sind ungültig.

§ 10 Wahlvorgang

(1) 1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobachtete 
Kennzeichnung der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die Bereitstel-
lung einer Wahlurne oder mehrerer Wahlurnen zu sorgen. 2Die Wahlurne muß 
vom Wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet sein, daß die eingeworfenen 
Wahlumschläge nicht herausgenommen werden können, ohne daß die Urne ge-
öffnet wird.

(2) 1Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mitglieder des Wahl-
vorstandes im Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen 
bestellt (§ 2 Abs. 1 Satz 2), genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes des Wahlvor-
standes und eines Wahlhelfers oder einer Wahlhelferin.
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(3) Der Wähler oder die Wählerin händigt den Wahlumschlag, in den der 
Stimmzettel eingelegt ist, dem mit der Entgegennahme der Wahlumschläge be-
trauten Mitglied des Wahlvorstandes aus, wobei der Name des Wählers oder der 
Wählerin angegeben wird. 2Der Wahlumschlag ist in Gegenwart des Wählers oder 
der Wählerin in die Wahlurne einzuwerfen, nachdem die Stimmabgabe in der Liste 
der Wahlberechtigten vermerkt worden ist.

(4) 1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, 
bestimmt eine Person, die ihm bei der Stimmabgabe behilflich sein soll, und teilt 
dies dem Wahlvorstand mit. 2Personen, die sich bei der Wahl bewerben, Mitglie-
der des Wahlvorstandes sowie Wahlhelfer und Wahlhelferinnen dürfen nicht als 
Person nach Satz 1 bestimmt werden. 3Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die 
Erfüllung der Wünsche des Wählers oder der Wählerin zur Stimmabgabe; die nach 
Satz 1 bestimmte Person darf gemeinsam mit dem Wähler oder der Wählerin die 
Wahlzelle aufsuchen. 4Die nach Satz 1 bestimmte Person ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer an-
deren Person erlangt hat. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für des Lesens 
unkundige Wähler und Wählerinnen.

(5) 1Nach Abschluß der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die Stim-
menzählung nicht unmittelbar nach Beendigung der Wahl durchgeführt wird.

§ 11 Schriftliche Stimmabgabe

(1) 1Der Wahlvorstand übergibt oder übersendet den Wahlberechtigten, die an 
der persönlichen Stimmabgabe verhindert sind, auf deren Verlangen
1. das Wahlausschreiben,
2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,
3. eine vorgedruckte Erklärung, die der Wähler oder die Wählerin abgibt,
4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als 

Absender Namen und Anschrift der wahlberechtigten Person sowie den Ver-
merk „Schriftliche Stimmabgabe“ trägt.
2In der Erklärung nach Nummer 3 versichert der Wähler oder die Wählerin ge-

genüber dem Wahlvorstand, dass er oder sie den Stimmzettel persönlich gekenn-
zeichnet hat oder unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 durch eine andere 
Person hat kennzeichnen lassen. 3Der Wahlvorstand soll zusätzlich zu den Unter-
lagen nach den Nummern 1 bis 4 ein Merkblatt über die schriftliche Stimmabgabe 
übersenden oder übergeben. 4Er vermerkt die Übergabe oder Übersendung der 
Unterlagen in der Liste der Wahlberechtigten.

(2) 1Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe beschließen. 2Für 
diesen Fall sind die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen den Wahlberechtigten 
unaufgefordert zu übersenden.
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(3) 1Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass der Wähler oder die Wählerin
1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in den Wahlum-

schlag einlegt,
2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Datums unter-

schreibt und
3. den Wahlumschlag und die unterschriebene, vorgedruckte Erklärung in dem 

Freiumschlag verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand ab-
sendet oder übergibt, daß er vor Abschluß der Wahl vorliegt.
2Der Wähler oder die Wählerin kann unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 

4 die in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Tätigkeiten durch eine andere Person 
verrichten lassen.

§ 12 Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen

(1) 1Unmittelbar vor Abschluß der Wahl öffnet der Wahlvorstand in öffentli-
cher Sitzung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und ent-
nimmt ihnen die Wahlumschläge sowie die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die 
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt (§ 11), legt der Wahlvorstand 
die Wahlumschläge nach Vermerk der Stimmabgabe in der Liste der Wahlberech-
tigten ungeöffnet in die Wahlurne.

(2) 1Verspätet eingehende Freiumschläge hat der Wahlvorstand mit einem 
Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu 
nehmen. 2Sie sind einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöff-
net zu vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten ist.

§ 13 Feststellung des Wahlergebnisses

(1) 1Unverzüglich nach Abschluß der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich 
die Auszählung der Stimmen vor und stellt das Ergebnis fest.

(2) 1Gewählt für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als stellver-
tretendes Mitglied ist der Bewerber oder die Bewerberin, der oder die jeweils die 
meisten Stimmen erhalten hat. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) 1Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, ist als zweites stell-
vertretendes Mitglied der Bewerber oder die Bewerberin mit der zweithöchsten 
Stimmenzahl gewählt. 2Entsprechendes gilt für die Wahl weiterer stellvertreten-
der Mitglieder. 3Für die Wahl und die Reihenfolge stellvertretender Mitglieder gilt 
Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(4) 1Der Wahlvorstand fertigt eine Niederschrift des Wahlergebnisses, die von 
dem oder der Vorsitzenden sowie mindestens einem weiteren Mitglied des Wahl-
vorstandes unterschrieben wird. 2Die Niederschrift muß die Zahl der abgegebe-
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nen gültigen und ungültigen Stimmzettel, die auf jeden Bewerber und jede Be-
werberin entfallenen Stimmenzahlen sowie die Namen der gewählten Bewerber 
und Bewerberinnen enthalten.

§ 14 Benachrichtigung der Gewählten 
und Annahme der Wahl

(1) 1Der Wahlvorstand benachrichtigt die für das Amt der Schwerbehinderten-
vertretung oder als stellvertretendes Mitglied Gewählten unverzüglich schriftlich 
gegen Empfangsbestätigung von ihrer Wahl. 2Erklärt eine gewählte Person nicht 
innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvor-
stand ihre Ablehnung der Wahl, ist diese angenommen.

(2) 1Wird eine Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle der Person, die abgelehnt hat, 
der Bewerber oder die Bewerberin für das Amt der Schwerbehindertenvertretung 
oder als stellvertretendes Mitglied mit der nächsthöheren Stimmenzahl. 2Satz 
1 gilt für die Wahl mehrerer stellvertretender Mitglieder mit der Maßgabe, dass 
jeweils der Bewerber oder die Bewerberin mit der nächsthöheren Stimmenzahl 
nachrückt.

§ 15 Bekanntmachung der Gewählten
1Sobald die Namen der Personen, die das Amt der Schwerbehindertenvertre-

tung oder des stellvertretenden Mitglieds innehaben, endgültig feststehen, hat 
der Wahlvorstand sie durch zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise wie das 
Wahlausschreiben bekanntzumachen (§ 5 Abs. 2) sowie unverzüglich dem Arbeit-
geber und dem Betriebs- oder Personalrat mitzuteilen.

§ 16 Aufbewahrung der Wahlunterlagen
1Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntmachungen 

und Stimmzettel, werden von der Schwerbehindertenvertretung mindestens bis 
zur Beendigung der Wahlperiode aufbewahrt.

§ 17 Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds
1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein stellvertreten-

des Mitglied noch nicht gewählt, bestellt die Schwerbehindertenvertretung un-
verzüglich einen Wahlvorstand. 2Der Wahlvorstand hat die Wahl eines oder meh-
rerer Stellvertreter für den Rest der Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung 
unverzüglich einzuleiten. 3Im übrigen gelten die §§ 1 bis 16 entsprechend.
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Dritter Abschnitt � Vereinfachtes Wahlverfahren

§ 18  Voraussetzungen
1Besteht der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich weiter auseinan-

derliegenden Teilen und sind dort weniger als fünzig Wahlberechtigte beschäftigt, 
ist die Schwerbehindertenvertretung in einem vereinfachten Wahlverfahren nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften zu wählen.

§ 19  Vorbereitung der Wahl

(1) 1Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die Schwerbehin-
dertenvertretung die Wahlberechtigten durch Aushang oder sonst in geeigneter 
Weise zur Wahlversammlung ein.

(2) 1Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine Schwerbehindertenvertre-
tung nicht vorhanden, können drei Wahlberechtigte, der Betriebs- oder Personal-
rat oder das Integrationsamt zur Wahlversammlung einladen.

§ 20  Durchführung der Wahl

(1) 1Die Wahlversammlung wird von einer Person geleitet, die mit einfacher 
Stimmenmehrheit gewählt wird (Wahlleitung). 2Die Wahlversammlung kann zur 
Unterstützung der Wahlleitung Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen bestimmen.

(2) 1Die Wahlversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, wie 
viele stellvertretende Mitglieder zu wählen sind. 2Die Schwerbehindertenver-
tretung und ein oder mehrere stellvertretende Mitglieder werden in getrennten 
Wahlgängen gewählt; mehrere stellvertretende Mitglieder werden in einem ge-
meinsamen Wahlgang gewählt. 3Jeder Person, die wahlberechtigt ist, kann Perso-
nen zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung und ihrer stellvertretenden Mit-
glieder vorschlagen.

(3) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahlum-
schlag ausgeübt. 2Auf dem Stimmzettel sind von der Wahlleitung die vorgeschla-
genen Personen in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname 
und Vorname aufzuführen; die Stimmzettel und Wahlumschläge müssen sämt-
lich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 3Die Wahl-
leitung verteilt die Stimmzettel und trifft Vorkehrungen, daß die Wähler und Wäh-
lerinnen ihre Stimme unbeobachtet abgeben können; § 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 
4Der Wähler oder die Wählerin übergibt den Wahlumschlag, in den der Stimmzet-
tel eingelegt ist, der Wahlleitung. 5Diese legt den Wahlumschlag in Gegenwart 
des Wählers oder der Wählerin ungeöffnet in einen dafür bestimmten Behälter 
und hält den Namen des Wählers oder der Wählerin in einer Liste fest. 6Unverzüg-
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lich nach Beendigung der Wahlhandlung zählt er öffentlich die Stimmen aus und 
stellt das Ergebnis fest.

(4) 1§ 13 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 14 bis 16 gelten entsprechend.

§ 21  Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds
1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein stellvertreten-

des Mitglied noch nicht gewählt, lädt die Schwerbehindertenvertretung die Wahl-
berechtigten unverzüglich zur Wahlversammlung zur Wahl eines oder mehrerer 
stellvertretender Mitglieder ein. 2Im übrigen gelten die §§ 18 bis 20 entsprechend.
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Zweiter Teil �  Wahl der Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und 
Hauptschwerbehindertenvertretung 
in Betrieben und Dienststellen

§ 22  Wahlverfahren

(1) 1Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung wer-
den durch schriftliche Stimmabgabe gewählt (§§ 11, 12). 2Im übrigen sind § 1 Abs. 
1, §§ 2 bis 5, 7 bis 10 und 13 bis 17 sinngemäß anzuwenden. 3§ 1 Abs. 2 findet 
sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß sich die Wahlberechtigten auch in 
sonst geeigneter Weise über die Bestellung eines Wahlvorstandes einigen können. 
4§ 6 findet sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß bei weniger als fünf 
Wahlberechtigten die Unterzeichnung eines Wahlvorschlages durch einen Wahl-
berechtigten ausreicht.

(2) 1Bei nur zwei Wahlberechtigten bestimmen diese im beiderseitigen Ein-
vernehmen abweichend von Absatz 1 die Konzern-, Gesamt-, Bezirks- oder Haupt-
schwerbehindertenvertretung. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, entschei-
det das Los.

(3) 1Sofern rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit der Konzern-, Gesamt-, Bezirks- 
oder Hauptschwerbehindertenvertretung eine Versammlung nach § 97 Abs. 8 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch stattfindet, kann die Wahl abweichend von Ab-
satz 1 im Rahmen dieser Versammlung durchgeführt werden. § 20 findet entspre-
chende Anwendung.
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Dritter Teil �  Wahl der Schwerbehindertenvertretung, 
 Bezirks- und Hauptschwerbehinderten-
vertretung der schwerbehinderten 
 Staatsanwälte und Staatsanwältinnen

§ 23  Wahlverfahren
1Für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung, der Bezirks- und Haupt-

schwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Staatsanwälte und Staats-
anwältinnen in den Fällen des § 94 Abs. 1 Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch gelten die Vorschriften des Ersten und Zweiten Teils entsprechend.
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Vierter Teil �  Wahl der Schwerbehindertenvertretung,  
Bezirks- und Hauptschwerbehinderten-
vertretung der schwerbehinderten  
Richter und Richterinnen

§ 24  Vorbereitung der Wahl der Schwerbehinderten- 
vertretung der Richter und Richterinnen

(1) 1Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die Schwerbehin-
dertenvertretung der schwerbehinderten Richter und Richterinnen die Wahlbe-
rechtigten schriftlich oder durch Aushang zu einer Wahlversammlung ein. 2Die 
Einladung muß folgende Angaben enthalten:
1. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zur Schwerbehindertenvertretung
2. den Hinweis über eine für Zwecke der Wahl erfolgte Zusammenfassung von 

Gerichten,
3. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese Verord-

nung zur Einsicht ausliegen,
4. Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung.

(2) 1Ist in dem Gericht eine Schwerbehindertenvertretung der schwerbehinder-
ten Richter und Richterinnen nicht vorhanden, laden drei wahlberechtigte Richter 
und Richterinnen, der Richterrat oder der Präsidialrat zu der Wahlversammlung 
ein. 2Das Recht des Integrationsamtes, zu einer solchen Versammlung einzuladen 
(§ 94 Abs. 6 Satz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), bleibt unberührt.

§ 25  Durchführung der Wahl

(1) 1Die Wahlversammlung beschließt unter dem Vorsitz des oder der lebensäl-
testen Wahlberechtigten das Wahlverfahren und die Anzahl der stellvertretenden 
Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung.

(2) 1Die Leitung der Wahlversammlung hat die Gewählten unverzüglich von 
ihrer Wahl zu benachrichtigen. 2§ 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 sowie die §§ 15 und 
16 gelten entsprechend.

§ 26  Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds
1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied vorzeitig aus dem Amt aus oder 

ist ein stellvertretendes Mitglied noch nicht gewählt, lädt die Schwerbehinder-
tenvertretung der schwerbehinderten Richter und Richterinnen unverzüglich zur 
Wahlversammlung zur Wahl eines oder mehrerer stellvertretender Mitglieder für 
den Rest ihrer Amtszeit ein. Im übrigen gelten die §§ 24 und 25 entsprechend.
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§ 27  Wahl der Bezirks- und Hauptschwerbehinderten- 
vertretung der schwerbehinderten Richter und 
Richterinnen

1Für die Wahl der Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung der 
schwerbehinderten Richter und Richterinnen gelten die §§ 24 bis 26 entsprechend.
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Fünfter Teil � Schlußvorschriften

§ 28  Berlin-Klausel (gegenstandslos)

§ 29  (Inkrafttreten)
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Schwerbehindertenausweisverordnung 
(SchwbAwV)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Juni 2012 (BGBl. I S. 1275), Rechts-
stand 7. Juni 2012

INHALTSÜBERSICHT

Erster Abschnitt 
Ausweis für schwerbehinderte Menschen
§ 1  Gestaltung des Ausweises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  469
§ 2  Zugehörigkeit zu Sondergruppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  469
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Dritter Abschnit 
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Erster Abschnitt �  Ausweis für  
schwerbehinderte Menschen

§ 1  Gestaltung des Ausweises

(1) 1Der Ausweis im Sinne des § 69 Abs. 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung  
und weitere gesundheitliche Merkmale, die Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme von Rechten und Nachteilsausgleichen nach dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch oder nach anderen Vorschriften sind, wird nach dem in der Anlage zu 
dieser Verordnung abgedruckten Muster 1 ausgestellt. 2Der Ausweis ist mit einem 
fälschungssicheren Aufdruck in der Grundfarbe grün versehen.

(2) 1Der Ausweis für schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgelt-
liche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr in Anspruch nehmen können, 
ist durch einen halbseitigen orangefarbenen Flächenaufdruck gekennzeichnet.

(3) 1Der Ausweis für schwerbehinderte Menschen, die zu einer der in § 151 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch genannten Grup-
pen gehören, ist nach § 2 zu kennzeichnen.

(4) 1Der Ausweis für schwerbehinderte Menschen mit weiteren gesundheitli-
chen Merkmalen im Sinne des Absatzes 1 ist durch Merkzeichen nach § 3 zu kenn-
zeichnen.

(5) Ab dem 1. Januar 2013 kann der Ausweis nach den Absätzen 1 bis 4 auch als 
Identifikationskarte nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten 
Muster 5 ausgestellt werden. Ab dem 1. Januar 2015 ist der Ausweis nur noch in 
dieser Form auszustellen.

§ 2  Zugehörigkeit zu Sondergruppen

(1) 1Im Ausweis ist die Bezeichnung „Kriegsbeschädigt“ einzutragen, wenn der 
schwerbehinderte Mensch wegen eines Grades der Schädigungsfolgen von min-
destens 50 Anspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz hat.

(2) 1Im Ausweis sind folgende Merkzeichen einzutragen:
1. 

VB
wenn der schwerbehinderte Mensch wegen eines Grades der 
Schädigungsfolgen von mindestens 50 Anspruch auf Versorgung 
nach anderen Bundesgesetzen in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes hat oder wenn der 

Grad der Schädigungsfolgen wegen des Zusammentreffens mehrerer Ansprü-
che auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz, nach Bundesgeset-
zen in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungs-
gesetzes oder nach dem Bundesentschädigungsgesetz in seiner Gesamtheit 
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mindestens 50 beträgt und nicht bereits die Bezeichnung nach Absatz 1 oder 
ein Merkzeichen nach Nummer 2 einzutragen ist,

2. 

EB
wenn der schwerbehinderte Mensch wegen eines Grades der 
Schädigungsfolgen von mindestens 50 Entschädigung nach § 28 
des Bundesentschädigungsgesetzes erhält.
2Beim Zusammentreffen der Voraussetzungen für die Eintragung 

der Bezeichnung nach Absatz 1 und des Merkzeichens nach Satz 1 Nr. 2 ist die 
Bezeichnung „Kriegsbeschädigt“ einzutragen, es sei denn, der schwerbehinderte 
Mensch beantragt die Eintragung des Merkzeichens „EB“.

§ 3  Weitere Merkzeichen

(1) 1Im Ausweis sind auf der Rückseite folgende Merkzeichen einzutragen:
1. 

aG
wenn der schwerbehinderte Mensch außergewöhnlich gehbehin-
dert im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 14 des Straßenverkehrsgesetzes 
oder entsprechender straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ist, 

2. 

H
wenn der schwerbehinderte Mensch hilflos im Sinne des  § 33b des 
Einkommensteuergesetzes oder entsprechender Vorschriften ist,

 

3. 

BI
wenn der schwerbehinderte Mensch blind im Sinne des § 72 Abs. 5 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder entsprechender Vor-
schriften ist,

4. 

GI
wenn der schwerbehinderte Mensch gehörlos im Sinne des § 145 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist,

 

5. 

RF
wenn der schwerbehinderte Mensch die landesrechtlich festge-
legten gesundheitlichen Voraussetzungen für die Befreiung von 
der Rundfunkgebührenpflicht erfüllt,

6. 

1.Kl.
wenn der schwerbehinderte Mensch die im Verkehr mit Eisenbah-
nen tariflich festgelegten gesundheitlichen Voraussetzungen für 
die Benutzung der 1. Wagenklasse mit Fahrausweis der 2. Wagen-
klasse erfüllt,

7. 

G
wenn der schwerbehinderte Mensch in seiner Bewegungsfähig-
keit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt im Sinne des § 146 
Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder ent-
sprechender Vorschriften ist
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(2) Ist der schwerbehinderte Mensch zur Mitnahme einer Begleitperson im 
Sinne des § 146 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch berechtigt, sind 
auf der Vorderseite des Ausweises das Merkzeichen „B“ und der Satz „Die Berechti-
gung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen“ einzutragen.

§ 3a  Beiblatt

(1) 1Zum Ausweis für schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unent-
geltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr in Anspruch nehmen 
können, ist auf Antrag ein Beiblatt nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung 
abgedruckten Muster 2 in der Grundfarbe weiß auszustellen. 2Das Beiblatt ist Be-
standteil des Ausweises und nur zusammen mit dem Ausweis gültig.

(2) 1Schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgeltliche Beförde-
rung in Anspruch nehmen wollen, erhalten auf Antrag ein Beiblatt, das mit einer 
Wertmarke nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten Muster 3 
versehen ist. 2Die Wertmarke enthält ein bundeseinheitliches Hologramm. 3Auf 
die Wertmarke werden eingetragen das Jahr und der Monat, von dem an die Wert-
marke gültig ist, sowie das Jahr und der Monat, in dem ihre Gültigkeit abläuft. 
4Sofern in Fällen des § 145 Abs. 1 Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
der Antragsteller zum Gültigkeitsbeginn keine Angaben macht, wird der auf den 
Eingang des Antrages und die Entrichtung der Eigenbeteiligung folgende Monat 
auf der Wertmarke eingetragen. 5Spätestens mit Ablauf der Gültigkeitsdauer der 
Wertmarke wird das Beiblatt ungültig. 

(3) 1Schwerbehinderte Menschen, die an Stelle der unentgeltlichen Beförde-
rung die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch nehmen wollen, erhalten 
auf Antrag ein Beiblatt ohne Wertmarke. 2Bei Einräumung der Kraftfahrzeugsteu-
erermäßigung wird das Beiblatt mit einem Vermerk des zuständigen Finanzamtes 
versehen. 3Die Gültigkeitsdauer des Beiblattes entspricht der des Ausweises.

(4) 1Schwerbehinderte Menschen, die zunächst die Kraftfahrzeugsteuerermä-
ßigung in Anspruch genommen haben und statt dessen die unentgeltliche Beför-
derung in Anspruch nehmen wollen, haben das Beiblatt (Absatz 3) nach Löschung 
des Vermerks durch das Finanzamt bei Stellung des Antrags auf ein Beiblatt mit 
Wertmarke (Absatz 2) zurückzugeben. 2Entsprechendes gilt, wenn schwerbe-
hinderte Menschen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Wertmarke an Stelle der 
unentgeltlichen Beförderung die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch 
nehmen wollen. 3In diesem Fall ist das Datum der Rückgabe (Eingang beim Versor-
gungsamt) auf das Beiblatt nach Absatz 3 einzutragen.

(5) (weggefallen)



SCHWERBEHINDERTENAUSWEISVERORDNUNG

472 ABC  Behinderung & Beruf

§ 4  Sonstige Eintragungen

(1) 1Die Eintragung von Sondervermerken zum Nachweis von weiteren Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen, die 
schwerbehinderten Menschen nach landesrechtlichen Vorschriften zustehen, ist 
zulässig.

(2) 1Die Eintragung von Merkzeichen oder sonstigen Vermerken, die in dieser 
Verordnung (§§ 2, 3, 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 3) nicht vorgesehen sind, ist unzulässig.

§ 5  Lichtbild

(1) Der Ausweis ist mit einem Bild des schwerbehinderten Menschen zu ver-
sehen, wenn dieser das 10. Lebensjahr vollendet hat. Hierzu hat der schwerbehin-
derte Mensch ein Passbild beizubringen.

(2) 1Bei schwerbehinderten Menschen, die das Haus nicht oder nur mit Hilfe 
eines Krankenwagens verlassen können, ist der Ausweis auf Antrag ohne Lichtbild 
auszustellen.

(3) 1In Ausweisen ohne Lichtbild ist in dem für das Lichtbild vorgesehenen 
Raum der Vermerk „Ohne Lichtbild gültig“ einzutragen.

§ 6  Gültigkeitsdauer

(1) 1Auf der Rückseite des Ausweises ist als Beginn der Gültigkeit des Auswei-
ses einzutragen:
1. in den Fällen des § 69 Abs. 1 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch der 

Tag des Eingangs des Antrags auf Feststellung nach diesen Vorschriften,
2. in den Fällen des § 69 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch der Tag 

des Eingangs des Antrags auf Ausstellung des Ausweises nach § 69 Abs. 5 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) 1Die Gültigkeit des Ausweises ist für die Dauer von längstens 5 Jahren vom 
Monat der Ausstellung an zu befristen. 2In den Fällen, in denen eine Neufeststel-
lung wegen einer wesentlichen Änderung in den gesundheitlichen Verhältnissen, 
die für die Feststellung maßgebend gewesen sind, nicht zu erwarten ist, kann der 
Ausweis unbefristet ausgestellt werden.

(3) 1Für schwerbehinderte Menschen unter 10 Jahren ist die Gültigkeitsdauer 
des Ausweises bis längstens zum Ende des Kalendermonats zu befristen, in dem 
das 10. Lebensjahr vollendet wird.

(4) 1Für schwerbehinderte Menschen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren ist 
die Gültigkeitsdauer des Ausweises bis längstens zum Ende des Kalendermonats 
zu befristen, in dem das 20. Lebensjahr vollendet wird.



Sc
h

w
b

A
w

V

SCHWERBEHINDERTENAUSWEISVERORDNUNG

ABC  Behinderung & Beruf 473

(5) 1Bei nichtdeutschen schwerbehinderten Menschen, deren Aufenthaltstitel, 
Aufenthaltsgestattung oder Arbeitserlaubnis befristet ist, ist die Gültigkeitsdauer 
des Ausweises längstens bis zum Ablauf des Monats der Frist zu befristen.

(6) (weggefallen)

(7) 1Der Kalendermonat und das Kalenderjahr, bis zu deren Ende der Ausweis 
gültig sein soll, sind auf der Vorderseite des Ausweises einzutragen.

§ 7  Verwaltungsverfahren
1Für die Ausstellung und Einziehung des Ausweises sind die für die Kriegs-

opfer versorgung maßgebenden Verwaltungsverfahrensvorschriften entspre-
chend anzuwenden, soweit sich aus § 69 Abs. 5 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch nichts Abweichendes ergibt.
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Zweiter Abschnitt �  Ausweis für sonstige Personen  
zur unentgeltlichen Beförderung  
im öffentlichen Personenverkehr

§ 8  Ausweis für sonstige freifahrtberechtigte Personen

(1) 1Der Ausweis für Personen im Sinne des Artikels 2 Abs. 1 des Gesetzes über 
die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenver-
kehr vom 9. Juli 1979 (BGBl. I S. 989), soweit sie nicht schwerbehinderte Menschen 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, wird nach dem 
in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten Muster 4 ausgestellt. 2Der Aus-
weis ist mit einem fälschungssicheren Aufdruck in der Grundfarbe grün versehen 
und durch einen halbseitigen orangefarbenen Flächenaufdruck gekennzeichnet. 
3Zusammen mit dem Ausweis ist ein Beiblatt auszustellen, das mit einer Wert-
marke nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten Muster 3 ver-
sehen ist.

(2) 1Für die Ausstellung des Ausweises nach Absatz 1 gelten die Vorschriften 
des § 1 Absatz 3 und 5, § 2, § 3 Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 5 
und § 6 Absatz 2, 3, 4 und 7 sowie des § 7 entsprechend, soweit sich aus Artikel 2 
Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinder-
ter im öffentlichen Personenverkehr nichts Besonderes ergibt.
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Dritter Abschnitt � Übergangsregelung

§ 9 Übergangsregelung

Bis zum 31. Dezember 2014 ausgestellte Ausweise, die keine Identifikations-
karten nach § 1 Absatz 5 sind, bleiben bis zum Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer gültig, 
es sei denn, sie sind einzuziehen. Sie können gegen eine Identifikationskarte um-
getauscht werden. Ausgestellte Beiblätter bleiben bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit 
gültig.
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Verordnung über Kraftfahrzeughilfe  
zur beruflichen Rehabilitation  
(Kraftfahrzeughilfe-Verordnung – KfzHV)
Vom 28. September 1987 (BGBl. I S. 2251), zuletzt geändert durch Artikel 117 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848)
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§ 1 Grundsatz
1Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben rich-

tet sich bei den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, der Kriegsopferfürsorge und der Bundesagentur für Arbeit sowie 
den Trägern der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben nach dieser Ver-
ordnung.

§ 2  Leistungen

(1) 1Die Kraftfahrzeughilfe umfaßt Leistungen
1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs,
2. für eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung,
3. zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.

(2) 1Die Leistungen werden als Zuschüsse und nach Maßgabe des  
§ 9 als Darlehen erbracht.

§ 3  Persönliche Voraussetzungen

(1) 1Die Leistungen setzen voraus, daß
1. der behinderte Mensch infolge seiner Behinderung nicht nur vorübergehend 

auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen ist, um seinen Arbeits- 
oder Ausbildungsort oder den Ort einer sonstigen Leistung der beruflichen Bil-
dung zu erreichen, und

2. der behinderte Mensch ein Kraftfahrzeug führen kann oder gewährleistet ist, 
daß ein Dritter das Kraftfahrzeug für ihn führt.

(2) 1Absatz 1 gilt auch für in Heimarbeit Beschäftigte im Sinne des § 12 Abs. 
2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, wenn das Kraftfahrzeug wegen Art oder 
Schwere der Behinderung notwendig ist, um beim Auftraggeber die Ware abzuho-
len oder die Arbeitsergebnisse abzuliefern.

(3) 1Ist der behinderte Mensch zur Berufsausübung im Rahmen eines Arbeits-
verhältnisses nicht nur vorübergehend auf ein Kraftfahrzeug angewiesen, wird 
Kraftfahrzeughilfe geleistet, wenn infolge seiner Behinderung nur auf diese Weise 
die Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft gesichert werden kann und die Übernah-
me der Kosten durch den Arbeitgeber nicht üblich oder nicht zumutbar ist.

(4) 1Sofern nach den für den Träger geltenden besonderen Vorschriften Kraft-
fahrzeughilfe für behinderte Menschen, die nicht Arbeitnehmer sind, in Betracht 
kommt, sind die Absätze 1 und 3 entsprechend anzuwenden.
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§ 4  Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs

(1) 1Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs setzt voraus, daß der behinder-
te Mensch nicht über ein Kraftfahrzeug verfügt, das die Voraussetzungen nach Ab-
satz 2 erfüllt und dessen weitere Benutzung ihm zumutbar ist.

(2) 1Das Kraftfahrzeug muß nach Größe und Ausstattung den Anforderungen 
entsprechen, die sich im Einzelfall aus der Behinderung ergeben und, soweit er-
forderlich, eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung ohne unverhältnismä-
ßigen Mehraufwand ermöglichen.

(3) 1Die Beschaffung eines Gebrauchtwagens kann gefördert werden, wenn er 
die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt und sein Verkehrswert mindestens 50 
vom Hundert des seinerzeitigen Neuwagenpreises beträgt.

§ 5  Bemessungsbetrag

(1) 1Die Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird bis zu einem Betrag in Höhe 
des Kaufpreises, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von 9.500 Euro gefördert. 
2Die Kosten einer behinderungsbedingten Zusatzausstattung bleiben bei der Er-
mittlung unberücksichtigt.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 wird im Einzelfall ein höherer Betrag zu-
grundegelegt, wenn Art oder Schwere der Behinderung ein Kraftfahrzeug mit hö-
herem Kaufpreis zwingend erfordert.

(3) 1Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen zu dem Kraftfahrzeug, auf die ein 
vorrangiger Anspruch besteht oder die vorrangig nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu leisten sind, und der Verkehrswert eines Altwagens sind von dem Betrag nach 
Absatz 1 oder 2 abzusetzen.

§ 6  Art und Höhe der Förderung

(1) 1Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird in der Regel als Zuschuß 
geleistet. 2Der Zuschuß richtet sich nach dem Einkommen des behinderten Men-
schen nach Maßgabe der folgenden Tabelle:
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Einkommen bis zu v.H.  
der monatlichen Bezugsgröße  
nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches  
Sozialgesetzbuch

Zuschuß 
in v. H des Bemessungs- 
betrags nach § 5 

40 100

45 88

50 76

55 64

60 52

65 40

70 28

75 16
3Die Beträge nach Satz 2 sind jeweils auf volle 5 Euro aufzurunden.

(2) 1Von dem Einkommen des behinderten Menschen ist für jeden von ihm 
unterhaltenen Familienangehörigen ein Betrag von 12 vom Hundert der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch abzuset-
zen; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) 1Einkommen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind das monatliche Netto-Ar-
beitsentgelt, Netto-Arbeitseinkommen und vergleichbare Lohnersatzleistungen 
des behinderten Menschen. 2Die Ermittlung des Einkommens richtet sich nach 
den für den zuständigen Träger maßgeblichen Regelungen.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Hilfe zur erneuten Beschaffung 
eines Kraftfahrzeugs. 2Die Hilfe soll nicht vor Ablauf von fünf Jahren seit der Be-
schaffung des zuletzt geförderten Fahrzeugs geleistet werden.

§ 7  Behinderungsbedingte Zusatzausstattung
1Für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung erforderlich ist, ihren 

Einbau, ihre technische Überprüfung und die Wiederherstellung ihrer technischen 
Funktionsfähigkeit werden die Kosten in vollem Umfang übernommen. 2Dies gilt 
auch für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung eines Dritten erfor-
derlich ist, der für den behinderten Menschen das Kraftfahrzeug führt (§ 3 Abs. 1 
Nr. 2). 3Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen, auf die ein vorrangiger Anspruch 
besteht oder die vorrangig nach pflichtgemäßem Ermessen zu leisten sind, sind 
anzurechnen.
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§ 8 Fahrerlaubnis

(1) 1Zu den Kosten, die für die Erlangung einer Fahrerlaubnis notwendig sind, 
wird ein Zuschuß geleistet. 2Er beläuft sich bei behinderten Menschen mit einem 
Einkommen (§ 6 Abs. 3)
1. bis 40 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten 

Buches Sozialgesetzbuch (monatliche Bezugsgröße) auf die volle Höhe,
2. bis zu 55 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße auf zwei Drittel,
3. bis zu 75 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße auf ein Drittel der ent-

stehenden notwendigen Kosten; § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt entsprechend. 
3Zuschüsse öffentlich- rechtlicher Stellen für den Erwerb der Fahrerlaubnis, auf 
die ein vorrangiger Anspruch besteht oder die vorrangig nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu leisten sind, sind anzurechnen.

(2) 1Kosten für behinderungsbedingte Untersuchungen, Ergänzungsprüfun-
gen und Eintragungen in vorhandene Führerscheine werden in vollem Umfang 
übernommen.

§ 9  Leistungen in besonderen Härtefällen

(1) 1Zur Vermeidung besonderer Härten können Leistungen auch abweichend 
von § 2 Abs. 1, §§ 6 und 8 Abs. 1 erbracht werden, soweit dies
1. notwendig ist, um Leistungen der Kraftfahrzeughilfe von seiten eines anderen 

Leistungsträgers nicht erforderlich werden zu lassen, oder
2. unter den Voraussetzungen des § 3 zur Aufnahme oder Fortsetzung einer be-

ruflichen Tätigkeit unumgänglich ist.
2Im Rahmen von Satz 1 Nr. 2 kann auch ein Zuschuß für die Beförderung des 

behinderten Menschen, insbesondere durch Beförderungsdienste, geleistet wer-
den, wenn
1. der behinderte Mensch ein Kraftfahrzeug nicht selbst führen kann und auch 

nicht gewährleistet ist, daß ein Dritter das Kraftfahrzeug für ihn führt (§ 3 Abs. 
1 Nr. 2), oder

2. die Übernahme der Beförderungskosten anstelle von Kraftfahrzeughilfen wirt-
schaftlicher und für den behinderten Menschen zumutbar ist; dabei ist zu 
berücksichtigen, was der behinderte Mensch als Kraftfahrzeughalter bei An-
wendung des § 6 für die Anschaffung und die berufliche Nutzung des Kraft-
fahrzeugs aus eigenen Mitteln aufzubringen hätte.

(2) 1Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 können als Darlehen erbracht werden, 
wenn die dort genannten Ziele auch durch ein Darlehen erreicht werden können; 
das Darlehen darf zusammen mit einem Zuschuß nach § 6 den nach § 5 maßge-
benden Bemessungsbetrag nicht übersteigen. 2Das Darlehen ist unverzinslich und 
spätestens innerhalb von fünf Jahren zu tilgen; es können bis zu zwei tilgungsfreie 
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Jahre eingeräumt werden. 3Auf die Rückzahlung des Darlehens kann unter den in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen verzichtet werden.

§ 10  Antragstellung
1Leistungen sollen vor dem Abschluß eines Kaufvertrages über das Kraftfahr-

zeug und die behinderungsbedingte Zusatzausstattung sowie vor Beginn einer 
nach § 8 zu fördernden Leistung beantragt werden. 2Leistungen zur technischen 
Überprüfung und Wiederherstellung der technischen Funktionsfähigkeit einer be-
hinderungsbedingten Zusatzausstattung sind spätestens innerhalb eines Monats 
nach Rechnungstellung zu beantragen.

§ 11 (weggefallen)

§ 12 (weggefallen)

§ 13  Übergangsvorschriften

(1) 1Auf Beschädigte im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes und der Geset-
ze, die das Bundesversorgungsgesetz für entsprechend anwendbar erklären, die 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs im 
Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben erhalten haben, sind die bisher geltenden 
Bestimmungen weiterhin anzuwenden, wenn sie günstiger sind und der Beschä-
digte es beantragt.

(2) 1Über Leistungen, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits beantragt 
sind, ist nach den bisher geltenden Bestimmungen zu entscheiden, wenn sie für 
den behinderten Menschen günstiger sind. 

(3) (weggefallen)

§ 14  Inkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1987 in Kraft.
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§ 1  Anwendungsbereich
1Die Ausführung von Leistungen in Form Persönlicher Budgets nach § 17 Abs. 2 

bis 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der Inhalt Persönlicher Budgets sowie 
das Verfahren und die Zuständigkeit der beteiligten Leistungsträger richten sich 
nach den folgenden Vorschriften.

§ 2  Beteiligte Leistungsträger
1Leistungen in Form Persönlicher Budgets werden von den Rehabilitationsträ-

gern, den Pflegekassen und den Integrationsämtern erbracht, von den Kranken-
kassen auch Leistungen, die nicht Leistungen zur Teilhabe nach dem Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch sind, von den Trägern der Sozialhilfe auch Leistungen der 
Hilfe zur Pflege. 2Sind an einem Persönlichen Budget mehrere Leistungsträger be-
teiligt, wird es als trägerübergreifende Komplexleistung erbracht.

§ 3  Verfahren

(1) 1Der nach § 17 Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuständige 
Leistungsträger (Beauftragter) unterrichtet unverzüglich die an der Komplexleis-
tung beteiligten Leistungsträger und holt von diesen Stellungnahmen ein, insbe-
sondere zu
1. dem Bedarf, der durch budgetfähige Leistungen gedeckt werden kann, unter 

Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 Abs. 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch,

2. der Höhe des Persönlichen Budgets als Geldleistung oder durch Gutscheine,
3. dem Inhalt der Zielvereinbarung nach § 4,
4. einem Beratungs- und Unterstützungsbedarf.

2Die beteiligten Leistungsträger sollen ihre Stellungnahmen innerhalb von 
zwei Wochen abgeben.

(2) 1Wird ein Antrag auf Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets bei ei-
ner gemeinsamen Servicestelle gestellt, ist Beauftragter im Sinne des Absatzes 1 
der Rehabilitationsträger, dem die gemeinsame Servicestelle zugeordnet ist.

(3) 1Der Beauftragte und, soweit erforderlich, die beteiligten Leistungsträger 
beraten gemeinsam mit der Antrag stellenden Person in einem trägerübergrei-
fenden Bedarfsfeststellungsverfahren die Er gebnisse der von ihnen getroffenen 
Feststellungen sowie die gemäß § 4 abzuschließende Zielvereinbarung. 2An dem 
Verfahren wird auf Verlangen der Antrag stellenden Person eine Person ihrer Wahl 
beteiligt.

(4) 1Die beteiligten Leistungsträger stellen nach dem für sie geltenden Leis-
tungsgesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des Bedarfsfeststellungsverfahrens 
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das auf sie entfallende Teilbudget innerhalb einer Woche nach Abschluss des Ver-
fahrens fest.

(5) 1Der Beauftragte erlässt den Verwaltungsakt, wenn eine Zielvereinbarung 
nach § 4 abgeschlossen ist, und erbringt die Leistung. Widerspruch und Klage rich-
ten sich gegen den Beauftragten. 2Laufende Geldleistungen werden monatlich im 
Voraus ausgezahlt; die beteiligten Leistungsträger stellen dem Beauftragten das 
auf sie entfallende Teilbudget rechtzeitig zur Verfügung. 3Mit der Auszahlung oder 
der Ausgabe von Gutscheinen an die Antrag stellende Person gilt deren Anspruch 
gegen die beteiligten Leistungsträger insoweit als erfüllt.

(6) 1Das Bedarfsfeststellungsverfahren für laufende Leistungen wird in der Re-
gel im Abstand von zwei Jahren wiederholt. 2In begründeten Fällen kann davon 
abgewichen werden.

§ 4  Zielvereinbarung

(1) 1Die Zielvereinbarung wird zwischen der Antrag stellenden Person und dem 
Beauftragten abgeschlossen. 2Sie enthält mindestens Regelungen über
1. die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungs ziele,
2. die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des festgestellten indi-

viduellen Bedarfs sowie
3. die Qualitätssicherung.

(2) 1Die Antrag stellende Person und der Beauftragte können die Zielvereinba-
rung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen, wenn ih-
nen die Fortsetzung nicht zumutbar ist. 2Ein wichtiger Grund kann für die Antrag 
stellende Person insbesondere in der persönlichen Lebenssituation liegen. 3Für 
den Beauftragten kann ein wichtiger Grund dann vorliegen, wenn die Antrag stel-
lende Person die Vereinbarung, insbesondere hinsichtlich des Nachweises zur Be-
darfsdeckung und der Qualitätssicherung nicht einhält. 4Im Falle der Kündigung 
wird der Verwaltungsakt aufgehoben.

(3) 1Die Zielvereinbarung wird im Rahmen des Bedarfsfeststellungsverfahrens 
für die Dauer des Bewilligungszeitraumes der Leistungen des Persönlichen Bud-
gets abgeschlossen, soweit sich aus ihr nichts Abweichendes ergibt.

§ 5  Inkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.
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Erster Abschnitt �  Fachliche Anforderungen 
an die Werkstatt für  
behinderte Menschen

§ 1  Grundsatz der einheitlichen Werkstatt

(1) 1Die Werkstatt für behinderte Menschen (Werkstatt) hat zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß sie die behin-
derten Menschen im Sinne des § 136 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
aus ihrem Einzugsgebiet aufnehmen kann.

(2) 1Der unterschiedlichen Art der Behinderung und ihren Auswirkungen soll 
innerhalb der Werkstatt durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Bil-
dung besonderer Gruppen im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich, Rechnung ge-
tragen werden.

§ 2  Fachausschuß

(1) 1Bei jeder Werkstatt ist ein Fachausschuß zu bilden. 2Ihm gehören in glei-
cher Zahl an
1. Vertreter der Werkstatt,
2. Vertreter der Bundesagentur für Arbeit,
3. Vertreter des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe oder des nach Landesrecht 

bestimmten örtlichen Trägers der Sozialhilfe.
3Kommt die Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers zur Erbrin-

gung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen 
in Betracht, soll der Fachausschuß zur Mitwirkung an der Stellungnahme auch 
Vertreter dieses Trägers hinzuziehen. 4Er kann auch andere Personen zur Beratung 
hinzuziehen und soll, soweit erforderlich, Sachverständige hören.

(2) 1Der Fachausschuss gibt vor der Aufnahme des behinderten Menschen in 
die Werkstatt gegenüber dem im Falle einer Aufnahme zuständigen Rehabilita-
tionsträger eine Stellungnahme ab, ob der behinderte Mensch für seine Teilhabe 
am Arbeitsleben und zu seiner Eingliederung in das Arbeitsleben Leistungen einer 
Werkstatt für behinderte Menschen benötigt oder ob andere Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben in Betracht kommen, insbesondere Leistungen der Unter-
stützten Beschäftigung nach § 38a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

§ 3  Eingangsverfahren

(1) 1Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem zuständigen Rehabilitations-
träger Eingangsverfahren durch. 2Aufgabe des Eingangsverfahrens ist es festzu-
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stellen, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung zur Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben im Sinne des 
§ 136 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist, sowie welche Bereiche der Werk-
statt und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leis-
tungen oder Leistungen zur Eingliederung in das Arbeitsleben in Betracht kom-
men und einen Eingliederungsplan zu erstellen.

(2) 1Das Eingangsverfahren dauert drei Monate. 2Es kann auf eine Dauer von 
bis zu vier Wochen verkürzt werden, wenn während des Eingangsverfahrens im 
Einzelfall festgestellt wird, dass eine kürzere Dauer ausreichend ist.

(3) 1Zum Abschluß des Eingangsverfahrens gibt der Fachausschuß auf Vor-
schlag des Trägers der Werkstatt und nach Anhörung des behinderten Menschen, 
gegebenenfalls auch seines gesetzlichen Vertreters, unter Würdigung aller Um-
stände des Einzelfalles, insbesondere der Persönlichkeit des behinderten Men-
schen und seines Verhaltens während des Eingangsverfahrens, eine Stellungnah-
me gemäß Absatz 1 gegenüber dem zuständigen Rehabilitationsträger ab.

(4) 1Kommt der Fachausschuß zu dem Ergebnis, daß die Werkstatt für behin-
derte Menschen nicht geeignet ist, soll er zugleich eine Empfehlung aussprechen, 
welche andere Einrichtung oder sonstige Maßnahmen und welche anderen Leis-
tungen zur Teilhabe für den behinderten Menschen in Betracht kommen. 2Er soll 
sich auch dazu äußern, nach welcher Zeit eine Wiederholung des Eingangsverfah-
rens zweckmäßig ist und welche Maßnahmen und welche anderen Leistungen zur 
Teilhabe in der Zwischenzeit durchgeführt werden sollen.

§ 4  Berufsbildungsbereich

(1) 1Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem im Berufsbildungsbereich 
und dem im Arbeitsbereich zuständigen Rehabilitationsträger Maßnahmen im 
Berufsbildungsbereich (Einzelmaßnahmen und Lehrgänge) zur Verbesserung der 
Teilhabe am Arbeitsleben unter Einschluss angemessener Maßnahmen zur Wei-
terentwicklung der Persönlichkeit des behinderten Menschen durch. 2Sie fördert 
die behinderten Menschen so, dass sie spätestens nach Teilnahme an Maßnah-
men des Berufsbildungsbereichs in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne des § 136 Abs. 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch zu erbringen.

(2) 1Das Angebot an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben soll möglichst 
breit sein, um Art und Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen Leistungs-
fähigkeit, Entwicklungsmöglichkeit sowie Eignung und Neigung der behinderten 
Menschen soweit wie möglich Rechnung zu tragen.
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(3) 1Die Lehrgänge sind in einen Grund- und einen Aufbaukurs von in der Regel 
je zwölfmonatiger Dauer zu gliedern.

(4) 1Im Grundkurs sollen Fertigkeiten und Grundkenntnisse verschiedener Ar-
beitsabläufe vermittelt werden, darunter manuelle Fertigkeiten im Umgang mit 
verschiedenen Werkstoffen und Werkzeugen und Grundkenntnisse über Werk-
stoffe und Werkzeuge. 2Zugleich sollen das Selbstwertgefühl des behinderten 
Menschen und die Entwicklung des Sozial- und Arbeitsverhaltens gefördert sowie 
Schwerpunkte der Eignung und Neigung festgestellt werden.

(5) 1Im Aufbaukurs sollen Fertigkeiten mit höherem Schwierigkeitsgrad, ins-
besondere im Umgang mit Maschinen, und vertiefte Kenntnisse über Werkstoffe 
und Werkzeuge vermittelt sowie die Fähigkeit zu größerer Ausdauer und Belas-
tung und zur Umstellung auf unterschiedliche Beschäftigungen im Arbeitsbereich 
geübt werden.

(6) 1Rechtzeitig vor Beendigung einer Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 Satz 
1 hat der Fachausschuss gegenüber dem zuständigen Rehabilitationsträger eine 
Stellungnahme dazu abzugeben, ob
1. die Teilnahme an einer anderen oder weiterführenden beruflichen Bildungs-

maßnahme oder
2. eine Wiederholung der Maßnahme im Berufsbildungsbereich oder
3. eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt einschließlich einem Integrationsprojekt (§ 132 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) 

zweckmäßig erscheint. 2Das gleiche gilt im Falle des vorzeitigen Abbruchs oder 
Wechsels der Maßnahme im Berufsbildungsbereich sowie des Ausscheidens aus 
der Werkstatt. 3Hat der zuständige Rehabilitationsträger die Leistungen für ein Jahr 
bewilligt (§ 40 Abs. 3 Satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), gibt der Fachaus-
schuss ihm gegenüber rechtzeitig vor Ablauf dieses Jahres auch eine fachliche Stel-
lungnahme dazu ab, ob die Leistungen für ein weiteres Jahr bewilligt werden sollen 
(§ 40 Abs. 3 Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch). 4Im übrigen gilt § 3 Abs. 3 
entsprechend.

§ 5  Arbeitsbereich

(1) 1Die Werkstatt soll über ein möglichst breites Angebot an Arbeitsplätzen 
verfügen, um Art und Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen Leistungs-
fähigkeit, Entwicklungsmöglichkeit so wie Eignung und Neigung der behinderten 
Menschen soweit wie möglich Rechnung zu tragen.

(2) 1Die Arbeitsplätze sollen in ihrer Ausstattung soweit wie möglich denje-
nigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entsprechen. 2Bei der Gestaltung der 
Plätze und der Arbeitsabläufe sind die besonderen Bedürfnisse der behinderten 
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Menschen soweit wie möglich zu berücksichtigen, um sie in die Lage zu versetzen, 
wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistungen zu erbringen. 3Die Erfordernisse zur 
Vorbereitung für eine Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sind zu be-
achten.

(3) 1Zur Erhaltung und Erhöhung der im Berufsbildungsbereich erworbenen 
Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit des behinderten 
Menschen sind arbeitsbegleitend geeignete Maßnahmen durchzuführen.

(4) 1Der Übergang von behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeits-
markt ist durch geeignete Maßnahmen zu fördern, insbesondere auch durch die 
Einrichtung einer Übergangsgruppe mit besonderen Förderangeboten, Entwick-
lung individueller Förderpläne sowie Ermöglichung von Trainingsmaßnahmen, 
Betriebspraktika und durch eine zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Ar-
beitsplätzen. 2Dabei hat die Werkstatt die notwendige arbeitsbegleitende Betreu-
ung in der Übergangsphase sicherzustellen und darauf hinzuwirken, daß der zu-
ständige Rehabilitationsträger seine Leistungen und nach dem Ausscheiden des 
behinderten Menschen aus der Werkstatt das Integrationsamt, gegebenenfalls 
unter Beteiligung eines Integrationsfachdienstes, die begleitende Hilfe im Arbeits- 
und Berufsleben erbringen. 3Die Werkstatt hat die Bundesagentur für Arbeit bei 
der Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen in die Bemühungen zur Ver-
mittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt einzubeziehen.

(5) 1Der Fachausschuss wird bei der Planung und Durchführung von Maß-
nahmen nach den Absätzen 3 und 4 beteiligt. 2Er gibt auf Vorschlag des Trägers 
der Werkstatt oder des zuständigen Rehabilitationsträgers in regelmäßigen Ab-
ständen, wenigstens einmal jährlich, gegenüber dem zuständigen Rehabilitati-
onsträger eine Stellungnahme dazu ab, welche behinderten Menschen für einen 
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht kommen und welche 
übergangsfördernden Maßnahmen dazu erforderlich sind. 3Im Übrigen gilt § 3 
Abs. 3 entsprechend.

§ 6  Beschäftigungszeit

(1) 1Die Werkstatt hat sicherzustellen, daß die behinderten Menschen im Be-
rufsbildungs- und Arbeitsbereich wenigstens 35 und höchstens 40 Stunden wö-
chentlich beschäftigt werden können. 2Die Stundenzahlen umfassen Erholungs-
pausen und Zeiten der Teilnahme an Maßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 3.

(2) 1Einzelnen behinderten Menschen ist eine kürzere Beschäftigungszeit zu 
ermöglichen, wenn es wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Erfül-
lung des Erziehungsauftrages notwendig erscheint.
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§ 7  Größe der Werkstatt

(1) 1Die Werkstatt soll in der Regel über mindestens 120 Plätze verfügen.

(2) 1Die Mindestzahl nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn der Werkstattverbund 
im Sinne des § 15, dem die Werkstatt angehört, über diese Zahl von Plätzen ver-
fügt.

§ 8  Bauliche Gestaltung, Ausstattung, Standort

(1) 1Die bauliche Gestaltung und die Ausstattung der Werkstatt müssen der 
Aufgabenstellung der Werkstatt als einer Einrichtung zur Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben und den 
in § 136 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und im Ersten Abschnitt dieser 
Verordnung gestellten Anforderungen Rechnung tragen. 2Die Erfordernisse des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sowie zur Vermeidung baulicher und 
technischer Hindernisse sind zu beachten.

(2) 1Bei der Wahl des Standorts ist auf die Einbindung in die regionale Wirt-
schafts- und Beschäftigungsstruktur Rücksicht zu nehmen.

(3) 1Das Einzugsgebiet muß so bemessen sein, daß die Werkstatt für die behin-
derten Menschen mit öffentlichen oder sonstigen Verkehrsmitteln in zumutbarer 
Zeit erreichbar ist.

(4) 1Die Werkstatt hat im Benehmen mit den zuständigen Rehabilitationsträ-
gern, soweit erforderlich, einen Fahrdienst zu organisieren.

§ 9  Werkstattleiter, Fachpersonal zur Arbeits- und Berufsförderung

(1) 1Die Werkstatt muß über die Fachkräfte verfügen, die erforderlich sind, um 
ihre Aufgaben entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen der behinderten Men-
schen, insbesondere unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer individuel-
len Förderung von behinderten Menschen, erfüllen zu können.

(2) 1Der Werkstattleiter soll in der Regel über einen Fachhochschulabschluß im 
kaufmännischen oder technischen Bereich oder einen gleichwertigen Bildungs-
stand, über ausreichende Berufserfahrung und eine sonderpädagogische Zusatz-
qualifikation verfügen. 2Entsprechende Berufsqualifikationen aus dem sozialen 
Bereich reichen aus, wenn die zur Leitung einer Werkstatt erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten im kaufmännischen und technischen Bereich anderweitig 
erworben worden sind. 3Die sonderpädagogische Zusatzqualifikation kann in an-
gemessener Zeit durch Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nach-
geholt werden.
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(3) 1Die Zahl der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung im Berufsbil-
dungs- und Arbeitsbereich richtet sich nach der Zahl und der Zusammensetzung 
der behinderten Menschen sowie der Art der Beschäftigung und der technischen 
Ausstattung des Arbeitsbereichs. 2Das Zahlenverhältnis von Fachkräften zu behin-
derten Menschen soll im Berufsbildungsbereich 1:6, im Arbeitsbereich 1:12 be-
tragen. 3Die Fachkräfte sollen in der Regel Facharbeiter, Gesellen oder Meister mit 
einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung in Industrie oder Handwerk sein; 
sie müssen pädagogisch geeignet sein und über eine sonderpädagogische Zusatz-
qualifikation verfügen. 4Entsprechende Berufsqualifikationen aus dem pädagogi-
schen oder sozialen Bereich reichen aus, wenn die für eine Tätigkeit als Fachkraft 
erforderlichen sonstigen Kenntnisse und Fähigkeiten für den Berufsbildungs- und 
Arbeitsbereich anderweitig erworben worden sind. Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(4) 1Zur Durchführung des Eingangsverfahrens sollen Fachkräfte des Berufs-
bildungsbereichs und der begleitenden Dienste eingesetzt werden, sofern der zu-
ständige Rehabilitationsträger keine höheren Anforderungen stellt.

§ 10  Begleitende Dienste

(1) 1Die Werkstatt muß zur pädagogischen, sozialen und medizinischen Be-
treuung der behinderten Menschen über begleitende Dienste verfügen, die den 
Bedürfnissen der behinderten Menschen gerecht werden. 2Eine erforderliche psy-
chologische Betreuung ist sicherzustellen. 3§ 9 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) 1Für je 120 behinderte Menschen sollen in der Regel ein Sozialpädagoge 
oder ein Sozialarbeiter zur Verfügung stehen, darüber hinaus im Einvernehmen 
mit den zuständigen Rehabilitationsträgern pflegerische, therapeutische und 
nach Art und Schwere der Behinderung sonst erforderliche Fachkräfte.

(3) 1Die besondere ärztliche Betreuung der behinderten Menschen in der 
Werkstatt und die medizinische Beratung des Fachpersonals der Werkstatt durch 
einen Arzt, der möglichst auch die an einen Betriebsarzt zu stellenden Anforde-
rungen erfüllen soll, müssen vertraglich sichergestellt sein.

§ 11  Fortbildung
1Die Werkstatt hat dem Fachpersonal nach den §§ 9 und 10 Gelegenheit zur 

Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zu geben.

§ 12  Wirtschaftsführung

(1) 1Die Werkstatt muß nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organi-
siert sein. 2Sie hat nach kaufmännischen Grundsätzen Bücher zu führen und eine 
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Betriebsabrechnung in Form einer Kostenstellenrechnung zu erstellen. 3Sie soll ei-
nen Jahresabschluß erstellen. 4Zusätzlich sind das Arbeitsergebnis, seine Zusam-
mensetzung im Einzelnen gemäß Absatz 4 und seine Verwendung auszuweisen. 
5Die Buchführung, die Betriebsabrechnung und der Jahresabschluß einschließlich 
der Ermittlung des Arbeitsergebnisses, seine Zusammensetzung im Einzelnen 
gemäß Absatz 4 und seiner Verwendung sind in angemessenen Zeitabständen in 
der Regel von einer Person zu prüfen, die als Prüfer bei durch Bundesgesetz vor-
geschriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses (Abschlußprüfer) juristischer 
Personen zugelassen ist. 6Weitergehende handelsrechtliche und abweichende 
haushaltsrechtliche Vorschriften über Rechnungs-, Buchführungs- und Aufzeich-
nungspflichten sowie Prüfungspflichten bleiben unberührt. 7Über den zu verwen-
denden Kontenrahmen, die Gliederung des Jahresabschlusses, die Kostenstellen-
rechnung und die Zeitabstände zwischen den Prüfungen der Rechnungslegung ist 
mit den zuständigen Rehabilitationsträgern Einvernehmen herzustellen.

(2) 1Die Werkstatt muß über einen Organisations- und Stellenplan mit einer 
Funktionsbeschreibung des Personals verfügen.

(3) 1Die Werkstatt muß wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anstreben, um an 
die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein ihrer Leistung an-
gemessenes Arbeitsentgelt im Sinne des § 136 Abs. 1 Satz 2 und § 138 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch zahlen zu können.

(4) 1Arbeitsergebnis im Sinne des § 138 des Neunten Buches und der Vorschrif-
ten dieser Verordnung ist die Differenz aus den Erträgen und den notwendigen 
Kosten des laufenden Betriebs im Arbeitsbereich der Werkstatt. 2Die Erträge set-
zen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, Zins- und sonstigen Erträgen aus der 
wirtschaftlichen Tätigkeit und den von den Rehabilitationsträgern erbrachten 
Kostensätzen. 3Notwendige Kosten des laufenden Betriebs sind die Kosten nach 
§ 41 Abs. 3 Satz 3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch im Rahmen der 
getroffenen Vereinbarungen sowie die mit der wirtschaftlichen Betätigung der 
Werkstatt in Zusammenhang stehenden notwendigen Kosten, die auch in einem 
Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehen und infolgedessen nach § 41 
Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch von den Rehabilitationsträgern nicht 
übernommen werden, nicht hingegen die Kosten für die Arbeitsentgelte nach 
§ 138 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und das Arbeitsförderungsgeld 
nach § 43 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(5) 1Das Arbeitsergebnis darf nur für Zwecke der Werkstatt verwendet werden, 
und zwar für
1. die Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 138 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch, in der Regel im Umfang von mindestens 70 vom Hundert des Ar-
beitsergebnisses,
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2. die Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen 
Rücklage, höchstens eines Betrages, der zur Zahlung der Arbeitsentgelte nach 
§ 138 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für sechs Monate erforderlich ist,

3. Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen in der Werkstatt, soweit diese Kos-
ten nicht aus den Rücklagen auf Grund von Abschreibung des Anlagevermö-
gens für solche Investitionen, aus Leistungen der Rehabilitationsträger oder 
aus sonstigen Einnahmen zu decken sind oder gedeckt werden. 2Kosten für die 
Schaffung und Ausstattung neuer Werk- und Wohnstättenplätze dürfen aus 
dem Arbeitsergebnis nicht bestritten werden.
3Abweichende handelsrechtliche Vorschriften über die Bildung von Rücklagen 

bleiben unberührt.

(6) 1Die Werkstatt legt die Ermittlung des Arbeitsergebnisses nach Absatz 4 
und dessen Verwendung nach Absatz 5 gegenüber den beiden Anerkennungsbe-
hörden nach § 142 Satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch auf deren Verlan-
gen offen. 2Diese sind berechtigt, die Angaben durch Einsicht in die nach Absatz 1 
zu führenden Unterlagen zu überprüfen.

§ 13  Abschluß von schriftlichen Verträgen

(1) 1Die Werkstätten haben mit den im Arbeitsbereich beschäftigten behin-
derten Menschen, soweit auf sie die für einen Arbeitsvertrag geltenden Rechts-
vorschriften oder Rechtsgrundsätze nicht anwendbar sind, Werkstattverträge in 
schriftlicher Form abzuschließen, in denen das arbeitnehmerähnliche Rechtsver-
hältnis zwischen der Werkstatt und dem behinderten Menschen näher geregelt 
wird. 2Über die Vereinbarungen sind die zuständigen Rehabilitationsträger zu un-
terrichten.

(2) 1In den Verträgen nach Absatz 1 ist auch die Zahlung des Arbeitsentgelts 
im Sinne des § 136 Abs. 1 Satz 2 und § 138 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen aus dem Arbeitser-
gebnis näher zu regeln.

(3) (weggefallen)

§ 14  Mitwirkung
1Die Werkstatt hat den behinderten Menschen im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 

1 eine angemessene Mitwirkung in den ihre Interessen berührenden Angelegen-
heiten der Werkstatt nach § 139 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu ermög-
lichen.
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§ 15  Werkstattverbund

(1) 1Mehrere Werkstätten desselben Trägers oder verschiedener Träger inner-
halb eines Einzugsgebietes im Sinne des § 8 Abs. 3 oder mit räumlich zusammen-
hängenden Einzugsgebieten können zur Erfüllung der Aufgaben einer Werkstatt 
und der an sie gestellten Anforderungen eine Zusammenarbeit vertraglich verein-
baren (Werkstattverbund).

(2) 1Ein Werkstattverbund ist anzustreben, wenn im Einzugsgebiet einer Werk-
statt zusätzlich eine besondere Werkstatt im Sinne des § 137 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch für behinderte Menschen mit einer bestimm-
ten Art der Behinderung vorhanden ist.

§ 16  Formen der Werkstatt
1Die Werkstatt kann eine teilstationäre Einrichtung oder ein organisatorisch 

selbständiger Teil einer stationären Einrichtung (Anstalt, Heim oder gleichartige 
Einrichtung) oder eines Unternehmens sein.
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Zweiter Abschnitt �  Verfahren zur Anerkennung  
als Werkstatt 
für behinderte Menschen

§ 17  Anerkennungsfähige Einrichtungen

(1) 1Als Werkstätten können nur solche Einrichtungen anerkannt werden, die 
die im § 136 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und im Ersten Abschnitt die-
ser Verordnung gestellten Anforderungen erfüllen. 2Von Anforderungen, die nicht 
zwingend vorgeschrieben sind, sind Ausnahmen zuzulassen, wenn ein besonderer 
sachlicher Grund im Einzelfall eine Abweichung rechtfertigt.

(2) 1Als Werkstätten können auch solche Einrichtungen anerkannt werden, die 
Teil eines Werkstattverbundes sind und die Anforderungen nach Absatz 1 nicht 
voll erfüllen, wenn der Werkstattverbund die Anforderungen erfüllt.

(3) 1Werkstätten im Aufbau, die die Anforderungen nach Absatz 1 noch nicht 
voll erfüllen, aber bereit und in der Lage sind, die Anforderungen in einer vertret-
baren Anlaufzeit zu erfüllen, können unter Auflagen befristet anerkannt werden. 
2Abweichend von § 7 genügt es, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung über den 
Antrag auf Anerkennung wenigstens 60 Plätze vorhanden sind, sofern gewährleis-
tet ist, daß die Werkstatt im Endausbau, spätestens nach 5 Jahren, die Vorausset-
zungen des § 7 erfüllt.

§ 18  Antrag

(1) 1Die Anerkennung ist vom Träger der Werkstatt schriftlich zu beantragen. 
2Der Antragsteller hat nachzuweisen, daß die Voraussetzungen für die Anerken-
nung vorliegen.

(2) 1Die Entscheidung über den Antrag bedarf der Schriftform. 2Eine Entschei-
dung soll innerhalb von 3 Monaten seit Antragstellung getroffen werden.

(3) 1Die Anerkennung erfolgt mit der Auflage, im Geschäftsverkehr auf die An-
erkennung als Werkstatt für behinderte Menschen hinzuweisen.
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Dritter Abschnitt �  Schlußvorschriften

§ 19 (weggefallen)

§ 20  Abweichende Regelungen für Werkstätten 
im Beitrittsgebiet

1Für Werkstätten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
gilt diese Verordnung mit folgenden Abweichungen:
1. Die Vorschriften des § 9 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 5 gelten für die von dem 

Bundesland für die Aufgabenerfüllung in dem betreffenden Einzugsgebiet 
vorgesehene anerkannte Werkstatt (Werkstatt des Einzugsgebietes) mit der 
Maßgabe, daß der Werkstattleiter und wenigstens ein Drittel der Fachkräfte 
zur Arbeits- und Berufsförderung bis zum 31. Dezember 1995, ein weiteres 
Drittel bis zum 31. Dezember 1998 und das letzte Drittel spätestens bis zum 
31. Dezember 2001 über die sonderpädagogische Zusatzqualifikation verfü-
gen müssen.

2. Die sonderpädagogische Zusatzqualifikation nach § 9 Abs. 2 und 3 braucht 
nicht nachgeholt zu werden von Personen, die vor dem 1. Januar 1993

a) das 50. Lebensjahr vollendet haben und
b) zehn Jahre in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder einer an-

deren Einrichtung für behinderte Menschen in entsprechender Funkti-
on tätig waren.

3. § 17 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
a) Werkstätten, die in der Zeit vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1992 un-

ter Auflagen befristet bis zum 31. Dezember 1992 anerkannt worden 
sind, bleiben bis zum 30. Juni 1993 vorläufig anerkannt, wenn der An-
trag auf Verlängerung der Anerkennung unter Darlegung, inwieweit die 
Anforderungen und erteilten Auflagen inzwischen erfüllt werden, spä-
testens bis zum 31. Dezember 1992 gestellt wird und über diesen An-
trag vor dem 30. Juni 1993 nicht unanfechtbar entschieden worden ist.

b) Werkstätten im Sinne des Buchstabens a können, auch wenn die Vor-
aussetzungen nach Absatz 3 nicht erfüllt werden, über den 30. Juni 1993 
hinaus vorübergehend unter Auflagen befristet anerkannt werden, bis 
die von dem Bundesland für die Aufgabenerfüllung in dem betreffen-
den Einzugsgebiet vorgesehene anerkannte Werkstatt (Werkstatt des 
Einzugsgebietes) die behinderten Menschen der vorübergehend aner-
kannten Werkstatt voraussichtlich aufnehmen kann, längstens aber bis 
zum 30. Juni 1995. 2Durch die Auflagen ist sicherzustellen, daß die in 
§ 136 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und im Ersten Abschnitt 
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dieser Verordnung gestellten Anforderungen soweit wie in der Über-
gangszeit möglich und wirtschaftlich vertretbar erfüllt werden.

c) Werkstätten im Sinne des Buchstabens a, die nach Buchstabe b vor-
übergehend anerkannt worden sind, können über den 30. Juni 1995 
hinaus um jeweils ein weiteres Jahr vorläufig anerkannt werden, wenn 
die Werkstatt des Einzugsgebietes die behinderten Menschen der vor-
übergehend anerkannten Werkstatt zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
aufnehmen kann.

d) Bei der Verlängerung der Anerkennung von Werkstätten im Sinne des 
Buchstabens a nach § 17 Abs. 3 rechnet die in dem dortigen Satz 2 be-
stimmte Fünfjahresfrist vom Erlaß der Entscheidung über den Verlän-
gerungsantrag an.

§ 21  Inkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Abschnitt 1 � Allgemeiner Teil

§ 1  Ziel des Gesetzes
1Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen 

der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen.

§ 2  Anwendungsbereich

(1) 1Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe 
dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingun-

gen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätig-
keit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den be-
ruflichen Aufstieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt 
und Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrecht-
lichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendi-
gung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufs-
bildung einschließlich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung 
und der Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgeber-
vereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Be-
rufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen 
solcher Vereinigungen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheits-
dienste,

6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum.

(2) 1Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. 2Für die betrieb-
liche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.

(3) 1Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleich-
behandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 2Dies gilt auch für öffent-
lich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen.
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(4) 1Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemei-
nen und besonderen Kündigungsschutz.

§ 3  Begriffsbestimmungen

(1) 1Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen ei-
nes in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine 
andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfah-
ren würde. 2Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in Be-
zug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer 
Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.

(2) 1Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neu-
trale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genann-
ten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen 
können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforderlich.

(3) 1Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhal-
tensweisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, be-
zwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein 
von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder 
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(4) 1Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch 
unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell be-
stimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellun-
gen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person 
verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 
geschaffen wird.

(5) 1Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genann-
ten Grund gilt als Benachteiligung. 2Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten 
bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann.
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§ 4  Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe
1Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genann-

ten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 
20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese Gründe 
erstreckt, derentwegen die unterschiedliche Behandlung erfolgt.

§ 5  Positive Maßnahmen
1Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine 

unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und angemes-
sene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes 
verhindert oder ausgeglichen werden sollen.
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Abschnitt 2 �  Schutz der Beschäftigten  
vor Benachteiligung

Unterabschnitt 1 
Verbot der Benachteiligung

§ 6  Persönlicher Anwendungsbereich

(1) 1Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitneh-

merähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimar-
beit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten.
2Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Be-

schäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis been-
det ist.

(2) 1Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Ab-
schnitts sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personen-
gesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. 2Werden Beschäftigte 
einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber 
im Sinne dieses Abschnitts. 3Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwi-
schenmeister.

(3) 1Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den 
beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbst-
ständige und Organmitglieder, insbesondere Geschäftsführer oder Geschäftsfüh-
rerinnen und Vorstände, entsprechend.

§ 7  Benachteiligungsverbot

(1) 1Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benach-
teiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das 
Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.

(2) 1Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot 
des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam.

(3) 1Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte 
ist eine Verletzung vertraglicher Pflichten.
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§ 8  Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen  
beruflicher Anforderungen

(1) 1Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes 
ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder 
der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung ange-
messen ist.

(2) 1Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwer-
tige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfer-
tigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften 
gelten.

§ 9  Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der  
Religion oder Weltanschauung

(1) 1Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religi-
on oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaf-
ten, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform 
oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion 
oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimm-
te Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der 
jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbe-
stimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche 
Anforderung darstellt.

(2) 1Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der 
Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religions-
gemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein 
loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses 
verlangen zu können.

§ 10  Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen des Alters

1Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters 
auch zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel ge-
rechtfertigt ist. 2Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und 
erforderlich sein. 3Derartige unterschiedliche Behandlungen können insbesonde-
re Folgendes einschließen:



A
G

G

ALLGEMEINES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ

ABC  Behinderung & Beruf 505

1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und 
zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-
gungen, einschließlich der Bedingungen für Entlohnung und Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung von Jugendli-
chen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder 
ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung 
oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit 
der Beschäftigung verbundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifi-
schen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf 
Grund der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem 
Eintritt in den Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen 
Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Alters-
rente oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unter-
schiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäf-
tigte oder Gruppen von Beschäftigten und die Verwendung von Alterskriterien 
im Rahmen dieser Systeme für versicherungsmathematische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne 
Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäftigte eine 
Rente wegen Alters beantragen kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch bleibt unberührt,

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit 
gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen haben, in der die wesentlich vom 
Alter abhängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnismä-
ßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar berücksichtigt worden sind, 
oder Beschäftigte von den Leistungen des Sozialplans ausgeschlossen haben, 
die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls nach Bezug von 
Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.
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Unterabschnitt 2 
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11  Ausschreibung
1Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben wer-

den.

§ 12  Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

(1) 1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. 
2Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen.

(2) 1Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen 
der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachtei-
ligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. 2Hat der Ar-
beitgeber seine Beschäftigten in geeigneter Weise zum Zwecke der Verhinderung 
von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1.

(3) 1Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, 
so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemes-
senen Maßnahmen zur Unterbindung der Benachteiligung wie Abmahnung, Um-
setzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen.

(4) 1Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 
Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderli-
chen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen.

(5) 1Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen 
über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen sind 
im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu machen. 2Die Bekanntmachung 
kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im 
Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informations- und Kommunikationstechnik 
erfolgen.
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Unterabschnitt 3 
Rechte der Beschäftigten

§ 13  Beschwerderecht

(1) 1Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des 
Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich 
im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von 
Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten 
Grundes benachteiligt fühlen. 2Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der 
oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen.

(2) 1Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt.

§ 14  Leistungsverweigerungsrecht
1Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen 

zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, 
sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Ar-
beitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 15  Entschädigung und Schadensersatz

(1) 1Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 2Dies gilt nicht, 
wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) 1Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die 
Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 2Die Entschädi-
gung darf bei einer Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn 
der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht einge-
stellt worden wäre.

(3) 1Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarun-
gen nur dann zur Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahr-
lässig handelt.

(4) 1Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Mo-
naten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien 
haben etwas anderes vereinbart. 2Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder 
eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen 
Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte 
von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.
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(5) 1Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus ande-
ren Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.

(6) 1Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 
Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhält-
nisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg, es sei 
denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen Rechtsgrund.

§ 16  Maßregelungsverbot

(1) 1Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von 
Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen 
Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, benachteiligen. 2Gleiches gilt 
für Personen, die den Beschäftigten hierbei unterstützen oder als Zeuginnen oder 
Zeugen aussagen.

(2) 1Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen 
durch betroffene Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung her-
angezogen werden, die diese Beschäftigten berührt. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(3) 1§ 22 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 4 
Ergänzende Vorschriften

§ 17  Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1) 1Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretungen 
sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an 
der Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels mitzuwirken.

(2) 1In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Be-
triebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben Verstoß des Ar-
beitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt der Betriebsrat oder eine im 
Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 
des Betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte gerichtlich geltend 
machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt entspre-
chend. 2Mit dem Antrag dürfen nicht Ansprüche des Benachteiligten geltend ge-
macht werden.
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§ 18  Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1) 1Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mitglied-
schaft oder die Mitwirkung in einer
1. Tarifvertragspartei,
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören 

oder die eine überragende Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen 
Bereich innehat, wenn ein grundlegendes Interesse am Erwerb der Mitglied-
schaft besteht,

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.

(2) 1Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des 
§ 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in 
den in Absatz 1 genannten Vereinigungen.
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Abschnitt 3 �  Schutz vor Benachteiligung  
im Zivilrechtsverkehr

§ 19  Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot

(1) 1Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität bei der Begründung, Durchführung und Beendigung zivil-
rechtlicher Schuldverhältnisse, die
1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in 

einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen 
das Ansehen der Person nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangi-
ge Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von 
Fällen zustande kommen oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben,

ist unzulässig.

(2) 1Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung, Durchführung und Beendi-
gung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 
8 unzulässig.

(3) 1Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung 
im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 
und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.

(4) 1Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- 
und erbrechtliche Schuldverhältnisse.

(5) 1Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivilrechtli-
che Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis 
der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird. 2Bei Mietverhältnissen kann 
dies insbesondere der Fall sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum 
auf demselben Grundstück nutzen. 3Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur 
vorübergehenden Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 1, wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet.

§ 20  Zulässige unterschiedliche Behandlung

(1) 1Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für 
eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Al-
ters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts ein sachlicher Grund vorliegt. 
2Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche Behandlung
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1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen 
Zwecken vergleichbarer Art dient,

2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit 
Rechnung trägt,

3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der Gleich-
behandlung fehlt,

4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung 
der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsge-
meinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege ei-
ner Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen Selbstver-
ständnisses gerechtfertigt ist.

(2) 1Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen 
auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. 2Eine unter-
schiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf an-
erkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer ver-
sicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statisti-
scher Erhebungen.

§ 21  Ansprüche

(1) 1Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot 
unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 
2Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

(2) 1Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligen-
de verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 2Dies gilt nicht, 
wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 3Wegen 
eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der Benachteiligte eine an-
gemessene Entschädigung in Geld verlangen.

(3) 1Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.

(4) 1Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, 
kann sich der Benachteiligende nicht berufen.

(5) 1Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten geltend gemacht werden. 2Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch 
nur geltend gemacht werden, wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert war.
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Abschnitt 4 � Rechtsschutz

§ 22  Beweislast
1Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung 

wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei 
die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor 
Benachteiligung vorgelegen hat.

§ 23  Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände

(1) 1Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht 
gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die be-
sonderen Interessen von benachteiligten Personen oder Personengruppen nach 
Maßgabe von § 1 wahrnehmen. 2Die Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 stehen 
ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben oder einen Zusammenschluss 
aus mindestens sieben Verbänden bilden.

(2) 1Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungs-
zwecks in gerichtlichen Verfahren als Beistände Benachteiligter in der Verhand-
lung aufzutreten. 2Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Verfahrensordnungen, 
insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen weiterer Vortrag untersagt wer-
den kann, unberührt.

(3) 1Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die 
Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet.

(4) 1Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu 
Gunsten von behinderten Menschen bleiben unberührt.
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Abschnitt 5 �  Sonderregelungen für öffentlich- 
rechtliche Dienstverhältnisse

§ 24  Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse
1Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer beson-

deren Rechtsstellung entsprechend für
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemein-

deverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre 

Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist.
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Abschnitt 6 � Antidiskriminierungsstelle

§ 25  Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) 1Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird 
unbeschadet der Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen Bundestages 
oder der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum Schutz vor Benachteiligun-
gen wegen eines in § 1 genannten Grundes (Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des) errichtet.

(2) 1Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 
2Sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

§ 26  Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) 1Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Lei-
tung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 2Sie steht nach Maßgabe dieses 
Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund. 3Sie ist in Aus-
übung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

(2) 1Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über die 
Ernennung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend.

(3) 1Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod
1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 

2 des Bundesbeamtengesetzes,
3. mit der Entlassung.

2Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend entlässt die Leiterin oder den Leiter der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes auf deren Verlangen oder wenn Gründe vorliegen, die bei einer Richterin 
oder einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. 
3Im Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält die Leiterin oder der Lei-
ter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine von der Bundesministerin oder 
dem Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vollzogene Urkun-
de. 4Die Entlassung wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam.

(4) 1Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des gegenüber dem Bund wird durch Vertrag mit dem Bundesministerium für Fa-
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milie, Senioren, Frauen und Jugend geregelt. 2Der Vertrag bedarf der Zustimmung 
der Bundesregierung.

(5) 1Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit Beginn des 
Amtsverhältnisses aus dem bisherigen Amt aus. 2Für die Dauer des Amtsverhält-
nisses ruhen die aus dem Beamtenverhältnis begründeten Rechte und Pflichten 
mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annah-
me von Belohnungen oder Geschenken. 3Bei unfallverletzten Beamtinnen oder 
Beamten bleiben die gesetzlichen Ansprüche auf das Heilverfahren und einen Un-
fallausgleich unberührt.

§ 27  Aufgaben

(1) 1Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden.

(2) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige 
Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer 
Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. 2Hierbei kann sie insbesondere
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im Rahmen 

gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen informieren,
2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,
3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben.

3Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung 
zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Anliegen der 
in Absatz 1 genannten Personen mit deren Einverständnis unverzüglich an diese 
weiter.

(3) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Wei-
se folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der 
Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages berührt ist:
1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 genann-

ten Gründen,
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligun-

gen.

(4) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständig-
keitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen 
Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre Berichte 
über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen vor und geben Emp-
fehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteiligungen. 2Sie kön-
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nen gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen durch-
führen.

(5) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständig-
keitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen 
Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus mehreren der in § 1 genannten 
Gründe zusammenarbeiten.

§ 28  Befugnisse

(1) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich 
nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt.

(2) 1Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des 
Bundes sind verpflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 2Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben 
unberührt.

§ 29  Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und anderen Ein-
richtungen

1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregie-
rungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- 
oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form einbeziehen.

§ 30  Beirat

(1) 1Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Organisa-
tionen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten 
Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
ein Beirat beigeordnet. 2Der Beirat berät die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an den Deutschen Bundes-
tag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchun-
gen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten.

(2) 1Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft 
im Einvernehmen mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes so-
wie den entsprechend zuständigen Beauftragten der Bundesregierung oder des 
Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses Beirats und für jedes Mitglied eine 
Stellvertretung. 2In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftli-
cher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachtei-
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ligungsfragen berufen werden. 3Die Gesamtzahl der Mitglieder des Beirats soll 16 
Personen nicht überschreiten. 4Der Beirat soll zu gleichen Teilen mit Frauen und 
Männern besetzt sein.

(3) 1Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf.

(4) 1Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz eh-
renamtlich aus. 2Sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reise-
kostenvergütung, Tagegelder und Übernachtungsgelder. 3Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung.
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Abschnitt 7 � Schlussvorschriften

§ 31  Unabdingbarkeit
1Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der geschütz-

ten Personen abgewichen werden.

§ 32  Schlussbestimmungen
1Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die allge-

meinen Bestimmungen.

§ 33  Übergangsbestimmungen

(1) 1Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftigtenschutz-
gesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwenden.

(2) 1Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor 
dem 18. August 2006 begründet worden sind. 2Satz 1 gilt nicht für spätere Ände-
rungen von Dauerschuldverhältnissen.

(3) 1Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuld-
verhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. Dezember 2006 begründet worden sind. 
2Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen.

(4) 1Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegen-
stand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. Dezember 
2007 begründet worden sind. 2Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen solcher 
Schuldverhältnisse.

(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012 begründet 
werden, ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts im Falle des 
§ 19 Absatz 1 Nummer 2 bei den Prämien oder Leistungen nur zulässig, wenn des-
sen Berücksichtigung bei einer auf relevanten und genauen versicherungsmathe-
matischen und statistischen Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmen-
der Faktor ist. Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft 
dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen.
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Anhang
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Literatur

Es gibt zahlreiches Informationsmaterial und gut eingeführte Kommentare, die 
sich mit der Teilhabe und Beschäftigung behinderter Menschen im Arbeitsleben 
befassen. Sie können über den Fachhandel oder die Herausgeber, wie etwa Ministe-
rien, Behindertenorganisationen oder Gewerkschaften bezogen werden.

Beispielhaft werden hier Schriften zum Thema Behinderung und Beruf vorgestellt, 
die regelmäßig erscheinen und von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integra-
tionsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) herausgegeben werden:

ZB Zeitschrift Behinderte Menschen im Beruf
Die Zeitschrift wendet sich an alle, die mit den betrieblichen Belangen schwerbe-
hinderter Menschen befasst sind: vor allem an Schwerbehindertenvertretungen, 
Beauftragte der Arbeitgeber und Betriebs- und Personalräte.

Die ZB

 • erscheint viermal jährlich

 • umfasst 16 Seiten

 • ist kostenfrei beim regionalen Integrationsamt zu erhalten

Inhalt

 • ausführliche Informationen zu einem Schwerpunktthema

 • aktuelle Rechtsprechung verständlich dargestellt

 • Interviews und Reportagen, Nachrichten und Literaturhinweise

 • Sonderbeilagen zu ausgewählten Themen

ZB Spezial
Die Ausgaben der ZB Spezial informieren vor allem Arbeitgeber in kleinen, mittel-
ständischen und großen Betrieben sowie im öffentlichen Dienst anhand von Bei-
spielen aus der Praxis über das Leistungsangebot der Integrationsämter.

Inhalte

 • Aufgaben der Integrationsämter

 • Beispiele für neu geschaffene und behinderungsgerecht ausgestattete Arbeits-
plätze

 • Leistungen der Integrationsämter im Überblick

 • Ansprechpartner
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ZB Ratgeber
Die ZB Ratgeber-Reihe bietet Basisinformationen zu Themen rund um die Beschäf-
tigung schwerbehinderter Menschen. Sie sind ganz auf die betriebliche Praxis und 
an den Erfahrungen der Integrationsämter ausgerichtet. 

Inhalte

 • behandeln das Thema leicht verständlich und auf das Wesentliche konzentriert

 • eine kompakte Arbeitsgrundlage im handlichen Pocket-Format

Behindertenrecht (br)
Fachzeitschrift für Fragen der Rehabilitation

Die Zeitschrift br richtet sich vor allem an ein Fachpublikum, das sich mit der beruf-
lichen, sozialen und medizinischen Rehabilitation behinderter Menschen beschäftigt.

Die br

 • erscheint 7 x jährlich

 • ist zu einem jährlichen Bezugspreis von 98 Euro im Buchhandel oder beim 
Richard Boorberg Verlag zu erhalten

Inhalt

 • Fachaufsätze zum SGB IX – insbesondere zum Schwerbehindertenrecht

 • Rechtsprechung zum Schwerbehinderten- und Rehabilitationsrecht

 • Nachrichten zur Sozialpolitik und Literaturhinweise

 • aktuelle Beiträge zur Entwicklung gesetzlicher Vorhaben

Schriften zu speziellen Themen
Zu verschiedenen Fachthemen veröffentlichen einzelne Integrationsämter weite-
res kostenloses Informationsmaterial. Es ist beim zuständigen Integrationsamt zu 
erhalten.
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Internet

www.integrationsaemter.de

Auch im Internet informiert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter 
und Hauptfürsorgestellen (BIH) über aktuelle Themen rund um das Thema Behin-
derung und Beruf.

Inhalt

 • Informationen zu Aufgaben und Leistungen der Integrationsämter 

 • BIH Online Akademie mit interaktiven Lernprogrammen, Diskussionsforen, 
 Expertenrat und Arbeitsmaterial

 • Online-Ausgabe der ZB Zeitschrift Behinderte Menschen im Beruf

 • Online-Ausgabe des Fachlexikons ABC Behinderung & Beruf

 • Rechtsgrundlagen

 • Download-Archiv mit Publikationen, Dokumenten und Formularen

 • Links zu wichtigen Ansprechpartnern
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Anschriften der Integrationsämter

BIH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen 
Geschäftsstelle 
c/o LWL-Integrationsamt Westfalen 
Von Vincke-Straße 23 – 25 
48143 Münster 
Telefon: 0251 59-3863 u. -4282 
Fax: 0251 591-14282 
E-Mail: bih@integrationsaemter.de

Baden-Württemberg 

Kommunalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg (KVJS) 
Integrationsamt 
Postfach 41 09 
76026 Karlsruhe 
Erzbergerstraße 119 
76133 Karlsruhe 
Telefon: 0721 8107-0 
Fax: 0721 8107-975 
E-Mail: info@kvjs.de

Kommunalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg (KVJS) 
Integrationsamt 
Postfach 10 60 22 
70049 Stuttgart 
Lindenspürstraße 39 
70176 Stuttgart 
Telefon: 0711 6375-0 
Fax: 0711 6375-108 
E-Mail: info@kvjs.de
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Kommunalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg (KVJS) 
Integrationsamt 
Postfach 1 71 
79001 Freiburg i. Br. 
Kaiser-Joseph-Straße 170 
79098 Freiburg i. Br. 
Telefon: 0761 2719-0 
Fax: 0761 2719-60 
E-Mail: info@kvjs.de

Bayern 

Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Integrationsamt - Zentrale 
95440 Bayreuth 
Hegelstraße 2 
95447 Bayreuth 
Telefon: 0921 605-03 
Fax: 0921 605-3980 
E-Mail: integrationsamt@zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Mittelfranken 
Integrationsamt 
Bärenschanzstraße 8a 
90429 Nürnberg 
Telefon: 0911 928-0 
Fax: 0911 928-2398 
E-Mail: integrationsamt.mfr@zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Niederbayern 
Integrationsamt 
Friedhofstraße 7 
84028 Landshut 
Telefon: 0871 829-0 
Fax: 0871 829-480 
E-Mail: integrationsamt.ndb@zbfs.bayern.de
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Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Oberbayern 
Integrationsamt 
Richelstraße 17 
80634 München 
Telefon: 089 18966-0 
Fax: 089 18966-2416 
E-Mail: integrationsamt.obb@zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Oberfranken 
Integrationsamt 
Hegelstraße 2 
95447 Bayreuth 
Telefon: 0921 605-1 
Fax: 0921 605-2980 
E-Mail: integrationsamt.ofr@zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Oberpfalz 
Integrationsamt 
Landshuter Straße 55 
93053 Regensburg 
Telefon: 0941 7809-00 
Fax: 0941 7809-1375 
E-Mail: integrationsamt.opf@zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Schwaben 
Integrationsamt 
Morellstraße 30 
86159 Augsburg 
Telefon: 0821 5709-01 
Fax: 0821 5709-5000 
E-Mail: integrationsamt.schw@zbfs.bayern.de
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Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Unterfranken 
Integrationsamt 
Georg-Eydel-Straße 13 
97082 Würzburg 
Telefon: 0931 4107-01 
Fax: 0931 4107-282 
E-Mail: integrationsamt.ufr@zbfs.bayern.de

Berlin

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 
Integrationsamt 
Turmstraße 21 
10559 Berlin 
Telefon: 030 90229-0 
Fax: 030 90229-3399 
E-Mail: integrationsamt@lageso.berlin.de

Brandenburg

Landesamt für Soziales und Versorgung 
Integrationsamt 
Postfach 10 01 23 
03001 Cottbus 
Lipezker Straße 45, Haus 5 
03048 Cottbus 
Telefon: 0355 2893-314 
Fax: 0351 275484524 
E-Mail: simone.wuschech@LASV.brandenburg.de
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Landesamt für Soziales und Versorgung 
Integrationsamt 
Team Frankfurt (Oder) 
Postfach 19 51 
15209 Frankfurt (Oder) 
Robert-Havemann-Straße 4 
15236 Frankfurt (Oder) 
Telefon: 0335 5582-454 
Fax: 0335 5582-287 
E-Mail: marika.peter@LASV.Brandenburg.de

Landesamt für Soziales und Versorgung 
Integrationsamt 
Team Potsdam 
Postfach 60 15 51 
14415 Potsdam 
Zeppelinstraße 48 
14471 Potsdam 
Telefon: 0331 2761-229 
Fax: 0331 2761-497 
E-Mail: jan.leistner@LASV.Brandenburg.de

Bremen

Amt für Versorgung und Integration Bremen 
Integrationsamt 
Doventorscontrescarpe 172 D 
28195 Bremen 
Telefon: 0421 361-5138 
Fax: 0421 361-5502 
E-Mail: office.integrationsamt@versorgung.bremen.de

Amt für Menschen mit Behinderung Bremerhaven 
Hinrich-Schmalfeldt-Straße, Stadthaus 4 
27576 Bremerhaven 
Telefon: 0471 590-2257 
Fax: 0421 590-2141 
E-Mail: AmtfuerMenschenmitBehinderung@magistrat.bremerhaven.de
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Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
Integrationsamt 
Hamburger Straße 47 
22083 Hamburg 
Telefon: 040 42863-0 
Fax: 040 42863-2847 
E-Mail: integrationsamt@basfi.hamburg.de

Hessen

Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Fachbereich Behinderte Menschen im Beruf 
Integrationsamt 
Regionalverwaltung Kassel 
Ständeplatz 6 - 10 
34117 Kassel 
Telefon: 0561 1004-0 
Fax: 0561 1004-2650 
E-Mail: kontakt-integrationsamt@lwv-hessen.de

Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Fachbereich Behinderte Menschen im Beruf 
Integrationsamt 
Regionalverwaltung Darmstadt 
Steubenplatz 16 
64293 Darmstadt 
Telefon: 06151 801-0 
Fax: 06151 801-234 
E-Mail: kontakt-integrationsamt@lwv-hessen.de
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Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Fachbereich Behinderte Menschen im Beruf 
Integrationsamt 
Regionalverwaltung Wiesbaden 
Frankfurter Straße 44 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611 156-0 
Fax: 0611 156-209 
E-Mail: kontakt-integrationsamt@lwv-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 
Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle 
Erich-Schlesinger-Straße 35 
18059 Rostock 
Telefon: 0381 331-59000 
Fax: 0381 331-59044 
E-Mail: astrid.howoldt@lagus.mv-regierung.de

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 
Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle 
Fachbereich Schwerin 
Friedrich-Engels-Straße 47 
19061 Schwerin 
Telefon: 0385 3991-303 
Fax: 0385 3991-305 
E-Mail: poststelle.ina.sn@lagus.mv-regierung.de

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 
Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle 
Fachbereich Neubrandenburg 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 
Telefon: 0395 380-59729 
Fax: 0395 380-59734 
E-Mail: poststelle.ina.nb@lagus.mv-regierung.de
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Niedersachsen

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 
Integrationsamt 
Postfach 10 08 44 
31108 Hildesheim 
Domhof 1 
31134 Hildesheim 
Telefon: 05121 304-0 
Fax: 05121 304-611 
E-Mail: poststelleLSHildesheim@ls.niedersachsen.de

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 
Integrationsamt Team Oldenburg 
Moslestraße 1 
26122 Oldenburg 
Telefon: 0441 22297400 
Fax: 0441 22297491 
E-Mail: IN1LSOldenburg@ls.niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen

Landschaftsverband Rheinland 
LVR-Integrationsamt 
50663 Köln 
Deutzer Freiheit 77-79 
50679 Köln 
Telefon: 0221 809-4290 
Fax: 0221 809-4402 
E-Mail: integrationsamt@lvr.de

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
LWL-Integrationsamt Westfalen 
48133 Münster 
Von-Vincke-Straße 23-25 
48143 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Fax: 0251 591-5806 
E-Mail: integrationsamt@lwl.org
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Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Integrationsamt 
Rheinallee 97 - 101 
55118 Mainz 
Telefon: 06131 967-0 
Fax: 06131 967-354 
E-Mail: integrationsamt@lsjv.rlp.de

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Integrationsamt, Dienstort Mainz, SGS 
Schießgartenstraße 6 
55116 Mainz 
Telefon: 06131 967-0 
Fax: 06131 967 - 445 
E-Mail: integrationsamt-mz@lsjv.rlp.de

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Integrationsamt, Dienstort Koblenz 
Baedekerstraße 2 -10 
56073 Koblenz 
Telefon: 0261 4041-1 
Fax: 0261 4041-306 
E-Mail: integrationsamt-ko@lsjv.rlp.de

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Integrationsamt, Dienstort Landau 
Reiterstraße 16 
76829 Landau 
Telefon: 06341 26-0 
Fax: 06341 26-287 
E-Mail: integrationsamt-ld@lsjv.rlp.de
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Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Integrationsamt, Dienstort Trier 
In der Reichsabtei 6 
54292 Trier 
Telefon: 0651 1447-0 
Fax: 0651 1447-253 
E-Mail: integrationsamt-tr@lsjv.rlp.de

Saarland

Landesamt für Soziales 
Integrationsamt 
Postfach 10 32 52 
66032 Saarbrücken 
Hochstraße 67 
66115 Saarbrücken 
Telefon: 0681 9978-0 
Fax: 0681 9978-2399 
E-Mail: integrationsamt@las.saarland.de

Sachsen

Kommunaler Sozialverband Sachsen 
Außenstelle Chemnitz 
Integrationsamt 
Reichsstraße 3 
09112 Chemnitz 
Telefon: 0371 577-0 
Fax: 0371 577-282 
PC-Fax : 0371 577-1406 
E-Mail: Integrationsamt@ksv-sachsen.de



ANSCHRIFTEN DER INTEGRATIONSÄMTER

ABC  Behinderung & Beruf 533

Sachsen-Anhalt

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Integrationsamt 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle/Saale 
Telefon: 0345 514-0 
Fax: 0345 514-1609 
E-Mail: Renate.Neuhofer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Integrationsamt 
Olvenstedter Str. 1-2 
39108 Magdeburg 
Telefon: 0391 567-2477 oder -02 
Fax: 0391 567-2352 
E-Mail: Martina.Heitmueller@lvwa.sachsen-anhalt.de

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 
Integrationsamt 
Adolf-Westphal-Straße 4 
24143 Kiel 
Telefon: 0431 988-0 
Fax: 0431 988-3634 
E-Mail: poststelle@sozmi.landsh.de



ANSCHRIFTEN DER INTEGRATIONSÄMTER

534 ABC  Behinderung & Beruf

Thüringen

Thüringer Landesverwaltungsamt 
Abteilung VI 
Referat 640 - Integrationsamt 
Karl-Liebknecht-Straße 4 
98527 Suhl 
Telefon: 03681 733696 
Fax: 03681 733366 
E-Mail: integrationsamt@tlvwa.thueringen.de

Thüringer Landesverwaltungsamt 
Abteilung VI 
Referat 640 - Integrationsamt 
Weimarplatz 4 
99423 Weimar 
Telefon: 0361 37736710 
Fax: 0361 37736711 
E-Mail: integrationsamt.weimar@tlvwa.thueringen.de

Thüringer Landesverwaltungsamt 
Abteilung VI 
Referat 640 - Integrationsamt 
Puschkinplatz 7 
07545 Gera 
Telefon: 0365 82231711 
Fax: 0365 82231611 
E-Mail: integrationsamt.gera@tlvwa.thueringen.de



ABKÜRZUNGEN

ABC  Behinderung & Beruf 535

Abkürzungen

Abs. Absatz
aG außergewöhnlich gehbehindert  

(Merkzeichen Schwerbehindertenausweis)
AG Aktiengesellschaft
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AktG Aktiengesetz
ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV Arbeitsstättenverordnung
ArbZG Arbeitszeitgesetz
Art. Artikel
ASiG Arbeitssicherheitsgesetz
ASR Arbeitsstätten-Richtlinien
AtG Altersteilzeitgesetz
BAD Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer Dienst
BAG Bundesarbeitsgericht
BAGH Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte
BAR Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
BAT Bundesangestelltentarifvertrag
BayPersVG Bayerisches Personalvertretungsgesetz
BBiG Berufsbildungsgesetz
BBW Berufsbildungswerk
BDA Bundesvereingung der Deutschen Arbeitgeberverbände
BDH Bund der Hirnverletzten
Beschl. Beschluss
BetrAVG Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BeurkG Beurkundungsgesetz
BfA Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
BFW Berufsförderungswerk
BG Berufsgenossenschaft
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGG Behindertengleichstellungsgesetz
BGG NRW Landes-Behindertengleichstellungsgesetze Nordrhein-Westfalen
BGJ Berufsgrundbildungsjahr
BGV A 2 Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit“
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BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
 Hauptfürsorgestellen

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung
BildscharbV Bildschirmarbeitsverordnung
BITV Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik 

nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
BK Berufskrankheiten
BKV Berufskrankheiten-Verordnung
Bl blind (Merkzeichen Schwerbehindertenausweis)
BliWaG Blindenwarenvertriebsgesetz
BPersVG Bundespersonalvertretungsgesetz
BRK Behindertenrechtskonvention
BSG Bundessozialgericht
BSHG Bundessozialhilfegesetz
BudgetV Budgetverordnung
BUrlG  Bundesurlaubsgesetz
BVE Berufsvorbereitende Einrichtungen 
BVG  Bundesversorgungsgesetz
BVJ Berufsvorbereitungsjahr
bzw.  beziehungsweise
DGS  Deutsche Gebärdensprache
DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
d.h.  das heißt
DIN  Deutsches Institut für Normung
EC  Euro City
EFZG  Entgeltfortzahlungsgesetz
EStG  Einkommensteuergesetz
etc. et cetera
EuGH Europäischer Gerichtshof
f.  folgend
ff.  folgende (mehrere)
FGG Freiwillige Gerichtsbarkeit
G  gehbehindert (Merkzeichen Schwerbehindertenausweis)
GdB  Grad der Behinderung
GdS Grad der Schädigungsfolgen
GefStoffV Gefahrstoffverordnung
GewO  Gewerbeordnung
GEZ Gebühreneinzugszentrale
GG  Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
GKG Gerichtskostengesetz
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Gl  gehörlos (Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis)
GPSG  Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
GVG Gerichtsverfassungsgesetz
H  hilflos (Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis)
HAG  Heimarbeitsgesetz
HbL Hilfe in besonderen Lebenslagen (Sozialhilfe)
HGB  Handelsgesetzbuch
HLU  Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe)
HwO  Handwerksordnung
IBW  Interessengemeinschaft Behindertenvertreter Deutscher 

 Wirtschaftsunternehmen
IC  Inter City
ICE  Inter City Express
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health
i.d.R. in der Regel
IMBA  Integration von Menschen mit Behinderungen in die 

 Arbeitswelt (Profilmethode)
IT Informationstechnologie
i.V.m./i.V.mit in Verbindung mit
JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz
Kfz Kraftfahrzeug
KfzHV Kraftfahrzeughilfeverordnung
KostO Kostenordnung
KSchG Kündigungsschutzgesetz
LBG  Lautbegleitendes Gebärden
LPVG Landespersonalvertretungsgesetz
LPVG  Landespersonalvertretungsgesetz
Bad.-Württbg. Baden-Württemberg
LPVG NW  Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen
LPVG Rhld.-Pfalz Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz
LSV Landwirtschaftliche Sozialversicherung 
LVA Landesversicherungsanstalt
mbREHA medizinisch-berufliches Rehabilitationszentrum
MdE Minderung der Erwerbsfähigkeit
MDK  Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
MELBA  Merkmalsprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und 

Behinderter in Arbeit (Profilmethode)
MS  Multiple Sklerose
MuSchG Mutterschutzgesetz
Nr.  Nummer
NRW Nordrhein-Westfalen
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OWiG Ordnungswidrigkeitsgesetz
PC Personalcomputer
PFlegeZG Gesetz über die Pflegezeit
PStG Personenstandsgesetz
RF  Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht (Merkzeichen 

Schwerbehindertenausweis)
SchwbAV Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
SchwbG Schwerbehindertengesetz
SchwbVWO Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen
SGB Sozialgesetzbuch
SGG Sozialgerichtsgesetz
sog. so genannt
SoVD Sozialverband Deutschland
SprAuG  Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten
StPO Strafprozessordnung
SVLFG Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit
TÜV  Technischer Überwachungsverein
TVG  Tarifvertragsgesetz
TV-L Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TzBfG  Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge
u.a.  unter anderem
usw.  und so weiter
UVV  Unfallverhütungsvorschriften
VersMedV Versorgungsmedizin-Verordnung
VdK  Sozialverband VdK Deutschland
vgl.  vergleiche
WBR  wohnortnahe berufliche Rehabilitationseinrichtung
WfbM Werkstatt für behinderte Menschen
WHO  World Health Organization 
ZB  Zeitschrift Behinderte Menschen im Beruf
z. B. zum Beispiel
ZPO Zivilprozessordnung
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Editorische Notiz
Verweise: In den Lexikonartikeln wird nicht auf alle Stichworte verwiesen, sondern nur auf Artikel,
die im jeweiligen Kontext relevant sind.
Schreibweise weiblich/männlich: Wir bitten um Verständnis, dass aus Gründen der Lesbarkeit
auf eine durchgängige Nennung der weiblichen und männlichen Bezeichnungen verzichtet wurde.
Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf Frauen und Männer.
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